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Denkwürdigkeiten aus dem einheimischen Leben 
der Ungrischen Völker, im Laufe des Zeit- 
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Me, 'vera pro gratis loqui, etsi meum in, 
Zenlum non moveret, necessitas cogit, 
Vellemequidem vobis placere; sedmulto 
malo vos salvos esse, qualicungus ergr 
me animo futuri estis, 

Qvisczrwsap, Livium. D, I. Lib. IT. 6&



  

Widerstreit zwischen den Siaats-Maximen 
Österreichs, dem ‚politischen Zustande 
des Ungrischen Reiches, und den politi- 

schen. Bestrebungen der Ungrischen 
- ‚Völker. 

i 

Tief erniedriget stand das Königthum in Un- 
' garn, als Ferdinand der I. durch das Erb- 
recht seiner Gemahlinn Anna, den Thron be- 
stieg. Vor ihm ‘hatte es einen schwachen Jüng- 
ling, vor diesem einen schwachen Mann ge- S 

tragen, weil weder dem Einen, noch dem An-. 
dern Kraft verliehen war, ‚es zu tragen, viel- 
weniger, es zu ehren, und zum Gegenstande 
der Ehrfurcht zu erheben. "Charakterschwäche 
der Regenten konnte in jenen. Zeiten der Stärke 
und des Muthes nur mitleidige- Geringschätzung 
wirken; und aller Glanz der äussern Majestät 
verlor sich in. Nichts, wo zür Grundlage rege 
Geisteskraft ihr mangelte, uhd aus ihm kein 
Lichtstrahl innerer Würde hervorleuchtete: war 
beydes da, so komnte' es Völker nach dem 
Grade ihrer geistigen Entwickelung an ihrem 
Beherrscher sogar des Mangels der Geburt und 
des Erbrechtes vergessen machen, "wie wir. an 
Matthias von Hunyad und an seinem Va- 
ter Joannes gesehen. haben. 

- - ı *



ho 
Das gesunkene Königthum musste in Un- 

vn wieder emporgehoben, den vieljährigen, 
rechtlich ausgedeuleter Grundverfassung wider- 
streitenden Anmassurigen der Stände musste 
fester Damm entgegen, gesetzt, des Königs Macht 

weitert, der Prälaten -, Herren-, und Adel- 
stand zu staatsrechtlichen? "Einsichten aufgekläret, 
zu staatsbürgerlicher. Geiinnung erzogen werden. 
Diess .war irBegründung eines bessern und 
festern Gemeinwesens unbedingt nothwendig 
diess forderte selbst des Ungrischen Völkerver- 
eins Wohlfahrt, Würde und Sicherheit. Unter 
noch einem Wladislaw, odrLudwi 8 

- "hätte er entweder ‚sich aufgelöset, oder im 
wechselnden’ "Kampfe zwischen Oligarchie, Aris- 

tokratie und Anarchie seine Kraltfülle "bis zu 
gänzlich®r Ohnmacht erschöpft, und nicht mehr 
ein beträchtlicher Theil, sondern das gesammte 

‘Reich, mit ihm der Ungern Ehre, Ruhm und 
Nahme, wären unter dem Joche der Osmanen- . 
Gewalt: unwiederbringlich verloren gegangen. 

Erhebung der Königsmacht und Beschrän- 
kung der Standschaft war. daher auch das Ziel, 
welches Ferdinanden und seinen sämmili- 
chen Nachfolgern in’ ihrer Reichsverwaltung 
vor. Augen schwebte; diess zugleich den Un- 

“gern Gegenstand ihrer gespanntesten Aufmerk- 
samkeit und ihres beherztesten Widerstrebens; 
und indem jene, in Verfolgung ihres Zieles, 
durch ihre vertrauten Raihgeber häufiger zu 

, Massregeln der Willkür, Widerrechtlichkeit und 
Gewalt verleitet, es nur zu oft verfehlten, ge- 

‚lang es diesen fast. immer, durch ausdauernden 
Kampf, . zunehmende Einsicht und Ehrfurcht 
bezeigendes Betragen, wenigstens ‘im Besitze 
dessen, was ihnen staatsrechtlich gebührte, sich



zu behaupten: Bald gelangten die .Ungern zur 
Erkenntniss von der Unentbehrlichkeit eines, 
mit ausgedehnter Macht‘ und erhöhter Majestät 
gebiethenden Königthumes; aber schr spät Iern- 
ten, die Rathgeber der Könige der Ungrischen 
Völker Kraft kennen, und ihre politische Wich- 
tigkeit würdigen. — 

. Ferdinand‘ haite wohl vieles, was 
der verfallenen Königswürde wieder aufhelfen 
konnte; Geburt, mächtige Verwandtschaft, Hoch- 
sinn, Einsichten, Sittenehre, ‚Charakter, Ord- 
nurigsgeist und’ Ärbeitsankeit: w ahrlich dieser 
Fürst in Ungarn, und unter dem Volke, über 
das er :herrschen sollte, entwickelt, erzogen, 
ausgebildet, hätte als Mann im Drange freyer 

"Kraft nur gebiethen dürfen, und es wäre ge- 
worden, was er rechtlich gewoilt hätte, : Allein 
die Spanische Hofzucht, seit dem, sogenannten 
katholischen, Despoten. Fernando, steif, 
ängstlich, düster, aller freyen und vielseitigen 
Eintwickelüng: widerstrebend, hatte seine Kraft 
gebunden, und gewölnet, anstatt: selbstständig 
zu walten und ‘zu wirken, auf‘ fremden. ‚Willen. 
sich zu stützen, oder ünter. fremde: "Willkür 

sich zu beugen. "Trieb ihn hernach seine, mehr 
Spanische als: Deutsche,  döch: durch ‚seinen 
feyerlichen Ernst ‚und hohen Anstand mit der 
Ungvischen verwandte Eigenthümlichkeit an, als 
Beherrscher eines hochherzigen Volkes, frem-=. 
der Eingebungen so sehr zu achten, däss er mit 
den. Angelegenheiten seiner Unterthanen äusserst 
selten ‘sich. unmittelbar befasste, so musste er 
auch blendenden Schein: Äusserer . Grösse und _ 
Herrlichkeit, wie ihn die: Böhmische ‚Krone, 
die Reichsverweserwürde,: der Römische Kai-



n 

ni 

- serthron- darbothen,. um sich her verbreiten, 
und so selten als möglich in ‘Mitte der Ungern 
'erscheinen. .Des Deutschen Reiches grosse An- 
"gelegenheiten, deren Leitung . ihm: der Kaiser 

übertragen ‚hatte, gaben seinen Rathgebern ge- 
‘schickten Vorwand, ihn zu bewegen, dass er 
sein. ordentliches ‚Hoflager ausserhalb Ungarn 

verlegte, und den Ungern die Wiener Burg, 
zu wenig entferntem zwar, doch nicht Teicht 

_ zugänglichem Heiligthume der Majestät werden 
liess.: - \ — en \. 

Dieser. Entfernung schädlichste,. und. big 
in spätere Zeiten verderblich fortwirkende Folge _ 
war,. dass dem Könige seine Zurückziehung 
von Ungern bald zur Gewohnheit wurde, und 

er, in. auswärtige Geschäfte mit Geschmack 
und ‚Lust verwickelt, noch immer an hohe 

 . Wirksamkeit derselben zur Behauptung. des kö- 
niglichen Ansehens glaubte, als sie schon lange 
nicht mehr. nothwendig war; vielmehr .des 
Landes Ordnung, Wohlfahrt und Sicherheit 
seine längere Anwesenheit schlechterdings for- 

“derten, und er nur durch ‚Sftern Aufenthalt in 
seiner Völker Mitte, an deren Liebe, Achtung 
und Vertrauen gewinnen : konnte. Mehrere 
seiner Nachfolger, minder geistreich als_er, 

‚richteten sich nach. seinem Beyspiele, und be- 
‚harrten, zu des Reiches grösstem Nachtheile, 
auf ‚Beobachtung derselben Massregel. Ru-. 
dolph verlegte seinen bleibenden Wohnsitz so- 
gar zwey und vierzig Meilen weiter, und schien 

‘durch. zwey und dreyssig Jahre der Ungern 
nur dann zu gedenken, wenn er sie, unter dem 
Vorwande drängender Kriegs- und Staalsbe- 
dürfnisse, zur. Befriedigung seines Geschmackes 
besteuern wollte."  - ..
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 Erst.im neunten Morathe nach seiner Be- 
xufung - auf den Ungrischen Thron hatte sich 
Ferdinan d entschlossen ,, yon ‚dem. Erbreiche 

‚seiner Gemahlinn' Besitz zu nehmen; :wäre er 
auf den:.ersten Ruf der‘ königlichen Wittwe, 
seiner. staatsklugen Schwester Maria, und des 

Palatin ,, ‚Step h an Bäthory, ‚mach. Ungarn 
aufgebrochen; so. hätte er: schwerlich ‚Eines 
auswärtigen Kriegers. bedurfi, um. Johann 2ä- 
polyas. kaum: Öffentlich hervorgetretene: Far- 
tion ‚ZU ‚zerstreuen, und den Besitz des Ans ge- 

mächtigen und. "zahlreichern Anhanges. erman- \ 
gelnd, hätte. wahrscheinlich. ‚als Rebell seendi- 
get; und wäre der Geächtete von, Solejm an 
in. Schutz genommen worden,-so- hätte. ein ‚be- 
geisterndes. ‚Aufgehoth. unter. die Fahne des 

neuen, des: vechtmässigen, ‚durch : ‘vortreftliche 
Eigenschaften Ausgezeichneten ‚Königs, des Ung- . 
vischen. Adels, Gesammtheit. am linken Ufer. der 

Sawe; oder ‚der Donau. versammelt, um.. dem 
Verräther: des: Vaterlandes. zu ‚widerstehen, und 
den Mohäcser. Tag an, seinem Beschützer zu rä - 

chen. ‚Neun. Monathe ‚später war alles Unheil, 
von welchem. Ungarn :dureh.. ‚hundert sechzig 
Jahre’ bedränget wurde,.doch. die Nationalkratt 
im Allgemeinen. erstarkte, reif zur Geburt; die 
Faction war. befestiget, der. Gegenkönig gekrö- 

.. net; des’ Prälaten- und Herrenstandes ‚Mehrheit, 

also die. Übermacht .der- Zahl und auch. des 
Geistes, - auf, seiner Seite: Das Schwert. musste 
entscheiden, wobey; Ferdinand nicht mehr 
auf die Ungern allein. ‚sich : verlassen, - ihnen 
ziimmermehr ganz vertranen. konnte. :-Beystand 
der Ausländer war ihm unentbehrlich; ‚der Un- 

 gein wandelbare' Treue drang, ihm die Noth-



wehdigkeit auf, aisländische Befehlshaber und 
- Söldner in ‘das Land zu- führen‘, ‘ihnen: die 
treugebliebenen : wie: die treuscheinenden. "Un- 
gern unterzuordnen.' 

Be Als Er diesen ankündigte, dis Misslingen 
aller Versuche’ den Frieden“ zu erhalten; nö- 
thige‘ ihn‘ zu den‘ Walfen;, er werde daher 
den Braridenbu: ger ;Markgrafen Cäsimir,. als 
‘obersien Beichlshaber; 'in Begleitung der wäckern 

. Feldobersien Heuer von Mannsfeld, Geb- 
härd'von ‚Jauch, Johaun Katzianer: 
anit. Deutscher Mannschaft Voraus -senden;, er 
selhst ar der Spitze Österreichischer nd! Böh- 
mischer ‚Machthaufen folgen; von "ihnen: fordere 
Did erwarte'er, dass sie sich unter seine und 
seiner Feldherren‘ ‘Fahne ‚stellen, "für, gute‘ Vier- 
pflegung:des fremden’ Kriegsvölkes sorgen, die 
königlichen Burgen und: ‚Festüngen ihn und den 
Seinigen ‚ohue Widerstand‘ einräumen: werden, 
dainit er den Widehstrebenden nicht‘ als. Re- 
biellen begegnen: müsse; damaähls‘ hattem es: die 
Bäthöryer,. Tihurzoner, ‚Bathyänyer, 
Töröker;' "Thaloczer; Pekiyor, Nyä- 
vier, Zrinyer ünd hundert Andexe-noch in 
ihrer. Gewalt; ‚freymüthig- und‘ ehtschlossen zu 
erklären, Ausser ® dem Fälle : entschiedenster 
Nothwenidligkeit würden" sie die: Pflicht und die ' 
Ehre; ihr‘ Väterländ:' undihren: rechtmässigen 

- König" zu ivertheidigen ie -mit: ausländischen 
. Feldherren:: und’ ‚Söldneen!. :theilen; sie seyen 
mächtig“ ‘genug, jeden Kampf‘ für 'ihn- mit der 

aofion: ‚desEmporkönnilings zu bestehen ; be- 
trogene 'veririte’ Ungernt‘- ‚Können‘ 'nür. von Un- 

- gern zur Pflicht zuriick, geführt werden; Einfüh- 
-  Tüng’-auswärtiger Kriegsvölker: ohne. Einwili- 

gung der. Stände, widerstreite der Ungrischen 

S
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Grundverfassung und. den Reichsgesetzen; da- 
ran werden sie ihren grossherzigen ‚König und 
Herrn: ‘erkennen, dass er sein edeles, . bideres 
Volk mit 'Merkmahlen- seines Vertrauens er- 
freue, und ohne ausländische Mitwirkung, -bloss. 
von angemessener Leib- und Ehrenwache be- 
gleitet, sich von ihnen.auf den ihm gebühren- 
den T hron erheben lasse.‘ Hatte sie “Kärgheit, 
Gemöächlichkeit, Unbesonnenhieit, -Unklugheit, 
Nichtachtung der‘ Folgen, oder auch Häuche- . 
ley, Wankelmuth, heimliche‘ Freulosigkeit von 
solclier Erklärung zurück ‚gehalten; musste viel- 
mehr Ferdinand. bald "ach seiner Krönung 
erfahren, dass Prälaten und: Magnaten; ‘die hei- 
ligsten Eide: verletzend, mit ihrer Treue ent- 
ehrenden ‘Handel Irieben, und abwechselnd je- 
ner ‘Parey dienten, von‘ ‘welcher sie grössere. 
Vortheile 'hioflen, oder: unter. deren Schtäz sie. 
stralloser rauben ‘konnten: :so hätten: :sie ‚alle 
die Leiden und Bedrängtisse; worüber:sie und 
ihre ‘Nachkommen :oft: so’ bitter klagten,, schon | 
ursprünglich selbst: verschuldet ;' denn wäs dem 
Könige anfänglich nur die Morsicht. für-beson- 
dere' Verhältnisse 'angerathen: hatte ‚würde ihm 
und ‘seinen Nachfolgern bleibende : Massregel. 
Ungrische ‘Herren ‚und. Helden "mussten 'im 
Felde: ‚ausländischen ;Oberbefshlshäbera , '; in 
Festungen freınden Burghauptleuten: gehorchen 

‚ lernen; "die. Verwaltung der: Krongüter : aus- 
wärtigen Kämmerbeäniten‘ überlässen ; und: die 

-auf Uiigrischen' Landtägen ' bewilligten ; Steuern 
Deutschen, : sehr unsauft forderiden Binneh- 
mern entrichten; ' anı-Ende selbst: die Entschei-- 
dungen: der "Angelegenheiten ihrer “Familien 
und :ihres Vaterlandes 'von auswärtigen Kan- 
zelley-Beamten und Hofkriegsr äthen 'erwarten,



betreiben, . erkaufen;, sogar die. Gelegenheiten 
zu. Waffenthaten, spgar ihres’ bewährten Ver - 

. dienstes Anerkennung. und Ruhm von.der Ab- 

.oder Zuneigung überwmüthiger Ausländer. ‚gleich- 
sam. erbetteln. nn were un urn 

7 
Nor 

Hätte doch Fe r di inan: de n; und seinen 
u nächsten Nachfolgern. ‚die. ‘Wahl. der. "Vollzie- 

hung ihres. Willens immer ‚geglückt!: wären, sie 
doch nie, von ihren Rathgehern irre.:-geleitet 
worden: in: Ernennung der: obersten ; ‚Befehlsha- 

ber,. die dem, ihnen. ‚noch unbekannten ge- 
waltigen Feinde gegenüber, des: Königs Stelle 
vertreten;. denen die. Ungern,. in schweren 
Kriegen mit ‚diesem FE einde. "geübt. und ‚bewährt, 

- Jetzt: "auf. einmahl ‚zurückgeseizt, sich . unter- 
ordnen sollten: ‚Alein nur „der blindeste Glaube 

in immer. "steigendem Verluste. vater ländischer 

‚Städte, Festungen, Schlachten, ‚Gespanschaf- 
"ten, aueh den, Glauben an ihre Hertscherklug- 
heit und Menschenkenntniss erhalten, die, durch 
ihre Katzianer,. ‚Rogendorff;- Felss, 
Puehaim, Teufel, Castaldo, Schwendi 
Rucbery., Teufenbach, Hardeck, Basta. 
und Belgieojos,o., schlechte Kiieges-. und 
kühne. Raubthaten . mächtig aufgeregten Zweifel 
an.des Herzschers Freyheit. “oder an''seine Fä- 

higkeit zu wählen, unterdrücken können; ‚ Zwei- 

fel, 3. mit welchen tiefe Ehrfurcht, und weil. sie 
zugleich den Argwohn. ;eines,”. wie. scheinen 
wollte, :ünyerdienten Misstrauens:. und. unge- 
rechter Verachtung erzeugten, auch mit auf- 
richtiger -Liebe- und. Verehrung gegen .den Kö-. 
\nig nicht füglich mehr ‚bestehen. konnten. 

EN 

©
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Um so bemerkenswerther, als Merkmahl 
rascher Annäherung zür. Nationalität, ist, un- . 

ter. so häufigen: Aufforderungen : zu gerechter _ 
. Unzufriedenheit der. Ungern Gelehrigkeit für 
‚besonnene Anerkennung und ‘Verehrung der 
 Königswürde.. Wir. müssen sie erkennen da- 
‚rin, dass ungeachtet kränkender Hervorziehung 
der Ausländer, dennoch Männer ‘und. Helden, . : 
wie: Stephan Bathory von Ecsed, 'Tho- 
mas Nädasdy, Franz Batthyänyi, Mar-. 

‚ kus’Horväth vou Stancsics, Niclas Ju- .. 
. rissics, Stephan Lössonczy, ‚Stephan 

. Döbö und Stephan Miskean Ferdinand; 
Niklas -Zriny, ‚Peter ‚Erdöody, Georg 
'Thury und Georg Dräskovies an Maxi-: 
milian; Niklas Pälffy, Simon Forgaes, 
Andreas: und Franz’Revay sogar.an Ru- 

‘ dolph; lauter Waffenmeister, denen. gleiche 
unter Ausländern keiner. dieser Könige, ausser 
Mannsfeld, -Schwarzenberg und: Mer- 
coeur, ‚aufstellen konnte, mit unerschütterliz 
cher Treue ergeben. blieben. . 1° 

Auf das unwiderspeechlichste. aber. bewies 
auch der Stände 'Gesamiätheit ihre:Gelehrigkeit . 
auf den sechs und vierzig Laandtagen,,.. welche 
dieses Zeitraumes vier. Könige versaramealt hat- 
ten; sie-; bieihen uns zagleich - den‘, richligsten 
Massstab dar, für‘ das Steigen, Fallen und Wie- 

“ deremporstreben des königlichen ‚Ansehens: in 
Ungarn; -für die Annäherung oder Entfernung 
der Ungrischen Völker zur Nationalität;-.sie 
leiten uns sicher in Beurtheilung der Massre- 
geln, nach welchen die Könige das Reich 
verwalten zu müssen geglaubt, der. Art und . 
Weise, wie Ungarns Stände den. Maximen der 
Könige oder ihrer ausländischen Rathgeber
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widerstrebet ;hatten.:: Wir bemerken: in. diesen, 
fortdauernde _Verwechselung staatsrechtlicher. 
Souveränität . mit ungebundener Willkür, und 
immer- sich: gleichbleibendes Hinstreben zu un- 
umschränkter Gewalt;.in jenen, höchst beson- 
nenen Widerstand gegen gewagte ‚Hofkünste 
und unbefugte Machtschritte, nie einzuschlä- 

“  Sernde .Wachsamkeit. über Aufrechthaltung ih- . 
 rer'Grundverfassung; “und so weit sie :dieselbe 
“begriffen hatten, unermüdetenFleiss, sie durch 
genauere Bestimmungen weiter. auszubilden und 
zu ‚befestigen: zugleich 'aber ‘auch die herge- 
brachte  Verkennung der Nothwendigkeit, 'den 
Magyarischen. Grundvertrag nach den Grund- 
sätzen des Europäischen Staatsrechtes: zu er- 
klären: und zu verstehen; die alte Unbekannt- 
schaft: mit.:der innern Ungültigkeit' aller Wahl- 
capitulationen in Erbreichen; mit den .noth- 
wendigen Bedingungen einer socialrechtlichen 
Standschaft und : Volks -Repräsentation; mit 
dem: Wesen:aller. Gesetzgebung; mit. dem un- 
‘entbehrlichen Umfange und. den unerlässlichen 

. Befugnissen: der vollziehenden Staatsgewall. 
> Merkwürdig in’ ihrer: Bestimmtheit sind 
die! bekannt gewordenen Anweisungen,’ womit 
sowohl: die Adelsgesammtheit der Gespanschaf- 
ten. ihre Machtbothen; als. auch idie: Könige 
ihre :bevollmächtigten' Stellvertreter zu:Landta- 
gen.:wersehen. hatten ‘f).“ Var entweder. der 
König in Person bey:tder Reichsversammlung 
anwesend,; oder hatten: in die Beschlüsse der- 

$ 

  

 @) Articuli per Comitat. Saros pro informatione dati egregg. 
‘Martin’Bertholdi er Georg: Kapy ad cöngreg. Tyr- 
nav, nunelis.. 1545. — _JInstructio 'Saer..-Majest. Feg. pro 
publ, Diaeta Poson. celebranda 1555. ep. Kovachich Vestig. 
"Comidor. p. 672 ee 683... ee
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selben seine. Bevollmächtigten eingewilliget, ‚so. 
lag es nicht mehr 'in:.den Befügnissen ‚seiner 
vollziehenden' Gewalt, in dem zur Bestätigung 
ihm vorgelegten Decret einige Artikel zu ver- 
werfen, andere zu verändern, ‘oder eigen- 
mächtig neue hinzu zu setzen, wenn nicht erwie- 
sen war, dass seine Steilvertreter die Gräuzen 
ihrer. Vollmacht überschritten, oder: ihre An- 
weisung vernachlässiget hatten.: Der Act sei- 
ner Bestätigung . selbst hatte keine "weitere 
Kraft, als die.der höchsten Erklärung und Be- 
zeugung, das Reichsgesetz sey rechtmässig, durch 
einhälligen Willen des Königs und der Stände 
gegeben, daher gültig, unveränderlich und: alt- 
gem«in. verbindlich. Schon Ferdinand hatte 
angefangen, bey’ Bestätigung des Neu-Szohler _ ; 
Reichs - Deeretes die Artikel. desselben, weill. C. 4543: 
sie in seiner Abwesenheit waren verfasst .wor- -- 
den, mit einem ausführlichen Schreiben zu be- 
‘antworten; ‘und nicht unbedeutsam war: das 
erste Mahl seine Bemerkung, dass er_in dem . 
Inhalte der Artikel nichts verändern wolle; 
nur die Vollziehung. des ersten, die Räumung. 
gesetzwidrig verschriebener, ‚oder gewaltsarn 
angemasster Güter. verordnend, müsse er. bis 
zu seiner glücklichen Rückkehr in das Reich 
verschieben, damit er selbst die darüber ob- 
waltenden Streitigkeiten beurtheilen, und was so— 
wohl die Würde seiner Majestät, als auch die. 
Wohlfahrt des Gemeinwesens fordern dürfte, 
verfügen könne ®). “ 5 

‚Im zweyten Jahre darauf wurde. ihm 'vons. c, 1545, den zu 'Tyrnau versammelten Ständen selbst, ’ 

  

a) Respons, Ferdin. Reg. ad Constitnii Toyizoli 5 in Corp. Jun. Hans, DT B Fr sti nsiones Noyizoliens
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schicklichie. "Gelegenheit, weiter zu schreiten 
dargebothen. -Er hatte versprochen, dem Land- 

' tage-in Person beyzuwohnen, war aber gehin- 
(dert worden, und auch Bevollmächtigte zu sen- 
‘den hatte er unterlassen. Da wurde Manches » 

‚verordnet, was: mit rechtlicher Ordnung und 
öffentlicher Sicherheit, mit den Machtbefug- 
nissen. der‘ vollziehenden Staatsgewalt und: mit 
den. Rechten -der Souveränität nicht bestehen 
konnte ?).. Dem allen versagte Ferdinand 
seine Bestätigung, und auch die übrigen Arti- 

. kel liess er nur durch .ein Kanzelleyschreiben, 
obne seine und des Kanzlers Unterschrift ge- 
nehmigen. 

Auf den Grund dieses Beyspiels erlaubte . 
J c «1887. sich in, der Folge das Prager Cabinett, in Ru- 
ae Be Nähmen herrschend, . bey Bestätigung 

der Reichsdecrete ganz willkürliches Verfah- 
‚ren; die verfassungsmässigsten Artikel wurden 
entweder. ohne Grund verworfen, oder nicht 
geachtet b) Zu dem. kühnsten und folgereich- 
sten Wagniss wurde Rudolph von unbedacht- 

-.samen Eiferern nach seinem funfzehnten und 
IC 1so4letzteni Ländtage ‘verleitet. Auf eigenen An- 

trieb. und aus der ihm beywohnenden Macht- 
. fülle,: setzte er -den berüchtigten: zwey -und 

- zwanzigsten Artikel: wider das neue Kirchen- 
wesen dem Reichsdecrete. hinzu; dergleichen 
eigene Antriebe wollten Ungarns Stände ihren 
Königen nicht gestalten, und solche Machtfülle 
mochten sie nicht anerkennen. Der siegreich 

  

. a) Ferdin. Reg, Deren, VI Art Iv. XXXUFXLIL 
2. L. et Respons. S. R. Maj. ad artieulos Diaetae 1545. Tyr- 

‚navy. celebrat. in Corp. Jur. Hung. T,!. p. 390. D)Rudolp ph. 
Reg. Decret. IV. art. XV.et XLIV. et Decrer. VIII. art, x. 
et XXVIL item- ‚Conclusum,: in ‚Corp, Jur. Hung. T. I. 
2 567 er. 508. Ba 
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geführte‘ Bürgerkrieg .wider das Walten unbe- 
fugter "Willkür. zwang den König, seinen Ar- 
ükel: zu widerrüfen ünd für nichtig: zu erklä- 
ren. Er that es; aber schwankenden ‚Sinnies, 
ohne aufrichtigen Willen; und bewirkte da- 
durch für sich, des Thrones Verlust; für seine 
Nachfolger, auch ihrer heilsamsten. Absichten 
Verkennung, und ihrer rechtmässigsten Macht- . 
fülle Beschränkung. Der Stände mächtig er- 
weckte Wachsamkeit über ihre verfassungs- 
mässigen" und angemassten. Rechte, leitete sie 
auf Erfindung lästiger Wahlcapitulationen; und 
da Matthias, in Herrschbegierde befangen, 
den Thron, den ihm "zu seiner Zeit ein un- 
bestreitbares Erbrecht eingeräumt hälte, früher 
durch Hülfe eines. besöndern Parteybundes be- 
steigen wollte, so gewann ‘gleich der- erste ihm 
vorgelegte Wahlvertrag den Schein -der Staats 

‚zgechtlichkeit, und wurde dadurch zur Richt. 
schnur. für“ künflige Erledigungsfälle, in wel- 
chen klares, 'obg gleich verkanntes, Erbrecht 
allen Wahlcapitulationen staatsrechtliche Gül- 
tigkeit vorenthielt. Auf: seinem vierten und 
letzten Landtage wurde Matthias noch ge-J. C.1618. 
nöthiget, durch unbedingte Bestätigung, des 
Reichsdecretes, besonders. des acht und zwan- 
zigsten Artikels,, sich selbst und seinen sämmt- 
Jichen Nachfolgern die Befugniss abzusprechen, 
in die, ihrer Genehmigung vorgelegten Reichs-. 
verordnungen,, Zusätze und Veränderungen ein- “ 
zuschalten 2). “ 

‘Seit dem. neunten -Jahre des Jetzten Kö-J, ©. 1299. 
nigs aus Arpäd’s männlicher Naehkoinmen- 11526. 
schaft, bis zu dem Mohäcser Tage, „waren die 

  

a) Matth. I, Reg. Decret: iv. Art. XXVII.



‚meisten, Reichsyersammlungen auf dem Riko- 
ser Felde bey Pesih- gefeyert worden. . Das 
Ungrische Volk, bisweilen von achtzig tausend 
‚edlen Männern, grösstentheils beritten ‚und be- 
waflnet dargestellt, sah sich daselbst. in, seiner 

‚Grösse, ‚Pracht und Herrlichkeit; doch nicht 
immer, und in den letzten sechs "und dreyssig 
Jahren fast nie, in redlicher und treuer Sorg- 
falt für- sein gemeinschaftliches , Heil, noch in 

“. deutlicher Erkenntniss dessen, was ihm Noth 
that, vertreten. Ferdinand’s staatsklugen Ein- 
sichten verdankten es unbefangene Patrioten, 
dass er durch‘ Verlegung der "Landtage von 
dem freyen Felde in Städte, durch Beseitigung 
der Waflen und durch Verminderung des Zu- 
sammenflusses, den Verhandlungen wenigstens 
mehr Ruhe, Ordnung und Freyheit gesichert 

I. C. 1608. hatte: doch erst achtzig Jahre nach dieser Ver- 
‘“legung: wurde staatsr echtlich bestimmt, wer un- 
ter der Benennung Stände (Status et Ordines), 
begriffen, von dem Könige durch Briefe. zur 
Reichsversammlung berufen werden, und be- 
rechtiget seyn sollte, den Landtag mit Sitz 
und Stimme entweder in Person zu besuchen, 
oder durch bevollmächtigte- Böthen ‚zu_ be- 
schicken. 

Nach dieser Bestimmung gehörten zu dem 
Prälatenstande sämtliche Bischöfe, welche sich 
‚im wirklichen Besitze ihres Sprengels befan- 
den, und deren Bischöflicher Gerichtsbarkeit 
ein Domcapitel mit seinem .Dompropste unter- 
‚geordnet war. Solcher Bischof sollte bey der 
Magnatentafel für sich allein Sitz und Stimme 
haben; der Propst und das Capitel‘ zusammen 
für Eine Stimme bey der "Tafel der Land- 
stände gelten; hier auch die keinem Bischofe



untergeordneten Pröpste für ihre Capitel; in- 
fulirte Äbte für ihre-Convente, und der Ge- 
neral- Prior der Pauliner für seinen gesamm- _ 
ten Orden stimmen. Nür persönlich anwesen.. 
den Magnaten wurde Sitz und Stimme bey 
der Prälaten- und Baronen-Tafel zuerkannt; 
ihre bevollmächtigten Stellvertreter waren an 
die Tafel der Landstände verwiesen, ‘wo sie 

“jedoch erst nach den Bothen der Gespanschaf- 
ten und nach den Capiteln. stimmen sollten. 
Die königlichen . Freystädte, ‘wie sie unter _ 
Wladislaw bestanden hatten »), Ofen, :Pesth, - 
Kaschau, Presburg, Tymau, Bartfeld, Eperies _ 
und Ödenburg söllten in ihren’ Standschafts 
rechten erhalten, ihren Bothen zu-den Land_ 
‚tagen Sitz und Stimme bey der Tafel. der 

. Landstände -gestattet, die neuern ‚Freystädte bis 
zur Revision der allgemeinen Landrechte von 
der Reichsstandschaft ausgeschlossen . bleiben. - 
Ausser diesen so bestimmten . Magnaten und . 
Ständen, ansser den. öffentlichen. und ' hohen 
Reichsbeamten, adeligen Räthen, ordentlichen 
Landrichtern und ihren Stellvertretern, Proto;- 
notarien und geschwornen Beysitzern der kö_ . 
niglichen Tafel, sollte Niemand zu den Reichs- _ 

\>versammlungen von dem Könige eingeladen, . 
“Dnoch mit Sitz und Stimme zugelassen werden b). 
"Es ist aber. auch unverkennbar „ dass in diese 
> Bestimmungen .die Sorge für die 'besondern 
> monarchischen, oligarchischen und aristokrati- 

schen Vortheile den grössten Einfluss hatte; 
die Gesetzgeber noch lange nicht zu klaren, 
socialrechtlichen Einsichten gelangen liess; und 

N . 

  

) Wladislai II, Decrer, YIL, art. IL. _ 8) March. H, Reg. Decret. I. art. I, . 
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- weil’ jene V ortheile. ‚ihrer Natur gemäss, sich 
einander: widerstritten,: jene: heilsame Reibung. 
-zwischen Oberherrschaft und Standschaft, wie 
. zwischen : Ständen ‘unter sich, wodurch 'allein 

das innere Staatsleben in reger Kraft besteht 
:und zur Nationalität. hinstrebet, bis auf den 
"heutigen: Tag unterhalten musste. 

. » Deutlich ‘wurde: von Allen erkannt, dass 
„willkürliche Herrschaft keine- staatsrechtliche 
‘Regierung sey; dass ‚letztere weniger von der 
 Eigenthümlichkeit des. wandelbareni Staats- 

' ‚Oberhauptes, als von dessem Gebundenheit an 
:eine wohlgeordnete' Grundverfassung sich er- 
„warten, diese nur durch eine freye Standschaft 
-in wahrer National-Repräsentation sich be- 
Er und. erhalten. lasse:- aber. eben hierbey 
:hielt das entgegen gesetzte Standes- Interesse 
die Gesetzgeber im An- und Einsichten von 
‚einander. getrennt; ‚und hierin liegt auch .der 
Grund, aus dem. Ungarn eben so wenig, als 
irgend ein anderes Reich, des’Vorzuges einer 
‚vollständigen, durchaus socialrechtlichen Na- 
‚tional-Repräsentalion sich rühmen darf. 

Es war als staatsrechtlicher Grundsatz an- 
: .genömmen, dass die gesetzgebende Gewalt dem 

. Könige und den Ständen gemeinschaftlich zu- 
komme; dem zu Folge war jede: Verordnung, 
zu ‘welcher der König und auch-nur drey 
Standschaften : übereinstimmten, :° vollgültiges 
Reichsgesetz, und: der Einspruch der Einen 
widerstreitenden Standschaft, wäre er auch vor 
allen. Gerichishöfen, Gapiteln ‘und Convent 
Ungarns .eingelegt..worden, kraftlos und nich- 
tig; denn es.ist socialrechtlicher Grundsatz, 
dass in Erklärung des allgemeinen . Willens, - 
durch Beschlüsse oder’ durch Gesetze, die Min- 
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: derheit.‘'sich der ‚Mehrheit: ünterwerfe.: Den- 
noch haben wir. den feyerlichen Einspruch 
‚vernomnien, ‘wodurch .einige Bischöfe, 'Pröpste 
und Abite,-als Vertreter des: ‚Prälatenstandes, 

. dem ersten‘ Artikel. des. Wiener: Friedens, und 
des auf ihn «gegründeten, von Matthias .be- 

stätigten: Wahlvertrages seine ‚gesetzliche :Kraft 
entziehen: wollten; _ damit. aber nur der Nach- 
welt urkundlich _ überlieferten; dass. isie- für 
Recht hielten, staatstechtliehe: Ordnung .dem 
Interesse ihres Standes, wad die. Freyheit. einer 
übergrossen : Mehrheit . dem: ‚Eigensinne ‚einer 
sehr kleinen Minderheit :zu unterwerfen. Frey-, 
lich beriefen :sie sich ‚däbey. lediglich :auf ihr. 
Gewissen und: auf ihre -oberhirtliche. Pflicht; _ 
allein verdächtig machte sie das ‚Gewissen, 
das Verschmähung: einiger. Mönchserfindungen, 
oder einiger ausserwesentlichen :Formen der 
Römischen. Kirche für.: schädlicher.. hielt; als. 
des. öffentlichen, ‚Rriederis „Störung ;. .unid-mur 
anmassender- Eigendinkel, . nicht 'oberhirtliche 
Pflicht konnte den Willen ‚einiger: . Wenigen 
erzeugen,: Gemüth, . Gewissen :und ‘Verstand 
mehrerer ‚Tausend:ihrer,. nicht minder gewis- 
senhafter .Milbürger- zu .bevorimunden..: ‚Und. 
wie manche -heilsame Reichsverordnung »hätte: 
der gesetzlichen Kraft ernangelt, : wäre -dem. 
Prälatenstande: gestattet. worden, ihre Aufstel-. 
lung mit.dem. Vorwande des: Gewisseris, der. 
oberhirtlicher: Pflichten zu :hintertreiben ; ‚Nätte: 
überhaupt gegen Entscheidungen -der Mehrheit, 
des Einspruches -der ‘einen, “oder: der andern; 
Standschaft geachtet. werden müssen... .“.«.. “ 

"Dass die ‘hohe. Ülerisey,. als: erster Reichs- 
stand geachtet wurde, war- Vorzug der-Ehre;- 
nicht : Zuerkennung.  ausgedehnterer. : Rechte. 

“ 2° 

l
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Nicht als; hohe‘ Kirchenbeamte;. sondern als 
‚Besitzer grosser: Herrschaften und beträchtli- 
cher’ Güter, sassen.. und . stimmten Bischöfe in. 

u. den Reichsversammlungen, auch nur. als. solche 
sassen und stimmten daselbst die hohen Reichs- 
beamten und. Magnaten;: die Einen sowohl, als 

' die: Ändern, mit'nieht grössern Machtbefugnis- 
sen,.-als der Gespanschaftsadel’ und die könig- 

' lichen. Freystädte durch ihre bevollmächtigten 
Bothen; Nur‘ Rang und Würde, oberer Sitz, 
höheres Wehrgeld ( Homagium), der: Vorzug _ 

' der besondern und persönlichen Einladung. 
. durch königliche: Briefe.zu dem: Landtage, und 
das Voorrecht, entweder in Person bey der 
Mägnatentäfel, oder durch einen eigenen Stell- 
vertreter. bey der Tafel der Landstände mitzu- 
stimmen, unterhielten zwischen hohem und 

-niederem Adel den Unterschied. . 
Letzterer. wurde so, wie die königlichen 

Freystädte,. ‚sehr ungleich und unverbältniss- 
mässig vertreten: - Die Form der National-Re- 
präsentation hatte ‘sich nur allmählig, mehr 

- nach: zufälligen Umständen, nach dieses ‘oder 
jenes Standes: besondern Absichten, oder nach 
allgemeinen Bedürfnissen, als.nach staatsrecht- 
lichen. Begriffen ‚und: Grundsätzen entwickelt; 
daher kam, dass der, geringzählige Adel der 
kleinen’ Torner, : wie der fünf. Mahl stärkern der 
zwölf Mahl. grössern Neitraer Gespanschaft, 
beyde nur zwey Bothen zu dem Landtage be- 
völlmächtigten; und. die königliche Freystadt 
Presburg :mit' sechs Mahl mehr Bürgerrechts-. 

- genossen, als 'Bartfeld, gleich dieser, nur zu 
Einer Stimme berechtiget war. Dasselbe Miss- 
'verhältniss obwaltete zwischen den übrigen Ge- 
spanschaften' und Freystädten in ihrer Theil-
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nahme: :an. den "allgemeinen - Angelegenheiten. 
Darum ‚wurde. Einhälligkeit der Stimmen ‚wohl _ 
immer gewünscht; aber 'nie .gefordert. _ Was 
bisweilen auch nur drey Stände mit. dem Kö-_ 
nige beschlossen ‚hatten, musste der vierte: gel- 
ten lassen; ‚worin, sich eines Standes grössere ° 

. Mehrheit einigte, ‚dem: durfte desselben anders 
gesinute Minderheit sich nicht mehr widerset- 
zen. Ständische Rücksichten liessen es bey (der 
Magnatentafel nur selten, bey .der Ständetafel 
nie zu förmlicher - Viril‘- Stimmensammlung 

- kommen; bey entgegen gesetzten Bestrebungen ° 
und widerstreitenden Meinungen . wären ..dort 
die minderzähligen Prälaten von den zahlrei- 
chern Magnaten;° hier die königlichen Frey- 
städte von den Machtbothen der Gespanschaf- 
ten; beyde wieder von..der: grössern Anzahl 
Grafen, "Freyherren, infulirter Äbte, 'adeliger- 

: Räthe, 'Landrichter und Protonotarien fast im- - 
mer überstimmt worden. : Unentschieden ist 
also heute noch, ob .der Schluss ‘der ‚einen Ta- 
fel als Curiat-Stimme, im Gegensätze zu .der 
‚andern gelten;, oder ob die Viril-Stimmen von - 
beyden Tafeln, zusammen fortlaufend gezählt 
werden sollen 2). - a 

Nur durch Gesinnungen und -Absichten, 
noch nicht. durch äussere Absonderung an ver- 
‚schiedenen Versammlungsplätzen, standen Bi- 
schöfe und Herren von Machtbothen der Ge- 
spanschaften und der Städte im vorigen Zeit- 
raume bisweilen, in den. letzten sechs und - 
dreyssig Jahren politischer Auflösung id Einem 
fort getrennet: als. aber Prälaten, Magnaten - 

‘ 

  

a) Schwartner Statistik des Königreichs Ungarn. 
Ste Aufl. 1811. Thl, II. S.-130 ff. \ 

£
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und.:Adelschaft jetzt: in Siädten,: nichtmehr :- 
‘. auf. offenem Felde zu :Landtagen sich 'versam- 

. „ melten, .da bildeten sie sich auch:bald zu be- . 
 .  » sönderti: Tafeln,‘ berathschlagten ‘und entschie- 

“ den in den ‚meisten Fällen! durch ‘gegenseitige 
Deputationen, und. traten nur'in-den wichtig- 
sten, nach. längerm' Streite, leichterer. Einwilli- 
glng wegen, zu gemeinschaftlicher Sitzung zu- 

on. sammen. :Der Absonderung früheste Spur fin- 
2 oe ‚den: wir ‘äuf dem ersten Presburger Landtage, 

> auf'welchem Ferdinand’s Erhebung, Sonn- 
tagmach Franeisci, von den Prälaten und Mag- 
naten auf dem:Schlosse, Tages darauf von der- 
‚Adelsgesammtheit auf x dem: Schlossplatze für 
rechtmässig erkannt: und, bestätiget wurde ®). 
Deutlicher zeigte ‘sich die Absonderung ‘auf 

I. 0. 1542. dem sechsten Landtage unter Ferdinand; 
der sechs: und dreyssigste ‚Artikel des daselbst 
aufgestellten Reichsdecretes meldet ausdrücklich 
des Adels abweichende Meinung von dem Gut- 
achten:der. Prälaten und Barone über: die Be- 
hörde,; an welche die bewilligte Kriegssteuer 

JG. 1563,abgeliefert werden sollte b). Auf dem letzten 
 Landtage dieses Königs sehen wir die Adels- 

gesammtheit von dem Prälaten- und von dem 
‚ . Hersenstande schon förmlich getrennet;] jene 

war. in. dem: Franciscaner -Kloster,: dieser in 
dem Palaste des Graner Erzbischofs versam- 
melt. So .blieb die Absonderung auch in fol- 

.. gender Zeit.: Auf dem von Matthias noch 
J. C.1608.als Statthalter ‚ausgeschriebenen Landtage hiel- 
ten, die Adelschaft: in dem. grossen .Hause, 

Grün Stübel genannt, die. Prälaten und 

  

‚a) Velius de bello Pannom. Lib. IL: p. 27 et 3. 
b) Ferdinand. I. R, Deerxet. V. art, XXXVI, 

4
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Magnaten in, dem ‚erzbischöflichen 'Palaste ihre: 
Versammlungen.‘ Der Bau des grossen präch- 
tigen Landhauses mit geräumigen Sälen, zu: 
den WReichsversammlungen. bestimmt, wurde - 
von den’ Beyträgen der Stände erst in den lötz- 
ten Jahren dieses Königs unternommen; dest. C. 1618: 
Baues Leitung dem :vielgereisten Grafen. Sta- 
nislaw Thurzo übertragert a), ©: 

Auf den’sechs und vierzig Landtagen,: \ 
wovon Ferdinand. zwanzig, Maximilian: 
sieben, Budolpli funfzehn, ;Matthias vier. 
ausgeschrieben hatten, : genossen die 'Ungern 
des '"Trostes, dass von dem ersten ‚Könige 
vierzehn, von dem zweyten drey, von:dem: 
dritten nur drey, und eben so viele:von: 
&n vierten waren eröffnet worden;:und wenn‘ 
sie auch in. Wehmuth ‘der alten Tage auf .dem. 
Raäkoser :Felde gedachten, : sich immer noch 
als grosses königliches Volk. fühlen konnten. 
Im Deunten - „Jahre der‘ Herrschaft Fer di-J.c. 1535. 
nands. waren es noch :Ungarns Stände, nach 
Tyrnau zur .Reichsversammlung. berufen, welche- 
des Königs . persönliche Anwesenheit dabey. 
forderten, und ihm die Gegenstände, worüber 
verhandelt werden sollte, zusandten b). Nach 
acht Jahren war üblich geworden, dass dieJ, ©. 1548. 
Landtsge alle Mahl mit dem. Vortrage. der. 
königlichen Forderungen, entweder von dem 
Könige. in :Person, oder ‘von: seinen: bevoll- 
mächtigten Stellvertretern eröffnet wurden; denn 
da das ‘Wiener oder Prager Cabinett dio Ung-. 
rischen Reichsversammlungen zu nichts weiter, 
als. zu. Steuerbewilligungen. brauchen. wollte: .. 

  

am Matth. II. Reg: Decret. IV- art. XL. b)Sperfögel 
Annales Scepusii ap Wagner Analect. Scepus. P. IL p. 131. 

*
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. so glaubte. man auf diese Weise am schnell- _ 
‚sten. zum Ziele zu gelängen. Allein Männer, 

die fast jährlich nur zum Geben aufgefordert, 
‚ und dafür schlecht beschützt wurden, fassten 
_ endlich kühnern Muth, auch ihrer Seits zu 
‚fordern; und von nun an wurden des Königs 
Anträge jedes Mahl mit einem Verzeichnisse, 
theils. gerechter, theils übertriebener Beschwer- 
den..von den Ständen beantwortet; darüber - 
zwischen ihnen und dem Könige oder seinen 
Stellvertretern Vorstellungen und: Bescheide 
gewechselt, zwischen den Tafeln ‘der Herren 
und »des Adels, durch: gegenseitige 'Deputatio- 
nen unterhandelt, und nachdem auf acht und 
‚dreyssig. Reichsversammlungen jedes Mahl He- 
bung der Beschwerden war versprochen , ab 
nie ernstlich und : befriedigend ‚war geleistet 

1618.worden, forderten endlich: die Ungern, uner- 
müdlich ausdauernd in ruhmwürdiger Geduld, 

. von. dem Könige und ‚von dem Erzherzoge 
‚Ferdinand, als Bedingung, unter welcher 

sie letztern zum Thhronfolger anerkennen und 
annehmen wollten, urkundliche Versicherung, 
dass. auf künftigen Landtagen "vor ‚allem den 
Beschwerden der Stände abgeholfen, dann erst 
‚über .die königlichen Anträge verhandelt und 
entschieden werden sollte a), u 

. Unruhige Landtage waren unvermeidlich, 
da der Regent auswärtige Glücksritter Einge- 
bornen des Landes von bewährten Verdienste, 
wirklich oder scheinbar, vorzog; Misstrauen 
verrieth und Misstrauen erweckte; durch oft 
gerechte, nie erhörte Bitten, nie abgeholfene 
Beschwerden die ‚Nationalkraft gegen die Will- 

  

a) Acta Diaet. Poson, 1618. p.45. Conditio IL, 

nn - *
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kür in’ beständiger Reibung‘ erhielt, und Land- 
stände, des Reiches Gesammtheit: darstellend, 
durch die .Grundverfassung -mehr. waren, : als 
des oberlandesherrlichen.' Willens bloss .gefü- 
gige Hörer und Vollzieher. So viel’:es aber 
auch der Ungern Unzufriedenheit mit Ferdi- 
nands Vörwaltung: in. den exsten:acht- und 
zwanzig Jahren seines Königthumes,- : wenig- 
stens entschuldigen dürfte, so brach.sie den- 
noch erst auf dem sechzehnten Landtage die-J. c. 1555. 
ses Königs vernehmlicher aus; nachdrücklicher!?36.1557- 
auf den drey folgenden, auf dem letzten-sogar7. C. 1563. 

“in, Ausdrücken. der, Verzweiflung „welche, bey 
„fortwährender Abfertignng ihrer Klagen und 
„Beschwerden mit leeren Worten, baldAntrieb 
„werden dürfte, in Asiens Steppen,, .der. alten 
„Magyaren frühere Wohnsitze zurück zu keh- 
ren ?).“. Immerhin mochte der Erläuer Bi- 
schof Antonius Wränczy in dankbarer Ge- ’ 
sinnung gegen. seinen ‚königlichen. Beförderer, 
und wie er selbst gestand, in seiner Unbe- 
kanntschaft mit den Verhältnissen.und: Drang- - 
salen der Gespanschaften an Maximilian). 0.159. 
schreiben: „die Ungerm. seyen schon gewohnt, 
„mehr zu seufzen und zu klagen, als sie wirk- 
„lich erdülden müssten, damit sie um so freyer 
-„auch die unerheblichste ‚Angelegenheit. den 
-„Reichsversammlungen zuschieben, und dadurch 
„verzögern oder hintertreiben können b);“ bald. 
darauf als ihm ausländische Kriegsvölker und 
königliche Kammerbeamten die Zehenten ge- 
raubt hatten, klagte .er selbst °); und.auch ihm 

  

‚@) Isthuänffy Lib. XXT. p.262 b) Anton, Veran- . 
tii Epist. ad Maximilian, Eperies. 1. Januar. 1559. 'ap. Ka- 
tona, T. XXI. p. 178.  e) Anton. Verantii Epist. 
ad Maximil. Eperies. 15. Januar. 1559. ap. Katona Il. c pP. 1%.
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nöthigte die Macht: der ‘Wahrheit das Bekennt-. 
zliss: ab: >, dass ‘Alles ‚seinem unvermeidlichen 
„Untergange zuzueilen scheine. Hier ist Nie- 
„mand “schrieb er. an. den‘ Graner: Erzbischof 
Nicolaus: ‚Olähy,: „der gehorchen. wollte, 
 »Unzählige,:die gebiethen: und: verüben. wollen, 
„wonach:: sie’ gelüstet!. Es’ fehlet: an. &ines tüch- 
„tigen ‘:Lenkers: fester:"Hand; dalier allenthal-. 

. „ben: Verwirrung; Zerrüttung, Frevel,. Straf- 
'„losigkeit; ‚äusserster Verfall. . Das Volk kla- 
„get über: Raub und. Gewaltthaten;. die Mann- 
'„schaft ‘über Vorenthaltung des Soldes,..das. 
"„ganze Land fordert ‚des Königs Anwesenheit 
ünd flehet zu’ ihm um Schutz 2), Er Er Be 

Maximilian blieb. den: Herzen ‚der Un-. 
, gern: fremd; wie sie. dem seinigen: - Er. hatte. 
zu. hohe Erwartungen von sich. erweekt und 
keine: 'erfüllet. : Seine: Abwesenheit gleich von 
deni ersten :Ländtage:'bewirkte allgemeines Miss- 
vergnügen; in seinem ersten und letzten Feld- 
zuge nach:Ungarn,- in. seinem müssigen-Ver- 
weilen’im Lager bey Altenburg, Raab und 

‘ "Gönyö' mit ‚starker Fleermacht, “während Szi- 
“ getvär- und Gyula ‚hülflos von ihm verlassen, 
mit. ihren heldenmüthigen Vertheidigern unter- 
gingen ;: in’ seinem Rückzuge ohne That und 
ohne Ruhm : vermissten. die” Ungern ihre alten 
Könige. . Seine Äusserung ‘im, Ungrischen 
Staatsrathe:. „er werde zu oft an seinen Krö- 
nungseid erinnert; er: werde Mittel finden, sich 

. desselben: zu 'entledigen b);“ sein Verboth an 
die. Stände, ihn je „wieder mit ‚schriftlichen 

  

a) Anton. Verant. Epist, ad Nicolaum Olih. Eperies. 
15. Januar. 1559. ap. Katona. ıl. c. p- 202. b ‚Forgäes 
Lib,. .XVIT. p. 490. .
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Beschwerden 'zu- behilligen, sein Mistiges: Ver- 
fahren wider Stephan.D6b& und:Johanm. 
Balas'sa erstickten'älles Vertrauen gegen ihn 
und erzeugtenVerdacht : in :seine:Redlichkeit. 
Daher :kam, dass auf: seinem ersten. und;zwey-7, c. 1566 
ten ‚bandtage -däs Betragen der Ungein sa. stür-; . 1967. 
misch ‘ war; darum‘ 'erschien er: auf.:: dem: 
dritten mit zahlreicher Leibwache: und deut-J. €. 1869. 
scher Heerschaar, "bey: einem ‚edelen;..bideren: 
Volke, .mehr Gefügigkeit, von ‘äussern’ Sehreck- 
mitteln, als: von Gesinnungen' erwartend. Von 
nun än..’wurde. zur Sitte, . dass Könige; vom 
ausländischen Söldnern begleitet, zu den Reichs-: 
versammlungen zogen ?). :.Wie werig indessen 
diess. drohende Gepränge Ungarns Stände: beugte;. 
erfuhr Maximilian auf seinem'vierten Land-7. GC. 1572 
tage,: wo: sie ihn. nicht minder freymüthig. mit 
Klagen und. Beschwerden... der verfassungsmäs- 
sigen - Schranken - seiner Macht, „und « :SeINET. 
Herrscherpflichten erinnerten b): " . 

Der. Ungern Kraft: und $elbstgefühl * wa- 
ren unter Ferdinand-und Maximilian 
schon zu mächtig aufgereget ‘worden, ‚als. dass: 
sie wider die Herrschaft, welche ‘unter Ru- 
dolphs Nahmen: drückte, sich nicht unge- 
stümer- ‘offenbaren - sollten. . Schon.. der, zweyteJ- C- 1582 
Landtag 'ging in bitterm' Groll aus. einander, . 
ohne Etwas zu beschliessen, oder zu bewilligen; 

‚und jeder::der folgenden,..der . dritte, vierte,J.C. 1582 
am kräftigsten der fünfte, vermehrte den Brenn-. 9% #- 
stoff, welcher nach dem funfzehnten in schreck-J. C. 1604 
liche ,. mehrmahls wieder angefächte, . kaum in 

x 

a) Isthuänffy Lib. XXIV. p. S13- — », Isthuänffy 
Lib. XXV._p. 325. Maximilian. . Decren, Var I. 
Forgäes Lib. XXI p. 690.
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- hundört ‚Jahren‘ zu erstickende: Flammen .des 
 Bürgeikrieges: ausbrach. -Dennoch 'hatte- yon 
“den Landtagen dieses Zeitraumes, an Wildheit, 

. „an Ungestüm, an Vergessenheit. dessen, was’ 
#35, auch,dem unfähigsten oder unwürdigsten ‚Trä- 
"ger der Majestät gebührt, nicht ein ..einziger, 

‚den drey. letzten auf dem Räkoser und Hat- 
> "yaner Felde geglichen. .Wurde auch der Un- 

zufriedenheit über : ermangelnde_ Vollziehung, 
der Reichsverordnungen, über Besetzung der 

. Reiehswürden und Ämter mit Ausländern,. über : 
Unterordnungen Ungrischer ' Angelegenheiten 
unter: auswärtige Behörden ; über Erpressungen 
und Gewaltthaten. fremder: Befehlshaber und 
Kriegsyölker, freyere Ergiessung, : und sogar 

> an das Reichsdecret einiger ‚Eialluss ‚verstättet, 
so.traf sie doch jedes Mahl nur die unklugen, | 
den. Ungern: gehässigen Lenker des königlichen 

"Willens, nie den’ König selbst; : und waren 
. wider die Eingebungen :derselbei ‚Beschlüsse 
zu fassen, ‘so geschah es. nie anders, ‘als in 
sehr‘ gemässigten, würdevollen und chrerbie- 
thigen Ausdrücken, ‘wie es die sechs: und vier- 
zig Reichsdecrete dieses Zeitraumes in schö- 

. ner Verbindung staatsbürgerlicher Freyheit mit 
“edler. Anständigkeit, ehrwürdige Denkmahle 

und Muster, wie ein. freyes Volk für seine - 
Grundverfassung und seine Rechte mit seinem 
ärre geleiteten Monarchen sprechen dürfe; be- 
urkunden, > - en . 
“ Das nach-Wien. und Prag verlegte Hof- 
dager liess in dem Gemüthe der Ungern das 
Andenken der‘ bessern Zeiten, in welchen ihre- 

‚ Väter den ‘König fast immer in ihrer Mitte 
Ihronend, oder unter der Reichsfahne an der 
‚Spitze seiner Treuen wider des Vaterlandes
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Feinde käMpfend, verehret hatten; nie erlöschen; 
auf: jedem kandtage: beklagte ihre‘ Unzufrieden-. 

- heit: :in 'rührenden ‘Tönen .der Wehmuth ihres 
eigentlichen: Beherrschers fortwährende Abwe- 
senheit; ‚sie betrachteten und erklärten’ sie für 
die unmittelbare. ‚Ursache. aller Unordnung. und 

Verwirrung im Lande, aller Leiden der Reichs- 
sassen.. von. ausländischen. Hauptleuten. und 
Kriegsvölkern; aller-verlornen Schlachten, Fes- _ 
tungen. und Landesbezirke. Jedem der .vier. 
Könige wurde die tröstende Verheissung, län- 
gere Zeit in’ Ungarn zu wohnen, melhrmahls 
von ihnen abgenöthiget; doch da sie keiner 
ganz zu. ihrer Befriedigung erfüllte: so müssten 
wohl endlich: Glaube und Vertrauen auf des 
königlichen : Wortes Wahrheit, oder .auf des 
‚königlichen Willens Ungebundenheit erlöschem 

Hart war es demnach, wenn schon Fer- 
- dinand bey seinen Massregeln- staatskluge 
“ Vorsicht in wirkliches scheues Misstrauen über- 

gehen, und die Ungern schmerxzlich fühlen liess, 
dass nar: sie. selbst in ihrem Hochmuthe, in 
ihrer Widergesetzlichkeit. und “ Widerspänstig- 
keit die Schuld ‚seiner. Entfernung trügen: 
“Weniger kränkend, als willkommen, war ih- . 
nen daher’ auch’ in ‘der eilften Reichsversamm-J.C. 154 3. 
lung ‚seine öffentliche Klage über ihren Unge- 
horsam. . Da retieten die Stände des Ungri- 
schen Volkes Ehre mit der bestimmten, sogar . 
in das Reichs-Decret eingetragenen Erklärung: 
kein Stand oder Reichssass verkenne die Pflicht, 
seiner königlichen Majestät, als gnädigsten 
Herrn, den schuldigen. Gehorsam zu leisten; 
ef als rechtmässiger König von Ungarn, be- 
sitze alle Macht und Gewalt wider die Un- 
gehorsamen näch. Massgabe ihrer Schuld . zu 

7 " ”„
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- verfahren; 2'Sie haben “ihrerseits: auf: den’ jüng- 
sten Ländtagen. über Bestrafung. des Ungehor- 
samıs so zweckdienliche:. Verordnungen aufge- - 

. stellt, ihm "mit. allgemeiner Übereinsimmung 
so unbestimmte "Vollmacht und. ausgedehnte 
‚Befugnisse zuerkannt, dass sie nicht‘-absehen, 
was‘ von"ihnen.'noch 'geschehen, oder; verord- 
net‘ werden . könnte... Er:imöge daher nur der 
ihm beywohneitden: und eingeräumten; Gewalt 
sich bedienen, so werde er. die Reichsgesaınmt- 
heit und die. Einzelnen mit geringer Mülie in 
Pflicht und Unterthänigkeit erhalten 2). 

‚ Erhaltung - der: alten ‘Magyarischen Con- : 
stitution in voller Kraft, ihre Befestigung. durch 
Constitutionalgesetze, Behauptung und: Siche- 

rung der ‘Nationalrechte, :Freyheiten,, löblichen 
" Gewohnheiten; Gesetzgebung: für .:besondere 
Fälle, ‚Bewilligung. der: Steuern, Bestimmung 
der Art ünd Weise ihrer Erhebung; !Entschei- 
dung über die Mittel, des. Reiches :Selbststän- - 

‚ digkeit, Freyheit von. auswärtigem. Einflusse, 
und ‚Sicherheit vor benachbarten ‚Feinden- zu 

. erhälten; Genehmigung und Prüfung öffentli- 
cher, ‘gemeinnütziger Einrichtungen und An- 
stalten; Verfügungen über ‘das Münzwesen; 

- Verleihung des Indigenates, der Gründsässig-. 
keit, der Besitz- und Standschaftsrechte.an Aus- 
länder, ‚sey es an: Einzelne, oder: an. ganze: 

“ Corporatiönen;. diess waren die vorzüglichsten 
Gegenstände des ‚gemeinsamen Bürgerwillens; 

. sie waren also ‚auch und blieben bis: auf den 
heutigen Tag . die eigenthümlichsten. Gegen- 
stände. der Ungrischen : Reichsversammlungen. 

fi 
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In’ Verhandlung, Entscheidung; ‚Festsfellüng :: .. ; 
derselben, waren und: sind die 'Rechte ‚des Kö- 
nigs und der Stände, dermassen gleich- und : ge- 
‚genseitig. zusammen geordnet, dass..jede :ein- 
seitig: eigenmächtige, oder. durch erzwungene 
Unterordnung des: einen Machttheilhabers 
unter den andern entstandene Entscheidung 
aller staatsrechtlichen Kraft und Glilligkeit 
entbehret. 

- " Wenn kräftige. Regsamkeit des innern Stants-’ : 
lebens lediglich durch den wesentlichen Trieb 
‚der constitutionellen. Staatsgewalt:: zu: freyer 
Willkür, und .durch den unwiderstehlichen 
Drang der constitutionellen Unterihänigkeit 
zur Erweiterung ihrer Freyheit bestehety, und 

beydetseits sich verstärket in der- Anstrengung, 
womit die eine, freyen Spielraum ihrer Wirk- 
samkeit über die Constitution. hinaus verfolget, 
diese, der herrschenden Obermächt 'innierhalb 
der constitutionellen. Schranken selbst noch en- 
gere Gränzen zu ziehen strebt: so wird äuch- 
der Ungrischen Völker inneres Staatsleben..in . 
seiner Kraft und Würde fortdauern, so lange 
sie ihren Landtag erhalten und an seiner Aus- 
bildung arbeiten; so lange die Diarien und: Ac- 
ten. desselben nichts klarer. und bestimmter, 
als jenes Streben und Entgegenstreben zwi- 
schen den zwey WVendepunkten der Freymü- 
thigkeit‘ und : Mässigung beurkunden. : Diess 
war schon der Landtage:. dieses Zeitraumes 
eigenthümlicher Charakter 2). _ 

Auf bedeutsame Eingebung des Wiener 
Cabinettes hatte Ferdinand in. der: neun- 

@) Ferdinand. TI. R. Docret, IM. art. I, Docret, VI, 
art, LV et LVI. — Deecret. IX, art, III,



3. C. 1559, zehnteri Reichsversammlung verlanget, die Stände 
möchten die, für ‚das laufende Jahr bewilligte 
Kriegssteuer sogleich für, die folgenden sechs, 

‚oder wenigstens drey Jahre festsetzen; aber 
- ihre Wachsamkeit errieth der Forderung: ge. 
 heime Absicht. Sie setzten ihr die, von Al- 
ters ‚her .übliche Gewohnheit 'entgegen, der 
gemäss, ‘Subsidien alle Mahl nur für das lau- 
fende Jahr waren bewilliget worden; und da 
unter. unzureichender Beschirmung des. Lan- 
des Herren und Bauern täglich mehr verarm- 

“ten, 'so:.wüssten.sie nicht, ob sie in den fol- 
. „genden Jahren noch vermögend seyn würden, . 

zu leisten,.:was sie für das laufende bewilliget 
haben; ungewiss sey auch, ob der Feind, wie 
vielleicht. in. diesem, so, in den nächsten fünf 
Jahren das Reich überfallen. werde, indem Al- 
les von götllicher Fügung, und: nach dieser 

‘von, des Königs weiser Vorsicht und zweck- 
mässigen. . Vorkehrungen. abhinge. . Endlich 
wollten sie ihm den eigentlichen Bestimmungs- 
grund ihrer Weigerung nicht ganz verhehlen; 
sie gestanden die Besorgniss, dass im Falle sie 
in seine. Forderung einwilligten, dufch die 

. mächsten sechs oder drey Jahre keine Reichs- 
versammlung mehr ausgeschrieben, sie folglich 

“ „ausser Stand: gesetzt würden, über die allge- 
‘ meinen Bedürfnisse und Bedrückungen des Va- 

terlandes sich zu berathen; und über die Mit- 
tel ihnen abzühelfen, was der Landtage eigent-- 
licher Zweck sey, gemeinschaftlich zu ent- 
scheiden 9. . e . 

Kühnere Wagnisse verriethen, dass man 
. in dem Wiener Staatsrathe. wirklich die Ab- 
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sicht hatie; den Ungern ihre Landtage,. die 
Schutzwehr ihrer Volkthümlichkeit, den Grund- 
stein ihrer Verfassung, ihrer Rechte und Frey- 
heiten, zu entrücken. Schon nach Stephan'J. C.i536. 
Bäthory’s Hintritt hatte Ferdinand ‚sich 
von seinen Rathgebern verleiten lassen, die 
Ausführung eines Hauptstreiches auf. Ungarns’ 
Grundverfassung ' zu versuchen. . Eine sorgfäl- — 
lige. Auswahl von Magnaten und Ständen war N 
zu einem Tage nach Wien berufen worden, 
um zu vernehmen und zu genehmigen, dass 
ein Deutscher Herr, - als Statthalter des Kö- 
nigs, ‚bis zur Wiederbesetzung des Palatinates 
‚das Ungrische Reich ‘verwalten "sollte; aber 
der Berufenen beherztester Widerspruch ver- . .: 
eitelte den weit hinaus berechneten Anschlag 2). 
Wäre er gelungen, so hätte ein vielsagendes 
Beyspiel gelehret, dass auch die wichtigsten 
Reichsangelegenheiten auf kurzem W ege, ‘ohne 
Landtage abgemächt werden können ; die, mit 
unumschränkter Herrschaft unverträglichen 
Reichsversammlungen wären seltner. geworden, 
das Palatiriat hätte unmerklich völlig aufgehört. 
V'reylich liess man die Ungern den Wider- , 
spruch ihrer Stellvertreter in achtzehnjähriger 
Erledigung der erliabenen Reichswürde büssen ; 
doch ihr Recht, auf Wiederbesetzung. dersel- 

"ben anzutragen, zu dringen, zu bestehen ; und . 
ihre Landtage blieben gerettet. Ber 

Wie sehr diese, den Entwürfen des Wie- 
:ner Staatsrathes im Wege: waren, zeigten die _ 
wiederhohlten “Versuche, durch. irgend ein 2... 
grosses Beyspiel ihre Entbehrlichkeit darzustel_ 
len. -So-sollte nur von dem begünstigten Pa- 7 c. 1568, 
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latin Thomas Nädasdy, von einigen Prä- 
laten und Magnaten Maximilian auf einem 
besondern Wiener Tage zum Thronfolger an- 
genommen und ausgerufen; im siebenten Jahre 
Maximilians, auf einem Prager Tage, des 

„I 6.1571. Königs Befehle in Ungrischen Angelegenheiten 
nur von.zwey Verordneten, die der Graner 
Erzbischof Antoniüs Wränczy, mit einigen 
Magnaten sich berathend, ernennen würde, ver- 

3. C.1614nommen; unter Matthias dem II., nur von 
neun Bevollmächtigten der Magnaten und Stände, 
auf einem Linzer Tage, die Aufhebung des 
Zsitva-Toroker Friedens und Krieg wider die 
Pforte und ihren Schutzgenosseni Gabriel 
Bethlen entschieden werden. Doch nicht so 

‚leicht liess der Ungern- immer wache Beson- 
nenheit durch Cabinettskünste sich einschläfern; 

. keiner dieser ‚besondern Tage führte die Rath - 
‚geber der redlichen Könige zu dem vorgefass- 
ten Ziele; je öfter vielmehr dieses von jenen 
} angedeutet würde, .desto festere Behärrlichkeit 
bewiesen Ungarns Magnaten | und Stände im 

 Widerstrebeis 
In solchem; bald heimlicher bald offen- 

barer geführten Kampfe für unumschränkte 
Herrschaft und für verfassungsmässige Frey- 
‚heit, konnte wohl nicht unterbleiben, dass diese 
von der einen Partey mehrmahls wirklich ver- 
letzt, von der ändern’ auch die rechtmässige 
-Staatsgewalt ungeziemend beschränkt wurde. 
Am auffallendsten geschah letzteres in dem 
Wahlvertrage, dem Matthias sich unterwer- 
fen musste, "weil er. den ihm erblich gebüh- 
renden Thron, . vor dessen Erledigung durch 
‘Gunst und Macht seiner Faction besteigen 
wollte. Freye Ausübung wesentlicher .Majes- 

. ‚



täsrechte und .ausschliessende Machtbefugnisse 
“der vollzieheiiden Gewalt wurden an. der Stände 
Einwilligung gebunden; ohne diese sollte der. 
König nicht Macht haben, Krieg. anzufangen, 
oder zur Vertheidigung des Reiches ausländi- . 
sches Kriegsvolk in das Land zu‘ führen. 
Weigerte Sich; öder ünierliesse der König, 
im Falle des erledigten Palätinates die Reichs- 
versammlüng zu neuer Wahl’ ‚ aüszuschreiben, 
so söllte der Judex Curiae; in Ermängelung 
desselben, der Oberkeichsschatzmeister bevoll- 
mächtiget" seyn, den Landiag zu des Palatins 
Erwählung zu versammeln ?). Kein früheres 
Reichsgesetz berechtigte Magnaten und ‚Stände, 
des Königs rechtinässige Gewalt dermassen zu 
beschränken: 

Wär; nach Verzichtleistung der Brüder 
des Königs; Erzherzog Ferdinand nach 
Matthias rechträssiger Thronerbe; war er 
als solcher von Ungarns ‚Ständen änerkannt. 
und angenörümen, so ermähgelte dem gänizei 
ihm vorgeleäten Wahlverirage schon an sich 
staatsrechtliche Gültigkeit; hätte er auch nicht 
so Mariches -eüithalten;, ‘was die wesentlichen 
Majestätsrechte beschränkte, Vergeblich. berie= 
fen sich die Stände bey Aufstellung desselben 
auf die Könige Andreas den II, Albert, 
Wladislaw und Matihiäs II, welche Air. 
liche "Bedingungen und W ahlverträge angenom- 
men, unterzeichnet, bestätiget hatten; denn nur 
das verfassungsmässig und stastsrechtlich, ficht 
jedes willkürlich öder aimassend Geschehiene, 
ist geeignet," Rechte und Pflichten zu "begrün - 
den. Die Könige, aus Arpäd’s Stamme bis auf 
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. Andreas den. I. waren bloss zur. Erhaltung 

..der Integrität: des Reiches, der "Rechte, Frey- 
‚heiten ‚und wohl hergebrachten löblichen Ge- 

‘ wohnheiten, wie sie auf den Magyarischen Ur- 
vertrag und auf die- VerJeihungen des heiligen 

- Königs Stephanus gegründet waren; des 
An d reas Nachfolger. "auch zur Beobachtung 
des von ihm: aufgestellten Grundgeselzes, und 

zu nichts weiter verpflichtet worden. Kein: 
:,Mehreres hatte. auch‘ Albert auf Treue und 
"Glauben versprochen. Wladislaw der I. war 
widerrechtlich .eingedrängter König, eben so 
Matthiasvon Hunyad; und die ihnen 
vorgeschriebene Capitulation hatte mit ährer 

. Wahl gleiche Ungültigkeit für ihre Nachfolger. 
Wladislaw der II. war schon vor M althias 

“des Ungrischen T'hrones rechtmässiger Erbe; 
„sein Erbrecht. hob der Stände Befugniss auf, 
die Anerkennung desselben auf die Annahme 
‚eines hesondern Wahlvertrages zu: bedingen. 
Matthias der IM. nicht abwartend den Zeit- 
‚punct ‚seiner Erb- und vechtmässigen Erhebung, 

hatte sich in die: Arme einer‘.Faction gcwor- 
. fen, und musste sich in seiner. ordnungswidri- 
gen Verbindung, auch ‚ausserordentliche Krö- 
nungsbedingungen gefallen lassen; sein Beyspiel 
konnte staatsr echtlich nicht auf Ferdinand 
den 1I., und auf keinen seiner Nachfolger au- 
gewendet werden. 

- Allein’ ungemein. schwer ist es, und erst 
"nach" einer Reihe politischer Missgriffe mög- 

lich, die einmahl gestörten‘ oder zerrissenen 
Rechtsverhältnisse zwischen Regenten und Volk, 

König. und Ständen auf ihr altes, rechtliches 
Tbenmass. zurück zu führen: und anzurühmen 
ist ‘die Mässigung, oder das Wachsthum an



Einsichten der gegen einander kämpfenden Par- 
teyen; glücklich jedes so verworrene. Reich zu 
preisen, in dem endlich, unter. entgegen ge- 
setzten Bestrebungen, - entweder dem. Ober- 
‘haupte. alle Macht und Gewalt, oder. dem: 
Volke alle staatsbürgerliche Freyheit nicht un- 
‘“wiederbringlich verlorem geht. Mehr als ein .. 
Mahl schwebten Ungarns Völker. in Gefahr 
des letztern; und untergegangen wären sie in 
ihr, hätten sie nicht ihre Landtage aufrecht 
erhakten; hätte ihr aufgeweckter: ‘hoher Sinn’ 
sie nicht gelehret, Ehrfurcht gegen .die_Majes- 
1ät mit beharrlicher Zurückforderung -ihrer 
Grundverfassung, ihrer verletzten Rechte und - 

 Freyheiten innigst zu verbinden. New Mahl 
hatten sie Ferdinanden nur: bescheidene 
Klagen vernehmen lassen *); und waren jedes 
Mahl mit, nie erfüllten Verheissungen 'getröstet, 

“und im Glauben auf das Königswort erhalten 
worden. Als dieser aber endlich .erlosch, tra- 
ten sie yor- Maximilian zwey- Mahl mit 
nachdrücklicher Darstellung ihrer Beschwer- 
den b); vor Rudolph funfzehn Mahl mit- 
freymüthigen, doch immer vergeblichen Forde- 
rungen auf); vor keinem dieser Könige mit 
irgend einer Anzüglichkeit oder Bitterkeit, wo- 
durch die, Wahrheit ‘und: Gerechtigkeit ihrer 
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Sache ‘verdächtig werden konnte, Darum lässt 
‘sich auch nicht bezweifeln, dass jeder dersel- 
ben ihre Bitfen- würde erhöret, . ihren Be- 

' schwerden abgeholfen, ihrer F orderungen ge- 
achtet haben, wären ihr rechtlicher Sinn, ihre 
Einsichten, und ihr redlicher Wille frey ge- 
‚wesen yon den Einwirkungen kurzsichtiger 
Rathgeber,. die nicht fähig. waren, des Ungri- 
schen Volkes Werth zu würdigen, seine Kraft 
zu berechnen, die Folgen seines aufgereizten 
Muthes - vorherzusehen, und ihnen  vogzu- 

_ beugen, NE 
"Was unter ihrem Drucke auf gesetzlichem 

Wege, selbst zu ihrer Herren Ruhm und Vor- 
theil nicht zu erlangen war, erkämpfte die 
von ihnen zu gering geschätzte Gewalt. Auf 

' Rudalph’s ausländischen Rathgebern lastet 
die Schuld des bürgerlichen Krieges und aller 
verderblichen Wirkungen, welche die Clausel 
des Andreanischen Grundgesetzes, dem Anden- 
ken der Ungern zur. Anwendung gewaltsam ‚ aufgedrungen, in diesem und im nächstfolgen- 
den. Zeitraume heryorbrachte, . :Sie mussten 
den Wiener Friedensschluss, dem Ungrischen 
Königthume seit langer Zeit. das Schädlichste, 
geschehen lassen, ‘da sie nicht zu rechter. Zeit 

‘ für ihre Herren, deren Macht und Nahmen sie 
gemissbraucht hatten, nur gerecht, oder we- 
'nigstens staatsklug seyn wollten. Bey dem 
Abschlusse dieses Friedens begannen die Un- 
gern freyer zu athmen, und sich- wieder ganz 
als achtbares Volk zu fühlen; die nächste Folge 

- desselben. war der Wiener und Presburger 
‘ Bund mit Österreich, Steyermark, Böhmen, 
Mähren, Schlesien, wider König Rudolph, 
vor dessen Ohren unter dem Geflister seiner
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Höflinge der Ungern wehmüthige Bitten, ge- 
rechte Klagen und bescheidene Forderungen 
seit zwey und dreyssig Jahren ungehört ver- 

hallten. Er musste dem Throne ihrer alten - 

Könige entsagen, die geheiligte Reichskrone. 

ihnen ausliefern ; und der Fürst, dem dieser 

Schmuck zu gerechter Zeit Kraft Erbrechtes 
gebühret hätte, musste sich ihren -Bedingun- 

gen unterwerfen, wenn er desselben um vier 

Jahre früher sich erfreuen wollte. Die Land- 

tage des sechzehn hundert sechsten und des 

sechzehn hundert achtzehnten Jahres waren 

ihrer erkämpften Freyheiten und Rechte zwey- 

mahlige, hohe Siegesfeyer; nur’ wenig from- 
mend für die folgende Zeit, weil der Sieg 

durch mancherley Unrecht erfochten, die nie 

ungestraft beleidigte Majestät des Königihumes 
beflecket und. verdunkelt hatte. : 

Viele Anträge der Könige und Verhand- 

lungen der Stände-in den Reichsversammlun-. 

gen, beweisen, iheils, dass beyde über des 

Landtages Bestimmung, Machtumfang und Grän- 

zen seiner Befugnisse noch im Dunkeln sehweb- 

ten; theils dass den Verwaltungsbehörden, auf 

zufällige Anlässe, nicht nach durchdachten Ent- 

würfen eingerichtet, noch Vieles fehlte, um in 

erdentlichem Geschäftsgange die Bedürfnisse 
des Gemeinwesens zu befriedigen. Bey .allem 

Streben nach Bigenmacht und Willkür. brach- 

ten dennoch die Könige, mit Wesen und Rich- 

tung der vollziehenden Staatsgewalt unbekannt, 

Manches zur Erkenntniss der Reichsversamm- 

lung, worüber.sie selbst ohne weitere Anfrage 
zu verfügen berechtiget waren; und nur zu oft 

entschieden die Stände, die Gfänzen der gesetz- 

gebenden Gewalt verkennend, über Ängelegen- 
*
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heiten, zu .deren : Verhandlung der . Mehrheit unter ihnen die ‚erforderliche - Einsicht‘ man- gelte, und deren Entscheidung den ordentlichen Gerichtshöfen ausschliessend gebührte. ‚Daher kam,‘ dass die meisten Landtage äls gesetzge- bende und vollziehende, richtende und yermit- telnde, ‚staatswirthschaftliche und polizeyliche ‚Behörden - zugleich sich darstellten; daher er- „scheinen die von ihnen ausgegangenen. Reichs- ‚Decrete als verworrene Mischung von consti- ‘tutionalen und von bürgerlichen Gesetzen; all- gemeinen Verordnungen und besondern Ver- _ haltungsregeln; Vorstellungen und Verfügun- gen; Beschwerden ‚der Reichsgesammtheit und Klagen der: Einzelnen, Rechtsbestimmungen und gerichtliche Vorschriften. nn _ Unmmöglich konnten abwesende . Herren, Adelsgesammiheiten der Comitate und königli- che Freystädte für so imannichfaltige Vorkom-  menheiten: ihre Machtbothen ‚vollständig anwei- sen und bevollmächtigen; nur in Angelegenhei- ten, worüber die ihnen mitgegebene Anwei- ‚sung bestimmte Vorschriften enthielt, dürften sie diesen nicht  zuwider- stimmen; in allem Übrigen mussten sie befugt bleiben, nach eige- nem Gutdünken zu den Beschlüssen durch ihre Stimme mitzuwirken, wenn sie nicht etwa ‚aus, palriotischer Sorgfalt oder beschränkter .Ein- sicht, aus Verlegenheit oder- Ängstlichkeit, un- ter vorgeschütztem Mangel an Vollmacht ihres Stimmenrechtes. sich begeben wollten. . Darum: ‚konnte auf dem vierzehnten Landtage unter ‚Ferdinand über” dessen Antrag zu schärfern Verordnungen wider die Augsburger Confes- SIonsgenossen nichts entschieden ‚werden; die meisten Bothen ‚der Gespanschaften hintertrie-
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‚ ben nachtheilige Beschlüsse gegen ihre Brüder 
mit der Versicherung,“ sie seyen. zu keiner 
Veränderung oder Neuerung in frühern Reichs- 
verordnungen ‘über die kirchliche Angelegen- 
heit "bevollmächtiget 2).. Auf‘ dem siebzehnten.J- C.1556, 
Landiage unter diesem Könige erbothen sich 
die nördlichen Gespanschafteu zu Festungsar- 
beiten bey Erlau; doch allgemeiner Beschluss - 
darüber 'konnte nicht gefasst werden, weil die 
Bothen der Comitate diess- und jenseits der. 
Theiss mit_keiner Anweisung, dergleichen Las- 
ten zu bewilligen, versehen waren ®). 

Um Gemeingeist: und. Bürgersinn, : welchen 
Landtage in den dabey erscheinenden Herren ' 
und Machtbothen kräftig unterhielten, auch in > 
der abwesenden zahlreichen Adelschaft der Co= 
mitate mächtiger anzuregen "und zu nähren, 
war schon in Ferdinand’s ersten Jahren üb- 
lich geworden, - dass Einige der ‚Abgeordneten 
über die Verhandlungen genaue Tagebücher 
führten; Andere alles, . was vorgegangen war, 
getreu aufzeichneten; noch Andere die öffentli- 
chen Vorträge und eingereichten Denkschriften 
sammelten e). "Ihr Fleiss setzte hernach die 
daheim gebliebene Adelsgesammtheit in, den 
Stand, die ihnen vorgelegten Acien, welche 
mitunter den edelsten Patriotismus, die beherz- , 
teste Freymüthigkeit, und den entschlossensten 
Kampf ‚gegen Parteyränke und Hofkünste be- 

‚ urkundeten, mit. dem . endlich ausgefertigten; 
von dem Könige bestätigten Reichsdecrete: zu | 
vergleichen, woraus sich wohl. bisweilen ergab, 

dass die aller Aufmerksamkeit wür digsten Stim- 
= " 

ay Ferdin. I. R. Decret. XV. art. VIL .b) Ferdin. I. 
R. Deere. XVII, art, XVII -c) Iyyachich Vestig, Ga, 
mitior. p. 75. 

/
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men waren überschrieen, der gründlichsten Gut- 
achten, Vorstellungen und Einwendungen nicht 

war geachtet wörden. Nicht. selten. geschah, 
: besonders unter des. Prager Cabinettes Herr- 
schaft, dass Obergespane oder ‘Ungrische Ge- 
neral-Capitane den Adel ihrer Bezirke eigen- 

mächtig ‚versammelten, und dem allgemeinen | 
“ Reichsdecrete Verordnungen, wie sie fäst. durch- 

gängig herrschende Unzufriedenheit eingegeben 
hatte, entgegen seizten,. Zu spät suchte der 

J.C.1597, achte Landtag unter Rudolph diesem verfas- 

sunggwidrigen Unfüge, durch Gleichstellung 
solcher Comitats-Convente mit den unter Wla- 

(7.C1504)dislaw untersagten Winkelversammlungen ?); 
‚durch scharfes Verhoth, „und durch Androhung 
angemessener Strafen zu begegnen b), General- 
‚Versammlungen des Adels in den Gespanschaf- 
ien waren schon lange durch Reichsgesetze 
angeordnet, und vorzüglich durch derselben 

‘ Wach- und Wirksamkeit ‚erhielten sich der 
- Geist der Grundverfassung, Gemeinsinn und 
-Volkthümlichkeit in kräftigem Leben. _ Dort 

. wurden vorläufige Berathschlagungen vor Er- 
öffnung der Reichstage angestellt; Anweisungen 
für die Machtbothen entworfen. geprüft und 
ausgefertiget; königliche Befehle, bestätigte 

. Reichsdecrete öffentlich vermeldet, und entwe- . 
der zur Vollziehung gebracht, oder Gegenvor- 
stellungen abgefasst. ‘Von Einsprüchen und 
Gegenvorstellung gen zu (Gegenverordnungen war 
nur.ein Schritt; diesen zu wagen, der schwere 
Druck des Pı raper Cabinettes mächtiger Antrieb; 
und er wurde nie kühner, nie tolgenreicher 

ES 

  

2) Wladislai IT. Deere. V. art. I. b) Rudolph. De- 
eret, VIIL, art. XLVI ” . \ 

z



gethan, als nachdem Rudolph dem Reichsde- 
«rete seines letzten Landtages den berüchtigten 7. C. 1604. 
Artikel hinzu gelügt hatte, 

Verwaltung des Reiches, 

Eine der merkwürdigsten Reichsversamm- 
lungen. dieses Zeitraumes war die dritte im 
funfzehn hundert fünf und dreyssigsten Jahre 
unter Ferdinand, wo in seiner Anwesenheit 
und auf seinen Antrag die Magnaten und Stände 

‘ den Sitz der höchsten Reichs- und Rechtsver- 
waltung nach Presburg verlegten, und die Ver- 
fassung derselben gesetzlich anordneten. . Bis 
dahin war der Palatin in des Königs Ab- 
wesenheit zugleich Statthalter, oberster Reichs- 
Richter und Oberbefehlshaber der gesammten 
Reichsmacht; . als aber jetzt durch Stephan. 
Bäthory’s Tod das Pälatinat erlediget stand, 
und Ferdinand, in missgünstigen Eingebun- 
gen seiner Vertrauten gegen das Ungrische 
Volk, die erhabene Reichswürde nicht so bald 
wieder besetzen wollte, wurde der. Machtkreis 
desselben von ihm unter einen königlichen. 
Statthalter (Locumtenens) für die Öffentlichen 
und allgemeinen: Angelegenheiten; einen Stell- 
vertreter des Palatins (Propalatinus) für die 
oberste Rechtspflege; und einen Reichs-Capitan 
für das Kriegswesen, ünd zur Unterstützung 
der vollziehenden Gewalt getheilt; zum Statt- J- 6.1535. 
halter Alexius Thurzo ?), bereits auch Ju- 

a)Ferd. I. R. Decret, III. art. XY—XYII, XLVIU.XLIX.
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„. dex Curiae ernannt, und ein Statthaltereyratlı 
ähm beyeordnet. Dabey sässen unter Vorsitz 

' des Statihalters der Graner Erzbischof, Gross- 
. kanzler des-Reiches und Secretar- Kanzler des 
Königs, des. grossen Majestäts-, 'und des könig- 
lichen Secret-Siegels Bewahrer, als Personal; : 
der Stellvertreier des Palatins, der- Reichs-Ca- 

"Pitan und vierzehn Räthe aus dem Präläten- 
und Magnaten-Stande, von dem Könige aus- 
erkoren, . Auf Verlangen der. Stände wurden 
für Verwaltung. ‚der-. Rechtssache. noch sechs 
Beysitzer aus.der Ungrischen, und Einer aus 
der Slavonischen Adelsgesammtheit  erwählet. 
Diesen sollte der König nach alter Reichsge- 
wohnheit.auch bey. den Rathsversammlungen 
Sitz und, Stimme gewähren; sie und .den Rath . 
zugleich. an künftigen Friedensunterhandlungen: 
Theil nehrgen lassen. Sämmtliche auf diesem 
Landtage ernannten und erwählten Mitglieder 
des Statthaltereyrathes wurden eidlich ver- 
‚pflichtet, von allen Beschuldigungen der Ge- 
walt des Güterraubes und jeder andern wider- 

- rechtlichen Anmassung oder. Verletzung sich 

J. 0,1542, 

gerichtlich zu rechtfertigen a), : 
Sieben Jahre darauf in der sechsten Reichs- 

versammlung drangen. die Stände auf die Wahl 
eines Stellvertreters im Palatinat, zu ordentli- 
cherer Rechtsverwaltung; zugleich sollen ein: 
Vice-Palatin und ein Protonotar: zu der Tafel 
des königlichen Personals ein ‚Kron-Fiscal, ei- 

. Rige.Protonotare und. zwölf rechtserfahrne Bey-- 
_ sitzer erwählet; zu dem Statthaltereyrathe vier 
Präläten und : vier .. Barone- ernannt werden. 
Dem Statthalter wurde Presburg zum bleiben- 

  

a) Ferdin, L R. Decret.. VI, art. XXIX, XXX.



un 

.den . Wohnsilze _angewiesen,, "und. "verordnet, 
‚ass in.den Rathsversammlungen immer we- 
igstens vier seiner Räthe,. wie. bey der. Tafel 

des Personals: mindestens vier seiner Beysitzer - 
anwesend seyn sollten ®. Thurzo’s Nachfol- 
ger in der Statthalterschaft war der Granery, 6, 1548. 
Erzbischof Paulus Varday, dein nach sie- 
ben Jahren der Raaber“ Bischof Franciscus 
von Ujlak folgte. Ihr.Machtkreis war auf 
folgende Befugnisse beschränkt:- von ihrem 
Richterspruche hatte kein weiterer- Rechtszug 
mehr Statt; sie waren befugt, in nöthigen Fäl- 
len mit Vorwissen des Königs und zu dessen 

“ Vortheile besondere Versammlungen der Stände - 
auszuschreiben; sie. hatten Macht, so weit es 
die. Verwaltung Öffentlicher Angelegenheiten 

‘ forderte, den Befehlshabern in den Gränzplät- 
zen, und. allen treuen Reichssassen Befehle zu- 
zusenden; von den Gütern, ‘welche entweder 
durch Hochverrath, oder durch Erblosigkeit - 
dem’ Fiscus heimgefallen waren; Besitzungen 
bis zu. zwey und dreyssig Bauerhöfen, und 
nicht weiter, an wohlverdiente Reichsgenossen. 
zu vergaben: erledigte Piründen, _ miit Aus- 
nahıne “der Abteyen, Grosspropsteyen, und bey. 
Kirchen, worüber Prälaten das Patronatrecht - 
besasseni, zu verleihen; endlich auch abgefal- 

. lene Reichssassen, welche zur Pficht .der 'I'reue 
und Unterthänigkeit zurückkehren. wollten, im 
Nahnmen | ‚des Königs zu Gnaden aufzuneh- 
men b), 

. Dem. neun und zwanzigsten Artikel .des 

  

a) Ferdin.’I. R. Deeret. VI. art, XXIX et XXX. r 
b) Ferd. I. Diplom, pro Archi-Ep: "Strigon. ap. Bel Notit, . 
Nor. Hung. T/T. p. 471. Ejusd.. Diplom. pro Francisco - 

. de Ujlak ap. Schmitth Epp, Agriens, T. 1IT. Pr 7.
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dex Curiae ernannt, und ein Statthaltereyrath 
‘ihm beygeordnet. Dabey sassen unter Vorsitz 
des Statthalters der Graner Erzbischof, Gross- 

.kanzler des-Reiches und Secretar-Kanzler des 

 pitan und vierzehn Räthe aus dem Prälaten- 

J. 6.1542, 

Königs, des. grossen Majestäts-, und des könig- 
lichen Secret-Siegels Bewahrer, als Personal; . 
der Stellvertreter des Palatins, der- Reichs-Ca- 

und Magnaten-Stande, von dem Könige aus- 
erkoren, .Auf Verlangen der. Stände wurden 
für Verwaltung. der- Rechtssache noch . sechs 
Beysitzer aus.der Ungrischen, und Einer aus 
der Slavonischen Adelsgesammtheit erwählet. 
Diesen sollte der König nach, alter Reichsge- 
wohnheit:auch bey. den Rathsversammlungen 
Sitz und Stimme gewähren; sie und den Rath 
zugleich an künftigen Friedensunterhandlungen. 
Theil nehmen lassen. Sämmtliche auf diesem 
Landtage ernannten und erwählten Mitglieder 
des Statthaltereyrathes wurden eidlich ver- 

walt des Güterraubes und jeder andern wider 
rechtlichen Anmassung oder. Verletzung sich 
gerichtlich zu rechtfertigen. a), a 

Sieben Jahre darauf in der sechsten Reichs- 
versammlung ‚drangen. die Stände auf die Wahl 
eines Stellvertreters im Palatinat, zu ordentli- 
cherer Rechtsverwaltung ; zugleich sollen ein 
Vice-Palatin und ein Protonotar: zu der Tafel 
des königlichen Personals ein Kron-Fiscal, ei- 

. nige Protonotare und. zwölf rechtserfahrne Bey- 
sitzer erwählet; zu dem Statihaltereyrathe vier Prälaten und : vier .. Barone- ernannt werden. Dem Statthalter wu 
nn EEE 

ea) Perdin, IR, Deeoret. VI, art. :XXIX,- XXX: 

‚pflichtet, von. allen Beschuldigungen der Ge- 

! 

rde Presburg zum bleiben-
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.den . Wohnsitze angewiesen, "und. "verordnet, 
Jass in. den Rathsversammlungen | immer we- 

nigsiens vier seiner Räthe, wie bey der Tafel 

‚des Persönals mindestens vier seiner Beysitzer : 

anwesend seyn sollten ®). Thurzo’s Nachfol- 
ger in der Statthalterschaft war der Granery, Gi 1548. 
Erzbischof Paulus Varday, dein nach sie- 
ben Jahren der Raaber“ Bischof Franciscus 
von Ujlak folgte. Ihr- Machtkreis war. auf 
folgende Befugnisse beschränkt: - von: ihrem 
Richters pruche” hatte kein weiterer Rechtszug 
mehr Statt; sie waren befugt, in nöthigen Fäl- 
len mit Vorwissen des Königs und zu dessen 

“ Northeile besondere ‘Versammlungen der Stände  - - 
auszuschreiben; sie: hatten Macht, so weit es 
die. Verwaltung Öffentlicher Angelegenheiten 

- forderte, den Befehlshabern in den Gränzplät- 
zen, und. allen treuen Reichssassen Befehle zu- 
zusenden; von den Gütern, ‘welche entweder 
durch Hochverrath, oder durch Erblosigkeit - 
dem‘ Fiscus heimgefallen waren ,. Besitzungen 

bis zu. zwey und dreyssig Bauerhöfen, und 
nicht weiter, an wohlverdiente Reichsgenossen. 
zu vergaben; erledigte Pfründen, mit Aus- 
nahme der Abteyen, Grosspropsteyen, und bey 
Kirchen, worüber. Prälaten das Patronatrecht 
besassen, zu verleihen; : endlich auch abgefal- 

. lene Reichssassen, welche zur Pflicht .der Treue 
und Unterthänigkeit zurückkehren wollten, im 
‚Nahmen „. des Königs zu Gnaden aufzuneh- 

men b).' \ 

. Dem. neun “und zwanzigsten Artikel: .des 5 

  

a) Ferdin.’I. R. Deeret. VI. art. XXIX et XXX. ” 

b) Ferd. I, Diplom. pro Archi-Ep: "Strigon. ap. Bel Notit. . 
:Nov. Hung. TI T. p. 471, Ejusd. Diplom. pro Francisco - 

. de : Ojlak ap. Schmitth Epp. Agriens. TUI. p. 7. ,
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\ sechsten Reichsdecretes gemäss würde der Thu - 

8 

roezer Erbgraf Franz Re&vay, in der Rechts- 
kunde nicht minder als in der. Führung der 
Walfen ‘bewährt, von den Stäuiden zum Stell- 

. J.C. 156ö:vertreter des Palatinus erwählet, und von Fer- 

I.C.1554 
15, April, 

dinand. bestätiget: Zehn Jahre laug verwal- 
tete er das Amt mit unbestechlicher Rechtschaf- 
fenheit. Nach seinem Tode blieb es erlediget; 
denn Ferdinand hielt für ratısam, dem 
dringenden Anlialten der Ungern um Wieder- 

‚besetzung des Palatinates nachzugeben. ' Die 
"Wahl der Stände übertrug. es dem Judex Cu- 
riäe, THomas Nädäsdy, und der König be- 
stätigte ihn mit bestimmter Anweisüng seines 
Machtuiifariges und seiner Befugnisse: Er sollte 
ördentlicher. und höchster Reichsriöhter und 
Reichs-Capitan seyn; in Abwesenheit des Kö- 
nigs oder seiner Söhrie als Statthalter mit den 
ordentlichen Räthen, ünd mit sechs ausseror- 
dentlichen, aus jedem der drey Stände zweyen, 
in königlichem Solde, die allgemeinen und öf- : 
fentlichen Angelegenheiten des Reiches verwal- 
ten; ‚die Gotteshäuser; die Rechte, Freylieiten 
ünd Besitzungen der Präläten und anderer Kir- 

‚ chenbeamten gegen alle Gewalt ünd' Gefährde 
"beschirmeii; Baäröne, Magnaien, Adel und Städte 
bey ihren Rechten ünd Freyheiten erhalten. 
Er hätte Vollmacht, Fiscal= Güter bis zu zwey 

‚Und dreyssig sesshaften. Jobbägyen an würdige 
Reichsgenossen zu verschenken: Abieyen und 
Grosspropsteyen ausgenommen, kirchliche Pfrün- 
den, welche nicht unter Verwaltuig der kö- 
Biglichen Kammer standen, oder unter das . 
Patroriat der Prälaten gehörten, an katholische 
Priester von erprobter Tauglichkeit und Wür- 
digkeit zu vergeben, Im Nahmen des Königs,



abgefallene  Grundeigenthümer, wälche nicht 
über zwey und dreyssig Bauerhöfe besassen, in 
Pflicht und Unterthänigkeit wieder aufzuneh- 
‚men; der Dieberey oder des zufälligen Todt- 
schlages verurtheilte Missethäter zu begnadigen. 
Nöthigten .ihn entweder seine "eigenen,. ‘oder 
die öffentlichen Angelegenheiteri, Presburg;; den, 
Sitz der Reichsverwaltuig, äuf einige Zeit zu 
verlassen: so sollte er den fähigsien wid wür- _ 
digsten der Stätthaltereyräthe zu Seinem Stell- _ 
vertreter ernennen: Bey allgemeinemi Aufge- 
bothe der Reichsmacht, sollte er; als oberster 
‚Feldherr, der königlichen Heerbanni sowohl, 

als die Völker der Prälaten; Magriaten und 
Gespanschafteni ini Person anführen; die Ver- 
gehung ihrer Hauptleute nach dem _ Kirieges- 
und Standrechte bestrafen. Der Körig ver- 
sprach darauf änzutragen, dass äuch die Be- 
fehlshaber und Rottenführer auswärtiger Hülfs- 
völker dem Palatii untergöordnet - werden; 
sollte er diess nicht bewirken können: 50 wolle 
er wenigstens vermitteln; daös ohne des Pala- 
tins Genehmigung nichts vor ihnen ünter- 
nommen werde; aber Befehlshaber und 'Beam= 
ten in den Gränizfestuigen, selbst der könig- 
liche Feldmarschall; damahls Sforzia Palla- 
vicini, sollten seinieri Verfügüngen gehorchen, 
seine Anordriungeri unbedingt vollziehen; ihm 
daher auch alle königlichen Burgen, (Städte und 
Gränzplätze zur Besichtiguiig offen stehen, doch 
ohne Macht, des Königs Burghauptleute zu 
entlassen oder zü versetzen; und unbeschadet 
der Rechte und Freyheiten, in deren Besitze 
Prälaten, Barone, Adelund Städte sich befanden 2), 

a) Ferdin. I'R, Diplom, pro Thom. Nädasdy ap, Pray 
Annal. P. V. p. 497. p . er u y 

‚



A 
. C. 1562, 

8. 

Nach -acht Jahren befroyets‘ Nädäsdy’” s 
od des Königs ausländische Rathgeber von 
. grosser Sorge; denn der würdige Reichsbeamte 

hatte sich nie so gefügig bezeiget, wie der 
Monarch es zu fordern sich berechtiget glaubte. 
Seine sowohl, als Maximilians und. Ru- 
dolphs. Räthe oder Machthaber gelangten zur 
Einsicht, dass.der Ungrische Landtag und 

das Palatinat die Klippen wären, an wel- 
:chen alle ihre Bestrebungen nach willkürlicher 
Herrschaft in Ungarn sich ‚brechen müssten. 

‚ Ihre Künste, die Landtage seltiner zu machen, 
"vereitelte der Stände Wachsamkeit; die Aus- : 

schreibung derselben geradeweg zu unterlassen, 
“oder oflenbarer zu hintertreiben,  verboih das 

‘ Bedürfniss der Steuern, welche aut keinem an- 
:dern‘Wege zu erlangen waren: um also we- 
nigstens Etwas. zu erzielen, begnügte man- sich 
mit Einem Risse in die Ungrische Grundver- 

N 

u C. 1568 ° In der Zwischenzeit verwalteten -dasselbe 
“als Propalatine Michael Merey durch neun; ‚bis 1572. 

} 

bis 1608. 

fassung; das Palatinat blieb sechs ünd vier- 
zig Jahre lang unbeseizt, und an.die Stelle - 
desselben traten wieder königliche Statthalter, _ 
Palatinatverweser und Generalcapitane; unter 
letztern mehrmahls verhasste Ausländer; und 

gerade diese ‚waren es, die gegen ihren Willen 
durch ausschweifende Bedrückungen, den aus 
tiefer Erniedrigung kühn und beherzt sich er- 
hebenden. Ungern zu einem andern Könige, 
mit: ihm zur Wiederherstellung des Palatinates 

verhalfen. 

Emerich-Czobör von Szent Mihäly durch 

:3. 6. 15827Chn,. Niklas Isthuänffy durch sechs und 
zwanzig Jahre; von dem Könige ernannt, von. 
den Ständen auf Landtagen angenommen und 

7
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bestätiget ®)_ Sie sowohl als die sieben auf 
‚einander folgenden Statthalter mussten dem Rö- 
nige und den Ständen treue Erfüllung ihrer . 
Amtspflichten und genaue Beobachtung ihrer 
Machigränzen eidlich angeloben b). Es war po- 
litische Massregel, dass die Könige den jedes= 
mahligen Statthalter aus dem. Prälatenstande 
auserwählten; ihre Anwendung hatte für sich 
das Beyspiel, welches von dem Könige Mat- 
thias Hunyady mit dem Bischofe Urbanus 
‚Doczy war aufgestellt worden. Monarchen, 
wider .beschränkende Gründverfassung _ ihres. 

‚ Reiches 'ankämpfend, und fach unbegränzier 
Herrschaft über ihres Volkes Willen und Ver-": 
mögen strebend, glaubten oft nirgends kräfti. - 
gern Beystand, als. bey dem hohen Priester- 
thume zu finden, und: fanden ihn nicht selten 
wirklich, so. lange sie 'sich an’ den irdischen 
Besitzungen‘ desselben‘ nicht vergriffen, und, zu 
ihrem eigenen Vortheile, in unbedingter Herr- 
schaft über Gewissen und Gemüther &s ıficht 
störten. Unerträglich waren daher’ auch den. 
besonnenen, für ihre Freyheiten, ‘für ihre 
Standes--und Gemüthsrechte besorgten Ungern 
Statthalter mit Infal, Kreuz und Bischofsstab:' 
‚darum forderten sie bey den Unterhandlurigen . 
des Wiener Friederis, wie in der Wahl-Capi- 
tulation für Matthias, so beharrlich die ge- 
setzliche Ausschliessung der Prälaten von allen 
weltlichen Ämtern und Reichswürden; ver- 
ordneten ‚geradezu, dass 'zu Kronhütern und- 
Schatzmeistern nur weltliche Herren zu‘ wäh-: 
len seyen; und drangen unter diesem König 

. 0) Maximil, R. Deeret; IV. art IX, Isthudnffy, Lib,. ÄXV. p. 841. 5) Ferdin. I,-R. Deere, XX, art, LXXY. 
VII. Theil, oo 4
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“in jeder Reichsversammlung darauf; dass dem 

wiederhergestellten Palatinate sein alter Macht- 

umfang vollständig und ungetheilt eingeräumt 

würde. _ . . 
“ Der Erz-, Hof-: und Landrichter (Judex 

Curiae), dritter hoher Reichsbeamte, so wie 

alle übrigen hohen Hof- und Reichsbeamten _ 

wurden von dem. Könige nach eigenem Gut- 

dünken bestellt. Der Judex Curiae war einer 

der drey Grosstichter des Reiches; in Abwe- 

senheit des Statthalters oder des Palatins führte 

.er den Vorsitz bey dem Statithaltereyrath, bey _ 

dem obeisten Gerichtshofe und in der Reichs- 

Versammlung; seinen Vice<Judex Curiae und 

einen Proto-Notar ernannte er nach eigener 
- freyer Wahl; sie hatten Sitz und Stimme bey 

der königlichen Tafel, und bezogen ihren Sold 
von dem Könige, 

Die dem Könige unmittelbar untergeord- 
nete Reichsbehörde war die Ungrische Hof- 
kanzelley; nur durch sie sollte der König al- 
les, was die Reichsverfassung seiner Willkür 
überliess, mithin alle Gnadensachen, Schenkun- 
gen, Adels- oder Indigenatsbriefe und Verlei-. 
hungen hoher Kircheripfründen: ausfertigen las- 
sen; bey keiner andern Behörde sollten die, auf 
Landtagen von König und Ständen erwählten 
Palatine, Kronliüter und. befreyheiteten Städte 
ihre Diplome erheben; nur durch sie die Kö- 
nige ihre Majestätsrechte und vollziehende Ge- 

walt ausüben; die gesammte Staatsverwaltung 
und Rechtspflege leiten. Ferdinand’s hoher 
Sinn. für Ordnung führte ‘die sogenannten Kö- 
nigsbücher ein; alle wichtigen Acten, Entschei- 
dungen, Vergabungen und Standeserhebungen 
enthaltend, lagen sie in Verwahrung der Ung-



rischen Hofkanzelley; Abschriften davon, von. 
ihr ausgefertiget, waren überall glaubwürdig, 
und. ihre Zeugnisse über letztwillige Verfügun- 
gen, ausgestellte Vollmachten und geschlossene 
Privatverträge dufch das gatize Reich vollgültig. 

Weil der Gruüdverfassung gemäss auch | . 
bey dieser Behörde nur eingeborne und grund-: 
sässige_ Ungern aiigestellt werden sollten, so 
fühlte. schon Ferdinand in Leiturig derselben 
lästigen Zwang, und erfuhr nicht selten miss- ” 
fälligen Einspruch gegen Verfügungen, bey 
welchen ausländische ‚Rathgeber; nicht_der _ 
rechtschaffene und geröchte König, bey weitem 
den grössten Antheil hatten: Um diese Be-. ' 
schränkung allmählig aufzuheben, wurden un- 
ter ihm und unter seiiien-Nachfolgern über die 
wichtigsten Angelegenheiten geradezu aus dem 
Wiener oder Prager Cabinetis Verfügungen 
erlassen, und die. erforderlicheri Befehle aus 
der Österreichischen Hofkanzelley, mit, Über- 
gehung der Ungrischeri, ausgefertiget. Dadurch 
geschah, dass die Befelile der letztern, “selbst 
Verordnungen der Statthalterey, von ausländi- 
schen Hauptleuten und Reichsbeamten bald | 
offenbar‘ verachtet würden, die Ungern sich . . 

“durch sie nicht mehr hinlänglich gesichert 
glaubten. Darum ergirig schon auf dem sie- - 
benten Latidtage. der Stände bittende Forderung J 6 1548. 
an den König: da die von ilım angenommenen 
und bestätigten Reichsdecrete unwandelbar in 
voller Kraft bestehen müssten, möchte er keine 
denselben widerstreitenden Befehle und Briefe 
aus seiner Österreichischen Kanzelley mehr: 
ausgehen lassen. Nachdrücklicher sprachen sie 
auf dem neunten Landtage, dem Könige dar-7.c. 1546. 

ro.



"" gtellend, dass:überall, wo Ausländer als Beam- 
| ten angestellt wären, der Befehle aus der Ung- 

“rischen Hofkanzelley gar nicht mehr geachtet 

» werde; er solle daher in Ungrischen Angele- 

- genheiten nur aus derselben vermelden lassen, 

und seinen _Unterthanen, wessen Volkes sie 

seyn inögen, ‚gebiethen, sich in Ungarn .dar- 

"nach zu achten. Sein entgegen gesetztes Verfah- 

"gen 'widerstreite des Reiches alter Gewohnheit 

“ und Freyheit, so wie dem löblichen Beyspiele 

"der ältern Könige, welche in Reichsangelegen- 

"heiten immer. des grössern Secret-Siegels, nie. 

kleiner, bloss zu alltäglichem Gebrauche be- 

stiimmter Ringsiegel sich bedienet hatten. Des- 

sen ungeachtet blieb die Absicht, mithin auch 
“das Verfahren bey dem Alten; wogegen die 
‘Stände ‘auf dem neunzehnten, Landtage dem 
Könige” freymüthig vortrugen,. und auf dem 

3.6.1359: zwanzigsten wehmüthig wiederhohlten, es sey 
- kein wirksameres Mittel,‘ ihren vielen Be- 
schwerden 'abzuhelfen, als dass er Ungarns 
"Angelegenheiten ausschliessend durch den Ung- 
rischen, der Rechte und Freyheiten ‚des Lan- 

‚des kundigen Staatsrath verwalte, Grundsassen, 
‚deren Stand, Vermögen, Heil und Leben in 
Gefahr schwebe, werden ihm mit zweckdien- 
lichern Rathschlägen beystehen, als Ausländer, 
unkundig dessen, was in ‚Ungarn Rechtens 
und allgemeiner Wohlfahrt angemessen sey. 

“Er möchte doch endlich in Gnaden erwägen, 

dass er nicht nur Kaiser und Erzherzog von 
‚Österreich, sondern auch König von Ungarn 
'sey; und. dass es seine sowohl als des Ungri- 

schen ‚Königtbumes Majestät entwürdige, wenn 
' 50, wie häufig geschehe, seiner Ungrischen Be- 

S
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fehle und, Machtbriefe. von Niemanden geach- 
tet werde e), 

Also war es: "unter Ferdinand; das ein- 
mahl üblich Gewördene bestand bis ‘an das 
Ende seiner Tage, und diente auch seinen 
Nachfolgern zu bleibender Richtschnur. Die- ‘ 
selben Klagen und Vorslellangen : wider häufig. 
erscheinende Befehle und Machibriefe der Ös- . 
terreichischen Kanzelley in. rein Ungrischen . 
Rechts- und Verwaltungssachen vernahm Ma- 
ximilian auf seinem zweyten Landtage b); 2.C. 1567. 
wie wenig aber auch. er der Mühe werth fand, 
darauf zu achten, bezeugien übereinstimmend 
zwey glaubwürdige Zeit- und Leidensgenossen; 
der staatskluge, königlich gesinnte, feine Hof- 
mann, Erzbischof Wränczy; und der frey- 
müthigere, strengere, für Wahrheit und Recht - 
kein Ansehen, keine Macht ‚scheuende Gross- 
wardeiner Bischof Frantiscus Forgaäcs. “ 
„Mehr vermögen dort (bey der Österreichischen 
„Höfkanzelley) geheime Ränke und Pracliken, 
„als schlichtes Recht .und' gerade Wahrheit; 
„so möge denn Alles fortgehen, wie es begon- 
„nen hat °)“; so lautet das Zeugniss des Einen. 
„Das früher schon gesunkene Ansehen des Ungr _ . 
„Tischen Staatsrathes,“ — berichtet der Andere — 
„völlig aufzuheben war vorzüglicher Kunstgriff, 
„Nicolaus Olahy, Vielen verhasst, musste 
„das königliche Siegel abgeben. Andere wurden 
„unter mannichfaltigen Vorwänden ‚entlassen; ; 

  

.@) Ferdin, I. Deeret. yir, art, KXXL. _ Decrer. X 
art, XY. — Decrer. XIX. art. VIIL er IX. — Decret. XX. 
art. XXXY. 5) Maximilian Reg. Decret. II. art, XL. 
ec) » Ubi plus occultae Praxes. possunt, quam apertaa ratior 
„res. Vadant ‚tamen omnia, ut coeperunk ire.*: Anton 
Verantius Episr, ad Spchid, Tyrnay. 27. April, 1571. ap« 
Ratona Tom, XXV. p. 282. 
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„nur der leere Name eines einst gewesenen 
'„Staatsrathes sollte den Ungern bleiben. Die 
„dabey erledigten Stellen wurden nicht wieder 
„besetzt, damit derselbe durch seine Unbedeut- 
„samkeit und geringe Anzahl seiner Mitglieder 
„um so verächtlicher würde 2). 
“ Dennoch war auch der zwey und dreys- 
sigjährige Druck unter Rudolph’s Nahmen 
nicht vermögend, die Ungern an den Zustand 
ihrer Erniedrigung ziı gewöhnen, und das Ge- 

- fühl ihrer Voelkthümlichkeit in ihnen zu er- 
'sticken: Mächtig und :siegend arbeitete es für 
‚altes Recht und Ordnung in mehrern Reichs- 
-Versammlungen bey dem Weahlyertrage, den 
Matthias . anzunehmen und als Reichsgesetz 
zu: bestätigen genöthiget war, Überall fovder- 
‚ten sie unerlässlich die Wiederherstellung des 
Ungrischen Staatsrathes mit ‘der . ganzen Fülle 
seiner Rechte, seines Ansehens und seiner 

Macht; nur durch ihn, aus Ungern bestehend, - 
sollte das Reich regieret und verwaltet werden. 
‘Schenkungs- Urkunden, Verschreibungen und 
Gnadenbriefe, von einer andern Behörde, als 
‚von der Ungrischen Hofkanzelley' ausgefertiget, 
sollten von Niemanden angenommen, yon jedem 
'Gerichtshofe für kraftlos und nichtig erkannt 
werden, ‘Der König sollte den Magnaten und 
‚Ständen hinlängliche Sicherheit gewähren gegen 
alle Hinmischung und Einwirkung der Aus- 

  

..@) »Senatus Hungariei auctoritatem jam prius fractam, pe- 
„nitus dissolvere, inter alias artes erat. Inter .alios Nicolaus 
‚»Olahus invisior, ut regium sigillum deponeret, ac aliis per Inalins causas e senatu a legatis, vacni et amissi Senatus fama 
‚‚'penes Hungaros ‚maneret. Ita Senatörum prascipue numero „UNMInuto statuit nullos in Senatum legere; quo contemtior 
»paucitate ille .Ordo esset.“* De 400 Franc. Forgäcs Lib, XVI,



länder in Ungarns Verwaltung; er sollte bey 
seinem. königlichen , Worte -versichern, .dass 

forthin in Ungrischen: Angelegenheiten, er: ‚selbst 

nur der Ungern aus allen Gegenden des Rei- 

ches und auch aus Slawonien, aus der Adels- 

gesammmtheit und 'ohne Rücksicht auf. kirchli- 

ches Bekenntniss, . zu Räthen sich bedienen 

wolle; endlich sollte er für seine längere. Ab- 

wegenheit aus dem Reiche seine ganze Macht- . 
fülle dem Palatin übertragen und dieser ‚mit 
dem Ungrischen Staatsrathe, gerade so,. als wäre 
der König in dem Lande anwesend, walten 
"und regieren *), Auf dem letzten Landtage des 1.C.1618. 
Matthias wurden diese Forderungen erneuert, 
damit sie als fester "Wille | des beherzten,. alle 

Erniedrigungsygrsuche besiegenden Volkes auch 
dem künftigen, ‚so eben gekrönten; ‚Könige 
Ferdinand dem ı. kundbar würden und sei- 
nem Ändenken sich. einprägten b). 

. Nach Ferdinand ‚des Ersten misslunge- 
nem Anschlag, den Ungern einen Deutschen _ 
Herrn als Statthalter yorzusetzen, „wufde we- 

der yonihm noch von seinen drey Nachfolgern 
mehr versucht, die Locumtenenz, das Prgpala- 
tinat, oder. andere. Reichs- und Hofwürden mit 

Ausländern zu besetzen; ‚nachdem aber des Pa- 
latinates Machtkreis war getheilt worden, fan- 
den ‘ihre Rathgeber in der General- Landes- 

und Feldhauptmannschaft geraden und sichern 

Weg gebahnt, das Ansehen und die Wirksam- 
keit des Ungrischen Staatsrathes , der Hofkan- 
zelley und, sämmtlicher Reichsbeaniten durch. 

2) Rudolph. R. Decret. IV. art. III, _ Artionli Pacis 
Viennens. art. X. Matthiae IE R. Decret. L art. IX.X 
et XVII: ante Corona b) Matthiae II. Ru Deoret. IV. 
art, VII.
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-ausländischen Einfluss fast gänzlich aufzuheben. 
Den Ungern, in Eintracht unter sich, .. 

‚und in treuer Ergebenheit gegen ih- 
‚ren rechtimässigen König Ferdin and, 
hätte Solejman nach dem Mohäcser Tage 
schwerlich noch Einen Sieg abgewonnen; Zwie- 

 tracht, Parteyungen, gegenseitige 
Fehden und schändlicher Verkauf ih- 
rer Treuean den Meistbiethenden 
machten die vorgegebene Nothwendigkeit aus- 
ländischer Söldnerschaaren zu des Reiches Ver- . 

_ Yheidigung und Behauptung selbst den Redlich- 
gesinnten wahrscheinlich „ und Einführung der- 
selben in das Land wünschenswerth., Billi 
war, dass eben derjenige‘, der Ausländer zum 
Kampfe für fremdes Land angeworhen und 
den Sold’zu bezahlen hätte, auch ihre Befehls- 
haber ernannte,, und nach seinem Gutdünken 
in ihre Standorte sie vertheilte, So waren 
‚durch der Ungern Schuld, Katzianer, 
Rogendorff, Pu chaim, Castaldo, Teu- 
fel, Schwendi, Rueber, Teuffenbäch, 
‘Basta und Belgiojoso in Ungarn General- 
Landes- und Feldhauptmänner; Lamberger, 
Martin Liskani, Aldan 3, Lusthaar, 
Speciacasa, Hardeck, Paradeiser und Graf yon Öttin gen Befehlshaber und Überlie- ferer der wichtigsten Festungen geworden. 
Dem ausländischen Miethlinge yerliehene Staats- oder Waffenmacht widerstrebt jeder Beschrän- 

- kung; und ‚wer 'seine Dienste an fremdes Land verkauft, sucht sich so schnell als möglich und ohne Mass dafür bezahlt zu machen. Es la also in. der Natur der Verhältnisse selbst, dass diese auswärtigen Burgbefehlshaber, Landes- und Feldhauptmänner nicht nur ‚Festungen aus
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Feigheit verliessen, oder aus Gewinnsucht über- 
gaben, den Reichssassen hart und verächtlich - 
begegneten, ausserordentliche Steuern und 
übermässige Lieferungen ausschrieben, ‚mit letz 

"tern nach Pohlen, Schlesien, “Österreich ein- 
träglichen Handel trieben, unbefugte Zölle er- 
richteten, kein Eigenthum des Landvolkes, der 

. Städtegemeinden und der Kirchen verschonten; 
alle Rechte und Freyheiten des Adels verletz- 
ten; kurz, das Land jämmerlich. drückten und . 
aussaugten: sondern auch den obersten Reichs- . 
behörden verachtenden Trotz bothen, in alle 
Zweige der allgemeinen und hesondern Ver-. 
waltung, selbst in die Rechtspflege der höchs- . 
ten Gerichtshöfe und der Gespanschaften sich- “ 
eindrängten; überall ihre. Willkür an die Stelle 
des Rechts setzten, und alle Ordnung‘ in gräu= 
liche Verwirrung brachten. 

Allein eben die Bedrängnisse, unter wel- _ 
chen Völker ohne Geist, Kraft, Gesinnung - 
erschlaffen, und mufhloser Verzweiflung sich 
überlassend, untergehen; "verstärkten, stählten, 
erhöhten die Kraft der gemüthliehen, hoch- 

. ‚sinnigen Ungern, ‘und ermuthigten sie. zum 
männlichen Widerstande und - ausdauernden - 

 Kampfe, ohne, wie früher unter Wladislaw 
und Ludwig dem.II., durch Vergessenheit 
dessen, was der I Majestät des-unentbehrlichen 

Königthumes- 'gebührte, wieder in .anarchische 
Auflösung zu versinken. Nicht etwa einige un- 

zufriedene Prälaten und Herren, sondern die 
. Gesammtheit der Magnaten und Stände, drang ° 

‚ auf dem zwanzigsteh Landtage in König Fer-TJ.C. 1563. 
dinand: „Da kein Volk duldete, dass seine 
„Reichswürden und Ämter ‚Ausländern verlie- 
„hen würden; . diess auch in Ungarn nicht 

Fr



;mehr geschehen möge; so sey es in den von 
jjältern Königen bestätigten Reichsgesetzen ver- 

„ordnet worden, und zur Beobachtung dersel- 

„ben. habe er sowohl bey seiner T'hronbestei- 

„gung, als auch sein eben jetzt gekrönter Eirrst- 

„geborner Maximilian.eidlich sich verpflich- 

„tet... Er wolle daher alle ausländischen Burg- 

„befehlshaber, Landes- und Feldhauptmänner, 

„aus Ungarn entfernen, und alle Burghanpt- 

„mannschaften an wohlverdiente, bewährte Un- 
„gern vergeben, damit seine treuen Reichssas- 
„sen endlich von den ihm dargestellten lang- 
„wierigen. Bedrückungen und Drangsalen be- 
„freyet werden.“. Auf seinen abschlägigen Be- 
scheid versicherten sie ihm, des Reiches vor- 
züglichste F'reyheit ‘habe sie zu diesem Antrage 
berschliget, und sie werden nicht ablassen, 
‘wie bisher mehrmahls geschehen, so auch hin- 
fort, ihn so lange zu wiederhohlen, bis: sie sei- 

ner: gnädigen Gewährung ihrer gerechten Bitte 
sich erfreuen können #2, * . Ze 
. ...Neunzehn Reichsdecrete beurkunden un- 
wergesslich die von ausländischen Burgbefehls- 
habern, Landes- und : Feldhauptmännern in 
‚Ungarn 'verübten Gewaltihaten; ' eben so viele 
der Magnaten und Stände, rühmlich aushar- 
rende Geduld‘ und unermüdeten . Widerstand 
durch demüthige. Bitten und .nachdrückliche 
‘Vorstellungen b), Des letztern Erfolglosigkeit 

  

@) Ferdinand. T. Reg. Decret. XX, art. XXXIV. — 
63 Ferdinand, I. Reg. Decret. VL. au. I. — Decret. IX, 
art. XLVI. Decret. XIII. art. XI et XXX. ‚Decrer. XIV, 
art. IV.. Deer. XV. art. Her IV, "Deer. XVI: art. er X, 
Deer. XVIII. art. XIX_er XXX. .: Decr. XIX. art. II. HMI 
vn ZUVE. Decxet. EX. art. XXXIV. XXXVI XXXVII — 

N ılıan. R, N . '£, . X; — XX? XXXVIL. Decret. H. art, II. XXIX XXXT. 
XLI, — Decrer. IH. axı. XLIv: Rudolph. R..



offenbaret die enschütternde Einleitung zu dem 
dreyzehnten Reichsdeeret unter Rudolph sF; 6.1602. 
Nahmen, „Von bittersten Schmerz ergriffen, — ‘ 
so laulet sie, „fühlen sich die treuen- Magnaten 
„und Stände gedränget, wie bisher auf: allen 
„Reichsversammlungen, so auch in dieser, vor 
„Gott und: vor dem Könige‘ ihren Klagen freyen 
„Lauf zu lassen, da sie auf alle ihre Bitten, - 
„Beschwerden und Vorstellungen nicht die ge- 
„ringste Milderung ihrer. Leiden, 'Trübsale und 
„Bedrängnisse erhalten konnten, diese vielmehr 
„jahrlich und täglich‘ sich häuften, tiefer ein- 
„drangen, und weiter sich ausdehnten. Heisst 
„es vielleicht‘ (und so hiess es wirklich in dem - 
Prager Gabinett); „die Ungern seyen schon ge-. 
„wohnt, ihre Landtage mit Thränen, Wehkla- 
„gen und Jammergeschrey zu beginnen, dam .' 
„ermüdet, an Kosten und an Worten erschöpft, 
„zur Sache zu schreiten: so wollen und kön- 
„nen Magnaten und Stände nicht läugnen, dass 
„dem also sey. Wer möchte aber den Ge- 
„schlagenen, Verwundeten, bis an das Mark in 
„den Beinen Verzehrten, die Thränen verbie- 
„then? wer Kindern verwehren,. ihre Leiden 
„liebreichen Ältern zu entdecken?“ 

„Die dringendsten Klagen über die Aus- . 
„schweifungen des ausländischen und einheimi- 
„schen Waffenvolkes, die inständigsten Bitten | u 
„um Hülfe liegen bey den Acten der Reichs- . 
„versammlungen, ‘welche im Laufe ‚dieses viel» 
„jährigen Krieges unter dem Vorsitze des Erz- 
„herzogs Matthi as waren gehalten worden. 

  

Deuen, In a. Let VIIf. Decret; HT, art. I. Decier, IV. 
ar et I R I . XAXIX KT. Decrer, V. art, Det XIX. Decrer, VI, art 

Deerer. VI art, IE, IV, XLYI, _ Dectet. IX, art, IL Decret, XI, art. XXVIU, °
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‚Dennöch ist allgemein bekannt, dass die Mag- 
„nalen und Stände bisher ihrer Drangsale nicht 

„nur: kein Ende, sondern nicht einmahl. Lin- 
„derung erhalten haben; dass nicht nur Tür- 
„ken und Tataren, der Christen geschworne 

„Feinde, in den Eingeweiden des Vaterlandes 

„wühlen; sondern mehr noch christliche Hülfs- 
„völker, zu allen Frevelthaten aufgelegt, und 
„geübt, ‘unter dem Schutze der Straflosigkeit 
‚„auf das schrecklichste. heeren, rauben, bren- 
„nen, quälen und morden. Es ist allgemein 
„bekannt, wie zahlreiche Söldnerhaufen seit 
„zehn Jahren, durch welche der Krieg vor un- 
„serir Augen gewüthet hat, die traurigen Über- 
„bleibsel dieses sonst grossen und mächtigen 
'„Reiches jährlich. überzogen haben. Noch im- 
„mer ziehen aus allen Gegenden der Erde 
„Hülfsvölker herbey; hier nehmen sie Lager, 

„hier werden sie ohne Entgeld verpfleget, hier. 
„gemustert: und ausgesondert, von hier aus 
„wird das Lager versorgt, hier weiden sie sich 
„nach verspätetem oder erfolglos geendigtem 
‚„Feldzuge, kehren dann zum Theile gemästet 
„in ihre Heimath zurück; und der bey weitem 
„grössere Theil wird, ungeachtet der unerträg- 
„lichen Last, trotz der. verbiethenden, von 
„dem Könige bestätigten Reichsgesetzen, den 
»YVinter über im Lande vertheilt. Schon in 
„den fünften Monath nach aufgelöstem Lager 

„vor Stuhlweissenburg werden die zwey Ge- 
„spanschaften Presburg und Neitra durch des 
„Königs strengste ‚Befehle gezwungen, gegen 
„zehntausend Wallonen und Deutsche Söldner 
„u Speise und Trank. ohne Entgeld zu unter- 

„halten, Welchen Kostenaufwand und welche 
„Widerwärtigkeiten die Gespanschaften -dabey



‚zu tragen hatten,‘ amd noch. Wagen mlissen, 
“ „werden ihre besondern Denkschriften dem 
„Könige darstellen:“ 

„Nicht "geringern Bedrängnisseti sind. auch 
„Ober-Ungarn, Slawonien und des Reiches 
„übrige Gegenden ausgesetzt; dort nimmt "das 

„freche ausländische Söldnervolk Städte, Markt- 
„ilecken, Dörfer, Häuser und Edelhöfe, als wä- 

„ren sie seine väterlichen Erbgüter, in Besitz; 
„vertheilet sie unter sich, und begegnet den 
„Bingebornen auf vaterländischem Boden in ih- 

„ren eigenen Wohnsitzen nicht mehr als Grund- 
„herren, sondern .als Einliegern und ‚Leibei- 
„genen. — — Hin und wieder werden von 
„ausländischen: Sölänern und. von freyen Hai- 
„ducken nieht nur des Landvolkes Hütten, son- 
„dern auch der Herren, des Adels, des Clerus 
„Güter und Besitzungen überfallen im ausge- 
„plündert. Hier werden Kirchen aufgebrochen, 
„Gräber. aufgerissen, Leichname. und. Gebeine 
„ausgegraben und ihres Leichenschmuckes be- 
„raubt; dort werden Hauswirthe mit Schlägen 
„gemisshandelt, verwundet, mehrere getödtet, 
„Gattinnen ihren Männern, Kinder. den Ältern, 
„acht- und neunjährige Töchter ihren Müttern, 
„züchtige Jungfrauen dem väterlichen Hause 
„entrissen,; in Schlupfwinkel der Schande und 
„des Lasters entführt; -dort gerechter: Gott, 
„siehe herab auf des Ungrischen Volkes bittere 
„Leiden! — in viehischer Brutist . geschändet, 
„dann gegen schweres. Lösegeld ‚ihren . Gatten 
„oder Ältern zurück gegeben. “co „In 
„grosser Anzahl irren Reichssassen, alten; ede- 
„len verdienstvollen. Geschlechtern entsprossen,. 
„sonst in angemessenem Wohlstande glücklich, 
„jetzt aus ihren Besitzungen hinaus geworfen und. 

x
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„alter Habe beraubt, äusgehungert ‘und kaum 
„nothdürftig mit Lumpen bedeckt, herum, von 
„Thür zu Thüre ihr Brot erbettelnd. Beson- 
„dere Bitischriften einiger Gespanschaften und 
„Stände werden dem Könige von der Fülle 
„dieses Elendes vollständigere Kunde darbie- 
„then. On Pur . " . 

„Diess ist der klägliche, nur versteinerten 
„Herzen ‚nicht bejarımernswerthe Zustand der 
-„Reste .des 'Ungrischen Reiches. Einst hatten 

„es Waffeichre,. Reichthum; seines, Volkes 
„Verdienste ünd Thätenruhm glorreich empor 
„gehoben; jetzt Schmachtet es in tiefer Trauer, 
„weniger wegen der Türken und Tataren ziem- 
„lich erträglicher Herrschaft, als wegen der 

‚„’straflosen, darum ausgelassensteii Frechheit aus- 
„ländischer, ihm zu Hülfe gesandter Kriegsvöl- 
„ker. Es ist den Magnaten und Ständen nicht 
„unbekännt, dass diese zugellosen Völker gröss- 
„ten Theils nür wegen Vorefithaltung ihres Sol- 
„des so schrecklich im Lande wüthen; ob aber 
„die Schuld der ermangelüden Bezahlung auf 
„den  Reichssassen hafte und ob bey vorgebli- 
;’cheni, oder wirklichem Geldmaüigel das Reich 
„dem Raube und der Verleerung aufgebrach- 
„ter Tasender Söldnerrötten völlig unempfind- 
„lich überlassen werden müsse: diess wollen 
;„Magnaten und Stände dem weisen Ermessen 
„des Königs, ünd der unbefangenen Prüfung 
„er ganzen Welt anheim stellen: die gegebenen 
„Andeutungen mögen dem Könige zum Mass- 
»stabe dienen, was er: von den geringen 
„Überbleibseln, oder vielmehr noch rauchenden 
„Trümmern des Reiches fordern und auf seine 
„Anträge erwarten könne 2. 
=) Der Verfasser dieser Einleitung war Andreas Ketske&s,
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Allein Rudolph’s weises Ermessen er 
streckte sich nicht weiter, als über die Gegei- 
stände seines Geschmackes: den Massstgb für 
seiner Länder Wohlfahrt und seiner Völker 
Zufriedenheit; das ist, für seines T'hrones Fes- 
tigkeit, überliess er sorglos fremden Händen, 
die ihn, verjüngt,/ oder verfälscht, iim wieder - 
vorlegten. Darum geschah von seiner Seite: 
Nichts; von Seiten der- Mägnaten und Stände . - 
wurden auf dem vierzehnten ind funfzehnten 2.1905. 

Landtage nach einer Anzahl gefälliger Redens« 
arten dieselben Klagen und Beschwerden wie=. 
derholt 2); und es war leider nur zu wahr; 
was die zu Kärpfen versammelten Stände, =. 
Stephan Böcskay’s, eben so achibare, äls 
zahlreiche Anhänger, — im Jahre darauf un= J, 0.1605 
ter dem Stillstande des bürgerlichen Krieges an 10.Deebr. 
die Deutschen Reichsfürsten berichtet: hätten: 

„Ungarn, der Christen Vormauer heisst 
es unter andern ifi ihrem merkwürdigen Send« 
schreiben, „ist gegen alle Erwartung zusammen 
„gestürzt, nicht etwa durch des Feindes Kraft 
„und seines Geschützes Gewalt erschüttert und 
„zersprenget; sondern untergraben von den Bes 
„fehlshabern, Hauptleuten,, Kämmerern und 
„Söldnerschaareni desjenigen,. der ihr Beschix- 
„mer seyn sollte, In edelem Vertrauen. hät- 
„ten ihn einst die Ungern auf den vater- 
„ländischen Thron berufen, nach eidlicher Be= 
„kräftigung ihrer Rechte und Gesetze feyer- 
„ich gekrönet, ihm als ihrem Könige gehuldi- 
»get, dadurch den Weg zur Böhmischen Krona- 
a . i ” . i . 

zgaton der echte: Vollständig steht sie bey Katöna, T.: 
a) Rud olphi Rep. . _ 

are. XIV. XV, „& Decret, XIV. art, IL, — Deeret. XV. |
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- „und zur Römischen Kaiserwürde ihm gebahnt. 

. „Ungarns Jahrbücher bezeugen, "dass sie, wie 

. „für ihn, noch- für keinen, seiner Vorfahren: so 

‚oft gekämpft; wie ihm, noch keinem so be- 
. „trächtliche Steuern entrichtet haben, indem 

„sie, mit Aufopferüng ihrer Vorzüge und ih- 
s,res Adels Freyheiten, ihm sogar ihre Perso- 

„nen zinspflichtig gemacht hatten. Prälaten, 
„Barone, Magnaten und Grundsassen . lösten 

„jährlich -jeden ihrer Bauern mit ‚neun bis zehn 
„Gulden; der ärmere ‚Wappenadel wurde. jähr- 
„lich geschätzt und besteuert, jeder Herr und 
„Grundsass stellte. von zwanzig Häusern einen 
„ordentlich gerüsteten Reiter und verpflegte ihn 
„im Lager .auf eigene Kosten. Weiter hin, an 
„Geld und an Leuten erschöpft, zogen sie auf 
„mehrere Monathe ‚persönlich ‚zu Felde; ihre 

„Bauern bezahlten jeder von seinem Hofe jähr- 

„lich neun bis zehn Thaler und traten endlich 
„bey zunehmendem Nothdrange Mann für Mann 
„unter Waffen: — — So ertrugen die Un- 
„gern wacker und standhaft seit vierzehn Jah- 
„ren des Krieges Drangsale, den lästigen Zu- 
„sammenfluss verschiedener Kriegesvölker, gräu- 
„liches Blutvergiessen, der Türken und Tata- 
„ren Verheerungen, der ausländischen Befehls- 
„haber und Söldner empörende Gewaltthaten.“ 

„Doch nicht darüber, nur über die Ver- 
„geltung; welche den treuen Ungern, Fürfech- 
„tern der Christenheit, in dem Zustande ihrer 
„Unterdrückung und Erschöpfung dargebothen 
„wird. von ihrem Könige, wollen sie Klage. 
„führen. Ihre Versunkenheit in äusserste, Noth 
„und Ohnmacht erwägend),. hat er beschlossen, 
„des Ungrischen Reiches Selbstständigkeit auf- 
„zuheben, und als Provinz seinem Österreich 

4 . - “ 

x
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„einzuverleiben. -Dahin zielte auch offenbar sein 
„Königlicher Brief, welcher auf vorletzter Reichs- J. 6.1608. 
„versammlung vorgelesen worden war... „ „In- 
„„dem wir bemerken, — so schrieb er, — 
„„dass Ungarns Magnaten beträchtlich- abneh- 
„„wen, 'wöllen wir ihre Stellen mit. Deutschen 
„„Herren besetzen; ernstlich befehlen' wir da-- 
„„her, dass-die Gebrüder Carl, Maximilian, 
„„;und Eustach Lichtens r ein; Ernest, 
„„»Ludwig- und Johann. von 'Molart, Sieg- 
„„fried, Carlund Ernest von Kollonies, 

5, ZU einheimischen Ungern aufgenommen ’wer- 
„den.“ — „Was Noihwendigkeit geboth, :ge- - 
„schah und. sogleich wurden. Ein Kollonieser \ 
„zum Landes- und Feldhauptmann diesseits 
„der Theiss; Ein Molart zum Burgbefehlsha- 
„ber in Komorn; ; die übrigen mit Zurückset= 
„zung eingeborner Ungern 2 ‚Zu königlichen Rä« 
„then erhoben.“ - 

Hierauf: liessen sie eine mit der. Känleitung. \ 
in das dreyzehnte Reichsdecret- gleichlautende. 
Darstellung der von ausländischem :'Söldher-- 
volke in Ungarn . verübten Frevel und’ Aus; 
schweifungen; diesen zunächst Anführung, ei. 
niger an hochyerdienten Mägnaten von der köä. 
niglichen Kanimer: gewaltsam: begangenien: Un- : 
gerechtigkeiten folgen. „Über diess Alles“'fah=. 
ren sie fort; — '„werden, den bestiinmtesten. 
„Reichsgesetzen. zuwider; alle höhern und ge- 

.„ringern Staätsämter mit Ausländern "besetzt, 

N 

„ihnen auch die wichtigsten Burghauptmann. - 
„schaften im Lande und an den Gränzen. ver-: 
„liehen, die Ungern abgedankt, oder so schimpf- 
„lich behandelt, dass dem Uhngrischen Fuss- ! 
„volke, bey dessen Unentbehrlichkeit, doch... 
„Deutsche Befehlshaber vorgesetzt wurden, ob- 

VIIL. Theil,



„gleich allgemein kundbar ist, dass erst neu- 

„lich, ‚nicht Ausländer, sondern. Ungern, den 

„Ofener Pascha bey Stuhlweissenburg, den Bos- 

„mer. bey Sissek geschlagen; hingegen Auslän- 

„der Ungarns wichtigste Festungen, Stuhlweis- 

„senburg,: Erlau, Raab, Kanisa, Pesth, Hatvan, 

„Gran mit mehrern andern dem Feinde über- 
„lefert'haben“ - 0 

„In: Aufdeckung der : nächsten Veranlassung 

des. Bürgerkrieges wurde angeführt: „dass vor 

„Ausbrüch desselben häufige Bothschafter von 

„Magnaten, Ständen, Gespanschaften und Städ- 

„ten an. das,Prager Hotlager verordnet, um 

„WViederherstellung auch .nur einiger Reichs- 

„rechte und Freyheiten bittend, gewöhnlich . 

„drey bis: sechs Monate lang alldort aufgehal- 

„ten,*und am Ende, an Kosten erschöpft, un- 
„verrichteter‘. Dinge, ohne Gehör, ohne Be-. 

. „scheid, ohne 'Trost abgewiesen worden seyen. 
' „Und; obgleich Andreas..des II. Grundgesetz, 
‚„wenn..der ‚König. die Reichsverordnungen, 
„Rechte:,und ‚Freyheiten willkürlich verletzte, 
„dies Ungern ihrer ‚Treue und Pflicht gegen - 

„ihn entbinde, und ihnen gestatte, wider ihn 
„aufzustehen: so haben sie dennoch beharrlich 

„geduldet, bis ihnen Rudolph’s ausländische 
„Befehlshaber, Belgiojoso und Johann 

‘„Petz, wider sie'zu ‚Felde ziehend, kein an- 

„deres Rettungsmittel, als jenes gesetzliche Be- 
„fuguiss, ‚mehr übrig liessen. Anstatt diesen 
„ersten Aufstand.durch Klugheit und Gerech- 

„tügkeit zu dämpfen, gab: Georg Basta Gran 
„sogleich ‚dem Feinde Preis und führte, mit 
„Siegfried Kollonics vereinigt, zwanzig 
„tausend Mann starkes- Heer wider Ungern in 

"„verheerenden mörderischen. Kampf. Nun. möge
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„die Christenheit. sie. nicht verdammen, dass sie 
„n den Acheron stürmten, da ihnen die himm- 
„lischen Mächte unbewegt blieben; dass sie- zu 
„ihrer und des:Vaterlandes Erhaltung die Tür - 

- „ken zu Hülfe ruften. Unfehlbar treffend sey _ 
„das Geschoss’ der Nothwendigkeit. Was im- - 
„mer Ungarn’ sonst an Rechten und Freyhei- 
„ten Vorzügliches hatte, sey ihm 'entrissen; 
„sein ganzer Reichthum an Gold 'und- Silber 
„erschöpft; die dem Ungrischen Volke eigen- 
„thümliche: Ehrbarkeit befleckt, aller Ruhm 
„und Glanz desselben aufgehoben, verschwun- 
„den, vernichtet; und nie unterlassend, dem 
„Kaiser zu geben, wäs des Kaisers ist; ihm 
„Vermögen, Blut und Leben darbiethiend, wollte 
„es wenigstens: seine Seele: dem ewigen Väter 
„und Richter der Menschen erhalten: "aber 
„auch Seele-und Gewissen wolle man jetzt mit 
„Waffengewalt unterjochen, und ein tief ge- 
„sunkenes Kirchenwesen, anstatt des Evange- 
„liums, ihm 'aufdringen.- — Also. nicht wider 
„ihren. König, den sie seit drey, und zwanzig 
„Jahren nicht: wieder gesehen haben, sondern 
„wider seine ausländischen‘. Feldherren und: 
„Hauptleute, welche nach begangenem Raub än 
„Gütern, Rechten und Freyheiten, ihnen zu- 
„letzt auch wahre Gottesverehrung zu unter- 
„sagen, und sie gänzlich auszurotten, sich vor- 
„gesetzt haben, seyen sie zur Selbsthülfe auf- 

. „gestanden *).“ “ 

,@) Datum Carponae "ex. generali nostra congregatione 10. 
die mens. Decembr. serenitatibus vestris ad serviendum para- . 
liss._ Status et: Ordines- Begni Hungariae. ap. Katona T. 
AXIX, p. 453 5q9. ” € P: " 

5 * 
*



I. 6.1806. Im siebenten "Mönathe nach. ‚Abgang die- 

23. Junius. ges Sendschreibens wurde. der bürgerliche Krieg 

“durch den Wiener Friedensschluss: unterdrückt: 

nicht :geendiget; denn auch des Matthias 

‚ausländische "Rathgeber unterliessen nicht, in 

Geheim ihn zu nähren, in ihren verkehrten 

_Massregeln und Anschlägen reichhaltigen Brenn- 

stoff zu neuen Ausbrüchen ihm  darzubiethen. 

Es waren nicht mehr sogenannte Rebellen: und 

Bocskayer; es waren Ein. Erzbischof,  zwey 

Bischöfe, sechs Magnaten ‘und Stände. treue 

- .- Vasallen und Bevollmächtigte der Presburger 

7,0,101. Reichsversammlung a2), welche auf dem Linzer 

Tage, als Matthias ‚schon im sechsten Jahre, 

“ohne .. Herrscher-Genie und ohne Regenten- 
Talent, darum seinen noch kurzsichtigern Rä- 
then untergeordneter ‚König der ‚Ungern war, 

- folgender Massen zu ihm redend, nur der Ung- . 
‚rischen Stände einhällige Gesinnung ausgespro— 
chen. hatten: „Keine Fülle der Beredsamkeit 

\ „ist. vermögend, das. F lend zu schildern, wel- 
„ches auswärtige, Kriegsvölker im- Reiche ver- 
„breiten. Nach Ausnahme des- Lebensverlustes 

„und. der Wegführung in Knechtschaft,: kann 
„selbst der Feind nicht grausamer. verfahren. 
„Er verheeret gewöhnlich nur die Gränzen, 
„unsere Hülfsvölker verüben Unfug im ganzen . 
„Lande; ihm ‚sind wir befugt Widerstand zu, 
„teisten; ihnen. müssen wir nachgeben, und 
„dürfen kaum den Mund zur Klage. öffnen. 

„Der Feind streift raubend,, gewöhnlich nur 

  

. “) Demetrius Napra eyi  Erzbischöf von Coloeza; 
Valentinus Lepes, Bischof von Neiträ;5 Petrüs De- 

L mMitrowics von Aser 
. 

terhäzy, ’ gramy Peter Rövay; Niklas Esz 
Veit Mil 

Mallenics; Chrisioplirncknen Sändor; Niklas
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„Einen, höchstens zwey. ‚Monathe lang „ und. 
„zaehet. ab; sie wüthen täglich, bleiben. bey uns, 
„werden weder von der Furcht des göttlichen 
"Zornes, noch von Barmherzigkeit gegen Freunde. 
gerührt, und lassen, sich nicht durch die Thrä-. 
„men des elenden Volkes, nicht: durch das Jam- 
„mergeschrey der Unglücklichen “von Plünde- 
„rung und muthwilligen Misshandlungen zu- 
„rück halten! —— Nichts kränkt die “Ungern 
„mehr, als!dass sie sowohl in Gnadenbezeigun- 

„gen, als auch in Würden ‚und Änntern, Aus- 
„ländern nachgesetzt werden; . alle‘ wichtige 
„Burgen und Gränzfestungen sind mit diesen 
„angefüllt, sie- auch überall 'Befehlshaber und 
„Hauptlente. —-— Nicht befremden möge den 
„König der Stände Verlangen, dass. er lieber. 

 „Ungern .als Ausländer in Sold nehme; Vater- 
„landsliebe wnd die Sorge für des eigenen Her- 
„des Ver theidigung lässt sich von *Eingebornen, 

- „als ihnen ganz angemessene ‚Gesinnung _for- 
„dern; von Ausländern nur Gewinnsucht, Un-. 
‚fug und Verwüstung erwarten 2). 

Gleichwohl hatten nach vier Jahren. noch 

die gesammten Magnaten und’ Stände wider die 
Ausschweifüngen den ausländischen. Burghaupt- 
leute auf Värasdin, Muräny, Diveny, Likava, 
Deven, Neuhäusel, Raab, Komorn und Dotis 
die gerechtesten Beschwerden by; und nach wie 
vor zuwider gehandelt wurde ihren, Vererd- 
nungen, dass Geheral-Capitane und ihre Kriegs- 

beamten: nicht mehr, wie bisher, sich erdreis- 
ten sollten, unter dem Vorwande Missethäter 

  

a) Oratio legatorum Regni Hungariae 1614, 19. Augusti 
porrecta ap. Katona T. XXIX.. p. 571 sqg.  b).Gravi- 

 mina Statnum et Ordin, art, IX, X er XLVL in Acts 
diaetal. Poson, 1618. p. 96 sqgq.« n 

‚ 

\



zu bestrafen, in die: Gerichtsbarkeit der Ober- 
‚und: Vicegespane sich einzudrängen; oder Edel- 
leute, scy es an Person, oder an Vermögen, 

“zu strafen; durch erschlichene königliche Be- 
fehle Reichssassen vor. ihren Richterstubl zu 
ziehen; allein oder mit ihrem Volke in kleinen 
oder grössern Haufen in die: Güter und Höfe 
der Herren des Adels, der. Clerisey und der 
Städte einzyreiten, Beherbergung. zu verlangen, 
von dem Landvolke Nahrungsmittel und Ge- 
räthschaften ohne -Entgeld zu fordern: die 

‚ Übertreter sollten von dem Palatin, dessen 
Gerichtsbarkeit sie untergeordnet seyen, gericht- 
lich behandelt und bestraft werden *). Beschei- 
den war es noch und schonende Mässigung - 
von den Ständen, dass sie auswärtige General- 
‚Capitane und Kriegsbeamten dem Palatin, als 
der höchsten Gerichtsbehörde, ugterordneten; 
nicht dem Gerichtszwange der Gespanschaft 
ihres Standortes, dem sie selbst, sie mochten 
Prälaten, Magnaten, oder Edelleute seyn, als 
Grundsassen auf gleiche Weise unterworfen 
waren. Zu 

Nachdem durch Andreas des II. Grund- 
gesetz Verleihung des erblichen Besitzes ganzer 

. Gespanschaften war untersagt, und im vorigen 
Zeitraum der Unterschied zwischen Amt und 
Besitz deutlicher erkannt worden b), hatte sich 
im gegenwärtigen auch die Comitatsverfassung 
zweckmässiger ausgebildet. Die allgemeinen 
‘Versammlungen, wenn auch keine. vorläufigen 

‘ Berathschlagungen über Gegenstände der aus- 
' geschriebenen Landtage , 'zu . pflegen, keine 
HE 

a) Matthi IT, Reg.’ Desret. IV. art. \ 
b) Wladielar I Ren Det IV. at. KX, XXI. KK 

ai II. Reg, Dectet. V. art, IIL
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Machtbothen zu.ernennen und mit Anweisun- 

gen zu versehen, keine Reichsdecerete zu ver- 

kündigen, zu 'vollziehen, oder Gegenvorstellun- 
gen zu entwerfen, kein der Gespanschaft zu 

Theil fallender Steuerbetrag unter die steuer- 

pflichtigen Insassen zu vertheilen, der dreyjäh-. 

rige Comitats- Magistrat durch freye Wahl 

der Landstände noch nicht zu erneuern, und 

keine Provincial-Satzungen aufzustellen waren; 

wurden dennoch häufiger zusämmenberufen, 
in besserer Ordnung gehalten, von insässigen 
Prälaten, Magnaten und Rittern, und zwar in 
Person, nicht durch Stellvertreter; von inlie- 

genden. königlichen Freystädten durch Abge- 

ordnete zahlreicher besucht. Auffordernde oder 

anziehende Anlässe dazu gaben die Theilung 
des Reiches, und die dadurch entstandenen 
Parteyungen; die. Sorge für Selbstvertheidigung 
bey Fortschritten des Feindes;. Unschlüssigkeit, 
Saumseligkeit, Fehlgriffe. oder Machtlosigkeit 
der Regierung; das Bedürfniss gegenseitigen 
gemeinschaftlichen Schutzes gegen einheimi- 
sche Tyrannen und übermächtige Raubherren; 
die aufgedrungene Nothwendigkeit. vereinigten. - 
Widerstandes gegen gewagte Angriffe der Staats- 

‘ macht auf. die Grundverfassung, auf Rechte 
und Freyheiten der Reichssassen; endlich der- 
immerfort mächtiger angeregte Gemeingeist, 

dem die öfter wiederkehrende Gelegenheit in 
diesen Versammlungen sich kräftig auszuspre- 

- chen, in den Vorträgen Anderer sich zu spiegeln, 
“sich in seiner Wichtigkeit behaglich zu fühlen, 
und in den Verhandlungen stärkende Nahrung 
zu finden, willkommen war. 

Ohne diese V ersammlungen,, und über- 

haupt obne die gesammte Comitats- Verfassurig
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würde es, entweder dem Hofe durch auszeich- 
nende Begünstigungen , - oder hochstrebenden 
Oligarchen durch drückende Übermacht sicher 

“gelungen seyn, die schon durch Würden, An- 
sehen und Vermögen; durch Beruf, Beschäfti- 
gung, Bildung und Vorurtheile; später auch 
durch kirchliches Bekenntniss geschiedenen vier 
Stände völlig zu trennen, und die Reichsver- 
fassung selbst unmerklich aufzuheben. Dadurch 
hingegen, dass in der .Comitatsversammlung 
der dürftigste Grundsass, mit dem gelehriesten - 
Prälaten an einer und derselben Tafel sass; 
beyder Stimmen, wenn auch nicht gleichen Ge- 
“halt, doch gleiche. Geltung hatten; der Eine, 
wie "der Andere, auf gleiche Weise den Aus- 
sprüchen des Comitates-sich unterwerfen musste; 
und dem .Gerichtszwange desselben der Gr osse 
eben so wenig, als der Niedrige, sich entzie- 
hen durfte, wurde jene schädliche Trennung 

" unmöglich gemacht; ‚völlige Unterdrückung durch 
königliche Willkür,- oder gänzliche Auflösung 

- durch Oligarchie auf das wirksanste verhin-. 

_ dert, und der alte, ehrwürdige. Dom des Ma- 
“"gyarischen: Staalsgebäudes fest. und ohne Risse 

den Nachkommen nur noch zu bequemerer 
. Einrichtung, hellerer. Beleuchtung und ange- 
messenerer Verzierung überliefert, 

‚Den Obergespan als höchsten Beamten. des 
Comitates ernannte alle Mahl der König, wie, 
ausser dem Palatin, alle höhern Staatsbeamten 

- für‘ ihm beliebige Zeit (durante beneplaeito 
. . nostro),- die gewöhnlich erst mit dem Leben 

des Ernannten endigte. Nur 'Ein Mahl hat es. 
Ferdinand versucht, die Gespanschaften 
‚Wieselburg und Ödenburg an Ausländer. zu . 

vergeben, aber der ‚vierzehnte Landtag liess 

Ä
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den veifassungswidrigen Machtsehritt nicht uns _ 
gerügt 2). Nach ältern königlichen. Verleihun- -- 
gen ging die Obergespanswürde von Gran, ‘Bäcs, 
Heves, und: Baranya noch immer auf die: je- 
desmahligen Erzbischöfe. von Gran und Colocsa, 
auf die Bischöfe von Erlau und vön Fünfkir- 
chen; Raab, Neitra, Weszprim auf die jedes- 
mahligen_ Bischöfe dieser Kirchen über. 'Erb- 
liche Verleihung dieses:. Amtes an weltliche . 

Magnaten ‘war äusserordentliche‘ Aynszeichnung; 
‚diese hatten einige Familien, wie die. Bebe- 
ker, schon im vorigen Zeitraume, -zu grosser 
Unzufriedenheit der. Stände b); in dem gegen- 
wärtigen die Thurzoner von Ferdinand in 
der Zipser, von Rudolph’ auch in der Ar- 
vaer;: die Revayer in.der Thuroczer, "die 
Drugether in der Unghvärer und Zemplener; 
die Pälffyer von Rudolph in der Presbur-. 
ger; die Ill&shaäzyer von Matthias in der 
Trencsener‘ und Liptöer erhalten. ° An. Anse- 
hen und Gewalt in der Gespanschaft hatten sie 
vor den auf beliehige‘ Zeit Ernannten keinen 
Vorzug. EEE u Be 

Im Laufe dieses Zeitraumes geriethen; 
theils durch Saumseligkeit ’des "Wiener ;oder 
Prager Hofkriegsrathes, theils durch schlecht 
geführte -Feldzüge ausländischer Oberbefehlsha= 
ber unter Türkische Gewalt sechzehn 9); un- 
ter Herrschaft des Gegenkönigs und der ihm 
folgenden Fürsten von Siebenbürgen, ausser 
dieser Proyinz, . wie sie heute ‘ begränzt ist, 

  

.@) Ferdin, I. Reg. Decret. XIV. art, XXX.” 5) Wi. 
dislai II. Reg. Decrer. IV. art. "III. c). Pesth, Pilis und 
Solch, Stuhlweissenburg, Weszprim, "Tolna, Baranya, ‚$ir- mien, Possega, Bacs, Bodrog, Krasso, Toxontaly Temesvär, 
Bökes, Arad, Csanıd und Crongräd. - 

L r FA
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scht) Ungrische Gespanschaften, Die Kö- 

nige ’dieser Zeit hatten also um vier und 

zwanzig. Gespanschaften weniger zu verge- 

ben; und.um so viel weniger Obergespane 

sassen auf Landtagen: an der Magnaten-Tafel, 

zu grossem Nachtheile für des Hofes Absich- 

ten, welche wenigstens unter Ferdinand und 

Maximilian in der Regel von dieser Tafel 

unterstützt, und wenn Verschiedenheit der 

Meinungen die Ständetafel getrennt hatte, auch 

siegend durchgesetzt wurden. 
In Gemässheit des ersten Reichsdecretes 

unter Wladislaw dem Il. sollte der ernannte 

' Obergespan vor des Amtes Antritte in allge- 

. meiner Versammlung der Landstände des Co- 
mitates treue Erfüllung. seiner Pflichten durch 
feyerlichen Eid verbürgen. Doch geschah es, 
wie unter Wladislaw und Ludwig, so auch 
unter den vier Königen dieses Zeitraumes von 
den Wenigsten: von Einigen nicht, weil siebey 
den. Gewaltthätigkeiten, welche sie wider 
minder. mächtige Grundsassen und dürftigern 
Adel .im Schilde führten, wenigstens des Eides- 

. "bruches‘ Schande ‘und Verbrechen scheueten; 
‚von Andern nicht, damit sie bey entstehendem 
Widerstreite zwischen .des Hofes Forderungen 
und des Comitates Rechten, ungehinderter für 
jenen entscheiden, und dessen Gunst sich er- 
werben konnten. Darum verordneten Magna- 

J.c.1555.ten und Stände in der dritten Reichsversanım- 
Jung unter Ferdinand, dass jeder Obergespan 
bey Verlust. seines Amtes vor dessen Antritt, 

'zur Leistung des gesetzlichen Eides angehalten 

  

a) Märmaros, Berexh, Ugocsa, Szathmar, Szabolts, Bihar, 
Rraszna, mitt. Szoluok,
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werden solle; und wenn‘ wider einen derselben 
von der Adelsgesammtheit des Comitates in der 
Wahrheit gegründete Beschwerden vor den Kö-. 
nig gebracht würden, so soll dieser nach An- 
hörung beyder Theile den Schuldigbefundenen 
abdanken, und in Bestellung eines Andern auf 
die Empfehlung der Gespanschaft gefällige Rück- 

sicht nehmen. Was aber auch ein. beeidigter 
Obergespan anderswo als bey dem ordentliehen 
Gerichtssitze des Comitates, obgleich seinem 
Amte gemäss, . verhandelt oder entschieden 
hätte, soll nach alter Reichsgewohnheit un- 
kräftig und nichtig seyn, wenn des Ortes. Ver- 
änderung von der Adelsgesammtheit nicht wäre 
‚genehmiget worden ?), 5 

* Auf dem fünften, sechsten, achten, neun- 
ten und eilften Landtage wurde die Verord- 
nung über den Amtseid der Obergespane.er- 
neuert D), doch -die mächtigen Raubherren 
kehrten sich wenig daran; Melchior Ba- 
lassa_ und’ Franz Nyäry in der Hontlher, 
die Podmanitzkyer in der Trencsener, die 
Drugether in der Zemplener, und die Pe- 
rönyer. in der Ugocser Gespänschaft beharr- 
ten auf des Eides Weigerung und fuhren. fort. - 
gräuliche Gewaltthaten zu verüben, hinderten 
alle Rechtspflege, hemmten den Gang der Ge- 
schäfte ued hintertrieben die Zusammenkunft 

der Comitats- Versammlungen °); .wesswegen 
-die Stände auf dem dreyzehnten Landtage Von.J.C. 1552. 

  

a) Ferdin. I. Reg. Decret. Im, art, XXXV— -XXXIX; 
b) Ferdin. I. R. Deoret, V. art. XLIX, 'c) Ferdin, IR. 
Decret. VI. art. KRXVIL XXXVHOL — Decret. VII. art. 
XLVMN, XLVIH. LII Deoxet. IX. art. XXXYIlI. — 
Decret. XI, art, LXVIL . 0 . .
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"em Könige nachdrücklicher verlangten, wider 

. ‚dergleichen eidweigernde Obergespane ohne 

weitere Schonung mit Absetzung und Strafe. 

zu:verfahren. In Zukunft sollte der Ernannte 

“ vor Leistung: des Eides von der- Comitats-Ge- 

sammiheit gar nicht angenommen werden; -und 

gäbe er ‘vor, er habe-vor ‚dem. Könige geschwo-. 

“ren, so müsse er urkundliches Zeugniss dar- 

über mitbringen. Der. Unfug ungeschworner 

Obergespane und die in zerstückelten Gespan- 

‘schaften, wie noch immer in. der Honther ‚und 

"Heveser, waltende Verwirrung dürfe nicht län- 

ger mehr ‚geduldet werden ®). " 

Hieraus erfolgte, dass viele Herren im 

“ -schwankender. Gesinnung. zwischen Raubgier 

"und Gewissenhafligkeit den Amtseid scheuend, 

ihre Ernennung gar nicht annahmen und nach 

J.6,155&ywey Jahren mehrere Gespanschaften kein 

- Oberhaupt hatten b), Im fünften Jahre darauf 

waren zwar überall wieder Obergespane .be- 

stellt; äber die Einen hatten nicht geschwo- 

ren, die Andern waren in dem. Comitate nicht 

grundsässig; beyde daher im widerrechtlichen 

Besitze des Amtes; die alfen Verordnungen 

J.C.1559. mussten wider sie auf dem neunzehnten und' 

156% zwanzigsten Landtage, wiederholet werden ®). 

Welcher auffallende Mangel an gesetzlicher‘ 

Gesinnung bey Ungarns Magnaten dieser Zeit! 

und welche Krafilosigkeit der vollziehenden \ 

Staatsgewalt, unter welcher neun Reichsver- 

sammlungen, bey jenen keinen Gehorsam fan- 

\ 

  

a) Ferdin. I. R. Decret. XIU. art. XXXVIT. XXXIX. 

6)  Ferdin. IR. Decrei. XV. art. XX. In diesem Falle 

befanden sich um diese Zeit die Gespanschaften Arva, Bars, 
Borsod, Gömör, Heves, Honth, Nögräd, Säros, Sohl, Torna 
und Wieselburg. - ec) Ferd, I, R. Decret. XIX; art LU, 

LIII. Decrer, XX, art, LXVI- ” . - t



den,‘ von dieser gesetzinlissiges Verfahren gegen 
die Widerspenstigen: vergeblich forderten!. Wie 

konnten: die Einen ohne-Schamröthe gegen Ein- 

griffe in der: Stände. gesetzliche Freyheiten und. 

Rechte klagen, indem sie selbst gesetzlichen. 
Verfügungen: Untsrwerfungayerweigerten; - und 

warum sollte.der Monarch ihrer Beschwerden 
achten, da sie grössten Theils selbst die, unbe- _' 
dachtsame en Urheber des Übels waren?: . Bey 
ihrer unbezähmten Kraft mussten sie noch här- 

. ter. behandelt, und mehr. zerknirscht werden, 
damit der Reiz zum Widerstande sie. zur Er- - 
kenntniss ihrer Unbürgerliehkeit brachte, und 
ihre Kraft in volkthümlichere Richtung setzte. 
Erst as Maxımilians Willkür, über alle 
Schranken: der Reichsverfassung hinaus strebend; 
als unter: seinem Sohne des Prager‘ Cabinettes 

weit hinaus deutende Anschläge; -der:zum. Geld- 
schaffen ohne Mass und Ziel gedräugten. Hof- 
kammer unleidlicher Zwang; und der- auslän- 
dischen -Feldobersten: anmassende : Eingriffe . in 

“alle Zweige der 'innern Verwaltung mit. glei - 
cher Stärke. anf die-Magnaten, wie anf- den: 
‘Adel herab .drückten, beguemten sich ‚jene zie 
gesetzlicher Ordnung,  fügten sich ‚it. die Ver- 
fassung, : strebten . nach. Obetgespänschaften, u: . 
schworen. bereitwillig, hielten redlich, was. sie, _ 
gelobet hatten, und beachteten ihres Bezirkes. 

Treue Verwaltung als wirksamstes. Mittel‘ zu. 
ihrer Verstärkung. .So' fruchtbar‘ entwickelt 
sich das Unglück .zur ‘Wohlfahrt bey Völkern, 
denen Fülle der Kraft: und mehr Gediegenheit. a 
des Gehaltes verliehen ist. ; 

Durch alten Missgriff-in der Gesetzgebung 
war Vereinigung mehrerer Staatsämter in Bi- 
ner Person untersagt; allein überall, wo der
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"Staat, für etwas Höheres;- ‚als für eine allge- 

meine. Nahrungsanstalt angesehen, und der 

"tücbtigste- Staatsbürger für  pflichtenschwere 
Ämter, ‚nicht: nothdürftige : Versorgung für 

brotlose Männer gesucht wird, kann solches 
Verboth 'nicht gehalten werden. Auch in Un- 

garı wurde desselben, freylich nicht immer 
aus staatsnützlichen Absichten, wenig geachtet; 
der kenntnissreiche Thomas Nädasdy, der 

_ einsichtsvolle Caspar Dräghfy, der rechtli- 
che Sigmund Räkoczy, der siegreiche, Held 
‚Niklas Pälfty,:der' wackere Caspar Ma- 
göcsy, der staatskluge Stephan Illeshäzy, 

- die gewandten Thurzoner, thätigen Dru- 
gether,: bidern. Forgäcser verwalteten mit 
höhern Reichsämtern:zügleich mehrere Gespan- 
schaften.” Durch. jene wurde nicht: selten ihre 

. längere Abwesenheit aus. diesen 'nothwendig; 
. da“ "Handelten und wirkten < anistatt: ihrer .die 
Vicegespäne mit angemessener Vollmacht; und 

- wirklich waren es: grössten: 'Fheils diese, deren 
-Verdieiist win Erhaltung’ der Comitatsyerfassung: 
in voller Kraft durch: diesActen: sämmtlicher 
Gespanschaften beurkundet ‘wird. Ihre Erwäh- 
lung‘ überliessen rechtschaffene‘,, nur ‚für. ge- 
mieinschaftliches. Wohl: ‚besorgte Obergespane, 
verfassungsmässig, der Adelsgesammtheit, höch-: 
stens: ‚erlaubten sie sich dieselbe durch Vor- 
schläge: zu leiten. Nur Eine Reichsversamm- 
lung hatte für nöthig erachtet, zu verordnen, 
dass der Vieegespan nicht... eigenmächtig von’ 
dem Obergespan,, sondern durch gemeinschaft- 
liche Wahl bestellt: werden sollte 2). Grund- 
‚süssigkeit in der Gespanschaft, Rechiskenntniss, 

x 

  

“) Ferdin LR. Decret. x. art. LXX.
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Rechtschaffenheit. und Arbeitsamkeit- waren der 
Wahlfähigkeit vorzüglichste Bedingungen. Kraft 
aufreibend war der 'Amtsgeschäfte Last und 
Drang, unbeträchtlich die Besoldung, : wenig 
Gelegenheit zu rechtmässigem Erwerb; darum . 
geschah: nicht selten,. dass: die. Würdigsten: sich 
ihrer Erwählung zu: Vicegespanen, Stuhlrieh- . 
tern oder. geschwornen Beysitzern widersetzten, _ 
und nach Vorschrift einer: strengen Reichsver- 
ordnung ®) durch Strafe zur Annahme des Am- 
tes genöthiget wurden. Solches widerfuhr dem 
Zemplener Manne von alterthümlicher Strenge. 
und Rechtschaffenheit, Ladislaw Barkoczy .. 
von Zala, und dem. Herrn Niklas Bocskay 
von Bocsko; Letzterer musste gerichtlich, unter 
Strafe von hundert Gulden, angehalten werden, ':- 
in der. Versammlung der Landstände zu: er- 
scheinen, den Eid zu schwören, und die Co-. 
mitatsverwaltung zu übernehmen b, 

‘ In diesem Amte. hatten sich Viele, unter: 
Andern die Presburger Thomas und Ste-. 
phan Illeshazy, Franz Eszterhäzy und 
Michael Amade; dieSaroser, Franz Käpy, 
Stephan Soös von Sovär, Andreas Ber- 
zeviczy; die Gömörer, Johann Lorändfy,. 
Sigmund und Georg Tornallyi, Ste- 
phan Korlath, Johann Farkas; die 
Zemplener, Simon Alpary, Franz Räko-: 
czy, Franz Sztaray von Sztara, Ladis- 
law Buttkay, Gotthard Bänffy von - 
"Nagy-Mihäly zu höhern Staatsämtern.vorberei-. 
tet. . Besonders ausgezeichnet hatten sich Ste- 
phan von Nagy- Mihäty und Ladislaw 

  

a) Ferdin. I. Reg. Deecrer, XIX. ar.LIV. b Szirma 
Notit, Hist, Comitaı. Zemplen. p, 89 et 106. - > A . 7
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Ba rkocz y; des erstern Rechtschaffenheit und 
: Gerechtigkeit - waren so allgemein ‚anerkannt, 

dass ihm die Zemplener Landstände ‘die Be- 
. fugniss, Verbrecher.nicht nur bey dem ordent- 
lichen Gerichtsstuhle, . sondern auch in seinem 

Hause zu verhören, zu verurtheilen, zu besira- 
fen einräumten; und den edlen. Herın Franz 
Keczer,. weil er-in einer Rechtssache den 
verehrten Vicegespan . vor Öffentlicher Ver= 
„sammlung eines Fehlers beschuldigte, sogleich 

S 

9.6.1582 

shne Beweisführung mit‘ hundert Gulden im 
- Strafe nahmen. -Barköczy bewährte sich im 
Verwältung seines Amtes ‚so frey von Men- 
schenfurcht und Ansehen der Personen, dass 
er selbst den mächtigen Obergespan Stephan 
Drugeth, wegen verübter Gewalt, vor den 
Comitats - Gerichtsstuhl forderte 2). Vier Mahl 

zu, verschiedenen Zeiten b) drangen ihm die Co- 
mitats- Insassen die Vicegespänschaft. auf und 

- bewiesen dadurch ihre Achtung für seinen 
strengen, unerschütterlichen  Rechtssinn. - 

:Mehrere Thatsachen- bezeugen den leben- 
digen Gemeinsinn ‚und ‚patriotischen Eifer für 

. Gesetzlichkeit, Recht und Ordnüng, der in. die- 
‚ser Zeit die Zemplener Landstände beseelet 

- hatte. - Auf allen Landtagen sprachen ihre 
Machtbothen: wider .die. Gewaltthaten ausländi- 
scher Befehlshaber und für. des Reiches Grund- 
verfassung, Rechte, Freyheiten am nachdrück- 
Jichsten °); und ihre dringenden Vorstellungen 

  

„„a) Szirmayl.cı: 9.78 et 79 by. Inden). 1582. 1600. 1618. 
1628. ‚e) Im J. 1569,-Simon Alpary und Johann von 
Bacska. — 1572, Ladislaw Barkoczy und Michael 
Deregnyey, — 1577; Benedict Kynissy und Georg 
Hoszumezey. — 1595 und .1596, Michael Raskay und 
Ladislaw Butrkay: — 1600, Sigmund Szentirdny 
und Thomas Yasarhely.. “ . \ 0:



hätten den Bürgerkrieg verhütet, wäre. dersel. 

ben in der fünfzehnten Reichsversammlung un- 
ter Rudolph geachtet worden ®); wäre der 
glücksritterliche Miethling Belgiojöso. fähig 
gewesen, die Sprecher b) einer grossherzigen 
Volkschaft zu verstehen, und ihre Kraft im 
Aufstande wider seinen erkauften Frohndienst 
zu berechnen. Der lauteste Beyfall der ver- 
sammelten Lahdstärde billigte das Verfahren 
ihres beherzten Obergespans Niklas Dru-. 

x 

7 

getli gegen den edeln Grundsassen Benediety, c.1571: 
Banoczy: nicht achtend der Gesetze, erschien 
der hochmüthige Mann in der Versammlun 
mit einem Prachtsäbel umgürtet. ‚Drügeth 
liess ihm denselben ‘Öffentlich abnehmen, und 
nie wieder zurück stellen Wöllte des Nik- 
las Nachfolger, Stephan Drugeih, als 
Obergespän hegangener Gewalt aügeklagt, der 
Stände Vertrauen und Achtung belialien: so 
mussten seine Glaubwürdigkeit unter Franz sc sd . 
Räkoozy’s Verwaltung fanfzig verdacht- und 
tädellose Rittersmänner . durch _feyerli chen Eid 
verbürgen; erst auf den Grund desselben wurde - 
er frey gesprochen °). Ähliche zahlreiche 
Beyspiele werden einst liberälöre ‚Herreii, und 
Gespanischaften aüs ihren Ärchiveri dei künf- 
tigen Historiographen der Uigern mittheilen. 

‚Aber nicht nur in der siaaisbürgerlichen Gesihnung der Landstände und in der Recht, 
schaffenlieit. der Beamten eiiizelner Cornitate; 
auch in dem Bände, wodurch diese unter ein 

2) Die beredten Mathtbothen waren Sigmüind 828; u waren: Io naistoph Bödünfy von Winn en 
Ladislaw Barkocz : im J. 1604, ’ Franz Rähoezy und Albert a rd l. c. pı 86 u, 92. 

YIIT. Theil. 

änffy 
Zemexey. «)Szirm ar 

9 

7 

hard Bänffy-von Nagy-Mihäly’und -
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ander zusammen hingen, lag ‚der Grund, aus 

dein -die Gespanschäfisverfassung für Erhaltung 

der Liandrechte, für Einschränkung willkürli- 

. eher Cäbineitsherrschaft, für heilsames Gegen- 

.: gewicht, wider oligarchische Anmassungen von 

so ungemeiner Wichtigkeit und -entscheidender - 

Wirksamkeit war. Die Gespanschaften ganzer 
Bezirke unterhielten gegenseitig freyen, fort- 
laufenden Briefwechsel; und. alles, was die eine 

in‘irgend einer Beziehung auf dieReichsversamm- 
‘ Jungen, auf gemeinschaftliche Rechte, Freyhei- 
ten, Bedürfnisse verhandelt und beschlossen hatte, 
würde allen übrigen zur Kenntniss mitgetheilt; 
dadurch der Gemeingeist Aller in einem fort 
erreget, und zu Beweisen seines Lebens in 
"Thaten angefeuert. Hieraus ergiebt sich auch, 
‘was die Adelsgesammtheit von ganz Ober- 
Ungarn zur ‚Selbsthülfe _wider. Belgiojoso’s 
und seines Senders ungebührlichen Druck auf 

1604u.1605dem Gälszecser Felde und auf der Szerencser 
Burg zusammen gebracht hatte; durch welche 
Kraft Bocskay’s Anhang, trotz den .könig- 
lichen Heeren, in Einem Feldzuge nach Über- 

‚ wältigung bedeutender Festungen siegend fort 
geschritten war; mit welcher überlegenen Macht 
die zu Karpfen und zu Kaschau versammelten 
Landstände dem Prager Cabinette Gesetze des 
Friedens vorschreiben, und dem Könige Ru- 
dolph Verlust seiner Kronen bereiten konn- 
ten. Hätte jenes, aus Ausländern besiehend, an- 

„statt seine Maximen und Absichten dürch Sen- 
dung fremder Feldobersten, durch ‚mancherley 
Angriffe auf die Rechte und. Freyheiten der 
Reichssassen ‚ durch oflönbare Bedrückung und 
Erschöpfung. des ‘Landes 'so deutlich zu ver- 
rathen, gleich unter Ferdinand die Ungri-
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sche  Comitatsverfassung -in ihrer politischen” 
Wichtigkeit begreifen gelernt, und bloss auf 
unmerkliche Auflösung derselben seine gehei- 

. men Anschläge und Künste hingerichtet, schwer-. 
lich hätten die "Ungern "dem Joche entrinnen 
können, dessen geheimere. Bereitung 'auch ihrer . 
wachsamsten Besonnenheit vielleicht unbemerkt 
entgangen wäre. u 

r 

. A, . 
Reichsgränzen. — Königliche Einkünfte — _ 

. Münzwesen, — Kammerverwaltung, 

Dass seit Verpfändung der sechzehn Zip- 
serstädte durch König Sigmund; ‘und durch 
des Kaisers Friedrich des III. Gränzverträge 
mit.dem Könige Matthias Huüyady 
die verworrenen Reichsgränzen gegen Pohlen, 
Mähren, Österreich “und Seyermark, ungeach-. 
tet wiederhohlter Reichsverordnungen, “unter 
Wladislaw und Ludwig, nicht waren hem 
richtiget worden, konnte der Trägheit des er- 
stern und der Ohnmacht des letztern zugerech- 
net werden. Dass aber selbst dann, als die 
Herren von Österreich, Mähren, . Steyermark, 
zugleich Exben, und- Könige von Ungarn wur- 
den, als sie bey feyerlicher Krönung eidlich 
versprachen, die Gränzen des Ungrischen "Rei, - 
ches, nicht nur nicht zu veräussern ‚oder zu 
beschränken, sondern vielmehr zu erwäitern, 
und alles von Rechts wegen dazu. 'Gehärige, 
so weit ihre Macht reichte, zurück zu.bringen 2 auch sie jene Verwirrung immer noch Tort- 

.6*
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Bestehen liessen, diess. musste der. Ungern Auf- 

| ‚merksamkeit, wenn nicht auch Zweifel an ih- 

rer. neuen Beherrscher gutem oder fr eyem, Wil- 

len erwecken. Der Zweifel entstand wirklich 

und steigerte sich endlich bis zum Verdachte 

vorsätzlicher Unterlassung in widerrechtlicher 

Absicht, nachdem‘ Magnaten und, Stände in 

zehn‘. "Reichsversammlungen beharrlich, doch 

immer erfolglos, bey Ferdinand darauf an- 

getragen hatten, dass die einst an Österreich 

verpfändeten Burgen und Herrschaften Bern- 

stein, Kobelsdorf, Güns, Forchtenstein, Eisen- 

stadt, Hornstein; — im Zipserlande die sech- 

zehn Städte, entweder von dem Könige, .oder 

mit seiner Bewilligung von 'Ungrischen Herren 
für sich ausgelöset, die Güter des Raaber: Bis- 
thumds .und Eisenburger Capitels, den Öster-- 
veichischen Herren, Moritz Fürst und Eh- 
‚Fenfried Königsperger, als unrechtmäs- 
sigen Besitzern, entnommen, dem Reiche wie- 
der einverleibt, und dessen Gränzen gegen 
Pohlen, Mähren, Österreich, Steyermark, Crain 
und Kärnthen berichtiget werden möchten a). 

. Mehrmahls waren Verordnäte gesandt, von ih- 
nen die Streitigkeiten zwischen Ungrischen und 
Österreichischen Gränzsassen entschieden, ihre 
‚Erkenntnisse von Ferdinand genehmiget, doch 
die Vollsiehüng, bald witer dem Vorwande, 
der König müsste vorläufig noch mit Österreichs 
Ständen sich berathschlagen, bald durch er- 
mangelnde Ernennung bevollmächtigter Voellzie- 

  

a) Ferdih. I. Reg. Decrer. TIL. atr. XLVIL — Deer ti 
IX. art, LVII. Lvim® Decret. X, art. XXXVI: XXXVIÜI. = 
zester. XIII. art. XXXIII. XXXIV, Decret. XIV. art, 
za 5 Deoret, zV: art. XUI. == Dear. XVI. arı. XT. 

—_ eerer. XVII art. XLI.. XLV, — D XIX, 
art, XLVTIT, —. Decrer. XX. art, LX. LXT. ; eret
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her, | bald durch. . Vorenthaltung der nölhigen . 
Befehle hintertrieben werden ®). 

Maximilian mochte deutlich erkamnt 

haben, was seines Vaters Rathgeber durch diese 

Hintertreibung bezweckten. Die Auslösung der , 

Zipser Städte ‘und der Gränzen Berichtigung 
gegen Norden, hätten rechtlicher Weise "nicht -- 
anders als nachtheilig für Pohlen ausfällen 

können; man wollte der Pohlen schonen, theils 
weil man ihre Verhältnisse zu Siebenbürgen 
berücksichtigte, theils weil man sie bei eintre-\ 

tenden Aussichten auf die Pohlnische Krone 
für Österreich, geneigter zu finden hoffte; wohl 
auch, um bey ernsthaftern Ausbrüchen Ungri-. 
scher Unzufriedenheit um so sicherer auf ihren, 
bewaffneten Beystand rechnen zu dürfen, oder 
um den einträglichen Schleichhandel der AUS- 
ländischen Land- und Feldobersten nach Poh- 
len zum Schaden der Ungern zu "begünstigen. - 
Die westlichen Gränzen blieben unberichtiget,, 
und die Herrschaften Bernstein, Kobelsdorf, Güns 
Forchtenstein, Eisenstadt, Hornstein in Händen 

der Ausländer, um den Handel aus Österreich. 
nach Ungarn zu unterstützen, den gegenseiti- 
‚gen zu beschränken, und weil man auf alle 
mögliche Fälle für zuträglich hielt, dass gerade " 
die fruchtbarsten und volkreichsten Bezirke der 
westlichen Gespanschaften, Ödenburg, Eisen- 
burg, $zalad, Värasdin und Agräm, von Öster- 
reichischen Vasallen besessen. würden. : Üner- 
hört blieben daher auch alle bittenden Forde- 
rungen der Gränzberichtigung und Wiederer- 
gänzung des Reiches von Seiten der Magnaten 

  

a) Ferdinand. I. Reg. Deeret. xyr. rt. XII, — D 
XVII art, XLII. —  Deeret. XIX, art. a 0 

K
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und Stände auf vier Landtagen unter Maxi- 
milian ®); in zwölf fast immer stürmischen 

‚ Reichsversammlungen unter Rudolp&b); um- 
sonst waren, ihre Ernennungen der Verordne- 

‘ten, welche die, Angelegenheit geziemend be- 
endigen sollten, und unwirksam‘ ihre Klagen, 
dass weder das bereits. Entschiedene vollzogen,, 
noch Ungrischen. Herren die Auslösung vater- 
ländischer Bezirke auf eigene Kosten bewilli- 
get wurde: sie sollten dulden und entbehren, 

. „bereitwillig. dienen, den anmassenden Macht- 
.habern über. den rechtlichen Willen ihrer gu- 
ten Königd ohne Widerrede gehorchen lernen. 

Auffallend ist demnach die 'Treuherzigkeit, 
‘mit welcher Magnaten und Stände, nicht ge- 
wahrend,, dass sie nur ein anderer Nalime, 

“kein anderer Wille beherrschen werde, ihren 
. König Matthias gleich nach seiner Erhebung 
bathen: .er möchte für ihre treuen, wider sei- 
nen Bruder_ihm geleisteten Dienste und für - 
ihre Bereitwilligkeit,. womit sie ihn zu ihrem 
Könige annehmen, die an Österreich verpfän- 
‚deten Herrschaften ohne Entrichtung des Pfand- 

‚ schillings zurück stellen, die gegenwärtigen Be- 
sitzer derselben, da der daraus gezogene Nut- 
zen das dafür gegebene Darlehn schon, um 

: Vieles übersteige, zu ‚gutwilliger Räumung be- 
_ wegen, im Falle ihrer Weigerung, die Auslö- 
sung jener Herrschaften sowohl ‚ als der Zip- 

x 

@)Maximilian. R.Deor, IH art. XLILXLHT. — Deer. It. ' au XLI. — Deeret. VI. art, XXIX, — Deeret. VII, arı.V, Yıradolph.R, Decrer. I. art, XVIIT. — Decret. IT. art, Yu vier —_ Decret. IV. art. XXXHI. XXXIV. — Deecret, zu art. XL. XLVII, _ Decret. VIIT. art, XXIII. XXIV, soret. IX, art. XXVL, _ Decret.X. ar XLIV.— Decret. XI. . art, zer. > Decret. XII. art. XXXI. XXXH, Decret, XIIT. .. art, IL.XXILZ Dec. XIV, art. XXIM. Deo, XV, art. XY: 
n
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serstädte gegen bare Entrichtung des Pfand- 

schillings Ungrischen Reichssassen erlauben 2). 

Weiterhin ihrer Hoffnung und ihres Vertrauens 

enttäuschet, beriefen sie sich auf den folgenden 

Landtagen, in ihren letzten Beschwerden und 

in der Wahl-Capitulation für Ferdinand 

den II. immer nur auf die, nie erfüllten Ver- 

ordnungen früherer Reichsdecrete b), Und so 

blieben des Reiches nördliche und westliche 

Gränzbezirke auch. in diesen drey und neun- 

zig Jahren noch "Tummelplätze. nachbarlicher _ 

Fehden, Streif- und Raubzüge, Zufluchtsörter 
und Schlupfwinkel der. Unterthänigkeitspflicht 
oder der Gerechtigkeit eutlaufener Verbrecher, 

Schauplätze der Verheerung, des Mordes und - 
'Todtschlages. -Die ausländischen Besitzer der- 
selben entzogen sich, trotz ältern' Vertragsbe- 
dingungen und” neuern Reichsverordnungen, 
wie aller Ungrischen Gerichtsbarkeit, so allen . 

Kriegeslasten; ihre Unterthanen der ISteuer- 
“ pflichtigkeit und allen Leistungen zu des Rei- 
ches Vertheidigung. Die benachbarten Herren 
und Grundsassen waren selten im Stande, die 
‘von Reichsversammlungen bewilligte Mannschaft 

. zu stellen; die ausgesandten Pfortenzähler fan- 
den gewöhnlich eine grosse Anzahl Bauern- 
höfe wüst und leer,. weil das verarmte und 
"waffenscheue Landvolk grösstentheils in das 
nahe gelegene freinde Gebieth entwichen war; 
"und die Könige verloren für die gewagten, 
mit Ungrischer Volkschaft unausführbaren An- 

  

u 

a) Matthiae II. R. Decret. I. art. XIX: XX. post Coro- 
nat. b) Matthiae II. R. Deer. I. art, XXXVIIL XL. — 
Deoret, IM. art, RR. — Capitulatio art. XI, — Grava- 
mina Statuum et Ordinum 1618, art. XII, XIL — . 
IV. art, IKK, 0" 1018 are AI KU = Deoet 

“ - . + 
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schläge ihrer 'Rathgeber, an Vertrauen; an 
Streitkräften und an Einkünften. 

Ungeachtet dieses Verlustes war dennoch 
nichts ungegründeter und für die Ungern krän- 
kender, als die von den Königen in jeder Reichs- 
versammlung wiederhohlte und eingeschärtte 
Behauptung, dass die Einkünfte des Ungrischen 
Reiches: zu seiner Vertheidigung nicht mehr 
hinreichten, und sie fast: den gesammten Ertrag 
ihrer übrigen Erbländer dazu verwenden müss- 
ten.. Das Unwahre dieses Vorgebens verrieth 
sich selbst nach dem Tode der Könige Maxi- 
milian und Budolph: der eine -hinterliess 
zwölf Millionen "Thaler im Schatze ?%); der an- 

‘ dere zwey tausend: vier hundert Pfund Gold, 
' zehn tausend sechs hundert Pfund Silber, bei- 

des gemünzt; einen Schatz von siebzehn Millio- - 
‚nen im Golde hatte er vergraben b). Es war 
demnach wirklich nur gefällige Bescheidenheit, 
welche zu Landtagen versammelte Magnaten 
und Stände zurückhielt, der Behauptung ihrer 
Könige geradezu zu widersprechen, sie durch 
Berechnung der ihnen wohlbekannten Quellen 
königlicher Einkünfte, und der nur zu kargen 
Verwendung derselben zu des Reiches Beschir- . 
mung, Sicherheit und Wohlfahrt, zu. widerle_ 
gen. Millionen wurden in die Schatzkammer 
abgeführt; aber keine königliche Burg, keine 
Gränzfestung war mit zureichender Besatzung, 
mit hinlänglichem Mund-. und Kriegsvorrath 
versorgt, notlgedrungen waren mehrmahls' Be_  Tehlshaber,. ihre Plätze zu übergeben, zu räu- 
men, oder in verzweifelnder Vertheidigung der- 

e)Häberl in neueste Deutsche Reichshistorie Thl. X. 5.421. V.sı. B) Adzy Hist. Hung. Lib. IL, p- 102.
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selben zu sterben; die ‚ausländischen Söldner 
und Hülfsvölker, vorenthaltenen Soldes wegen, 
ihren unentbehrlichen' Unterhalt von. dem Cle- 
rus und Adel zu rauben, von. dem Landvolke 
durch gräuliche Gewaltthaten zu erpressen. 

Häufiger als in verflossenen Zeiten waren 
unter den vier Königen. dieses Zeitraumes,’ 
theils durch Erblosigkeit der in Belagerungen 
und Schlachten Gefallenen, theils durch Ver- . 

brechen‘ der Gewalt, der Untreue, des Hoch- 
verrathes, die Heimfälle beträchtlicher Herr- 
schaften und einträglicher. Güter an die Krone. 
Sie betrugen im fünften Jahre Maximilians 7.€.1569 , 
schon drey Millionen neun mahl hundert sechs ., 
und neunzig tausend Ungrische Gulden nach 2 

ihrem:damahlgen wahren Werthe ?). Seltener: . \ 
als je waren Vergabung, Belohnung des Ver- _ 
dienstes mit erledigten Gütern, oder deren Wie- 
dereinräumung an ihre ehemahligen, zur Pflicht 
und Treue zurückkehrenden Besitzer; die be- 
trächtlichste Schenkung war diejenige, ‘womit 
Ferdinand Melchior Balassa’s Abfall. 
von Johann Siegmund Zäpolya für sich F 1581. 
erkaufen wollte. ° Der warkelmüthige aber- 
tapfere Kriegsmann- erhielt die Szathmärer 
Herrschaft nnd die goldreiche Bergstadt Nagy- 
Bänya, welche jährlich ein mahl hundert tau- 
send Ducaten reiner Einkünfte einbrachte; die 
Zehnten des Siebenbürger Bisthumes aus drey 
Gespanschaften, über zehntausend Ducaten 
jährlichen Ertrages; die Herrschaften Tasnad 
und Detrekö (Blasenstein) mit Einem Markt- 
flecken und vierzehn - Dörfern, für dreyssig 

  

— 

a) Nach dem Verzeichniss derselben aus alter Handschrift 
bey Timon Epitome p. 214. -
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tausend ” Dücaten aus - der: Pfandschaft - der 

Fugger eingelöst *);  Wohl.mochte Ba- 
e Tas sa den Rathgebern Ferdinands die 

- Hände reichlich vergoldet und gefüllet haben, 
da der ungemein haushaltige Monarch zu so 
ungeheurer Belehnung sich verleiten liess. 

Maximilian, ‚sparsamer noch als sein 
. Vater, wollte der’ Krone heimgefallene Güter 

- lieber verkaufen, ‘als vergaben. Auf gleiche 
Weise: verfuhr das Prager Cabinett unter Ru- 
.dolphs -Nahmen; darum machten Magnaten 
und Stände dem Könige Matthias vor seiner 

= c, 6,1608. Krönung zum Gesetze, dass Fiscal-Güter nicht 
mehr, wie bisher geschehen war, für Geld 
veräussert, sondern, um zu Zeigen, dass Ver- 

- dienste in Achtung stehen, wohlv.rdienten Män- | 
nern, nach alter Reiehsgewohnheit, "ohne Ent- 
geld verliehen werden - sollen. Erwägend ZU—- 

gleich die schlechte Wirthschaft, welche bis 
dahin mit den Krongütern war getrieben wor- 
den, verordneten- sie,. die Pfandinhaber der- 2 
selben ohne Weiteres. aus dem Besitze zu 
werfen, nnd zum Ersatze der daraus gezoge- 

„nen Einkünfte anzustrengen; denn da die 
Reichsgesetze den Königen von Ungarn der 
Krongüter Verpfändung unbedingt verbiethen, 

‘so waren die Pfandnehmüng, wie die Ver- 
schreibung . derselben, schon an’ sich wider- 
rechtlich und ungültig, damit auch alle An- 
sprüche auf Zurückahlung des Plandschillings 
verwirkt b), 

et 

  

a) Forgäcs Lib, XT, pa 280.. et Rordin. Reg. Liter. 
Pragae 29, > Januar. 1562. Kl Antal, S 537. — i Cora tthiae II. Reg. Deexet. I. art. xy at "Ein. ante
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Weit ergiebigere Quellen Königlicher Ein- 
künfte,. als die Kron- und Fiscal-Güter, wa- 
ren die Regalien, darunter das Salz-Regal, 
wenn Ferdinand auf die Vorschläge and 
Anträge seings eilften’ Landtages geachtet, undJ.C.1546, 
auf Vollziehung derselben. ‚bestanden. hätte ?). 
Bey unerschöpflichem Reichthume an Salz.im- 
Sövarer Gebiethe und in der Marmaros wurde 
dennoch aus Mangel‘ zweckmässiger. V orrich+ 
tungen und Anstalten zum Gewinnen und Ver- 
führen, den Gespanschaften "Thuroez,  Arva . 
und Liptö, der Kauf des Pohlnischen Salzes 
gestattet. Die damahlige Staatswirthschaft schien 

‚ mehr auf das erschöpfende Nehmen, als‘ auf 
das reichlich belohnende Ausgeben; und. weni- 
ger ‚auf Jahrhunderte lang fortströmende. ‚Vor- 
theile, als auf Erjagung kleiner Tagesgewinne- 
sich zu verstehen. Daher kam auch, dass das 

- Berg- und Münz-Regal nach der Mohäcser 
Schlacht noch zehn Jahre lag den Thurzo- 
nern und Fug ggern.in Pacht gelassen 
wurde. “ 

'Jetzt aber trat Ferdinand selbst in  dier c. 1546. 
Reihe der. Waldbürger und der Gewerken in 
den Kremnitzer - und 'Schemnitzer Gold-' und 

. Silber- Gruben; entzog den Fuggern in 
Herrengrund, den Thurzonern in Schmöl- 
nitz den ausschliessenden Kupferhandel; und - 
da die Osmanen Ungarns. Bergstädte nur bis- 
weilen ausgeplündert, nie besessen hatten, da 
in damahliger Zöit die Mark Silber für sechs 
Gulden fünf und siebzig Pfennige, die Mark 
Gold. mit ein und achtzig Gulden fünf und , 
achtzig Pfennige von den Gewerkschaften aus- 

P) Ferdin. 1. Deeret. XI. art, XXIX.
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gelöset: wurde; und sicher angenommen: wer- 
‚den‘ kann, :dass Kremnitz allein im’ Darch- 

schnitte jährlich nicht weniger als acht hundert 
zehn 'Mark Gold; dreyssig tausend sieben hun- 

°- “dert vier und funfzig Mark Silber an die kö- 
nigliche Bergkammer "geliefert habe; so brachte 

‚diess,-schon zu Gelde gerechnet, sechs mahl 
hundert drey und. achtzig vier hundert vier 

_ und, sechzig Gulden zwey und funfzig Pfennige 
jährlichen Ertrag ?). Konnte dieser Ertrag 
"nicht immer für rein gerechnet werden: so lag 
‘die Schuld an verkehrten Massregeln in Ver- 
waltung' des Bergwesens; und übergingen auch 
die Stände auf Landtagen die Klagen der Kö- 
nige über Unzulänglichkeit der Einkünfte aus 
Ungarn 'mit scheinbar gläubigem Stillschweigen, 
so’ unterliessen sie. doch nie, bessere. Staats- 

„wirthschaft dringendst zu empfehlen; der Berg-. 
‚ städte Rechte und Freyheiten, in welche nach 

*  Vorxtheilen des Augenblickes haschende Will- 
kür nur zu häufige Eingriffe wagte, durch wie- 

 „derhohlte Reichsverordnungen zu beschützen b); 
“ des ungemünzten Goldes und Silbers Ausfuhr, 
deren der niedrige Eigennutz, überall den Ge- 

  

&)Auf welchen Calcul mochte sich wohl die Behauptun 
des Presburgers, Ferdinand Behamb (Observationes a 
Schöelii Disquis. de Regn, Hyungar. p. 184.), im Jahre 1676, 
gründen, dass Rudolph an sämmtlichen ordentlichen Ein- 
änften aus Uugarn viel weniger als 24,000 Ducaten bezog? 

Die einzige Bergstadt Kremnitz gab im Jahre 1744 Gold 
2429, Silber 92,261 Mark (Schwartner Statistik des Rönigr, 
Ungern 'Thl. I. p..250); zu Gelde ungefähr 3 Millionen und 
43,000 Gulden. Wir nahmen für die Zeit 1546-1569 nur 
Ein Drittel dieser Ausbeute an. 5) Ferdin. I. Reg. Decr.' 
VIII. art. XLIX. — Decret. IX. art. L. -—- Deerer. XIT. 
art. LXXVIIHI. — Deerer, XIV. art. XXIX. — Decret. XV. 
art, XXLIIT, Maximilian. Reg. Decrer. III. art. LVII. — 
Gravamipa SS. .et OO. ad Matthiam Reg. art. XXXV. — 
Matthia IALR ‚D 2 - - 

art, XXVIL. eg. Decret. II, art. LIV. Decret, IV,
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winn der Gegenwart, nirgends grössern Ver- 
lust nach sich. ziehende | "Folgen berechnend, 
ohne Unterlass sich schuldig machte, schärfer 
zu verbiethen ?). 

Die dem Zeitalter noch. "mangelnde rich= 
tige Ansicht von dem Wesen und von der Be- 
deutung des. Geldes, als allgemein gültigen 
Pfandes und Ausgleichungsmittels ; die Spal- 
tung und Theilung des Reiches; falsch berech- 
nete Massregeln in, der Staatswirthschaft und 
der dadurch verletzte Völkerglaube an. Einsicht 
und an Redlichkeit der Regierung, hatten ‚be- 
trächtliche Schmählerung . in dem Ertrage des 
Münzregals zur: Folge. : Der Gegehkönig Jo- 
hann Zäpolya setzte schlechte; seine Partey- 
gänger, ‚keiner. frecher als Fr an z Bebek, 
brachten. falsche Münze in -Umlauf, um, „die 
bessere Ferdinand’s und seiner Vorfahren. 5 
zu fortgestzter Verschlechterung ‘und Verfäl= 
schung einzuwechseln. _.. Vier Jahre lang. er- 
freueten sie sich -des: 'schändlichen Gewinnes, 
und suchten unverschämter ihn. zu vermehren, 

Nach Entdeckung des. argen: Betruges wurde 
Zapolya’s und. seiner Anhänger. Geid ‚im J. €. 1531: 
Handelsyerkehr überall: yerschmähet, die . ‚An-. 
nahme ‚desselben selbst von ;seiner Partey- ver- 

‚ weigert,b), Sogar die güte; nach dem Krem-, 
nitzer Leg. e) ‚ausgeprägte Münze der Könige 
Matthias Hunyady, Wladislaw,. Lud- 

  

a 

. 0 Ferdinand I. dep; Dectst; 58. art. irxt. Bu 
Maximilian. Reg. Decret. I, art. X. Rudolphi Liter: 
Vienn. 12: Septembr. 1577. ap« Katona T. XXVI. pag. .i0.. 
Matthiae II. R. Dectet. I. art, XLVII. 5b) Spervogel 
Annales Scepüsichs, ap. agner Analeet. Sgepus: Part, .IE. 
pag. 163. i7l. ce) Damahls wurde zu ganzen und, halben 
Pfennigen, achtlöthiges Silber ausgepräget; , die Mar. Duca- - 
tengold enthielt 23° Karat, zhehr oder weniget 8 Gran.
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wig.ünd Ferdinand gerieth in so schlim- 
. men Verdacht, dass die Stände auf dem. drit- - 

‘ 1535.1897,ten uiid vierten ‚Landtage dieses Zeitraumes 

\ 

‚sich genöthiget sahen, : Werthschätzung und 
Umlauf derselben‘ durch . Reichsverördnungen. 
zu -sichern, und ihre Anniahme ‘im Handel, bey 
Verlüst der Waaren zu’ gebiethen 2); nicht mit 
erwünschtem Erfolge, weil von den Königen 
selbst mit ‘dem Ungrischen .Münzwesen man- 
cherley vortheilhaft scheinende Veränderungen 
waren versucht, und da schon Vieles, was-von 
dem "Hoflager ausgegangen, Argwohn erweckt 

hatte, Nür das Misstrauen war verstärkt worden. 
“: Ferdinand verlangte, dass Österreichi=: 

sches ünd Böhmisches Geld nach seinem Zahl. 
‚werthe auch in Ungarn freyen Umlauf erhalte. 
Dem königlichen Willen 'zu Folge, setzten zu. \ “ : 

I. 6.1588, erst Slawoniens Stände auf dem Kreuzer Tage 
fest, ‘dass die. Münze aller Art nach ihrem 
Zahlwerthe' gelten und angenommen, fünf und 
siebzig Kreutzer Einen Rheinischen Gulden b), 
und. Groöschen yon vier Kreuzer, sechzehn Wie. 
ner Pfennigen, gleich geachtet werden spliten e). 
"Diess' war die erste "Erwähnung -der Kreuzer, 
die nunmehr auch: in’ Ungarn mit ‘den Ungri- 
schen Pfennigen in’ ‘gleichem ‘Korn, ‘aber in’ 
etwas grösserm Schrot atsgepräget wurden. 
Der‘ Groschei ‚von vier Kreuzern: hiess zu 

\ 

  

a) Ferd. I. R, Decr, IT. art. XIX,;— Dec Var. XXV, er Später nur sogenannte, nicht geprägte, Ungri. sche Gulden wurde zu. 70 Kreuzer oder 980 Ungr. Bfen. süge- gerechnet; jetzt wurde in 'Deereten: und "Urkunden wenn nicht ausdrücklich Rheinisch hinzu gesetzt wurde, unter Ungrischen Gulden, oder Gulden schlechtweg “caten verstanden. Innocentii Simonchicz Dis. ‚sertat. de Nürbiismatica’ Hungariae, in 8°. Viennae 1794. 
ar. KRynnı Crisione, in’ Corp. Jarı Hung. T. 1. P 20.



dieser Zeit Batzen, der Ungrische Pfennig - 
galt drey' WViener; der Batzen sollte, also mit 
fünf Ungrischen und Einem Wiener Pfennige 
ausgewechselt werden, ‘wozu. jedoch die miss- 
trauischen und handelskundigen Stadtgeinein- 
den Ober-Ungarns,. erst nach Ferdinands 
besonderm Befehl ®) sich bequemiten. 

* Das Misstrauen wurde entschuldiget durch 
die Unthätigkeit der Regierung, welche von ., 
der achten Reichsversammlung neuerdings auf-7,6.1sis, x 

gefordert werden musste, die allenthalben ‚ge- . 
schäftigen Falschmünzer ernstlicher zu verfol- 
gen und zu bestrafen db), Doch immer dreister- 
trieben sie ihr verderbliches Gewerb; als selbst 
Ferdinand, durch vörgespiegelie Vortheile _-. 
geblendet, das Kremnitzer Leg vermindern ünd u 
die’Ungrische Münze verschlechtern liess, da- 
mit sie der Deutschen am Schrot-und Kom 
gleich stände. Kaum war diese Veränderung 
ruchtbar geworden, so ging nicht, nur däs Auf- 
‘geld, welches sonst in Berechnung der Ung- 
rischen Münzen gegen die Deutsche hezahlt 
wurde, verloren, söndern erstere würde nun 
auch nicht leicht mehr ohne ungerechten und 
übermässigen Abzug arigenommen, worüber die : . 
Stände auf dem zehnten und eilften: Landtage1547, 1548, nachdrücklich klagten, und -schärfere Verföl- 
gung der Falschmünzer, Wiederherstellung des 
alten Kremnitzer Leges, Bewirkung "abzugs- 
freyen Umlaufes der alten und der neuen Krem- - 
nitzer Münze verlangten %); wogegen sie die . 
Annahme der Böhmischen Babken,. drey' zu . 

  

a) Ferdin. I. Reg. Liter. Viennae 19. N va br, . \ 

asner Diplomatar, Saros. p. 35, ) F ra na: 
Decret. VI. art, EL ae) Ferdi 8: Decri art. XXIV, — Decret. XI, a Lı "Ühn Regı Decier, X, 

.
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Einem‘ Kreuzer, bewilligten; nur der Pollni- 
schen Münze den Umlauf unbedingt versagten. 

rn "Geschwächtes oder ' verlornes Vertrauen 
. . "lässt sich durch blosse Rückkehr zu dem Alten 

\ - nicht so bald’ wieder Herstellen; darum beharrte, 
der König auf der Veräiderung, den nicht 
mehr abzuwendenden zeitigen Schaden ertra- 
gend, wenn er mir seine beabsichtigie Gleich- 

. ‚stellung ‘des Ungrischen Münzfusses mit dem 
; 7.0.1550: Deutschen erzielte. In der zwölften Reichs- 
U " yersammlung wirde sie auch. von Magnaten 

und Siänderi genelimiget, für sollte damit nicht 
auch das alte Gepräge des Ungrischen Reiches 
verschwinden; vielmehr, wie auf Ducaten, so 

. auf Groschen, - grössere und kleinere, die eine 
Seite das Bildniss der. heiligen Jungfrau mit 
dem göttlichen Kinde, die Kehrseite des Kö- 
nigs Bildniss und das Reichswappeu mit den- 
gewöhnlichen Umschriften darstellen. Dasselbe 
Gepräge sey auf deii Ungrischen Pfennigen, , 
deren Einer drey .Wienerische gelte, und auf 
den kleinern, Filler genannt, dem Werthe 

Bu Eines Wienerischen gleich, beyzubehalten. Bis 
‚aber diese Ausgleichung durchgeführt und all- 
gemein anerkannt würde, söllte der König durch 
ein kräftiges Edict bey Verlust aller Waareiı 
befehlen, dass die neue wie die ältere Krem- 
mitzer Münze näch. ihrem reinen Zahlwerthe 
angenommen werde ®). : . oo. 

Vielleicht hatte anfänglich der röchtschaf- 
fene König selbst, eben sö wenig, als die Un-. 
gern, begriffen, ‚was seine Rathgeber bey der 
leichstellung des Ungrischen und Deutschen 

‚ Münzfusses so recht eigentlich bezweckten: Sie 

a) Ferdinand]. Reg. Deotet. XIT. art. RLYII, XLIX:



— 97 = | 

liessen ihn, wie aus dem dreyäehnten Reichs: 3. 6, 1338; 
decret erhellet, wirklich verfügen, dass die - 
kleine Münze wieder ‘wie vorher, aus’ achtlö- . 
thigem Silber, die neuern Ducaten in gleicher 
Reinheit des Goldes wie die alten, ausgepräget . 
werden sollten: doch näher rückten sie ihrem 
Zwecke, nachdem Ferdinand auf dem vier- 
zehnten Laandtage der Stände ‚Bewilligung er= 6 iss; 

z 

halten hatte, dass die eine Hälfte alles zur: 
Kammer gelieferten Silbers, zu ganzen und zu 
halben 'Thalern nach Wiener Schrot und Korn, 
die andere Hälfte zu den gewöhnlichen Ung- 
rischen Pfennigen, einiges auch zu- Fillers 
vermünzt werden sollte;  Indessen bedingten: 
sie mit klüger Vorsicht ihre Bewilligung auf 
das Ergebniss der Erfahrung; ‚sie wollten die- 
selbe nur bis zu. nächster Reichsversammlung 
bestehen lassen; und empfahlen dem eben jetzt 
ernannten Graner : Erzbischofe - Nicolaus 
Olahy, als Reichs-Münzwardein von Altens 
her, Wachsamkeit durch seinen -Pisetar über. 
Schrot und Korn und- Stämpel, um, allen Be- 
trug und Unterschleif zu beseitigen» 

In .so’ ‚grosser Menge nun auch: die Ung- 
rischen Thaler geschlagen wurden; so: blieben — 
doch die wenigsten im Lande. Ihr. vierzehn= 
löthiger Gehalt machte sie zur Waare, von hö= 
hem Werthe für’ das Ausland: Gewinnung ei- 
nes reichlichen Silbervorrathes aus Ungarn für. 
schlechtere Münze; das war es, was Ferdi-= 
nand’s-ausländische Rath geher ‚bey "vorgeschla=: 
gener Gleichstellung des Münzfusses nebenher 
beabsichtiget hatten. Mehrere ‚unzufriedene: 
Stimmen liessen sich schon auf nächstem Lanid- J, 6,1554; 
lage nachdrücklich darüber vernelimen; und die Thalerstämpel wären sicher Zu langer Ruhe‘ VIIT. Theil. i. oo... 

,
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- verwiesen worden, hätte nicht der König den 
“ "Ständen heilig versprochen, dass in Zukunft 

nur von dem Fünftel: des eingelieferten Silbers 

- Thaler geschlagen, diese ‚nicht höher ‚als zu 

drey und neunzig . Ungrischen Pfennigen im 

Reiche in Umlauf gesetzt; alles übrige Silber 

achtlöthig zu Ungrischen Pfennigen ausgeprä- 
get werden sollfe.. Zu mehrerer: Beruhigung 

verlangten die Stände noch, dass er die Aus- 
"fuhr alles Silbers unter strengen Strafen ver- 

biethen, und nur zum Empfange eines mässi- 

gen Quantums für seinen, seiner Familie und 

’ höchst verdienter Staaisbeamten eigenen Bedarf, 

Erlaubnissscheine ertheile 2). - a 
- 2. Ungeachtet der königlichen Verheissung 

‘dauerte das Verschwinden der T'haler aus dem 

‚Umlaufe fort; auf die Klagen und Vorstellun- 

\ gen der Stände antwortete Ferdinand nichts 
a "weiter, als. sie seyen durch falsche Gerüchte 

im Irrthume befangen: ‘hiermit hintertrieb er 
: 5.0.1555: auch auf dem sechzehnten Landtage durch sei- 

. nen Sohn Maximilian den Reichsbeschluss, 
“ Kraft dessen das Thalerschlagen für immer 

aufhören sollte, und: befahl. die. Fortsetzung 
desselben, bis er- selbst nach reiflicher Über- 
legung der Sache mit den -Ständen . das. Er- 
spriesslichste verfügen werde ®). Aber in der 

J. 6.1556. siebzehnten Reichsversammlung nöthigten ihm 
. der Stände nachdrücklichste Vorstellungen das - 

. Versprechen ab, das Schlagen der Thaler, als_ 
reichsverderblich. einzustellen, und forthin alles 
Silber nach den. Verordnungen des zwölften 

. „ Reichstages vermünzen zu lassen °), Diese 
= 

  

«) Ferdin. I. R. Decret. xv. art, xVvIn b) Ferdin. I. 
Er Decret XYI. art, VII, 6) Ferdin, L. Reg, Decret. 
XV. art. XXXVR 0.



‚Verordnungen : wurde‘ auf‘ dem "achtzehnten J. 6.1557. 
bestimmter. erklärt. Es sollte ‚bis: zu nächster 
Reichsversammlung ' fortgefahren. werden mit- 
Prägung grösserer Stücke und Deük- 
münzen ?) aus vierzehnlöthigem, - grösserer 
und kleinerer Groschen;: Ungrischer Pfennige | 
und Fillers aus. achtlöthigem: Silber; doch so, _. - 
dass überall die vorgeschriebenen Bildnisse, 
Wappen und Umschriften, beybehalten werden; 
der grössere‘ Groschen acht,‘ der. kleinere 
vier Ungrische Pfennige: gelte; -die - grössere : 
Münze. nicht so, wie bey den "Thalerfi gesche- 
hen war, zur Begünstigung der Äusfahr. über- 
mässig vermehret, die’ kleinere unter dei Bei 
dürfnissen‘ des  Gemeinwesens- zum. - grössten 
Schaden der: Reichssassen vermindert “werde; 
Sollte aber auch. die Prägung. der grössern ‘Stücke 
und Denkmünzen, der grösser und 'kleinerni 
Groschen weiterhin von den Ständen für nach- . 
theilig erkannt werden: so müsse sie ohne Um- 
stände unverzüglich aufhören: ‚Darum sollte . 
der‘ König selbst den Graner. Erzbischof zur 
Erfüllung sein@ Pflicht, ‚als Münzwardein des 
Reiches, ernstlich anhalten, und: den Münzkam- 
merbeamten befehlen, dass sie: ihn sowohl, als 
seinen Pisetar, zur Ausübung: ihres Amtes un- 
gehindert zulassen bj, FREE 

  

a) Merkwürdig ist die Dentung, welche Friedrich des 
III. Witzspiel mit.den fünf Vocalen;, unter Carl dem. V. . 

- und Ferdinand dem I., auf Denkmünzen erhielt Anstatt 
des.auffallenden. und Neid erweckenden: All’s Erdreich: I sei 
Oesterreich Unterthän; oder Austriae Est Imperare Orbi, . : 

niversos. hiess- es jetzt!‘ Aguila Electa Iuste "Oninia . “ 
"Vineit, Wahrscheinlich sollte hierdurch Friedrich’s.äl: . 
tere Deutung bey den Völkern in Vergessenheit gebraöht,. 
und dem Argwohn, als’ strebten Carl der V.-und. seine 
Nachfolger nach universaler Weltherrschaft, wenigstens Ein + 

- Scheiugrund entzogen werden, 5b) Ferdinand, I. Reg, 
Decreu, XVII. art, XIV. XV. nl E 

%*
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Unter der Benennung Numismata ma- 
jora et minora,: deren die Stände sich in 

“> dieser Reichsversammlung bedienet hatten, liess 
Maximilian auch für den Umlauf ganze, 
halbe und Viertel-Thaler schlagen; die ganzen 
hundert. Ungrischen Pfennigen gleich an Werth: 
die Deutschen und ‚Böhmischen galten durch , 
des Königs erste zehn Jahre ‘acht und sechzig, 
dann siebzig Kreuzer. Acht dieser Thaler wo- 
gen. Eine Cölner Mark, und enthielten vier- 
zehn Loth ‘vier Grän reines Silber, eben so 
die Ungrischen, wahrscheinlich weniger 'der 
vier Grän, wesswegen sie in Österreich und 
Böhmen nur zu neunzig. Ungrischen Pfennigen 

. angenommen wurden. Auf die. Beschwerde 
. 56.1567. der Stände über diesen Verlust erwiederte der 

König; ’es sey kein anderes Mittel, ihr abzu- 
helfen, als dass sie durch allgemeinen Reichs- 
beschluss in die Prägung neuer Münze von 
gleichen Schrot und Korn einwilligten ®2). Die 
Einwilligung erfolgte, die Thaler, Gulden, 
und Groschen würden nach Deutschem Schrot 
und Korn geschlagen; aber der Verlust im Um- 
lauf blieb nach wie vor.b).. Noch beträcht- 
lichern Schaden erlitten Fiscus und Volk 
durch schnelle Anhäufung ausländischer Klein- 
münze im Reiche, und Auswechselung dersel- 
ben für die Ungrische : von besserm Gehalt: . - 
diese war immer achtlöthig, die WVienerische 
nur sieben- die Pohlnische fünf- und vierlö- 

ihig ©). Letztere wurde auf Maximilians 
FI. C.1574, Sechster Reichsversammlung verrufen; ihre 

Auswechselung bey den Münzämtern verbothen; ° 

‚ ,@) Maximilian. Reg. Decret, H. art. XLV. 5) Maxi mi. Reg. Decrer, IM, art. XX. e) Schönvisner Noik Wungaric, Rei Numariae Pp 468. .) \ ° „nvisner Notit,
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wo immer nach festgesetzter Frist Pohlnische - 
Münze gefunden würde, sollte sie- weggenom- 
men; zwey Drittel dem Fiscus, Eines dem An- 

geber zuerkannt werden ®). Da die Ungrischen 

Thaler im Auslande noch immer nicht zu vol- . 

lem Werthe angenommen wurden, so verlang- 7. C.1596. 

ien die Stände unter Rudolph, dass der u 

Schlag derselben gänzlich unterbliebe b). 
. . Erst. unter diesem Könige, da grössten 
Theils nur willkürliche. Cabinettsverwaltung, 
keine rechtliche Regierung im Lande war, ge- 

wann die’ Münzplackerey ausgedehntesten Um- 

fang. Wechsler, Mäkler, Münzfälscher, Kipper 

und andere Wucherer hatten es bis zur Thron- 

besteigung des Königs Matthias "durch. Ein- £ 

' wechselung, .‚Beschabung, Unterschlagung, Ein- 

oder Umschmelzung schon so weit gebracht, 

dass die bessere Ungrische Münze im Auslande 
nirgends mehr ohne Abzug angenommen wurde; 
in Ungarn äusserst selten gutes. Geld, nur 
schlechte Deutsche Groschen. und Pohlnische 
'Dütken zu sehen waren °). Sobald des Staates 

Oberhaupt selbst zur Befriedigung seiner Hab- 
sucht und. seines Geitzes von Recht und Sitt- 
lichkeit abweichend, Millionen. vergräbt, so ist 
es nur. unausbleibliche Folge, dass auch aus 

_ allem bürgerlichen Verkehr, Recht und Sitt- . 
lichkeit verschwinden, Gauner und Schelme, 

vornehme und ‘gemeine, ohne Mass und Ziel 

sich vermehren. Sein Nachfolger mit recht- 

schaffenerer Gesinnung sieht sich hernach in 

& x “ 

a) Maximil, Reg. Deeret. VI. art. XX. In Rudolph -.. 
Reg. Decrer. VIIT. art. XLVIH et LIX. c) Matthiae II. 
R. Deer. I. aft. X! post Coronat,— Decr. IT. art. XLVIIL—. 
Decret. JIL. art. XXVII. — Decret, IV. art. XIX.
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die.traurige ‚Lage versetzt, wenn er nieht jeden 
Baum in einen Galgen verwandeln will, oder 

darf. dem unter dem Throne selbst tief gewur- 
zelten Unheile- nicht mehr. abhelfen zu-können. 

“Und in dieser Lage befand sich Matthias, 
liesse sich ‚auch sein guter Wille zu helfen, 
bis zur Gewissheit beweisen. Sehr verdächtig . 

5 ‚wurde dieses Willens Kraft, oder Wahrheit, 

7.0,1618, 

oder.Freyheit, düurch‘die Art und. Weise, wie 
dieser König, auf die Klagen der, Stände, über ° 
den schlechten Zustand des Ungrischen Münz- 
wesens und auf ihren Antrag die Reichsmünz- 
wardeinschaft wieder herzustellen geantwortet 
‚hatte, In seinem .theils schwankenden, fheils 
ausweichenden Bescheid behauptete er gerade 

‚ zu?‘ die. erzbischöfliche Münzwardeinschaft- des 
. Reiches sey schon längst aufgehoben,‘ und 
da schon. die gegenwärtige Einrichtung der 
 Münzkammern die Möglichkeit - irgend eines 
Betruges und Unterschleifes ausschlösse, so ge- 
zieme sich nicht, durch Wiedereinführung jenes 
Amtes die königlichen Einkünfte zu schmälern‘a), 

(RC) _ Seit der staatswirthschaftlichen Münzver- 
ordnung Carl des L b) bis auf Antonius 
Wränczy, durch 'zwey hundert sieben und 
zwanzig Jahre, verwaltete Kraft jener Verord- 

-die Münzwardeinschaft des Reiches, und bezog 

1. G.1569. 

nung der jedesmahlige Erzbischof von Gran, 
durch einen von ihm. ernannten Stellvertreter, 

dafür das. Piseium, den acht und vierzigsten 
Theil von jeder _vermünzten Mark Gold und Silber. In dem Ernennungsbrief für Antonius 

a) Matthiae IT. Reg, Respons. ad rivat, Re nicolar. ’ Querelas in Act. Diaetal, Posan. 1618. ag 162. art. IX. . m. u die Geschichten „der Ungern etc. Band
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'Wränezy zu dem Graner Erzbisthume hatte 

Maximilian’s Hofkanzelley das Amt und die 

Einkünfte. der Münzwardeinschaft vorsätzlich 

“ übergangen, dennoch aber zur Unterhaltung der 

Festung Neuhäusel- in gutem Vertheidigungs- 

stande und immer vollzähliger Besatzung von 

vier hundert funfzig Mann bewährter Krieger 

ihn verpflichtet. Diese Last berechtigte den 

rechtschaffenen Prälaten. um so mehr, auch um 

das Amt und die Einkünfte der seinem Stuhle 

von Alters her. zuerkannten Münzwardeinschaft 

- anzuhalten, wogegen er sich zu jährlicher Ab-. 

gabe von drey tausend Gulden an die könig- 

liche Kammer. erböth. ._ Der König genehmigte 

seine Bitte, doch von der Kammer musste er 

sich die. Verdoppelung .der angebolhenen jähr- 

lichen Abgabe aufbürden lassen, um nur dasJ.C.1873.. 

Recht seines Stuhles zu retten ®). Nach seinem 

Hintritte war in vier und dreyssig. Jahren das 

Erzbisthumein Mahl nur durch Einen Monath, 

dann noch Ein Mahl durch vier Jahre besetzt ;1597--1601- 

die Ungrische Kirche also durch dreyssig Jahre 

ihres Oberhauptes verwaist; die Münzkammer 

‚der verfassungsmässigen Aufsicht. eines Münz-. 

wardeins entnommen. Endlich wurde Fran- . 

ciscus Forgäcs Graner Erzbischof; Reichs- 7. €. 1607. 

 - .Primas, Cardinal: schon durch seine Erbgüter 

reich; und nicht geübt, kräftiges Leben für das 

Kirchenwesen mit geschäftiger Sorge für das. 

Zeitliche zu verbinden, hatte er nicht einmahl 

bemerkt, dass sein Ernennungsbrief von der 

' ihm ‚gebührenden Münzwardeinschaft schwieg, 

noch weniger sich darum beworben: und. so 

a) Rescript. nomine Reg. M aximil. ad Episcop. Wesz- 

primiens, — Anton. Verantii Epist. ad. Maximil, Reg. 

ienn. 1% Decembr. 1569. ap. Katonä T. XXV. p. 83.. 86. 

8%
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wurde noch eilf Jahre lang, auch als Petrus 
Pazmän, Priester voll- apostolischen Muthes, 

: entschlossen, alles. Zeitliche, was je seinem 
Stuhle gehört hatte, wieder zu bringen, und 
zur Erhebung. des Kirchenwesens zu verwen- 
den, schon Erzbischof war, ohne gesetzlich be- 
stellten Wardein fortgemünzt. - 
, Mit Recht erwiederten also die ‚Stände 
jetzt dem Könige: dass sie gerade wegen 
pünctlicher Vollziehung der von ihm verheisse- 
nen Münzeinrichtungen die Herstellung des 
Münzwardeinamtes für zuträglich und unbe- 
dingt nothwendig hälten müssten; besonders, 
da ihnen keine Reichsverordnung bekannt sey, 
noch irgend ein anderer Grund einleuchte, wo- 
durch dieses Amt, dessen treue Erfüllung meh- 
rere Reichsgesetze einschärfen, ‚wäre aufgeho- 
ben worden. Als aber Matthias auch darauf 
der Wahrheit zuwider, versetzte: in Erwägung, 
dass die Abschaffung des Münzwardeinamtes 
nicht ohne. die erheblichsten Ursachen gesche- 
‚hen sey, wolle er haffen, die Stände werden 
:sich bey seiner. ersten Eintscheidung hierüber 
beruhigen 3); so enthielten sie sich mit ge- wohnter Bescheidenheit für diess Mahl weiterer ‚Gegenvorstellungen. Die Sache betraf unmit- telbar den Graner Erzbischof; Petrus Paz- maän liess sie für den Augenblick ruhen, seines Rechtes gewiss, und: seiner Geistesmacht ver- trauend, zu gelegener Zeit es unfehlbar durch- zusetzen. 

nn 
Seit Matthias von Hunyad waren die Dreyssigstgefälle drey und ein’ Drittel Gulden 
m 

=) Respons. SS, et OO, ad Reg. art. XX et XKXVIIL — Resolutio Matthi . . Dinetalib, ». Pe oe ad 55, er 00, art, V. in actis 

x
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von hundert Gülden :Werth der in-," aus- 
oder durchgeführten Waaren der Reichsschatz- 
kammer entnommen, und unmittelbar zu den 
königlichen Einkünften gezogen worden. Nicht 
die Abgabe, nur die Art ihrer Erhebung und, 
die kühnen Anmassungen der Beamten, gröss- 

ten Theils Ausländer, waren unter den vier Kö- 
nigen dieses Zeitraumes den Ungrischen Völ- 
‚kern unerträglich. Neun Dreyssigstämter wur- 

den von den Kammerbeamten willkürlich er- 
richtet, edle Herren auch dafür, was sie zu 
ihrem Haushalte bedurften, zur Abgabe ange 
halten; die- Gefälle von den. Einnehmern nach. 
Belieben erhöhet, und ‘von Sachen,: die von 
jeher zollfrey waren, oder unter dem "Werthe 
eines Guldens standen, widerrechtlich einge- 
fordert; Streitigkeiten zwischen Dreyssigstbeam- 
ten und Reichssassen, vor. den Ungrischen 
Statthaltereyrath, gehörig vor die Österreichi- 
sche. Hofkammer gezogen. In zehn Reichsver- 

. sammlungen hatten Magnaten und Stände über 
alle diese Bedrückungen sich vergeblich be- 
schweret ?), und keiner ihrer Verordnungen 
dagegen wurde. von dem..ausländischen, un- 
ter- königlicher. Nachsicht geborgenen, Zöllner. 
geachtet. - 
Zu ‘den Einkünften der Regalien gehörten . 
noch der Grundzins der königlichen Frey- 

. städte, der Kumaner, Jatzygen und anderer 
freyer Bezirke; die Heimfälle an den Fiscus - 

a) Ferdinand, Reg. Decret. VI. arı. XLYV. XLVI. — 
Decrer. XIV. art. XVII. XIX. — Decret. XV. arı. XI, — 
Decret. XVII. art. XXXVI XXXVIL — Decret. XIX, art. 
XLIV. — Deecret. XX, art. LVO, - Maximilian. Reg. 
Decret. II. art. XXXVI— XXXVIIL.— Decret. VI. ar. XXV. 
Rudolph; R. Deer.' VII, art. LVI. Deecr. X. art. XXXIV. 
‚Matthiae Reg. Decret. II, arı, XVII. — Gravamin, SS. 
et OO, ad Matthiam Reg. 1618. art, XVI. . "
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and'der Ertrag der Posten, deren Einrichtung 

“nter Ferdinand, unter Leitung des. Frey- 

herrn Martin von Paar in Ungarn und Sie- 

. .benbürgen angefangen, von Fischament bis Ko- 

-. morn ünd Kaschau, von dort bis Hermann- 

stadt geführt; Maximilian mit Martins 
Sohn, Peter, fortgesetzt hatte, . Das Ober- 
postamt von Martin, dann von Peter ver- 

waltet, stand in Presburg; die Kosten, durch 

sechzehn Jahre auf. diese. Einrichtung verwen- 
-ılet, betrugen laut einer Urkunde Maximi- 
lians*), vier und. siebzig tausend neun hun- 
dert drey und funlzig Ungrische Gulden (Du- 
caten); sie mochte also der.betriebsamen Kam- 
mer an reinem Ertrage um ein Beträchtliches 

J.C.1602:mehr eingebracht haben. Unter Rudolph 
- waren schon ordentliche Poststrassen durch das 
‚Reich geführt; die Sorge für ihre Ausbesse- 
zung und Unterhaltung durch die verschiede- 

‘nen. Comitate oblag den Vicegespanend), 
“ .  Der.beträchtlichste Zufluss kam dem Fis- 

‘ cus aus den erledigten Bisthümern und höhe- 
ren Pfründen; bis zu ihrer Wiederbesetzung 

fielen ihm ihre Einkünfte heim. Mehrmahls und 
‚auf längere Zeit waren im Laufe dieses Zeit- 
xaumes, die Graner Kirche durch fünf und 
dreyssig, die Erlauer durch neunzehn, 
die Raaber durch sechs, die Neitraer dürch 

. ZWey. Jahre- verwaist. Ihre jährlichen Ein- 

'künfte betrugen, der ersten vierzig tausend, der 
zweyten über einmahl hunderf tausend, der 

. dritten zwölftausend, der vierten zwey tausend 

@) Schwartner Statistik von’ Ungarn Thl. IL. S. 3%. 
Vergl. Engels Geschichte des: Ungrischen Rei ! ches Thl.JIT, 
Seite 86. 5) Rudolph: Reg. Derer. XII, air, xV..
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Ungrische . Gulden ?); . der: Fiscus -bezog also 
während der Zeit ährer Erledigung:im Garizen 
drey Millionen dreymahl hundert tausend Gul- 
den (Ducaten). Die Bischöfe von Fünfkirchen, 

. Waczen, “Grosswardein, . Osanäd, ‘Siebenbürgen 
und ‚der Erzbischof. von Olocza waren die -. 
meiste Zeit von ihren. Sitzen ‘ vertrieben; die 
Könige versorgten sie mit Propsteyen und Ab- 
teyen; die Einkünfte der bischöflichen Kirchen- 
güter, die im königlichen Gebiethe lagen, :und 

‘die Zehenten in diesem sowohl, als in dem 
- feindlichen, wo und wenn. die. Paschen und 
Begs sie nicht mit. der Hälfte der Steuern, den 
"Waffenstillstandes- oder Friedensverträgen zu- 

: wider, in Beschlag nahmen, bezog der Fiscus. ’. 
Dennoch‘ mussten in Maximilian’s :erstern. 
Jahren, wahrscheinlich auch früher und später, 

- wenn die Reichsversammlungen Stellung der 
Mannschaft bewilliget hatten, für ihren Antheil. - .. 
der zu stellenden Reiterzahl neun Bischöfe,, 
neun und funfzig tausend fünf hundert; sech- 
zehn Abteyen und Propsteyen, drey und zwan- 
zig.tausend drey hundert; sieben Dom-Capitel 
und der vaterländische Pauliner - Orden ‘drey- 
zehn tausend ‚und drey hundert; überhaupt sechs 
und neunzig tausend ein hundert Ungrische. 
Gulden b) erlegen. Hieraus wird wohl einiger | 
Massen klar, wie und woher die, von Maxi-. 
milian und Rudolph hinterlassenen Millio- 

  

a) Descriptio Status Ecelesiarum cathedralium Hung. 
circa an. 1538. ap. Koller Hist, Episco. Q,Eccles. T. VI; p. 349 

.sgq. 5) Ducaten. Für Einen Reiter wurden dreyssi 
. Gulden gerechnet, aber für dreyssig Rhein. Gulden; oder 
auch für .drey Rhein. Gulden, 20 Pfennige monatlich, konnte 
damahls kein Reiter ausgerüstet und im Lager. verpfleget 
werden; Die. Vertheilung der im Texte angegebenen Sum- 

.men steht bey Kovachich Supplem. ad Vestig. Comitior.. T. II p. 321599. - SPP 8 . 2a 

>
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nen zusammen geflossen waren, und wie ge- 
... fällig, bey fortschreitendem Verluste an Reichs- 

_  gebiefhe, und nie richtig bezahltem Solde an 

° x die Söldnerscharen, die Ungern scheinen woll- 

ten, zu glauben, dass des Reiches Einkünfte 

zur Vertheidigung und Behauptung desselben 

schlechterdings nicht hinreichten. oo. 
. Zu eben der Zeit waren drey und zwan- 

'zig Barone für Ein Kriegesjahr zu sechs tau- 
. send fünf hundert funfzig Mann Reiterey; vier 
tausend acht hundert fünf und zwanzig Mann 
Fussvolk; oder im Gelde, zu ein mahl hundert 
zwey:und neunzig tausend Ungrische Gul- 
den angeschlagen ?). Das Ausschreiben solcher 
Schatzungen konnte von jeher nur auf allge- 

. meinen Landtagen bewilliget werden; . aber 
diese: verfassungsmässige Umständlichkeit war 
‚Ferdinand's Ratlhgebern lästig; auf ihren An- 

'J.C.1546 trag verlangte er von der neunten allgemei- 
nen Reichsversammlung, um hundert neun und 
sechzig Jahre zu, früh, dass sie ordentliche fort- 
währende. Besteuerung des. Landes, es möge 
Krieg oder Friede seyn, zu des Reiches Ver- 
theidigung und Behauptung festsetzen sollte b). 
Allein sie lehnte die königliche Zumuthung ab, 
mit der Versicherung,‘ die treuen Magnaten 
und Stände würden nie ermangeln, dem Kö- 
nige auf gesetzlichem und bisher üblichem 
Wege zu leisten, was ihnen möglich sey. - 

Ofter und beträchtlicher, als in irgend .ei- 
nem frühern Zeitraume, wurde im gegenwär- 
ügen der Stände und des Landes Beschatzung 
bewilliget; es geschah vierzig Mahl, gewöhn- 
un 

a) Bey Kovachich Il. c. p. . rl ER 

Deexer. IX, art. V. .. . 6: pı 324. db) Ferdinand |



lich näch dem Verhältnisse der Pförten, sel- 
tener nach Anzahl der Häuser. . Die- Pforten 
vor jeder Einhebung der auf letztem Landtage 
festgesetzten Steuer, im. königlichen sowohl, 
als-in dem von Osmanen besetzten Lande. ge- 
zählt, ein Verzeichniss darüber aufgenommen, 
von Comitats-Stuhlrichtern und geschwornen 
Beysitzern durch Siegel und Unterschrift be- 
glaubiget.. Die Ungrischen.. Reichssassen im 
friedlichen Landesantheil. waren: zur 'Entrich- _ 
tung der Hälfte des verordneten Steuerbetrages 
verpflichtet; also war .es bey jedesmahligem 
Schlusse einer Waffenruhe mit dem Grossherrn 
ausbedungen. „Durch die ersten drey und acht- 
zig Jahre " dieses - Zeitraumes: sollte, . wie von. - 
Alters her jeder. ganze Bauernsitz für: Eine 
Pforte genommen; nachdem aber der Osmanen 
Einfälle und: Verheerungen, ausländischer Feld- 
herren erschöpfende Erpressungen,,. fremder 
‚Söldner und Hülfsvölker gräuliche Räubereyen 
fast allen Fleiss und Wohlstand des :Landvol- 
kes zerstöret hatten, erwarben Bestechung. oder 
Mitleiden ‚schonendere. Zählung, : wodurch nach: 
Willkür mehrere Bauernsitze für: Einen: ge- 
rechnet wurden. Erst in. der zweyten Reichs- 3. C.1609. 
versammlung unter. Matthias wurde gesetzlich: 
bestimmt, dass immer: vier ganze Bauernsitze; 
von Häusern- der. Einlieger zwölf für Eine 
Pforte gelten sollten, a); ‚und dabey ‚blieb es. 
durch viele Jahre... Ze 

Von Ferdinands zweytem bis ein und55%.1547. 
zwanzigstem Jahre war auf neun Reichstagen: 

? 

in x » 

  

a) Matth. I. Reg. Beeren, #. ft. Exit, —D . 
art. IX. - — Deer. ıy® art, “XLL, , a ette, in;
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“eben so viel!Mahl der Stände und des Landes 
Beschätzung genehmiget worden: vier Mahl mit 

”. zwey Ungrischen Gulden : von: jeder. Pforte; 
“Ein Mahl: mit drey Gulden ohne Beytrag des 
_ Grundherrn aus eigenem Beutel; zwey Mahl 
mit Einem: Ungrischen Gulden von dem Lande; 
das: ‚eine Mahl mit: dem Sechzigstel von dem 

- Grundherrn für: jeden ganzen, auf vierzig Ung- 
“rische.-Gulden :geschätzten, Bauern; das andere : 

° _“ Mahl mit ‘zwanzig Pfennigen;'zwey Mahl mit 
zwey. Ungrischen Gulden von dem Lände; von 
dem :Grundherrn ein Mahl mit dem halben 
Sechzigstel: für den Bäuern,. dann ‚mit vierzig 
Pfennigen: als: Beytrag. Der yneunmahligen 

‘ Sehatzüng ‚ganze Quota betrug achtzehn Ung- 
rische Gulden. neun und funfzig Pfennige von 

_ Einer: Pforte... Kein Stand,-kein Nahrung trei- 
.  bender Reichssass oder Einlieger war von ver- 

‘ hältnissmässiger Besteuerung frey; sie wurden 
‚nach. ihrem. Vermögen : oder- Erwerb von dem 
Grundheira:geschätzt. Nutzniesser der Zehenten, 
gleichviel: ‘ob. Cieriker oder. Laien, bezahlten. 
derselben zehnten Theil;. Pfarrer und Pfründner 
ein Mahl. diey:Gulden, ein änderes Mahl ihrer 

‘> ‚Einkünfte zehnten Theil;  hernach für: jeden. 
. Ihrer. vercheliehten. Pfarrgenossen. Einen, und 
wenn sie Bäuern besassen; für jeden derselben! 
funfzig ‘Pfennige; eben..soviel-die Pfründner. 
Eines. Edelhofes Besitzer : und! Bürger der :kö-. 
niglichen Freystädte, ein Mahl das Sechzigstel: 

ihres beweglichen Vermögens;: ‘ein ander Mahl 
Einen Ungrischen Gulden, .zwey Mahl funfzig- 
Pfennige. Krämer und Handwerker von dem 

_ Lohne ‚ihrer‘ Gesellen und Dienerschaft fünf 
Pfennige von den Gulden;. Grosshändler,, wie



a1 — 

die Függer, den vierzigsten Theil des Wers 
thes ihrer Waaremniederlage . 0. 

Nach einem zuverlässigen Massstabe. für: 
die Pfortenzahl. jener Zeit b) darf angenommen 
werden, dass in dieser neunmahligen Schat- - 
zung, von achtzehn Gespanschaften ©) fünf 
mahl hundert sieben und sechzig tausend Un-: 
grische 'Gulden (Ducaten) vier Pfennige; vor 
vierzehn andern 4) zweymahl hundert acht 

  

2) 1527. Ferdin. R. -Deeret. I.’ari. VIII, — 1535; Decrets 
II. — 1537. Decret. IV. art, IT — II, VIII. XI. XU. XV, 
xXVIL — 1542. Decret. V. are. XXVI. XXVIXXIXK. XXX, 
XXXI. XXXV. XXXVÜUL — 1542, Decr, VI. art, VIN.XIR 
1542. Decret, VII. art, IX. — .1545.. Decret, VII, art. XL,— 

1546. Dec: IX... art, V. VI, VIL— 1547. Deer.X. art. VI—X. 
b) Status Dicarum per aliguot annos a’ Regnicolis. caesar. 
Majestati concessarum, et in quibus Dica.non fuit ab anno: 
4548 259. 1584. — Item Extractus connumerationum Portarum 
ab anno’ 1549 usg. 1582 quot. annis singulis in singulis. Comis 
tatibus Camerae Coronae Hungaricas adnexis 'sing connume- 
ratae. — ap. Kovachich Supplem.. ad Vestig. Comitiör. . 

. 273—298. c) Es waren Presburg, Komorn,' Raab,’ . 2. I 
Gran, Nee, Bars, Honth, Nograd, Thurocz, Arva, Liptö, . , 
Szohl, Trencsen, Wieselburg, Ödenburg, Weszprim, Eisen-" 
burg, Szalad, Die Berechnung der Summe beruhet- auf der: 
Pfortenzahl, welche in dem eben. angeführten Extractus. eto., 

‚von 1548 bis 1582 von Jahr zu Jahr angegeben wird, 
"d) Zips, Saros, Heves, Abanjvar, Zemplen, Unghvär;, 
Torna, Gömör, Borsod, Szatlımdr, Szabolcs, Ugocs, Berxegh;; 
Sümegh, Hier waren zwischen J. 1527 und 1549- überall" 
noch sämmtliche. Pforten -von Türkischer Bothmässigkeie 
frey; ohne Zweifel sind auch sie vor jedesmahliger Steuer- -£- 
Erhebung gezählet worden; aber sie werden in dem Ex- 
tractus Connumerutionum nicht angegeben. Die Berechnung: 
ihres Steuerbeytrages und ihrer ‚Pforten gründet sich auf 
Vergleichung. In neuerer Zeit, wo. nicht mehr. Ein oder 
vier Bauerhöfe, sondern mehrere Dörfer bisweilen für Eine 
Pforte. genommen werden, So hatte z. B. nach der Zih- 

lung, vom. J. 1802 die Raaber Gespanschaft 78; die Borsoder” 
81: aber im ‚Jahre 1549 hatte jene 238; ich nahm also nach. 
demselben Verhältnisse auch 

123: aber Honth im J. 1549 Pforten 21335: also aüch. Zem- 
plen 2133. — Im_Jahre 1802 Szalad Pforten 200; Heves 239: 
aber im J. 1549 Szalad 5326; also auch Heves gegen. 5326. 
So sind Gömör mit Nogräd; Torna.und 'Ugocs: mit einerna 

f 

ür die Borsoder in jener Zeit - - - 
238 Pforten an, -- Honth im J. 1802 Pforten 1248, Zemplen  " 

NY 

x
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und “heuhzig '{ausend .zwey hündert- ein und 
dreyssig Ungrische ‚Gulden vier ‚und dreyssig 

Pfennige; im ‚Ganzen also acht mahl hun- 
dert fünf und sechzig tausend zwey 
hundert: zwey und dreyssig  Ungrische 
Gülden bezahlt worden seyen. 

1519.1584,. . Nach demselben von Ferdinands zwey 
und zwanzigsteni bis zu Rudolphs:siebentem 
Jahre reichenden alten. Verzeiehnisse, war 
in sechs und dreyssig Jahren sechs und 

, zwanzig Mahl Stände- und Laandesbesteue- 

zung, und: zwär gewöhnlich zu zwey, Ein Mahl 
zu vier, drey Mahl zu. diey, zwey Mahl zu 

, zwey und. einem halben Ungrischen Gulden 
ausgeschrieben, und jedes "Mahl neue, Pforten- 
zählung vorgenommen: worden. . Im dieser Zeit 
bezälilten fünf und dreyssig Gespanschaften 

im Ganzen eine. Million acht. mahl hundert 
fünf tausend ' zwey ‚hundert sechs. Ungrische 
Gulden. 

"1584--1608, . ‘ Nach Rudolph’s siebentem Jahre, bis zu 
. des Königs Matthias Thronbesteigung wurde 
wieder ' eilf: Mahl ‚Besteuerung der Stände und 

des ‚Landes - genehmiget, "neue ‘Zählung .der 
Pforten: verordnet, und jedes Mahl’ auf‘ Antrieb. 
patbiotischen Eifers der. Steuerbetrag ansehnlich- 

3. C:1587. erhöhet. - Auf derf" vierten Landtage‘ bewil- 
ligten. die Stände.'von jeder Pforte zwey; auf. 

I. 6.159. dem fünften ärey' Gulden; dazu sollten auch. 
Walachen; . Rascier , Russniaken, ‚Müller, in- 
gleichem Masse. mit den Bauern; "die Wieder- 
täufer awölß, die > Jüden zwanzig Ungrische Sil- 

  

Drittels Baresi. and. "Unghvde, mit: der 4 ‚ginden Pfortenzahl‘ 
von Thurocz (584) 2: Abaujvär und: Szabolcs mit Szohl;— - Zips und Simegh mit: Wieselburg ;'— 'Szathmär- und Saros‘ mit Weszprim: verglichen. worden. : -:
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berpfennige für jeden...Kopf: beytragen. Die 
sechste ‚Beichsversammlung „bestimmte ;vonJ. C. 1553. 

jeder Pforte, für den..Landmann neun, für den 
Grundherrn:.sechs; ‚eben so; die siebente.: für). C: 1586. 
jenen. neum und .diess Mahl . auch für -.den 
Grundherrn. neun. Gulden von ‚jeder Pforte. 
Beyde Mahle wurden auch sämmtliche Besitzer ' 
Eines Edelhofes, der :gesammte Wappen- und 
Prälaten-Adel; des Königs, der Prälaten und 
des grundsässigen Adels F'reysassen; alle, nicht 
ansässigen königlichen. Beamten, Müller, Vieh-, 
Holz-, Koblenhändler; einheimische und aus- 
wärtige in Ungarn wohnende Kaufleute; Wa- 
lachen, :Russniaken, Rascier; alle Pfarrer, Pre- - 
diger, -Pfründner ohne. Grundbesitz nach ihrem 
Vermögen oder ihren Einkünften geschätzt und 
besteuert; von Wiedertäufern und Juden mo- 
nathlich funfzig- Ungrische Silberpfennige für 
jeden Kopf gefordert. Die Vermögendern. muss- 
ten überall die Ärmern ihres Standes, Gewer- 
bes und Volkes übertragen, und diese Beschat- 
zung. derselben wurde. auch, in den folgenden ° 
sieben Jahren jedes:Mahl von neuem vorge- _ 
nommen.,: Gesetzt, wie. währscheinlich, dass 
nach . Vertreibung der Osmanen aus den Ge- 
spanschaften Nogräd, Neitra, Bars, Gran und - 
Honth, die Pfgrtenzahl, dieselbe blieb, wie sie . 
nach der letzten bekannten‘, Zählung in Ru-J.Cısss. 

“ dolph’s siebentem Jahre war »), so hatten nach 

a) Nach der letzten Zählung, im J. 1718, hatten: die 
Presburger, Pforten 2819 (i. J. 1548 Pf. 3401);: die Ko- 
morxer, 512 (i. J. 1548 Pf. 53); . die Raaber,-426 (i,.J._ 
1548 Pf, 288);. die Graner, 153 (i. J. 1548 .Pf. 157); . die 
Neitraer, 2982 (i. J. 1548 Pf. 4654); die B arser, 962 (i. J. 1848 P£.1683); die Honther, 1944 (i. J. 1548 P£ 
2134); die Liptser, 387 (i. J. 1548 Pf.369): die Szohler, 
1105 Ci. J. 1543 Pf. 10373); die Trenesäner 1579 (i. J. 
1548 Pf. 1565); “die. Wieselburger, 739 (i.: I. 1548 Pf, 

VIIT. Theil. .



ee.) 11% er. 

der viermahligen Steuerquola,' zugammen acht 

“und dreyssig Gulden, bloss das Landvolk 

und die Grundherren von zwey und-dreyssig 
Comitaten, ohne die übrigen 'beschatzten \;olks- 

- klassen zu. rechnen, Eine Million sieben und 

sechzig tausend ein hundert vier und zwanzig 

Ungrische Gulden bezahlt. °- = 

1598-160% .* In der neunten und in .den folgenden 

sechs Reichsversammlüngen stellten Magnaten 

und Stände für das Land und ihre eigene Per- 

- sön eine in Ungarn bis dahin unerhörte Mass- 

gabe zur Beschatzung. auf, wesswegen sie auch 

jedes Mahl ‘sich feyerlichst verwahrten, dass 

auf ihr 'grossmüthiges Anerbiethen kein For- 

derungsrecht gegründet, und das Beyspiel nicht 

zur Gewohnheit werden dürfe. Sieben Mahl 

wurden ‘die verschiedenen, nicht begüterten 

Landesgenössen nach Stand, Gewerbe, Volk- 

schaft geschätzt, und nach Vermögen oder Ein- 

künften besteuert; sieben Mahl wurden nicht mehr 

die Pforten, sondern die Häuser der Bauern, Ein- 

lieger, Freysassen in. den Dörfern und Markillec- 

ken des: Königs, der Prälaten, Magnaten und 

_ Grundherren gezählt; dann drey Mahl der'Bauer, 

Einlieger, Freysassmit Einem Ungrischen Gulden; 

vier Mahl mit Einem Gulden funfzig Ungrischen 

‚Silberpfennigen; sieben Mahl. der Grundherr 

  

798); die Ödenburger, 1062 (i. J. 1548 PF._1296):_ die 
Weszprimer, 722 Ci. J. 1548 P£, 723); die Eisenber- 

ger, 1477 {i. J. 1548. Pf. 3670); die Szalader, 871 Ci. J. 

1548 Pf. 5826). Also bey Kovächich a, a. 0. p 2775 8.— 
Aus der Differenz der Pforten zwischen 1548 und 1583 lässt 

sich auf das Mass der Zerstörung durch die Türken, durch 

einheimische Fehden, durch auswärtige Kriegsvölker, und 

‚wo die spätere Pfortenzahl :die frühere übersteiget, ‘auf 
den allmählig. erwachten Fleiss in der Landescultur schlies- 

sen.  Verwüstete, abgebranute, verlassene Pforten wurden 

nicht gezählet,, 
a: ass 3 wi
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. oder Eigenthümer, nach der ihm gehörigen 
“ Häuserzahl,, :mit' funfzig Ungrischen Silberpfen- n 

nigen. beschatzet, So wär in diesen sieben 
Jahren die gesainmte Steuer- Quota zwölf Un- 
grische Gulden {unfzig Pfennig, Ein be- 
scheidener Caleul, um der wahren Häuserzahl 
einiger Massen sich anzunähern, dürfte zuver- 
sichtlich das Vierfache der letzten Pfortenzahl ._ 
von Rudolph’s siebentem Jahre annehmen; _ 
dann hätten: die. zwey und dreyssig Gespan- 
schaften und die Grundherren in sieben Jah- 
ren insgesammt Eine Million vierhundert zwan- 
zig tausend, sieben hundert neum und vierzig 

. Ungrische Gulden entrichtet. 
Die erste von Matthias verlangte Steuer 7, c. 1608. 

zu vier Ungrischen Gulden ?) wurde noch nach 
der gewöhnlichen Pfortenzählung entrichtet. 
Nach der letzten bekannten Zählung, in der 
jedoch . Willkür, Gunst oder Erkenntlichkeit 
schon mehrere Höfe für Eine Pforte ‚gerechniet 
hatte, waren in. den zwey und dreyssig Ge-_ 
spanschaften immer noch vier. und dreyssig. 
‚tausend zwey hundert zwey und vierzig Pfor- 
ten; und _die verordneie- Steuer für das: Eine 
Jahr betrug Einmal hundert vier und zwanzig 
tausend neun hundert acht und sechzig Gulden. ; 
Durch die in zweyter Reichsversammlung ge- J. 0.1608. 
setzlich bestimmte Zählungsweise der: Pforten ‘ 
wurde die erst angegebeiie Pfortenzahl der \ _ 
zwey und dreyssig Gespanschaften auf sieben 
tausend acht hundert zehn und eine halbe her- 
unter gesetzt. In unsern Tagen wurden diey.J. c. 1802. 
und fünfzig Comitate nur zu sechs tausend 
‚zwey hundert‘ zehn drey Achtel. Pforten se 

2 Matthiae II, R. Decret. I, axt, XIV. x 
. . 8%



. -zählt.:. Nach Massgabe jener, Pfortenbestimmung 

“bewilligten nun ‚die. Stände, noch drey. Mahl 

zu, vier.“); zwey Mahl zu drey Gulden, des 

Landes Besteuerung... Sie selbst erbothen sich 

05.6.1618 bey des. Königs Vermählung ihm und: der Kö- 

. nigin zu einem Geschenke, jedem Einen Gold- 

gulden. von der..Pforte, zwey Gulden bewillig-. 

ten..sie.zu den Kosten der Gesandtschaft an 

den Grossherrn;;: Einen zu dem..Krönungsge- . 

schenke: für .den. Erzherzog Ferdinand; Ei- 

‚ nen. als Beytrag. zu dem’ Solde der Kronhüter, 

sechzig Pfennige, zur‘ Unterhaltung. des Land- 

hauses ‘in. Presburg b). Hiermit betrug der 

-Fünfmahligen Beschatzung gesammte Sleuer- 

. Quota vier. und: "zwanzig Ungrische Gulden 

sechzig Pfennige, welche von zwey und dreys- . 
sig. Gespanschaften ‚nach der. verminderten 

 Pfortenzahl, mit Einmahl hundert zwey und 
neunzig tausend ein.hundert acht und dreys- 

sig. Ungrische Gulden 'berichtiget wurde. 

J.C.1563._.,, Ferdinan d. hatte in seiner; letzten Reichs- 
versammlung. mit: Genehmigung der Stände das 
alte Lucrum 'Camerae dergestalt ‚wieder ein- 
geführt, dass es in jedem. steuerfreyen Jahre 
bezahlt; in besteuerten Jahren .aber in die be- 

 willigte Schatzung. mit. .eingerechnet werden 
„sollte ©). Es. betrug zwanzig Ungrische Pfen- 

nige von jeder“Pforte,. Von jener Reichsver- 
sammlung an. bis ‚zu, des bürgerlichen Krieges 

' Ausbruch waren dreyzehn 4); unter, Matthias 
sechs ‚Jahre steuerfrey *); für jene; zwey,Gul-. 
‚den! sechzig, für . diese :Ein.'Gulden. zwanzig 

  

@) Matthiae IM. Reg. Deerer. IT. art. LXIT."Decret. III. 
art. IX. X. b) Matthiae II. R. Decr. IV, art. XXXVI-. 
er FR erdin DR. Decret. XX, art, IX, d) Die Jahre 

» ‚4580. 1584, 1586, 1588—1892 . e) Die 
a N



Pfennige die Gesammtl Qüotä ‘des Kammer ge 

winnes von Einer Pforte. ° ‚Erstere‘ 'gaben, nach 

alter Weise der Pfortenzählung die Summe : von 

. Ein und: ‚achtzigtausend zwey. hundert ° neun- 

und zwanzig Gulden zwanzig letztere 'brach- 
ten nur:zehn tausend- dreyhundert zwey' und 
siebzig Gulden zwanzig -Pfennige von zwey und 
dreyssig Gespanschaften. Und hiermit: wären 
fünf Millionen fünf Makl hundert sie: 
ben und sechzig tausend: siebzehn Un- 

grischeGulden (Ducaten) der gesammite Steuer- 

beytrag , welchen zwey und dreyssig. Ungri- 

sche, drey Croatische- 'Gespanschaften und“ in 

jenen die! Grundherren in"neun und: fünfzig 

Steuerjahren vier Königen enlrichtet hatten’ oder 

gesetzlich hätten entrichten: sollen; kam möch- 

tem wir’ ihn für ein "Zehntel der Summe, wel- 

che aus den Schatzungen der “übrigen von dem 

Feinde besetzten Gespanschaften; der ‚Prälaten; 

Barone;' -Dom-Capitel, - ‚Abteyen,' Propsteyen; 

Magnaten, - Grundsassen; königlichen Frey- 

und Bergstädte, Edelhöfe, “des Wappenadels, 

der Klöster, Pfarrer, Pfründner, ‚Grösshänd- - 

ler, Krämer, Handwerker, ‘Müller, Walächen, = 

Rascier, Russniaken, "Wiedertäufer,. ‚Juden: zu- 

sammengeflossen ‚war, gelten‘ lassen, 

Von dem Allen mochte: Maximilian’ be> 

trächtlichen Theil zu seinen ersparten, Millio- 

nen gelegt haben, wenn die Österreichischen 

Staatsräthe und Feldobersten : gleich nach sei- 

nem, Tode von Rudolph zu Wien versam- J. €. 1576. 

inelt, ‘behaupten und auch glauben konnten, 

. ‚dass Ungarn ,„ Böhmen, Schlesien, Mähren, und 

Österreich zusammen ein Jahr in das andere \ 

gerechnet, nicht mehr als fünf mahl hun- i 

dert sechs. und neunzig tausend vier
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hundert :zwey und. neuuzig: Gulden 
‚vierzig Kreuzer eintrügen ®). " Wahrschein- 
lich aber war in diesen Calcul nur der; Ertrag 

. der Ungrischen . Krongüter aufgenommen wor- 
den; doch. obne diesen Ertrag zu berechnen, 

“fielen. schon von der. angeführten, sehr mässig 
berechneten Stieuersumme vier und‘ neunzig 
tausend drey hundert sechs und funizig Ungri- 
sche Gulden zwey und zwanäig ‚Silberpfennige 

‚im Durchschnitte auf ein Steuer - Jahr. 
en Dabey darf jedoch. nicht verschwiegen 
werden, dass viele Ungrische Herren von je- 
her sich ausgezeichnet hatten in mancherley 
Gewaltschritten und Künsten, auf ähnliche 
Weise, wie Herr Petet Kegleviesb), den 
Fiscus zu beiriegen, .des Königs Einkünfte zu 
schmälern, und .sich anzueignen. Nichts’ Selte- 

' nes, war, dass mächtige Herren königliche Dreys- 
- “sigstämter. an sich rissen, im Besitze derselben 

‚durch Gewalt sich behaupteten, zur Darlegung 
“0 ihrer Rechte und Ansprüche vor ordentlichen 

" Gerichtshöfen aufgefordert, nicht gehorchten ©). 
Nachtheilig und. ungeziemend schien es den 

155.156. Ständen in der achten und neunten: Reichsver- 
sammlung, dass Ferdinand die Einkünfte des 
Dreyssigst, des Salz- und Münz-Regals,_ theils 
an Eingeborne, theils an Ausländer verschrie- 
ben hatte. Dergleichen Pfandnehmer- waren 

. ihnen als schleichende Staatsbestehler verhasst. 
Bittend ermahnten sie den König, seine sämmt- 
lichen, besonders den Herren Podmanitzky, 
Koczka, Duboczky. und der Gemahlinn des 
Herrn Johann Pernstei n verschriebenen 

x 

, on 

  

@) Schwartner Statistik. des Königr. Ungarn. Thl.IIT. 
5. 333. .b) Ferdin. I. Deeret. VI. anno 1542, art, XLII. e) Ferdinand, I, Decret, V..art. XLVIH, i ”
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Einkünfte auszulösen. Auf sein Vorgeben, dass _ 
zu ihrer. Verpfändung dringende Reichsbedürf- 

nisse ihn ‘genöthiget. hätten, machten, sie den 

Antrag eines billigen Abkommens. mit solchen 

Pfandinhaberr, jenen aber, die nur auf diesen ° 

Gewion ihre. Rückkehr zur Pflicht und- An- 

hänglichkeit an den König bedinget hatten, 

sollten die verschriebenen. Einkünfte ohne - allen 

Ersatz entzogen, und..dem Fiscus überliefert 

werden ?). ° nn 

- Herren und Edelleute, die keine Ver- 

schreibung auf Dreyssigst- und Mäuthämter er- 

schleichen ‘ könnten, suchten wenigstens "den 

Ertrag derselben auf mancherley ‚Weise. zu 

- beyortheilen.: Alles, was sie zu-ihrem eigenen 

Haus- oder Hofhalt gebrauchten, durften’ sie 

zollfrey ein und ausführen; eben so, was auf‘ 

ihren Gütern an Früchten und Vieh eigener 

Zuwachs war, frey zu Markte schaffen. Unter 

Begünstigung dieser 'verfassungsmässigen Frey- 

heit kauften. Einige die Erzeugnisse ihrer Un- 

terthanen zu den niedrigsten Preisen auf, und 

‚brachten 'sie in die benachbarten Provinzen 

zum Verkauf; dort handelten sie wieder au- 

dere Waaren ein, welche ihnen zu Hause ihr 

Landvolk auf das Theuerste bezahlen musste. 

‚ Andere kauften ganze Herden, theils junges, 

“ theils:mageres. Schlachtvieh, liessen es auf ih- 

ren Meierhöfen. wachsen. und mästen, ‘dann als 

zollfreyg Waare nach Österreich zu Matkte 

treiben. Gleichen Adfkauf und Handel nach 

Pohlen trieben Magnaten mit Wein; Besitzer 

eines einzigen, Edelhofes und blosse Wappen- 

  

a) Ferdin. I. Deeret. VII. art, XL. et Respoms, Reg. 
ad hunc art. — Decret. IX. art. LIV. :
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Ritter; die .nicht‘.Einen Baum, zum Eigenthuine 
. ‚hatten, mit Obst und Getreide. Bey den Mauth- 
.. und Dreyssigstämtern ‚wurde Alles, ‘entweder 

‚als Hof- "und Hausbedarf, oder als Zuwachs, 
Zucht, Erzeugniss auf eigenen Gütern angege- 
ben: . Wollten ‘Beamten und Beschauer nicht 
glauben 'oder ‘sich ‘nicht bestechen lassen, so 
leistete man Widerstand, um: zur. Gewalt: zu 
reitzen, und dadurch Entschuldigungsgrund für 

. gewagte Misshandlungen der Pflichttreuen, oder 
‚rechtlichen Vorwand zu ihrer gerichtlichen 
Verfolgung zu gewinnen ?). DEE 
> Schweren ‘Stand hatten allemahl auch die 
verordneten Pfortenzähler und -Steuersammler, 
dem. Ländvolke lästige, vielen Gründherren 
verhasste Leute, wenn sie treu, bisweilen auch: 
unsanft, ihre Pflicht vollzogen, und sich nicht 
behandeln: liessen. Um:sich' der Besteuerung 
'zu entziehen, entwichen manche -Bauern, theils 
auf eigenem Antrieb, theils ‘mit Wissen, oft 
sogar auf Anrathen des Grundherrn, damit ihre 
leer stelienden Höfe unter die verwüsteten ‚ge- 
zählet würden. * Walachen und‘ Russniaken, 
beträchtliche Viehzucht treibend,: bey Dörfern 
nur. in Hütten, nicht in Häusern wohnend, für 
‚die Weideplätze den Grundherren zinsbar, lies- 
sen diese auf einige Zeit mit ihren Herden 
wegziehen, ‘und verheimlichten: den Steuer- 
sammlern ihren Aufenthalt. Müller beschädig- 
ten geflissentlich ihre Schleusen, Mühlräder und 
Mahlgänge; Schmiede ifire Essen und. Schmie- 
debälge; Köhler ilire Kohlstätten; Juden ihre 
raupfannen "und: Brennblasen;- um für .den 
m 

“ 
; 

a) Ferdin. I. Reg. Decret. XIX, art. XLIV. Matth, II, Reg. Propositiones ad 55. er OO. 1618. art, VIII.
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Augenblick 'verarmet: und“ Hiahfüngslos" zu erZ 
scheinen. : Die mächtigsteni: ‘Schwierigkeiten im 
Zählen und Sammeln begegheten Ne” verord-= 
neten: Beanifen ‚von ‘einigen Gfundhetren "selbst, 
nicht 'weil'diese das arme Volk schonen well. 
ten, ‘sondern weil sie” richt‘ ehr’ nehmen 
konnten), was für König’ und : Vaterland abge- 
geben rd. "Andere beinähtigten Sich“ wohl 
gar mit ‚Gewalt des: 'eingesammelten“ ‚Beträges, 

. oder tbleilten erkemntlich' mit‘ dem ‚Beamten, 
wenn dieser, ' ‘pflichtvergessen,, den’ Raub‘ nicht 
erschweret hatte. - Nie"würde‘‚daher 'auf -Land- 
tagen eine Besteuerung bewilliget, ohne ' dass 
die Stände nicht zugleich eine‘ ‚Reilie Verord= 
nungen ‚wider ‘dergleichen Gaunereyen erlassen, 
verschärft und in die Reichsderrete > eihgetragen 
hätten ®). - \ 

Bey mancher ‘Herren so ausseroi: ‚dentlicher 
Kunst 'und Raubbeflissenheit konnte wöhlimög- 
lich ‘werden; dass am Ende der König’ ‚der 
Ungern - gleich dem: Römischen Kaiser, ‘bloss 
einen Ehrentitel ohne'- Land ‚und‘ ‚Einkünfte 
geführt -hätte, "wäre 'nicht von Feerdinan d 
durch ‚bessere Einrichtung der Staatswirtlischaft 
kräftig entgegen gearbeitet worden.: 'Freylich 

. wurde ‚eben diese Einrichtung, ‘durch rüstiges 
Hiriausstreben® über: ihre: gebührenden 'Schran- 
ken, selbst: biedern und techtschaffenen- Ungern B- 
bald zu reichlich‘ strömender Quelle“ bitterer - 
Leiden; denn sie -war ‘zugleich. einie ‚Änstalt. 
der Nothwehr; und. ‚wenn. Rechte zu‘ “reiten, 

je: 

a) Ferdin, I..Re Decret. vır. art. XIX. _ \Doorer. X, 
art, XTU-XIIE,. Beorer. XI. art. XXVI. Ejusd.. Instr. 
N. Dicatori' Comitztus "N. super connumerktione etc. 'de 
anno 1564. ap. Engel Gesch. des Ungr. Reiches. Thl: ‚I. 
Seite 95. — Decrer, XX. art. IV. — In ihlae N. Reg. 
Propositiones ad SS. er OO, 1618 art, I -* 
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. Verletzungen 'abzutreiben , .pflichtmässige Leis- 
tungen 'zu erzwingen waren, konnte nicht im- 
mer,.nach genauestem ‚Mass. und Ziel vorge- 

“ _ schritten werden. . .Die Könige wollten ihre 
Einkünfte nicht nur. erhalten, sondern auch 

-reehtlicher Weise vermehren: nur weni- 
: gerj.als. sie, ‚bekümmerten sich ihre dazu be- 

stellten . Diener um. den Weise. Reechtlichkeit; 
denn., nicht durch: diese, ‘sondern durch das 

'geschaffte Mehr, hofften sie der Herrscher 
 allerhöchstes Wohlgefallen, gnädige Huld, 

Gunst, Belohnung, ihres- Scheinlebens höchstes 
Ziel und. einzigen Werth, sich zu erwerben. 
2 00...Uhm das Reichsgesetz, welches die Pfand- 

Inhaber. königlicher Einkünfte für strafbare Wu- 
‚cherer. erklärte ®), freyer zu umgehen, und den 
Königen gegen unbedeutende Darlehne Ver- 
schreibungen einträglicher Regalien leichter zu 
entlocken, ‘erdachten Ungrische Herren einen 
Unterschied zwischen des Königs. Einnahmen 
zu ‚willkürlicher Verfügung, und den unver- 
äusserlichen Einkünften der Krone. : Um 30 
weniger durfte ilinen ‘auffallen, als Ferdi- 
nand' jetzt richtiger und schäfer den Fiscus 
von dem Aerarium, den Schatz. der Krone von 
dem Reichsschatze: unterschied. ‘Darauf grün- 

u dete er zu des erstern besserer Verwaltung, 
J.C.1531. Vertheidigung und Vermehrung im fünften 
2 Julius. Jahre seiner Regierung die Ungrische Hof- 

kammer in Presburg, und ernannte des wei- 
land Ofener Stadtrichters Sohn, Stephan 
-Pemflin ger, Freyherrn von Csiksö und 
Kokelburg, des Hermannstädter Königsrichters 
Markus jüngsten Bruder, zum Präses; die 

a) Wladisiai II. R, Decret; VII. de anno 4514. art, II. 

\ 
'
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Herren Franz Sibrik;, Franz Serdny;und 
Wolfgang Puttler, zu Kammerräthen. Zu 
ihren Sitzungen: wurde. des Bürgers, ‚Christo ph 
Maixners Haus, anfänglich gegen zwölf, dann 
gegen sechzehn Gulden jährlichen: Zins. gemie- 
thet, nach: achtzehn Jahren "angekauft, zu blei- J. C., 1549 
bendem Sitze der- wichtigen Reichsbehörde, = 
‚welche in ihrer Entstehung ungemein beschei-- 

den sich ankündigend, bald unternehmender 
des Königs Vortheile und Wohlstand: beför- 
dernd, durch ihr eifriges, bisweilen. auch un- 
befugtes Umsichgreifen . der Ungern Wachsam-. 
keit über. ihre Grundverfassung,, und ihren 
Muth sie zu verfechten, üimmermehr erschlaf- 
fen hess. . 

“ Ihr. waren von nun an ‚die Einnahme der. 
Landessteuern; die Oberaufsicht über Berg-, 
Münz - und Salzkammern, die. Behauptung al-. 
ler wirklichen und streitigen. Rechte und An- 
sprüche der Krone, die Verwaltung der ordent- 
lichen und, ausserordentlichen Kroneinkünfte 
und die Leitung der königlichen Haushaltung. 
in den: freyen Städten übertragen; ein. ziemlich . 
genau bestimmter, aber auch durch die in 
menschlichen Dingen nie scharf genug abge- 
schnittenen, mannichfaltig verschlungenen. Ver- 
hältnisse leicht zu erweiternder Wirkungskreis. 
Doch so lange des redlichen Ferdinands 
Wahlspruch A) ihre Regel, sein kluges Auge 
ungeblendet der Betriebsamkeit ihrer Vorsteher 
zugewandt war, hielt sie-sich von Anmassung 
und Ungerechtigkeit so rein, dass. oft, ‚wenn 
königliche Anweisungen: den Schatzkasten er-. 
schöpft haiten, und neue vorgelegt wurden, das 

‚#) Fiat Justitia et.porcat Mundus! 
ei - 

N. ” on u



‚Ge dazu’'bis zum‘ | ingane ‚der? Einkünfte 
erst geborgt werden musste ®). “= 

- 3.0.1585. F © Auf: dem dritten. ‚Laandtage, im vierten Jahre 
nach ihrer‘ ‘Einsetzung, geschah - zum“ ‘ersten 
Mahle. vön.den. Ständen, ‘und zwar mit Ver“ 

2220 Ktrauen' "des 'Daseyns' einer königlichen Kam- 
3.6.1537. mer "Erwähnung b),, In der Folge verordneten 

1542. sie, ‘dasszur Einsammlung der: ‘Steuern: den 

von“ ‚ihnen: ernannten Einnehmern auch ein 

-Kanimmerbeamter beygeordnet werde; und auf 
‚gleiche ‚Weise: wurde ‘es: auch weiterhin : ‚bey 
Steuerausschreibungen gehalten 9. Allein in 

J. C.1550. der‘ zwölften Reichsversammlung hatten ‘die 

Siände schon. mancherley ‘Betrug und . Unter- 

schleif der abgeordneten Kammerbeamten zu 
7. 0.1554. Yügen dj Vier Jahre später wurden der Kam- 

mer''von'.den Ständen ‘Auch richterliche-Befug- 
nisse ’Zuerkapnt; seiten hatten Ungern, grössten 

- Thieils Ausländer, dem Dienste der Zöllnerey 
sich gewidmet; ‚entstanden zwischen diesen‘ und 
den’ Eingeborneh - ‚Händel; ‘so verweigerten jene 
dem. ’Gerichtsstahl'der Gespanschaft-i !Anerken- 
nung, üind wollten als- ‚Kläger nur von der Ös- 
terreichischen Hofkammer Recht nehmen; als 
Beklagte, nur der Vorladung derselben gehor- 
chen: Von nun an. sollten, alle Streitsachen 
zwischen" Dreyssigst- oder :Mauth-Beamten, | 
Steuereindiehmern und  Reichssässen vor’ den 
Gerichtshof der Ungrischen Kammer gebracht, 

"und daselbst entschieden, über "die Widerspän- 

stigen angemessene Strafe verhänget werden e). 

  

\ 

‘a\ Ferdim, L neg Litsrae Brimae, 90. April.-1550. ap. 
‚Pray Hierarch. P. II. p. 838, ..b) Ferdin.. 1. Reg. Decret 
II. art. XXIX. ‘e) Ferdin tr Reg. Deoret. V, aut. xXXXI 

d) Ferdin. I, Reg. Decrer. XII. art. XXU—XXVI. Deor. 
XI, art, IV. Deeret, XVI. arc. II. e) Ferdin I. Reg: 
Deeret, XV. art. XI Decrer? XVL-arı, IX.
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‚ Freyeres Spiel ‚hatte. unter . Maximilian 
Jedermann, der. .es. ‚versuchen ‚wollte, san: der 
Ungern:; Grundverfassung ‘zu  xütteln. „Nicht 
mehr .vou .den Gespanschaften, . ‚sondern , von 

der. Kammer ;wurden ..die Steuersammler: aus- 
gesandt,, und ‘schon auf dem ersten Landtage J. c. 1565. 
dieses. Königs liessen bittere "Klagen über ihr, 
willkürliches und. anmassendes Verfahren . sich 

. vernehmen. Sie: hielten. sich an..keine, : Reichs- 
Verordnungen gebunden, und beriefen,sichi zur 
Rechtfertigung ihres.. Unfuges auf, ‚vorgebliche, - 
Vollmachten und ‚Anweisungen, ‚womit die 
Kammer: sie versehen habe. . ‘Oft ‚kamen ‚sie 
zücht ein ‚Mahl selbst ,. sondern ‚beorderten ihre 
Verwandten, . oder Dienstleute,- die an.,der :Ge= 
spanschaft kein Eigenthum: besassen ?).,, ‚Übri- 

gens trieben ‚sie das Unterschlagen. Beträchtli- 
cher Summen schon ‚sehr. arg; die: Vierwegen- 
sten mussten. dem ‚Könige zur Bestrafung, an 
gezeigt, "Andere -zum "Ersatze aus ihren. Gütern 
und Vermögen unter, Beystand der: ‚Feldhaupt- 
leute angehalten. werden b). . .... ine 

Dergleichen . Übel lassen sich; bey. grossen. 
Staatseinrichtungen . njcht ‚ganz. ‚vexhüten; \;sie 
wurden auch, in Maximilian?’s Sehätzung, - 
durch . die. Vortheile: der. Kammerywitthschaft BEHLSIT 
überhaupt, bey. weitem. überwogen;'.und..diesg 
bestimmte ihn, ‚sie weiter . .auszudehnen,.: :und, 
seinen. Absichten angemessener zu.,ordnen. ‚Im 

vierten Jahre seiner. Regierung errichtete er;’zu J. c. 1563 
Leufschau für die Gespanschaften ‚über. dem, 
Unken Donau-Ufer, und zu Kaschau für Ober- 
Ungarn: Kammern in „Ablängigkeit von der 

    

   

    

a) Maximil R.'Deer. I ar VL. 5) Maximil. Reg: 
Deer. Ill. art. xiy. KV. . !
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‘ Presbürger und setzie- auch‘ :diese "durch un- 

‚verdächtige- Einführung fortlaufender Bericht- 

. erstattungen‘ an die Österreichische Hofkammer 

‚so unmerklich : in Abhängigkeit von derselben, 

“ dass sie lange vorher, als sie es bemerkt hatte, 

nur eine völlziehende Behörde der aus Wien 

: ihr zugesändien Verfügungen geworden war. 

Maximilian’s Wunsch die- mannichfaltigen 
und verschiedenarligen | ‚Verfassungen "seiner 

Erbländer' in’ Zusammenliang und. Einheit zu 
“ bringen, ‚war: das Erzeugniss seiner 'staatswei- 

sen Ahnungen; aber seine ‚politischen Ein- 
sichten reichten nicht hin, zu klarer. Erkennt- 
niss des Usnterschiedes zwischen Staatsein- 
heit und Staatenverein; noch zu richtiger 

“ Auffassung ‘der ganz ‘ verschiedenen  Bedin- 
gungen, welche von jener unerlässlich gefor- 
dert werden; und unter ‚welchen dieser, unbe- 
schadet der: 'ungleichartigsten Völkereigenthüm- 
lichkeiten, in Einheit bestehen kann. Daher 
sein und: seiner Nachfolger 'langwieriger Kampf 

für Einigung; der Ungern gleieh ausdauernder 
_ Widerstand‘ für Rettung und Behauptung ihrer 

. Volkthümlichkeit. Nicht das Geringste verloren 
sie davon unter ihrer rühmlichen, durch ein und - 

1564--1605.vierzig Jahre 'geübten Geduld; diese verstärkte 
vielmehr‘ die Nationalkraft, und begründete für 
sie das Recht, jedes Mahl zu schicklichster Zeit 
bedeutsam sich anzukündigen, und wenn nicht 
Achtung zu fordern, wenigstens Nachgiebigkeit 
anzurathen. 

Da in innern Staatsverhältnissen Alles- in 
irgend einer Beziehung zu des Regenten Vor-. 
theilen oder Rechten steht, ‘oder darauf bezo- 

‘ gen werden kann, so, geschah bald, .dass .die



_ Ungrische Hofkammer' in alle‘ Theile der ” 
' Reichsverwältung eingriff und. auch in ’der _ 
Reichssassen - eigenthümliche -Angelegenheiten, \ 
sobald sie öffentliche ‘Sache wurden). 'entschei- 
dende Einwirkung sich anmassten® Schwerlich 
mochten .die ‚Bischöfe-und Ungrischen Männer 

. Joannes von Ujlak, Stephanus Ra- - 
detzky, Stephanus Fejörkövy und Ste- 
phanus Szuhay als Präsidenten, noch weni- 
ger die Ungrischen Kammerräthe freywillig 
Hand dazu gebothen haben; ällein sie wären . 
gebunden durch den Einfluss der Österräichi- 
schen Hofkammer, welehe an den Deutschen 
von ihr beförderten Räthen ihres Willens ge a 
‘wandte Verfechter gewonnen hatte. Keiße > 
Reichswürde, kein Bisthum, keine einträßliche. 
Pfründe oder Besitzung wurde. forthin' mehr 
ohne geheimen Einflüss der Österreichischen, 
ohne Dazwischenkunft und Mitwirkung: de 
Ungrischen Hofkammer vergeben. Sie whler: 
handelte mit den Empfängern, über Bedingiii- 
gen, Lasten, Abgaben, Leistungen; ‚sie bes- 
stimmte die Gehalte, und von ihr wurdey‘ die 
Bestallungsbriefe ausgefertiget. 

So weit schon war ihr Machtkreis "ars 
gedehnet,, ‘als der König den: verdienstyollen ° 
Antonius: Wränczy zum Graner Erzbis- 7, css, 

. thume beförderte. Die Ernennung wurde nicht 17. Octhr. 
ihm unmittelbar von dem Könige durch einen 
Gnadenbrief, sondern dem königlichen Kanz- 
ler und Weszprimer Bischof Joannes. Listh' . 
von der Hofkammer durch ein blosses Rescript. 
gemeldet. Zwey Monathe und mehrere "Tage 
‚vergingen, bevor Wränczy . seinen Bestal- 
lungsbrief von ihr erhielt; ‚die Münzwardein- 
schaft und die Pivet-Einkünfie, welche sie ihm 
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entziehen. ‘wollte, musste er.'sich durch. die 

eh 

"König erwerben 2). „ Ärgeres wiederfuhr von 
“ dringendsten . ‚Bitten und Vorstellungen. an ‘den. 

ihr, weniger, 'yerdienten, oder. minder angesche- 

u. nen Männerm; ‚darum ‚verlangten. die. Stände. in 

der. dritten.: Reichsversammlung ; von dem Kö- 

nige, ‚dass. er. ‚seine : ‚Hofkammern’ auf: ‚ihren _ 

alten ‚Wirkungskreis 'zuriickführe, : ihnen, keine 

> Einmischung in: Sachen der Rechte. und Frey- 

heiten) des L Landes, ‚gestatte; einige;. wenigstens 

zwey. ‘Ungrische Räthe bey seinem .Hoflager 
für beständig. anstelle;,nur. mit ihnen über. alle 
“Angelegenheiten | .der Ungern sich berathe;..und 
bey seinen Kammern zwey Übersetzer besolde, 
damit, die, ‚Reichssassen. für Übersetzungen ihrer. 
Eingaben. in.die.‚Deuische: ‚nprache.. der lästigen. 
Kosten, überhoben, ‚werden. .b).. 

. Königliche ‚ Beyspiele: Karger "Haushaltüng 
waren den Kammern ‚mächtiger Sporn. auf .jede 
mögliche. Art, ‚und. ‚Weise ‚zu sammeln, ‚zu ver- 
mehren,,. und, ‚wo ‚Sie ‚Nichts. zu. geben hätten, zur 
Zufriedenheit. ihres. erhabenen Gebiethers. ‚zu neh- 
men, wo und.was sie konnten. Die Presbur- 
ger Kammer "hatte. die. .erzbischöflichen Zehen- 
ten der Gespanschaften . ‚Gömör, ‚Torna und 
Szohl in. ‚Pacht; ..die,, Zipser ., Kammer. . sollte - 

dem. Erzbischofe” auf’ königlichen . Befehl. den 
‘x. -:Marktflecken Rosenau init: vier dazu gehörigen 

Dörfern, EI Besitzungen der Graner ‚Kirche, 
einräumen;. aber jene ‚blieb mit denn. : Pacht-. 
sehillinge im. Rückstande; ‚diese achtete: .der kö- 
niglichen. Befehle, nicht, . weil Nichtaehtung dem. 

wr 

  

Bunt lc ee vr . . 

“e) Antonii VWerantii Kopien 3.9, 13. Ns, Decbr. 1569. 

ap. Kat at. vun RR. Ps » Maximil, R.- Deor,IHt, 
De}



Könige Vortheile schaffte. ; Gleich darauf ver- 
langte: die: erstere, unter: Vorzeigung königli- 
cher Verordnung auch die Thuroezer und No- 
grader Zehenten zu ungemein niedrigem. Preise 
in Pacht. : Nachdem auf seine. "nachdrücklichen 
Vorstellungen der König Gegenbefehle an die 
Kammer erlassen hatte, trat, sie mit neuen Zu- 
muthungen hervor. ‚Der. erzbischöfliche. Zehent- 
antheil von Cseyte. und’ Neuhäusel brachte ge- 
wöhnlich: fünf ‘tausend .. Gulden, damit wollte 
die Kammer ‚den böhmischen Herrn Ladis- 

law Poppel: von Lobkowitz begünstigen. 
Auf vorgeblichen Befehl Maximilian’s sollte 
Antonius Wranczy- wenigstens die Hälfte 

seines Antheils für fünf hundert :Gulden- fahren 

lassen, über diess noch die: zur Rosenauer 
Herrschaft . gehörigen Dörfer Velkenye "und 
Sago-Püspöky, endlich auch die dem .‚Graner 
Capitel verlichene Abtey Szeplak, von. deren 
Einkünften das erzbischöfliche- Seminarium 
nothdürftig unterhalten wurde, gegen ein mäs- 
siges Jahrgeld der Kammer abtrefen. Durch diese 
fortwährenden Plackereyen ermüdet, schrieb er 
kurz vor seinem Hintritte an den König, er 
möchte doch Einmahl seinen dringenden Bit- 
ten gnädiges Gebör verleihen, zu vollständigem 
Genusse ‚seiner Einkünfte ihm. verhelfen, "die 
Kammern zu richtiger. Bezahlung .des. Pacht- 
Schillings für die seiner . Kirche gehörigen 
Zehenten anhalten, oder freye Verfügung über 
diese ihm gestatten; die häufigen Abzüge von 
dem Piset- Ertrage verbiethen. ° Zwey Festun- 
gen müsste er davon unterhalten, sechs tausend 
Gulden - jährlich dafür abgeben, ‚wogegen ihm: 
das Minzamt kaum drey tausend jährlich ent- 

VII. Theil, g- 
x
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richtete *). Er schrieb Wahrheit, denn nach 

seinem Tode müsste der Graner' Dompropst 

Nicolaus Telegdy Inful und Bischofstab 

"verkaufen, um die "Gläubiger des Verewigten 

nur einiger Massen zu befriedigen b). Güter 

und Zehenten nahm sogleich die Kammer in 

Beschlag, und liess sie durch drey und zwau- 

zig Jahre für den Fiscus verwalten. 

Nicht zu vergleichen ist mit dem Allen 

das gräuliche Verfahren wider -Erlau’s helden- 

"müthigen Vertheidiger Stephan Döbö, wo- 

durch die Kammer die Säros- Pataker Herr- 

schaft für. den Fiscüs erworben hatte. Döbö 

und Gabriel Perenyi waren über den Be- 

sitz derselben in Rechtsstreit verwickelt; letz- 

_teres stand: in Gefahr sachfällig zu’ werden. 

_ Um seineu Gegrier früher noch durch einen 

- halspeinlichen Prozess zu verderben, erhandelte 

‘er von einer adeligen’ Wittwe, deren Gemalıl 

die Döböer gewaltsamer Weise‘ eingekerkert 

hatten, die Rechtsklage, und brachte sie vor 

Gericht. Unter Verhandlung derselben starb 

Perenyi erblos. Der Fiscus bemächtigte sich 
der erledigten Herrschaft. Die Döböer ver- 
glichen sich inzwischen: mit jener Wittwe auf 
Bedingungen. 'Per&nyi’s eingehandelte Klage 
war hiermit rechtlich abgethan, und Stephan 
verfolgte sein Recht auf Saros Patak wider den 
Fiscus. In gleicher Gefahr der Sachfälligkeit 

  

„a)Anton, Verantii Epist. al Quaestores sulae Caesar. 
in nova Civitate 27. Novembr., .1570. ap.’ Matona T. XXV. 
PB: ‚158, — ad Cameram aulic.. 10. Decembr. ibid, — ad 

aximil. Posonii 26. Martii 1571. ibid. :p. 238. — ad Eun- 

dem Viennae 6. Septembr. 1571. ibid. p. 241. — Instructio 
data Paulo Jakimozky Poson. 28. Mart. 1571. ıbid. pag. 277. 
Epist. ad Maximil. Poson. 28. Aug. 1571. ibid. pag.. 291. — 
a Eund. Poson.-6. Mart. 1573. ibid, p. 471. 5b) ,S chmitt 
Archiepiscopi Strigonienses’p. 111. " 

r
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übernahm die Kammer von Perenyis Wittwe 
die aufgehobene Klage über Gewalt,: machte : 
sie wider Stephan Döbö anhängig,. und - 
Maximilian befahl, das nothwendig erfol- - 
gende halspeinliche Urtheil an ihm zu vollzie- 
ken. . Die Richter erklärten, die Sache sey 
längst durch Vergleich zwischen: den Parteyen : 
rechtlich beygelegt, und erkannten für des Ver- - 
gleiches unwiederrufliche Gültigkeit. Die Sache . 
wurde dem Könige vorgelegt, von ihm erging - 

.an die.Kammer die Weisung, den Vortheil 
des Fiscus ‚durch alle mögliche Rechtsmittel 
beharrlich zu verfechten.. ‚Es war voraus -zu 
sehen, ‚dass ‘die Richter bey ihrem ersten Er- 
kentitniss beharren würden; ‘die Kammer wählte  ‘ 
den kürzesten Weg, nicht nur die Saros-Pata- 
ker Herrschaft zu behalten, sondern auch die” 
Schlösser Levenez und Vigles, die Marktflecken 
Göncz und Felsö- Bänya, womit Döbö- von 
Ferdinand war belehnet worden; über diess 
noch das königliche Geschenk von sechzig tau- 
send Ducaten ‚wieder einzubringen. Döbö- 
wurde in Presburg von öffentlichen Schergen : 
aufgegriffen und gefangen gesetzt; seine Freunde 

- bestachen die Wächter, und nach einigen Ta- 
gen, in früher Morgenstunde entwich” er, . als 
Kuhhirt verkleidet, aus dem Gefängnisse und 
aus der Stadt. - Gleich darauf wurden jene J. 6.1569. 

aufrührerische Briefe an den Siebenbürger Für- 
sten Johann Sigmund und Caspar Be- 

.kesy, unter Döb0’s und Johann. Balassa’s - 
Nahmen geschmiedet, wofür hernach Ersterer 
unschuldig an dem ihm angedichieten Verrath, 
seine früher in Siebenbürgen begangenen Un 
gerechtigkeiten drey. Jahre lang in dumpfigem 
Kerker. büssen musste. Nur um Einen Mo- 

9". 

\
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nr überlebte er‘ seine Befreyung' aus Enade; 
. die Saros- -Pätaker Herrschaft blieb . dem Kö- 
nige a). N 

J. 6.1587. ° Erst ın der, vieiten‘ ‚Reichsversammlung, 
unter R ü'd'’o lp’h, erkannten Magnaten und 

Stände’ die. Nothwendigkeit, den fortschreiten- 
den. Anmassungen der von Wien und: ‘Prag her 
geleiteten Ungrischen Kainmer. erustlicher ent- 
gegen zu arbeiten. Der von ihnen ängeordnete 
Quartälrath sollte‘. den ’Grund ihrer Befug- 
nisse prüfen, und ihren Machtantheil: 'geriauer 
bestimmen: b); allein der Quartalratı ging gleich 
bey ‚seiner ersten Versanımlung unverrichteter 

Dinge aus einander; und die ihm vorgelegten: 
Acten’ hatten nur dazu gedienet, die Ungern 
mit ‚der Tiefe und mit dem Umfange ihrer 
Leideri genauer bekannt zu mächen, und von 

‚ der: Unzulänglichkeit. ‚gewöhnlicher Heilmittel 
J. C.1595. sie zu "überzeugen. Auf. dem 'nächsten  Land- 

tage wollten die Stände wenigstens Einer Kam- 
merplage sich - entwinden; "nicht mehr von 
Kammerbeaniten, sondern: von Verordneten ei- 
ner jeden ' Gespanschaft sollte die bewilligte 
Schatzung eingesammelt, und an den für je- 
den Bezirk von -den Ständen ernannten Bin- 
nehmer mit dem beglaubigten Pfortenverzeich- 
nisse abgeliefert werden. Diese. aus dem Her- 
renstande erwählten Einnehmer, diess Mahl 
Sigmund Räkoczy,. ‚Stephan Illdshazy 
und Niklas Isthwänffy, sollten die empfan- 

.genen Summen unabhängig von der Kammer, 
nach eigener Einsicht, treu, zur "Versorgung 
der Gränzplätze und. zur Yv ertheidigun g des 

a) Franc. F 
h 

Reg. Decrer. I. Libr. XIX. p. 574. 2) Rudolph.



Landes verwenden; zu Ende des Jahres:.aber 
unmittelbar: dem Könige. und den Ständen be- 
friedigende, Rechenschaft davon ablegen a). 

Die. Einsammlung ‚und Verwendung der. 
Steuer ‚geschah nach Yerordneter . Weise ; ‚aber 
die drey ‚Herren mussten sich in der. siebenten 
Reichsversammlung : :bequemen, ihre Einnahmen. 
und Ausgaben mur det ‚königlichen Kammer, _ 
nicht. den Ständen 'zu. verrechnen >; ; der, Erz- 
berzog Matthias,. den : Vorsitz in.: der «Ver- 
sammlung ‚führend, ‚durfte der Folgen wegen 
das Ansehen..der Kammer. nicht gefährden. las- 
sen. : Doch :bedenklicher als. die Stände,,;ge- 
fährdete- die Kammer ihre ‚Macht ‚und: ihr -An- 

sehen selbst ‚durch eine Reihe kühner, . der 
Grundverfassung und ‘den Reichsgesetzen Tratz 
biethender Handlungen der Willkür und: der 
Gewalt. ‘Sie. liess ohne Widerrede geschehen, 
‚oder ‚wirkte sogar ‚thätig dazu, mit, dass. .der 
König dem Fiscus heimgefallene Güter ‚und 
Schlösser ’an. Ausländer vergab ©). Sie .ent- ° —-. 
flammte ‚und nährte der Ungern Hass, ‚als sie J. €. 18795 
die Güter der Edeln, welche in Erlau während 
feindlicher Belagerung für Vaterland und Pflicht 
ihr Leben: hingegeben hatten,. ungeachtet des 
Einspruches der Wittwen, Waisen, Verwand- 
ten, ohne ‚gerichtliche Form mit Waffengewalt 
in Besitz nahın, und dem Fiscus zueignete 4); 
als sie, von der Österreichischen. Hofkammer 
angetrieben, von. dem; Prager Cabinett begün- | 
stiget, von den ausländischen Feldobersten 
Basta und Belsiojoso unterstützt; ‚kein 

  

a) Rudolp h. R. Decret: V. art: III. VIT, " Yrık, Kr, xıy.. 
b) Rudolp r. Reg. Decrer. VIL ar. XYU._ ec), Rudolp h. 
R. Deecret. Re art. XXXI. d): Rudolph. R. „Dewrer. var. 
art. XXVII: Deorer. IX, art. KAXXIR, . .



Recht mehr achtend, durch fiscalische Pro- 
.. zesse, in welche- sie verdienstvolle Magnaten 

. verwickelte, sich die reichlichsten Exrwerbs- 
_ quellen eröffnete. So wurde Sigmund Rä- 
‚koczy als Vormund seines Stiefsohnes Franz 
Magocsy, zu vormundschaftlicher Rechen- 
‘schaft ‘gezogen, und obgleich treu befunden, 
nicht ehe frey gesprochen, als bis er den Fis- 

‚eus mit funfzig- den von der Kammer aufge- 
reizten ‚Stiefsohn mit vierzig tausend Thalern 

. ‘befriediget hatte, Valentin Drugeth, ‘des 
 » Hochverrathes beschuldiget und angeklagt, 

'konnte seine Unschuld nicht anders, als mit 
zwanzig tausend ‘Thalern an den Fiscus be- 
‚weisen; sein Verwandter Georg Drugeth, 
in denselben- Prozess .verflochten, wurde. ver- 
urtheilt und verlor seine beträchtlichen, durch 

‚neue. Ungerechtigkeit nur auf hundert funfzig 
tausend ‘Thaler abgeschätzten Besitzungen. La- 
dislaw Gyulaffy konnte für seine an die 

: Kammer _verpachtete Herrschaft Szekelhyd, 
weder den Pachtschilling von neun tausend 
Thalern erhalten, noch je wieder zu dem Be- 
sitze. seiner Herrschaft gelangen. Den küln- 
sten Justizmord beging sie durch ihren Deut- 
schen Präses, Wolfgang Unverzagt, tief 
verschuldeten Herr auf Ebenfurt, Petronel und 
Regelsbrunn, an Stephan Ill&shäz y und 
seiner Gemahlinn Catharina Pälffy. Der 
Magnat, dessen schriftliche‘ Vertheidigung sei- 
nes Rechts und Eigenthumes für- eine Läster- 
schrift wider den König erkläret wurde, ‚musste 
pur zu seines Lebens Rettung sich nach Poh- 
len flüchten; seine Herrschaften, auf eine Mil- 
lion Thaler geschätzt,. wurden für den Fiscus 
eınzezogen. Die von dem Feldobersten Bel-
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giojoso an Dionysius Banitfy von Nagy- 
Mihäly verübte Gewalt wurde von der Kam- 

‘mer gebilligt; seiner Güter. beraubt, musste er 
sein Leben und seine Freyheit mit vierzehn 
tausend Gulden erkaufen, die Urfehde abschwö- 

ven, und für dieses Eides Beobachtung Bürg- 
schaft stellen *). "Diese durch mehrere. Urkun- J. C. 1605. 

den und Zeugnisse, erwiesenen Thhatsachen be- !% Decb. 

richteten die zu Karpfen versammelten Mag- . 
naten und Stände an die Deutschen Reichs- 

fürsten, um die ihnen. aufgedrungene bewafl- 

nete Selbsthülfe, zu welcher sie auch durch . 

Andreas des II. goldene Bulle sich berech- 
tiget glaubten, von dem Flecken. einer strafba- 

ren Empörung wider den König zu reinigen, _ 

Als demnach .der Prager‘ Hof, um selbst 

verschuldetem .Bedrängnisse sich zu entwinden, 

mehr von Furcht, als von politischer Einsicht. 

geleitet; und redlichen. Willens, das Recht zu 

achten, entbehrend; mit der :siegreichen. Ge- 

genpartey in förmliche. Friedensunterhandlun - 

gen sich eingelassen hatte, so war. natürliche 

- Folge, dass die Sieger am nachdrücklichsten 

wider die Kammer, als verhasste Zwanges - 

und Raubesanstalten von ihnen betrachtet b), 

eiferten, und ihre Aufhebung forderten; aber 

‚auch eben so natürlich, dass der bevollmäch- 

tigte Friedensunterhändler und Statthalter Mat- 

thias, mit der Zeit selbst König, auf den er- 

  

a) Statuum et Ordinum Liter. ad S. R. I. Principes 

Carponae ex generali congregatione 10. Decembr. 1605. ap. 
Katona T. XXVIII. pag. 455-475. 5) Camerae constitutae, 
vel potius ergastula, in guibus regnicolae ergeiabantur et 0p- 

‚primebantur; a quibus Fustra ad suam_ majestatem appella- 

.tiones fiebant: nes, audiendi nec_dicendi. facultas dabatur, So 

schrieben die Ungrischen Magnaten und Stände an dio Deut- 

. schen Reichsfürsten, - : v
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sten Antrag kurzweg :antworlete:: das könne 
‚nicht geschehen ®), Allein um solcher Antwort 
durchdringende und entscheidende Kraft zu ge- 
ben, war schlagfertige: Heermacht nothwendig; 

... . in Ermangelung derselben - musste bald darauf 
; _ nachgegeben werden, dass’künftighin des Königs 

Einkünfte nur’ ein ‘Schatzmeister oder Einneh- 
mer,'ioder wie man ihn sonst nennen wollte, 
und zwar aus dem ‚Laäienstande mit: einigen 

> Gehülfen verwalten; :öhne Einmischung in alle 
übrigen Angelegenheiten des: Reiches, sich le- 
diglich auf‘ sein Rechnungswesen - beschränken, 
und die. Steuereinnehmer von keiner andern. 

_ Behörde mehr, ‚als von den Reichssassen nach 
ihrem Gutdünken sollen erwählet werden b). 

Fest-beharrten auch Maguaten und Stände. 
darauf“ im dem Wahlvertrage, als Matthias 

7. 0.1608. uni vier Jahre früher, als es ihn, rechtmässig 
gebührte, König werden wollte, Der Schatz. 
meister sollte sogleich‘ von ihm, ernannt wer- 
den, und aller Abhängigkeit von der Österrei-. 

' chischen Plofkammer 'entbunden seyu ©). Mat- 
thias, der augenblicklichen Nothwendigkeit 
nachzugeben, nicht widerstrebend, ernannte 
Herrn Georg: Thurzo,' und als dieser das J.C.1609. Amt ablehnte, würde es dem. F reyherrn Tho- 
mas Viszkelety übertragen 
Nachgiebigkeit gewann Matt 

- . Durch diese 
hias, dass die Stände schon im nächsten Jahre den Schatz- 

' meister und die ihm beygeordneten Räthe zu 
-gütenı Vernehmen mit dem Palatin, und auch mit der Österreichischen Hofkammer, doch ohne: 
nn 

a), Bey Ribinyi Memorabil.. August. Confosı. Tom. I. p- 341. 5) Pax Viennens. in-Gorp. Jur. Hung. Tom. 1. pP. 643. arı, V. cc; Matt 
eoronat, 

\ 

hine.Reg, Deere, H. art, V. ante
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"Abhängigkeit von dieser : anwiesen;, 2): - Nun 
konnten sie aber'auch. nicht. mehr verlündern, 
was bald darauf erfolgte; dasigute: Vernehmen 
ging in die alte Abhängigkeit -über, Schatz- 
meister und Räthe bildeten sich allmählig wie- 
der zur Kanımer, die der beliebten 'Mehrma- _ 
cherey sich hingebend,. gleich widerrechtlich, 
wie ‚früher, . den Besitzstand der. Gründsassen 
auf alle mögliche VWVeise gefährdete, den Stän- 
den auf dem letzten Reichstage dieses Königs J. C.1618. 
die alten Klagen abnöthigte, and zu entschlos- 
sener Forderung, dass isie abgeschafft werde, 
ermuthigte $). Zwar antwortete Matthias, . 
„dass er im Laufe seiner glücklichen Regie- 
„rung von dem angegebenen Kammer-Unfuge 
„uoch nichts bemerkt habe, und. da. es. jedem 
„der Stände frey. siehe, seine Güter und Ein- 
„künfte.nach. jeder ihm beliebigen Art verwal= \ 
„ten zu lassen, und seine Beamten ‚mit Titeln, 
„wie sie ihm gefallen, zu bezeichnen, so sey 
„es.der. Majestät unwürdig,. den König in Ver- 
„wallung der Krongüter. "und seiner: Einkünfte 
„durch besondere, nur: auf: verschiedene Be- 
„renuungen ausgehende ‚Vorschriften zu. be- 
„schränken: dass der Kammer-Präses in keine 
„andere, als in Kameralgeschäfte Sich einmenge, 
dafür werde. er sorgen e). “ Dennoch wieder- 
hoblten die Stände auch in dem Reichsdecrete 
noch ihre Klagen und ihre Forderung; das 
Kammerwesen, wahrlich mehr, als: willkürliche 
Verwaltungsweise, als blosser, Titel und unbe- 
deutende ‚Benennung, sollte aufliören. a Mat- 

  

a) Matthiae II. Reg. Decret. Hr. art, XXT, d) Grava- ne 
mina SS. et OO. ad.R. 1618. art. XVerXVII. 9) Matth.  ..*® 

IT. R. Respons. ad SS, et OO. art. XerXX. d) Matth. I. 
Decret. IV. art. XV. ?



  

  

    

u er 
thias genehmigte das Deeret; die Stände wa- 

. ‚ren hiermit beruhiget, und die Kammer blieb, 
durch seines beherzten Nachfolgers Kraft ge- 

' halten. Des Ungrischen . Königthumes Selbst 
- “Erhaltung. hatte ihre Einsetzung gebothen, 

richtige Begränzung ihres Machtumfanges liess 
„sich nur von fortschreitenden Einsichten in das 
Wesen der Staatswirthschaft erwarten. 

x 

  

IV. 

Das Kriegswesen, 

Es darf in den Geschichten ‘der Ungern 
nie, am allerwenigsten bey der Darstellung ih- . 
res Kriegswesens in diesem Zeitraunie, verges- 
sen werden, dass bey. Ferdinand.des 1. 
Thronbesteigung der Beherrscher der Osmanen 
in dem eigentlichen Ungarn noch. kein Dorf 
‚besetzt, aber bey dem Tode. dieses Königs, 
'amgeachtet der zahlreichen Heldenthaten Ung- 
rischer Feldherren und Hauptleute schon. mehr 
als die Hälfte, bey Matthias des II. Erhe- 
‚bung, weit über zwey Drittel des Ungrischen 
Reiches, theils unmittelbar seiner Gewalt un- 
terworfen, theils durch seinen oberherrlichen 
Einfluss beherrscht hatte. Es ist gewiss, dass 
die Könige dieses Zeitraumes, die verschwen- 
derischen: Vergabungen ihrer Vorfahren büs- 
send, nicht mehr vermögend waren, aus den 
beträchtlich geschmählerten Einkünften ihrer 

Kron- und Kammergüter des Reiches, Ver- 
„theidigung gegen des. benachbarten Feindes 
Übermacht, und die, durch unselige Massregeln 

..vom ihnen ‚selbst herbey geführte Vermehrung 

\ _
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der Kriegskosten zu bestreiten; eben so gewiss 
ist aber auch, "dass :Ungarns Völker, in sich 
reich, mächtig, tapfer und geübt genug gewe-— 

. sen.wären, Solejman’s und seiner Nachfol- 
ger Macht und Übermuth schon an den Ufern 
der Save und’ der untern. Donau zu brechen, 
hätten so vortreflliche Fürsten, wie Ferdi- 
nand und Maximilian, sie gewürdiget, mit 
zuvorkommendem Vertrauen ihnen ganz, Kö- 
nige zu seyn; hätten sie ohne das Gefolge an-. 

“ massender Ausländer .sich an die Spitze den 
Ungern gestellt; hätten sie den bewährten Hel-. 
den: Jurissics, Horväth-Stansics, Nä- 
dasdy, Revay, Döbö, Forgäcs, Loson- 
ezy, Ariny, Telekesy. mehr, als ihrem 
Söldlingen, Kaezianer, Rögendorff, Teu- 
fel, Castaldo, Hardek, Belgiojoso, Bast@ 
vertrauet. Das Reich war in Spaltung gera- 
then, weil Ferdinand gezögert halte, es in 
Besitz zu nehmen; es war in innere  Zwie- 
tracht, in-Gesetzlosigkeit, in Verwirrung ver-: 
fallen, weil Ferdinand und seine Nachfol- 

ger ihren ordentlichen Wohnsitz ausserhalb 
desselben verlegt hatten. Es war zum Theile 
dem Gegenkönige, zum Theile dem Erbfeinde . 

. Preis gegeben, selbst seinen raubgierigen Ver- 
 theidigern zur Plünderung und Erschöpfung 

überlassen worden, weil Ferdinand und 
seine Nachfolger befangen - waren - in .dem 

Wahne, mit. Zurücksetzung der Ungern, durch 

ausländische Befehlshaber, Glücksritter, Söldner. 

und Freybeuter es ‚behaupten zu-können. 
Indem die vier Regenten dieses Zeitrau- 

mes, weder mit dem Reichthume des.Landes, . 

das: sie das ihrige nannten; noch ‚mit dem‘ 

Werthe des Volkes, dessen Kraft sie zu.ihrem
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‚ Vortheile benutzen;:noch'auch mit der: Staats- 
'klügheit des ;Feindes,.. mit dem. sie entweder 
kämpfen, oder Verträge: schliessen sollten; .hin- 
länglich ‘bekannt, stäts in der Ferne suchten, 
‚was ihnen in der. Nähe gelegen hatte; in fal- 
scher Rechnung. auf. oft, verheissene, selten. 
geleistete, nie wirksame: Deutsche Reichshüife 
slie günstigsten Augenblicke zu kräftigen ‚und 
entscheidenden Unternehmungen wider den 
Feind : versäumten, und : verderbliche, _ mehr 
ihm, als ihnen, notlıwendige Waffenruhe kost- 

- spielig_unterhandelten, unterliessen sie das Ung- 
zische Volk,.von Natur aufgeweckt, ‚kriegerisch, 
iapfer, entschlossen und beherzt, zu einer-Krie- 
gesmacht zu bilden, mit welcher sie unter ih- 
rer. persönlichen Anführung, ohne in der Wie- 

. mer Burg zu: zittern; oder sich .aus ihr nach 
Linz hinauf zn flüchten;. ohne fremde Befehls- 
diaber, ausländische Hülfsvölker und theuer be- 
zahlte Söldner, ihre Sieges - Tropäen ‚weit *hin- 

.3er den südlichen. Abhange des Hämus hätten 

- 

rijchten können. Anstatt dessen’ begnügten 
Se sich damit, fast jährlich einen Landtag aus- 
‚zuschreiben, darauf;bey den Ständen um Stel: 
Jung einiger Mannschaft anzuhalten, und auf 
Bewilligung einer Kriegessteuer zu angeblicher 
‚Besoldung nie richtig bezahlter Söldner anzu- 

 ılragen. -.. ° 
Nicht beherziget wurde von ihnen das 

enlferntere, und: auch das nähere. "Beyspiel, 
welches eilf Grossherren der Osmanen m 

Unterhaltung der J anitscharen, und Matthias 
Hunyady in Errichtung der. schwarzen Le- 

', 8ion von der Nothwendigkeit. und Wichtigkeit 
eines geübten stehenden Heeres aufgestellt hat- 
ten. Sie wähnten, mit hinlänglicher Heermacht



versorgt "zuseyn, ‚wenn‘ hier und da ein edler 
Herr aus fremden Lande; in ‚mancherley‘ Eu= 
ropäischen Kriegen geübt, mit seinen Leüten 
zu ihrem Wallendienste sich“ erboth; Spanier; 
Franzosen, Itater, Walloner,' Niederländer für 
tlienern Sold und: ungestrafte Taubfreyheit hau- 
fenweise: unter ihre Fahne traten, und Ungarns 
Stände; ‚gleichsam nur zu einem unbedeuten- 
den,. wenig 'geachteten Nachtrag, von hundert 
Pforten’ zwölf. bis fünfzehn Mann von dem 
Clerus' für. jedes "Hundert Gulden Zeheätein- 
künfte fünf'Reiter zum Aufgebothe bestimmten. 

Dass das so bestellte‘ Kriegswesen "nichts 
taugte, hatten‘ nehrere staätskluge Ungern ein- 
gesehen, und die Stände auf Landtagen frey- 
mülhig erkläret. Wollten dur ch Reichsverord- 
nungen anfgeböthene Edelleute' nach dem funf=" 
zehnten Tag: ihres Dienstes heimkehren, auf 
alte Freyheiten und Gewohnheiten sich beru- 
‚fend, -so gaben ihnen Ungrische Feldherren; 

einsichtsvolle Patrioten, zu erwägen, dass jetzt: 
nur noch an Rettung des sinkenden Vaterlan- 
des zu denken sey. Alte Rechte und Freyhei- 
ten müssten des Reiches gegenwärtigem Schick- 
sale untergeordnet, und nicht mehr auf längst 
untergegangenes Glück: in sträflicher Unthä- 
tigkeit Zurlick gesehen werden. Doch wenn 
ihnen ihre alten Rechte und Freyheiten, jetzt‘ 
schon leere Nahmen, wirklich amı Herzen ]ä-' 
gen, so möchten sie Auch der beharrlichen An- 
weudung des "einzigen Mittels zu ihrer Wie- 
derherstellung sich nicht entziehen ; sie sollten 
gleich ihren Vätern kämpfen, im Kampfe aus- 
dauern und siegen. Wie ihre Väter sollten sie 
des Lagerlebens Entbehrungen und Mühselig- 
keiten, des Krieges Besc hwerlichkeiten und Ge-
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fahren, der gemächlichen Ruhe in Städten, den 
Bequemlichkeiten auf ihren Schlössern, - dem 

_ geschäftigen Müssiggange in den Palästen. der 
Könige vorziehen. Jetzt geböthe die eiserne 
Nothwendigkeit, vor: welcher Rechte und Frey- 
heiten, selbst Gesetze schweigen müssten; un- 
ter. deren allbezwingender Gewalt des Vater- 

‘ landes und seiner Söhne Heil, nur durch -de- 
‘ren Eintracht und. Ausdauer in F ührung _des 
Schwertes mit vereinigter Kraft gesichert wäre. 

So hatte Andreas Bäthory in dem La- 
ger bey Puszta-Sziks26 zu dem Adel gespro- 
chen; Antonius, Wränczy, der die Rede 
init angehört, und ihre Wirkung auf die Ge- 
müther beobachtet hatte, schrieb gleich darauf 
in demselben Geiste an Thomas Nädasdy: 
„Ungarn: sey unwiederbringlich verloren, wenn 
„ihm nicht "bald durch. seines Kriegswesens „zweckmässigere Einrichtung Hülfe gebracht “ „wird. Ein. stehendes Heer, im ordentlichen 
„Solde, von den ersten Jugendjahren zu .dem »Waffendienste gebildet, unablässig darin ge- . 
„übt und daran gewöhnt, ausschliessend dem . „Kriege gewidmet, nie an andern Erwerb;. an  „Federbetten .und-häusliche Ruhe in den Ar. „men der Gattin denkend, sey unentbehrlich a).“ 

Eines solchen Heeres ‚allmählige Bildung und_Aufstellung bezweckten die Stände in vier- ‘zehn Reichsversammlungen durch: jedes Mahl wiederhohlte und stark verpönte Verordnung, Kraft welcher jeder Grundsäss, vom Könige. an, bis zu dem letzten Dorfbesitzer, zu. einem stehenden Heere zu Pferde, von jedem Hun- 

ea) Anton. Verantii Epist, ad Thom. Nädasdy.“ Apriae 4 Octbr. 1550, ap. Katona. T. XXI. p 1006. 7 . Er 

-
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dert seiner Bauern, bis in Ferdinand’s dreys- 
sigstes Regierungsjahr -zwey ®); nachher im- 
merfort drey Reiter ausrüsten, besolden, stel- 
len, und die Verfügung darüber in Anschung 

‘ihres Standortes den Ungrischen Feldherren 
und Hauptleuten überlassen sollten b). Einigen 
Gespanschaften :wurde nachgelassen, dass sie 
statt Reiterey, Fussyolk stellen durften. Dass 
die Stände wirklich die Notliwendigkeit einer 
stehenden Kriegsmacht eingesehen, und die Er- 
richtung derselben dureh ihre Anordnung eines. 
continui militis beabsichtiget hatten, wird durch 
ihre gediegene, von dem Doctor der Rechte 
Andreas Ketsk&s verfasste, dem Könige 
Rudolph eingereichte Vorstellung ausser al- 
len Zweifel gesetzt, _ = 

Nachdem’ sie schon früher atf einigen 

J. 6.1602: 

Landtagen die -Unzulänglichkeit und Mangel- 
haftigkeit der, von Alters her. üblichen einzel- 
nen und. allgemeinen Insurrectionen, eben so 
die Last und die, Unbrauchbarkeit der jedes- 
mahligen ‚Mannschaftsstellung für eine . be- 

stimmte, längstens auf. sechs "Monathe festge- 
setzte Zeit dargestellt ‚hatten; hielten sie jetzt ° 
dem Könige nachdrücklich vor: „wie oft und 
„wie dringend sie angetragen hätten, auf Er- 
„richtung, Bildung und Unterhaltung einer zahl- 
„reichen Pflanzschule für eine stehende, wohl: 
„geübte, in Gefechten und Schlachten den vor- 

  

a) Ferdin.t. R. Dexr- vr. 1543. aft. xi. — Deer. IX; 
1546. art. XIX. XXI. — Decret, XVI, 1555, art, IV. VI:—: 
Decres. XVII. art, XIX. XX. b) Ferdin. I: Decrer, XX, 
41563. art. XVII. — Maximil. Decret, I. 1556. art, XV. 
XVI. — Deeiet. U; 1557. au XX: XXI. — Decreu IE. 
1569, art. XXI. — Decret. VI. 1574. art. X. — Decret, VIL 
1576. art. X..— Rudolph, Decr. I, 1578. art. VII. VIM. — - 
Decr. IV. 1587. art. XVII. — Decret, V. 1595. art, XVI.
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„dersten Platz 'einnehmende,: und ‘dem Sturme 
„derselben 'Frotz biethende Heermacht, - ohne 
„welche das ungeübte‘, kurz vor jedem: Feld- 
„zuge zusammen geraflte Landvolk. mit dem 
„jedes Mahl aufgebothenen, seimer Wirthschaft 
„entrissenen ’Adel, den’ nur für Waffen und 
„Krieg lebenden Janitscharen- enfgegen, zür 
„Schlachtbank geführet würden: .doch alle ihre 
„Anträge'.und Vorstellungen seyen unbeachtet, 

: „ihre ‘Bitten unerhört' ‘geblieben, und alle bis- 
„her von ihnen’dem Vaterlande dargebrachien 
„Opfer mehr’ verderblich, “als heilsam gewor- 
„den; sogar (die wenigen vielerfahrnen, längst 

„bewährten Ungrischen‘ Waffenmänner in: den | 
" „Gränzfestungen hätte man beurlaubet, um ihre 

„Stellen mit unerfahrnen, nur auf Raub und 
„Beüte' sinhenden ‚Ausländern zu besetzen 2), 

‘ Die Ungrischen Stände, welche älso- klag- 
ten, hatten nur ihre Zeit und ihres 'Vaterlan-. 
des Bedrängnisse vor Augen; - nichts. ahnete 
ihnen :von' der -ausgedehntern und 'höhern Be- 
stimmung, welche dem Österreichischen : Völ- 
kerverein unter seinem gemeinschafilichen. 
Oberhaupte ‘von der Vorsehung in der Euro- 
päischen Staaten-Republik - angewiesen war. 
Seit dem zwölf hundert .drey und siebzigsten 
Jahre, als der' kraftvolle, :redliche, treuherzige, 
Deutsche Mann, Rudolph Graf von Habs- 
burg, 'am Simonis und- Judä Festtage zu 
‚Aachen zum Deutschen Kaiser sich halte krö-. 
nen lassen, waren seine und seiner Abkömm - 
linge Entwürfe und Unternehmungen lediglich 
auf ihres kleinen Hatıses Vergrösserung be- 
rechnet; nur .dazu sollten ihnen die ererbten 

a) Bey Katona Tom. AXVIHE p.: 9. 

a , _ . ;
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beträchtlichen 'Völkerschäften: ‚dienen, und erst 
‚Friedrich..dem Ill. ahnete es dunkel ,Öster- 
reich sey. berufen;'.durch: seiher Völker ‚verei— 
nigte Kraft, trotz allen “"Widerstrebungen :und 
diplomatischen Künsten politischer 'Eiferstcht; 
eine feste. Sehluss-...und, Schutzmacht des Bus. 

. ropäischen. Gemeinwesens zu . werden. Zu: die- 
ser Bestimmung ‚wird es. nunmehr schoh. durch 
sechs, Jahrliunderte, unter"mancherley.Abwech=; 
selungen.. des: Glückes, unter wmannichfaltigeir 
politischen -Missgtiffen und. schmerzlichen, doch 
belehrenden Erfahrungen . fortgezögen; denn 
wohia auch Manarchen, Völker. und: Reiche, . 
von. Einsicht geleitet, ‘oder von Leidenschaft 
‚getrieben, ihre ‚Richtung. nehmen: inögen, uriter 
abwechselndem Steigen, Fallen’ und. Wieder- ' 

' aufstehen "gelangen -sie am’ Ende ‘dennoch auf‘ 
den Standpunct, den. Goties. Macht und. ewiges. 

; Recht: in .der :Weltordnung ‚waltend,..-für“sie * - 
ausersehen -hat..:: 2:32... 20... en 

‚In ‚keinem. frühern  ‚Zeitraume ‘ging des 
Österreichischen Völkeryereins ‚Hinleitung und 
Bildung - zü seiner. „augedeuteten Bestimmung: 
kräftiger und: wirksamer ‚vor, als in dem’ Zu= 
sammenflusse der grossen, ‚erschütternden: fol-- 
genreichen.. Begebenheiten ‚inter Ferdinand: 
dem I bis. Ferdinand: dem II. . Politischer 
Missgriff war. alles, was‘ diese Könige,..besön-. 
ders der kraftvolleste und an Chaärakterstärke. 

‚der gediegenste unter ihnen, Ferdinand der 
ü. ‚in. Deutschland, Böhmen: und Österfeich | 
wider ‚mehrere fanatische und politische‘ 
Verfechter der kirchlichen ‚Reformation unter= 
nommen ‚hatten; aber der. Druck ihrer‘ Gewalt 
war nöthig und heilsam,, um, die, Völker. zur 
Erkenntniss ihrer. Rechte .und zu_ dem: Gefühl 

VI. Theil. . 10..: ° 

men 7 
v
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ihrer'-Kraft zu erwecken: denn nicht weise, 

gute und gerechte Fürsten- schaffen ‘oder bilden 

kräftige, . edle und. rechtschaffene Völker; son- 

dern erregbare, ünter hartem Drucke aufge- 

-reitzte,: ihrer: Kraft und ihres Werthes sich 

bewusste Völker nöthigen ihre Fürsten, weise, 

gut: und gerecht zu seyn, oder es zu werden. 

Politischer 'Missgriff: war alles, was von. den 

Stäats- Cabinetten zu'Wien und zu: Prag, unter 

Zulässüng' dieser Könige wider des Ungrischen 

Reiches Grundverfassung, ‘wider die darin be- 

gründeten Rechte und. Freyheiten der Ungern. 

war gewagt worden; aber die schlecht berech- 

 neten : Wagnisse würden dem hochherzigen 

Volke .nur  Aufforderungen zu einem. Kampfe, 

unter dem'sich die::Nationalkraft desselben und 

das Hochgefühl seiner Volkthümlichkeit ver- 
.. stärkten. Schwere Arbeit und harte Drangsale 

hatten die beherzten Kämpfer auszuhalten; 
doch, so ‘weit das Recht .auf ihrer Seite stand, 

. wurde '.die Aufreibung ihrer Kraft mit dem 
Siege belohnet. Grundverfassung, volkthümliche 
Selbstständigkeit,. Nationalcharakter, Rechte und 
Freyheiten wurden im Wesentlichen gerettet, 
‘und. der glücklichern. Nachkommenschaft über- 
liefert; ein Erbtheil, dessen Besitz und wäch- 
same Bewahrung Ungarn endlich zum Grund- 
pfeiler des: Österreichischen Staatenvereines ge- 
macht hatı " Fe 

. Der in diesem Zeitraum für Ungarn schäd- 
lichste .Missgriff war die Einsetzung und Un- 
terhaltung eines Hofkriegsrathes, welcher, 
aus begünstigten Ausländern bestehend, von 

ien oder von Prag aus, ohne hinlängliche 
Kenntniss des Landes, des Volkes, und des
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Feindes, die ‚Kriegsangelegenheiten in- Ungarn 
leitete; oder vielmehr den‘ kräftigen; rasch ent- 
scheidenden Gang: derselben hemmte;; in seiner 
Unbeholfenheit und ' Saumseligkeit,: mit allen 
Anweisungen, Vorkehrungen; Anstalten immer 
zu spät kam; der ausländischen Befehlshaber, 
wie der einheimischen ‘Peldherren richtigere 
Einsicht und: freye Wirksamkeit an seine Un- 
entschlossenheit gebunden hielt; die wichtigsten 
Gränzplätze an Besatzung, Mund - und Kriegs- 
vorrath Mangel leiden; die’ ausländischen Söld- 

' nerscharen unbezahlt darben, 'hungern, 'rauben, 
liess; und seiner Erspärüisse sich: 'rühmte. 
Durch solch‘: verdammliches "Verdienst hatte 
sich ‘unter Mehrern' ausgezeichnet Herr Geb: 
hard Beketzer, früher bey Eszek unter 
 KatziawersiFahne gemeiner ‘Söldner, * dort 
in Gefangenschäft 'geräthen und wieder. ausge- 
löst, kein anderes Mittheilungs-Organ; als die. 
Deutsche‘ Sprache besitzend ; äusser’ dem Ein 
Mahl Eins aller andern Kenntnisse exitbehrend: 
dennoch durch erschlichene. oder erkaufte Hof- 
gunst jetzt. das ängesehenste Mitglied’ des: Hof-- 
kriegsräthes.- Johann Pethö, -Befehls- 
haber der.'Komorner Burg ünd der Donau- 
‚Notte hatte: harten Stand mit ihm, :da"die- . 
ser dem verwegensten Kundschafter , welcher 
Freyheit und: Leben dem augenscheinlich- 
sten Gefahr. Preis geben sollfe, nicht mehr 
als zehn Batzen Belohnüng versichern .wöllte, 
Dafür, und’ dass’ er durch: Vorenthaltung‘ des. 
Kriegssoldes ‘dem’ königlichen Schatze' jäuflich . 
vierzig tausend - Gulden ersparte, wurdeter 
'hochgepriesen bei Hofe: die Gegenrechnuün 
‚von verlornen Schlachten, in Feindesgewalt- 
gerathenen. Burgen und ausgeplünderten. ‚Dör- 

100*
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fern: durch. unbefriedigte Mannschaft; kam 

'nicht vor;des Königs Augen ?)., 

Und nur zu oft befanden sich ausländische 

Befehlshaber, Ungrische Hauptleute, kampfbe- 

‘gierige Waffenmänner, die Ehre der Heerscha- 

ren und .das Heil des Vaterlandes durch des 

' Hofkriegsrathes saumselige Vorsicht in dersel- 

ben Lage, in welcher Antonius Wränczy 

. den General-Capitan Niklas Graf von Salm 

‚und die ihm beystehenden Ungrischen Feldher- 

ren bey Szolnok beklaget hatte, . Ihnen. und 
dem Grafen war ihre Gebundenheit an Unthä- 

. tigkeit unerträgliche Qual, Sie mussten gegen 
ihre bessere ‚Erkenntniss, ‘wie den treulosen, 
keines Vertrages achtenden Osmanen zu be- 
gegnen 'sey, dem Hofkriegsrathe ‘ gehorchen, 
welcher aus Kargheit oder Zaghaftigkeit, — 
er nannte es Ehrfurcht vor_der Verträge Hei- 

. ligkeit — des übermüthigen Feindes Muthwil- 
ien und Gewalt ohne Widerstand zu dulden . 
befahl, und von jeder Bewegung der Heer- 
‚macht vorläufig unterrichtet zu. werden .ver- 
langte. Die günstigsten ‚Augenblicke wurden 
in Erwartung seiner Antwort. versäumt; „Wir. 
„schwanken, schrieb Wränczy, wir kriegen 
„nicht, und täglich werde ich mächtiger ge- 
„angstiget von er. Furcht vor dem Schicksale 
„Saguntums, welches überwältiget wurde, wäh-, 
„rend man in Rom beräthschlagte. . Seit Auf-.. 
„führung der: Szolnoker Burg hat sich. der Feind . 

‚„schon vier unserer. Plätze bemächtiget, und 

_,„moch sollen, dürfen wir nicht an Verletzung 
„der Waffenruhe glauben. wir gleichen kreis- 
„senden Bergen By « 
u 

a)Erancis P Forgsoe pi 425. 456% ») Antonii 

n- 
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Wenig frommte im Ganzen, bey so wi- 
dersinniger Lähmung der Kraft des Muthes; 
der Lust und der Thätigkeit, dass die Stände . 
in achtzehn Reichsversammlungen jedes Mahl. 
zu bewaflnetem -Aufstande, Mann für Mann, 
wenn entweder der König in Person, oder ei- 
ner der HErzherzoge : den Feldzug anführen 
wollte, sich angebvihen;, ausser diesem Falle, 
bald den fünften 'Theil ihrer Bauern, bald von 
zwanzig Höfen. Einen, ein ander "Mahl von 
hundert Höfen sechs, zehn, auch dreyssig Rei- 
ter mit verhältnissmässiger Anzahl Fussvolkes 
auszurüsten, zu stellen, auf ihre Kosten zu un- 

. terhalten,. sich anheischig gemacht: hatten %): 
alle Anstrengungen und Aufopferungen: der Un- 
‚gern begründeten nur für sie das traurige 
Recht, ihrem Könige und allen künftigen | Zei- 
ten im Reichsdecrete ‚sagen zu dürfen, „dass von). C. 1598. 
„ihrer Seite bisher alles Mögliche, und das Äus-. 
„serste, was in ihren Kräften. stand, zu des 
„Vaterlandes Vertheidigung geschehen sey; dass 
„sie jedes: Mahl. die von Reichsversammlungen 
„verordnete Mannschaft gestellt; sie selbst jeder 
„Mahnung der Feldobersten zu bewaffnetem 
„Aufstande Folge geleistet; den Mühseligkei- 
„ten des Lagerdienstes sich nie entzogen ha-. 

r . 

  

Verantii Epist, ad Thom. Nidasdy.. ‚Agriae. 8. Octbr. 1550. 
ap. Hatona T. XXI p. 1102, - 
a):Ferdin. I. Reg. Decret. I. art; I er VIII. — Decret: 

II. art. XX. XXIX. — Decret, IV. art. IX segqg. — ‚Decr. _ 
V..art. XXXIH sqg. — Decrer: VI. art. XIX sqq.— Deer. 
VI. art, XI sqg. — Deeret. VIIL. art. V sqqg. —. Deer, IX, 
art. XVII. — Decret. XIIT. art, IE, II — Deere. XIV. . 
art. II sgq. — Deooret. XVI. art. V. — Decret. XVII, 
art. XX sqq. — Decret. XVII. art, II. — Deeret. XIX. 
art, XIIE Budol h, R. Decret. IV. art. XIX. — Decret; 
VI. art. II. IL, ecret. VII art, V sqg. — Deocrer. VII. 
art, Ilsgg. 2 0
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„ben; den Stürmen und Gefahren der Schlach- 
„ten nie entwichen seyen; wie der Untergang 
„ihrer angesehensten Männer, ihrer Väter, Brü- 
„der, Söhne, Verwandten, und ihre eigenen 
„Wunden ‚es beweisen. Diess haben sie gethan 
„und also werden..sie. fortfahren, bis sie mit 
„dem ‚geliebten, ohne ihre Schuld uniergehen- 
„den Vaterlande fallen #).“ Und sie hielten 

“ redlich Wort; die Decrete der folgenden fünf 
. "Landtage b) beurkunden ihren standhaften Muth, 
womit sie, auch ohne Hoffnung erwünschter 
Erfolge, zu jedem Opfer sich bereitwillig 
zeigten. - Bu . 

- Nicht unbeträchtlich war das Opfer, so oft 
.. sie ausser ihres Beytrages zu stehender Reite- 

rey, noch nach Verhältniss ihrer Bauernhöfe, 
Reiter und Fussvolk ausrüsteten, stellten und 

auf: ihre Kosten unterhielten. _Der Sold eines. 
Huszaren war monathlich drey Ungrische Gul- 

. den zwanzig Pfennige; manches Mahl vier, fünf 
auch sechs Gulden, Eines Mannes -zu Fusse, 
zwey bis drey Gulden ©). Mehrere Prälaten 
und Magnaten unterhielten Reiterey auf Jahr- 

v sold; den Betrag desselben bestimmte willkür- 
liche Übereinkunft; aber der jährliche und der 

‘ monatliche Sold mussten voraus bezahlet wer- 
den. Geschah es nicht, so musste der Monath- 
Söldner noch acht Tage auf seine Befriedigung 
warten, und wenn sie nicht erfolgte, war er 

  

a) Rudolph. Reg, Deoret. IX, art. I. 5b) Rudolph. Reg. Deeret. X, art. VI. XXI, — Deeret. XH. arı, IX. 
94. — Decret, XIH,-art, IX, — Decrxet. XIV. art. III. — Matthiae II. Reg. Deoret. IL, art. LXV. ce) Thom. hary Epistol, ad Ungaros 158%. ap. Bel Note 
z,ungar. Nov. T; I. pag. 207..— Ferdin, 1. Reg. Decret, V. art. L. — Decr. Kit. art, XII. — Decr. XIV: ars XVI. Rudolph. R. Decret, VI. art, XXX, Decret. VIL ar. XX, 

 



a 151. _ \ 
-i 

- befugt, unbeschadet der’Ehre, den Herrn zu. 
verlassen, ‚und auch ‘für die: verlöornen ‘acht 
Tage noch Ersatz zu fordern. : Der Jahrsöld- 

“ner musste wenigstens ‚einen Monath vor Jah- 

res Abschluss den Dienst dem Herrn. aufkün- 
digen, oder. den. Vertrag erneuern; doch .über 
das Jahr. aushalten und auf seinem Posten 

. bleiben, ‘wenn ‚entweder der Herr  in.: Staats- 
diensten abwesend, oder:idie Burg, auf welcher 
die Söldner diente,: von’ dem Feinde hedrohet 
oder belagert war ?®). Reiterey und ‚Fussvolk 
jeder Gespanschaft, von: Magnaten. und Adel 
gestellt, hatten ihre. eigenen :Hauptleute und 
Trompeter; an Sold hatfe der Hauptmann zu 
Pferde unter Ferdinand's Regierung gewöhn- 7. C.1542. 
lich hundert Ungrische Gulden jährlich b),. 
unter Rudolph,monathlich fünf und zwan- J. 0.15%. 
zig °), unter Matthias vierzig 4); der Haupt- J. c. 1614. 
mann zu Fusse monathlich ‘zwölf; der Feid- 
Trompeter: drey Gulden zwanzig Pfennige. 

Von. ausländischen -Söldnern kosteten ge- 
gen die Mitte dieses Zeitraumes ein"Corps von J. 6.1563. 

fünf tausend Reitern 'monathlich. : wenigstens 

einmahl hundert tausend;' drey Regimenter 
Fussvolk monathlich. 'hundert zwanzig tausend 
Gulden ©). Allein selten wurde dieser ‚Sold 
unter Ferdinand, seltener noch, und; nie zu 

rechter. Zeit, unter Maximilian und Ru- 

dolph ausgezahlt..: Musste doch der Spanier 

Thomas Liskani. sein Silbergeräth und ei- 40.1531. 

niges andere kostbare Geschmeide verpfänden, 

um den Rest seiner, durch zehn Monathe un-. 

a) Ferdin. I. R. Decrot. XTIE; art; X. XT: db) Ferdin. 
I. R. Decret, VIL. art, XX, ce) Szirmay Notit..Histor. 
Comitat. Zempken. p. 94. d) Ldem: ibid. p. 142. 0) Mei- 
ners und Spittlers histor, Magaz, Band. III. St. 3. S. 588. 

.



‚bezahlteri “Mannschaft: wenigstens.‘ für. einige. 
Tage 'zu. besolden,; wollte er nicht allein im 
Lager 'stehen, aus dem der grösste "Theil sei-. 

. nes. Volkes. bereits: davon” gegangen war ®). 
‚Drey: ‚Jahre früher hatte-Johann Katzianer 
zu'Leutschau mit:fünf hundert Huszaren, fünf 
hundert deutschen. Reitern und 'drey tausend 
Lanzenknechten.’sich in gleicher Noth befun- 
den; 'näch’ vergeblichem, Harren durch fünf’ 
‘Wochen auf den Sold: mussten ihm die Leut- 
‘Schauer Vierzehnhundert Ungrische Gulden 'vor- 
schiessen. gegen‘ Anweisung 'an Ferdinan d, 
von. dem sie himmermehr bezahlt wurden by. 

. Später wurde dem fremden Kriegsvolke von . “ dem Hofkriegsraihe. volle Freyheit gestattet, 
-für 'vorenthaltenen Sold an dem dürftigen Vor- 
.rathe, wie an dem reichlichen Segen- des Land- 

“. volkes:und der Edelhöfe. durch Raub und Ge- 
walt sich zu entschädigen, worin unter Maxi- 
_ milian, Rudolph, Matthias. ausländische 
Feldobersten, ‚Hauptleute und gemeine Söldner „mit einander wetteiferten: - Die sechs und vierzig. Reichsdeorete dieses Zeitraums‘ sind voll der bittersten Klagen darüber; ® abgeholfen "wurde ähnen .nie.. ‘Mehrmals wiederhohlten Verord-. tungen der Stände gemäss, sollte. der durch Raub. und Plünderung ' dem ‚Landvolke zuge- fügte Schaden gerichtiich geschätzt, der’ Betrag 
den: Söldnerrotten von ‘dem Solde abgezogen, und‘ unter ‚‚die»Beschädigten verhältnissmässig 
getheilt werden: ‘Schätzung und. Abzug ge- 

en hom, Liskani Bpist, ad Joann, Katzian. Tyrnav. Fa s ale; 1531.: ap. Herchelich Notit. - Praelimin, "pP. 379. 
Sc 

er 1 malac: © . - u en ot.Soepus ap. Pagnor Änslec
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schahen fleissig;* aber. der Betrag floss in das 
‚Fiscus; stäts zum Nehmen offene , zum :Geben 
‚oder 'Theilen verschlossene Hände 2). 

Ungemein ‚schwer war es: unter solchen 
Umständen, auch nur einigen Schein: von 
Mannszucht zu erhalten. Die Möglichkeit hatte 
Carl Graf ven Mannsfeld durch die Wirk-J. 
lichkeit bewiesen. Was er hierin bei Gran: im 
Lager aufgestellt hatte, war in Ungarn, 'da- 
mahls vielleicht- in ‘ganz Europa, an Strenge 
und Ordnung, . Neues; war das Werk seines 

“Charakters und seiner Geistesmacht; in Bey- 
dem standen die Katzianer, Rogendor- 
fer, Teufel, Castaldo, Belgiojoso; Basta 

- tief unter ihm. Nur seine würdigen‘ Siegesge- 
fährten Adolph von Schwarzenberg, Nik-. 
las Pälffy ‚und Thomas Nädas dy .dür- 
fen ihm an beydem gleichgestellt werden; ‚und 
wenn sie damit nicht gahz so viel, als er, ver- 
mochten: ‘:so lag die Schuld nicht. an. irgend . 
einem Mangel ihrerseits, sondern an der Un- 
gleichartigkeit der Völker, aus welchen ihre | 
Heere zusammengesetzt waren. Gewöhnlich 
standen mit Ungrischer'Landes-Militz. besoldete 

“ Huszaren und Haiducken, auch Spanier, Ita- 
ler, Walloner, Deutsche. unter ihrem Oberbe- 
fehl; die: letztern unmittelbar ihren’ eigenen 
Anführern und Hauptleuten untergeordnet, ach- 
teten im Lager keiner Zuchtbefehle des Ungri- 

  

a) Militi stipendia non, dabantyur, ‘et vicatim alimentä pro 
victn, et. suo, et Jumentorum quaeritabat aut rapiebat;. quod 
in compendium Fisci regü "excogitatum erät. Siguidem_ ali« 
menta, quae a miseris rapiebantur, ex stipendiis. deducebantur; 
illi sine_ulla unguam compensatione .ita calamitatibus afflige- 
bantur, ut vici integri .algue maximi: penitus' desolarentur, 
aliqui pauci, 'aliquot vix suspirarent, — Ita se, tum disci- . plina politica, tum militaris habebat. Franc, Forgäacs 
pag.' 456. Zu .. ”. 

C.1595,



schen: Feldobersten; nur seinen allgemeinen . 

Verfügungen auf Märschen, bey Belagerungen, 

oder in Schlachten mussten sie gehorchen. ‘Die 

'Capitane der Landes-Militz, als Edelleute, an 

Rechten und Freyheiten: dem Ungrischen. Ge- 

neral-Capitan sich. gleich. achtend, fügten sich 

 * ausser dem Dienste: in: keine Unterordnung, 

und zum Dienste wurde nichts weiter als Mar- 

schieren, Wachehalten, Angreifen und. Schla- 

gen gerechnet. _Zogen nun die fremden Söld- 

nerhaufen aus auf Raub:und Plünderung der 

Dörfer, oder, der Zufuhren, :so war keine 

-Macht mehr: vermögend, die Landes -Militz, 
die Huszaren und: Haiducken von gleichen 

Ausschweifungen zurück zuhalten; es.schien so- 
: gar zuträglich und billig, dass den Fremden 
ein Theil: des Raubes abgejagt- wurde von Ein- 
'gebornen, damit diese mit. den Dürftigsten ih- 

- rer ausgeplünderten Landsleute wenigstens et- 
was von ihrem erbeuteten Überflusse theilen 
konnten. _ EEE — 

Wie an Tapferkeit im Schlachtsturme, so 
übertrafen,,;es muss gesagt werden, die Husza- 
ren und Haiducken, besonders die.. letztern, 
alle auswärtigen Söldnerrotten, wenn diese erst 
‚angefangen hatten, ‘an Kühnheit und Behen- 
digkeit im Rauben. Die Stammväter der Hai- 
ducken waren Ungrische: Viehhirten und Och- 
sentreiber, schon im vorigen Zeitraume der 
Strassenräuberey verdächtig, mehrmahls auch 
schuldig, unter dem Vorwande, ihre Herden 

zu beschirmen, mit Spiessen und Büchsen be- 
waffnet. Diese zu. tragen ‘wurde ihnen durch 

J: 6.1514. die siebente Reichsverordnung unter Wladis-: 

law, bey Züchtigung nach erster, bey Todes- 
strafe nach wiederhohlter Übertretung, ı yer-
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bothen; ‘Dörfern und auch königlichen Frey- 
städten untersagt, auf fremdem Gebiethe zur 
Unterstellung des Viehes forthin Schoppen und ° 
Hütten aufzurichten, damit. sie :den Hirten 
nicht Hinterhalte und Schlupfwinkel-darböthen 2). 
In der ersten Hälfte des gegenwärtigen Zeit- 
raumes war üblich geworden, dass Edelleute 
auf ihren Burgen, im Mangel anderer Dienst- 
leute; Raubherren auf ihre Schlösser zu Frey- 
beutern dergleichen Viehhirten, jetzt Hajdo- 
nen genannt, in Sold nahmen: dass Haupt- _ 
leute sie zu ihren Reiterscharen als Fussvolk; : 
Burgbefehlshaber zur Ersparung und Einzie- 
“hung des Soldes Tür sich, sie anstait ordent- 
licher . Besatzung anwarben; denn in Feld- 
schlachten und. bey ‚Vertheidigung der Festun- 
gen dienten sie ohne Sold, bloss auf Raub und 
Beute. Dort waren sie, noch'vor'völliger Ent- 
scheidung des Sieges und Verfolgung des Fein- 
des, bey Plünderung des. feindlichen Lagers; | 

- hier bey anhaltender Belagerung, in dringende- . 
rer Gefahr zur Meuterey, bey_ der Übergabe, 
oder auf der. Flucht gewöhnlich die Ersten. 
Mit Säbel, Spiess und Schild bewaffnet, waren 
sie in der Hitze des Gefechtes beherzt, muth- 
voll und ausdauernd; ausser dem Kampfplatze 
unstäte, verwegene, in keine Zucht sich fü- 
gende Leute, keines Waffenstillstandes achtend, 
der Türken. unablässige Befehder, diese zur 
Rache aufreitzend, vieles Unheils Stifter; und 
wenn sie in Gefangenschaft geriethen, unter _.. 
den grausamsten Martern der Rache, Opfer b), 

  

=) Wladislai IL Deeret, VII, art. LX. LXI. 5) For- 
gäcs Lib. Y. p. 133. .
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var Schon ‚auf Ferdinan ds ‚achtzehntem 

Landtage würden sie im Reichsdecrete schlecht- 
weg Mörder und Räuber genannt. :Ihre Aus- ' 
schweifungen und Gewaltthaten sollten in sämmt- 
lichen iGespanschaften untersucht, die Schuldi- 
gen sowohl, als die sie unterhaltenden Edel- 
leute‘, hart bestraft werden *).. Dennoch wur- 
den sie sechs Jahre später schon für unent- - 

 “behrlich gehalten in den Gränzfestungen, für 
welche die frey herumstreifenden in gewisser 
Anzahl und auf ordentlichen Sold angeworben 
werden sollten. Sie wurden gebraucht zu ge- 
"keimen Sendungen in ‘das vom Feinde besetzte 
Reichsgebieth, um das Landvolk in treuer Un- 
terthänigkeit zu erhalten, und die in Reichs- 
versammlungen bewilligten Kriegssteuern ein- 
zutreiben. Reiterey konnte man nicht ohne 
Gefahr dahin senden. Den Herren und Grund- 
sassen,: die mitten im Lande ausser aller‘ Ge- 
fahr feindlicher Überfälle wohnten, Haiducken 
zu ‚halten, war streng verbothen b). Diess 

1574 -76-Verboth wurde auf den drey folgenden Land- 
tagen wiederhohlt, und auch auf die zu Pferde 

\ dienenden ausgedehinet.2). Verarmte Verschwen- 
‚der, Landstreicher, der Gerechtigkeit entlaufene 
Verbrecher fanden bey ihnen bereitwillige Auf- 
nahme, sichern Schutz, .treue Mitgenossen- 
schaft; dadurch verstärkten sich ihre 'Rotten, 
besonders die berittienen, mit nicht unbeträcht- 
licher ‘Anzahl berüchtigter Edelleute. 

:Durch die ‚sechste Reichsverordnung unter. 
Rudolph wurden Herren und-Grundsassen, 

N 

  

a Ferdin. L.R. Deerer, XVII. art. XXUL._ b) Fer- 
‚dimsI. R. Decrer. XX. art. XXIII. ‚c). Maximil. Reg. 
Deeret. VI, art. XIV. == Deexer, W. ars x Deoret. VI. art; IN. Rudolph.
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Eingeborne und Freunde, dergleichen adelige 
‘oder unadelige Haidücken zu Pferde: oder. zu 
Fusse: unterhaltend, mit_der. Strafe. des Hoch-. 
verrathes; die Haiducken mit- Enthauptung be- 
drohet; und wenn diese, bestimmten Herren- 
dienst "oder Sold vorwendend, auf Raubzügen. - 

. betroffen würden, sollten auch Bauern befugt 
seyn, sie einzufangen, und dem .nächsten Ge- 
richtshofe zur Bestrafung: zu überliefern a), o-. 

- Dieselbe Verordnung wurde auf den näch- 
sten vier Landtagen wiederhohlet und verschärft; »1596--1599, 

Grundsassen, welche nicht abliessen, Haiducken 
zu halten, ‚sollten ihre Güter verlieren. Aus- 
'ländische "Feldobersten und Hauptleute,.. des, 
Verbothes Übertreter, des Hochverrathes schul. 
dig erkannt; Beschirmer und: Begünstiger' die- 
ses ‚Raubvolkes enthauptet werden, und jeder- 
mann berechtiget seyn, ‘wo er. Haiducken fin- 
det, sie zu tödten. Dennoch behielt: ihr thä-. 
tigster "Beschützer, Franz Redey, Burg-. 
hauptmann auf Fülek, seiten Kopf, -und.wurde 
nach einigen Jahren Stephan Bocsk ay’s. ii 
siegberühmter Feldoberster. Ohne Gefahr ge= J.C. 1601, 
tödtet zu werden, trieben Stephan Sarösy, 
Georg Kun, Matthias’ Buday, Peter 
Konkoly, Michäel Revez, Niklas Sen-. 
nyei, Peter Csekey,. Peter :und Niklas: 

. Fekete und Stephan Penzes- der Haiduc-:- _ 
ken berüchtigste Hauptleute, ihr Gewerbe un- 
gehindert fort; und auch der, wider sie ver- 
ordnete allgemeine Aufstand,. an welchem! die: 
Herren bey sechs hundert, der Adel.bey drey. 
hundert Gulden Strafe "Theil mehmen ‚sollten, . 

  

wur. 

a) Rudolph. R, Deeret. YT, art, XXX1. XXKII, .
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bieb: olme’ Erfolg: a), Es war. den Verfolgten 
frey gestellt worden, sich anwerben zu: lassen. 
unter 'des Königs Heermacht, und: für. ordent- 
lichen: Sold zu "dienen; aber auch diess ein- 
zige Mittel, ihren Ausschweifungen Einhalt zu 
thun), "verfehlte seinen Zweck, "da das Aner- 
biethen: ‚königlichen . Soldes unter keinem Kö- 
nige mehr, als unter Rudolph, verachtet 
war, "und allen Glauben. verloreü hatte... 

 Grössten Theils Anhänger des reformirten 
Kirchenwesens, stellten sie sich, ‚gegen neun 
tausend :drey hundert Mann stark, unter Ste- 
phan ‚Bocskay’s Fahne, : erkämpften: ihm 
entscheidenden Sieg über des Königs schlechte 
Rathgeber'und ausländische Feldherren, und | 
erhielten‘'von ihm nach Beendigung des bür- 
gerlichen:: :Krieges, die Tapfersten, Adelsbriefe; 
ihre Gesammtheit staatsbürgerlichen- Stand; in 

"der 'Szaboleser Gespanschaft. die‘ Marktflecken 
Böszörmeny, Szoboszlö, Nänäs, Dorogh und 
ıVamos - Percs. mit dem. umliegenden Gebiethe 

zu bleibenden und eigenthümlichen. Wohnsitzen. 

. Da ihnen diese und hr eigener Gerichtsstand, 
so ‘wie ihre übrigen Rechte und Freyhiten, 
sowohl in dem Wiener Frieden, als nachher 
auch von. dem Könige Matthias bestätiget 
wurden, so’ hätten sich. billig alle rechtlichen 
Reichssassen vereinigen sollen, zur Vertilgung 
derjenigen, welche forthin frey herumstreifend, 
lieber vom Raübe leben,. als mit den: Bessern 
ihrer :Genössenschaft in dem ihr angewiesenen ' 

, Bezirke, während des- Friedens‘ das Land bauen, 

  

e) Rudolph. R. Decret, VIT. art, XXUT. — Deecr. VII. 
art, XXIII, xy. Decret. IX. art: XXIX. — Decren. X. 
art. II. XXXVII.— Decrer. XII art, XXVIL — Seirmay 
Notit. Hist. "Comitat, Zemplen. 'p.’ 114.
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und auf, ergangene. ‚Mahnung in‘ die Waffen zu. 
rühmlichem Kampfe ausziehen wollten. : Noch 
zwey Mahl wurden. die frühern Reichsgesetze1609--1613. 
wider" diese .frey herumstreifenden Haiducken:_ 
rotten ’vergeblich erneuert: ?); unter dem ge- 
setzwidrigen Schutze einiger Magnaten und Ge 
spanschaften fuhren sie fort, Österreich, 'Steyer- - 
mark: und ::der:- Osmanen Ungrisches "Gebieth 
feindlich  heimzusuchen. : Nachdrüg ;klich' klagte - Bun 
darüber. Watthias im’letzten. Jahre: seinen 
Herrschaft, und bewirkte nichts: weiter, als 
die Verordnung, dass'in: Zukunft: die Haidücken, 
der Gespanschaft, in: welcher sie wohnten, ein. 
verleibt..werden "und gleich:'dem :übrigen Adel 
der: Gerichtsbarkeit ihres‘ Comitates‘ sich: unter 
‚werfen 'söllten.b). =: ; Kunz 

Das Übermass der‘: Ausschweifungen, won. 
durch das: einheimische, wie das auswärlige 
Kriegsvolk sich‘ verhasst. gemacht hatte, führte 
die Nothwendigkeit “einiger Annäherung .zur - 
Zucht und Ordnung, sowohl im Lagerdienste, 
als in Verpflegung, dringender herbey. - Da 
mehrmals  erlassene, bestätigte und erneuerte 
Reichsverordnungen wider des. Waflenvolkes 
Gewaltthätigkeiten nichtbefolgt, die verhängten: 
Strafen an Übertretern nicht vollzogen: wurden; 
Ungern. sogar, 'theils‘ für .höhern Sold,  theils - 

‚ gelockt von der Aussicht auf straflösern Raub, - 
von fremden Feldherren unter auswärtige Söld-. 
nerscharen sich änwerben liessen; so sollten in 
Zukunft den ziehenden Scharen in jeder Ge- 7. 6.1597. 
spanschaft Marsch - Commissariem: beygeordnet; 

' 

  

a) Matthiae II. R. Decret, IT, art. XIX. — _. Decret; IT; 
art, XXI. b) Matthiae Ir: " Proposieionee ad Statt, et \ 
Ordd; art, II. — Decret. IV. art. IXXUI .
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“ durch’sie: willkürliches Einliegen, Yästiges Ver- 
- weilön ‚im: Städten. und. Dörfern; "unbefugtes 

"Fordern: und Erpressen' :verhindert‘;werden ?). 

- ‚Weil: Feldherren und: ‚Hauptleute, - besonders 
‚ ausländische; die Ausschweifungen ihrer. Völker, 
oft durch.feige Nachsieht, häufiger ‚aus: eigen- 
nütziger Theilnahme: an den -Vortheilen .. des 
Verbrechens, anstatt sie. zu. bestrafen; vielmehr 

J. c.1595: begünstigten, so sollfen ‚hinfort in. jedem Lager 

drey.. ‚Richter, ‚ein Deutscher, .. ein: Unger "und 
.— ein Italer‘, : mit ‚Beysitzern- und Gerichtsdienern 

in nöthiger Anzahl : bestellt;:' von jedem. der- 
selben. seines: Volkes; Verbrechern, dem Kriegs- 
Techte:, gemäss . verfolgt; verurtheilt,, bestraft; 

- im. Falle. sie. ihrer richterlichen Pflicht erman- 

gelten, von dem Ungrischen Generai-Capitan 
zur Verantwortung und: Strafe gezögen wer- 
den b). . Nimmerniehr. sollten Ungern,- Croaten,, 
Slawonier, höhern Söldes.ader: anderer. Ursa- 
chen wegen unter Völkern auswärtiger Feld- 
herren‘'.dienen; : und .die bereits angeworbenen 
unverzüglich unter die Ungrischen Heerscharen, 
zurückkehren. Im Weigerungsfalle sollten die 
Grundsässigen ihre Güter verlieren; -die Besit- . 

 zungslösen eingefangen und enthauptet werden °), 
° Ob. und wie zu dieser Zeit die Ungrischen 

Haufen, „gleich den: ausländischen Söldnerscha-. 
ren, ‚die einen schwarz ‚oder weiss, -.roth oder. ° 
gelb;- ‚die andern blau oder. grün. bekleidet ‘ 

PER 

.,&) Rudolph. R: Deckst, Vor. ärt; Krxyıl. = Dexten. 
IX. art. XXV. — Decret, X. art, V. — Deer. XI. art, XIX, 

) Rudolph. R. Decret, VI. art. XXV. — Deöret.. VII. 
2% XXT. ce) Rudolph. R, Decret. VE art, XXXUT. — 
nen VIE ar XXI. — Deerer. IX; art, XVII. .Mat- 

. art. BR U, R. Deoret, a. ars KIN, - Deeren, II
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waren ?), und durch eigene ‚Uniformen; sich 
von . einander unterschieden haben, ist nicht 
leicht auszumitteln; aber gewiss-ist, dass aus.- : 
ser den Haiducken im Laufe dieses Zeitraumes . 
‚häufiger als in dem vorigen auch Ungerh schion 
zu Füsse dienten: Im Feldzuge wider den 
Grossvezier Sinan, hatte. der Siebenbürger . 
Fürst, Sigmund Bäthory bey seinem Heere: % 6.1596 
Szekler,; . neun 'tausend zwey hundert mit 
Büchsen,; .. vierzein tausend mit Spiessen und 
mit Bogen; .‚Ungern; ‘, acht hundert zu Pferde 
mit Lanzen;.zwölf hundert zu Fusse mit Büch- 
sen bewehret: Dazu hatte die Sächsische Ge= 
sammtheit ihr& stehenden. Söldüer, Hermann." 
stadt in. schwarzer, Kronstadt in blauer, .Me= 
syes in grüner, Bisztritz in rother’ Uniform; 
jede tausend ‚Mann Fussvolk. gegeben b). 

di ‚dieser... Zeit hatten. die Ungern . auf. 6, 152, 
Georg Zriny’s Äntrag leichterer Beweglich- 
keit wegen ihre ‚vier Fuss langen, schweren; 
gebuckelten Schilder weggelegt und. statt der=. 
selben ausser dem Säbel nach der Türken Bey. 
spiel eiserne-Brustharnische, Helme und Spiesse 
in ihre Rüstung aufgenommen ©). Mit Abgabe- 
derselben: als Theil des Lösegeldes: sich loszu.-- 
kaufen, war dem in Gefangenschaft gerathenen 
Unger .bey Todesstrafe verbothen. Nachdrück= 
licher drangen .die Stände auf Vollziehung die-1563.:16ig.. 

‚ser Strafe an. Kriegern, Haupt- und 'Handels- 
leuten; welche dem Feinde Waffen, Kupfer, 
Salpeter, Schiesspulver auführten oder die Aus- 

ut { 

  

a) Im J. 1583. Isthuänffy. Lib, XXV. p. 356. — In J. 
1589. Leibitzer Chrönic. ap, VFagner Analect, Scepus. P. IT. p. 68. „‚D) Isthuänffy Lib, XXIX, p: 412, 
e) Isthuanfiy Lib, XXV, p. 325, 
.VIIL Theil. Fa 11
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fuhr begünstigten d),; allein niedrige Gewinn- 

* "sucht über den Vortheil des Augenblickes des 

“ eigenen bleibenden Wohlstandes, der Ehre, der 

-. Pflicht des Vaterlandes vergessend, trotzte dem 

‚Eifer der Gesetzgeber, betrog die Wachsam- 

“keit der Vollzieher, und lıtt in langen schmerz- 

. haften Folgen ihre selbstbereitete Strafe. Es. 

gehörte mehr als zwey hundertjährige Reibung 

dazu, bevor Ungern an Geist, Herz, Ge- 

- meinsinn und Rechtlichkeit den vornehmen 

und gemeinen Ungerpöbel auch an Zahl 

und an Macht überwältigen konnte. : Mehr, als 

der Osmanen ‚Glück und Gewalt, hat dieses 

Pöbels Niederträchtigkeit dem Vaterlande ge- 
schadet: a , 

_ Nie hatten, die patriotischen Stände des 
unsäglichen Elendes: Quelle in- ermangelnder 

Soldzahlung und 'vernachlässigter‘. Verpflegung, 
. ‘ wodurch das ausländische Waffenvolk, und 

nach dessen Beyspiele auch das einheimische, 
zu Gewalt, Raub;. V’erwüstung nothgedrungen, 
war, übersehen. Der Unheil abzuhelfen, hat- 

. ten sie kein Opfer verweigert, wid auf Reichs- 
-versammlungen die zweckmässigsten Verord- 
nungen ergehen lassen; allein ihre Opfer füll- 
ten nur die Hände ausländischer. Feldobersten 
und ihre Verordnungen blieben. unter der 
'Schlaffheit und Sauimseligkeit des Wiener oder 
Prager Hofkriegsrathes nur todter Buchstab in 
Reichsdecreten: der Regenten-Ruhm der vier 
Könige wurde ‚durch der. Kammern ‘und des 
Hofkriegsrathes Sucht durch Mehrmacherey sich 

  

_@) Ferdin. I, R.:Deoret. XX. art, LXVII. Rudolph. 
R, Decrer. VII. art. L. —. Deeret. VIII art, XXVI. Mat- 
thiae II, R. Decxet. III. art. XV.— Deoret. IV. art. LV.



zu ‚empfehlen, gleich stärk befleckt. Wenig 
frommte,, dass. die Stände die Zufuhr an Le " 
bensbedürfnissen ; in...die Lager mit. aller mög- 
lichen Sorgfalt: und regester Thätigkeit betrie- 
ben; und nicht geachtet wurde ihres:.oft wie- 
derböhlten. und geschärften Gesetzes; ‚dass die ” 
billigsten Preise derselben‘ bey..den ausländi- 
schen, wie. bey den einheimischen: Heerhaufen, 
nicht von den fremden, sondern von.den Ung- 
rischen Feldobersten; mit Zuziehung der benäch- 
barten Vicegespane bestimmt werden. sollten 2). 

Als demnach. Maximilian neue, ‚Verfü- 
gungen hierüber von den Ständen. forderte, er 
wiederten sie freymüthig;'sie hätten. das Ihrige 
gelhan; der König .möchte; nur bewirken ;- dass 
seine ‚Söldrier die billigen Preise entrichteten, . 
die-Landleute von. der :Zufauhr' nicht zurück- 
schreckten, nicht so.wie bisher die Dörfer zum 
Raube und zur Brandschafzung. unter-sich: ver- 

-theilten, und die Einwohner zu 'unerträglichen _ 
Lasten zwängen.. Die Reiterey sollte der be- 
zeichneten Wiesen ‚schonen, innerhalb . der 

“ . Gränzen angewiesener Hutuugen bleiben, : und 
auch hier nicht länger: wie bis zu Ende. des 
Maymonaths verweilen. .Die, Übertreter soll- 
ten von den Obergespanen oder ihren. Haupt- 

‚ leuten. streng bestrafet,. und diese, ._wenn’sie: 
aus Gunst oder Fahrlässigkeit. ihre Pflicht nicht 

“erfüllen, won dem Könige ‚zur Geldbusse. von 
tausend Gulden und zum Schadenersatze von 
ihrem Solde angestrenget werden b). 

Allein der Unfug der begüinstigten, Gewalt 
& 

  

oe) Ferdin. I. Reg. Deoret; XIV. art. XVIr. - — Deeret. 
XVII, art. VII, — ecret. XX, art. XIV. 5) Maximil; 
Decrer. I, art, XVII cr XX, — Decret, I, art, AU. 

u1*
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, blieb ‘herrschend, und eben so fleissig wurden 
unter Rudolph und Matthias durch bittere” 

- Klagen und nie .vollzogene Reichsverfügungen 
in den Machtlosen ‘der:Hass, in den: Mächti- 
gern .der :Muth wider ‘das drückende Joch ge- 
steigert ‘*); Hass und Muih wurden laut in ‚der 

- 3.0.1603. vierzehhten Reichsversammlung. unter Ru- 

‘dolph. Da: erklärten die Stände auf des Kö- 
nigs : Forderung ‚geradezu. und trocken: sie 
seyen unvermögend’;'Mundvorratlh und Kriegs- 
fuhren ihm’ zu versprechen ' ‘oder anzubiethen, 
nachdem die’ Unersättlichkeit seiner: Söldner, 

"alles, ' was. unter den traurigen Ruinen des 
Reiches: au Lebensmitteln und an Zugvieh noch 
übrig war, verzehret, verwüstet, oder. vernich- 
tet‘ "hatte b). Wenn Reichsversammlungen nicht 

vermöchten, 'dem Unheil’ zü: steuern, so war 
kein Wunder, "dass. auch‘ die: dringendesten 
Vörstellungen und weisesten Vorschläge des ein- 
sichtsvollsten Staatsnannes Antonius Wrän- 

.czy 2). von: M aximilian nicht beachtet 
‚ würdeh. 

: Und ünexhört, zum. "Nachtheile, mehr des 
beherzechiten Herrschers, ‘als des leidenden, 
unter ‘schweren Bedrängnissen zum Wider- 
stande- erstarkenden: Volkes, blieben auch die 

1596--1602-.mehrmahls. wiederhöhlten: Bitten der Stände, 
dass: den fremden Söldnern. die Gränzplätze zu 
Winterlagern angewiesen, sie zur Vertheidi- 
zung - ‚derselben gögen ‚gen Feind angghalten, 

  

6) Ru dölsh. Derrer. T: art, XxIv- — Deiret, IV. art. XXIT. _ Deerit. VI. ar. XLV—XLIX.- Decret. VII art. XXIV 
vH. — Deerer. X. art. XX. XXI. — Decret. XI. art; 
zur > Deeret. XIT. art, XIIJ. XVI. 5b) Rudolph, Reg. 

\ et. he ärt. X, 6) Antonii Veräntii Epist. ad 
i x p. neß: Eperiesei 18. ‚Jan, 1559. ap- Katona Tom, 

?
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dadurch Städte, Marktflecken, Dörfer vor den 
Räubereyen der zügellosen Ratten gesichert 
werden möchten: "dass mit Ernst und Nach- 
druck endlich abgeschafft werde der empörende 
Unfug, womit mehrere Landgüter einem 'Theile 
fremder Söldner. völlig Preis gegeben; Andere 
verschiedenen Ortschaften als Hänpter : vorge-. 
seizt wurden, und diese einer unbegränztern 
Herrschaft und Gewalt, als die Grundherren 
selbst über das ar mselige ‚Volk sich anzumassen 
pflegten: würde dawider nicht mit aller Macht 
verfahren, so müssten auch die wenigen Über- 
bleibsel des Ungrischen Reighes noch unlerge- 
"hen ®). 

- Konnten die zu: Landiagen versammelten 
Väter und Sachwalter des Vaterlandes keinen 
bessern Zustand der Dinge im Allgemeinen 
herbeyführen, so-unterliessen sie doch nicht, 
wenigstens in rühmlicher Fürsorge für des Va- 

terlandes eingeborne Vertheidiger, ihren aufge- 
lebten Nationalsinn. zu öffenbaren. Auf dem 

x 

Ödenburger Landtage, dem vierzehnten .unter J. €. 1553.. 
Ferdinand erwogen und würdigten sie das 
Verdienst, die Noth und die Dürftigkeit ihrer 
tapfern Landesgenossen, welche unter Erlau’s 
Vertheidigung schwere "\WVunden empfangen, 
Verstümmelungen erlitten hatten, oder in des 
Feindes Gefangenschaft. gerathen waren; Um 
die Einen zu unterstützen, die Andern auszu- 

lösen, verordneten die Stände, ausser der be- 
willigten Kriegessteuer von: zwey Ducaten, von 
jedem ganzen Bauernsitze ‚eine Abgabe ' von 
zehn „Silberpfennigen in: awey Tagselzungen 

  

a) Rudolph, R, Deerat, VM. art, XXIX. — Deoret, XII 
art. ÄX,
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zahlbar ; wozu der Adel 'von seinen Einkünften 
noch. zehn Silberpfennige “hinzufügen sollte. 
Zu. verhältnismässiger Vertheilung näch Stand 

. und Verdienst. sollten die Erlauer Kämpfer 
“selbst die Einnehmer und Ausspender ernennen; 

aber des Adels. Beytrag sollte des Königs Kam- 
merrentmeister Ladislaw Mosöczy empfan- 
gen und vertheilen ? 

3.0.1596, : Drey und vierzig Jahre darauf,‘ nachdem 
zwey Drittel des Reiches durch ausländische 
-Feldobersten verloren waren, und der fremden 
‚Söldner Raubbegierde des Restes Wohlstand | 
‚erschöpft hatte, wurde den zu Presburg ver- 
sammelten Ständen von Rudolph der Antrag 
gemacht, die Verpflegung und Versorgung sei- 

. ner verwundeten ’oder kranken ;Söldner zu 
übernehmen, und zu diesem Zwecke Hospitä- 

‚ ler zu errichten, * Bey aller Anerkennung der 
frommen und christlichen Absicht mussten die 
Stände dennoch ihr Unvermögen zu so kost- 
spieligen Anstalten bekennen. Doch um ihrer- 

“seits nicht ganz zu ermangeln, trugen sie dar- 
auf an, .dass in jedem Lager einige geräumige 
Zelte ‚aufgerichtet, Kranke und Verwundete 
dahin gebracht, und von des Königs Wund- 
„und Leibärzten behandelt würden. Dazu woll- 
ten die Stände von jeder Pforte zehn Silber- 
pfennige als Almoseni aus eigenen Mitteln ent- 

. richten. Grundbesitzlose- Eingeborne - sollten 
‚ von den Vicegespanen nach ihrem Vermögen 
gewissenhaft geschätzt werden ‚ und nach Mass-- 
gabe desselben beytragen; aber das Eine, . wie 
das Andere, ‚unter .der unerlässlichen Bedingung, 
dass sowohl einheimische als ausländische Waf- 
— ı_ on . 

a Ferdiwl, Decret, XIV, art, XXv.
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fenleute, im wirklichen Kampfe- wider den 
Feind, nicht in Raufhändeln und Schlägereyen 
unter sich, verwundet, an diesem Almosen : 
'gleichmässig Theil haben sollten ®) 

‘So ‚unwirksam, bey der Ungeschicklichkeit 
ausländischer Feldherren, bey der Raubsucht. 
fremder, zuchtloser Söldner, und bey dem Be-_ 
streben der Könige. den Frieden von. der Pforte 

zu erkaufen, anstatt ihn zu erkämpfen,. und 

vorzuschreiben, alle Opfer und Anstrengungen 
der Ungrischen Stände bleiben mussten, so er- 
müdeten sie dennoch nicht in ihrer Bereitwil- 

ligkeit, für Erhaltung und. Beschirmung des 

kleinen Gebiethes, das der Krone des heiligen 

Stephanus. noch unterthänig war, ihre letz- 

ten Kräfte. anzustrengen. Als schon im sieben 

des Reiches Hauptstadt Ofen, die: festen Bur- 

gen Jaicza in Bosnien, Valpo und Eszek in 

Slawonien, Siklos, Fünfkirchen, Gran, Vise- 

gräd, Stuhlweissenburg, Weszprem, Ozora, Si- 

montornya, Nögräd, Dregely, Holoskö, Salgo, 
Bujak, Hatvan, Szolnok, Csanäd, Lippa und 

Temesvär, mit- dem zu diesen Plätzen gehöri- 

gen Gebiethe der Türkischen Herrschaft unter-- 

worfen waren, -mächten die Flüsse Szala, Raab, 
die Donau bis Komorn,: die Neitra, die Za> 

gyva und der weisse Körös die Gränzlinie zwi-. 

- schen _dem königlichen und dem feindlichen 

. Lande: Die dabey oder diessseits liegenden 

Burgen, Schlösser und- Städte: Szent, ‚Groth. 

Kanisa, Osurgö, Berzeneze, Vizvär, Süregh, 

- Klein Komorn, Raab, Komorn, Neuhäusel, 
Surän, Neitra, Leva, Erlau, Kaschau, Gross- 

a) Rudolph. Deorer, VII, arı, XXX. 

und zwanzigsten Regierungsjahre Ferdinands. C. 1558.
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wardein und Gyüla‘ wurden nunmehr als wich- 
"tige Waffen- und -Vertheidigungsplätze gegen 
den angränzenden gewaltigen, keine Verträge 

: achtenden Feind betrachtet; und .es ergingen 
unter Ferdinands Nahmen an die ausländi- 
schen Feldobersten und Burghauptleute die ge- 

 messensien Befehle, dieser Gränzplätze stärkere 
Befestigung durch Mauern, Wälle, Schanzen, 

‘Graben und Pfahlwerke mit aller Macht zu 
betreiben, : . i 

:. Das unbefugte gewaltthätige Verfahren die- 
; ser fremden Herren in Vollziehung ihres Auf- 
trages bewirkte auf dem vierzehnten und funf- 
zehnten Landtage folgende Beschlüsse der be- 

. herzten Stände: :Nimmermehr sollte von dem 
Könige oder von seinen Befehlshabern das 
:Landvolk zu Arbeiten bey Buirgen, Schlössern 
und Festungen mit Gewalt und ohne Bezah- 
Jung angehalten werden. Das durch mannich- 
fallige schwere Bedrängnisse gedrückte Volk 
sey nicht mehr vermögend, diese neue Last 
zu tragen, ‚In. dem Elende:. desselben werde 
des Reiches: Verderben immer sichtbarer; und 
unverkennbar sey des Ewigen strafende Ge- ' 
vechtigkeit; darum bäthen die Stände den Kö- 
nig angelegentlichst, dass er, ‘seiner gnädigen 
Verheissung gemäss, auf treuere Befolgung der 
Reichsverordnungen dringen möge. Das zu 
Festungsarbeiten . sich freywillig anbiethende 
und von ihnen entlassene Landvoik soll den- 

j selben Tagelohn, welcher den Arbeitern bey 
Wien ‚entrichtet. wird, empfangen; ulter die- 
ser ‚Bedingung werde es nie. an Arbeitern feh- 
ten. Kein Landmann soll gezwungen werden, 
länger als sechs Tage hinter einander zu ar- 
beiten; aber diese sechs Tage müsse jeder .aus- 

Iı\



Zu a6g — 

halten,‘ und 'nur wem’an jedem Abende sein 
verdienter Lohn vorenthalten würde, .der sey 
befugt, des folgenden Tages: ungefährdet heim 
zu kehren. Die Landherren werden ihren ab- 
gelassenen Leuten einen Anführer mitgeben, 
welcher ‚des Tagelohnes Auszahlung bescheini- - 

gen, von. dem Kriegsbaumeister hingegen über 
die : gehörige Anzahl .der beorderten Arbeiter . 

“ und über ‘richtige Leistung der Arbeit den 

Schein empfangen wird.: Alles werde ordent- 
lich, ohne Zwang und ohne: Misshandlung ge-. 

schehen, wenn den Deutschen Bur ghauptleuten 
keine. Gewalt über die Arbeiter gestattet und 
die Leitung der Arbeit ausschliessend nur ein- 
gebornen Ungern anvertrauet ‚wird ); 

S 

y 

Auf dem siebzehnten Landtage wurden J. C.1556; 

diese Arbeiten in den königlichen Gespanschaf- 
ten genauer bestimnt, und unter die Grund- 
sassen vertheilt b). Im Jahre darauf wur den J. C. 1537. 
sie von den Ständen schon unentgeldlich be- 
williget 9); und begründet wurde durch diese 
Willfährigkeit so mancherley Unheil, worüber 
man hernach fast auf jedem Landtage' sich ver- 

geblich beklagte. Denn nun liessen die aus- 
ländischen, nicht ‚selten auch die eingebornen 
Burghauptleute, wenn keine nahe- Feindesge- 
fahr drängte, das ihnen sechs 'Fägeweise zuge- 

"führte Landvolk, anstatt in den Festungen, in 
ihren Gärten, auf ilren Feldern, oder. auf ih- 

. ren. Höfen arbeiten. Weigerung oder Wider- 
spänstigkeit ermüdete oder beugtg des 'Treibers 
Stock. Die wiederhohlten Klagen auf den fol- 

5b) Ferdin. 3. Deoser: XIV. art, V.— Deore, XV.’ 
art, VIII et IX, db) Ferdinand. ‘TI. Deere. Xvii. 

. ar. IV—- XVII. ©Ferdin. I. Decret, XVII, art, VI



Te yo 

. genden neunzehn Landtagen verhallten unbe» 
achtet *), und nährten .mit andern Quellen der 
Unzufriedenheit den Brennstoff. zu: dem Kriege, 

. © welcher von Bocskay’s Aufstand an durch 
1606-171.hundert sieben. Jahre, zwischen dem Cabi- 

nette der Könige und den muthbrünstigen Un- 
gern bald offenbar wüthete, bald im “Verbor- 
"genen zu neuen Ausbrüchen sich verstärkte, . 

J:C.1563, Im letzten Jahre der Herrschaft Ferdi- 
» „nands waren _die ‚Arbeiten an Burgen und 

Festungen den Landherren und ihren hörigen 
. Leuten schon zur Pflicht und unerträglicher 

Last geworden. Da. setzten die Stände fest, 
dass Grundsassen und Landvolk dieser Dienst- ' 
last sich durch Geld entledigen dürfen db), Auf 

J.C.1567. dem zweyten Landtage unter Maximilian. 
Bu ‚wurden ‚die sechs Arbeitstage auf zwölf erhö- 
3.6.1574. het °);- und im siebenten Jahre darauf wurde 
der Betrag, wodurch man sich von persönli- 

cher Leistung der Arbeit loskaufen konnte, 
auf zelın Silberpfennige von Einer Pforte für 
den Tag gesetzt @); und von nun.an musste 
auf jedem Landtage geeifert, musste mit Ver- 
ordnungen und Drohungen verfahren werden 
wider Grundsassen, die mit der Bezahlung im 
‚Rückstande geblieben waren,. und wider aus- 
ländische Burghauptleute oder treulose Comi- 

' tatsbeamte, die das’ eingegangene Arbeitsgeld 
Sich angeeignet hatten. Dieses Unfuges wegen 

7. C.158, wurden auf dem zehnten Landtage unter-Ru- . 
dolph die Arbeitstage von zwölf auf sechs 

mn nn 

@) Rudolphi Deeret.. XII. art. XII. b) Ferdin. T. 
Deoret. 2x art. XX, XXT. 0) Maximilian. Decret. II. 
 AVIT cr XIX, d) Maximilian, Decret, VI, art. 

Bu . j . i.
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herabgesetzt °),. und erst‘ inter Matt ehi ias 
wieder, anfänglich a neun, dann auf zwölf 
Tage erhöhet b); ohn@Bass 1 
burgen: wirksamer befestiget, ‘oder die Arbeits- 

-felder treuer verwaltet: wurden; weil keine 
Reichsdecrete vermögend waren, die Gewinn- | 
sucht ausländischer Burgbeamten .in Zaum zu: 
halten, und bey völliger Straflosigkeit derselben 
den Eingebornen ‚den. gesetzlichen Sinn einzu- 
impfen, 

   

  

Rechtspflege 

Staaten, wie. einzelne Menschen, haben 
schon sehr viel gewonnen, sobald sie nur te- 
bendig fühlen und klar. erkennen, was ihnen . 
Noth thue; und schätzbar ist das Verdienst- 
desjenigen, der, sey.es mittelbar. oder unmit— 

. telbar, seinem Volke ‘oder sejnem Freunde, je- 
nes Gefühl erweckt. und zu dieser Erkenntniss - 
ihm verhilft. “Unparteyliche Gerechtigkeit darf, 

“dieses Verdienstes Ruhm dem vielseitig gebil- 

deten Ugocser Unger; Stephan Werböczy, 
nicht verweigern. 

Obgleich sein äreytheiliges Gewohn- , 

heitsrecht Ungarns weder von irgend ei- 

nem Könige, noch ‚von einem Landtage in 

rechtlicher Form feyerliche Sanction für die, 

a) Radolp hi-Deeret, 1X. art. XVII, 5) Matching. 
“ H. Decret, an. art, VIII. et Decrer, IV: art: XLIX
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u Reichsgerichte erhalten hatte; so war.es den- 
noch überall, wo die Osmanen, oder wo die 
Zäpolyer herrschten, Mn Richtern und von 
Sachwaltern als Richtschnur angenommen; in 
des Reiches Hauptstadt, wo. Verböczy selbst 

.. von. dem Gross-Sultan' zum Richter eingesetzt 

war, als allgemeines Landrecht eingeführt wor- 
. den. .Wo irgend noch einiger Sinn für Recht 
und Ordnung im .Gemüthe lebt, dort geht es 
mit Landrechten, wie mit Regenten; die un- 

. vollkommensten und schlechtesten werden noch 
für zuträglicher und beachtenswerther gehalten, 
‚als wähdelbare Willkür und zügellose Anar- 
ehie. Dieser Gesinnung der Ungern hatte 
Werböczy sein Ansehen vor den Gerichts- 

. höfen des Vaterlandes bis in.die neuern Zei- 
ten zu verdanken. 

1.0.1517. . Bey seines Werkes erster Erscheinung im 
Drucke hatten Rechtsverständige und Rechts- 
bedürftige schon die Mängel desselben wahr- 
genommen; ‘und erst durch das von Wer- 
böczy Geleistete erkannt, . was noch zu leisten 

. 6.1527, war. Dazu ernannten :die Stände auf dem ers. 
ten“ Landtage, unter Ferdinand sechzehn 

. Rechtsgelehrte, welchen‘ der König noch ei- 
nige seines besondern Vertrauens würdige Män- 
ner beygesellen sollte." Die seit Gründung des 
Ungrischen Königthumes bis auf Ferdinand 
bekannt gewordenen ünd von Verböc zy ge- 
sammelten Reichsverordnungen sollten . ihnen 
bey Anfertigung eines allgemeinen Gesetz- und 
Rechtsbuches nur zu Materialien dienen; denn 
an sich war dieses Chaos zum Theile veral- 
teter, zum Theile sich widersprechender, oder 
dünkel ausgesprochener Gesetze, wie sie ohne 
Auswahl, ohne Ordnung, ohne Ausgleichung
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der Widersprüche, ohne. befriedigende und be- 
lehrende Erklärung, aber mit einer Menge er- 
künstelter Rechtsbestimmungen und Rechtsmit- 
tel, Witzeleyen und ‚Formelspiel ‚untermenget; 
in das dreytheilige Gewohnheitsrecht 'wa- 
ren aufgenommen worden, nür eine uner-_ 
.schöpfliche Quelle nie zu beendigender Rechts- \ 
händel: _ 

Schon auf dem nächsten Laändtage sollten 4. 6.1523» 
die ernannten sechzehn Rechtsmänner ihre Ar-- 
beit den versammelten Ständen . zur "Einsicht 
und Genehmigung; dem. Könige ‘zur Bestäti-_ 
gung vorlegen %). Allein die Frist Eines Jah- 
res in stürmischer Zeit, in welcher Unrecht: 
und Gewalt: lebendigen Rechtssinn fast- überall 
zu ersticken strebten, ‚war für die Schöpfung 
eines allgemeinen Landrechtes. viel zu kurz; 

' nicht einmahl darnach gefragt : wurde auf den: 
nächstfolgenden neun -Landtagen: : die Sache, 
tind sogar die Nahmen der sechzehit Männer; 
deren Geist sie neu gestalten sollte, lagen in 
Vergessenheit begraben. 

Erst im zwey und zwanzigsten ‚Regie- 4. €.1518, 
rungsjahre Ferdinands- fühlten‘ sich die in 
Presburg versammelten Stände von dem Be= 
dürfnisse wieder gedränget, die. wichtige’ An- 
gelegenlieit anzuregen: Die Ernennung der 
Männer, die sicli damit befassen sollten, über- 
liessen sie diess Mähl dem Könige; sie gaben 
den zu Ernennenden nur die Weisung ‚ alles, 
was in den Reichsverordnungen der Billigkeit 
und den göttlichen Rechten Zuwider scheinen 
dürfte, zu berichtigen und ihre Beschlüsse da= 

” t 
* 

a) Ferdinand. E Reg, Decret. 1, art. IH,
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- jiber‘;auf den nächsten, zur Wiederbesetzun 

des Palatinates auszuschreibeiden Landtag zu 
bringen und der königlichen Entscheidung an- 

heim zu stellen #). Ernähnt würden von dem 
. "Könige die Bischöfe: Paulus Gregorianczi, 

von Agfam; Franciscus von Ujlak, ‚des 
Königs Statthalter;. Michael Mereyi, kö- 

niglicher Personal; Gregorius Sibrik, von - 
Szarvaskend; königlicher. Rath; Thomas von 
Kamaria, Vice-Judex Curiae; Johann Zo- 
möor von Pokateleky, königlicher Fiscal; und 
Martin Bondenar, Wiener Propst und der 

. hohen Schule Kanzler; sieben Männer, in der 
‚Rechtswisserischäft gründlich bewandert, des 
königlichen und des nationalen Vertrauens voll- 

' konimen würdig; nur. zu bedachtsam, wahr- 
scheinlich auch‘zu gelehrt, um die ihnen über- 
tragene Arbeit, dem Verlangen der Stände ge- 
Mmäss; zu ‚ihrer eigenen Zufriedenheit bis zu 
dem nächsten Landtage zu vollenden. Freudig 

J. C.1550: aber “wurde auf demselben- die Kunde, dass 
die Arbeit bereits angefangen sey, vernommen, 

‚und zugleich verordnet, dass _sie unablässig, 
und’ so schnell als möglich, bis’ zur Vollendung 
fortgesetzt werde. Die dazu-Verordneten soll- 

„ten durch alle mögliche Antriebe,. und reich- 
. licher als bisher, mit den.erforderlichen Kosten 

dabey unterstützt werden. Nach Vollendung 
des Werkes, welches die Privilegien, Frey- 
heiten und Rechte, die gegenwärtige und zuü- 
künftige Wohlfahrt der Stände und der Reichs- 
sassen begründen werde, sollte der König einen 
Hoftag ausschreiben, und aus jeder Gespan- 

@) Ferdinand, I, Reg. Decret.'XI. art, XXI,
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schaft den vechtskundigsten Edelmann dahin 
berufen, von diesen Verordneten in Gefheirischaft 
mit den Prälaten, Baronen, ordentlichen Reiches- 

“ und Laandrichtern das entworfene - allgemeine . 
Landrecht prüfen, das Irrige berichtigen, dass - 
Nöthige hinzu setzen, das Unstatthafte ausstri- 
chen, das Dunkle, Zweydeutige öder Schwan- 
kende deutlicher urid genauer bestimmen lassen." 
Dann sollte auf einem, bloss dazu ausgeschrie- 
benen Landtage das also vollendete Landrecht 
öffentlich . vorgelesen, 'verkündiget, ‘das etwa 
noch Mangelhafte .dürch die einhällige Stimme 
der, Stände und Reichssasseri verändert, ver- 
bessert, das für nöthig.und heilsam Erkannte = 
hineingetragen,, endlich das Buch von .dem 
‘Könige bestätiget und unter dem Reichssiegel 
an sämmtliche Gespanschaften für alle künftige 
Zeiten zu genauer Nachachtung versandt wer- .- 
den ?). 

Hatten die Stände durch diese Verord=. 
nung beurkundet, wie aufrichtig sie das Gerechte 
und ‚Geordnete in der Rechtspflege wollten, _ 
und wie .deutlich sie einsahen, auf welche Art 
und. Weise es begründet werdeii ‚müsse; so 
waren die Sieben Männer ihres und des 
königlichen Vertrauens nicht minder beflissen, 

_ den ‘Wünschen und Erwartungen derselben, 
so weit es die Rechtskenntnisse und die staats- 
rechtlichen Einsichten des Zeitalters gestatteten, .. 
zu entsprechen. Im Jahre - funfzehn hundert G.1032. 
zwey und funfzig legten sie ihr viertheili- 
ges Werk des Ungrischen Lanrdes- und Ge. 
wohnheitsrechtes in Wien vor dem ‚Throne 

  

a) Ferdinand. I. Reg. Decret. XII. art, X et XT.
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nieder. ‚Ferdinand übergab‘ es zur "Priifung og 
dem, Östäreichischen Staatsrathe, - ‚und dieser - 
fand. mehrere Bestimmungsgründe darin, e5 zu 
'verwerfen, Der König, den Eingebungen \des 
Deutschen Staatsrathes folgend; erklärte dem 
Siebenmännern sein. entschiedenes. Missfallen 
an dem. Werke, und forderte als ünerlässliche 
Bedingung seiner. Bekanntmachung die Eintra- : 

gung: folgender Bestimmungen: I. dass der Kö- 

nig.von,Niemanden gerichtlich belanget und 
gerichtet werden. könne; Il: dass die Söhne der 
Könige nicht durch. Wahi-, ‚sondern‘ durch 
Erbrecht ihren Vätern auf "dem Ungrischen 

. Throne folgen; III. dass der König ganz nach 
seiner, Willkür ausländische ‚Söldner, Haupt- 
leute, Feldobersten in Ungarn unterhalten, und 
ihre "Ausschweifungen lediglich ach seinem 
Gutdünken. bestrafen könne: Die Siebenmänner 
aber hielten sich nicht für befugt, diese. drey, 
ihrer Ansicht nach ,,- der Grundverfassung. Un- 
garns widerstreitende Artikel in das Werk. ei- 
genmächtig einzuschalten, und erstichten den. 
König, die gesammten Stände auf dem näch- 
sten Landtage darüber berathschlagen und ent- 

J. 6.1553 scheiden zu lassen. Ani Festtage Lucä- war- 
18% Octbr. 

_besonderer Hoftag in Presburg; allein da, auch. 
die daselbst versammelten. Prälateri, Magnaten 

und Reichssassen die Annahme der arey Arti- 

kel 'verweigerten, und von einer allgemeinen 

Reichsversammlung keine gefälligere Aufnahme. 
derselben zu erwarten war, musste nach dem 

. Willen des Königs . alle weitere Prüfung und 
Bekanzitmachung des Werkes unterbleiben a), 

\ 
— 

z 

a) Ferdinand. R. Decret. XIV. art. XV. Keichelich 
Hist, Ecxles, Zagrab. P- 230, 2381: $zegedy. Rubxicae sive 

\ 
! 

e
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‚Hiermit war vieler Recht ‚und Ordnung lie: 
bender Patrioten schönste Hoffnung durch Ver- 
wirrung staatsrechtlicher : Begriffe und‘ durch 
Misstrauen auf lange Zeit vereitelt. Es war 
Verwirrung staatsrechtlicher Begriffe, dass man 
in dem Könige den Inhaber der Souveränetät 
und Majestät, und. den 'Besitzer beträchtlicher —. 
Herrschaften und Landgüter nicht unterschied. 
Nur als Ersterer konnte er fordern, von Nie- 
manden gerichtlich belanget und gerichtet zu 
werden; als letzterer war er gleich jedem 
andern Grundsassen und Gutsbesitzer in allen 
sächlichen Rechtsangelegenheiten. den -Reichs- 
geseizen untergeordnet. Es ‘war V erwirrung 
staatsrechtlicher Begriffe, dass die Siebenmän- . 
ner, und hernach die zu Presburg'versammel-  - 
ten 'Reichssassen \der' Königs- Söhne Erbrecht 
auf die Thronfolge nicht anerkennen 'wollien, 
ungeachtet dasselbe in dem Magyarischen Ur- ' 
vertrag ‘gegründet, seit: fünfzehn hundert: Jah- 
ren durch alle Successions-Fälle befestiget, und 
erst vor sechs Jahren in der Reichsversamm-. 7; C.1547, 
lung zu Tyrnau von .den gesammten Ständen 
einhällig anerkannt worden war ?*). ‘Es war. 
Misstrauen und 'erweckte Misstrauen »„ dass 
Ferdinand, den Reichsgesetzen zuwider; ° 

willkürlich ‘ausländische Söldner, Feldobersten 
und Hauptleute in Ungarn unterhalten, und i 

  

7 

Syuopses Titulorum, eapitum et articul. univ. Jur, Ungarie; 
Part. .II,.p. 113..,— Das Quadripartitum Opus Juris consue- ' 
tudinarii Regni Hungariae blieb über 200 Jahre in Biblio. 
theken und Archiven ungedruckt liegen, bis es im Jahre: 
1798 durch die Betriebsamkeit, des k. Staatsrathes Jo: 
seph Izdenczi, und durch die thätige Mitwirkung 'des 
Ägramer Bischofs Maximilian Verhoväcz, in Agram 
an das Licht trar.- , \ 

a) Ferdinand. L Reg. .Deerert, X am v rt 

VI. Theil. 12 

:
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BE wenn sie Räubereyen oder Gewaltthaten ver- 
übten, sie sogar der Bestrafung nach den 

Reichsgesetzen entnehmen wollte 

nn .  Vergeblich ' hatten  Magnaten “und Stände 

© 2.e.1568.noch Ein. Mahl unter Ferdinand ?) die Noth- 
Ds . wendigkeit eines allgemeinen wohlgeordneten - 

| 2 Laandrechtes ausgesprochen und auf Befriedi- 

I gung dieses Bedürfnisses gedrungen; von Sei- 

0.00..." ten der vollziehenden Staatsmacht geschah 

Fu Nichts.: Um dem Unheil: einer schwankenden 
2202. und verworrnen Rechtspflege wenigstens einiger 

n -. - Massen abzuhelfen, zogen der. Fünfkirchner 

= ‚Bischof Nicolaus Telegdy und der Neitraer. 

Bischof Zacharias Mossoczy die unbekannt 

gebliebene von dem Erlauer Grosspropst Ste- 

.J.C15%phanus Illosvay. vom Jahre Eintausend 

fünf. und dreyssig. angefangene und bis zum 

u achtzehnten Regierungsjahre Ferdinands 

u fortgeführte Sammlung der Reichsdecrete aus 

En der Dunkelheit hervor, setzten ‚sie bis zum 
7.0.1883 siebenten Jahre Rudolphs fort, und .gaben 

0 sie mit einigen Anmerkungen und kurzen: Le- 
= bensbeschreibungen der Könige zu 'Fyrnau auf 

ihre eigenen Kosten in Druck heraus. Allein 
"da sie unterlassen hatten,. den Text durch 
Vergleichung melirerer Handschriften zu be- 

- _ Fichtigen, und auch ii den Anmerkungen und 
Lebensläufen auffallenden Mangel an kritischem 
Sinn verriethen, wurde ihrer patriotischen Un- 
‚ternehmung vön Sachwaltern und Gerichtshöfen 
wenig oder gar nicht geachtet ®). 

Als wenn überall noch nichts geschehen 

    

2) Ferd. T. Heg. Deerer. xx, art. XXX. 2) Koller Histor. Episcopat. Q.Eccles. T. VI. p. 342. — Ignat 
Batchyähnyi Leges Ecelesiast. T. I. p. 10. - 

n
n
 

2
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wäre, ernannten die Magnaten und Stände auf 
dem ersten Landtage nach des Königs: Mat. & ıdos, 
thias Krönung neünzehn. hochbewürdete, 
verdienstvolle, gelehrte, rechtskundige und all- 
gemein -geachtete Männer #) zur. Sammlanig; 
“Vergleichung; Berichtigung und Erläuterung 
sämmjlicher Reiclisverordnungen; löblicher Ge- 
wohnheiten, verfassungsmässiger . Rechte und 
Freyheiten; allein sey es, dass die ernannten 
Prälaten und Magnateri durch. denn Drang. ali+ 
gemeiner Reichsangelegenheiter zuni Werke zu 
schreiten gehindert. wurden, und die Herren 
der Mitwirkung jener entbehrend,; sich damit 

“ nicht-befässen wollten; sey es; dass sie insge- 
sammt unter den geheimen Einwirkungen des - 
Österreichischen ‚Staatsräthes auf (den. König, 
oder durch die Verschiedenheit ihrer kirchli- 
chen Ansichten .und Gesinnunigen unter sich 
selbst getrennet, an dem. erwünschten Erfolg 
ihrer Anstrengung verzweifelten, : üirgend findet 
sich eine Spür ihrer 'Thätigkeit in dem Auf- ' 
trage, der ihnen geschehen war: und so blieh 

‚auch forthin; wie bisher, .den Advocaten und 
Richtern, nach:ihrer persönlichen Rechtschaf- 
fenheit oder nach ihrer persönlichen Gewissen- 
losigkeit, entweder ihr Rechissinn, oder ihr  - 
Eigemnulz und Willkür die Richischnur ihrer 
Verhandlungen urid Urtheilssprüche: . 

  

a) Es waren.der Cardinal und Grauer Erzbischof Fraü: 
eiscus Forgäes; der Palatinys Stephan Tlleshazy, 
der Colöczer Erzbischof Demetrius Näprägy; die Mag. 
naten! Georg Thurzo, Sigmund BER ics; Peter 
Revay; Andreas Ostrosics und Vizkelerbi; die Herren: Emezjich Megyerei, Moses Chiräki, An. 
dreas Kereszturi; Joannes Bossani, Joaünes 
Lippäi,; Martinns Benitzki, ‚Ladislaw Horväth, . 
Franz Szantoliäzi, Joannes Jo6; Niklas Medny:- 
äuszki und Michael Szerdahelyi, — Matthiae 
Reg; Decxer, I: art, XII: post Coronat; 

77 . 13 * 
r 

x
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Abschriften von den Reichsdecreten waren 
in grosser Menge, bey Gerichtshöfen, bey Co- 
mitats- Stühlen und in grundherrschaftlichen 
Archiven vorhanden, aber wenige beglaubigt 

und echt, oder unverfälscht, oder vollständig. 
Dadurch geschah nicht selten, dass bey Rechts- 
führungen‘ zehn und mehr Abschrilten eines 
und: desselben Reichsgesetzes, älle verschieden 
von einander lautend, vorgelegt wurden: viele 

‘ der ältern Gesetze, in "ateinischer Sprache aus- 
gesprochen, waren zweydeutig oder unverständ- 
lich ®); dabey stand als Grundsatz fest, dass 
kein geschriebenes Gesetz gelte, welches durch 
Gebrauch und Observanz nicht völlige Rechts- 
kraft‘ erlanget hat. Diess Alles erschwerte 
auch den gewissenhaftesten Richtern der. Ge- 
setze Anwendung auf vorliegende Rechtshändel, 
und: eröffnete gewinnsüchtigen Sachwaltern ein 
unabsehbares Feld, worauf sie sich mit Repli- 

ken, Dupliken, Exceptionen, g gerichtlichen Ver- 
muthungen witzig herumtreiben, den Sinn’ der 

\ Gesetze verdrehen, die Richter, "verwirren, der 
-Rechtshändel Beendigung auf lange Reihe von 
Jahren verzögern konnten b). 

Um mannichfaltigem, bereits in Gewohn- 
heit übergegangenem Unfug der Sachwalter zu - 
steuern, liessen es Magnaten und Stände in 
Reichsversammlungen an. heilsamen WVerord- 
nungen - nicht ermarigeln. “Sowohl bey den 
Comitats- Stühlen, als auch bey den höhern 
Gerichtshöfen sollten Sachwalter und selbst der 

‚königliche Kronfiscal angehalten werden, den 

  

a 2, Zacharias Mossoczy Epistola dedicatoria ad Ru- 
zo/ph. mp in Corp, Jür. Hung. T.II. - b) Ferä, I. Reg. 

ecret. XII. art. LI. LII.— Deeret. XX. art. XLIV. XLIX. 
Maximil, -R. Decret. II, art. XXVIL, 

|
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Eid für die Gefährde zu leisten, und zu schwö- 1. 0.1867. 
ren, dass sie keiner ungerechten Sache Füh- , 
rung wissentlich übernehmen, oder sie, den 
‘Rechten des Ungrischen Reiches zuwider, ver- 
treten; kein heimliches Einverständniss mit der 
‚Gegenparley unterhalten; und die von ihnen 
übernommene Rechtssache nicht. durch uner- 
laubte V. erzögerungen in das Weite hinauszie- 
hen wollen ®). WSieben Jahre darauf wurde * © 1a. 
ihnen dieser Eid wieder erlassen; weil ihre 

‚. verderbte Gesinnung Mittel fand, das Gesetz 
nioht nur. unwirksam, sondern auch ‘den Lan- 
desgenossen ungemein lästig zu machen. Bald . 
forderten sie, jenes Eides wegen, für die Füh- 
rung einer einzigen Sache, ‚unerschwingliche 
Gebühren, "bald verbanden sie sich wider die 
Rechtenden, dass diese keine Sachwalter fin- 
den konnten b)-. .Es blieb. also "wieder, wie” C.1568 
schon früher war verordnet worden, lediglich 
der Gewissenhaftigkeit, Gewandtheit und Recht- 
lichkeit der Richter überlassen, die ungezie- '- 
menden Verdrehungen, Ausflüchte, Einreden 
und widerrechtliche Schutzwehren - der Sach- 
-walter abzuweisen ®), 

Schon unter Wladislaw dem Il. war 
gesetzlich geworden, die angemeldeten Rechts- 
händel in das‘Gerichtsbuch einzutragen und sie 
nach der Reihe vorzunehmen. Die zwölfte : 
Reichsversammlung unter Ferdimand er-“ 1550. 
neuerte das Gesetz und verboth,: irgend. eine 
‚Rechtssache ausser der Reihe, und früher, als 
nach ‚der Zeitfolge ihrer Eintragüng, - welche. : 

von dem ersten Tage der Vorforderung datiert 

N 

a) Maximilian. Deeret. II, art. cit. ° 2) Maxi« 
milian. R. Decret. VI. ar, XXXIY. a) Ferdin. I. R- 
Decret. XX, art. XLIX, .
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wurde, zu verhandeln. Noch weniger sollten 
* ‚Händel, schon im Laufe der ordentlichen Ge- 

2°... Fichtstäge anhängig gemacht, noch in demsel- 
Eee ‚ben Gerichts- Termin erlediget werden. Der 

m von Sachwaltern, eingeführte Missbrauch drey- _ 
02° mahliger Verwehrung ohne Rede zu stehen, 

-. müsse aufhören. Rechtsführer und Sachwalter 
„sollten angehalten werden, .Bggde und Antwort 

I. .. zu geben, und nur,- wenn ihhen. etwas Irriges 
entfallen wäre, . befugt seyn, jene dreymahlige 
Verwehrung unbeschweret, am sechsten Tage 
vor dem Abfluss des Gerichts- Termins; we- 

EEE der früher, noch später auch die yierte, doch 
ln mit. Beschwerde, gegen ihre Antwort und die 

darauf erfolgte Verhandlung anzuwenden und 
. ihre Angaben zu berichtigen 2. Gut geeignet 

\ . war wohl der Stände »Verordnung "über die 
' Verhandlung und Erledigung der Processe nach 
der Zeitfolge ihrer Eintragung; sie sollte ver- 
hindern, dass reichere und mächtigere Parteyen 

“ durch Bestechung und. Begünstigung, früher als 
'ärmere zu ihrem Rechte gelangten ; allein. eben 

u | dadurch, und weil die Sachwalter unerschöpf- 
“lich waren in Erfindung der Mittel, gesetzliche 

Verfügungen ,„ welche ihrer Gewinnsucht wi- 
derstrebten, zu entkräften, so waren die ein- 
getragenen Rechtshändel ir dreyzehn Jahren 

4 6.1568, zu so, beträchtlicher Anzahl angewachsen „ dass 
die Stände zugeben mussten, die ältern und die 
neern ohne Unterschied auch ausser der Reihe 
vorzunehmen, und zu erledigen B), 

Eben dieser rühmliche Wunsch, schnellere 
Entscheidung der, durch des Reiches Spaltung, 

    

x 

Ä 

% 

@) Ferd, I. R, Decret. Xll.art. ELLI DEerdind. RR Decren. KX are Ka a: art, LI. Lu; b FerdinT, 
.
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a ’ “ . 
durch des benachbarten Feindes fortschreilende 
Eroberungen, durch ausländischer Feldobersten- 
Gewalıthaten, und durch des bürgerlichen Krie- 

ges Verwirrungen vervielfältigten Rechtskändel 
zu bewirken, bewog die Magnaten und Stände 
zu verordnen, dass durch Fahrlässigkeit der 
Protonotarien in die Vorforderungen oder in 

die Erkenntnisse. eingeschlichene Fehler und 
Unrichtigkeiten ‘den Rechtenden nicht mehr zum 

Nachtheile gereichen, sondern auf eingelegte 

Widerrede von den Richtern sagleich berichti- 
get werden söllten. Auch dem Kronfiscal ünd 

der Hofkammer sollte künftighin verwehret seyn, 
durch Mandate den entscheidenden Ausspruch 

der Richter aufzuhalten, und unbefugter Weise 

in den ordentlichen Gerichtsgang einzugreifen *). 
Alle Klagen über gewaltsame Besitzergreifung, 
Verletzung ‘der Rechte, persönliche Misshand - 

lung, über Raub ünd andere Gewaltthaten, 

welche seitRudolph’s sechzehntem Regierungs- 159. 

jahre geschehen sind, sollen unverzüglich auf-  - 

genommen, durch kurzen Process, ohne "alle 

gerichtliche Förrilichkeiten entschieden, und 

durch. ungesäumte Vollziehung des Urtheils 

abgethan, auf gleiche Weise die Pfandschafts- 

processe, ohne Gestattung der gewöhnlichen 
Rechtsmittel, erlediget; bey: der Führung ge- 
wöhnlicher Rechtshändel in ordentlichen Ge- 
richts-Terminen der königlichen Tafel künftig- 
hin nur zweymahlige Verwehrung, die eine 

unbeschweret, die anderemit Beschwerde; im. 

weitern Rechtszuge aber nur eine einzige, urdd 

zwar mit: Beschwerde- zugelassen werden b), 

  

a) Maximilian R. Deeret. I. art. XXIV er XXV. 
5)-Matthiae II, R. Decret. I. art. IV. post Coronat. De. 

l
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Diettiben Bedrängnisse der, Zeit, unter 
. welchen Gewaltthätigkeiten, Verbrechen und 

VE Rechts-Klagen sich übermässig anhäuften, hat- 
ten auch die Kraft und die Thätigkeit sowohl 

_ der höchsten als, der untergeordneten Gerichts- 
höfe gelähmt, der Processe Erledigung ve:zö- 

I gert, die Ordnung in Verwaltung des Rechts 
| 0.0.0. erschweret. Als Ferdinand den Ungrischen 

. Thron bestieg, entschied fast überall das Recht, 
j ‚die Faust, die: Gewalt des Stärkern oder des 
nt  . Mächtigern. Der. Agramer Bischof Simon Ba- 
| 

    

'käks von Erdöd und die Grafen Zriny wa- 
7 G.154.ren noch im funfzehnten Jahre dieses Königs 

nicht die einzigen, welche ihre gegenseitigen 
- ‘* Ansprüche. und Händel, lieber an der Spitze 

„ihrer Diensimannen und Söldner Raub, Mord 
‚und Brand verübend, durchfechten, ' als vor 
dem ordentlichen ‚Gerichtshofe mit einander 

‚ rechten wollten, Der Bischof liess die Besit- 
‚zungen der Grafen verheeren, und die Gefan- 

genen. ihres Waffenvolkes theils. todtschlagen, 
theils mit Ketten und ‚Banden beschweret zu 
allen knechtischen Arbeiten anstrengen. Dage- 
gen rächte sich Joannes- Zriny durch ähn- 

Belagerung der. bischöflichen Burg Vinodol, von FE ‚einer feindlichen F lintenkugel getroffen, das Le- ben verlor. Sein Bruder Niklas, künftiger Leonidas der Ungern, setzte die Belagerung ‚mit verstärkter Macht fort;. aber Ferdinand geboth ‚beyden bey Verlust ihrer Ehre, die 
Waffen nieder zu legen, von aller Gewalt ab-. \ ‘ zustehen und ihre Sache der rechtlichen Ent- 

‚eret. IT, art. XXIX. — XXHL.L D: r 
are. LX. RI EV. Deeret, II, art. XXII.— Decrer. IV. 

liche oder ärgere Gewaltthaten, bis er in der
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scheidung und Vermittelyng der.von ihm ver. 
ordneten Schiedsrichter ®) zu überlassen b). 

. Als demnach die Magnaten und Stände auf 
dem achten Landtage, um gewaltsam entris- J- 6.1545. 
sene, oder, ungeachtet richterlicher Endurtheile, 
vorenthaltene Güter wieder zu erlangen, das 

" Faustrecht sogar gesetzlich machen wollten, er- 

i 

klärte Ferdinand auf das bestimmteste, ihr 
Anträge ‚wäre der allgemeinen Wohlfahrt ver- 
derblich, die königliche Würde .erniedrigend, und 
stände im Widerstreit mit den ihm von Gott 
verliehenen Majestätsrechten, welche er behaup-. 
ten und unverletzt erhalten: wolle; er werde 
also nie gestatten, dass irgend -jemand seiner 
Unterthanen sich eigenmächtig Recht verschaffe, 
und an Andern ungestraft Gewalt verübe ®), _ 

Damit eigenmächtige Selbsthülfe und Gewalt 
. aufhörten, das Recht ordentlich und gesetzlich_ 
verwaltet würde, hatte Ferdinand schon zehn J- €. 1555: 
Jahre früher durch Einsetzung eines Statthalters 
eines Vice-Palatinus und eines Landhauptman- 
nes, dem der Urtheile Vollziehung. überira- 
gen war, zu den zwey höchsten Gerichtshö- 
fen des Reiches,. der königlichen und 
der Septemviraltafel den Grund ge- ’ 
legt. Die Stände. verlangten nur dazu, dass 
den Reichsverordnungen und dem Herkommen 

gemäss auch dem GranerErzbischofe als könig- 
lichem Kanzler, „Reichs- Primas’ und Personal 

der königlichen Gegenwart sein Platz unter , 

  

a) Franciseus Josephics, Bischof von Zengh; Georg 
Frangepani Graf yon Sluin; Balthasar Bänffy von 
Thallocz, Stepban Gyulay und Michael Raven, ' - 
Landrichter in Nawonien b) Isthuänffy Lib. XIV, 
p. 151., .c) Ferdin. I. R, Decret. VII. art. IV; er Resp,. 
Ferdinandi R. ad ar. Iv. 2 °
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den ordentlichen Reichsrichtern von dem Kö- 
-I.Cı 1542, nige angewiesen werde a), Auf dem sechsten 

 Landtage bestimmten "die Magnaten und Stände 
zur Ernennung ‚von dem Könige den Perso- 
nalstand beyder Gerichtsbehörden; für die.kö- 
nigliche Tafel ausser: dem Statthalter, zwölt 
rechtskundige 'Beysitzer, darunter vier aus dem 
Prälaten -, vier aus. dem Magnalen - Stande. 

. Sechs derselben für die königliche Tafel; sechs 
unter dem Vorsitze des Vice- Palatins für das 

= Septemvirat, Bey jener, so. wie bey diesem, 
‚sollte immer wenigstens die Hälfte der Bey- 

- sitzer gegenwärtig seyn b\. Ausdrücklicher for- 
J. C. 1559, derten der neunzehnte und zwanzigste Land- 

nn . tag die Anwesenheit zweyer Prälaten und zweyer 
nn . Barone, oder eines Einen wenigstens aus jedem 

„ .. Stande. An die Stelle der ‚aus erheblichen . 
und ‚gültigen Gründen Abwesenden . sollten 

| von dem Statthalter, oder von dem Vice- 
“00° Palatin, Andere ernannt werden, so dass 
u. bey keiner Gerichtssitzung von der Zahl der 

vier Beysitzer Einer fehle, ‚Diesen sowohl, als 

‚der zu den Gerichtssitzungen verordneten Prä- 
’ laten und Baronen sollte der König für die Zeit 

des Gerichts- Termines angemessenen Gehalt 
bewilligen 2). Auf dem fünften Landtage unter 
Maximilian musste schon verordhet 
werden, dass überal nur in Schulen gebildete; 
der. Lateinischen Sprache kundige, und in der. 
Rechtsgelehrsamkeit - -bewanderte Männer zu 

. 1506. Beysitzern ernannt werden sollten d); und häu- 
figer würden unter ‚ diesem: Soaige, bis : zu die- 

+ 

  

x 

J. C.1572. 

  

x 

= "Ferdinand R. Deeret. Im, art. xy, XVT., XVII. 
b) F erdin.T. R. Deeret, VI..artı XXIX. c) Ferdin. I. 

Decret. XIX, art. XXXVIH. Decret, XX. art. XXIV. 
d) Maximih R. Deoret, ‚V, art, W. Decret. VI. aft, XVI.
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ses Zeitraumes Ende die Klagen, dass sowohl 
den zur. königlichen und Septemviral Tafel ver- 
ordneten Prälaten ünd Baronen, als auch den er-- 
nannten Beysitzern der angewiesene Gehalt. von ' 

der Hofkammer. vorenthalten würde; wesswe- 
gen die Verordneten und Eernannten mehrmals 
von den Gerichts-Teerminen wegblieben, die an 
ihre Stelle Berufenen zu erscheinen sich wei- 
gerten, und: ordentliche Bechspflege dadurch zw 
beträchtlichem Schaden der Rechtenden. ge 
hemmt würde 2), - 

Durch die Keichsverordnungen waren der 
königlichen Tafel und_ dem Septemvirat für 
alle "allgemeine Rechtsangelegenheiten. jährlich . 
zwey Gerichts-Termine, jeder 'zu vierzig Ta- 
gen festgesetzt. Der Statthalter war angewie- 
sen, jedes Mahl zwanzig Tage vorher sämmt- 
lichen Gespanschaften den bevorstehenden Ge- 
richts-Termin anzumelden. Kürze der Entfer- 

nung von dem beharrlichen Sitze der Regie-* a 
rung veranlassten das Ansuchen der Gespan-.. 
schaften diess-- und jenseit$ der Theiss, dass 
die königliche und die Septemviral-Tafel zu 
einen gewissen Termin, an einem .schicklidhen - 
Orte jener Gegend jährlich aus ihrem Mittel 
abgeordnete Richter senden möchte b); doch’, €.1553. . 

‘erst auf dem vierzehnten Landtage wurde der 
Bitte ‚geachtet, anfänglich Kaschau, drey Jahre 
darauf Leutschau, nach sechs Jahren ‚Eperies,  - 

‘später auch 'T'yrnau dazu bestimmt °). . 

x 

j 

  

a) Max im ilian, Doegret, TI. art, XXIV. Decrer, IV; 
art, XXIII. Anton Verantii Epist, ad. Maxjmil, R. Po- 

“son. 6, Mart, 1573. ap. Hatona T. XXV, p. 471. — Mat. - 
thiae R,IF. Decrer. II. art. LXX, ‚Decret. IVs art, LXIV. _ - 
b) Ferdinand. I. R. Decret. VII. art. XXIIT. Deecret, IX. 
art. XXX. 0) Ferdinand. I. R. Decret. XIV. art, XX. 
Decret. XV. art. XVI._Decret. XV. art. VII, Decrer, XX. 
art, XIV. Maximil, Decret. un art. KHKIR, ‚
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. Von den Untergerichten der Gespanschaf- 
ten ging. der Rechtszug an den Comitats-Stuhl, 

‘ven diesem an die. königliche Tafel. Dieser, 
. ausschliessend und. in erster Instanz, waren alle 
Rechtshändel über Besitz und -Theilung der 

s Landgüter; über Mitgift und Heirathsgut, über 
‘ die Güter erloschener Familien, über uralte 

_ Ansprüche, über Plandbriefe und alte Privile- 
gien ‘vorbehalten, Über diese fünf Fälle, 
und auch über Landfriedensbruch, Gewalt, Ein- 
bruch, Misshandlungen edler Herren sollte die 
königliche Tafel auch ‘ausser den ordentlichen 
Gerichts-Terminen, zu jeder Zeit Recht spre- 
chen. Dem sachfälligen Theile blieb die Be- 
Jugniss, seinen ‚Process vor die Septenwviral- 
Tafel zur Untersuchung zu bringen; von. dem 
'Ausspruche derselben, als der letzten "und häöch- 

“ sten Gerichtsbehörde. hatte keine weitere Be- 
rufung mehr Statt *), 

„61223 ° . Schon auf dem zweyten Landtage. unter 
Ferdinand wurde von den Ständen bey Kla- 
‚gen über Raub und Gewalt, seit der Mohäcser 
Schlacht verübet, der kurze Process, ohne 
allg, Förmlichkeilen , Rechtsbehelfe und Gestat- 
tung, eines weitern Rechtszuges, verordnet, und 

, ‚den. ordentlichen Richtern der Gespanschaften, 
y um wie viel auch der Schaden oder die Ver- 
"letzung den Werth von hundert Ungrischen 
Gulden übersteigen mochte, übertra gend). Un-: 

ter Matthias dem 1. wurden auf jedem Land- 
‚tage geradezu Termine für die kurzen Processe 
festgeseizt; durch sie sollten alle’ Klagen über 

- 

      

a) ARRSE I.R. Decret. V. art, XVI. XVIII. XXI. De- 
Crer. VII, art. XXXJ. Deeret, VIIT, art, XXXV. Matth. IE 

. Decrer. II. art. XXXT. LXX, Decret. IV. art. iLXIV. 
D) Fordinand, I Ru Decret. ‘U. art. VI
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unbefugte oder gewaltsame Besitzergreifung und 
andere- Gewaltihätigkeiten, über Gefangenneh- 
mung, Misshandlung ‘durch "Schläge, Raub 
an beweglichen Gütern, Störung des  Land- 
und des Burgfriedens, und anderer Rechte 
Verletzungen, in so fern sie seit’ dem Jahre 
funfzehn hundert zwey und neuhizig gesche- 
hen sind, oder hinfort geschehen dürften, 
auf der Stelle untersucht, verhandelt, durch 
das Endurtheil entschieden, und sogleich voll- 

‚zogen werden. Der Sachfällige aus dem un- 
rechtmässigem Besitze heraus geworfen, zur Ge- . 
nugthuung oder zur Entschädigung verurtheilet, 
durfie sich auf den höhern Gerichtshof beru- 
fen, oder der Weiterberufung entsagend, mit ' 
königlicher Bewilligung, oder ohne sie, (ia 
novi simplicis vel cum gralia) und dem Vor- 
wande neu aufgefundener Urkunden und Behelfe 
den Process ‚von neuem anfangen; doch weder 
die Weiterberufung,, noch des Processes Er- 
neuerung sollte des Endurtheils "Vollstreckung 
hintertreiben. Durch eben den kurzen Process 
wurden auch diejenigen, welche in Sachen der 
Erbfolge, der Gütertheilung oder Vertauschung, 
der Mitgift und desHeirathsgutes, der letztwil- 
ligen Verfügungen, der Schulden, Pfandbriefe 
u. dgl. einen grundlosen Rechtshändel wider, 
jemanden angestrengt hatten, -verurtheilet, in 
‚Strafe genommen, und durch des Eudurtheils on 
Vollstreckung zur Genugthuung angehalten 2), 
“ Allein der sittliche Sinn für Gesetzlichkeit und 

_ Rechtlichkeit war in diesem Zeitraume, inwelchem _ 
überall noch zwischen geistiger Kraft und Physi- 

  

\ P) MatthiaeH. BR, Decret. I. art, IV.  Decret, H, art. 
XXIX.LXX., Decret. IN. art, XXIIT, Decrer. IV. art, LX,LXIY, 

t
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scher Stärke der heftigste Kampf obwaltete, auch 

Zu in Ungarns Völkern noch so schwach, : dass selbst 

dort, wo die ‚gewissenhaftesten Richter “und 
" Sachwalter in ihres Berufes Erfüllung lediglich 
von der Achtung für Recht und Pflicht. gelei- 
tet wurden, der Vollstreckung ihrer Endur- 

. theile die mächtigsten Schwierigkeiten in den 
Weg traten. Bald ermangelte die vollziehende 

on Staatsgewalt des festen Mutlies, oder des red- 
2 lichen Willens,‘ entscheidend durchzugreifen, 

- and wollte. aus kleinlichen Rücksichten gnädig 
seyn, wo sie im Gefühl ihrer erhabenen Be- 

“ slimmung durchaus nur gerecht und unerbittt- 
lich "streng seyn sollte; bald wurden Landes- 
‚hauptleute, zur Vollstreckung gerichtlicher Ur- 
theile eingesetzt, durch Bestechung, Begünsti- 

«gung, Parteygeist,- Menschenfurcht, oder Man- 
; gel an Unterstützung von Erfüllung. ihrer an- 

gelobten Pflicht zurückgehalten; ‘bald hatten 
die ausgesandten Vollstrecker den "hartnäckig- 

sten Widerstand ‘der sachfälligen Partey und 
ihres mächtigen ‘Anhanges zu bekämpfen; bis- 

. weilen sogar - gewaltsame Begegüung und arge 
= Misshandlungen zu erdulden, Auf mehr als 
" neun Landtagen wareri Magnaten ind Stände 

genöthiget, in der Person der Könige die Re- 
gierung bittend und - dringend zu‘ ermahnen, 
sie möchte wenigstens zur Aufrechthaltung ihr er 

- -Würde und Majestät schnellere und genauere 
3. 6.1546: Vollstreckung richterlicher Urtheile bewirken. 

Am allerwenigsten sollte -der König selbst ge- 
:schehen lassen, "dass dieselbe durch erschlichene 
königliche Verfügungen des Aufschubes hinter- 
trieben werde a); 

“) Ferdin. 1, R, Desret. IX. art. XXX. 
x  
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Auf F erdinands. ‚geäüssertes Verlangen,. C.1548, 
eines bereitwilligern Gehorsams, ‚erwiederten die 
Stände in der elften. . Reichsversammlung mit 
Recht; er möchte nur als: wahrer König von 
Ungarn mit seiner ganzen Machtfülle wider die 
Ungehorsamen strafend verfahren, um so'mehr, 
als sie schon auf mehrern Landtagen_ die nach- 
drücklichsten . Verordnungen erlassen, und ihm 
zuerkannt hätten die "unbeschränkteste Gewalt, 
deren er sich 'nur bedienen dürfte, um sämmt- 
liche Reichsgenossen in Pflicht und Gehorsam 
zu erhalten. Sie wüssten nun nichts mehr, was 
hierin. noch geschehen oder verordnet werden 
könnte, als das Einzige, dass er zum Schreck . 
verwegener Gewaltmenschen: ohne Ansehen der 
Person und. ohne Aufschub- die Vollstreckung 
der richterlichen Endurtheile über längst erle- 
digte, selbst nach zweymahligem Repulsions- 
‚Process 'entschiedene Rechtshändel der Herren 
und des Adels verfüge ®), : 

Derselbe Mangel an Kraft und Nachdruck 
in der Vollstreckung der Sentenzen ‚drückte die 
Reichssassen auch unter M aximilian; daher’ 

.ır 

der Magnaten und Stände dringende Bitte and. C. 1587: 
ihn, dieser verderblichen Nachlässigkeit mit un- 
erbittlicher Strenge zu begegnen. Fänden die 
Ober- und Vicegespane, von ‚Capitel- Bothen 
und königlichen Beamten begleitet, in der 
Vollziehung unbefugten Widerstand; so soll : 
ihnen auf des Königs oder des Statihalters 
schriftlichen Befehl von den obersten Landes- . 
hauptleuten Beystand geleistet , und diese, wenn - 
sie den Dienst verweigerten, unverzüglich ih=' 

+ 
2 

a) Ferd. I, R. Deeret. XI. art, XIV. XY. XVIf.
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res Amtes entsetzt und von’ "dem. ‚Könige be- 
straft werden ?). ! 

Wirklich lag die Schuld erfolgloser Rechts- 
‘ verwaltung seltener an den Königen, als an 
pflichtwidiig gesinnten, besonders aus'ändischen 
Feldhauptleuten. Schon im achten Jahre nach 
ihrer Einsefzung, auf dem siebenten Landtage 
unter Ferdinand erhoben sich nachdrückliche 

Beschwerden, dass die meisten richterlichen End- 
"urtheile noch nicht ‚vollstreckt wären, weil die 

_ Landeshauptleute den dazu verordneten Capi- 
tel-Bothen ihren Beystand versagten, in dessen 

“ Ermangelung nicht nur. diese, sondern auch 
die königlichen Beamten,  Vicegespane. und 
Stuhlrichter, zur V’ollziehung ausgesandt, man- 
cherley Misshandlungen - hätten erdulden müs- 

J.6,1548.sen b). Zu dergleichen Ausschweifungen. unbe- 
fugter Gewalt, gab selbst die Verfassung der 
Ungrischen Rechtsverwaltung ‚Anlass, Es war 

_ der sachfälligen Partey gesetzlich erlaubt, wenn 
\ das Urtheil an ihr vollzogen ‚werden sollte, 

\ Ein, höchstens zwey Mahl zu erklären, sie 
. widersetze sich der gerichtlichen Sentenz; - die 

Gerichtsbothen entfernten -sich, ünd sogleich 
entstand ein neuer Process zur "Anführung und 
Erwägung der Gründe, aus welchen die” Op 
position gegen Urtheile der untern Gerichts- 
‚behörden, die Repulsiongegen die Urtheile der 
königlichen Tafel geschehen war, Die Gesetz- 
geber, einseitig nur rechtschaffene Leute, welche . 
die geheiligten Schranken gesetzlicher Ordnung. 
nie durchbrechen , in das Auge fassend, hiel- 
ten für besser, dass zehn "Öppositions oder 

    

a) Maximil, BR. De x ar. b XXVIOI b u 
 Decret, VII. art. AXIX. X x . “ Y ) Ford



- Repulsions-Processe- geführt, ‘als dass. auch nur Eines entweder künstlich ‚erschlichenen, oder. 
auf Irrthum beruhenden Urtheils übereilte Voll streckung Jemand um sein Recht oder recht- inässiges Eigenthum gebracht: ‘würde, Allein 
die verderbte, raubgierige, der "Gerechtigkeit: und Ordnung Trotz biethende Gesinnung der. 
Mehrheit im Volke, fand bald, dass gewalt- or thätiger Widerstand "gewisser and. schneller als der gesetzliche Oppositions< oder Repul- 
sions-Process zum Zwecke. führte. u 

Unwirksamer war daher auch. auf dem . dritten Landtage unter Ferdinand der-Stände 5, 0,3335, ° Verordnung} dass jeder, der die ;.in wäs im- _ 
mer für Rechtshändeln Ein Mahl gestattele ge- 
setzliche Form der -Repulsion - 'vorbeygehend, 
der ‚Vollstreckung eines gerichtlichen Urtheils. - 
sich gewaltihätig widersetzt, den Gesetzen ge-i 

 mäss bestraft. ‚werden - sollte 2). Rechtliche _ 
Leute widersetzten sich nicht, ‚oder fügten sich‘ 
in den Erfolg ihrer ‚gesetzlichen Opposition; -- 
und mächtige Gewaltmenschen ‚hatten Muth und ı\., “Mittel genug, wie.der Urtheile, ‚50 .der Strafe. 
Vollstreckung. zurück zu treiben. So blieb &s.. 
auch noch larige, Trotz den drohenden ’Verord 
nungen des achten und des zwanzigsten Land-=1545, 4563, “ tages unter Ferdinand. Edelleite söllten.bey '- = Verlust aller eigenthümlichen Besitzungen, Leute - 
von bürgerlicher. Abkuünft bey Verlust, aller 
Habe, .ihre Herren, welche der V ollstreckung 

" gerichtlicher Urtheile :Gewalt- entgegen setzen, 
verlassen, und die: Landeshauptleute unterstüt= 
zen; diese ihres Anıtes ‚entsetzt werden, wenn 
sie, von. den abgeordneten Vollziehern ange=. 

a) Ferdin, I. R. Decret, If, art. Kl, 
VIE. Theil. —_ 3 - N 

12
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rufen, ihren Beystand verweigerten ®); Dessen 
ungeachtet konnten auch weiterhin die Erben 

J,c.1509.des Herrn Georg Geletfy nicht zu ihrem 
Rechte gelangen, weil die Vollziehung der ih- 
nen vortheilhaften Sentenzen, von der mäch- 
tigern Gegenpartey hintertrieben oder dutch ' 

mancherley Ränke unwirksam gemacht wurde; 
.und ‚der Wieselburger Vicegespan Johann 
'Rayki wurde in gesetzlicher Verfolgung eini- 
gex Missethäter von den edeln Herren Johann 
und Oswald Sibrik mit ihrem bewaffneten 

. Anhange überfallen ‚und mit einigen Wünden 
: zurück getrieben P), \ 

Die Furcht vor dergleichen Gewaltthätig- 
> keiten hatte schon früher -Capitularen und kö- 

nigliche Beamten nicht selten bewogen, eni- 
‚weder den Auftrag zur 'Vollziehung gerichtli- 

cher Uriheile abzulehnen, oder, wenn sie ihn 
' annahmen, um vieles nachsichtiger,, als ver- 

‘ ordnet war, zu verfahren, und dann an da 
Capitel zu berichten, das "Urtheil sey mit al- 
ler Strenge pünctlich. und treu vollzogen wor- 
den. Um auch diesem Unfuge zu steuern, 

% 6.1859. sollten ; .der Verordnung des neurizehnten Land- 
tages zu Folge, Capitel-Bothen und königliche 
Beamten in Zukunft die Wahrheit ihrer Be- 
richte durch förmlichen Eid verbürgen; das 
Capitel, dieses Eides Forderung unterlas- 
send, sollte in Strafe genommen, die unver- 
bürgte Vollziehung als ungültig und nichtig ar- 
gesehen werden °). Allein was konnten auch 
Eide verhürgen, wenn Menschenfurcht oder 

  

a) Ferdin. I. & Decieh Valt; art; XLY. Deeret. XX 
art, XXIX, or ph. R. Deeret. X, art, XXXVIl. 
XXXIX, D) ard Decret. XIX, art. XLIX, L,
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Eigennutz die gesetzliche Gesinnung. und: die 
Achtung für Wahrheit und Recht erstickt 
hatten ! > rt 

  

VL 

Staatsbürgerlicher Zustand der Ungri= 
„schen Völker. 

Niemand konnte in Ungarn staatsrechtli- 
eher Weise Besitzrechte erwerben, oder zu 
Reichswürden, Ämtern und Pfründen gelan- 
gen, der nicht entweder durch Abkunft und 
Geburt den Ungrischen Völkern angehörte; oder 
wenn ihm diese Eigenschaft mangelte „von Mag- 
naten und Ständen in Reichsversammlungen, 
auf Verwendung, oder mit Genehmigung des 
Königs ‘zum Unger erhoben war: Letzteres 
war im Laufe der ersten Periode des Ungri- 
schen Königthumes häufiger und lediglich durch 
des Königs Machtfülle *); im Laftfe der zwey- 
ten seltener, doch immer noch Mittelbar. von 
den Königen, nach Berathung mit einigen Prä- 
laten, Magnaten und Herren geschehen. Als 
es aber zu Anfange der dritten Periode. yon 
ausländischen Herren und Rittern, welche dem 
Könige ihre Dienste gewidmet Hatten, öfters 
nachgesucht, und von dem Könige aus staats.- 
klugen Rücksiehten begünstiget wurde, traten 7. 0.1550. 
Magnaten und Stände in das Mittel mit bitten- - 
der Vorstellung an Ferdinand: er ‚möchte. 

  

a) Decret. $. Stehan. Reg. Lib. I. Thurocz Chrom, 
P. AI, Cap. X: qq. 1 . 

15 *
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‚forthin nicht mehr ohne ihre Einwilligung und 
"Genehmigung Ausländer zu’ Ungerä aufnehmen. 
Darauf erklärte der König, er wolle zwar in 
Zukunft über seine Anträge zu dergleichen Beför- 
derungen den Landtag zu.Rathe ziehen; den- 
noch ’ aber ausser den ‚Reichsversammlungen | in 

= dieser Gnadensache, Kraft seiner königlichen 
Machifülle, nach dem Beyspiele seiner Vorfah- 
ren, bloss mit den ‚am Hoflager anwesenden 
Ungrischen Prälaten, Baronen und Räthen sich 
berathend, vorschreiten. Die versammelten Stände. 
waren mit der königlichen Erklärung zufrieden, 
und verordneten nur, dass jeder, auf was immer 
für. eine Art zum Unger aufgenommene Aus- 
länder, durch feyerlichen Eid verpflichtet werde, 

- . den: Reichsgesetzen sich zu ‚unterwerfen, des 
Reiches Rechte‘ und Freyheiten auf das be- 
herzteste zu vertbeidigen, nichts denselben Wi- 
derstreitendes geschehen zu lassen, keine Burg 

“oder irgend einen Theil des Reiches zu ver- 
- äussern; vielmehr Alles, was in seinen Kräften 
:sey, zur Wiederbringung des Veräusserten #ı- 

_ zuwenden, und .die geheimen Rathschläge des 
_ Reiches Niemänden zu ‚offenbaren ?). 

Ungeächtet jener Erklärung. des Königs, 
ist dennoch kein Beyspiel vorhanden, dass ir- 
En Ausländer im Läufe dieses Zeitrau- 
“mes. das Ungrische Indigenat anders, als durch 
‘eihen. Beschluss der Reichsversammlung, auf 
königlichen Antrag 'erlanget hätte. Als aber 

7. 1.0.1568, auf dem zwanzigsten Landtage solcher Änträge 
zieun auf ein Mahl kamen, wurden isie von den 
Ständen zwar gehelimigt, doch mit der Bitte, 

der König möchte künftighin mit :so häufigen. 

  

“) 2) Eerdin. I. R. Deerst. XI. art. LXKYIT.
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Beförderungen nicht mehr „belästigen 2). WVe- 
niger gefällig in Genehmigung‘ solcher Anträge‘ 

bezeigten sich Magnaten und Stände, als das 
Prager Cabinett den König Budolph 80-7. Cs1608. 

z- radezu befehlen liess, was seine Vorfahren ak 

Mahl nur in bescheidenen - Ausdrücken : verlan 

get hatızo“ sie glaubten zu errathen, man wolle: 
durch Einschiebung gefügiger Ausländer in die 
Rechte der .Eingebornen, Ungarns Selbststän- 
digkeit aufheben, und: durch die guten Dienste . 

derselben. zu einer . Österreichischen. Provinz 

herabsetzen. Hierin lag der-Grund, aus dem 
sie hernach bey den Verhandlungen des: Wie- 

bk 

ner Friedens verlangten, die zu Ungern auf-'7.C.1608. 
genommenen Ausländer "bis zum dritten Grad 

ihrer’ Nachkommenschaft von allen Reichsäun- 

tern "auszuschliessen. Doch erhielten sie ‚ wie 

folgerichtig und billig, nichts weiter, als die 
Versicherung, dass bey gleicher Tüchtigkeit 
und ohne Rücksicht auf das: kirchliche Be- 

. kenntniss, immer der eingeborne , - vor dem. 
angenommenen , Unger den Vorzug ‚erlangen 
sollte. 

Auf dem zweylen Landtage unter Mat- J.C.1609. 
thias wurden die naturalisirten Ausländer auch 

zu jährlicher Beysteuer nach des Reichsschatz- 
meisters Bestimmung. angehalten, weil auch von 
Ungern, die das Indigenat in Österreichischen 
Provinzen erworben hatten, ähnliche Leistung 
gefordert wurde b). Vierzig ausländische Her- 
ren, davon zwölf unter Ferdinand; drey 

unter Maximilian; siebzehn unter Ru-. 
dolph; acht unter Matthras, waren. im 

  

a) Ferd. I. R, Decrer. XX. art. LXXIX. b) Matti IE 
R. Decret.-IT. art. LI.
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‘Laufe dieses Zeitraumes zu Ungern erhoben 
und vereidiget worden. Die Herren Katzia- 

ner, Rogendorfft, Felss, Teufel, 
Schwendi„Teufenbach, Castaldo, 

'- Basta, Belgiojoso, hatten sich lieber um 
Ungarns Gold und der Ungern Hass, als um 
jene, Pflichten aufbürdende Ehre beworben. 

Sparsamer verfuhren die vier Könige .die- 
ses Zeitraumes in Erhebung.der Ungern von 

. bürgerlicher. oder bauerpflichtiger Abkunft in. 
den Adelstand. Aus den Quellen, die uns offen 
standen, sind uns im Ganzen nur neunzehn 
bekannt, und zwar sieben; welche dem Kö- 
nige Ferdinand ®), Einer dem Gegenkönige 
Johann Zäpolya »); Einer dem Könige 
Maximilian °); — fünf dem Könige Ru- 
dolph 4); fünf. dem König Matthias II. e), 
ihrer Verdienste Belohnung mit dem Wappen- 

' adel zu verdanken hatten, 
Sechs verdienten Männern und ihren Fa- 

milien wurde der’ Adel erneuert. und ihre 

a) Bartholomäus Majtheny, seiner Tapferkeit we- 
gen bey der Einnahme der Trencsener „Burg ‚mit Sturm; 
1528. — Wolfgan 8 Pezler, aus dem Bauernstande 

‚1548. — Paulus Soalichius von Lika, Doctor der "Theologie von Bologna, seiner viel umfassenden Gelehrsam- 
keit wegen; 1555. Seine Vorältern waren schon von Bela, dem IV. geadelt worden. — Caspar Petsy mit seinem Bruder, 1555. — Gafor von Paar, 1560. — Franz $zi« lagyi aus dem Marktflecken Lelesz, Unterburghauptmann 
zu Kis-Varday 1560. — Stephan, Michael und Peter Jeszenszky von Kis-Jeszen; 1563. b) Michael Quen- del, ein tapferer Krieger, von dem Johann Zäpolya zw sagen pflegte: „mit einem Heere von 2000 Quendeln wäre ich stark genug, Europa zu bezwingen. 1530. , .c) Ste phan Nagy. 1569. d) Caspar Fayıth, Thomas Paxy, sonst Sipeky genannt; 1595. —. Die Familie Artner, 1600. — Anar..s Oroszy, 1601. e) Stephan Szent- Benedeky und Stephan Nändory, 1610, — Dienes Ambros und Matthias Koväcsy, 1613. — Andreas 

“ cnyi von Brezuo-Banya, mit dessen, Bruder Stephan und ‘den Söhnen Elias und Johann,
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Wappen mit neuen, ihre Verdienste andeuten- 7. C,1563. 

den Sinnhildern verzieret: den Berzewiezern 

und Jeszenszkyern, von Ferdinand; — 
der Familie Wränczy von Maximilian;— J.C.1570. 

den Edeln Stephan Perger, Johann Da- 
niel und Georg Merse van Zynye, von 
‚Rudolph . on — 

Sechs und vierzig grundsässige Her- 
ren wurden in den Magnatenstand oder zu. 

Reichs-Baronen erhoben; darunter sechzehn 
von Ferdinand %) —, zwey von Maximi- 
lian®d) —, zwanzig von Rudolph °) und 
acht von Matthias) Den Edelun Wicz- _ 
mandy von Buttka wurde die halspeinliche 

Gerichtsbarkeit auf ihren ‚sämmtlichen. Gütern 

. von Maximilian; schon früher sämmtlichen 

Gespanschaften, unter ihnen zuerst der Hon- ze. 1550. 

ter, das Recht eines eigenthümlichen Wappens 

und Siegels von Ferdinand.°) verliehen, 

1883. 7. 
„4602. 

  

a) $Szörenyi 1530. — Peter Erdödy 1535. — Franz Re. 

vay, 1540. — Stephan Illöshizy, 1546. — Gabriel Maj- 

lach, 1547. — Csäky, Paul Czob.or, Franz Eszterhäzy, 

1550, — Thomas Nädasdy, Stephan Döbö, 1555. — Hor- 

väch Stansitz, Ladislaw Kerecsenyi, Peter und Paul 

Rattkay, 1559. — Syhlayı Jobanu Paksy, 1560. — 

Melchior Balassa, 1561. ) Caspar Dr as zkovies, 

1567. — Johann Krusics, 1570.  _c) Stephan. Gregoria- 

netz,- 1581. — Niklas Isthuanffy, 1582, — Sigmund _ 

Räkoezyı 1588. — Johann und Moses $Szyunyogh, 1538. — 

Eustach Gyulaffy, Kollonics, 1590. — Sebastian _ 

Tököly, 159. — Kollonics, Seredy, Weszszor 

lenyi, Benedict Thuroczy, 1600.— Michael Konszky, 

1605. — Peter und Paul Apponyi, Andreas Jakusics, 

Andreas und Stephan Osztxvosics, Matthaeus Pans . 

räcz, - Pongratz Sennyei, 1606. — Franz Allaghy, , 

udwig Räkoczy, 1607. Thomas Palffy, 1603. _d) Ste- 

han Noszutsthi, Ladislaw Rerö von Hetes, Benediet 

ogränyi, Valentin Prepostväry, Thomas Viszke- 
lety, 1603; Michael Bessanyi, 1610. — Georg Palocsay, 

"1609.-—- Malakotzy. von Szomszedvära, 1614. e)Ferd. I. - ’ 

R. Decret. XII, art..LXII er Ferdin. I. R. Literao Poson. 
12. Febr. 1550. ap. Bel Notit. Hung. T. IV. p. 652. ou 

!
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Für die Sicherheit 'der Personen, : ‚der 
‚Rechte und des Eigenthumes hatten die Mag- 

‘ naten ‚und Stände, in Eintracht mit dem Kö- 
nige, auf kandtagen ““durch- heilsame und 
zweckmässige Verordnungen gesorgt; denReichs- - 

“ sassen gesetzliche und rechtliche Gesinnung, der 
“ vollziehenden Staatsgewalt guten Willen, Kraft 

v 

und Muth zu geben, 'stand nicht in ihrer. Macht: 
“darin. waren der Personen, -der Rechte, des 
Eigentlumes Verletzungen in der Regel; Sicher- 
"heit seltene Ausnahmen. Des. Übels Wurzeln 
lagen’ dort, wo sie vielleicht bei jeder stand- 
schaftlichen Staatsverfassung liegen müssen, und - 
fast unausrottbar liegen werden. Ungarns Kö- 
nige,. mit Magnaten und Ständen, vereinigt, 
waren die Gesetzgeber, ‚der. König zügleich 
. der Inhaber der vollziehenden Staatsgewalt, und 
wenn er unmittelbar selbst ‚verfügte, wirklich 
‚nur der’ Vollzjieher seines eigenen gesetzlichen 

- Willens, der sich selbst weder widersprechen 
noch zuwider handeln konnte, Allein die we- 
nigsten Könige ‚regierten selbst; fast alle ünd fast immer übertrugen sie ihre vollziehende Staatsgewalt ihren von der Gesetzgebung aus- geschlossenen Ministern oder Cabinettern. "Un-. 'ter solchen Verhältnisse. waren die Minister die. Berichterstatter und Entscheider; die Kö- nige blass die Genehmiger; also jene die wirk- lichen Regierer, diese nur die ersten und yor- nehmsten Regierten. Nun liegt es aber schon ın ‚der Natur jeder standschaftlichen Staatsver- fassung, dass die Minister, oder das Cabinett des Monarchen sich „gegen die Standschaft in Opposition. setzen, und darin beharrlich sich erhalten, und jene in sich nie aufkömmen lassen den redlichen Willen, dasjenige geireu;
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pünktlich und streng zu vollziehen, „.. was. diese 
gesetzgebend verordäet hat, und wozu "sie 
nicht milgewirkt hatten, “ 

Eipe zweyle. unvermeitlliche Folge der - 
Unverträglichkeit. einer: standschäftlichen Ver- 
fassung mit einer Ministerial- oder Cabinets- oo 
Regierung war, dass die mächtigern Mitglieder 
der Standschaft, des Ministeriums oder des Ca- 
binettes Fahrlässigkeit in genauer Vollziehung- 

“standschaftlicher Reichsverordnun; gen bemerkend, 
wenn Hass, Ehrgeitz oder. Habbegierd& sie zu. 
willkürlicher Gewalt reizte, sich selbst. um die,. 
von ihnen gegebenen Geseize wenig mehr be- 
kümmerten, und nur darauf bedacht waren, 
durch was immer für. "Mittel das vollziehende 
Ministerium oder Cabinett in seiner Nachsicht: 
und Unthätigkeit zu erhalten, und sich selbst der 
Straflosigkeit. zu versichern. ‘OÖ ihr weisen 
Siaatsmänner und Philosophen! schaflet 'Theo- 
rien, constituiret, klügelt,: entwerfet, so- viel: 
ihr wollt, die menschliche Verderbtheit wird 
mit ihrer Klugheit. alle eure Schöpfungen ver- 
nichten. Nichts kann helfen, die- Verfassung . 
sey,. wie sie wolle, als Religiosität, Ehrfurcht, 
vor Gott, vor Wahrheit; vor Recht, mit’ glei- 
cher Macht auf dem Throne, in dem Heilig- . 
thume .der Priesterschaft, in den Palästen der . 
Grossen, ‘in dem Lager der Krieger, im den. 
Werkstätten der Bürger, in den Höfen der 
Bauern , und in den Strohhütten der Bettler 
‚herrschend. ‘Weil aber gegen diese einzig heil 
bringende Herrschaft allenthalben gekämpft 
wurde, so. können wir nur erzählen, wie es 
den gesetzlichen- und rechtlichen Einsichten‘ 
der Gesetzgeber, und dem rechtschaffenen
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Willen der Vollzieher zu Folge, hätte seyn 
sollen, nicht wie es war. 

Das gesetzliche Wehrgeld (Homagium) für 
‚- denMenschenwerth; eines Prälaten oder Reichs- 

‚barons, Ein hundert schwere Silber-Mark, oder 
vier hundert ‚Gulden; ‘eines Edelmannes oder 
Bürgers, zwey hundert; eines Bauers, vierzig 
Gulden; gewährte gegen Befehdung und Faust- 

\ recht keine persönliche Sicherheit mehr: und 
J, 6.157. auch nachdem Ferdinand bey seiner Krö- 

| Kosber. nung in Stuhlweissenburg durchgesetzt "hatte, 
dass des Adels Privilegium, Kraft dessen der 

-° Edelmann, des Raubes oder des Todtschlages 
‚überwiesen, auf sein Wort und auf Bürgschaft 
von Verhaft und von Strafe bis zur endlichen 
Entscheidung seiner. Sache auf dem nächsten 
Landtage frey blieb, inzwischen Zeit gewann, 

" von bestochenen Richtern, entweder die Los- 
‘sprechung zu erkaufen, oder durch eine Geld- 
busse der Todesstrafe zu entrinnen, abgeschafft 
"wurde a); auch nachdem Magnaten und Stände 

7.6.1886. auf dem dritten Landiage alle Verbündungen 
zur Selhbstvertheidigung ° und. Selbstrache bey 
Strafe des Hochverrathes - verbothen hatten b); 
war die persönliche Sicherheit gegen Mord und 
Todtschlag gewöhnlich nur eine Wohlthat des 
Mängels an "Macht; häufig, der Furcht; selten 
der gesetzlichen . und rechtlichen Gesinnung. 
Selten gebrach .es den Gewaltigen zur Aufhe- 
bung dieser Sicherheit an Mitteln und Helfern; 
sie fanden an Edelleuten von niedrigerem Range, 
die sich zu ihren einträglichen. Hofdiensten 
drängten, fast immer bereitwillige Gehülfen 

———— 

.. =) Velius de bell. Pannon. L.IT. p. 8. DFeril 
Eecret. II, art. XL: .
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oder Vollzieher ihrer gewaltihätigen Anschläge. 
Das sollte nach der neunten Reichsversamm- 
lung unter Ferdinand nicht mehr Statt haben ; J. €. 1546. 
der daselbst ergangenen Verordnung - gemäss, 
sollten Edelleute, an den Höfen Gewalt ver- 
übender Prälaten” und Magnaten dienend, ihre: 
Besitzungen verlieren und in gleichem Masse 
mit ihren, Herren bestraft werden ®), Der sechste J.C. 1574. 
Landtag ‘unter Maximilian begegnete end-. 
lich. auch dem barbarischen Unfuge, womit 
fremde Gläubiger auf öffentlichen Landstrassen 
den ersten besten Einwohner eines Orles ge- 
fangen wegschleppten, wenn dessen Mitein-- 
wohner oder Mitbürger eine Schuld nicht 'zah- - 
len. konnte, oder wollte b), 

Der Ungrischen Standschaft wesentlich ist | 
. das Recht, der Selbstbesteuerung ; daraus fliesst 
für. jedes Mitglied der Standschaft die Freyheit: 
zur Beschwerdeführung ; und diese Freyheit 
begründet das Recht zur Theilnahme an der: 
Gesetzgebung. ' Wo bey .der Schlaflheit der: 
vollziehenden Staatsgewalt einzelne Mitglieder: 
der Standschaft in ihren gegenwärtigen staats- 

_ bürgerlichen Verhältnissen häufiger sich nach 
dem Rechte des Stärkern, als nach den von 
ihnen selbst aufgestellten Gesetzen bestimmten, - 
und so weit, ersteres zureichte, fast immer rüs- 

tig waren, . "bald “ihre persönliche ‚Sicherheit, 
bald .den freyen Gebrauch ihrer besondern. 
Reehte. oder ihres Eigenthumes, gegenseitig zu 
gefährden, dort konnte es auch in den allge- 
meinen Versammlungen der Sindschaft an be- 
herzten ' und freymüthigen Beschwgrdeführern 

  

&) Ferd, I. R. Decrer. IX, ar. XXI. 2) Mäximil. 
R. Deere:, VI art. XXXYII.
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‚nieht fehlen. Da entbrannten freylich in dem 
mächtigern Magnaten Zorn, Groll und Rach- 

 begierde, wenn er auf öffentlichem -Landtage ° 

  

BT. C.1563 

durch die bittern Klagen und Beschwerden des 
von ihm bedränsten .Mitstandes als verruchter 
Gewaltmensch dargestellt wurde, und in die- 
Reichsverordnung wider seinen Unfug selbst 

„ mib-einstimmen musste. Ärgere Verletzung 

‚oder wohl gar Todtschlag war dann nicht sel- 
ten: des kühnen Klägers trauriges Loos. . Wahr-. 
‚scheinlich war auf dem’ letäten Landtage unter 
Ferdinand dem Übel -gesteuert worden durch 
die nicht mehr wiederhohlte Verordnung, dass 
dergleichen Gewaltnienschen durch die "That 
selbst des Verbrechens und, der Strafe des 
Hochverrathes schuldig. erkannt seyn sollten a), 
:. ‘,Schen früher hatten Gewaltthaten von Sei 
ten mächtiger Magnaten in Uügarn, Slawonien 
und Croatien mehrere Edelleute von niedrigerm 

. Range dermassen unterdrückt, dass diese, die 
Rechte ihres Standes. zu behaupten völlig un- 
vermögend, in den Banernstand herab‘ gesunken 

7. 6.1543,waren. Nach der Verordnung des eilften Land- 
tages unter Ferdinand sollten dergleichen 

' verbauerte Edelleute bey Strafe des verletzten 
Landfriedens in die Rechte und Freylieiten' 
des Adelstandes wieder eingesetzt werden. Es 
mochte. geschehen seyn, weil die Verordnung 
nicht fnehr wiederhohlet wurde. 

Harinätkiger beharrten mächtige Landher- 
ren auf ‘Verletzung der Rechte und Freyheiten ihrer Mitbürger ®ürch willkürliche und unbe- 
fugte Erric tung der Fähren, der Mauth- und 
Dreyssigstäiter . auf ihren Herrschaften, wo 

@) Ferdin. I. R. Deeret. XX; art, LXXVIT.
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keine Überfährten nölhig, keine Strassen. und: 
Brücken angelegt oder ausgebessert waren. ‘Viele 
nöthigten sogar die reisenden Handelsleute von 
den geradesten nnd nächsten Landstrassen ab- 
zulenken, und in’ ihrem Gebiethe sich ‘dem wi- 
derrechtlichen Fähr-, Mauth- und Dreyssigst- 
zwange zu ünterwerfen;. selbst die Verwalter 

‘“ oder Pächter der kößßelichen Güter. machten 
sich dieses, den Handel bedrängenden Unfüges 
schuldig. Aber nicht nur-Handelsleute, sondern 
auch reisende Grundsasseng Stadtbürger und 
Bauern, welche entweder ihre eigenen Erzeug- 
nisse zu Markte, oder. ihren eigenen Bedarf 
von den. Märkten, oder von Hause mit sich 
führten / wurden dafür überall zur Entrichtung 
dieser unbefugten Fähr-, Mauth- und Dreyssigst- 
Gefälle angestrenget: .und dennoch waren es _ 
eben der König und diese Landherren, welche 
auf achtzehn Landtagen dieses Zeitraumes 
eingestimmt hatten in die immer wieder erneuerte 
und verschärfte Verordnung, welcher gemäss. 
auf den Gütern, des Königs sowohl, als der 
Magnaten und Landherren, und zwar auf den 
königlichen zuerst, ‚von den Vicegespanen, bey 

“ Verlust ihres Amtes, alle neuen, unbefugt er- 
richteten Fähren-, Mauth- und Dreyssigstämter 
aufgehoben und zerstöret, die Widerstrebenden 

“ zwey .Mahl mit Geldbussen, das dritte Mahl 
mit Einziehung des Dorfes für den Fiscus be- 

‚straft werden sollten ®).-_ Allein trotz allen Ver- 

  

a) Ferdin, I. R. Decret. VH. art. XXVI. — Decier. IX. 
art, XLIX, — Deeret, XT. art. LIIT. —- Decrer: XII, art, XXXV. — Decret. XIV. ‚art. XXVI, — Deerer, ‚XV. art... XXI. — Decret, XVJ.- art. XIV. — Deerer, XVIE. art. XXXVT. — Decret. XVIII. “art, XVII. — Deer, XIX. ’ art. XLV.— Decr. XX. art, LVIIL— Maximil, R, Deer I 

4
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ordnungen ° behaupteten die Verwalter. oder 
Pächter der königlichen Güter den’ Beystand 

: der ‚Plackerey., weil dass Mehrmachen für 
‘sich, zum Theile auch für ihren Herrn, ihr 

höchstes Gesetz war; und die Könige in Voll- 
ziehung dessen, was ihren, g gleichviel ob recht- 
lichen oder widerrechtlichen Einkünften Ab- 
bruch that, nicht_selg eifrig sich bezeigten: 
da hielten sich denn auch Magnaten und Land- 
herren, den König, als Güterbesitzer, an 
"Pflichten wie an, Rechten sich gleich achtend, 
nicht für verbunden, den Reichsverordnungen 

zu gehorchen. 
Wie hierdurch Viele der drey obern grund- 

sässigen Stände die Rechte und Freyheiten der 
Genossen des vierten "Standes in Einem fort 
gefährdeten, so hielt sich dieser wiederhin für 
befugt, gegen die einzelnenGenossen der obern 
Stände zu verfahren. . Ungern und Slaven wa- 
ren-in den königlichen Berg-- und Freystädten 
von allen Wahlen zu Stadt- und Rathsämtern 
ausgeschlossen, die Sfadibürgerrechte und Frey- 
heiten waren ihnen vorenthalten, und keinem 

Unger oder Slaven war gestattet, daselbst. ein 
Haus käuflich oder erblich zu erwerben, zu 

‘ besitzen, oder sich anzubauen. Erst auf dem 
J. 6.1608. Landtage vor. der Krönung Matthias des II. 

wurde diese Ausschliessung durch eine Rechts- 
verordnung aufgehoben ?); dennoch aber musste 

J, C.1618. fünf Jahre darauf der Senat von Neusohl durch 
eine. Geldbusse yon drey tausend. Ungrischen 

  

art: XL — Deer. ii. art, KXYT. Deeret. II, art, LL— Rıu- 
dolph. Re Deeret. IV. art. XXVIH. — Deöret, VII, 
art, KXXV. — Decret. X, art. XXXIV. — Matthiae, IL, 
R. Deerer. IV. .art. VII. XVII. 

a) Matthiae IL. Reg, Decret, I. ‚art, XIII. ante Coronat,
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Gulden angehalten werden, Ungern und Sla- 
ven in sein Mittel aufzunehmen 2). 

Doch am betriebsamsten war, und fast 
immer straflos blieb die unbefugte Gewalt der 
Mächtigern. in Verletzung des Eigenthumes. 
Die meisten innern Fehdschaften hatte entwe- 
der begangener, oder erlittener Raub entzün- 
det... Weiteifernd raubten ausländische Feld- 
herren und Söldner, einheimische Magnaten, 
Landherren, königliche Kammern, Edelleute, 
Waffenmänner und Haiducken.- Eine Menge 
zu Grunde gerichteter Landherren, Bischöfe, -. 

Äbte, Bürger, durch die gerechtesten Klagen, 
und zwölf Reichsversammlungen. durch ihre 

. Verordnungen ), waren unvermögend, die Vor- 
wände der königlichen Kammern zum Neh- 
men, zu widerlegen; die Raubbegierde der. 
Mächtigen ‘zu bändigen. Trotz den Verord- 
nungen aller Landtage ©), blieben die zur 
Schleifung verurtheilten Raubschlösser gewalti=- 
ger Herren stehen. Dreyzehn Reichsversamm- 
lungen @) und alle Endurtheile der Gerichts- - 

  

* 

-@) Matthiae II. R; Decret; 18. ärt. XL 5) Ferd.% 
R. Decret. I, art. VI — Decret. III, arte XXXVII. — 
Dectet. VI. art. XLIU—XLV. — Deeret. IX. art, XXVH. — 
Decret. X. art, XII: XIII. — . Decret. XI. art, XLVIMI—L.— , 
Decret: XIIE, art. XIX.— Decret. XX. art, XXXIV. XXXVI. 
XLVUI. Maximil, R. Decret. I, art. XXIX: Rudolph. 
Deerer. VIII. art. XXVII. XXVIIH, XXXIL — Deoret.IX, 
art. XXXVI. Matth. IL R. Decr, I. art. II. pöst Coronat, 
c) Ferdinand. I. R. Deecrer, IIf, art. LX. — Deerer, VII. 
art. IV, — Decret, IX. artı XXVIII. LVEL — Decret, X, 

„art, XV. XXV. — Decret. Xi. art. XLVI. Maximilian, 
Reg. Deeret. IIT; art, XLIX. d)Ferd.I.R. Decret. IIE 
art. IXK—XII. — Deer. V. art. I. — Deer. VI, art. I-V, — 
Deer. VH. art, I—II..VI.. — Decret, VIII, art. II: III. 
XLVI. — Decret. IX. art. XLVI.— Decret. XIII. art, XVI, — 
Deeret. XV; art, XV. — Decret, XX, art. XLIV, Maximil. 
R. Deer,. II, art.XLv. Rudolph, Deer. IV, arı, XXIX. — 
Decret, IX, art, XXXIX: - ' 

f
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. . höfe.konnten. der geraubten Güter Zurückstel- 
'“ Jung'an ihre rechtmässigen Besitzer nicht be- 

= wirken; und die darüber entstandenen. gegen- 

seitigen Befehdungen nicht vermindern: denn 
wo entweder unter. der: Kraftlosigkeit der Re- 
gierung, oder unter der Macht der herrschen- 
den. 'Verderbtheit, oder auch unter den man- 
nichfaltigen Beschränkungen einer mangelhaften 
Verfassung sich. völlige Straflosigkeit begründet 

“hat, dort haben ‘gerade .die kühnsten Verbre- 
cher freyestes Spiel; dort können Gesetze, Ver- 
fügunigen und richterliche Erkenntnisse.nur die 
Geschichte der Leiden und Plagen ihrer Zeit 

- der ‘Nachkommienschaft überliefern a); ihnen 
“nicht mehr abhelfen: Darum hätte auch der 
rechtschaffene Unger. dieses Zeitraumes den Fra- 
genden, „wer raubt. ungestraft in Un- 
garn?“ hicht anders, als. mit.der Gegenfrage 

antworten können: „ver raubt in ‚Ungarn 
nicht ungestraft?“ Und wo nicht geraubt 
würde, dort war wenigstens der freye Genuss, 
oder (die freye Benutzüng des Eigenthumes ‘ge- 
fährdet: so mussten unter Maximilian alle 
Herren, Edelleuüte und königlichen Freystädte 
in den "Theiss-Bezirken bey Verführung des 
Gekaäuften, oder ihnen Zugewächserien- Weines, 
aden Landrechten und Freyheiten zuwider, 
dem Verwalter der königlichen Einkünfte für 
jedes Fass die drückende Abgabe von. sechs 
‚Ungrischen Gulden entrichten 000005 | 

 ,. Privilegien sind in dem innern Staatsle-- 
ben .ein kräftiges Erregungsmittel für die Le- 

  

',.4) In dieser Hinsicht ist das Corpus: Juris Ungarici ‚dein Historiographen der Ungern die reichlaltigste, reinste und Zuverlässigste Quelle, 4 Maximil: R. Deciet. II. 
art. XXXVIIL, . . 

x
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benskraft der Regierung und ‘des Volkes; das 
unablässige Streben der Erstern zu. unmerkli- 
cher Beschränkuug und endlicher Aufhebun 

' aller Privilegien, und das Eintgegensireben 
. der  Begünstigten unter dem ‚Letztern, erzeu- 
get jene wohlthätige Reibung, Unter welcher - 
der Scharfsinn der Regierung in immerwäh- 
render Thätigkeit, und der Scharfblick .der Be- 
günsligfen in stäter Wachsamkeit erhalten: wird. . 
Die wechselnden Siege des Einen über den Än- 
dern führen am Ende entwederdie sich selbst auf 
!ösende Willkür der Regierung und einen er. 
starkten Nationalsinn mit sich, oder sie stei 
gern einerseits die Winkür, um ihre Aufhebung 
desto gewisser zu bereiten; andererseits ‚den.‘ 
Druck, um ihn aus sich selbst zu überwältigen- 

‘der Kraft aufzureizen. So ‚standen denn auch 
im. Laufe dieses Zeitraumes, Ungarns ver- 
waltende Staatsgewalt und die privilegirten 
Stände in fortdauerndem WViderstreit. " Auf je-- 
dem Landtage wurde wider die verwaltenden 
Behörden über geschinählerte ‚oder. verletzte 
Privilegien-und Freyheiten Klage ‚geführt, und 
Wiederherstellung, Sicherung, Verbürgung der- 
selben von des StaatesOberhaupte gefordert 2); 
der Genuss derselben konnte hier und da in 
den Einzelnen -gefährdet, im Allgemeinen und 
iın Ganzen nimmermehr aufgehoben werden. 

Den königlichen Freystädten und den Berg- 
städten wurden ihre Privilegien und Freyhei- ... 
ten von mehrern Reichsversammlungen bestä- 
tiget und versichert B); zugleich aber auch ih=. 

  

er; 

a) Säräntliche Reichs. Decrete dieses Zeitraumes sind die beweisenden Urkunden für diese Andeutung. ° b)Ferd.1. R. Decr. VIIL..art: XLIX,— Deer. IX. art, L. Der, XIL. 
ats LXXVIII.— Deecr. IV. art: XXIX, —. Deer, XV. art 

° VII. Theil, - ' | 14 

"4
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rem - Streben durch verfässungswidrige Mittel 

“ sich. Macht und Reichthum zu “ Terschaffen ent- 

‚gegengearbeitet. ° Auffallend war den übrigen 

Ständen ihre ungemeine Betriebsamkeit, adelige 

 Landgüter, welche entweder aus ermangelnden \ 

‘Erben, oder durch Hochverrath dem -Fiscus 
heimgefallen waren, durch Kauf oder durch . 

“ königliche . Schenkung für ihre Gemeinen zu 

erwerben. . Da die Gemeinen nie ausstarben, 

so konnten dergleichen Güter nimmermehr 
'erblos, noch als ‘erledigte Leben Torthin 
an "einzelne : Reichsassen. vergabet werden, 
und auch der Last “Mannschaft auszurüsten 

und zu stellen waren sie entnommen wor- 
'7.6,154% den. Diess fassten in der fünften Reichsver- 

sammlung "unter Ferdinand die Stände‘ 
'auf und ihrer Verordnung zu Folge, sollten 
‘dem Fiscus heimgelallene Landgüter nie wie- 
‘der den königlichen Freystädten verschrieben; 

. diejenigen aber, welche -seit dem Mokäcser 
Tage-die Parteygänger des Gegenkönigs Jo- 
‘'hann Zäpolya verloren und die Städtege- 
meinen erworben hatten, ihren ‚ehemaligen, 
‘zur Pflicht zurückgekehrten Besitzern überlie- 
‘fert werden ?). Das Interesse der Könige for- 
derte, den in den königlichen Freystädten be- 
stehenden vierten ‘Stand, auf alle mögliche. 
Weise zu begünstigen, und sie mochten "wohl 
jener Verordnung nicht immer geachtet haben; 

J.C.1608. denn lange hernach wurde durch den Wahl- 

vertrag für Matthias im' Allgemeinen festge- 
‚setzt, dass der König in, Zukunft, weder den 

  

XXHL— Decr. XX, art. LIX. Maximilian, Decret. III. 
art, LVII. Gravamina SS, er QO. ad Matth. I. R. art. XAXV. 
Match. IT, a Deer. IV. art. XXVII. 
a) Ford. I Deerxet, V, art. XXXUI,
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Städtegemeinen unter was immer für einem 
Vorwande adelige Landgüter. verleihen, : noch. .. 
was immer für Marktflecken ‚Ungarns, ohne 
Berathung mit dem Ungrischen Staatsrathe, 
zu königlichen Freystädten erheben sollte 2), 

Diese Verfügung war. veranlasst worden 
durch die Begünstigung, welche die Markiflec- ; 
ken Pösing und Set. Georgen .in der Presbu 
ger Gespanschaft von Rudolph erhalten hat-- 
ten. In ihrer Nachbarschaft war das Städt- I. C.1se7. 
chen Modern nach Erlöschung des Geschlech-_ 
tes der Herren Orszagh. von Guth, dem 
Fiscus heimgefallen, und es sollte als Gut der 
Krone nimmer mehr veräussert, noch an ir- 
gend einen Reichssassen durch ‚Schenkung ver- 
geben werden. . Zwey Jahre. darauf erneuerte J, C.isg. 
und bestätigte Maximilian der Stadt ihre 
alten Privilegien und Freyheiten, wogegen sie 
sich mit sechs tausend Ungrischen .Gulden in 
zwey Terminen zahlbar,. und dann mit sechs: 
hundert , vierzig Gulden jährlichem Grundzins - 
erkenntlich bezeigtee Im acht und. dreyssig J. 0.1607. 
Jahren war:ihr Wohlstand schon so gross, 
dass sie von: dem Prager. Cabinette: sich den | 
Rang, obgleich noch nicht die. von der Reichs- 
versammlung abhängigen Rechte einer könig- 
lichen Freystadt erwerben ‘konnte. 

Schon früher hatte ihr zunehmender Wohl: 
stand (die benachbarten Marktflecken Pösing 
und Sanct Georgen ermuntert, nach Verbes- 
serung: ihres Zustandes zu trachten. Sie waren 
von Ferdinand für. einmahl hundert vierzig 
tausend Thaler der Gräfinn Catharina 
Palffy, Siephan 1ldshäzy’ s ‚ Gemahlian . 

a) Match. II. R. Dectet, I ‚art. vn ant. Corona. 
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’ 

x



"nn — - 

verpfindet. ‘ Diese _Pfandsumme erhothen sie 

J. 0.1598. sich: an:: ‚den König Rudolph zum Behuf 

ährer Auslösung: zu entrichten. Dafür sollte 

ihnen dürch zehn Jahre steuerfreyer Besitz und. 

 Genuss,ider ‚Einkünfte ‚keyder Herrschaften ge- 

währet werden. Nach: Abfluss der zehnjährigen 

'„ Frist. "wollten -sie sich zur Bezahlung eines 

Wbrlichen:. Kammerzinses.. verpflichten , unter 

‘der. Bedingung, . dass sie in immerwährendem 

0 5 Besitze,- für alle Zukunft gegen ‚Verpfändung, 

Verkauf. und Vergabüng gesichert, bleiben. 

‘Zur Burg und. Herrschafı Pösing gehörten sie- 
ben : ansehnliche Dörfer,. zur Burg und Herr- 

“ ‚schaft Sanct ‚Georgen zwey, Schlösser, zwey 
Marktflecken, fünf gafize, sechs halbe, fünf 

: Vierteldörler. Herr Lazarws Henkel, von 

Ungrischer Herkunft, Kaiserlicher Rath, Ober - 
Director .des gesammten Bergwesens der Öster- 
reichischen Erblande schoss den Pösingern und 
Sauet Georgern die. Pfandsumme als ‚Darlehn 

. vos: Rudolph nahm- ihr ‘Anerbiethen an; 
»: aber vom Tage des darüber vollzogenen kö- 

niglicheri Patentes : bedurfte die Prager Hof- 
kanzley noch zwey Jahre und neun Monathe 
zu deu Aüsferligungen,. welche den Pösingern 
und Sanet. Georgern. den Besitz einräumten, 
die Gräfinn Pälffy und ihren Gemahl Illes- 
häzy die Zahlung der Pfandsumme .anzuneh- 
men; nöthigten. . 

.Des letziern. laute, sowohl mündliche, als 
schriftliche Äusserungen der Unzufriedenheit 
über! des Königs Verfahren in_ dieser Sache, 
verwickeiten ihn in halspeinliche Untersu- _ 
‚chung, derenFolgen .er sich durch seine Flucht 
nach Polilen entzog Von dem überall siegen- 
den 'Sı ephan Bocskay zurückgerufen, 

4 \
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wurde‘.er der thätigste Vermittler des. Wiener 
Friedens und des: Erzherzogs Matthias 

. .kräftigste Stütze gegen dessen königlichen.Bru- 
‚der R udolph. Bey der Krönung des Erstern 
zum ‚Palatinus erwählet, wurde er auch. wie- 

der in den Besitz ‚der: Herrschaften: Pösing. und 
Sanct Georgen eingesetzt. Über-.die. Zurück® . 
zahlung der empfangenen Pfandsumine - sollte 
auf künftigem Landtage verhandelt: werden:: 

Mit :geringern ‘Schwierigkeiten 'erhiett. der > 
Marktflecken Modexn“ bald’ nach "des Königs 
Matthias Krönung auch: die ‚Rechte: „einer J. C. 1908. 
königlichen. Freystadt. : Den Pösingern, 'und 
Sanct Georgern verhalf Tlleshäzy’s Tod ZU - 
ihrem Rechte: auf-ihre Klage bewilligte:der 
König des .Pröcesses: Er neuerung; Catharinal.C. 1510, 
Pal Try wurde. mit’ ‚einhälliger- Stimme der 
Richter für. sachfällig erklärt, die Pösinger und 
Sanct . Georger gelangten‘ wieder zum Wesitze 

“der ihnen zuerkannten Herrschaften, aber erst 
nach sieben und dreyssig.Jahren zu dem Range 
‘und den Rechten königlicher Freystädte ?). 

Ein seltenes, doch wenig frommendes Glück 
war der Bürgergesammtheit Ofens’ von dem Ge- 
genkönige Johann Zäpolya wiederfahren. . 
Im siebenten Jahre‘ seiner angemassten Herr- 7, 0,73. 
schaft erhob er sämmitliche Bürger mit: ihren E 
Kindern ..und Kindeskindern, zur . Belohnung 

ihrer Treulosigkeit gegen ihren ‚rechtmässigen _ 
König, in den Adelsstand, mit schön: verzier- 
tem Wappen und mit halspeinlicher Gerichts- 
barkeit ” Wie das Verdienst, so der Lohn. 

  

- 

a) Bel. Non. Hüngar. Nov. Tom. IF. .pag. 1b 115. 129. 
b) Joann. Zäpolya Literae dat. Budae in fest, annun- - 
ciat. B. V..M, 1533. ap. Katona. Tom. XX. p. 873.
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Nach acht Jahren wurde Solejman Herr von 
‘Ofen und in den geadelten Bürgern, in ihren - 
Kindern und Kindeskindern ‘erloschen unter 

“ den Wehen des Türkischen Joches durch hun- 
‘dert fünf. und vierzig Jahre das Gefühl, der 

Stolz und das Andenken ihrer ‚sehlecht. verdien- 
ten, ‚Erhebung, 

- Yr.Als der zweyte und dritte Stand. noch 
mehrmahls- die tief gefühlte Nothwendigkeit ei- 
nes allgemeinen wohl geordneten Landrechtes 
aussprachen , und auf Befriedigung dieses Be- 

dürfnisses vergeblich drangen, .da ‚genoss der 
vierte Stand oder die Städtegesammtheit schon 

lange der Vortheile eines eigenthümlichen, den 
Begriffen und den Bedürfnissen der Zeit ange- 
'messenen Municipal- Rechtes, nach welchem 
‚die Rechtsangelegenheiten | ‚der Bürger vor ih- 
rem eigenen Gerichtshofe geführt, verhandelt 
und entschieden werden mussten. Allein in 
jener trübseligen Zeit, in welcher nicht nur 
dieunablässig fort lodernde Flamme des Krie- 
ges Alles in Verwirrung setzte und die allge- 
meine \WVohlfahrt verzehrte, sondern auch die 
Genossen der drey höhern Stände, in politische 
oder in kirchliche Parteyen getheilt, durch 
Willkür und Gewalt sich gegenseitig. bedrä äng- 
ten; waren auch in das Municipalrecht der 

. königlichen Freystädte und in den Machtkreis 
des 'Tavernical-Stuhls als ihres gemeinschaftli- 
chen Gerichishofes, sowohl von mächtigen 
Grundsasseg, als auch von den ordentlichen 
Reichsgerichten, - von’. Prälaten, .Baronen, 
Gespanschaften und Landeshauptmannschaften 
mancherley Eingriffe: und Verletzungen gewagt 
worden.
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.. Nach Erduldung vieljährigen Unfuges be- _ 

gaben sich emllich die‘ edeln Herren Rath- J. £. 160% 

männer Christoph Tsatter, von Presburg; 

Christoph Lakner, beyder Rechte Doctor, 

von Ödenburg; und Georg Czebner, Notar 
der StadtBartfeld; yon dem damahligen Reichs - 

Erz-Schatzmeister Grafen Georg Zrinyi, 

Sohne des Helden Niklas, und von den sie- 

ben königlichen Freystädten hevollmächtiget, 
an das königliche Hoflager zu Prag, mit der 

Bitte un Schutz und Schirm in dem Genusse 

ihrer alten wohl erworbenen Rechte und Frey- 

heiten, und um kräftige Bestätigung ihres staats- 

bürgerlichen ‚Standes, wie er ‚von Alters her 

durch königliche Frey- und Gnadenbriefe-be- 

gründet, und diesen gemäss bestimmt war m 

dem echten Codex des _Tavernical - Rechtes, 

welchen sie mit Schnüren umwunden, und mit 

den sieben Siegeln der Freystädte. verschlossen 

vor dem '[hrone niederlegten. : Ihre’ Bitte fand 

Gewährung ; : Dinstag vor Mariä Himmelfahrtis. August. 

vollzog Rudol ph die Schutz -. und Bestäti= 

gungsurkunde; und am Feste des heiligen Kö-20. August. 

nigs Stephanus liess er zwey offene "Befehle, — 

den einen an. die ‘ordentlichen Reichsrichter 

uud ihre Stellvertreter, den andern an sämmt- 

liche Gerichtsbarkeiten der Prälaten, Barone, 

Magnaten, Landherren, Gespanschaften und _ 

Landeshauptmannschaften ergehen, worin Al- . 

len unverletzte Erhaltung des. Municipal-Rech- 

tes der Städiegesammtheiten eingeschärft, und 

jeder Eingriff in dasselbe nachdrücklich verbo= 

then wurde 2), ”. nt 

  

a) Kovachich Codex authent. Juris Tavernicalis. Mo- 
nument, IV. pag. 25 segg. 2 

T 
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- Auch der. staatsbürgerliche Stand der Ku- 
maner und Jäszoüer wurde in diesem Zeit- 
räume durch wiehrere Gnadenbriefe begünsti- 
get und befestiget. Johann Zäpolyaa), 
Ferdinandb) und Rudolph e) bestätigten 
alle Rechte und Freyheiten, welche sowohl der 
Gesanmtheit derselben als: den einzelnen Stüh- 
len und Herbergen von den Königen Sigis- 
mund, Matthias Hunyadyi und Wla- 

. dislaw dem U. urkundlich waren verlichen 
worden. nn 

j Nach der Mühlberger Schlacht und Ge- - 
4 6, 1547. fangnehmüng des Churfürsten Jo hann.Fried- 

rich. hatte.Kaiser Carl der V. ‚als Sieger, 
seinem Bruder Ferdinand eine beträchtliche 
Anzahl Kriegsgefangene, des Bergbaues kun- 
dige. Sachsen, zugesandt, Diese. durch die 
Barser Gespanschaft vertheilt, hoben daselbst 
den Bergbau, ‚welcher schon 'sehr verfallen 

. war, wieder empor. Wahrscheinlich waren .» 
auch um. Kremnitz herum die Dörfer, deren 
Benennung mit Häj (Slawisch, Wald) sich en- 
diget d), von diesen fleissigen Ansiedlern nach 
Ausrottung der Wälder angelegt worden ®). 

_ Was dem Bauernstande zu Seiner Wohl- 
fahrt Noth that „ wurde in .mehrern Reichsver- 
‚sammlungen auf Antrag der Könige reiflich er- 

I, 0.1514. wogen und jangeordnet.| Seit dem Bauernkriege 

  

a) 15%, Suigon. feria 2da prox. post Dominic, Esto mihi. — 1535. Varadini in Sva Fest. Epiph. Domini. — 1559. Budae fer. 4. prox.. post Dominic. Judica, -— 1536. fer. 2. antr.. Octav. Corp. Christi. b) 1558. Sopranii 18va Maji. — 1563. Viennae 4ta Decembr. c) 1583. Viennae 11. Majı. ap. Horvatı Commentatia de initiis et Major; Jazyg. et Cuma- nor. p. 123 sqq. d) Krike-häj, Glaser-hij (Skleno), Han- nes-häj, Kunes-häj, Drechsel.hij, Bartels-häj (Bärtos- Le horkay, Gross.haj, Klein-häj, Neu-hzj (Nagy-, Kis., Uj-Le- hot). e) Szegedi Rubricae sive Synopses Tite, Capp. ee Aste, Tiris Ungar, Tyrnaviae 1734. Part, I, rag. 6
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unter Wladislaw dem II. war der Ungrische 
Bauer_dem Boden angewachsen, und unter dem 

doche drückendester Leibeigenschaft gehalten: 
worden. Aber nach zwey und dreyssig Jähren, J. C.1546. 
im zwanzigsten seiner. Regierung, . verlangte 
Ferdinand in der: Reichsversammlung "zn 
Presburg ‘der Bauern Befreyung und Freyzü= 
gigkeit. Magnaten und Grundsassen erkannten 
die Gerechtigkeit und Billigkeit des königlic :hen - 

Antrages, dennoch. hielten sie für nothw rendig; 
die Entscheidung darüber sich für den nächst- 
folgenden Landtag varzubehalten, damit der 
minder begüterte Adel durch: übereilte Verfü-- 
gungen nicht plötzlich alle seine Unterthanen - 
verlöre: denn häufig war bisher geschehen, das - * 

entweder mächtigere Herren den ärıyern Edel- 
leuten eine Anzahl ihrer Bauern mit Gewalt 
entführet, oder dass diese 'selbst, bald uni dem 
Drucke dürftiger, darum übermässig fordern". 
der Herren, .bäld um den Misshandlungen herum 

streifender Osmanen zu entrinnen, ihre arım- 

seligen Hütten verlassen, und zu den Besitzern 
aüsgebreiteter Herrschaften sich gefliichtet\hat- 

Darum sollten, als Vorbereitung eines ‚ 
bessern Zustandes, vor Allem die gewaltsam ' 
'entführten, oder die eigenmächtig geflüchteten 
Bauern ihren rechtmässigen Herren zurückge- 

liefert werden; und nur diejenigen, welchen die 

Grundsassen. auf ihren Gütern keine vor feind- 

lichen -Überfällen gesicherten‘ Wohnplätze an- 

weisen könnten, dort, wo'sie Sicherheit fanden, .- 

- bleiben dürfen ?). = 

"Auf dem zehnten Landtage zu Tyrnau be«- 7,c. 1507. 

kannten die Stände öffentlich: „Goltes rächen-. 

  

z 

a) Fer d. I. R. Decret. IX. art, XXXIX.
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„der Zorn; durch des Volkes schwere Sünden 
yaufgereitzt, habe sich bereits durch mannich- 

„faltige Beyspiele geoffenbaret, und seit einer 

„Reihe von Jahren habe den Wohlstand des 

„sonst so blühenden Ungarns ‚nicht leicht etwas 

„merklicher- gefährdet, als die Unterdrückung 

„der Bauern, dessen.Klaggeschrey sich unabläs- 

„sig zu dem T'hron des Ewigen erhob, Um also 

„den Zorn des. höchsten Beherrschers aller 

„Dinge abzuwenden, und seine Barmherzigkeit, 

„Verzeihung und Gütigkeit dem bedrängten 
„Reiche endlich; einmahl wieder zu erwerben, 

„verordneten sie einhällig, dass die armen un- 
- „terthänigen Bauern in den Zustand ihrer ehe- 
„mahligen Freyheit wieder eingesetzt werden.“ 
‘Allen, welche sich unter dem Drucke zu stren- 
ger und grausamer Herren gequälet fühlten, soll- 

. ten forthin frey stehen, anders wohin zu zie- 

hen. Wer diess zu thun Willens war, sollte 
sein Vorhaben dem Herrn, bey dem er sich 
niederlassen. wollte, und dem Stuhlrichter seiner 

-- Gespanschaft eröffnen. . Letzterer war angewie- 
sen, die Sache. dem Herrn, oder dem Dorfrich- 
ter des Bauers anzuzeigen, Beharrte der Un- 

terthan, ungeachtet. der Vorstellungen seines 
Herrn, durch vierzehn Tage auf dem Abzuge, 

so sollte er in Gegenwart des Stuhlrichters und 
eines adeligen Grundsassen der ‚Gespanschaft, 
im Beyseyn des Richters und der Gemeine, 
schwören, dass er. nieht aus Feindschaft und 
‚Hass, sondern lediglich wegen Verletzung sei- 
ner gesetzlichen Freyheit, und‘ wegen unbefug- 

‚ter Bedrückung, mit Diensten; Leistungen und 
Zahlungen von seinem Herrn .wegziehe. Und 
wenn ‚weder dieser, noch irgend jemand aus 
der Gemeine an den Abziehenden weitere For-



.d 

= 29. 
derungen hatle, so sollte ihm der Stähleichter 
die Entlassung ausfertigen. Wer den’ Unter 
han eines Andern auf andere Weise wegführte, 
oder bey: sich aufnähme, sollte:der verletzten 
Partey mit Entrichtung, ‚des ‚gesetzlichen Wehr- _ 
geldes' für den Bauern und der ‚Geldbusse von 
'Zzwey. hundert. Gulden. gerecht werden... ‚Bis zur. 
Zahlung sollten ‘der. Vioe-Gespan und . der 
Stuhlrichter die Besitzung der Schuldigen dem . 

Verletzten zum Pfande geben, Widerstand hier- 
bey wie Bruch des Landfriedens bestraft. wer- 
den. Dasselbe_Verfahren war festgesetzt, :wi- - 
der den ‚Herrn, welcher seinem. Unterthan, 
nachdem dieser sein Vorhaben ‚abzuziehen den 
Stuhlrichter 'bereits gemeldet hatte, durch Bürg- 

‚schaft oder. schriftliche -Versicherung. den Ab- 
zug verwehrle. Hatte. der Abzügler .auf- seines 
vorigen Herrn Grund und Boden durch eigenen 
Fleiss und auf eigene. Kosten Ländereyen urbar 
gemacht, so war Er für.den Ertrag derselben in 
Zukunft dem Herrn: zu gewöhnlicher Abgabe 
verpflichtet. .. Diesem aber, stand frey, derglei- 
chen Ländereyen, nach Abschätzung ihres wah- 
xen Werthes durch den Vice- Gespan, Stuhl- 
richter, einen adeligen Landsassen und die be- 
nachbarten Bauern, käuflich ‘zu erwerben ?). 

Zu. wenig vorbereitet war diese Verände- 
rung; die Unterthanen konnten sich: nicht -so- 

‚gleich in das Mass ihres Glückes, die Herren . 

nicht in den Schein des ihnen _zufliessenden 

Schadens finden; aufsätzig massten sich jene 

‚mehr‘ ‘an, als ihnen gewähret; gewaltsam er- 

pressten diese mehr, als ihnen war entzogen 
NS 

  

a) Ford. I. Decrer. X, art. XXVI—XXXUI,
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‘ 20,15is,wörden. In der. eilften Reielisversammlung 
' - zu.Presburg traten die Stände. m das Mittel 

‚durch genauere Bestimmungen. Diesen gemäss 
sollten die Zinsen und ‘Abgaben der: Üftertlıa- 
nen an die Grundherren,. wie dieselben von 
Alters her waren,’ förtbestehen ;.Dörfer, die bis 
dahin ''zins-und abgabenfrey waren, näch Mass- 
‘gabe der nächstgelegenen Dörfer: oder Markt- 

» lecken‘ beschatzet werden., Kein Bauer sollte 
. . seinem Herrn: zu mehrern, als zü: zwey und | 

funfzig Diensitägen im Jahre verpflichtet seyn); 
kein Herr sich vermessen, seinen Unterthan, 
ausser dem. anständigen freywilligen Beytrag 
desselben zu dem. Wehrgelde des Herrn, oder 
zur Feyerlichkeit seiner Vermählung, oder wenn 
er geistlichen Standes ist, seiner ersten Messe, 
mit ausserordentlicher Schatzung zu beschwe- 
ren, ihn ausser dem Falle eines offenbaren Ver- 
brechens mit Fesseln zu beladen, in Kerker 

. zu werfen, oder noch härter - zu belıandeln. 
Der Bauer, welcher von seinem Herrn zu läs- 
tigen Vergleichen, oder zu höhern, .als den ge- 
setzmässigen Zinsen, Abgaben ‚und Diensten 

\ ' mit Gewalt_angehalten, oder auf was immer 
für andere Weise widerrechtlich bedränget 
würde, sollten sich mit dem Herrn, zu dem 
er ziehen wollte, vor. dem Gerichtshofe des Co- 
mitates_ stellen, daselbst seine Klage anbringen, 
und wenn sie nach einmahliger Vorladung des 
Beklagten für gerecht erkannt würde, ohiie wei- 
tern Rechtshehelf für den Schuldigen, befugt 
seyn, unter dem Beystande Eines -Stuhlrichters 
von dem Gute seines Unterdrückers abzuziehen. 
Der Erfolg müsse bis zur nächsten Reichsver- 
sammlung zeigen, in wie fern durch diese Ver- 
fügung-das rechtliche Verhältniss zwischen Un-
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terthanen und Herrn begründet und gesichert 
sey a). _ BE 0 

Auf. dem zwölften Landtage. zeigte "sich J. C.1580. 

den Ständen die Nothwendigkeit, den mancher- u 
ley Künsten der Herren, in Bedrückung. ihrer _ S 

Bauern, durch. zweckmässige Verordnungen zu : 
begegnen, ünd den bedrängten Unterihanen auf. 
kürzerm Wege zu ihrem Rechte. zu verhelfen. 

AnfGütern, wo kein Weinwachs war, kauften die 
Herren anders woher Weine auf, legten jedem 
Bauer, er mochte des Weines geniessen wollen 

‘oder nicht, eine verhältnissmässige ‘Anzahl Bi- 

mer zu willkürlichem Preise, nicht selten auch 
schlecht gemessen ein, und. forderten ‚hernach 

die Bezahlung mit Gewalt. Auf Gütern, die - 
mit Weinbergen versehen waren, und wo auch 
die Unterthanen ihren eigenen Weinertrag hat- 
ten, beschränkten einige Herren die Befugniss 
derselben ihn durch ' die gesetzliche Zeit ‚von 
Michaelis. bis Georgii auszuschenken. Andere . 
überlieferten ihre Weine. den Unterthanen zum 
‚Ausschanke für den Nutzen des Herm, ohne 
ihnen dafür den wöchentlichen Arbeitstag zu 

erlassen und .die landesübliche Vergütung, vier 
Silberpfennige von dem Eimer zu: bezahlen. 
Auch gab es der Herren nicht wenige, welche 
ihren zum Abzuge geneigten Bauern falsche - 

Verbrechen andichteten, sie durch willkürlich 

berufene Richter halspeinlich verurtheilen lies- 
sen, dann unter Verbürgüng oder gegen schrift- 

liche Versicherung ihrer ewigen Dienstbarkeit 

begnadigten. Der auf die eine.oder die andere, 

oder auf was immer für eine Weise bedrückte 
Unterthan ‚sollte 'künftighin seine Klage nicht 

D).Ferd. I, Deoret._XT. art. XXXII-XLYVI.
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mehr in. eigener Person, sondern durch den 
Herrn, dem.er zuziehen wollte, vor dem Ge- 
richtshof des. Comitates anbringen. Einer der 
Stuhlrichter sollte sich dann mit drey geschwor- 
nen Grundsassen an den Wohnort des Klägers 
verfügen. Vor ihnen sollte der den Kläger 

. vertretende Herr durch: die Aussagen des Dorf- 
richters und zweyer Gemeinglieder mit Zuzie- 
hung : dreyer Zeugen . aus .dem angränzenden 

..Dorfe die Wahrheit und Gerechtigkeit der . 
Klage ‚beweisen. Auf ein Verboth- von Seiten 
der Herren an den Dörfrichter und Dorfgenos- 
sen, die Wahrheit zu kekennen,. stand die 

- Geldbusse von sechzehn Mark Silber; das Ver- 
both sollte. für hinlänglichen‘ Beweis der ge- 
rechten Klage. gelten, und ‘der bedrängte Un- 

“ terthan ‘ohne. weitere gerichtliche Vorschritte 
seinem künftigen. Herrn übergeben werden. 
Verweigerten der Dorfrichter oder -die Dorf- 
genossen - von’ selbst das Zeugniss, so sollten 

.sie jeder mit Einer Mark Silber in Strafe ge- 
nommen, und dem Bedrückten der freye Ab- 

. zug ohne Weiteres bewilliget werden. Stimm- 
ten drey Zeugnisse für. den beklagten Herrn, 
und drey für den. Unterihan, so sollten die 
verordneten Richter nach ihrem Gewissen und 
nach den wahrscheinlichern Zeugnissen ent- 
scheiden. - Die Zeugen sollten jeder besonders, 
von den übrigen getrennt, und auf len Grund 
des abgeforderten Eides die Wahrheit zu sagen 
verhöret werden 2). 

‚Ungeachtet viele Herren ohne Gottes - und 
Menschenfurcht aller rechtlichen ‚und mensch-, 
lichen Gesinnung ermangelnd, ‘nicht abliessen, 

. 

  

a) Ferdin. TR Decret. XI. art, XXIV—XXXIX.
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mit dem armseligen Bauernvolk willkürlich und . 

gewaltsam zu verfahren, so“ ermüdeten-.der 

König und die Stände dennoch nicht. in dem 
rühmlichen Bestreben, durch gesetzliche‘ Ver- 

fügungen den Unterdrückten beyzustehen. "In 

der vierzehnten Reichsversammlung  vermiuder-- 7, C, 1553, 

ten sie die zwey und funfzig Diensttage der 
Bauern auf vierzig im Jahre, mit Ausnahme 
des Falles, wenn ein Herr seine Burg gegen 

.. den Feind befestigen wollte. In- Betreff des 
Weinschankes für den, Herrn wurde verordnet, 

dass der Dorfrichter bey der Überlieferung des 

herrschaftlichen Weines denselben kosten, sein .-- 

Zeugniss von der Schlechtigkeit desselben der 

Unterthan. der Pflicht ihn auszuschenken ent- 

binden, und wenn ihn der Herr dazu zwinget 

wollte, der Abzug zu einem andern Herrn 

ihm frey stehen sollte, Die Herbeyschaffung 

von sechs Zeugen und des Stuhlrichters mie 

drey geschwornenGrundsassen , beschwerte den 

abzügigen Bauer mit unerträglicher Last. Zur 

Erleichterung derselben sollte in Zukunft der 

Unterdrückte nur vor dem Stuhlrichter und 

Einem geschwornen Grundsassen mit zwey. _ 

Genossen seines Dorfes die Wahrheit und Ge- \ 

rechtigkeit seiner Klage beschwören,‘ und auf . 

den Grungg dieses Eides entlassen werden, da- . 

bey noch berechtigt seyn, unter Vertretung 

seines neuen Herrn: deri Verlassenen erlittenen 

Schadens wegen vor ‚dem Gerichtshofe des. , 

Comitates zu belangen, und auf ‚Ersatz* zu 

klagen ?).' ee a, 

In der siebzehnten . Reichsversammlung 7, c.1556- 

wurde die Freyzügigkeit der Bauern für ewige _ . 

on A 
a) Ferdin. I, R. Decrer, XIV. art, X-AIV..
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‚Zeilen, so: wie sie auf .dem-Tyrvaner Landtage 
‚angeordnet war, festgesetzt, mit .der. einzigen 

. ‚Beschränkung, dass. sie nie. über die Gränzen 
des Ungrischen Reiches ausgedehnet werde &), 

‚ „Nachden‘’ also_die Stände ihrerseits alles Mög- 
> liche. gethan hatten, um den Zustand des elen- 

den Baueruvolkes zu- verbessern, mussten sie 
am Ende dennoch bemerken, dass ihre Bemü- 

‚hungen ünter der Schlaffheit der vollziekenden 
Siaatsgewalt grössten Theils erfolglos blieben. 
Daher ihre Bitten an den König Maximilian, 
‚die. Herren, welche, .alle Reichsverordnüngen 

verachtend, ihre Unterthanen” bedrängten und 
‚misshandelten, nachdrücklich zu bestrafen; fer- 
ner den Herren und dem Adel, nicht minder 
aber auch den königlichen Beamten und Kam- 

‚mern alle geseizwidrigen Angriffe auf die Er- 
. zeugnisse des Landvolkes zu verwehren b), Die 
Freyzügigkeit der Bauern stand gesetzlich fest, 
allein wo sie auch immer hinziehen mochten, 
ihr ‚Schicksal blieb überall beklagenswerth. 
Fanden sie ‚auch menschlich gesinnte ‚Herren, 
so konnten sie doch nicht der Erpressungen 
königlicher. Kammern, oder .der Räubereyen 
ausländischer Feldhauptleute und Söldner, oder 
‚auch. der Erschöpfung ihrer Kräfte durch un- 
entgeldliche Arbeiten, vorgeblich, an den Gränz- 
‚burgen; wirklich, an den- Landhäßkern, Gär- 
ten, Feldern der Burgbefehlshaber, sich erweh- 
ren: und schwerlich ‚hätte im. ganzen Ungri- - 
schen Reiche noch’Ein Magnat oder Landherr 
seine Bauern den Unterthanen‘des Herrn Be- 
nedict Bajone) entgegen seizen können. 

  

5.9 Ferdinand, IR, Deeret: XV. art. XXVU_XXXIT. 
) Maximil, Ri Decrer. I, art. XXVI. — Decrer. VI. art. XXL e) Benedict Bajon, i. J, 1539 Stadtverweser
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Siebenbürgen war durch diesen ganzen 
Zeitraum ein Schauplatz der: 'verderblichsten 
Bestrebungen, Anmassungen, Gewalühaten und. 
Verbrechen. Häufige Veränderungen der Herr-: 
schaft, Fürsten und Unterthanen, Freunde und 
Feinde, einheimische und auswärtige Kriegs. 
völker behandelten das Land als herrenlose' 
Sache, und erlaubten sich. gegen dasselbe und 
auch. gegen einander die gräulichsten Aus- ° 
schweifungen. Durch immerfort sich wieller- _ 
hohlende Erschütterungen wurde die. Staatsma- 
schine Siebenbürgens- aus ihren Fugen gerissen 5 
und zur Abwehrung oder zur Bezwingung der. 
anhaltenden Stürme waren die gewöhnlichen _ 
und ordentlichen Quellen der Staatskräfte nicht : 
mehr hinreichend. , Von Osten und von Wes. 
ten strömten biswezlen feindliche: Kriegsscha- 
ren herbey. Des Landes Erhaltung forderte: 
die schleunigste.: und kräftigste Anstrengung; 
staatsbürgerlicher Zustand, Rechte, Freyheiten, 
Privilegien mussten dem Drange der Nothwen- 
digkeit unterliegen. In Einem fort. wechselten 

‚ Verwüstungen und Erhohlung; allein die kurze‘ 
Frist der letztern konnte wieder nur zu drüc-' 
kender Eröffnung oder schonungsloser Erpres- 
sung neuer Hülfsquellen angewandt werden, 
um alte Wunden zu heilen, und neuen Zer- 

 störungen vorzubeugen oder .eritgegen zu ge-. 
hen. Diess war . dann das voxzüglichste Ge-- 

 schäft der Stände in ihren . Versammlungen ; 
u 

  

in Ofen, von dem Gegenkönige, Johann Ziäpolys 
einst befragt, ob et Geld vorräthig hätte; gab zur Ana. 
wort, er habe sich nie bestrebet Schätze zu satnmelu; doch ' 
besitze er auf seinem Güte: hundert Unterthanen, deren je. 
der.im Stande sey; nöthiger Falles ihm augenblicklich tue. 
send Ducaten atifzuzähleitk, Isthuänffy Lib. XIIL p, 139 
VOL Theil: . 15 

u;
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aber. eben daselbst wollte jede Nation ihre Ge- 
nossen. und ‚Unterthanen so viel möglich er- 

leichtern, und jede hielt sich durch die Auffas- 
- sung .der Vortheile ihrer Standschaft dazu be- 

. vechtiget. ‚Die..Sorge der. Selbsterhaltung zog 

_ den Blick von der nothwendigen Erhaltung des 

* Ganzen ab. : Schwärinerey und Zanksucht, von 

n: wechselseitigem Misstrauen unterstützt, gestatle- 

‘. ien.keine. ruliige Berathschlagung und erzeug- 
ten Erbitterung, welche bey jeder Gelegenheit 

“ erüeuert, vom Väter dem Sohne, vom Vor- 
fahr dem Nachfolger, als täuschender Nach- 
klang‘ einer unerschütterlichen. Nationaltreue, 

" erblich hinterlassen wurde. 
J.C.154% : : Im ‚zweyten Jahre 'nach dem Tode des 

Gegenkönigs - vereinigten sich in Thorda Sie- 
bürgens Laudsassen. aus .drey Nationen, der 
Ungrischen,,; der Szekelischen :und der Säch-: 

sischen bestelend,. zu einem gegenseitigen 

Schutzvertrag. . Sie‘ erklärten sich. zur ‚Aner- 
kennung .eines gemeinschaftlichen Oberhauptes 

‚ und zur Unterwürfigkeit unter seine. Befehle, 
doch mit, Beybehaltung der Freyheiten und 
Einrichtungen, welche jeder eigenihümlich zu- 
kamen: Des... Fürsten : geheimer Staatsrath' 
sollte aus. gleicher . Anzahl: Glieder. von den 
drey Nationen ‚bestehen; zwischen den drey 
Nationen ewiger Friede walten; die Landtage 
sollten allgemein, die Berathschlagung gemein- 
schaftlich, .die Entscheidung der Ausspruch der, 
einmüthigen Einwilligung "der drey Nationen 
seyn; sie übernahmen die gemeinschaftliche 
Verpflichtung zur Vertheidigung des Vaterlan- 
des, und zu gleicher Entrichtung der öffentli- 
chen ‚Abgaben; ‚endlich ‘versicherten sie sich 

. Wechselseitig,, die vier aufgenommenen kirchli-
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chen Bekenntnisse, das Römische, Schweizeri- 
sche, Augsburgische und Unitarische, so viel 
an ihnen war, ungekränkt zu erhalten;- nie- 
manden wegen Verschiedenheit seiner Meinun-. 
gen in kirchlichen Glaubenssachen anzufech-- 
ten, und überhaupt m Glück und Unglück sich 
einander, beyzustehen, sö zwar, dass wenn 
eine der drey Nationen’ in ihren Rechten und 
Freyheiten angegriffen würde, sie von den zwey 
aidern sowohl vor dem Fürsten, als auf den 
Landtagen,  verfochten und ‚geschützt werden . 
sollte #). 

Dieser Einigungsvertrag. begründete unter: 
deri drey Nationen - völlige Gleichheit in ihren 
staatsbürgerlichen Verhältnissen; in’Bezug auf- 
diese‘ hatteri ‚sie gleiche Rücksichten zu beach- 

“ten, gleiche Vortheile zu erkämpfen, gleiche 
Nachtheile abzuwenden; urid sö oft, ertweder 
mit auswärligen Mächten Unterhandlungen ge- 
pflogen; oder Gesandtschaften an den Österrei- 
chischen Hof; oder an’ die Pforte beschlossen 

. würden, ‚gleichmässigen Äntbeil zu nehmen. 
Zum Unterpfande dieser Gleichheit diente das 
jeder eigentliümliche Siegel, womit, die Lan- 
desabschlüsse bekräftiget würden; fehlie auch‘ 
nur Eines der Dieyen, 'so war die Unter- 
zeichnung. miarigelhaft und’ die Urkunde ungül- 
tig: Der ständischen Verfassung gemäss, wel- 
che aus dem Einigüngsvertrag hervorging, war 

die Gesetägebung auf Landtagen bloss: auf all- 

gemeine, die drey Nätionen auf gleiche Art, 
beireflende Gegenstände beschränkt, und älle 

a) Allerunterthänigsre Vorstellung | der Sächsischen Nation 
in Siebenbürgen art des R. Leopold’s Ir. Ma}. bey Schlözer- 
‚Gesch. der Deutschen in Siebenb. S; 142 on . 

ı5*



u ln 

allgemeine Verordnungen waren nur der Aus- 
spruch einhälliger drey Nationalstimmen. Konn- 

ten sich die Nationen über den Abschluss nicht 
vereinigen, so stand es dem rechtmässigen 
L.andesfürsten zu, unter ihnen zu entscheiden: 

denn keine Nation hatte sich der andern. w- 
.tergeordnet, wohl aber alle ihrem gemein- 
schaftlichen Oberhaupte sich unterworfen. Die 
innere ‚Verwaltung übte jede Nation in’ ihrem 

“Mittel in dem nämlichen Masse aus, als die | 
‘allgemeine.von den Ständen :der drey Nationen 

‘“ ausgeübt wurde. -In Fällen der besondern Ge- 
.setzgebung, war die Stimme der betreffenden 
. Nation ‚zur Entwerfung eines Artikels, der bloss 
sie.binden sollte, schon allein hinreichend, und 
die zwey übrigen Nationen waren durch den 
Einigungsverlrag zur. Einwilligung verbunden. 
Dagegen waren zwey Nationen in Allem, was 

. die innere Verfassung .oder die Rechte der 
. „dritten anging,. nicht. befugt, einen Artikel - 

„ in. Vorschlag zu bringen. Versagte eine Na-. 
tion ihre Einwilligung. in ein vorgeschlage- 
nes Gesetz, so war sie zur Vorenthaltung 
ihres National=Siegels berechtiget; es sey denn, 
dass ihre, widerstreitende Meinung mit beyge-: 
legt wurde, in. welchem Falle das beygedrückte 
Siegel nur ihren Widerspruch bestätigte a), 

3.6.1543. Unter Isabella’s und Martinuzzi's 
Verwaltung musste jede Nation zu gewöhnlicher 
Besatzung des Landes zwey tausend Mann in ' 
Waffen unterhalten. Unter Stephan Bocs- 
kay stellten die Szekler. zwey tausend Mann zu 

. Pferde, und eben so viel’zu Fuss, die sieben 

  

PERS 0.5. 165. und Grundrerf, der Sachsen in Siebenb, | 

> =
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Ungrischen Gespanschaften fünf hundert Reiter 
und gleich viel Fussvolk; die Sachsen entrich- 

. teten für tausend‘ ‚Mann zu Fuss. eine gewisse . 
Summe an Geld. Zu allgemeinen und beson- . - 
dern Heerfahrten wurde - die Anzahl. der zu _ 
“stellenden Mannschaft jedes Mahl nach Mass- 
gabe des obwaltenden Bedürfnisses auf den 
Landtagen bestimmt ®). 

Auch die. Last der öffentlichen Abgaben 
drückte nicht immer gleich schwer. Seit der 
Trennung Siebenbürgens: von Ungarn bis in1545-.1578. 
Christoph Bäthöry’s zweytes Regierungs- 
jahr, wurde jeder einzelne Hauswirth für Eine 
ganze Pforte gezählt und mit der jährlichen 
Abgabe, anfänglich von sechzig, bald darauf 
mit fünf und achtzig Pfennigen belegt. Wei- 
terhin. wurde auf’dem Landtage in- Moros-Vä-). C. 1555. 

.särhely von den Ständen eine neue Zählung 
verordnet; dabey aber des Adels Freyleute, 
Meier, Tagelöhner und übrige Dienerschaft der 
Grundherren; neu erbaute Häuser für Ein, ab- 
gebrannte und wieder hergestellte für drey Jahre, 

_ und Wittwen, welche entweder kinderlos waren, 
oder noch unmündige Waisen zu verpfleg en, 
und nicht volle sechs Gulden Einkünfte hat“ 
‚ten, für stenerfrey erklärt. Die Einsammlung 
der Abgabe von den Unterthanen -oblag den 
Magnaten, Herren und Grundsassen, welche 

.den, Betrag zur bestimmten Zeit dem königli- 

chen Steuereinnehmer zu Thorda abzuliefern 

. hatten. j 
Auf dem Landtage zu Klausenburg unter J. 0.1973. 
Christoph Bäthöry wurde die zweyte Zäh- - 
lung verfüget und ‚picht die Zahl der Köpfe, 

a) Benkö Transsilvmis, T. Ip: 79 sgd-
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sondern das Vermögen zur Richtschnur, mit- 
- ‚hin‘ ‚bey den Fr eyleuten zwey, bey den .unter- . 

‘ Ahänigen Bauern vier. Pilugöchsen für eine 
Pforte genommen -und- mit neun und neunzig 

“ Pfennigen besteuert. Mit derselben Abgabe 
wurde .:auch das bewegliche Vermögen vn .. 
sechs Guiden, dem Werthe zweyer Pflugoch- 

sen gleich, belegt; aber davon befreyet war, 
- wer nur zwey und dreyssig Schafe ohne Harn-. 
‚vieh besass; ferner die Dorfrichter, Traban- 
ten,. Meier, Müller, Taglöhner, Hofleute, 
Pfründner, Einlieger, Popen der Walachen 
und Knechte zu unbestimmten Diensten be- 
dungen.‘ Die Pfortenzählung geschah in Bey- 
seyn zweyer Stuhlrichter, nach den Aussagen 
dreyer Geschwornen. Diese Weise blieb. bis 

"I. 0.1608, zu Gabriel Bäthöry’ s Erhebung; aber der . 
Betrag der Schatzung wechselte nach Massgabe 
der Bedürfnisse des Fürsten“ und des Landes, 

- der Kiiegsrüstungen und der Erpressungen von 
Seiten des Schutzherrn in Constantinopel. Un- 
ter der aussaugenden Herrschaft des Castaldo, 
des Basta,.des Woiwoden Michael, des 
-Moses Szekely, und des Gabriel Bä- 
thöry wurde nicht ‘gezählt, nicht bestenert, 

. sondern gerauht; da war kein staatsbürgerlicher 
Zustand ‚mehr in Siebenbürgen, und eben so 
wenig Sicherheit _des Eigenthumes, als der Per- 
son und der Rechte; selbst der Einigungsver- 
trag der drey Nationen hatle unter dem Drucke 
Kraft-und Leben verloren a), 

1.C. 1614, Erst unter Gabriel Bethlen's Regie- 
Fung kehrten Ordnung. und Recht allmählig 

a) Benkö Transsilvania T, 1. 2 332 sgq.



zurück und unter seinem Schutze wurde auch’ 
der National-Bund wieder erneuert... Dieser 
erneuerte BEinigungsvertrag begründete das seit 
jener Zeit übliche Staats- System Siebenbür- 

gens; doch. konnten die -unter' demselben yer— 

einigten drey sländischen Nationen. ihre. staats— 
bürgerlichen Rechte nicht anders, als durch 
Vertretung ausüben, und diese Vertretung . 
musste nach der innern eigenthümlichen Ver- 

fassung jeder dag drey Nationen gesetzlich be- 

stimmt werden. Die Ungrische Nation, als 
Landstand betrachtet, sandte seit jener Zeit 

aus jedem Comitat und Bezirke ausser den 

Oberbeamten desselben, zwey Machtbothen auf- 

den Landtag und eben so viele die Szckler, 

kraft ihres landständischen Verhältnisses, aus 

jedem ihrer Stühle. Die Oberbeamten der 

Sächsischen Nation wurden nicht mit zu dem 

Landtage gezählt, aber aus neun Kreisen der- 

selben wurden ausjedem zwey, aus dem Kron- 

städter drey, aus dem Hermannstädter yier 

Bevollmächtigte ‚abgeordnet. _ ‚Diese Machtbo- 

ihen, an der Zahl neun und fünfzig, stellten 

sodann eigentlich, als ‘wahre Landstände, die 

Gesammtheit des Landes vor. Ausser diesen 

gehörten zu dem Landtage. der  fürstliche Gu- 

bernator, in Abwesenheit: des Fürsten, Prä- 

sident der Versammlung; der fürstliche Staats- 

rath, aus den’drey- Nationen in gleicher Glieder- 

zahl zusammengesetzt; .die Protonotarien oder 

Landriehter, der grundsässige Adel der Ungern 

und Szekler, deren Siimmen- jedoch der Stimme 

ihrer Nation zugerechnet und unter derselben be- 

griffen war. Abschaffung oder Veränderung alter 

und Abfassung neuer Gesetze, Bestimmung und 

verhältnissmässige Vertheilang der Auflagen und 

“
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‚Steuern, Ernennung der Candidäten zu den 
‚höhern Reichsämtern, Verleihung: des Indige- 
‚nats au Fremde, und. Entscheidung der für 
den Landtag geeigneien Rechtshändel waren 

. „die, dem Landtage zukommenden Angelegen- - 
- heiten, in deren Verhandlung die drey  Natio- 
nen ihre Standschaftsrechte ausübten. Wer 
‚zum. Landtage berufen ‘oder abgeordnet nicht 
erschien, oder vor dem Schlusse desselben ei-. 
‚genmächtig abzog, wurde mjf"zwey hundert 
Gulden in Strafe genommen. Weit früher 
als die Ungern in Ungarn, hatten die Sieben- 
bürger das einzig wahre und richtige Verhält- 

niss des Clerus zum Staate. eingesehen, und 
festgehalten; die Prälaten hatien, als sol- 
che, keinen eigentlichen, viel weniger den 
ersten Stand; lediglich als Grundsassen, als 
Besitzer beträchtlicher Herrschaften erschienen 
sie. auf dem Landtage, und ihre Stimmen 
hatten als Stimmen der. Clerisey keine. ständi. 
sche Kraft, als Stimmen reichlich begülerter _ 
Grundsassen vor den Stimmen äller andern 
Edelleute keinen ‘Vorzug, und nur in der Na- tional-Stiimme der Nation, der sie angehörten, 

‚ einiges, mit den Stimmen ihrer Connationalen - aus den Laienstande gleiches Gewicht. Darum 
sind auch. die Aeten der Siebenbürger Land- tage rein von jenen staatsrechtlich unstatthaf- 
ten, gerichtlichen und feierlichen Protestatio- 
‚nen, wodurch die Prälaten: in Ungarn seit dem 

iener Frieden nur ihre Unkenniniss, oder 
ihre Verachtung staatsrechtlicher Verhältnisse 

-der ‘Nachwelt beurkundet hatten, ohne die Rechtskraft dessen., was die drey- übrigen 
Stände mit. dem Könige festgesetzt hatten, zu schwächen_oder "aufzuheben. e
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:Wie von Alters ‚her, so gab es -äuch im 
Laufe dieses Zeitraumes noch im Gebiethe.der. 
'Siebenbürger Ungern 'nur Adel und Untertha- 
nen. Die letztern waren Leibeigne, kamen in 
'keinen Betracht, und hatten, ausser denFrüchten 
ihres Fleisses in Beziehung auf unbewegliches 
Vermögen, nichts Eigenes. - Der erstere machte 
das Volk, oder die Nation der Ungern aus, und 
ihrer grundsässigen Genossen staatsbürger-—. 

. licher Stand beruhete auf befreyetem Gerichts- 
stande,. auf Mauth-, Zoll- und Steuerfreyheit, 
Wahlfähigkeit zu den höhern.Staatsämtern, An- 
theil an den Berathschlagungen auf den Kreista- 
gen, Sitz und Stimme auf den Landtagen, Forst-  . 
und Jagdgerechtigkeit, auf_dem Rechte Unter- 
thanen zu erwerben und. zu besitzen, auf.herr-. 
schaftlicher Gerichtsbarkeit und Unveräusserlich- 
keit der Stamm- und Erbgüter..Der Wappen-. 
Adel und die Besitzer eines einzigen Edelhofes 
waren nur von Mauth, Zoll, Einquartierung, 
‘Vorspann befreyet, und besassen Schriftsässig- 
keit und freyen Gerichtsstand, : Reichthum, 
Macht und: Gewalt. der Besitzer ausgebreiteter - 
Herrschaften drückten den dürftigern ‚Adel in 
Siebenbürgen eben so schwer, als in Ungarn; und 
wie hier, so waren auch dart unter den ob- 

waltenden Zerrüttungen im “Lande ärmere 

Grundsassen, Armalisten und Einhöfner in Un- 
terthanschaft. der - Übermächtigen verfallen. - 

Wahrscheinlich, waren diese Bedrückungen ein. 

Bestimmungsgrund mit, aus welcherm-auf den 
Landtagen unter Stephan Bocskay und G a- 1606,1609. 

_ briel Bäthöry, mit Ausnahme des Fagara- . 
sers, alle freyen Baronate in Siebenbür- . 

gen aufgehoben wurden *).. Bis dahin war der 
“ a) Benkö Transsilv. Tom. I._p. 516,
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freye: Reichsbaron ausser dem Verbrechen des 
Hochverrathes jeder Landesgerichtsbärkeit ent- 
‚nonymen; er selbst der oberste Richter über 
alle Eingeborne seines Gebiethes;. von seinem 
Richterstuhle "ging der: ‚Rechiszug unmittelbar 
an denFürsten. Alle drey Jahre hielt er durch 

’ ausgesandte Beamten in jedem Dorfe seiner 
Herrschaft Standrecht. über aufgefundene Ver- . 

brecher. Er hatte seine eigene Fahne, unter 
welche nach ergangenier Mahnung in die Waf.- 
fen .die Unterthanen, die Grund - und Frey- 
sassen seines Gebiethes sich stellen, und ihr, 
wie‘ er der Fahne des Fürsten, ‚folgen muss- 
ten. ‚Unter so ausgedehnten Machtbefugnissen 
konnte der minder Mächtige seinen “ freyen 
‚staatsbürgerlichen 'Stand schwer behaupten. 

:'Der Adel des gesammten Szekler - Volkes, 
‚so wie es in drey Klassen des Waffendienstes, 
nicht des Standes ?*); getheilt war, blieb bis 
zur Trennung Siebenbürgens von Ungärn, im 
Besitze seiner Freyheiten. und Rechte. unange- 
fochten. Es waren die Vorzüge eines ursprüng- 
lichen und erblichen fortgepflanzten, nicht aus 
der Feudalverfassung 'hervorgegangenen, oder 
Uurch königliche Gnadenbriefe über Güter oder 
Wappen verliehenen Adels. Weder durch Er- 

‚löschung männlicher Nachkömmeüschaft, noch 
durch das Verbrechen des Hochverrathes durf- 
ten: Güter und Besitzungen des Szeklers dem 
königlichen oder fürstlichen. Fiscus .beimfallen; 
sie: gingen ohne weiteres: erblich :auf die weib- 
lichen Nachkommen, wenn 1 auch ‚diese fehlten, 

  

‘ 

a) r. Primores, Fa Ne peky Anführer; IT. Primi ili, 
Lö Fee, R li . meinen > eiter;. II, Pleboli, Köz rendok, Volksge



auf die Verwandten, : und in deren Ermange- 
lung auf die.nächsten Nachbarn über... Nur im 
Gebiethe der. Ungern, 'nie im Szeklerlande, 
konnte der Szekler,. durch königliche oder fürst-. 
liche Gnadenbriefe, mit Gütern beschenkt wer- 
den; dann war aber auch der. Menschenwerth 
des Beschenkten auf das Wehrgeld des Sieben- 
bürger Ungers, auf sechs und sechzig Gulden 
geseizt; da hingegen das Wehrgeld des. Szek- 
lers, als solchen, nur mit: fünf und zwanzig 
Gulden entrichtet wurde; nicht als wäre. dess— 
wegen ‚der Szckler niedrigern Ranges, als: der 

adelige Unger zu achten gewesen; sondern 

weil es die Szekler gleich ursprünglich. bey Be- 

sitznehmung des Landes nicht höher angeschla- 

gen, und keine Erhöhung gestattet. hatten. Z_ 

Nachdem sich die drey Nationen durch1542. 1545. 

ihren Einigungsvertrag freywillig zu gemein- 

schaftlicher, doch: verhältnissmässiger 'Tragung 

der Landessteuer und des 'Waffendienstes er- 

kläret hatten, wurde die ganze Last der erstern 

von den zwey höhern Klassen der Szekler der 

Dritten _aufgebürdet.. Durch. zehn Jahre trug 

sie dieselbe mit Unwillen; dann erst-liess sie J. C.1559. 

ihre Unzufriedenheit durch nachdrückliche Be-- 

schwerden auf dem Landtage laut werden: 

doch vergeßich forderte‘ sie ihre alte Steuer- 

freyheit zufück, Noch schlimmern Erfolg hatte 

ihre Empörung, wodurch sie des ungerechten 

Druckes sich. entledigen wollte; ihre bewaff- 

 neten Haufen aus der dritten Klasse, von sie- 

ben Stühlen. zusammen ‚getrieben , wurden von 

_ dem Heerban des Fürsten Johann Sigmund 

Zäpolya unter Ladislaw Radäk bey Ma- 

ros Väsärhely geschlagen und zerstreuet, AufJ- € 1546. 
20. Januar. 

dem gleich Jarauf in Schesburg versammelten”
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Landtage erschienen sämmtliche Primoren und 
Primipilen in Person, von den Plebejern aus 
jedem Stuhle, mit Ausnahme des Aranjoser, 

- der an der Empörung nicht Theil genommen 
hatte, sechzehn Abgeordnete. Da. wurde ver- 

„ordnet: dass von nun an auch die Szekler durch 
. das Verbrechen des Hochverrathes ihre Güter 

und Besitzungen an dem Fiscus verlieren ; die 
‘ , Primoren und Primipilen für immer zehntfrey 

. seyn; ihre rechtmässig erlangten Güter und 
die ihnen unterthänig gewordenen Plebejer mit 
eben dem Rechte, wie der Ungrische Adel in 
den Gespanschaften, besitzen; die Plebejer hin- 
fort, wie bisher, von den Einliegern (Foldon 

N lakok) für die Primoren und Primipilen die 
Steuern entrichten; die freyen Plebejer aber, 
dem Fürsten unterthänig seyn, und von’ den 
Genossen der obern zwey Klassen, bey Strafe 
‚des Wehrgeldes, ‘nicht verletzt; die. Salzgru- 
‘ben im Szekler Gebiethe, der fürstlichen Kam- 

_ merverwaltung übergeben werden ;. doch . die 
obern - zwey Klassen ihren Salzbedarf unent- 
geldlich empfangen sollten R), 

“Auf den Grund dieser Verordnungen ver- 
fiel allmählig ein beträchtlicher Theil der Ple- 

“ bejer in die Unterthanschaft der Primoren, 
und wie dieser, so waren audßk die freyen 
Plebejer, gleich den übrigen “Unterthanen 
und Einlwgern der Primoren und Primipilen, 
steuerßflichtig geblieben. Unter‘ Siegmund 

J. 6.1895. Bäthory- fassten sie die Hoffnung, ihre alten 
Freyheiten und Rechte wieder zu erlangen; 

a) Paul Bornemiszsza ei Georg Werner Relstio de Provent. regiis. in Transsilvan. ap: Engel. Gesch. des Ungr. Reiches. Th], 3, S.40,— Eder Scriptores Transsilv. Vol. I. 7.69 sag. “_ ' En 4.



. des Fürsten Verheissung. und iin. Verdienst be- 
kräftigten sie darin., Vier und 2wanzig tau- 
send: Mann stark. hatten. sie sich in dem fürst- 
lichen Lager bey Fakete Halom,. eingestellt; 
Bathöry sprach ihrer Bereitwilligkeit zu dem 
Waffendienste das gebührende Lob, ehrte sein. 
fürstliches Wort, und bevor noch das Lager‘ 
zum weitern Zuge in die ‚Walachey aufgeho- 
ben wurde, vollzog er die Urkunde ihrer Be- 
freyung. Dadurch zu unbezwinglicher Tapfer-.: 
keit "entflammet, erstürmten sie hernach: die 
stark befestigte, hartnäckig vertheidigte Tirgo- 
wischter Burg, und bereiteten hiermit dem: 
Fürsten den .herrlichsten Sieg; dem: Sinan- 
Pascha * die. schimpflichste Niederlage’ und den: 
entschiedensten Untergang vor ?). Aber bald 
darauf erkämpfte sich wieder die Übermacht. 
den Sieg über Recht und Billigkeit, Sieg- 
mund Bäthöry immer unstäten, schwanken- 
den, wandelbaren Sinnes, liess geschehen, dass ' 
seine, den Szekler - -Plebejern verliehene Hand- 5. C. 1598, 
feste auf dem Landtage zu Weissenburg von 3. Decbr, 
den Ständen für ungültig und kraftlos. erklärt, 
und die Plebejer wieder in den vorigen Stand. 
der Unterthänigkeit zurückgesetzt .wurden; theils 
weil er. nicht befugt ‘war, die gesetzlicher 
Weise: erlangte Herrschaft "der Primoren und 

“ Primipilen. über dieselben willkürlich aufzuhe- 
ben; theils weil’ die Plebejer selbst "vorgeblich 
durch häufige Überfälle und ‚Beschädigung der‘ 
Häuser, Gärten, Mühlen, Teiche und Wälder 
der Grundherren die - "Bedingungen ihrer Be- 
freyung verletzt hätten. - 

  

“) Isthuänffy. Lib. XXIX.|p. 412 sgg»
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J.C.189. : Als.hernach der:staatsklüge und kriegser- 
fahrne Walachen Woiwod ‘Michael, ünter 
dem Scheine, Siebenbürgen deni Köttige Ru- 
.dolph zu erhalten; ın "Walirheit,; es für sich 
selbst zu erobern; ' wider den Carditiäl An- 

: dreas Bäthöry als Fürsten zu Felde geiw- 
\ gen, und. bey Präsmär im. Bürzenlande gela- 

gert war, liess er die ürilerdrückten Szekler- 

“ Plebejer'zu- -den Wäffen unter seiriem Heerbann 

. - auffordern, und ilirer Freyheit, Herstellung ih- 
» nen zusichern. Von dieser tröstlichen Verheis- 

sung begeistert, strörüte das Volk aus deri näch- 
sten drey Szekler Stühlen in zahlreichen Hau- 

. Ten dem: tapfern Retter zu; wüd auch die Csi- 
ker und: Györgyöer stellten sich ein ünter der 
Bedingung, dass ihnen vor Allem gestaitet werde, 
‚die: Schlösser Szekely-bannyä und Szekely- 

. Tamadt, welche Johanu Siegmund Zapo- 
1lya ihnen zu Schmach "und Spott hatte auflüh- 
ren lassen, .zu schleifen: Mich ael bewilligte 
ihnen. nooh mehr ;-er erlaubte ihrien, auch die 
Höfe. der Adeligen, denen sie unterthänig seyn 

- sollten, zu zerstören; und sie machten sogleich 
den Anfang mit dem Herrn Johaun ‚Beldi, 
“welcher mit den übrigen Szekler Herren so eben 
in Weissenburg auf. dem Landtage sass. -Nach 
erfochtenem Siege verlieh er seinen treuen 
Wallen-Genossen ihren 'Ireyen -Stand wieder 

20. Novbr.durch -ein Edict; Kraft: dessen kein Szekler 
Plebejer in ‘Zukunft einem Tdelmann  unter- 

thänig seyn, noch andern, als einheimischen 
und selbstgewählten, Beanıten ‚gehorchen sollte. 

J.C.1600. och schon im folgenden: Jahre, ‚Nach: Mi- 
chacls Vertreibung aus Siebenbürgen, unter-- 
warf der Letzfalver Landtag die Szekler aber- 
mahls gleicher Steuer pflichtigkeit mit den übri-
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gen Nationen, liess sie entwaffnen, und erklärte 
nur die Ungern und die Sachsen" zur Führung ' 
der Waffen befugt.- Nach zwey Jahren-wur-J. C.1602: 
den sie wieder.der Last ordentlicher Besteue- 19% 
rung entnommen, von nun an bis in. das ächte 
Jahr des Fürsten Georg Räkoczy des Jün- 
gern leistelen selbst die Plebejer, in ihre alte 
staatsbürgerliche Freylieit eingesetzt, nur .zu 
ausserordentlichen Landesbedürfnissen angemes- 
sene Beyträge; und nur diejenigen aus “ihnen, 
welche schon vor ihrem .ersten Aufstände un- 
ter Johann Siegmund erbeigdh waren, oder 
sich freywillig zur. Unterthanschaft verpflichtet 
hatten, durften: von den Szekler Grundherren 
darin behalten werden °). 

Unter allen Staatsveränderungen y welche 
im Laufe dieses Zeitraumes Siebenbürgens Wohl- 
'stand erschüttert hatten, behauptete sich die 
Sächsische Gesammtheit als selbstständiges Volk 
in unverkümmertem Besitze. ihrer Freyheiten - 
und Municipalverfassung. In. Beziehung auf. 
"dieselben konnten keine ‚untergeordneten Volks- 
“klassen und Rangordnungen im Gebieihe der 
Sachsen sich entwickeln und begründen. We. 

. der der grundsässige, noch der bewaffnete Adel, 
wenn ilın auch einige Sachsen von dem Könige 
oder von.den Fürsten erworben hatten, konnte 
bey der Gesammitheit staatsbürgerliche "Geltung 
und Anerkennung. erlangen. ‚Alle Sachsen hat. 
ten auf ihrem eigenthümlichen Grund undBo- 
den gleiche, Rechte :und Freybeiten. Nicht der 
Fiscus, sondern die Gemeinheiten erbten die 
Güter oder - ‚das Vermögen derjenigen, welche 

  

/ 

a) Benkö Transsilv. T. I. p. 410 sqq.
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unter ihnen ohne Erben und ohne Ietztwillige 
Verfügung hingeschieden waren. -Welche Wege 

»auch anders Nationsverwandte - einschlagen, - 

welche Ansprüche. ‚sie geltend machen .wollten, 

_ nie konnten sie es dürchsetzen, gegen die’ Frey- 

heiten -der Sachsen: in: deren Städten zu irgend 

einer Besitzung zu gelangen. So standen sie 

“unter sich in Einheit fest, und gegen die Auf- 
lösung ihrer- Volkthümlichkeit von Seiten der 
Fürstengewalt gesichert. Der unerschütterliche 
Grund dieser Festigkeit und Sicherheit war der 
lebendige, trähe Sinn, womit sie dem luthe- 
risch = kirchlichen- Lehrbegriff ‚anhingen;_ der 
Geist. der Ordnung und ihre Achtung “für Recht 
und. Zucht, von ihrer kirchlichen Gesinnung 
genähret und unterstützt;. ihre daraus erfolgte 
Arbeitsamkeit, Erwerbfleiss, kluge Haushaltung, 
‚und ihr dadurch begritndeter Wohlstand, mit 
dessen Ertrag sie sicli :in jedem Nothfalle den 
‚Landesherrn wichtig 'gemacht und gefällig be- 
zeigt. hatten ?). 

“ Das Gesetzbuch’ und Landrecht,, im vori- 
7.6: 1äß1.gen Zeitraume von dem Bürgermeister und Kö- 

- nigsrichter zu Hermannstadt, Thomas Al- 
‚tenberger, aus dem Magdeburger, Iglauer 
und Nürnberger Rechte zusammengetragen, war 
den Bedürfuissen der Zeit und den Fortschritten 
der Nation in kirchlicher; sittlicher und staatsbür- 
gerlicher Cultur nicht mehr angemessen; darum 
wurde des Kronstädter Pfarrers Johann Hon- 

ter kurzer Inbegriff des bürgerlichen Rechtes 
zum Gebrauch der Sächsischen Städte und 

.. 

’ 

J C. 1544, 

  

"a) Schlözer Gesch. der Deutschen in Siebenb. Urkunden 
‚ LXXXIV, LXXXV, XC, XCII, XCIV, xcvT, XCIX, CI, 

cyI, cv. CX. CXIL, 'S5. 92-10.
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Stühle )' mit grossem. -Beifall: aufgenommen: . 
Sechzehn Jahre darauf machte der Stolzenbur- 7. 0.1560. 
ger Pfarrer, Thomas Bomel, in Lateinischer 
und Deutscher Sprache die Satzungen (gemeiner 
Stadtrechle: der . Hermannstadt und : anderer - 

Städte und aller ‚Deutschen “in Siebenbürgen 
bekannt. Doch der Druck derselben unterblieb, 
bis sie, dem Auftrage der Nation zu Folge, 
der gelehiteKronstädter Rathsherr, Matthias - 
Fron, geprüft,- berichtiget und’ mit verschie-. 
denen Zusätzen vermehret, unter dem. Titel:J. 6.1570. 
der Sächsischen Nation. in Siebenbüggen Sat- - 
zungen, oder eigenes Landrecht, den@Mlehrten 
Rathsherren Albrecht Hut, Lukas und Pe- 
ter Hirscher zur Durchsicht vorgelegt halte, 
Um diesem Municipal-Rechte ‚allgemeine und 
bleibende Rechtsgültigkeit zu geben, wurden 
damit die Herren Albrecht Hut, Graf der 
Nation und Königsrichter zu Hermannstadt; 
Dominik Dietrich, Königsrichter zu Schäs- 

-burg; Matthias. Fron, Kronstädter Raths- 
herr; Joachim Koch, Bürgermeister zu Med- 
wisch; und Caspar. Budaker, Richter zu. 
Bisztritz, nach Pohlen”abgeordnet, um von 
dem Könige, und Siebenbürger Fürsten, Ste- 
phan Bäthöry, die landesherrliche Bestäti- 
ging zu -erbitten. Nachdem diese erfolgt- war; 
wurde es in Lateinischer und Deutscher Sprache 7. 0.1583. 

zu Kronstadt gedruckt b) und allen Gerichtshö- 18. Fabr . 

fen der Sächsischen Nation zu bleibender Richt- .. 

schnur übergeben °). _ = - 

2) Joannis Honteri compendium Juris cirılis, in usum 

civitatum ac sedium Saxonicarum in Transsylvania. svo Co). 

xonae 1544. ° b) Siaruta Jurium municipalium Saxonum, 

in Transsylyania, opera Matrthiae Fronii revisa loc 

letata, et-edita cum gratia regla ‚et privilegio decennali 1583. © , 

Impressum in inelyta Transsylvaniae Corona. ce) Ungri» 
sches Magazin. Band I. S, 17% 

. VIII. Theil. . . \ 16
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». Die vorzüglichsten Gegenstände dieses Mu- 
nieipal- Rechtes waren: Innerer - Wohlstand, 
‚Entfernung oder Verminderung aller Anlässe, 
die -den Handwerker und Ackersmanu von 
seinem stillern Gewerbe abziehen könnten, For- 
derungen im Gewerbe wider böse ‚Schuldner, 
schleuniger Schutz und Beystand ‚wider alle 
Arten von Beeinträchtigung, Erhaltung der ehe- 
lichen .Gesellschaft, Erhaltung des auswärtigen 
‚öffentlichen Credits,‘ Erhaltung öffentlicher Si- 

..cherheit, Ernst und Strenge in Vertilgung der 
Übelthäter, welche sie zu stören versuchten. 
Zur BMBtigung der Rechte des Bürgers wurde 
die Verjährung‘ unverbrüchlich festgesetzt, und 
nach‘ Verschiedenheit der Umstände auf zwey 
bis drey Wochen, Ein Jahr, längstens zwölf 
Jahre .eingeschränket. Das Näher— und Ver- 
‚kaufsrecht, dessen Missbrauch unter den übri- 
‚gen Ungrischen Völkern so zahlreiche Rechts- 

. händel gebar, deri Gewerbfleiss erstickte, ganze 

Familien in Dürftigkeit versetzte, wurde bey 
den Sachsen lediglich auf Verwandte im ersten 
und zweyten Grad, und auf die nächsten Nach- 
barn ausgedehnt; die Verjährung schützte recht- 

„mässige Besitzer vor der Qual langer Ungewiss- 
heit ihres Besitzes... Rechtsausflüchte , : welche 
unter Ungern mit Geld- und Zeitvergeudung 
die 'Yechtmässigste Sache verzögerten, wurden 
aus den Gerichtshöfen der Sachsen verbannet. 
Überwiesenen Schuldnern, oder Ehrenschän- 
dern, und Parteyen, deren streitiges Gut unter 
zelin Gulden betrug, war keine Appellation ge- 
stattet. Den Pärteyen war die Wahl zwischen 
Mündlichem ‚und schriftlichen ‚Vortrag ihrer 

echtssache, jedoch nie anders, als in der 
Muttersprache, frey, gestellt. Gerichtlichen



Urtheilen konnte ausser dem Wege der Appei= . 
lation nur Ein Mahl widersprochen - werden. 
Jährlich. gewählte Richter .des Ortes wäreri die 

erste. Behörde; voü dieser giüg der Rechtszug 
durch Appellation an den Magisträt des Säch- 
sischen Kreises;. die leizte und höchste Behörde 
war die Sächsische Gesamimtheit (Universiiät), 
‚bestehend aus zwey ünd Zwanzig; voii den eilf 
Kreisen. gewählte Mitgliedern; welche sich 

"jährlich Ein Mahl am Festtage Catharinä un- 
ter dem Vorsitze des Natiorlal-Grafeii in Her- 
manstadi versammelten: Wer sein Recht weı-, 

ter suchen wollte, dem wär der Weg zu: dem. 
Landesherrn nicht verschlossen: ‘ Die Zeugen 

mussten dem Richter vorgestellt und öffentlich 

befragt werden; zweydeutige öder äusser dem 
Gerichte aufgenommene Zeugnisse wurden äb- 

gelelhnet: Bey solchem Verfahren gelangten 

streitende Parteyen oft : ini ‚einigen Stunden, 
Tagen, . Wochen, und bey Berüfung auf. die 
Sächsische Gesammtheit, wenigstens in einerk 

Jahre zu ihrem. Rechte; on 0 

:In halspeinlichen: Fällen ‘würde. von den: 

Sächsischen Beanıten,; ‘welche. auf einen. Um-= 

fang von fünf bis sechs Meilen Gewalt hatten, 

der Verbrecher, wo.er zu finden war, ergrif- 

fen, von der nächsten Gerichtsstelle ständrecht=. 
lich vernomimen, und näch Uniständert, eüt- 

weder auf der Stelle bestraft; oder dem Ma-- 

gistrat des Kreises. zur ausführlichen Untersu-= 

chung überliefert. Sachwalterkünste und Rechts= 

ausflüchte fanden kein Gehör:. Dei: Beklagie‘ 

musste selbst die ihm angeschuldigte Thatsache 

eingestehen, erläutern, oder sich vertheidigen: 

Läugnete er; sö wurde er durch Zeugen, die 

in seiner Gegenwart sehworen; Überwiesen: 
1 

x
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Die: Zurechnung der 'T'hat wurde: durch : das 

Gesetz, nicht durch ‚die eigenthümlichen Ein- 

kind: Ansichten, des. ‚Richters - oder eimes ge- 

.‚düngenen -Sachwalters bestimmt. ‘Es wurden 

daher ‚auch: überall nur Rechtsgelehrte, mit den. 

alten und. neuen,‘ fremden und einheimischen 

Gesetzen gründlich - bekannte Männer zur- Ver- 

. waltung ‘der Gerechtigkeit bestellt ®). _ 

Gabriel Bäthöry, des ruhmwürdigen 

ee ‚Bäthörischen 'Geschlechtes letzter  Sprössling, 

En 

oder vielmehr  scheuslichster Auswuchs,, war 

‚der 'erste Fürst: Siebenbürgens, der es wagte, 

‚die: Verfassung. der drey Nationen zu erschüt- 

tern, ihre .Freyheit- und ihre Rechte auf das 
“ frevelhafteste zu’ verletzen: Da bestätigte wie-_ 
der der vereinigte Wille und’ das entschlossene 
Verfahren .desselben die unstreitige, durch die 
Geschichten‘ aller.Völker begründete Wahrheit: 

‘dass jedes Volk ‘die Regierung, unter der es 
blühet,,. verdient; oder die despotische Willkür, 
unter deren Druck‘ es schmachtet, verschuldet 
hat; weil nicht. die Regenten die Völker, 
sondern die V.ölkier! die Regenten zu dem 
machen, was diese sind; und selbst gemeine 
Fürsten .an.. der Spitze eines kraftvollen, ge- 
sitteten, edeln, seinen Werth fühlenden Volkes 

» " staatsweise und gerechte Regenten werden müs- 
sen; da hingegen’ Despoten und Tyrannen nur 
über ein 'erschlafftes, niederträchtiges, werthlo- 
ses. Volk: sich behaupten können. 

:7. 0.1610. ‘Nachdem - der :Mordanschlag wider Ga-. 
ı briel Bäthöry. von Ungrischen Magnaten, 

deren Fraüen. und Töchter er‘ \'geschändet hatte, : 
’4 

  

“) Grundverfassung der Sachsen in Siebenb. 5.97 Ha 

*
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gefasst, ‘in .dem Augenblicke: der Ansführung 
“von dem Mitverschwornen, Johann Török 

\ 

verrathen worden : war, z0g.e€r, . ‘auf Anrathen 
seines verruchten Günstlings, Johann Im- 
reffi, mit Bewilligung des National - Grafen 
und Königsrichters Daniel Melmer, unter 17. Deobr. 
Vortretung eines zwanzigtausend Mann starken 

Heeres in Hermannstadt ein. Sogleich liess 
er die Thore und Wälle besetzen, beschuldigte 
die Sächsischen Gemeinen „besonders die Ha 
mannstädter, des Einverständnisses mit den wie. 
der ihn Verschwornen; unter diesem Vorwande. 
bemächtigte er sich des Rathhauses, des Zeug-: 
"hauses und der Münze; Hess: die Bürger ent- 

waffnen, das Archiv plündern -und zerstreuen,.. 

den Magistrat und die Hundertmänner bis zur 

Erlegung der Summe von zwey und funfzig 
tausend Gulden in: Kerker werfen, und nach 
einer Anzahl begangener Schandthäten an.den 

“züehtigen Frauen und Töchtern der: Bürger, 

die Stadt mit fünf hundert ‘Mann besetzen. 7. C.1611. 

Bald darauf von. dem Walachen Woiwod R a- 11. Julius. 

dul Sorban auf das. Haupt geschlagen, ‚hatte 

er die Rettung seiner Person nur dem Repser 
Königsrichter David Weyhrauch.zu ver- 
danken, wofür ihn der flüchtige Tyrann- zum 
"Grafen der Sächsischen Gesammtheit ernannte. - 

Zum Jahresschlusse ‘steckte er noch die drey- 

Vorstädte von Kronstadt in Brand, und ım 

Jahre darauf verheerte er ganz Burzenland mil y 0,4618. 

Feuer und Schwert. Als er hernach mit dem 

ungeheuern "Vorhaben, auch den Ungrischen 
Adel in Siebenbürgen > zu verilgen ’) an. dem 

  

z 

.a) Böjthinii’ de reb. gestis Gabrielis Bethlen ap. "Engel, 
Monumenta Ungrica-p. 337 sqq.
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Ziele seiner Verbrechen stand, fasten. die drey 

H hr Nationen Montag nach’ Lucä auf dem Landtage 

zu Klausenburg einhällig den Entschluss, ihm 

‚den Gehorsam feyerlich aufzukündigen. Ihr 

Absagebrief beurkundet zugleich‘ des Volkes 

"Kraft, Würde, Werthgefühl; und ‚seines Be- 

drückers Unwürdigkeit und Unfähigkeit eines 
solchen Volkes Fürst zu seyn. 

93. Octbr, Mittwoch .darauf ‘wurde mit einhälligen 
Stimmen der drey Nationen Gabr iel Beth- 

len zum Fürsten Siebenbürgens: erwählet und 
“ausgerufen. Koloman.Gotzmeisier wurde 

Königsrichter in Hermannstadt; unter ihm ver- 
sammelten sich die Bürgermeister, Königsrieh- 
ter, Stuhlrichter, -Ratlısherren, 'Geschwornen 

. und Verordneten der Sächsischen Stühle am 

89, Nevbr.Sct, Andreas-Tage zu Schäsburg, wo.sie sich 

verpflichteten, von diesem Tage an für die 
Erhaltung der goldenen - schönen Freyheiten, 

Privilegien, allgemeinen Rechten, guten nützli- 
chen Ordnungen und Grundbesitzungen, womit 

* . Jhre Vorältern Sächsischer Nation von goitse-- 
ligen Königen, Kaisern und Fürsten für Tapfer- 
keit und ritterliche 'T'haten waren beschenkt, 

geehret und begabet worden, Weib und Kind, 
Gut und Blut zu jeder Zeit und Noth daran zu 

setzen. Sie gelobeten und versprachen bey 
ihrer rechten Augsburger. Confession , bey. ih- 
reın rechten, in den prophetischen und aposto- 
‚lischen Schriften gegründeten Glauben, und bey 
dem ehrlichen Sächsischen Nahmen. unwandel- 

“ bar zu beharren. Bey Vertheidigung, und Er- 
haltung des Sächsischen Geblüts und der ge- 

‘.. dachten. Freyheiten; bey Erledigung ungewöhn- 
licher, den Sächsischen Freyheiten widerstrei-. 

tender Beschwerungen; ‚bey allen Gefahren, 

Sn
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welche sie, entweder einzeln, oder insgesammt, 
betreffen möchten, heimlich oder öffentlich, den 
Freunden. Freund, den Feinden Feind zu seyn; 
alle die Gesammtheit betreffende Angelegenhei- 
ten mit "einander und gemeinschaftlich zu ver-- 

‚handeln, zu beschliessen, zu befördern; Frie- 
densverträge einzugehen oder, abzulehnen, und 

die Ausgaben in solchen Fällen gemeinschaft-: 
lich, doch jeder Stuhl nach Möglichkeit und. 
Vermögen zu tragen, bey Verlust der Ehre , 
und der Sächsischen -Freyheit. . 

Eben- daselbst wurde Folgendes verordnet: 
Da nur die Tugend den Menschen adelt, der 
Adel in der Freyheit bestehet, über des hien- 
schen Freyheit es nichts Höheres giebt, und die, - 

“ Sachsen im Besitze derselben schon an sich 
rechte Edelleute sind, so sollten alle diejeni- 
gen, welchen dieser Adel nicht genüget, son- 

-dern noch besondere adelige Vorrech!e genies- - ' 

sen wollten,: zu keinem Ehrenamte in den 

Städten der Sächsischen Gesammtheit befördert 

werden *). Im folgenden Jahre räumte auf y.c, 1514. 

Bethlens Befehl die fürst!iche Besatzung Her- 18, ‚Febr. 

manstadt, und auch die von Bäthöry geraub- 

ien Urkunden 'wurden der Gemeine wieder 

zurück gestellt b). 

Die nach Siebenbürgen später eingewan- | 

derten und aufgenommenen Volkschaften, Wa- 

lachen, . Griechen, Raszier und Zigeuner, so 

zahlreich sie auch seyn oder werden mochten, 

genossen als Volk keiner staatsbürgerlichen 

Standschaft, halten kein eigenthümliches Ge- 

em 

  

a) Urkunden bey Schlözer Gesch. der Deutschen in 
Siebenbürgen. Urkk. CXIII u.’ CÄIV. b) Grundverfassung * 

der Sachsen in Siebenbürgen. $. 144, 
*
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bieth, und an den ällgemeinen Verhandlungen 
auf dem Landtage durch Abgeordnete keinen 

. Antheil. Wir können die Volkszahl der Wa- 
-lachen. in diesem‘. Zeitraume mit - -ziemlicher 

Wahrscheinlichkeit auf eine halbe Million set= 
zen; gewiss ist, dass: sie zahlreicher waren, 
wie sie. es noch sind, als jede der drey sfän- 
dischen Nationen, sogar zahlreicher als zwey 

'- Drittel derselben, Viele. wohnten in den Szek- 
ler-Stühlen, mehrere in den Sächsischen Krei- 

* sen, die mehrsten in den Ungrischen Gespan- 

T.C. 1588. 

TC. 1609. 

schaften, Die durch Wappen oder Grundbe- 
sitzung Geadelten und die Freyen wurden zu 
der Nation gerechnet, unter der. sie ansässig 
oder wohnliaft_waren, und ‘genossen mit den 
Freyen derselben . gleicher : staatsbürgerlicher 
Rechte. Die-bey weitem grösste Anzahl wa-. 
ren. leibeigene, an den Boden geheftete Jobba- 
gyen, gleichen Lasten mit den andern minder 
zahlreichen Jobbagyen der drey Nationen un- 
terworfen. Die Griechen, zu.. verschiedenen 
Zeiten aus Macedonien &ingewandert,.: wohnten 
in. Siebenbürgen als freye Leute, unter der 
Gerichtsbarkeit ihres eigenen Richters aus ih- 
rem Mittel, zu einer Handelsgesellschaft verei- 
niget. Doch unter Verwaltung des Landesver- 
wesers Johann Ge&tzi war ihnen aller Han- 
del in dem Gebiethe der Sächsischen Gesamnt- 
heit ‚untersagt; und nach Vertreibung des Woi- 
woden Michael aus dem Lande, wurden ihre 
auswärtigen Volkes- und Handelsgenossen, so 
wie. die auswärtigen Handel treibenden Wala- . 
chen, Türken, Dalmater und Armener völlig 
ausgeschlossen; nur die Gränzplätze Käränsebes, 
Tolmäts, Rosnyö, Präsmär, und Radna;,den 
Walachen auch Kronstadt, Hermannstadt und 

“ 

F
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Bisztritz‘ zu- Niederlagsörtern 'bewilliget.. Erst.. 
unter %abriel Bäthory erhielten die: ‚Grie- _ 
chen wieder völlige Handelsireyheit a): Noch 7.0.1609 
weniger günstig waren. Siebenbürgens Stände 

den Einwanderungen' der Rasczier:. denn auf. 
dem Landtage unter Getzi’s Landesverwal- I. C.1583, 

_ tung wurde ihnen für die Zukunft die Aufnahme: 

verweigert: diejenigen aber, die bis dahin sich 
angesiedelt hatten, sollten sich den Landesge- 
setzen pünctlich unterwerfen und. den fürstli- - 

chen Beamten unterthänig seyn. - Weiterhin J. 0.1601. 
durften sie nur in die Gränzplätze aufgenom- 

men werden, die .tauglichen von bewährter‘ 
Treue_zu dem Woaflendienste, die: dazu un- 
tauglichen, zu Gränzbewohnmern in leibeigenem 

Bauernstande db) Die Zigeuner ‘wussten sich ” 

ihren Grundherren und dem Lande durch-ihre' 
Brauchbarkeit zu. mancherley: Diensten und: 
Geschäften angenehm und fast unentbehrlich zu 
machen. Ihre Anzahl, ‚der. herümziehenden so- 

wohl, als der ansässigen, war beträchtlich, sie 
waren die: geschicktesten Goldwäscher, die ge- 
übtesten Pferde-Beschläger, Nagel- und Waf- 
fenschmiede. Musste. die Staatsgewalt ihr Un- 
vermögen, jeden Soln des Vaterlandes "auf den. 

. ihm angemessenen Platz zu stellen; oder ihre - 

Unfähigkeit, Verbrechen zu verhüten, ' durch 
T:odes-Urtheile beurkunden: so hätte sie an 

ihnen die gewandtesten Scharfrichter; und be- 
durften die Frohsinnigen bey häuslichen Festen _ 

und Gästgelagen zur Erhöhung ihrer Freude 
“der fröhlichen Nationaltänze: so .dienten ihnen 

die Figeuner mit ihrem Geigen - und Cymbel-. 

_ a) Benkö Transsilvan. Tom.. I pP: 489: b) Benkö . 
1: c. pag- 500, “ ” ”
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“spiel, dessen reitzende Lebendigkeit. und be- 
geisternde Zauberkraft noch kein Tonkünstler 

‚erreichen konnte. Diejenigen dieses Volkes, 
welche dem 'Fiscus’ angehörten, standen unter 

. einem 'adeligen Unger als fürstlichem Aufseher; 

- die bei adeligen Gütern, Städten ‘oder Markt- 

flecken ansässigen, unter herrschaftlicher Ge- 

3.6.1558. richtsbarkeit! Einer Landesveroränung: zu Folge, 

-2.. sollten ihre Woiwoden nach alter Gewohnheit 

jedem Zigeuner als öffentliche Abgabe nicht 
‘mehr als Einen Gulden jährlich abfordern. 

Bey Sigmund’ Bäthöry’'s Übernahme der 

Laandesherrschaft wurden: sie. der Steuerpflich- 

, J.C.1588. tigkeit für immer- entnommen, weiterhin aber 

als :die übrigen Nationen diese Befreyung für 
ungerecht hielten, neuerdings beschatzet, das 

Einsammeln und Abliefern des ihnen aufer- 
legten „Steuerbetrages. oblag ihren Woiwoden; 
.das Amt des Oberwoiwoden, dem :sie sonst 

die Steuer entrichtet hatten, wurde abgeschafft 2). 
. Die Croaten und Slawonier hatten wäh- 

rend dieses Zeitraumes in ihrem  staatsbürger- 
lichen Stande -mancherlei Erschütterungen und 
‚sehr empfindliche Kränkungen zu erdulden. Zu 
gerechter Strafe litt ihre Gesammitheit von den 
Machiverwesern der Könige, was viele Ein-. 
zelne unter ihnen, ' Gesetz. und Recht verach- 
tend, sich gegenseitig zuzufügen sich nicht 

. scheueten. : Sicherheit der Person, der Rechte 
‘und der Eigenthümer vor der Gewalt der 

Mächtigern war unter ihnen eben so selten, 
als in Ungarn und Siebenbürgen. Unablässig 
wurde Ferdinand mit bittern Klagen über 

die Gewaltthaten des Agramer Bischofs Simon 

  

a) Benkö 1, c p- 506.



Bäkäcs von Erdöd,.der Zrinyer und. deris3s-.1557. 
Keglevicser behelliget *). Im ersten* Jahre J- 0.1565. 

der Herrschaft Maxigilians gerieihen der' 
Vice-Ban Ambros Gregorianezi und.der: 
Ban Peter 'Erdody über die Gränzen ihrer 
Güter mit einander in offenbare ‚Fehdschaft,, 

Erde6dy’s Leute. wurden bei Szomszedvär’ Pen 

schlagen und in die Flucht gejagt; der Vice- 
Ban, von dem Adel und von dem Volke un- 
terstützt, blieb Sieger. Seit der Zeit als die 
verruchten Cillejer. Grafen in dieser Provinz 
fast königliche Gewalt sich ‚angemasst hatten, 
war. der “Unfug eingewurzelt, dass die 'Bane 

von Croatien und Slawonien im Lande keinen 

Richter über sich anerkennen, wnd vor keinem’ 

Gerichtshofe sich stellen wollten ; um so. went 

ger, so behauptete Erdödy,. wäre irgend ein 

Landsass befugt, zur Selbstvertheidigung den’ 

Ban zu befehden. Hierauf sich stützend, ver— 

sammelte er die ‚Stände und forderie Genug- 

ihuung. Ohne gerichtliche’ Verhandlung .wur-. 

den alle, welche dem Vice Ban beygestanden 

hatten, des Aufruhrs schuldig erkläret, Gre- 

gorianczi des Amtes entsetzt, Johann, 

Forchich zum Vice-Ban ernannt. 

Gregorianczi’s Beschwerden am. Hof- 

lager waren für Maximilian eine schickliche 

Gelegenheit, den Slawoniern sich. als ihren 

Herrn mit unumschr änkter Machtfülle anzukündi- 

gen. ‚Er verwies den Ständen ihr Verfahren, 

als- sträf:iche Anmassung der Majestätsrechte; 

verhoth die Vollziehung.. ihres _ nichtigen Be- 

schlusses, verboth dem Forchich die Ver- 

  

a) Ferd. I. R, Decret, IX. art. XV—XVIE. Rerchelich . 

Hist. Eccles. Zagrab: pp, 219. 220. 225. 255.
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- waltungen des ihm übertragenen Aintes, un tersagte 
“für die Zukunft alle Ständeversammlungen ohne 

seine ausdrückliche Bewilligung, und ‚beorderte 

die Zengher Uskoken auf die Güter des Lepo- 

glaver Klosters zur. Wache und Beschirmung. 

des Landfriedens ?); Ist es den Ständen eön- 

stitutioneller Gemeinwesen nicht zu-'verargen, 

wenn sie dem Missbrauche der .höch-.ten Ge- 

walt in rechtlicher. Ordnung widerstreben, so 

- -yerbiethet die Billigkeit weit mehr.es den Re- 
genten zu verdenken, wenn sie dem Missbrauche 
der ständischen ‘Rechte und Freyheiten ihre 

“Machtfülle entgegen setzen. Schwerlich hätte 
sich irgendwo und jemals fürstliche: Willkür 
über Gesetze, Rechte und Freyheiten des Vol- 
kes bis zu deren völliger Unterdrückung und 
‚Vernichtung erheben können, wären sie die 
Grundlage nationaler. Einigkeit und Eintracht 
geblieben, oder geworden; wären sie nicht 
durch die Gott- und. Gewissenlosigkeit der 
Mächtigern im Volke in Reizmittel zu Empö- 

. zungen, zu bürgerlicher Zwietracht und zu den 
gräulichsten Aüsschweifungen der Hab- und 
Herrschbegierde verwandelt worden. 

Eine strafende Folge dieser Verkehrung 
von Seiten der Mächtigen‘ in Slawonien war 
der bald darauf erfolgte, zum Glücke der Form 
nach etwas. unüberlegte Befehl Maximilian’s, 

- dem zu Folge sämmtliche Herren und Grund- 
sassen ihre Gnadenbriefe und Handfesten den 
von ihm: abgeordneten Kammerbeamten zur 
Prüfung ihrer Gültigkeit und zur Entscheidung 
über die Rechtmässigkeit der Besitztitel vorle- 
gen sollten. Die königliche Massregel musste 

x 

  

a) Rerchelich Hist, Eee: Zagreb. p- 261. 
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"des: Zweckes 'verfehlen; nur’.wenn Maximi- 
lian den höchsten Gerichtshof der Provinz 
‚oder die königliche‘ Tafıl Ungarns zum Rich- 
ter über des Slawonischen Adels Urkunden be-- 
stellt hätte, wäre demselben. der rechtliche 
Vorwand .zu widersprechen: entzogen worden 
.Nach wiederhobltem 'vergeblichen Bitten um 
Verschonung mit der. ausserrechtlichen, unslatt= 
haften Zumuthung .erklärten.. die :Landherren 
geradezu, keine‘Macht sey vermögend, sie da» 
hin zu bringen, dass sie ihre Urkunden ausser- | 

gerichtlich . ausländischen, .der.. Reichsgesetze.. ..1 we 
und Landrechte unkundigen Leuten Preis ‚gä- 
ben.. Ihre. Vorfahren hätten. ihre ‚Besitzungen. 

durch rühmliche "Waflenthaten' erworben und‘ 
verdienet; durch ihre unwandelbare Treue ge- 
gen. den König hätten sie den. grössten Theil \ 
ihrer Güter verloren, ohne von. ihm kräftig be- 
schirmet, oder nach Verdienst belohnet zu wer- 

“den; was. ihnen noch “übrig - geblieben‘ wäre, 
reiche kaum hin, ihr Leben zu fristen, noch 
viel weniger das Ansehen. ihrer Familien :zu -- 
behaupten; sie ‚seyen gefasst, diese dürftigen 
Reste ihres untergegangenen  Wohlstandes nur 
mit dem letzten ‘Lebenshauch. zu verlieren.2): 

Maximilian liess ab von seiner über- 
eilten Forderung, und nachdem er den ehr- J.C.1567; 

würdigen und allgemein geehrten .Agramer 

Bischof Georg Draskovics und “Herrn: 

Franz Sluin von Frangepani zu Banen 

ernannt hatte, bewillig! e.er. auf bittende. Vor-: 

stellung des erstern, dass forthin, wie bisher,; . 

die Stände auf blosse Berufung des: Bans zu. 

allgemeinen Landtägen sich: versammeln durf- .. 

a) Georg Rattkay memot. Banorum, p. 188.; .._:.. 

z



ten;’ dass sie von..der' Last, stehende Reiterey 

zu unterhalten, befreyet seyn, und nur von 

zwanzig Schorsteinen Einen Reiter, von fünf, 

‚.. Eihen Fussknecht auf des Ban’s Mahnung in 

7. die 'Wallen stellen ‘sollten ®). 'Gleich in: der 

eriten : Ständeversammlung. würde: beschlossen, 

dass die‘ aufrührischen Bauern: streng bestraft 

werden, . wenn’ Sıe ' aber in ihren alten herge- 

brachten .:Freyheiten gekränkt würden, "befugt 

y segu ;söllten, nach "vorhergegangener Anzeige 

 .. anler. einem andern. Herrn sich anzusiedeln. 

I 6.1596. Völlige ‚Freyzügigfeit wurde ‘den Slawonischen 

Bauern erst auf dem siebenten Ungrischen 

Landtage unter Rudolph bewilliget und von 

den: Slawonischen Ständen angenommen b), 

Bane waren damahls der . Agramer Bischof 

er . Gaspar Ztaukovächky und Joannes 

Dirwskovies: ! Nach des Erstern Hintritt über- 

trug Rudolph die Verwaltung der Provinz 

dem Letztern ohne Amtsgenossen. In eben der 

Versammlung, "in welcher: Draskovics. als 
Eisiziger Ban angenommen wurde, erklärte die- 
ser 'reehischaffene. Magnat, dass. der von dem 
Cillejer Grafen 'angemasste und seitdem behaup- 

,  tet® ‘Vorzug, ‚Kraft dessen der Ban.von Släawo- 

nicn keinen Richter über sich imder Provinz aner- 
"kannte, der ungerechtesie Unfüg und ein abscheu- 

licher Ereybrief zu Raub, Unterdrückung und 
Gewaltthaten’ sey. Auf das Feyerlichste entsagte 

‚er: demselbeh;, und auf.seinen Antrag. ward be-. 

schlossen ;; dass in: Zukunft der. Ban. gleich je- 
deni andern Grundsassen vor dem Gerichts- 

hofe des: Landes zu Recht stehen: sollte. Nie-- 
wand widersprach als. drey Keglevicser ©) 

  PIERRE 

.&) Kerchelich Hist. Eccl. Zagrab. p .263.  byRer 
chelich lc P: 803: e)- Kerchelich |, ci. ps 305
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Doch nicht der rechtliche Sinn allein, son- 
dern auclı die politische Klugheit: wär es, wss 
den Herrn Draskovics- bestimmt hatte, sich 
eines Vorzuges zu-begeben, in dessen Besitz 
Slawonien’s Bane auf des höhern und niedrigern 
Adels feste Anhänglichkeit nie sicher rechnen " 
konnten, so unentbehrlich ihnen diese war, uın 
wenigstens den Schein ihres ehemahligen Macht: 
umfanges und Ansehens zu erhalten, nachdem 
‚Maximili an seinen Bruder Carl zum ’könig'-J. €.157:. 
lichen Statthalter im Lande ernannt, und die 
Standschaft die Folgen nicht  vorhersehend, 
ihn als ihren Herrn anerkannt hätte. Von 
dem Augenblick an, als-zur Festung Carlstadi Se 1577. 
der Grund war gelegt worden, war der Gründ 
der Landesverfassung verrückt und der Banali 
Würde: die Macht entzogen. Der damahlige 
Ban Georg Draskovics, Agramer Bischof 
und Titular-Erzbischof ‘von Kolotza, als be- 
herzter Patriot und besonnener 'Eiferer - für 
verfassungsmässige Rechte -und Freyheiten bey 
Hofe bekannt, wurde durch seine Beförderung 
zum Raaber Bisthüme aus der Provinz ent- 
fernt; sein Amtsgenosse Caspar Alapi auf: 
den leeren Ban-Titel zurückgesetzt, verlangte 

und erhielt seine Entlassung; ‚aber nachdrück- 
“lich forderten die Stände Wiederherstellung. dei 
‚Banal-WVürde mit gesetzlicher Machtfülle ; "eher 
wollten sie keinen Antrag der königlichen 
Machtbothen in Erwägung nehmen. Da "wurde J.C. 1878. 
der Kärnthner Christoph Ungnad Frey- 
herr zu Sonneck, ein Mann, dem für die Hof- 
gunst Alles feil war, zum Ban ernannt, und 
mit grosser Pracht ohne eidliche Verpflichtung 
an die Stände, und oline den Banner der Pro- 
vinz eingesetzt, Nach fünf Jahren entsagle er J.0.15%.
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.* feyerlich dem Ehrenamte, in welchem'er nur zu 

soft der Stände Unzufriedenheit und ‚Verach- 

. tung erfahren hatte. Unter seinem Nachfolger 

"Thomas Erdödy bewiesen sich diese gegen 

.. die Anträge und - Forderungen . des Hofes be- 

- reitwilliyer; aber nicht so gefällig .bezeigte sich | 

das Prager, Cabinett ‚gegen die Wünsche und 

. “dringendesten Bitten der Stände um volle Wie- 

..derherstellung .der gesetzlichen Verfassung ei- 

nes: Landes, ..das sich freywillig, doch "ünbe- 

schadet. seiner. Rechte, seiner. Freyheiten und 

der. Macht seines -Banes der Ungrischen Krone 

. unterworfen ‘hatte Denn obgleich seit dem 

3.6.1578. ersten. Landtage unter ‚Rudolph durch die 

Reichsverordnung: : festgesetzt, auf folgenden 

Landtagen- mehrmahls in, fordernde Anregung 

gebracht; und hernach von dem Erzher- 

‚zoge Maximilian, als ernanntem Statthalter - 

5C.15%.und von dem Könige Rudolph durch ge- 
währleisiende Urkunde versichert‘ war, dass 
sich der Erzherzog in allen Angelegenhei- 

-ten des Landes. mit dem Bane in .Einver- 

ständniss setzen sollte, damit nichts Ungezie- 

..mendes und den Landrechien Widerstreitendes 

geschehe.?): so wurde dennoch’ von dem :Pra- 

ger Cabinette diess Alles für ‚nichts geachtet, 

durch willkürliches. Verfahren desselben der 

wackere. Ban Thomas Erdödy genöthiget, 

seiner männichfaltiger Weise verletzten Reiclis- 

1 C.1gg5, YYürde zu entsagen,. und die. Slawonische 

15. Ma; Standschaft nothgedrungen zu der merkwürdi- 

gen Erklärung: ‚Der König. möge ‚für gewiss 
„glauben, dass sie nie. einem ausländischen 
„BHeerführer: gehorchen, noch seinem Banner, - 

  

“e) Rudolph. R. Dectet; F. ar. XV. Rerchelich, His 
"Ecel, Zagrab. p. 298. 2 oo. . -



. „wenn sie auch mit dem Vaterlande ‚völlig un- 
„tergehen sollte, folgen; sondern für die Be- 
„hauptung ihrer ‚gesetzlichen Preyheit lieber 
„das Äusserste wagen würde, Nur wenn der 
„König. einen eingebornen, bewährten. und 
„wohlverdienten Kriegsmann, verfassungsmässig 
„nit Banner und Vollmacht zum Bane bestel-. 
„en wollte, wäre sie bereitwillig auch das un- 

‘ „möglich Scheinende zuleisten a). 
Um den- entschlossenen Muth der Slawo- 

nier in etwas zu beugen, erhielten sie zwar 7 c.1506. 
aus den Eingebornen,. anstatt ‚Einen, zweyli.Jannar. 

Bane, den Agramer Bischof Caspär Ztanko-. 
wachky und den Herın Johann Drasko- 
vics, des Raaber Bischofs Bruder: doch da- 
mit man mit ihnen machen. könnte, was man 

- wollte, ohne Banner und: ohne eidliche Ver- 
. pflichtung an die: Stände. Nach dem Hintritte 

des Bischofs wurde Draskoviecs in dem Al-! 
leinbesitze der .Banal-Würde bestätiget; dal; 
'scheuete sich der Ausländer Sigmund "Graf = 
von Herberstein, Feldoberster an den Grän- 
zen, nicht‘, Varasdin, die Burg der Erdödyer 
in dieser Stadt, die Güter der Isthuänffyer NY 
und anderer Grundsassen disseits der Drave -; 
bis Kaproncza gewaltsam in Besitz zu nehmen. 
Der Stände bittere Klagen darüber fanden kei- on 

nen Weg zu des Königs Ohren, und von dm . 
Prager Cabinette hatte Herberstein nichts . 

zu fürchten; dem bannerlosen Ban konnte er - - 
Trotz biethen b).. Dafür that er das Gute, dass 
er :nach Slatina’s Erstürmung die Rascier. in 
der umliegenden Gegend yon dem Joche. der 

    

2) Korihelich % Pe. ol » Kerchelich, 1. ‚o 
p. 305. Eu : 
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' 3. c.1597. Omanen befreyete; iünd sie in das vom Feinde 

os” 

Yerheerte und‘ entvölkerte Kreutzer  Gebieth 

'verpflanzte ae rn Bo 0 

En Während .des Aufstandes der Ungern unter 

Stephan Bocskay erhielt der Ban Joharn 

Draskovics: Slawonien in unerschütterlicher 

. Treue gegen ‚den König, nicht äachtend der 

‘inancherley Kränküngen, ‚welche er söwohl, ° 

- als die Stände von dem tebietherischen Erz- 

-herzoge Ferdinand, Maximilians Nachfolger 

:- in der Statthalterschaft, und’ voii den auslän- 

“ dischen. Feldobersten zu: erdulden hatten. Nach 

5,.6,1608. Abschluss des Wiener Friedens erhielt er seine 

Entlassung, und Thomas Erdödy würde 

wieder zum Bane ernarint. „_ Durch dieses ver-. 

- dienstvollen Mannes Ansehen und: durch seirien 

. , Eifer für des Landes‘ Rechte und Freyheiten 

‘wurden auf dem ‘ersten und. zweyten Land- 

tage unter Matthias die Reichsverördnungen 

. 3. c.isog. bewirkt; welchen zu Folge der Ban aüf Ge- 

heiss des Königs ehestens mit der verfassungs- 

ınässigeri ‘Macht und mit dem königlichen Ban- 

ner in seing Würde eingesetzt, das ausländi- 

sche Weäffenvolk mit seinen Feldobersten aus 

“dem Lande entlassen, der Stakthalter Erzherzog 

Ferdinand die Befehlshaberstellen in den 

G:änzplätzen, nur auf Empfehlung 'des Banes, 

an 'eingeborne, den Laridesgesetzen unterwor- 

‚fene; und dem Bane writergeordnete Grundsas- 
sen värgeben; und in allen Kriegsangelegenhei- 
teri mit. dem Bane sich berathen sollte b). Mat- 

thias bestätigle zwar das Reichsdecret und 

'. versprach, dasselbe selbst zu vollziehen. und 

  

„®. iscthuänffy Hist. Lib. XXX. p: 486. Kerchelich. 
m“ ao '-b) Matthiae'll. R. Deeret. HU. art, XXVIL 

I
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vollziehen ‘zu. lassen; ; ‚allein, ‚sein: ‚kraftvoller, 
festsinniger. Vetter liess weder durch Reichs- 
verordnungen; noch. durch königliche Verfügun- 
gen seinen w illen ‚binden. Im vierten’ Jahre - 
darauf war Thomas Erdödy noch nicht 
feyerlich eingesetzt; wesswegen die_zum dritten J,c, 1615. 
Laudtage ünler M atthias versarnmellen 

. Stände. "dem Könige die letzten Reichsverord- 
nungen vorkielten, die. Vollziehung derselben 
inständigst verlängten;, den ‚gerichtlichen Aus- 
fertiguügen; welche bislier -unier dem Siegel 
des Banes. ergangen waren,’ und forihin ergehen 
dürften, volle Gültigkeit, ohne dass der Ein- 
wand der ihm ermangelnden. teyerlichen Ein- 
setzung den Vollzug hindern könne, .zuer- . 
kannten a), .Dä unter des Königs ‚Nachgiebig- , 
keit und. Fer dinands', willkürlicher Herr- 
schaft, auch diese Verordnung tödier Buchstab 
blieb; und Erdödy als freyniüthiger ‚Verthei- 
diger der Laüidrechte des Hofes Gunst verlor, 
auch ‘die Vorenthaltung des Banal-Salariumis 

“ durch acnt Jahre und. die Einziehung des Sol- 
des für. funfzig Reiter nicht länger mehr dul- 
den wollte, so legte er sein Amt zum zweyteni J. 6.1615, 
Mahle nieder PB)... 

Um «so behätrlicher drangen. die Stände: 
hernach, als die Annehmung, Erhebung und 
Krönung des Erzherzögs "Ferdinand zum, 6. 1618; 
Throntolger von ihnen "gefordert wurde, auf - 
die Wiederherstellung des ganzen Banal-Macht-. 
unfariges; im Lande nicht nur; sondern. auch... 
in den Gränzplätzen, wie er vori"Alters Her’ 
durch des Uügrischen’ Reiches Verfassung ber 
stimmet und begründet war. Diess war eine 

«) Matthiae IL, Deeret. HI. art. XXVIr et AXVIN.- 
b) Ratıkay Memor. Banor. p. 148. 170. . 

; ı „*
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der vorzüglichsten Bedingungen in dem Wahl- 

‚yertrage, dessen Annahme Ferdinand nicht 

füglich verweigern konnte. Unter den Be- 

schwerden, womit die Stände des Königs An- 

iräge erwiedert "hatten, war gleich. die erste 

über die unterlassene Vollziehung der von_dem 

Könige bestätigten Reichsverordnungen und sei- 

ner feyerlichen Verheissungen, die Banal-Macht 

in ihrem ganzen Umfange wieder herzustellen. 

"Auf’des Königs Bemerkung, ‘er habe die nöthi- 

gen Verfügungen darüber schon vor zwey Jah- 

Ten erlassen, des ermangelnden Erfolges Schuld 

könne ihn, nicht treffen *); bathen die Stände; 

der König möchte das eben jetzt erledigte Carl- 

städter Generalat dem Bane verleihen, die Ver- 

waltung des Carlstädter Gränzbezirkes für alle 

Zükunft mit der Banal-Würde vereinigen; und 

näch vollbrachter Krönung an dem Erzherzoge 

Ferdinand, wurde auch in dem Reichs-De- 

cret auf die Wiederherstellung der verfassungs- 

mässigen Banal-Macht nachdrücklich angetra- 

gen b); allein der Tod.hinderte den König, die 

gerechten Wünsche der ‘Stände zu erfüllen, 

und unter Ferdinand des I. Herrschaft be- 

_ mächtigte sich zu stärkerer Aufreitzung der 

Nätionalkraft “ein anderer Geist der Reichs- 

‘ ‚verwaltung. 2 | Zu 

  

a) Ferdinand, als Statthalter von Slawonien, ‚herrschte 

mit seiner Kraftfülle nach seinen Einsichten und nach seinem 

Gutdünken, -olne der Verfügungen und Befehle seines kö« 

niglichen Vetters zu achten. b) Acta Diaet. Poson, de 

anno 1618. p. 50, 96. 140. 177. — Matthiae JE R, Decrer. 

IV. an XXX, “ nn 

var: 
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Zustand des Römisch-katholischen Kir- 
chenwesens in dem Ungrischen Reiche, . 

ı Allgemeine Bemerkungen, - 

‚Hält man den Blick lediglich auf den 
Schein der Thaten geheftet, so erscheinet 
die abgeschlossene Periode für alles Kirchen- 
wesen in Ungarn als eine sehr. böse Zeit, in 
‚welche nur die ungemein kleine. Anzahl der 
Gotiseligen,, vörsichtiglich als Weise, ‚brünstig 
im Geiste, fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
’Trübsal wandelnd,. und verständig dessen, was 

. des Herrn Wille war, sich zu schicken wüsste; 

‚während die Menge unweise:und unvefsiändig, 
‚oder Christum nur nach dem .Fleische kennend, . 

‚den Schein eines gottseligen: Wesens halte, mit 
dem Glauben, mit der Gottseligkeit, mit dem 

Evangelium ein Gewerbe trieb. Allein. wer 

von der Macht der Religion, ergriffen, in ihrem, 

Lichte von dgn Scheine der. Thaten-zur 

Anschauung Kes tiefern :Inhaltes, das ist, der 

That des göttlichen Geistes sich erhebt; 

dem wird. sich .offenbaren,. wie kräftig. der 

Herr sich ‘der Kirche Jesu in Ungarn’ erbar- 

met habe,; wie. er sie im. Schmelztiegel des 

Elendes -läutern,. und wieder zu seiner! Auser-. 

wählten machen wollte; dem wird klar wer- 

‚den, dass wechselsweise die Verfolger Verfolgte, 

und die Verfolgten Verfolger. werden ‚mussten, 

nicht um einseitige, Vartheile und Vorzüge 
der einen Kirchengesellschaft über die ‚andere 

zu erringen; sondern damit jede der kämpfen- 

den Parteyen, die siegende, ‚wie die besiegte, 

treu bewahrete und eifrig . dabey beharrete, 

was: sie” von dem unerschöpflichen Stotf-.dex
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Religion empfangen, erfasset, und’ unter ‚ver- 
schiedene, jeder: Kirchengesellschaft eigenthüm- 
liche Forwien verhüllet hatte; ‘damit keine in 
Ungarn, so wie in andern Ländern, in frechen 
Rationalismüs ausärtete, ‚und in kalter, von 
Unverstand und. Unwissenheit erzeugter Gleich- 
gültigkeit gegen alles Kirchenwesen, als un- 
:enfbehrliches «Mittel. Religiosität zu erwecken 
und: ‚darzustellen, -yöllig unterginge, damit Alle, 
jede in. ihrer Eigenthümlichkeit von höherer 

- Macht ‚geleitet, dem: Willen‘ des Höchsten als 
Werkzeuge dienten, 

Der Herr wollte Neues- schaffen: die Rö- 
‚mische Kammern: sollte. nicht ‘mehr auf dem - 
apostölischen ‘Stuhl "Handel. treiben, und die 

. Römische Curia sollte aufhören, ‘das Ansehen 
und: die :Gewalt des: göttlichen Reiches, der 
Kirche Jesu, sich anzumassen und zu enthei- 
Jigen, "Diess halte Gottes Geist zu Pisa, zu. 
‚Kostanz, zu Basel. geoffenbaret; aber die Kam- 
mer 'hatfe es ‘nicht. erkannt, die Curia nicht 
‚gehört, und durch die ganze Z her war ihr 

..das’ Ohr nicht - geöffnet worden; . "sie blieben 
“hartnäckig mit.:eiserner Nackensehne und eher- 

ner Stirn. Darum hat der Herr ihre falschen 
Lehrer zu Schanden gemacht, die - Fürsten 
des‘: Heiligthumes entweihet, - die Curia_ der 
Schmach. und die Kammer dem Fluche über- 
geben; Doch um seines Nahmens Willen hielt 
‚er die Fülle. seines Grimmes ab: von dem apos- 
tolischen Stuhl; er 'wuürde erschüttert zur Bes- 
serung, nicht‘ zum Verderben.. Es mussten 
Spaltungen und: Secten entstehen; damit die 
von Gottes Geist: beseelten, von der Gnade 
Jesu gesalbien Kinder Gottes den lauen, oder 
den blinden, in äusseren Kirchenformen und
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spitzffindigen Schullehren befangenen Kirchen- . 

genossen offenbar. würden ; damit die Einheit, 

Ewigkeit, Unendlichkeit, und die alles Kirchen- 

wesen verklärende Macht der Religion ‚Jesu 

wieder Raum und Herrschaft gewinnen konnte. 

Darum hat der Ewige auch in Ungarn eine 

Anzahl Hirten geduldet, welche dem Verlasse- 

nen nicht nachgingen, das Zerstreuete nicht 

suchten, das Erkrankte nicht heilten, und das 

Gesunde nicht verpflegten; sondern sich vom, 

Fleische des in Sünden, Unwissenheit, oder _ 

Aberglauben. Gemästeten nährten, und ihm die 

Klauen abzogen. Da. .hatten. die Laien recht- 

scheinlichen Grund, den Hirten die. Nahrung 

zu entziehen, und ihrer WVeideplätze- sich zu 
bemächtigen; , die Apostel der Trennung. aus- 

gebreiteten Spielraum, Uraltes, yon seinen ei- 

genen Verwesern Entheiligtes, in seiner höhern _ 

Bedeutung -von .den Einen ‚wie von den Andern“ . 

‚durchaus Missyerstandenes zu zerstören, und 

sich zahlreichen Anhang zu verschaffen, 

Nur die fünf Bischöfe, welche dag schreck- 
liche Gericht der Nemesis bey Mohäcs ver- 

schonet hatte, waren - von dem päpstlichen _ 

Stuhle bestätiget, wirklich conseerirt, und lange 

die Einzigen, befugt Priester. zu weihen und 

die verwaisten Land- und ‚Stadtgemeinen mit 

Seelenpflegern zu versorgen. Den Übrigen nach 

‘und nach ven dem Könige Ernannten ‚. hatten 

die Päpste die Bestätigung vorenthalten, weil 

sie aus Mangel an Einkünften die hohen An- 

naten und ‚Kanzelley-Taxen an die päpstliche- 

Kammer - nicht bezahlen .. konnten. Mehrere. 

unter ihnen hatten nicht Einmahl die Pries- 

terweihe empfangen; und im vierten ‘Jahre J. 0.1568. 

Maximiliän’s waren im ganzen Reiche nur .



drey ‚wirklich conseerirte ‚Bischöfe da, welche 
Messen lasen und die priesterlichen Weihen 
ausspendeten ?), weil theils die Päpste die An- 

'naten und Kanzelleytaxen nicht erlassen woll- 

ten, theils die Könige der erledigten Bisthümer 

"Wiederbesetzung unterliessen, um die Einkünfte . 

derselben dem Fiscus zuzuwenden.: 

"Bald nach dem Mohäcser Tag hatten Fer- 

Jdimand’s und Zäpolya’s Parteygänger, die 

Einen’ mit Bewilligung, die Andern mit Nach- 

sicht ihrer Herren die Güter und Einkünfte, 

des Erlauer, Peter Perenyi, des Fünfkirch- 

ner, Johann Sz erecsänyi,.des Neitraer, 

Valentin Török, des Raaber, Paul’ Bä- 
kics, des Gyula- Weissenburger, Franz Bödö, 

‘des Csanäder, Caspar Perusies, und des 
Grosswärdeiner Bisthumes Emerich Czibak 
an sich gerissen. Die Güter der nöch. beste- 

-henden Domkapitel, Abteyen und Präpösituren 

raübten theils aus] ändis@he 'Feldobersten, theils 

die gewaltigen Bebeker, Balass er, 'Zri- 
nyer, Thurzoner. Der grösste‘ Güterantheil 
‚des Graner Erzbisthümes, ıinehr als-die' Hälfte 
“der Neitraer, und ein Drittel. der.Raaber Diö-. 
ces wären ‘weiterhin unter die Gewalt der Os- 
maänen gerathen; ganz besetzt von diesen wa- 

3.6.1583, ven die Koloczer, Wäcezner, Fünfkirchner; Csa- 
näder, Weszprimer, ‘Sirmier, Bosner Kirch- 
sprengel; die ernannten  Titelbischöfe dieser 
Kirchen mussten mit Propsteyen, ' Abteyen, 
“einträglichern Pfründen und Staatsäritern ver- 
sorgt werden. Unter Maximilian’s Regie- 
rung. halte die Graner  Diöces noch gegen 

enter 

a) Paulus Börnemiszsz a.inNeitra, Gregorius Dras, 
Ovics in Agram, und Antonius Wränczy in Erlau. 

v
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neun hundert Pfarreyen,; gegen dreyssig Ab- 
tcyen und eben so viele Präposituren ; .als aber 

Joannes Kutässy zu diesem Erzbisthume! er- 7. C.1897. 

nannt wurde, waren von diesen: sämmtlichen 

Pfründen kaum Einhundert mehr: vorhanden, ®). 

Viel erbärmlicher war im. fünften bis in das, „159 

neunte Jahr-Maximilian?’s der Zustand. der "173. 

®Raaber und der Erlauer Kirchen; sie hat!en 

keine Oberhirten, die gläubigen Gemeinen keine 

Seelenpfleger; ihre Einkünfte wurden von geist- 

lichen. Miethlingen und weltlichen Schwelgern 

der..allgemeinen Wohlfahrt, wie der Unterhal- 

tung des Kirchenwesens, entzögen und verpras- 

set P)! ‘endlich war.es mit dem Raub und mit 

der Verschwendung: der. Kirchengüter: ‚durch 

Kraftlösigkeitund Fahrlosigkeit der. Regierung 

&o weit gekommen, dass: im. letzten Jahre-Mat- 

ıhias .des IL; nach Petrus Päzmäny’s Be- 

theuerung, 'sämmtliche Erzbisggöfs und: Bischöfe 

des Ungrischen Reiches zusam nen nur ‚aufsech= 

zig tausend Gulden.’ jährlieher Einkünfte ‚von 

ihren !liegenden - Gründen: beschränkt, waren. 

Hundert neun und zwanzig Jahre früher, unter 

Matthias:von Hunyad; hatte. die:Ungrische 

Clerisey ein Drittel der sämintlichen'Ländereyen. 

‚Ungarns im Besitze %;: in Sorgen ‚für dieses un- 

gcheuern ‚Reichthumes Erhaltung: und Genuss 

versenket, konnte sie dem Neide mächtiger 

Laien und ihrer Verarmung eben so wenig, 

als ihre? Ausartung und Auflösung entgehen, 
SS 

y 

— 

: 20. oo: na 

a) MSS. Hevenessiana ap. Ratona Tom. XXV. pag. 73. 

5) Anton. Verantii Epistol. ad Maximilian: Reg. Poson. 

9. Febr. 1571. ap. Katona Tom. XXV. p- 252, 0) Ludovw. 

_ Tubero de Temporibus suis Lib. IV. $. 10.. Schwartn. 

‚Statistik Thl. I. 5. 187. .



«,‘ Aus.:dem: “Allen wird .erklärbar,, ‚wie: das‘ 
Römische Kirchenwesen in Ungarn. so ‘tief 
‘verfallen konnte, dass demselben im Jahre, 
funfzehn hundert nein und funfzig nur noch 
drey Ungrische Magnaten angehörten; ; ‚die Be- 
‚sitzer‘' der. höchsten. Reichswürden und der 
Obergespanschaften, mit dem von ihnen ab- 
hängigen niedrigen Adel und Volke, theils zu? 
Augsburger, theils zur Schweizer. Confession 
sich bekannten. Doch darf weder jenes. Ver- 

sinken .des Katholicismus einer vergeblichen 
Gottlosigkeit, Unwissenheit, ‘ Lasterhaftigkeit, 
Lauheit ‘oder Trägheit der hohen und niedri- 
gen Clerisey im Ganzen, noch diese ‚schnelle 
Verbreitung ‚der: Reformation, der Macht des 
neuen. Evangeliums, oder einem ech 

und Gottseligkeit” zugerechnet werden. Die 
neuen Apostel deggelben, in Dürftigkeit lebende, 

"  verhasste, verfol; e, -geängstigte Diener. des gött- 
licher Wortes, hatten es wohl mit dem Evan- 
gelium Jesu redlich gemeint; aber den Herren, 
Reichsbaronen und Grundsassen lag weniger 
an dem neu‘aufgehenden Lichte, - "als an dem 

- sichern: Besitze der Kirchengüter, deren sie sich 
unter dem Vorwände des Evangeliums und der 
Gewissensfreyheit bemächtiget hatten. 

2. Ungarns Bischöfe, 

. Und es war güt, dass es durch Gottes. 
Z ulassung also ward, damit in den Bischöfen, 
Priestern, Mönchen sich. begeisternder- Eifer 
entzündete zur Arbeit, zur Anstrengung, _ zum 
Widerstande; damit’ sich Kräfte entwickelten, 
verstärkten, vor einigten zur Rettung und Be- 
hauptung dessen, was. ihnen als Heiliges,. Gölt-



liches, zur. ewigen 'Seligkeit und unbedingt 
Nothwendiges: war überliefert worden... Acht- 
zig hohe Priester hatten in ‘dem Zeitraume 
von drey und neunzig Jahren die dreyzehn 
bischöflichen Kirchen des’ Ungrischen Reiches 
theils yerwältet, theils den. Titel’ derselben 'ge- 
führt. - Unter ihnen hatten wenigstens fünf 
und dreyssig, gleich ehernen Mauern, stül- 
zend und schirmend vor dem sinkenden Hause. 
Israels gestanden *#). Zehn derselben leuchte 
ten durch gelehrte, patriotische und Apostolische _ 

. Verdienste 'als Sterne von erster Grösse, sie. 
stellten sich selbst zu Vorbildern guter Werke 
mit. unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit; mit 

heilsamem und untädeligem ‘Worte; strebten 
“ nach der Gerechtigkeit, der Gotiseligkeit, -dem 

  

a) Ehrwürdigen Andenkens sind in dieser Zabl die Nah. 
men der Koloczer Erzbischöfe: Demetrius Näprägyi, 

früher Bischof. von -Erlau; von $irmien, 'von Siebenbürgen, 
von’ Weszprim, von Raab; Stephanus Szuhay, :vorher 

Bischof von Waczen, von Neitra, von Erlau; Valentinus 

Lepes, vorher Bischof von Neitra. Ehrwürdigen Anden- 

kens die Nahmen der Agramer Bischöfe: Nicolaus Zel- 

niczey, eliemahls Fünfkirchner; M atthjas:Brumman, 

Joannes Monoszlay, Caspar Zetankovachkyn 

Simon Bratulics, zugleich General-Prior des vaterlandi- 
schen Pauliner-Ordens; eben so die Nahmen der Grosswar- 
deiner: Ladislaus. Macedoniay, Matthias Zaber- 

dini, Franciscus Forgäcs, der strenge Historiograpb ; 

Nicolaus Mikäczy, heldenmüthiger Vertheidiger der 

J. C.1526: 
1619. 

Siszeker Burg; auch die Nahmen der Wäczner:, $te ha 

nus Brodsrics, ehemahls Sirmier; Augustinus Sbar- 

dellati, Stephanus Mathyssi, vorher. Csanäder; nicht 

minder def Nahme der Neitraer: Zacharias Mosspezy, 

zuerst Bischof von Sirmien, dann von, Wäczen; die Nahmen 

der Sirmier: Petrus Paulini, zugleich Zipser Grosspropst, 

und Step hanus von Tyrynau, 'Eremit_des heiligen Pau- 

lus; eben so die Nahmen der Bischöfe: Franeisceus Uj- 

lak, von Raab und von Erlau; Perrus Heressinczy, 

von Knrin, von Agram, von Raab; Stephanus Radetzky, 

von Grosswardein und von Erlau; Andreas Köves, von 

Weszprim; Joanties Sta tileo, von Siebenbürgen; und 

Joannes Kolosväry, Dominicaner-Ordens, von -Csandd. 

N
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Glauben; der. Liebe, der Geduld, der. ‚Sanft- 
-nıuth; kämpften den. guten Kampf des. Glau- 

‚‚bens, ‘und ergriffen das ewige Leben, zu dem 

“sie. berufen waren: ‚darum, fordern sie mit 

Recht Erneuerung ' ihres gesegneten- Andenkens 

‘“ in. den. ‘Geschichten des Väterlandes. 
‚Franciseus, edler Sprössling aus. dem 

Geschlechte der Grafen Frangepani,. hatte 

schon in frühester Jugend. erwählet, lieber die 
. Thür .zu hüten in. seines Gottes: Hause, als 

lange :zu wohnen in,.den Hütten’ der Gottlosen; 
der . ‚armselige Franeiscaner-Orden erhielt an 
abm einen geist- und: kraftvollen. Zögling und- 

nachdem unter ‚strenger Zucht,’ tiefen Studien, 
beharrlicher Übung in: Contemplation des Ewi- 

gen, eine :allumfassende Idealität. sich in ihm 
entwickelt hatte, gewannen an ihm zwey Kö- 
zige einen erleuchteten Staatsmann; die Ko- 
loezer, dann die Erlauer Kirche einen apasto- 

’ lischen- Oberhirten:- die echte, im göttlichen 
\ Lichte der’ Ideen lebende und waltende Gott- 

seligkeit bewährte auch an ihm: ihre: ‚Nützlich- 
Keit zu. allen Dingen. Dass er’ in seiner ein- 
samen Zelle, bei "ausgebreiteter und gründlicher 

. Gelehrsamkeit, strenger, gewissenhafter, zufrie- 
dener Ordensmanii war, beurkundet Clemens 

3. €. 1532.des Vo. Sendschreiben, womit er. ungebethen 
$, Januar. yon .'dem Empfänger, ‚angeblich aus ‚eigener 

Bewegung. und Keüntniss, wahrscheinlich “aber 
‚von. der hochansehnlichen Familie der Frange- 
panier ersucht, dem Bruder Franciscus die 

. Befugniss verlieh, hohe und niedere Kirchen- 
Pfründen, auch das ’Episkopat, und. selbst die 
Metropolitenwürde anzunehmen. In demselben 
Jahre noch. ernannte ihn der gekrönte Gegen- 

‚König Johann Zäpolya zum Koloozer Eız-



"Bischofe. In dieser Würde diente er redlich‘ 
und treu gesinnet seinem Beförderer in ‚den 
schwersten, Geschäften; nür die dem Vater- 

. lande verderblichen Unterhandlungen mit dem 

Grossherrn der Osmanen missbilligte er frey- . 
müthig und beharrlich, liess sich auch nie dazw 
gebrauchen: daher des an Staatsklugheit ihm. 
gleichen, an Gelehrsamkeit, Rechtschaffenheit 

und Gottesfurcht tief unter ihm stehenden Pau- 

liner Mönches Georgius Martinüzzi. ent- 

schiedene Abneigung gegen ihn. . Auf: seinen 

_ Gesandtschaften nach Pohlen an König Sig- 

mund, nach Spanien an Kaiser Carl den V. 

und nach Rom an den Papst erwarb er sich 

in Frarkreich und Italien die Achtung und 

Freundschaft der grössten Männer seiner Zeit. 

Urkunden darüber sind die noch. vorhandenen 

vertrauten Briefe der gelehrtesten Cardinäle, 

Jacob Sadoleti und Peter Bembo an ihn; 

die des Erstern geben rühmliches Zeugniss von 

seinen rechtschaffenen Gesinnungen- und ‘von 

seiner edlen Freymüthigkeit sie auszusprechen 

über alles, was seine Missbilligung verdiente. 

Dadurch ‚hatte er sich am Römischen ‚Höfe 

mehrere gottlose, dem Fleische und dem Welt- 

geiste fröhnende Cardinäle zu Feinden gemacht. 

Selbst Papst Paulus der III, welcher für die 

J. C.1533. 

Erhebung seines unehelichen Sohnes Peter“ 

Ludwig Farnese, durch ungeziemende Mit- 

tel sein Gewissen beschwert hatte, war dem 

strengen Sittenrichter abhold ?®). 

Sehr Vieles, was Franeiscus in Rom,. 

dem geheiligten Mittelpuncte des katholischen 

  

a) Jacob. Sa Aoleti Epistolae, Colon. Agtippin. 1590. 

Lib. XI. p. 462. 466.
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Kirchenwesens, gesehen und vernommen, hatte, 

‘_ entilammte seinen. apostolischen Eifer zu Be- - 

 merkungen und Äusserungen, in welchen der 

. hochbejahrte Papst "und die jungen, ‚gehuss- 

brünstigen Prälaten des ‚Römischen ‚Hofes nur 

‚die Sprache, der : frechesten Tadelsucht zu- 

hören glaubten; darum konnte der hochsinnige 

Priester. die Bestätigung; das. Pallium und die 

päpstliche Anerkennung als Erzbischof nie er- 

‘langen. Dennoch machte Paulus auf dessen. 

Ansehen und Gewandtheit in. grossen Veschäf- 

ten Anspruch, ‚wo sie seine Absichten begün- 

sligen konnten. "Er_ empfahl vorzüglich ihm 

seinen Gesandten Hieronymus Rorario, 

den er ai das Utigrische Hoflager abgeordnet 

hatte; zur Vermittlung des Friedens zwischen 

“Ferdinand und Zäpolya;. er .ersuchte den 

wichtigen. Mana, dem Friedensmittler die 

"Bahn zu seinem Zwecke. zu ebenen, und ihn 

Wurch weise Rathschläge darauf zu- leiten, er 

gründete sein. Verlangen auf die ihm wohlbe- 

. kannte _Gelehrsamkeit und Goliseligkeit des 

Erzbischofs. Bas Löb, welches der Papst dem 

Eifer desselbeii für den katholischen Glauben 

gegen die leidenschaftlichen Ausschweifungen 

der Reformatoren sprach, war wohlverdient 

und gerecht; denn Franciscus eiferte um 

Golt nicht‘ mit Uhveistand; sein Gottes- 

dienst war ‘vernünftig, er erkannte die Ge- 

rechtigkeit, die vor Gott gilt, und trachtete 

nicht durch Schmähung, Verfolgung und Ge- 

walt seite eigene Gerechtigkeit  aufzürichten, 

sondern hatte Acht .auf sich selbst, hielt streng 

auf die Lehre, und war selbst den Gläubigen 

ein Vorbild in der Rede, im Wandel, in der 

‚Liebe, im Geiste, im Glauben, in der Reinheit.
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Von seinem entscheidenden ‚Binfluss in den J. 6. 1538. _ 
Friedensvertrag zwischen Ferdinand. "und 24, Febr. 

Johann Zäpolya ist am gehörig Orte er- 
:zählet worden: «Gleich darauf ernannte ihn 
Letzterer zu dem .eintiäglichen Erlauer  Bis- 
ihum; denn die. Räubereyen der Mächtigen und 
die Einfälle der Osmanen hatten die Einkünfte des 
Koloczer Erzbisthumes fast auf Nichts herab ge- 
setzt: Nach Zäpolya’s Tod vernichteten Pc- 
ter Petrovics und der. Grosswardeiner Bi- 
schof Martinuzzi den von ihnen beschwor- 
nen Friedensvertrag, und vertiethen das Vater- J. 0.1530. 
land an Solejman., ‘Da wollte Franciscus 
nicht mehr wandelün im Rathe der Göttlosen, 
noch treten auf den Weg der. Meineidigen; er 
ging zur Partey Ferdinands über, dem, wie 
durch Erbrecht, so auch kraft des Friedens- 
vertrages. der erledigte Antheil des Reiches 
gebührte. Um boshaften Verleumdern zu be-. 
'gegnen, sandte der rechtschaffene‘ Mann an 
Paulus den Ill. die bündigste Rechtfertigung 
seines Schrittes. "Seine Betheuerung, dass er 
ihn weder seines eigenen . Vortheils wegen, 
noch. von irgend einer Verheissung oder Hoff- 
nung angelockt, sondern lediglich aus innigster 
Überzeugung gethan habe, ja, sogar bereit sey, 
seinem Bisthume zu .entsagen, wenn Ferdi- | 
nand es einem Tüchtigern und WVürdigern 
verleihen wolle; setzte seinen erhabnen patrio- 

tischen und priesterlichen Charakter in das 
hellste Licht. Diess_bewog endlich selbst den 

ihm abgetieigten Papst, ibn als Erlauer Bischof 7. 6.1540. - 
zu bestätigen, und die Bulle far ihn zu voll- 

ziehen, Als solcher feyerte er dann den Tri- 
umph seines Ideenreichthums, seiner Religio- 

sität und seiner Staatsweisheit auf dem: Reiche- 7. ist. 

t
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en tage zu Regensburg, wo ‚seine: geist- und ge- 

.:.2.. haltvolle Oration den Kaiser und die versam- 

. melten' Richsfürsten aufschreckte, erschülterte, 

"und zu kräftiger Hülfleistung gegen den Erb- 

feind des christlichen Gemeinwesens entilaum- 

te 2), „Bald darauf vollendete Franciscus 

„seine "Pilgerschaft in dem lebendigen Glauben 

„an Jesum, und in der zuversichtlichen Hofl- 

„nung, der. Erlöser werde nicht eingehen -in 

‘das ‚Gericht ‚mit seinem Knechte, noch der 
„ 

2 he 

„Sünden desselben gedenken, sondern auf sein 

 „kostbares Blut, dessen einziger Tropfen mäch- 

N 

„tiger sey, denn alle Sünden der Welt; hin- 

„sehen, und nach seiner grossen Barmherzig- 

„keit mit ihm verfahren.“ Mit diesem Bekennt- 

nisse seiner göttseligen Gesinnung halte er seine 

letztwillige Verfügung begonnen, und nach, Vor- 

schrift derselben sollte seines Geistes irdische 

-Hülle vor der Kirchthür seiner Ordensbrüdem 

in Presburg, ohne alles Leichengepränge beer- 

diget werden b). 

In glänzendern und ausgedehntern Wir- 

‚kungskreis war Nicolaus Olähy von dem 

“schützenden Genius des katholischen Kirchen- 

"-Colocens= P.:II« ps 6.5g4: 

wesens in Ungarn gesetzt worden; und er be- 

sass alles Erforderliche, um in demselben kräf- 

tig zu wirken und zu walten. - Als Dichter, 

Redner, Historiograph und Theolog, mit der 

Sprache und mit den Geisleserzeugnissen der 

Griechen und der Römer vertraut, behauptete er 

- einen ziemlich hohen. Rang unter seinen ge- 

 lehrtesten Zeitgenossen, welche ihm, wie 

  

a) Pray Annal. Part. V. . 345 sgq.' dD) Schmitth. 
Epp. Agrienses. T. II. p. Ba sau. ‚Ra tona Hisı, Ecel.
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Erasmus von Rotterdam, mit 'auszeich- - 
nender Achtung begegnieten; in der Folge ihn 
auch, wie Ramus, ‘als ihren "Mäcenhs ver-. 
ehrten. _Die Könige Wladislaw;' Ludwig, 
Ferdinand, Maximilian, "würdigten ihn 
ihres vollen Vertrauens und über häuften‘ ihn 
mit Ämtern, -Wiürden ‘und Reichthümern. ‚In - 

tiefem Gemüthe höhern Beruf zum Dienste 'der- 
Kirche, als zum Dienste des Hofes, ‚fühlend, 
suchte und fand er in seinem Alter von fünf J.C.1518. 
und zwanzig Jahren günstige Aufnahme "bey' 
dem allgemein verehrten Fünfkirchner Bischof 
Georg Zathmäry, welcher ihn zu. seinem 
Geheimschreiber bestellte, zum Priester wei- 
hete, mit einem Canonicat versorgte, und nach- 
dem er zum Gräner Erzbisthum war befördert 
worden, ihn zum Domherrn des Erzstiftes und 
zum Archidiakonus des Komorner Bezirkes er- J. C. 1522, 
nannte. Nach dem Tode seines Beförderers be-.: . 
rief ihn König Ludwig’ zu seinem, und seiner 
Gemahlinn Maria Geheimschreiber und Rath; 
da war er der Königinn als Mann von Geist - 
bekannt‘ und werth “geworden. “Durch ihre 
Vermittelung ernannte ihn ihr Brüder Ferdi- 
nand nach dem Mohäcser 'Tage zum Custos J, c.1587. 
der Siuhlweissenburger Grosspropstey und als 

ihr von Carl dem V. die Verwaltung der . 
Niederlande als Statthalterinn übertragen wurde, J.cC. gt, 

verlangte sie ausdrücklich den staatsklugen;. in 
Geschäften ungemein gewandten Priester zum 

Begleiter und - Beystande. Nach eilf Jahren ,J.c. 1542. 
forderte ihn Ferdinand zurück, und erhob 
ihn bald darauf zum Bischofe von Agram.-.und. 
zum Kanzler des Reiches. Allein die ‚Agramer 3/C.1548. 

Kirche musste ihren .Hirfen entbehren, weil: 
der König den klugen Staatsmänn in seinem’ 

VIIL. Theil. 18 
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Gefolge. und am .Hoflager yücht ‚vermissen 

J.C.1 548: 

wollte; und Nicolaus duldete den Druck des 

-ungesuchten. Verhältnisses, um unter demselben 

“manchen wichtigen: Vortheil für das gesammte 

Kirchenwesen des Ungrischen Reiches zu er- 

zielen, oder mancherley verderbliche Arischläge 

habgieriger Grossen und bestochener Rathgeber 

zu; vereiteln 3), 
Sein Eifer für des Römischen Glaubens Herr- 

‚schaft i in ‚Ungarn , für kirchliche Zucht und Ord- 

'nung,. und sein fesibegründetes Ansehen bey dem 

Könige, dienten seinen Amtsgenossen zur Ermun- 

terung und zum Antriebe, auf dem eilften Land- 

stage unter Ferdin and die wichtigen, das 

Römische Kirchenwesen im Ungrischen Reiche 

beschirmenden neun .Verordnungen durchzu- 

getzen b), Einer derselben. zu F olge vereiniglen 

. „sich die vier. Stände in die dririgendste Bitte an 

J. 0.1553. 
7. May. 

den König, dass er in Ver bindung mit dem Kai- 
ser, den Papst Paulus zur Fortsetzung des 
allgemeinen Conciliums zu Trient anhalte, und 
im - Weigerungsfalle desselben, . Kraft seiner 
schutzherrlichen Pflicht und Macht,. durch wirk- 
.same Masgregeln Seine Heiligkeit dazu nöthige. 

In eben dieser Reichsver sammlung wurde Nico- 
laus zu dem Erlauer Bisthume beför dert; nach. 

fünf Jahren, in der Ödenburger Reichsversamn- 
lung zum. Erzbischofe von Gran und Primas des 

‚Reiches ernannt; und schon im funfzehnten Mo- 

-naihe nach seiner Er nennüung hatte Nicolaus 

mit neun andern vom Könige ernannten Bi- 
schöfen &) die päpstliche Bestätigung. Jetzt be- 

a) Kerchelich Hist. ecel; Zagrabiens. p. 225: b) Fer- 
din. I. R. Decret. XI. arc - V—XII. ce) Es waren: 
Franeiscus von Ujlak für Erlau; Paulüs Borne- 

No
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fand er sich in dem Wirkungskreise, welcher 
seinem Geiste und seiner Kraft ganz angemessen 

war, und ihm sowohl in zeitlichen als geistlichen . 
Dingen seiner Kirche volle Beschäftigunggab. Ein 
beträchtlicher 'Fheil ihrer Güter und Einkinfte 
war entweder durch Pfandverschreibung, durch 
erschlichene königliche Schenkungen, durch An 

inassungen der Kammer, oder durch Raub im 
Besitze der Laien; die einen löste.er aus durch 
Entrichtung des Pfandschillings, von den andern 
brachte er Vieles zurück, theils auf dem Wege 
des Rechtes, theils durch des Königs geschärfte 
Befehle; und so war er im Statide, den von sei- 
nem Vorfahr angefangenen Festungsbau bey 
Neuhäusel am. Neitrafluss fortzuführen, und 

durch Einführung der Jesuiten, zur Tyrhauer | 
Iohenschule, den Grund zu legen. Seine erfolg- 

reiche Betriebsamkeit in Wiederbringung des- 
sen, was aufErden seinem Stuhle und der Kirche 
seiner Provinz gehört hatte, oder auch seine 
sparsame Haushaltung damit, mochte ihm wohl 
von seinen zwey grossen Zeit- und Amtsgenos= 
sen, Antonius Wränczy ®2)und Franeis-. 
cus Forgäcs by, die Beschuldigung des Geitzes 

und. der Besiechlichkeit; von den Laien, welche 
ihm zurückstellen mussten, ‘was sie ungerecht 
besessen hatten, Hass und Verachtung zugezogen 
haben. . u - 

Dennoch ihat es allen Präläten und Pfründ- 

  

miszsza ffür Siebenbürgen; Matthias Zaberdini für 
Grosswardeiu; Antonius Wränczy für Fünfkirchen; 
Blasius vonPeterwardein für Watzen; Paulus Gre, 
gorianczi für Raab; Andreas Köves für Weszprim; 
Stephanus für Scupi, Paulus von Husnya für Kain, _ 

a) Antonii Verantii Epist. a ehinand. R.- et 
Epist. ad Archiduc, Carolum ap, Katona FT. XXI p. 771 

syqg, b) Franc. Forgäcs Hist, sui temporis p. 69 et 400. 
. .. \ ı8 -



nern Ungarns wohl, dass er durch: sein Ansehen 

1. c.1s60,.und Gewicht bey Ferdinan d das merkwürdige 

10. April. Edict, wodurch ihre dürftige Lage einiger Massen 

gemildert wurde, ‚bewirkt hatte. _ Der für das. 

Haus Gottes und für das Priesterthum eifernde 

Erzbischof liess den König erkennen und er- 

klären: alle Drangsale, unter welchen das sonst 

- so blühende Ungrische Reich nunmehr schon 

\ 

seit siebzig Jahren seufzge, seyen von der 

göttlichen Gerechtigkeit verhängt worden zur 

Bestrafung der ganz vernachlässigten Seelen- 

pflege, der dadurch eingerissenen Gottlosigkeit, 

und des völligen Verfalles der Gottesverehrung. 

Der Grund dieses verzehrenden Übels liege in 

dem zu langer. Gewohnheit gewordenen Ver- 

brechen .des Kirchenraubes; und in dem sünd- 

haften Gebrauche, welcher von‘ den geraubten 

Gütern und Einkünften erledigter Kirchen, und. 

Pfründen gemacht - würde. Von nun an soll- 

ten alle königliche Schenkungen kirchlicher 

Güter und Einkünfte an Laien, unter welchem 

‚Titel dieselben auch geschehen seyn mochten, 

für ‚widerrufen und aufgehoben, für. ungiltig 

und nichtig erkannt; dem zu Folge sämmtliche 

Kirchengüter, sie mochten Capiteln oder Ab- 

teyen, Mönchs- oder Nonnenklöstern angehört 

haben, der Verleihung des Königs oder der 

Prälaten zukommen, ohne Verzug und ohne 

Rechtsführung den Händen der Laien entnom- 

men, und ihren rechtmässigen geistlichen. Be- 

sitzern, wenn sie noch im Leben sind, wo 

“ nicht, ihren Exzbischöfen, Bischöfen, oder. 
andern ordentlichen Obrigkeiten eingeräumt, 
von diesen besessen und verwaltet werden un- 
ter der sireßsten Verpflichtung, die Einkünfte 
derselben den noch lebenden aber geflüchteten
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“ Ffründnern zukommen "zu lassen, Die durch 

Todesfälle erledigten Pfründen, sollten Bischöfe, 

welchen das königliche Patronatrecht übertra- 

gen war, ungesäumt an tüchtige,, in priester- 

licher Weihe stehende Männer, und im Man- 

gel derselben, wenigstens an Oleriker, die des 

Empfanges kirchlicher .Weihen würdig, und 

ohne. Aufschub dazu willig sind, vergeben: 

Der König genehmigte zugleich, dass die hohen 

Prälaten. von-den Einkünften erledigter Pfrün- 

den einen Theil auch zur Errichtung und Un- 

terhaltung katholischer Schulen ‘verwendeten ?), 

Auf. welche Weise Nicolaus Olähy, 

“mit bescheidenem Eifer die zur . Augsburgen 

Confession vereinigten Gemeinen in seiner. Pro-+ 

vinz behandelt habe, wird an seinem Orte: ge- 

meldet werden; hierher gehören die Wirkungen 

“seines apostolischen Eifers für Wiederherstel- 

lung der Lehre ‚und Zucht des: Römischen. 

Kirchenwesens in seinem Gebiethe. Der cano- 

nischen Satzung, "welche die Bischöfe zu fleis- ° 

sigern Synodal - Versammlungen . verpflichtete, 

war.in Ungarn, wie in andern Ländern, schon 

lange nicht mehr geachtet. worden. Unter 

Wladislaw’s kraft -, thaten- und ruhmloser 

Regierung hatte der Unfug um sich: gegriffen, 

dass. viele Bischöfe den Pfarrern ihrer Sprengel 

die Pflicht,. bey den Synoden. zu erscheinen, _ 

und von :ihren Kenntnissen, ihrem ‚Wandel 

und ihrer. Amtsverwaltung ‚Rechenschaft zu. 

geben, für eine ‚ihren, Pfarreinkünften ange- 

messene Geldtaxe erliessen. Vergehlieh. hatte J. C.1497 

der Graner Erzbischof 'T homas. Bäkacs von’ 

Erdöd in der. Reichsversammlung dawider ge-. 

—_ 

2) Ferdin, R. Ediotum in Eorp. Jur. Hung, T.J. p. 494.
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eifert; der Unfug. wurde zwar verbothen 2), 
aber die gottlose" Gesinnung, die ihn erzeugt 
hatte, blieb herrschend, der verderbliche Miss- 

_ brauch schlug tiefere Wurzeln, ‚und eerleichterte 
- der aus Wittenberg und Zürich ausgegangenen 
Reformation. die: _folgenreichen Siege über das 
Römische, . von unwissenden, _ gewissenlosen, 

. schlechten Bischöfen und Scelenpflegern verra- 
thehe: Kirchenthum. ‘Durch die Verheerungen 

u der Osmanen von der einen, durch’ den fort- 
schreitenden Verlust ihres. Ansehens und ihrer 
Einkünfte von der andern Seite wohlthätig auf- 

' geschreckt, fühlten wenigstens einige Oberhir- 
ten. der Gläubigen in Ungarn tief, wie elend 
und jämmerlich, arm, blind, und bloss sie 
seyen; bedachten wovon sie gefallen, wirkten 
Busse, und bezeigten sich willig, die ersten 
Werke zu ihun. Nicolaus Olähy, ihr wür- 
diges Oberhaupt, ‚leuchtete ihnen mit Beyspie- 
len unermüdeter Thätigkeit vor. 

1.0.1577. Im vierten Jahre seiner  erzbischöflichen 
Verwaltung . berief er durch nachdrucksvolles 

. Ausschreiben die Besitzer. der noch bestehenden 
© sechs Grosspropsteyen,. neum Prämonstra- 

tenser Propsteyen, dreyzehn Benedictiner und 

‘ Cisterzienser Abteyen seiner Provinz, -nach 
Tyrnau.  Dert wurden die in Person oder 

Z13.Aug. durch Bevollmächtigte Erschienenen angehalten 
vor"strengen Richtern 'zu antworten .und. ur- 

_ kundlich darzuthun: dass sie ihre Pfründe auf 
. gesetzliche Weise von dem. rechtmässigen Pa- 
tron erhalten, die canonische Bestätigung dar- 
über von dem Erzbischofe Nicolaus oder von 
seinem Vorfahren erlanget, im Laufe der ge- 

  

a) Wladisl. II Reg. Deoret.. III, art, LXVIII- .
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setzlichen Zeit die Consecration und Einsegnung u 

empfangen haben; dass sie, bey derÜbernahme 

der Pfründe das gesetzliche Alter erreicht“hät- 

ten, das Kleid ihres Standes oder ihres Ordens 
‚trügen, dass sie wirkliche, und. in gesetzlicher 

Zeit ordinirte Priester seyen, nicht mehrere, 

unvereinbare Pfründen- besitzen und zuf Rö- . 

misch - katholischen Glaubenslehre fich treu 

und aufrichtig bekennen. : Bey dem 'Schlusse. 

der Versammlung wurden, ausser den Abwe- 

senden, noch sieben Äbte, vier. Pröpste und' 

. vierzehn Pfarrer auf den Freytag nach’ Mi- 1. Octbr. 

chaelis vorgeladen. Zur Beantwortung und Be-. 

urkundung wurden ihnen dieselben Fragen vor- 

gelegt. Einige, die nicht auf gesetzlichen We- 

gen zu ihren Pfründen gelanget waren, oder 

das Ordenskleid der Abtey zu tragen unterlas- _ 

- sen hatten, wurden derselben verlustig erkläret, 

und zum Ersatz der genossenen Einkünfte ver= 

urtheilet; die Besitzer mehrerer und unverein- 

barer Pfründen. zur Räumung aller, bis auf 

eine einzige, angehalten, des Urtheils Vollzie- 

. hung der Gnade des Erzbischofes anheimge- 

stellt; die der Vorladung nicht‘ gefolgten. 

Pröpste, Äbte und Pfarrer der 'Widerspen- 

stigkeit schuldig erkannt, und ‚wenn sie sich _ 

der fernern Verwaltung ihrer Pfründen nicht 

sogleich begäben, mit: dem Banne bedrohet ®). 

Wabrscheinlich hatie die fneisten ‘der 'ab- 

wesenden Pfründner und Pfarrer die Gewalt 

ihrer Patrone, oder’ ihrer Stadt - Magisträte, 

welche der Reformation günstig, oder auch: schon _ 

ergeben waren; nicht eigener böser Wille ge- 

hindert, der Vorladung ihres kirchlichen Ober- 

  

a) Peterffy Concilia Hungar. P. IL p. 5-31. 

..
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I. C. 1559, hauptes zu gehorchen. Dalın‘, scheinet die 
6. Januar. ‚Reichsverordnung zu deuten, .welche Nico- 

'‚Jaus, auf. dem "Presburger Langtage ‚bewirkt 
“hatte. ‚Derselben zu. Folge sollten' die Prälaten 
heeden versammeln; 'anf'ergangene ‚allgemeine 

oder; besondere Einladung sollten sämmitliche 
, Pfarrer. und. Leutpriester von den Gütern der 

. Herren : und. des. Adels‘,, wie aus: den königli- 
‚chen: :Freystädten; verpflichtet seyn, unter dem 
"Bischofe ihres Sprengels sich ohne Widerrede 
und Ausrede zu Eimpfange heilsamer, ‚Lehre 

zusammen zu ‚kommen. : Wenn aber Herren, 
Grundsassen oder Freystädte, von offenbarer 
‚Widerspenstigkeit angetrieben, ihre Pfarrer 
‚zurückhielten, und auch auf ‚bischöfliche Er- 
 mahnung zur Synode nicht entlassen wollten, 
so: würde . seine ‚kaiserliche : Majestät, : wider. 
solche, zur. Beschirmung und Erhaltung der 

nn kirchlichen Freyheiten und Rechte das. Amt 
. und die. Pflichten . ‚eines ‚christlichen _ Fürsten, 

‘welche ihm als König. ‚von. ‚Ungarn, obliegen, 
‚wie:er: sich :gnädig. ‚angebothen hat, | ‚ZU voll- 
ziehen nicht. unterlassen a, > 

\ "Nachdem. .das. königliche Ediet. über ‚Rän- 
mung der - -Kirchengüter; von. Laien und. un-. 
rechtmässigen Besitzern im: ganzen. ‚Lande. aus- 
gegangen. war, schritt Nicolaus seinem Aapos- 
tolischen Zwecke ‚näher. ‚Kraft jenes Edictes 
und des ‚Alm. ‚yerliehenen | königlichen] Patro- 
nates. vergab er einige, weltlichen Händen ent- 
nominene” Präpgsituren und. Abteyen.an wür- 

e
n
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ze 1560. dige . ‚Priester, b), worauf. er am Festtage Ge- 
23. April. orgii zu: T'yraau in der. Domkirche ‚Sanct Niklas 

seine Clerisey zum. ersten. Mahle zur Diöcesan- 
_— 

a) Ferdin. IR, Decoren XIX: art. XLI. b) Timon Epi- 
tome p. 179. . x mon.h en \
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Synode versammelte.. Näch feyerlicher Hör: 
nung derselben mit Gebeth und einer ‚Rede 
voll kirchlicher Gelehrsamkeit und Salbung der 
Andacht, liess er - einen, von ihm selbst 'ver- 
fassten, in acht und dreyssig Abschnitte. ein-- 

getheilten Inbegriff der ‚katholischen Lehre von 
dem Glauben, von den Sacramenten,' von der 
Rechtfertigung, von den guten Werken der 
Gnade, - von der, Kirche, von apostolischen 
Überlieferungen, von. dem’ kirchlichen Cultus, 
von dem erbaulichen ‚Wandel .der ‚Glerisey, 
von den Pflichten der Kirchendiener, von dem 

- Unterrichte der Jugend, von den. Kirchlichen 
Strafen and. von der Klosterzucht vorlesen ?). 

Der Vortrag ist rein; einfach, klar, von scho- 
lastischen Spitzfündigkeiten frey; in der Lehre, :>;.: 
besonders ‘von der. Rechtfertigung, von ‚dem 
seligmachenden, Glauben durch Werke der 
Gnade und. der Liebe, durchaus folgerichtig, 
überall auf. die bestimwtesten Aussprüche: der - 

Bibel; : der. heiligen, Väter und. der ältern Con-. 
cilien...gegründet:. kein katholischen: : Bischof 
konnte und kann, ‚dem Geiste und den Grund- 
sätzen. seiner Kirche .gemäss, ‚ohne. Treulosig- 
keit, ‚anders und besser lehren.. 

"Zur zweylen Diöcesan - "Synode . gab im 

folgenden: Jahre Veranlassung die päpstliche 
Einladung... zu: der allgemeinen Kirchenver- 

sammlung in. Trient, welche Piüs der IV. 

nach : achtjähriger ‚Ausseizung derselben, von 

den Bedürfnissen der Kirche und. dem--allge- 

meinen Verlangen .der .: katholischen Fürsten | 

und. .Völker , gedränget, wieder herzustellen -be-- 

schlossen. hatte Da Ferdinand die Reise 

des Primas nach Trient nicht genehmigte, so 

a) Vier u.zwantzig Folio-Seiten bey Peterffyl,..g, 45-199. 
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wurden: von der Synode Joannes'Kolos- 
väri,  gelehrter und frommer’ Dominicaner 
Mönch, ernannter Csänäder; und Andreas 
Dudics Sbardellati, “ ernannter :Kniner 
Bischof zu Machtbothen der Ungr ischen Cletisey 
erwählet: - Der König ernannte den Fünfkirch- 
ner-Bischof Georg Draskovics zu seinem 

Bothschafter und bevollmächtigten Stellvertre- 
ter in dem Concilio.. Die Verpflegung der 
Abgeordneten wurden bestritten von den frey- 
willigen Beyträgen, zu welchen sich die anwe- 
senden Synodalen sogleich erkläit hatten. Vor 

. Entlassung - derselben wurde der Inbegriff der 
katholischen Liehre noch "Einmahl vorgetragen 
und mit allgemeinem Beyfalle _ angenommen ®). 

J.6.1662. . Zur dritten Synode. hätten acht und zwan- 
3: April, 2ig Äbte, zwölf Ordenspröpste, zwölf weltliche. 

Pröpste, eilf Archidiakonen, vier-Decane und 
hundert Pfarrer "sich einstellen sollen; &s er- 
schienen aber nur von den ersten neun, von-den 
zweyten fünf, von den dritten zwey, von den 

vierten- sieben, von den fünften. keiit einziger, 
von den: letzten fünf, also von hundert sieben 
und sechzig . zur Synode Verpflichteten nur - 
acht und zwanzig. So tief war das Römische 

Kirchenwesen in Ungarn zum Theile durch 
exloschenen kirchlichen Sinn, theils durch 

‚feindliche Bedrängnisse, 'theils durch. Verbrei- 
tung der Reformation gesunken. Von den 
“Verhandlungen der Synode ist nichts überliefert 
worden: 

dungen des Trienter Coneiliums, so weit es in 
seiner Macht stand, in Uugarn zu- belördern, 

  

a) Pöterffy 1, co. p. 130-146. 

Um das Gute und Heilsame der Entschei-



versammelte der thätige Nicolaus Olähy3’c.ı56t. 
die vierte ‚Diöcesan -. Synode, einladend dazu 3. April. 
unter sicherm Göleite und Versicherung: gegen 

. alle Gefährde: auch diejenigen Pfründner. und 
Kirchenbeamten, . welche. in den Bergstädten 

- sich. etwa bisher von der Einigkeit ‘mit. der - 
Römischen Kirche getrennet hätten... 'Joannes . 
Seidel, des bereits verhassten Jesuiten - -Ordens :.. 
Priester, ‚von ihm hingesandt, sollte sie bewe- ‚- . 
gen, dem oberhirtlichen ‚Rufe .zu folgen; doch . 
die Magistrate untersagien- - dem  unvorsich- 
tig gewählten Einigungsbothen das -Predigen, 
und ‘in Privat- Unterredungen wurde der eifrige 

Verfechter : des Papstthumes mit Schimpf und 

Spott abgewiesen 2). Durch das erzbischöfliche 
-Ausschreiben war der Zweck. der Synode: 

Vortrag und Arnalınie der Acten und- Be- 

schlüsse des Conciliuins: zu Trient, bekannt 

geworden; ‚da verbothen'Magnaten, Herren und 

Landadel die von: den in Triest. gespielten. u 

Ränken und Künsten der Curia undihrer folg= Y..-: 
samen Diener bereits _ unterrichtet waren, 

darum der. fortschreitenden, Reformation gün- . 

stiger wurden, den Pfründnern ihres Patronates 

die Diöcesan - Synode zu beziehen. Die übrige, 

durch das königliche oder erzbischöfliche Patro- 

natrecht bestellte Clerisey erschien in. ziemlicher. _ 

Anzahl. Tyrnau war also und blieb der einzige. ST. 

Ort, und die Graner .Diöces, das einzige Ge- . 

bieth in Ungarn, wo_die Trienter Beschlüsse. 

"und Verordnungen förmlich und feyerlich waren 

verkündiget und angenommen worden. Allge- 

meine staatsrechtliche Sanetion erhielten ‚sie. 

nie; die dogmatischen Entscheidungen bedurf- 

  

a) Timon. Epitome. p. 188.
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3.6.1569, milians Ernennung Antonius‘ Wränczy, 

DEE 

en: "ihrer: nicht; die Zuchtsatzungen, so weit 
sie mit.den Freyheiten der Ungrischern Kirche 

‚: bestehen konnten, wurden nach und nach in 
‘sämtlichen Diöcesen stillschweigend ohne Wi- 
derspruch der Staalsgewalt in Ausübung ge- 

.. „bracht 2). Eu 
J. C.1566. - ‘Die fünfte umd. letzte Diöcesan - Synode 
3, April, feyerte er; theils um seine Stiftung. eines Semi- 

nariums in Tyrnau‘ für. zehn Cleriker bekannt 
- zw machen | und :die‘ Pfründner seiner Diöces 

.. zu Treywilligen Beyträgen einzuladen; theils um 
äber die "Rechtmässigkeit des Besitztitels der 
Pfründner und.über, die Regelmässigkeit ihres 
Wandels und. ihrer Verwaltung zu: entschei- 
den b),' Im ein und ‚zwanzigsten Monathe .dar- 

J. C.1568; auf‘ beschloss er sein: thatenreiches „.rühmliches 
14. Jan. [eben im fünf ‚und siebenzigsten Jahre seines 

"Alters.. 
Sein. grosser Nachfolger war Aurch Maxi- 

1534-1551. fünf und: sechzig Jahre: alt, erst seit acht Jahren 
:geweihter Priester, früher ohne Weihen und 
Conseoration in Johann’ Zäpolya’s - wichti- 
gen. Diensten. Propst in Altofen. und Gyula- 
Weissenburg; dann, nach seinem Übergange 
zu. Ferdinands. Partey, Abt zu Porno, auch 
"Domherr zu Erlau und Gran; 'hernach Bischof 

J. 0.1553. von Fünfkirchen, und nach ‚der. Rückkehr von 
seiner ersten Gesandtschafti bey der: Pforte, 

J. 6.1557. Bischof von Erlau; vier Jahre. darauf, in'sie- 
ben’ und. funfzigsten Jahre zu, Wien: von Ni- 

colaus Olähy zum Priester .geweihet und 

  

a) Peerity lc. p. 150- 156. "Samuelfy Disserr. eii- 
tica.de vita et scriptis Andreae Dudith. Halae in 4to, 
no. 1745. p, 56. b) Pereäty lc P« 184-186.
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zum Bischofe conseeriert; an viel umfassender 
und gründlicher Gelehrsamkeit, an Liberalität 
der Ein - und Ansichten, an anziehender. und: 
gehaltreicher Beredtsamkeit, "Gewandtheit- in 

schwersten Staatsgeschäften und reinevangeli- 

scher Gotiseligkeit Keinem seiner grössten Zeit, 

genossen in irgend einem Lande nachstehender, : 

dessen ungeachtet you der königlichen Kammer - " 
bis an sein Ende geplagter, bedrängter,: in oo 

Dürftigkeit lebender Mann. In Sibenico gebo- J.C. 1504. 
ren, doch. frühzeitig seiner Altern .verwaiset, 6. May. 

verlebie er seine Kinder- und Knaben - Jahre - 

in Trawe bey den Statileern und Berisz- 

logrn, seinen mütterlichen Oheimen. : "Nach 

Sibenico. zurückgebracht, erlernte er unter 
Elias Tolimer die Sprachen der Griechen 

und Römer. In den Elementen der antik-: 

classischen Bildung hinlänglich befestiget, ward _ 

der Jüngling von seinem Oheime und Ban 

Petrus Beriszlo nach Weszprim ‚berufen;' 

dort lernte er die Anfangsgründe der Kriegs-  - 

kunst im. antiken Geiste. Nach Beriszlo’s: 

Ermordung durch die Türken, nahm ihn sein 

Oheim, der Siebenbürger Bischof Joannes ° 

Statileo, gelehrier und staatskluger, zugleich: 

strenger und karger Mann, leitender Geist des 

Zäpolyaschen Hofes,. zu’ sich, sandte .ihn 

anfänglich nach Padua, wies ihm jährlich funf- 

zig Ducaten an, wovon er seinen anständigen: 

Unterhalt und den Ehrensold für seinen Unter- 

richt bestreiten musste 2). Nach. vielseitiger 

Bildung strebend, verweiite er einige Zeit auf 

den ‚hohen Schulen in Wien und Cracau;' 

  

ec) Antonii Verantii Epist. ad Hieronym, Domitium, u 

ap. Katona Tom. XXI. p. 2: = Be
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überal ‚mit Ruhm , woran ihm weniger gelegen 
‚war, und durch Zeitwucher, mit reichlichem 
Geistesgewinne, den er allein. für sein kösth- 
ches Eigenthum. rechnete. . Nach seiner. Rück- 

. kehr- in das Vaterland, diente er seinem Oheim 
Statileo und .ertrug: die Räauhheit des düstern 
Staatsmannes mit ergebenster Gelassenheit, wel- 
che in seines Charakters Sanftheit gegründet 
war. Der hellsehende Wätzner. Bischof Ste- 

"phanus Broderics, und der ünstäle, zwi- 
‚schen Jesus . Christus und Machiavell "hin und 
her geschleuderte Pauliner Mönch, Georgius 
Martinuzzi, erkannten des jungen Mannes 
Reichthum, Klarheit und "Tiefe des Geistes; 
es gelüstete beyde ihn zur Creatür ihrer Macht 

-ünd zum Diener ihres. Ansehens zu machen; 
durch. Beyder Einfluss bey dem Gegenkönig 
Johann Zapolya ward er als Propst von 
Altofen königlicher Secretair. Von dem Gegen- 

"".  könige angewiesen, die bischöflichen Amtsge-' 
schäfte in Siebenbürgen anstattJoannes Stati- 
leo zu verwalten, sämmelteer als antik=classisch 
gebildeter Kenner eine Menge alter Römischer 
Inschriften, und liess überall nicht ohne schätz- 
baren Fund nachgraben, . wo er,. von den 

Winken alter Schriftsteller geleitet, Römische . 
J. C.1550: Überbleibsel vermuthen konnte. Im sechs und 

zwanzigsten Jahre seines Alters ging er zwey 
Mahl als Gesandier des Gegenkönigs: nach 
Pohlen zu: König Sigmund, zwey Mahl nach 
Venedig. Im folgenden Jahre ward ihm die 
Sendung an die Päpste Clemens den VII 
und Paulus den Ill, und zum dritten Mahle, 
an Sigmund Pohlens König zu Theil. Seine 

J.C.1534. Sendung nach Frankreich an Franz den I. 
und nach England an Heinr ich den. VI. 

—
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‘schien ihm. in der Blüthe des männlichen Alters 
die wichtigste.- Vor seiner Abreise machte er 7.C. 1535. 
seine vielsagende letzte Willensverfügung ; sie - 
bestand in wenigen, aber kräftigen. seine reli= 
giöse Gesinnung - ‘vollständig _aussprechenden 
Worten: „Sollte ich sterben, schrieb er, “so 

- „will ich nicht, dass mir Leichenpomp gehal- 
„ten und. Messen gelesen werden: Nur das 
„Spital der Armen. werde mit meinem Nach- 
„lasse unterstützt; ich will zufrieden seytr, 
„wenn ich in dem Herrn sterbe ?).“ 

Antonio Wran ezi war wohlgestalteter 7, C. 1539: 
Mann; mit. hohem männlichen Eirnste war 
sanfte Schwärmerey und hinreissende Anmuth 
in ihm verbunden. Sein ganzes. äusseres Be- 
tragen ‚war der Abdruck einer schönen, sanf- 
ten, tief fühlenden Seele. Er liebte und ward 

geliebt, und kundbar wurden die'Folgen seiner 
. geheimen Ehe, seines Geistes und Herzens 
. Einigung mit einem. geliebten Weibe, Ursula - 
genannt b); worüber er bey dem Gegenkönige 
em Bisthum verwirket, und die Gunst seines .. 
kaltherzigen, für äussere Zucht und Sittsamkeit _ 
eifernden Oheims Statileo verscherzt hatte ®). : 
Wränczy’s Gemüthsbildung war zu fein, zu 
harmonisch, zu antik= classisch, als dass Eros 
nicht wenigstens einige Zeit lang sein Herr und 
Meister hätte werden sollen. _ Doch für immer 
entwand er sich seiner Herrschaft, nachdem er 

  

„a) Mihi, si moriar, pompas sepülchrales aut missas fieri 
nolo ullas. - Hospitale pauperüm juvetur, ego contentus aroy 
si in Domino moriar. Fortis Reise in Dalmatien. Thl, I; 

S. 206 #. b) Anton. Vetantii Epist. ad Gregorium Bor- 
nemiszsza Albae Juliae Cal, Mart. 1540, ap. Katona Tom. 
XX. p. 1331. Vergl, Epist. ad Caspar. Pesthy. 2, Novembr. 
Craeov.« 1549. pı Katonatt, XXI p: 8%. » Ant: Verantiä 

Ye
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‘zur bessern Partey des 'rechtmässigen Königs 
“rigen ’" übergeireten, von diesem zur’ bischöflichen 

"Würde ernannt, und als Bothschafter- nach 
Constantinopel zu Friedensunterhandlungen mit 
Solejman abgeordnet war. Der Erfolg sowohl 

dieser als auch seiner zweyten Sendung ahı die 
Pforte, ;unter. Maximilian ist bereiis' er- 
zählet, : Beyde Gesandtschaften-benutzte er auch 
zum : Vortlieile .des 'gelehrten -Gemeinwesens. 

“ Durch“ fünfjährigen Aufenthalt in Solejmans 
Lager ‘an Persiens  Gränzen hatte er einen 
Schatz von. Griechischen, Persischen, . Arabi- 
schen und: "Türkischen. Handschriften gesam- 
ınelt. Dieser Sprachen vollkommen kundig, 
übersetzte :er die Türkischen Annalen in das. 

. Lateinische; die Handschrift hatte er in Angori 
gefunden: Johann Löwenklau erntete: da- 

- von den Ruhm; seines: Werkes *) grösster und 
bester Theil ist aus dieser Handschrift. und 
Übersetzung gezogen... Auf seinen Reisen kam 
er mit den gelehrtesten-Männern seiner "Zeit in 
Verbindung und Freundschaft. Der. grosse 
Erasmus vonRotterdam und der sanfte 
liberal gesinnte Melanchthon würdigten ihn 
‚ihrer Achtung; der allgemein geachtete Paulus 
Manutius, und der unglückliche Aoniüs 

‚ Paleariusb) hielten seine. Freundschaft für 
beträchtlichen Zuwachs ihres Ruhmes. 

of 

  

Fpistolae ad Michael. Fratrem. Alb. Juliae IM. Kal. April. 
. I540. — ad Joannem Regem; ad Melchiorem Astronom. 

et ad Joann. Statileum, eodem, ibidem. ap- Zlatona Tom. 
XX,.p. 1328 segg- . . ' 
a) Joan.Leunclavii Annal. Sultsnorum Othmanidarum. 

Vergl.mit' Schmitt Archiepiscopi ‚Strigonienses. b) Einer 

der geistreichsten Kenner und Lehrer der Griechischen und 
Römischen. Literatur zu Mailand; aber als strenger Beur- 
theiler der Papste und als Feind der Mönche und der Ingui-
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Betrachten wir die V ielseitigkeit seiner ge- 
lehrten Bildung und zugleich seiner Einsichten 
Umfang, und seine 'Gewandtheit in den ver 
schiedenartigsten und verwickeltesten Geschäften, 
und die überall durahschimmernde Abgeschlos- 
senheit seines Charakters, können wir diese 
in ihm vereinigten Vorzüge aus keiner. andern 
Quelle herleiten, als aus der Lebendigkeit und | 
Klarheit seines religiösen ‚Sinnes und seiner 
dadurch erzeugten reinen Gottseligkeit. Dieser 
lebendige: Sinn spräch sich in mehrern. seiner 
vertrauten Briefe ‘und durch_ seine ganze bi 
schöfliche Verwaltung auf. das Bestimmiteste aus, 
„Lass uns,“. so schrieb er an einen Freund, sind. G,1538, 
„Jesu ruhen, und diesen Streit über- die Messe, ; 
„Gott und. heiligern Männern als wir sind, an- 
„ueim stellen, vor seiner Majestät bittend und 
„flehend, ' dass er denjenigen, durch weiche‘ 
„mach. göttlicher Anordnung auf Erden alles 
‚„rleisch regieret wird, seinen’ Sinn und Geist 
„eingiesse; uns aber,. die wir gebrechliche Men-. 
„schen sind, so. allgewaltig zu seiner- Erkennt- 
„niss und seiner Liebe enlflamme, dass wir 
„endlich anfangen, uns,selbst zu missfallen, und 
„dasjenige zu verabscheuen, was wir aus unserer 
„Verwegenheit und aufgeblasener Wissenschaft 
„dem Göttlichen beygemischt. haben. . Thun 
„wir auch. nur diess Einzige in dieser- gegen- 
„wärtigen letzten Zeit, welche offenbar: ihrem 
„Ende zueilet, so: werden wir weit weniger , 

„über so gewisse Glaübenslehre streiten; wir _ 

x 

  

 sition von den Tranciscanermönchen verfolgt, wurde er als 
eheimer Anhänger und Beförderer "des. Lutheranismäs PA 

finglich eingezogen, nach Rom gebracht, nnd ‚von dem 
heilig gesprochenen Papst Pius dem V. Dominisaner-Or- 
deys i. J. 1556. zum Scheiterhaufen verurtheiler, ” 

- VIII. Theil. ıg 
’
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„werden Zänkereyen ein ‘Ende machen, welche 

„den Heiden stäts fremd waren; die Christeu 

„nahe an den Abgrund des Verderbens bräch- 

„ten“ ?). ' 
Männer von viel umfassender Gelehrsam- 

keit, das heisst, 4 ihrerseits so viel als in 

ihren Kräften lag, auf den Geist ausgesäet hat- 

ten, mit dem Evangelio Jesu Christi es redlich 

meinten, lediglich -von diesem, nicht von dem 

sectirenden Fanatismus sich leiten liessen, das 

Werk, wobey Martin. Luther nur Werk- 

zeug des weltregierenden Geistes war, in sei- 

ner Nothwendigkeit begriffen, und es ebenfalls 

nur als dem Geiste sich hingebende Werkzeuge 

befördern wollten; solche Männer, wie Johann 

Honter, Luther's ‚Schüler, Siebenbürgens 

- Evangelist; wie Leonard Stöckel, Rector 

der Schule in Bartfeld, von Luther und Me- 

lanchthon als würdige Diener des Herrn 

ausgezeichnet; wie Valentin Wagner und 

- Christian Pomarius, mit dem Geiste der 

Apostel nicht minder; als mit-dem Genius der 

‚Griechen und Römer vertraut, waren von An- 

ton Wränczy geachtet und als Freunde ge- 

liebt. „Du klagest,“ schrieb er an den Leiz- 

tern, „über die Trübsale, welche Dir von Ei- 

„nigen des Evangeliums wegen zugefüget wer- 

„den; frohlocke ‘vielmehr, dass Du. würdig be- 

„funden worden seyest, für Christi Nahmen zu 

„leiden. Du bist es nicht allein, viele Auser- 

„wählten leiden mit Dir, und werden den gan- 

„zen Tag, über für die \WVahrheit gezüchtiget. 

„Doch Gott, getreu’ in seinen Verheissungen, 

  

a) Anton. Verantii E ist. ad Emericum Vegedy Albae 

18. Jun. 1549. ap. Katona Tom. XXI. p: 856. er
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‚wird die Seinigen nicht verlassen, und un-. 
„fehlbar diejenigen krönen,. welche rechtschaf- 
„fen gekämpft haben. Nachdem Du also in die 
„Rennbahn gestellt worden bist, so laufe so, 
„dass Du das Ziel erfassest; kämpfe so, dass 
„Du. den Preis erringest. Fürchte: diejenigen’ 
„nicht, die nur den Körper tödten. Dieser 
„Weg führt sicher zum Leben, nicht zum 
„Tode“ a), 

Als ihm der Raaber Bischof Paulus 
Gregoriäanczi die Aussicht auf. ein Bisthum 
eröffnete, versicherte er, dass er die bischöfli- 
che Wiirde vielmehr scheue, als verlange, zu J.C. 1550. 
einer Zeit, in welcher die Diener des Heilig-- 
ihumes unter die Macht der Antichriste ge- 
rathen, von der Wahrheit abgefallen sind, und . 
den Menschen zu gefallen, sich eben so eifrig 
bestreben, als sie dazu gezwungen werden. 
„Hüte Dich,“ schrieb er, „dass Du in dieser - 
„sache nicht mehr Deiner Liebe, als Deinem 
„Gewissen folgest; diess allein rathet zu dem 
„Wahren ‚„ als des Geistes und unsers innern 
„Lebens nächster und untrieglicher Zeuge’b).« | 

Gerade diese Gesinnungen bewiesen, wieJ. C.1553. 
würdig er seiner Ernennung” zum Bischofe war, 6. Juni. 
Auf diesem Standpuncte machte er sich des 
Apostels Briefe_an ‘Fimotheus zur Regel, 
welche er in allen Verhältnissen lebendig dar- 
stellte. _Gotiseligkeit und Kirchendienst: ward 
ihm nie zum Gewerbe der Gewinnsucht. „Was 
„liegt mir“ schrieb er . aus Cohstantinopel an 
den Palatin Thomas. Nädasdy; „ar den y.C.ı5. . 

  

a)’ Anton, Verantii Epistol. ad Christian. Pomarium \ 
Albae 15. Jdi 1549. ap. Hatöna Tom. XXI. pag. 831. 
b) Anton, Verantii Epist. ad Paul. Gtegoriincz, Ägrine 
238. Novbr. 1550. ap, Katona XI, p- 1166. 

’ 19 

3 

%*
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>» ‚Einkünften meines Bisthumes, das sie nach des 

„Königs Verfügung für das Beste des Gemein- 

"ywesens verwendet werden sollen? Wem wir 

„für des Vaterlandes. Heil selbst das Leben 

„Gefahren bloss : stellen, warum sollten wir 

„ Hlüchtiger ‘und vergänglicher Dinge schonen? 

Will ich doch selbst. nichts mehr Zu ihun 

„haben mit. Menschen, die der öffentlichen 

\ „Wohlfahrt ihren eigenen Vortheil vorziehen“ ?), 

 ‚Verpfleger und Wohlthäter seiner in Dürftig- 

- ‚keit lebender. Verwandten und Freunde, ent- 

zog er_ seinen eigenen Bedürfnissen, womit er 

der Noth der- Seinigen abhelfen wollte; aber 

-Keinen versorgte. er mit Kirchenpfründen, und 

_ widersprach nachdrücklich, wenn andere Prä- 

laten aus “Achtung gegen ihh, einen 'seiner 

Verwandten begünstigen wollten. .So wider- 

.rieth er dem Graner Erzbischofe Olähy die: 

IC. i859,\Verleihung der Erlauer Propstey an .eines Bru- 

ders Sohn Domitius Wräncezy; er war. mit 

den wissenschaftlichen Fortschritten. des jungen 

- Mannes unter Johann Stöckels Zucht und 
Unterricht in * Bartfeld nicht‘ zufrieden, und 

wollte seine Seele nicht in Gefahr. setzen, die 

 Seinigen versorgend und bereichernd mit -Al- 
mosen, weiche nur zu dem heiligen 'Zweck 

ihrer Stiftung verwendet werden dürfen. Dar- 
um möchte der Erzbischof die Propstey nur 
einem rechtschaffenen, gelehrten und gediege- 

men Manne verleihen, welcher der Erlauer 

Kirche, die lange genug solcher Männer ent- - 

\ behret "hätte, durch seine Lehre sowohl, als 

} 

  

a) Anton. Verantii Epist. ad Thom. na Constan- 
tinopl. 6, Febr. 1555. ap. Katona Tom. XXIE. p. 647. 

x ı
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durch sein Beyspiel und seiner Einsichten Tiefe, 
dienen könne ®). :. en 

So durchaus rechtschafferf, aber auch was 
seines Amtes und Rechtes war, herzhaft be- 
hauptend; ‘ohne von den Regeln evangelischer 
Klugheit abzuweichen; aller Achselträgerey von 

jeher abhold; als Bischof. ihr ‚entschiedener: :* . 

Feind, ‚hatte er bald sowohl an dem Hoflager 
gegen einen Schwarm von Neidera und Ver- 

 leumdern, als auch bey der königlichen, stäts 

im Mehrmachen befangenen Kammer geggu 

Verfechter des allerhöchsten,. das heisst. ihres z 

eigenen Interesses zu" kämpfen. Den letztern - 

rich: er keinen Schritt, wo. sie'an den Gerecht-. Ba 

samen seines Stuhles, oder an den Einkünften 

seiner Kirche sich‘ eigenmächtig vergreifen. 

- wollten; Seine nachdrücklichen Briefe an die 

Könige Ferdinand und Maximilian sind _ 

schätzbare Urkunden.seiner ‘bescheidenen Frey-. 

müthigkeit P). Aus’einem derselben. geht ‚her-- 

vor, wie wenig er den Jesuiten gewogeß; war.. 

Ferdinand hatte_ihm zum. Ersatze: seiner 7.6.1565. = 

Finkünfte aus der Erlauer Burg,''die. mit. sei- - 

ner Einwilligung der Verwaltung und Vertbei- 

digung dem Herrn Magöcsy war. übergeben . 

worden,. ..die Thuroczer Propstey zu ‘vollem,. 

und mit keiner Last oder Abgabe beschwertem 

Besitz - verliehen; allein. in »der Ausfertigung. 

hatte ihm. die Kammer eigenmächtig zur Be-. - 

dingung- gemacht, von den Einkünften dieser 

  

. a) Anton. Verantii Epist..ad Nicol. Olihy. — Ejusd. 

Epist. ad Hieronym. Domitium. .ap. Katona Tom.’ XXII.. 

pag. 258 sqq.. b) Anton. Verantii Epist. ad 'Ferdinands ', 

Reg. Posonii ®. Decembr. 1563. -ap.' Hätona Tom. XXIII. 

p. 771 sqg, — Ad Maximilian. Reg. Ibid. p. 489 sqgq« 

'Fom. XXY. p. 67. 69.86. 235. 238: 241. ‚258. 286. 239 sqgq.
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Pfründe den Jesuiten jährlich vierhundert Ungri- 
sche Gulden zu bezahlen. Da würde -er lieber 
der Pfründe und aller königlichen Gnade ent- 

'  ,saget, als dieser Steuerpflichtigkeit an die Je- 
suiten sich unterworfen haben. A 

Über Neider und Verleumder fühlte ex 
sich erhaben. _ „Was liegt mir daran“, schrieb 

. er an einen Seiner. Freunde, „was die Men- 

„sehen reden, wenn nur rechtsehaffen gelebet 

„wird, Du weisst, -däss der Neid stäls der 
„Wigend Begleiter ist; und wie ich bisher 
„unablässig von ihm angefeindet, durch ihn 
„au Ansehen, Würden, Ehren und - Vermögen 
„zugenommen habe, so hoffe‘ich, wird er sich 

' „mir auch. weiterhin wohlthätig erweisen by, — 

„Den Ränken des Neides festen Sinnes widerstre- 
, bend, schrieb er an Maximilian: „Mit ver- 

J. C, 1561, „steckten Pfeilen werde ich angegriffen, und 
0 9da ich besonders der Religion wegen Vielen 

„verhasst bin, beschuldigt man mich der unge- 
„reimtesten Dinge, um. meinen Sturz bey 
„BEE. MM. zu bewirken. Allein ich bin ent- 
„schlossen, Jieber .unterzugehen, als gegen die 
„mir anvertraute _Herde irgend einer Pflicht 
„zu ermangeln. Ehre und Glanz vor‘ der 

: „\Velt kann mich nicht mehr rühren, ich habe 
„derselben "bis zur Sättigung genossen; den 
„Hest meiner Jahre fordert meine Kirche. Sie 
„liegt im Argen; wenn ich, von EE. MM. 

  

a) Jesuitis autem; schrieh er, ut sim tributarius, obsecro S. 
Majestatem vestram per 'omnipotentem Deum, immo etiam 
Fer incolymitatem suam' et omnium suorum, ne me gravet hoc 
orere. . Alioguin, si quid talis indignitatis subire et ferre 
sommeruerim; mori ero paratior guam huic subjici et vivere. 
b) Anton. Verant. Ep. ıad Zwla apı Katona T. XXI. 

Pag. 289. " : . 
‘
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„Ansehen und Gnade unterstützt, ihr nicht per- 
„sönlich beystehe, -so übertrete ich meine 
„Pflicht und leiste selbst EE. MM. schlechten 
„Dienst. Desswegen und der meiner Kirche 

„drohenden Gefahren wegen besorgt, wünschte 

„ich sogar, das mir die ehrenvolle Gesandt- 

„schaft an dass Concilium zu Trient, -wenn es 
.. . 2 .. 

„füglich geschehen kann, abgenommen würde,. 

„nicht als weigerte ich mich EE. MM. selbst 

„bis in den Tod zu dienen, sondern weil ich 

„mit gutem. Grunde fürchte, dass nach meiner 

„weitern Entfernung von der -Erlauer Kirche, 

„diejenigen, welche nicht durch. die Thür in 

„des Herrn Schafstall eingegangen sind, Fre- 

„cheres wider sie wagen, und mit ihrem Sauer- 

„teig sie ganz verderben würden“ a), 

Antonius Verantius würde mit sei- 

nem -apostolischen Sinn, mit: seiner erleuchte- 

ten Gottseligkeit, mit, seiner eben so tiefen als 

vielumfassenden: Gelehrsamkeit;, und mit seiner 

scharfsinnigen Staatsklugheit unter den Vätern 

des Trienter Coneiliums als Stern erster Grösse 

geg'änzt haben: aber eben seine Ablehnung 

der Sendung auf diesen Schauplatz der Ehre 

und des Ruhmes beweisen, dass sein- Sınn 

wirklich apostolisch, seine Gottseligkeit wahr- 

haft erleuchtet, “seine _ Verachtung zeitlicher 

Ehre und - vergänglichen Ruhmes aufrichtig, | 

sein Eifer für die Wohlfahrt seiner Kirche 

: heilig, seine Gesinnung chaus rechtschaffen 

war. Es gereicht dem Ungrischen' Reiche ‚zur 

Ehre, dass es zu gleicher‘ Zeit neben Veran- 

tius noch einen Franciscus Forgäcs, 

  

a) Anton. Verantii Epistol. ad Maximilian; "Posonii 
15, Novbr. 1561. i nn we 

. . -
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einen Paulus Gregoriänczi, einen Pau- 
lus Bornemiszsza, einen Stephahus Rä- 
detzki hatie, die es-mit gleicher Geistesfülle 

= und „Würdigkeit . nach - Trient. hätte senden 
können; und einen Georgius Dräskovics, 

dem Ferdinand die von: Wränczy abge- 

„Je .mächiger Antonius Wränczy von 
dem Geiste zur Erfüllung seiner oberhirtlichen 
„Pflichten gedränget wurde, desto lästiger ward 
ihm ‚der politische Wirkungskreis, in dem ihn 
der Wille‘ der Könige Ferdinand: und 
Maximilian gebunden hielt. - Noch .als bloss 
ernannter, nicht geweihter, nicht päpstlich be- 
stätigter Bischof von Erlau, bekannte er dem 

“ , Fünfkirchner Georg Dräskovies,. wie ge- 
.. waltig'er sich getrieben fühlte,‘ it : ganzer 

. Seele nichts anders ‚mehr, als Bischof zu seyn; 
und endlich: befreyet zu werden von den zer- 
strenenden :Geschäften .eines Oberbefehlshabers 
über Burgen und Festungen, wozu ihm Dräs- 
kovics .durch ‚seinen Einfluss auf schickliche 
Weise verhelfen söllte *). "Durch einen Ver- 
trag mit Ferdinand: wurde er .zwar_ des 

J. 6.1568. Oberbefehls über die Festung Erlau entbunden; 1: Deobr. allein Caspar Mägocsy, dem der König 
den Platz anvertraute, achteie. der königlichen 
Anweisungen nicht; Eigennutz und Habbe- 
gierde, nicht das Evangelium Jesu‘, "hätten ihn 
zum. eiftigen Anfäßer und. Belörderer der 

‚Secte. gemacht,. welche von Luthers Geist 
abgefallen, und von Fanatismus besessen ,„ Miss- 
handlungen des Priesterihumes, Zerstörung des 
——n . 

‘@) Anton. Vera nt. Epist. ed Georg Driskovics Agriae 
28. Januar. 1550, ap. HKatona T. XXHUT. p. 880.7 40. 

s -
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Römischen Cultus, und Raub. an Kirchengü- 
tern für heilige Werke des wiederhergestellten - 
Evangeliums erklärte Und in diesen ‚Werken 
geschäftig;. überhäufte der neue Befehlshaber 
über Erlau den pflichteifrigen Bischof mit drüc- 
kenderer Sorgenlast, ?), welche ‚er um: :so 
schmerzlicher Iühlte, je unablässiger ihn Fer- 
dinand und Maximilian in die öffentlichen 

> Angelegenheiten des Reiches verwickelten, “ \ 

In. seinem drey. und sechzigsten | Jahre, J. 0.1567. 
seit sechs Jahren geweihter Priester, -bestälig- 
ter und consecrirter. Bischof, musste, er zum 

zweyten “Mahle- nach . Constantinopel ziehen, 

um Waffenruhe mit der Pforte zu unterhan- 
deln. Darüber verfloss ein gänzes Jahr, im 
dem er nichts von Bedrängnissen der Erlauer 
Kirche vernommen hatte; und durch die frühern 

‚sechs Jahre hatte ihn seine ‘Gebundenheit an 

das Hoflager, "wahrscheinlich auch tiefe Ehr- 
furcht vor dem Heiligsten, gewiss nicht Welt- . 
sinn, Mangel an Andacht und Lauigkeit ge- 
hindert, auch nur ein einziges Mahl das Mess-. 
opfer, zu feyern und die kirchlichen. Weihen 
‚auszuspenden. Darüher erhielt er fünf Mona- 
ihe nach seiner Bückkunft von seinem viel J.C. 1568: - 
jüngern, . ‘aber nicht minder geistvollen Mitge- & Ostbr. 
nossen. des hohen‘ Priesterihums, Georgius _ 
Draskovies, "Ban von Croatien und Slawonien, 

ein n nachdrückliches Ermahnun gsschreiben. Aus- 

  

a) Transactio Ferdin: R. eum Episc, Agriens. Antonio. .- 
Verant. ap. Katona T. XXIII. p..770.: Ferdin. R. In. 
srucHo, Caspari Magocsio data. Viennae 10, Februar. 1364. 

. Eundem -ıbid. p- 531—843. Anton. Verantii Epistola , 
24 Dionys. Pioppium Praepos. Agriens. Thuröcz 10. Octbr. en 
4564. — Epist. ad Maximilian, R. 27. Decbr. 1566. ap- 
Eund. T. AAIV. p- 5%. .



ser, diesem, und dem. achtzigjährigen. Greis 
Paulus Bornemiszsza, und dem von allen 

‘Seiten gedrückten Antonius Wränezy war 
zu derselben Zeit im Ungrischen Reiche kein 
consecrirter Bischof, welcher befugt gewesen 
wäre, Cleriker zu weihen und die vielen erle- 
digten Pfarren mit priesterlichen Seelenpflegern 

zu versorgen. Desswegen sollte Antonius 
'Wräüczy sich „endlich einmahl allem politi- 
„schen Treiben entwinden, ausschliessend der 

‚2 ,Verwaltung. des bischöflichen Amtes obliegen, 

' „und seinen Wohnsitz lieber in Erlau, als in 
„Wien aufschlagen, wodurch allein die geist- 
„liche und zeitliche Wohlfahrt der Erlauer 

„Kirche wieder hergestellt werden könne. Er 
„möge selbst mit sich’ ausmachen, ‘was der ihm 
„anvertrauten ° Herde heilsamer und seiner 

„Würde angemessener seyn dürfte“, 
-- "Der Erlauer Bischof mochte sich einiger 

Massen schuldig gefühlt haben, weil.er zürnte, 
doch mässigte er sich in seiner Antwort. Nach 

- «inigen gerechten Lobeserhebungen, womit er 
des Agramer Bischofs Verdienste um . Kirche 
und Vaterland anerkannte, setzte er bloss hin- 

zu: „von meinem Priesterthume und von dem 
©" „Messopfer hättest Du füglicher geschwiegen; 

„ich verwalte jenes weder müssig noch unnütz. 
„Die letzte Übernahme der. Gesandtschaft an 

- „die‘ Pforte, kostete mich in meinem Alter 
„nicht, geringe Selbstverläugnung; aber willig 
„unterzog ich mich dem gefahrvollen Ge- 
„schäfte, wodurch ich dem Vaterlande und 
„andern christlichen Völkern Ruhe und Frie- 
„den, nur mir selbst eine schwere Krankheit 

„und völlige Zerrüttung ‘meiner Gesundheit er- 
„warb. Ob, solches Opfer nicht eben so viel,
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„als. die Feyer des Messopfers gelte, mögen 
„diejenigen entscheiden, welche von Leiden- 
„schaft frey sind. Werden meine Opfer mit 
„keinen Messopfern auf der Wage der Billigkeit 
„abgewogen, so wird sich ohne Zweifel erge- 
„ben, dass die Ruhe und Sicherheit so vieler 
„Völker meinen Opfern, nicht ‘den Deinigen 
„zuerkannt werden müssen. So ist es, frem- 
„des Verdienst wird in unsern Tagen selten 
„gewürdiget; jeder erhebt nur das seinige und 
„gefällt sich in der ‚Herzählung, wie oft .er 
yarı Sabbathtagen fastet, wie viel Almosen er - 
„ausspendet. "Inzwischen sehe ich in meinen u 

„eigenen Busen, meine Angelegenheiten im 
„Stillen ireibend, das Treiben Anderer nicht 
„verkleinernd, ganz zufrieden, dass mein Pfund. 
„in dieser schweren Zeit nicht vergraben liege, 
„und in seiner Art dem Vaterlande eben so. 
„viel Nutzen schaffe, als das Pfund jedes An- 
dern“, Das Weitere sind. äufrichtige- Äusse- ° 
rungen seiner heissen Sehnsucht nach Befrey- 
ung von Staatsgeschäften, um welche er den 
König schon.so oft und so dringend doch im- 
mer vergeblich gebethen hatte ?), 

Das freundschafiliche, Verhältniss zwischen 
beiden Bischöfen und ihre gegenseitige Achtung, 
blieb, ungeachtet dieses Briefwechsels, unver- . 

letzt und ungeschwächt; denn Beyde standen 

auf gleicher’ Höhe des Geistes, Beyder Wille 

war redlich und ihre Absicht war auf ein und 

dasselbe Ziel gerichtet, . Im Jahre darauf, Gebe 

  

a) Georg. Draskovies Epist. ad Anton, Verantium 
Zagrab. 8. Octbr. 1558. et Anton. Verantii Epist. ad’ 
Georg Dräskovics Viennae 10, Novembr. 1568. ap, Katona 
T. XXV. p. 54 sqq. 

-
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" Montäg. nach dem :zweyten Advent- Sonntag 
0. das Antönius Wränczky, in der Jesuiten- 

‚Kirche seine erste Messe, nachdem :er sieben 
17. Octbr. Wochen vorher zum Graner Erzbischof war 

- ernannt worden. Gr selbst gab keinen andern 
Beweggrund an, äls: die von wichtigen Min- 
nern, "selbst von dem päpstlichen Nuncius, ihm 

dargestellte Gefahr, dass ihm- in Rom die Be- 
stätigung" zum Erzbischofe. geradezu verweigert 
‘werden dürfte, wenn dort bekannt würde, er 
hätte als vieljähriger Inbaber der bischöflichen 
Würde noch nicht eine einzige Messe gelesen ®). 
-Bevor .er noch die päpstliche Bestätigung und 
‘das erzbischöfliche Pallium erhalten hatte, er- 

3.6.1571. theilte er am ‚Sonntage Cantate zu Tyrnau 
18. May. gegen. funfzig Candidaten des Priesterthuns 

die Weihen. _ Sein Bericht davon an den 
Agramer Bischof Geor gius Draskovics 
beurkundet zugleich die’ gottselige Gesinnung, 
die Herzensdemuth und den heiligen Eifer, 

‘womit er sich selbst nunmehr ‚ganz dem Dienste’ 
. der Kirche weihen wollte b). 

7.0.1572. Allein schon im ‚nächsten Jahre wurde ihm 
‘24. Janii, von dem Könige das beschwerliche, .von dem 

- sieben und achtzigjährigeh Greis Paulus 
“ - Bornemiszsza niedergelegte, Reichsstatihal- 

teramt 'aufgebür det ©), ungeachtet er, von Maxi- 
 milian ‚zum ‚Gutachten über die \WViederbe- 

‚setzung der wichtigen Stelle aufgefordert, den 
;Agramer, , Georg Dräskovies dazu vorge- 

v 

“0@) Antonii Verantii- Epist, ad Matthiam Gördg et. 
- Nicolaum Thelegdy Viennae 15: Decmbr. 1569. ap. Hatona 

5 T..XXV. p.:88. 5). Anton, Verantii Epist, ad, Georg, 
Driskovics, Tyrnavi 27. Majı_ 1571: ap. Katona T. XXV. 
» 20 e) Maximilian. R, "Diplom, ap. Katona T.XXV. 
v. 323.
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schlagen und angelogentlichst empfohlen hatte Mr. 0.n0> 
und gleich. darauf wurde ihm auch die Ver- u 

waltung der Honter Gespanschaft als. Öberge- 
span aufgeladen b), So gerecht war seine rü- 
here Klage, dass in jener höchst verderbten \ 
Zeit nicht das Kirchenwesen durch den. Staat, 
sondern in verkehrter Ordnung der Staat durch 
das Kirchenwesen gehalten und vom Untergange 
gerettet werden müsse. So weit haben es 
Frechheit und Verinessenheit gebracht, die 
göttlichen. Verordnungen zu leichtsinnig über- 
schreitend. Mögen sie "zusehen, die also thun S! 
Wehmüthiger klagte er in seinem letzten Le- ,.c, 1513. 
bensjahre “über die Last der ihn zu Boden 
drückenden kirchlichen und politischen Geschätte. 
Am schwersten fielen - ihm die Vertheidigungs- 
‘Anstalten der Festung Neuhäusel; sie waren 
ein ‘bedeutender Theil. der Obliegenheiten des ' 
Graner Erzbischofes, die ihn nöthigten, für . 
den Besitz beirächtlicher Landgüter und Zehn- 
ten die. Festungswerke, zu. vermehren und zu. 
unterhalten, Mannschaft zur Besatzung anzu- 

- werben, auszurüsten, 'zu verpflegen, Krieges-  - + 
und Mundvorrath anzüschaffen. Ohne Nahtheil 

seiner Kirche und seines Stuhls konnte er sich 
dieser Last nicht entledigen; ein Burghaupt- 
mann aus dem Laienstande würde in der Gra- 
ner Diöces mit Kirchen, Pfarren und Einkünf- 
ten eben so'gewaltsam, wie Caspar Magöcsy: 

in ‘der: Erlauer verfahren. seyn... Es kränkte 

ihn tief, dass er sich gänz ausser Stand sah, 

  

a) Anton. Verantii Epist. ad Maximilian. R. Viennae 
15. Juni 1572. ap. 'Eundem ibid, p. 521. b) Anton. 
Verantii Epist. ad-Maximil. R. Tyriaviae 29. Decembr, 
1572, ap: Katona T. XXV. p. 333. ec) Änton, Veraüt, ; 

"Epist. ad Georg, Dräskovies. ‚ap- Eundem ibid. pP 58.
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eine -Diöcesan-Synode zu versammeln, ob- 
gleich sein Sprengel darnach lechzte, wie ein. 
durch zehnjährige : Hitze ausgedorreter Acker 
nach Regengüssen. Noch hatte er mehrere 
würdige Kirchendiener, welche nach religiöser 

Synodal-Belehrung Verlangen trugen , aber zu- 

gleich Tausende verderbten Sinnes, deren Bes- 

'serung ihm am Herzen lag. Inzwischen be- 
thete er zu Gott, dass er ihn unterrichte in 

seinem Gesetze; ihn unterweise und mit gött- 

lichen Waffen zum Kampfe mit dem Bösen 

ausrüste. Er hoffte Erhörung; da Gott Nie- 

“ manden,.der guten Willens ist, verlässt, von 

31. März. 

ihm allein gestärkt werden will, und mit, ihm 

- Alles zu vermögen, die Zuversicht. im-Herzen 

hat?) 
‚Montag nach Lätare eröffnete er ın 

_ Presburg das Statthalterey-Gericht, und die 

412, April. Dauer der Sitzungen war bis zum Sonntage 
Jubilate festgesetzt, dann reiste er, nicht ohne 
‘einigen Widerwillen, auf Verlangen des Adels 
von Ober -Ungarn, mit den Beysitzern nach 
Eperies, um auch däselbst, die obwaltenden 
Rechtshändel zu entscheiden. Dort endigte er 

21. May.am Fronleichnamsfeste im siebenzigsten Jahre 

n 

seines Alters seine thaten - und ruhmvolle Lauf- 

bahn b), Er starb so arm, dass nicht nur sein 

gesammter Hausrath. von einigem Werthe, 
‚sondern auch seine Inful und sein Bischofsstab 

verkauft werden musste, um seine Schulden zu 

bezahlen. Wenige Tage nach seinem 'T'ode 

a) Anton. Verant. Epist, ad Georg. Dräskovios. Tyr- _ 
mav. 6, Januar. 1573, ap. Eundem ibid, p. 437. b) Ant. 
Verantii Fpist. ad Maximilian. Reg. Posonii. 16; ‚Martii et 

30. Martii 1578. ap. Hatöna T. XXYV. p. 470 et 466. Ti- 
mon Epitome, p. 223, “ x



kam Gregorius des XlIlten Bulle nach Ungarn, 
wodurch auf- Maximilians Antrag, der 
bereits Verklärte zur irdischen Kardinalswürde 
erhoben werden sollte. 

Nur Ungerechtigkeit und sectirender Eifer 
konnten diesen Ehrwürdigen Bischof unter die 
Feinde und Verfolger des Evangeliums Jesu 
Christi und der’ Auserwählten, die es im gott- 
seligen Herzen trugen und es treu verkün-. oO 

digten,. zählen. Für solche Männer hatte er 
den. Erasmus von Rotterdam, Philipp 
Melanchthon, Johann Honter, Leo- 
nardStöckel, Valentin Wagner, Chris- 
tian Pomarius und ihres gleichen: erkannt 
und edle Freundschaft mit ihnen unterhalten, 
Noch kurz vor seinem Ende kränkte es ihn, 
dass während seines kürzen Aufenthaltes in 
Leutschau der achtungswürdige gelehrte Stadt- 
prediger Antonius Plattner, Melanch- 
thons treuer Schüler, ihn nicht begrüsset 

12. May. . 

hatte 2); er, der gründliche Gelehrsamkeit zu 
würdigen verstand, und die Weihe des Geis- 
ies auch in .den Gegnern seiner Kirche nicht 
verkannte, empfand es übel, wenn er von 
ihnen nicht erkannt wurde. . Um’ den Ver-« 
dacht ungeziemender Verachtung von sich ab- 
zulehnen, reiste Plattner mit Christophori, 
Prediger zu Sperndorf, dem Erzbischofe : un- 
verzüglich nach Eperies nach; dort. traf er - 
auch schon die Prediger, Thomas Fröh- 
lich, von Kaschau; ‚Benedict Belsius zu 

Eperies, und Thomas Schnell, von Wal- 

  

a) Anton. Verantii Epist. ad Leutschoviens. Leutscho- 

viae 12.-Maji 1573, ap. Klein Nachrichten von den evange- 
lischen Predigern in Ungarn, Th. I. 5. 514, . 

+
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lendorf; in ihrer Gesellschaft begeüsste er nun 
den Erzbischof: „Ich habe freylich*, sprach 

'‚Wränczy, „in. Leutschau nicht lange ver- 
„weilet, Du hättest mich aber dennoch besuchen 

„können, . ob wir gleich nich£ in allen’ Stücken 
 - „einerley Glaubens sind“. Hierauf unterhielt 

er sich mit den Predigern über ihre kirchliche 
. - ‚Verfassung, lobte einiger ihrer berufenen Leh- 

EEE rer gründliche Einsichten in die göttlichen 
Wahrheiten, sprach sehr liberal und ‘im Geiste 
‘des Päulus von der Priesterehe, und bekannte, 
dass er derselben nicht entgegen wäre, wenn 
sie seine Kirche genehmigen wollte: Zuletzt 

“entliess_ er sie, mit seinem erzbischöflichen 
Segen im Frieden 2), Mit solchen Gesinnungen 
und Betragen konnte er wohl schwerlich Ver- 
folger. echt evangelischer Männer seyn; aber in 

"dem Verhältnisse, ‚als diese von ihm geliebt und 
. geachtet würden, hasste, verabscheuete, verfolgte . 

er eigemnüitzige Häuchler,  aufgeblasene Isno- 
‘ ranten, wüihende .Sectirer und. rasende Fana- 

“\ . tiker,. welche das Evangelium des Friedens 

und der Liebe zu einem Freybrief des Raubes, 
der Zerstörang und des 'Troizes gegen jede 
rechtmässige . Gewalt entheiligten.. Mit sol- 
‚chen musste er als Bischof ‚der alten Kirche 
den. Kampf aufnehmen und bestehen. 

‘Er durfte nicht schweigen und. dulden, 
9.C,1560,nachdem ‘die. Bürger von ‚Jası - Bereny, auf 
- das wiederhergestellte ‚Evangelium sich beru- 

fend, den Priester, welcher das gehsiligte 
Abendmahl zu einem Sterbenden trug,  gemiss- 

“handelt; bald darauf das Franciscaner Kloster 
‚in Brand gesteckt, die zur Rettung hinzüeilen- 

  

2) Kleinhe
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den Kalloliken verspoltet ffwider die Mönche, 
Messen und Altäre. die :gräülichsten Lästerungen 
ausgeslossen ‚hatten ). Wenn er. demnach, 
um dergleichen Ausschweifungen des Fanatis- 
mus vorzubeugen, unwissende. Herolde des 
neuen Evangeliums, welche der gesetzlichen 
Ordination ermangelnd, oder sie “verachtend, 
sich lediglich auf die Weihe des heiligen Geistes, 
durch Händeauflegung von Laien,, wie sie _ 
selbst, beriefen, aus seiner Diöces. verbannte b); _ 
wenn er das Laienvolk in Kaschau, in: Rose: 
nau, in Tyrnau oberhirtlich ermahnte, es 
sollte das Heil seiner Seele nicht anvertrauen 
Menschen ,. welehe von Wittenberg ausgegangen, 
sich bey dem unwissenden, leichtgläubigen, 
durch betriegliehen Schein leicht zu blendenden 
Volke eindrängen, auf den : Trümmern der 
Kirche Jesu, - die ihrige aufrichten wollen; 
die apostolischen Überlieferungen, des kirchli- 
chen Alterthumes Gebräuche, Gebethe, Fasten 
und Abtödtungen der Sinnlichkeit verwerfen;, 
in Lüsten der Unlauterkeit dem Fleische nach- 
wandeln, die Obrigkeiten verachten, und in 
ihrer Verwegenheit und  Selbstgefälligkeit sich 
nicht scheuen, lästerische Parteyen wider sie 
anzuzeiteln; wenn er die Unerfahrnen warnte 
vor Leuten, welche hochtrabende, leere Worte 
reden, durch den Lüsten gelällige Lehrsätze 
locken und Freyheit versprechen, ‘da sie doch. 
selbst Knechte des. Verderbens sind; wenn er 

  

@) Anton. Verantii Epist. ad Maximilian.“ Reg, Boh, 
Age 20, Januar. 1560. Ejusd. Epist. ad Ferdin. Reg. 
Agriae 14. .Octobr. 1560. item Epist. ad’ Eundem. Agriae 
22, Novbr. 1560, ap. Katona. Tom, XXI. p. 351. 366.370, 
b)>Anton. Verantii Epist, ad Ferdin, R; Agriae 21. Febr, 
1560. ap. Katon. T. XXIM..p. 356. , 
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“nicht! gestattet, ' Go 3 "ganze } Haufen. der ihm: 

. dnyertrauten grossen Herde die Sacramente 

empfingen von unbefügten. Liäien ohne kirch- 

liche. Weihe, ohne bischöfliche Sendung; und 

sich in der Liehre des Heils unterrichten lies- 

--" sen von Lelirerh,; die zwar sagten, sie kennen 

"Gott;  aber- durch ihre Thateri der Zwietracht, 

des Hasses; der Gewalt ihn verläugneten ?): 

was that er durch diess Alles. weiter, “als Wozu 

sein ‚Beruf; -sein Gewissen, die 'apöstolischen 

“ Vorschriften und die allgemeine Wohlfahrt 
ihn verpflichtet hatten? Oder hätte er gleich- 

gültig zusehen sollen; wenn Irregeleitete; wie 

7. 0.156% der‘. Debreezener . Prediger Peter Illosvay 

aus Verzweiflung ati seiner Prädestination, sich 

- selbst aufhängten oder ersäufien? Diess war 
‘schon der vierte Fall, seitdem Antonius 
.Wränczy dem Erlauer Bisthume vorstand b); 

7 Nachdem er drey Jahre hinter einander, 
doch imnier, fruchtlos, ‘über die. gewaltsamen 
Eingriffe in die »bischöflichen Rechte und in 
die kirchlichen Angelegenheiten in Erlau von Sei- 
ten des Caspar Mägocsy bey Maximilian 
sich beschwert hatte, trieb der verwegene 
Burgbefehlshaber die Frechheit so weit, lass 
ex mit 'entschiedener Verachtung der Verord- 
nungen Ferdinänds, die Kirchen der Katho- 
liken in Erlau theils verschliessen, theils den 
Bekennern der-Augsbürger und der Schweizer 
Confessiori einräumen liess, Den Priestern 

  

a) Anionii Verantii "Epist, ad Cassoviens, Agriac 
2. Deobr. 1560.— ad Rosenavienses Posonii 12. Febr. 1571. — _ 
ad Tyrnavienses, Viennae 1% Detvembr. 1571. ap. Katona 
Vell: Pr 374 7; KAV. p 27 et p. 286: D) Anton, 

ii Epist._a rancisc, Forgäcs; riae 25. August. 
156%: ap: Katona T, XXI: Bi 5 e
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ward das Messelesen ‚und die Ausspendung der‘: 
Sacramente üntersägt;: auf: sein Geheiss oder ° 
anf seine Zulassung würden die Glocken zer- 
schmettert, in der Domkirche. und bey Sanct 
Michael die Altäre niedergerissen, die Reli- 
quieri der Heiligen ausgegraben und wegge- - 
worfen; die Bilder des- Gekreuzigten, der hei-: 
ligen Jungfrau, des heiligen Joannis zerhauen; 
die Kirchenbücher zerrissen und zerstr euiet, die 
Kirchenfahne „weggenommen, die Prediger- 
kanzel. und der Täufstein zerbröchen; . das 
bischöfliche Wappen voi dem Bischofsthrone 
abgeschabet; däsOapitelzinimer verräminet, ‘die 
Katholiken mit ihren Priestern Sechässt, gemiss- 
handelt, unter allerley Vorwand ausgeplündert. 
Und bey demi Allen tkat der friedsame Bischof 
Antonius Wräüezy nichis Ärgeres, als. 
dass er ii tiefster Wehmuth den gräulichen, das‘ 
Evangelium Jesu 'schärideriden Unfüg an den 
König berichtete %). :.Er- ‚verfolgte nicht; aber 
unzählige "Ausschweifungen dieser Art, von 
Sectirern und Fanätikern begangen, sättigtert 
die Gemüther der Bischöfe ‘und der: ''wenigert 

katholischen Magnaten ‘und Herren mit. üner- 
schöpflicher Fülle, von ..Bitterkeit, „welche iri 
.der Felge, in- die heftigste V erfolgung äusbräch 
gegen Augsburger und ‚Schweizer ‚Kirchenge- 
nosseri; - - die solclier » Gräueltliaten sich nie 

‘schuldig geitracht hatten: Da ging es denn 
auch in Ungarn, wie es überall und‘ von jeher - 
in der Regel war, dass die Unschuldigen die 
Verbrechen der Schuldigen büssen. mussten. . 

Schon der grosse Stäatsmanti Georg 

7 
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Drascoyics, als T'heolog, liberal gesinnet; 

“als Bischof, : voll apostolischen Geistes; ver- 

- fuhr stenger und härter als Wränczy gegen 

die fanatischen Verbreiter und Bekenner der 

Wittenberger, : Zürcher und Genfer Lehre; 

denn ihre. dem. Geiste .des Evangeliums wider- 

1. C.1559. streitende Frevelthaten: in Gross - Szöllös, wo 

sie unter Anleitung des Franz ‚Perenyi, 

das Franeiscaner Kloster ausplünderten und 

zerstörten, die Mönche theils verjagten, theils 

1.0.1865. todtschlugen; den Leichnam des heiligen Jo- 

annes von Capistrano in einen tiefen Brun- 

nen warfen und verschütteten ?); ihre Frevel- 

thaten, welche sie in‘ Grosswardein an dem 

Leichnam des heiligen Königs Ladislaus; 

und die Mordthaten, welche sie eben daselbst 

I. C.1565.im Jahre darauf- am. Palmsonntage an sämmt- 

7, 4pril.lichen ‘Dom -.Capitularen, ‚welche das: neue 

Evangelium- anzunehmen und zu heirathen sich 

“ __wreigerten, verübet..hatten BJ); endlich die von 

ihnen über die Erlauer Kirche verhängten Lei- 
den, liessen ‚seinen Hass :und Eifer - wider ihr 

unchristliches "Treiben ninımer, mehr erlöschen. 

22. Junii. 

1.c1515. : Einem ‘edeln und‘ berühmten,‘ aber ver- 

5. Febr. armten 'Geschlechte in" Croatien: entsprossen, 
. wurde Georg Dräskovics unter Obhut und 

auf Kosten seines mütterlichen Oheims Ge- 
orgius Martinuzzi’ In Siebenbürgen erzo- 

gen. Den Grund zu seiner künftigen Geistes- 
bildung legte er auf der Cracauer hohen Schule; 

‘in Bologna widmete er sich der kirchlichen 
und bürgerlichen Rechtswissenschaft; dann in 

  

a) Isthuänffy Libr. XX. p. 297. Szirmay Notitia 
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509 
Rom als Priester und Propst von Arad der 
Theologie, und vorzüglich der Kirchenge- 

‚. schichte, in welcher er den Schlüssel zu dem 
Geiste und der Bedeutung aller grossen Völker- 

und -Staatenbegebenheiten zu finden nicht un- 
richtig glaubte. : Mit viel. umfassenden Kennt- 
‚nissen bezeichnet, kam er in seinem sieben 
und dreyssigsten Jahre nach Wien an Ferdi-y. 0,1554 
nands Hoflager. Von dem Könige erkannt, 
gewürdiget und geachtet, erhielt er "die: Jaszoer 
Prämonstratenser Propstey, ‘worauf’ er den J.G.155. 
Kirchensatzungen gemäss, der Arader Prop- 
stey entsagte.e Auf des Graner Erzbischofs 
Olähy Empfehlung ernannte ihn der König . 
in demselben Jahre noch zu seinem Secretair. :\ 

Auf dem’ Augsburger Reichstag verlieh ihm der J, 0,1555: : 
König, den er dahin begleitet hatte, die Pres- 
burger Grosspropstey mit dem Befehl, die 
Jaszoer Pfründe. bis auf weitere Verordnung 

. beyzubehalten. Als apostolischer Proto- Nota-J. 0.1557: 
rius und königlicher Rath diente er dem Kö- s 
nige zugleich als Beichtvater, und nachdem der  - 
Fünfkirchner Bischof Antonius Wränczy 
zur Belohnung. seiner mühseligen ersten Ge- 
sandtsehaft an die Pforte das Erlauer Bisthum 
erhalten hätte, wurde Georgius: Dräsko- 
vics von dem Könige zum Bischofe‘ ‘von Fünf- 
kirchen ernannt; doch erst im dritten Jahre J.c. 1560.. 
nach der Ememnung, von Pius dem IV. be-17. Juliss 

stätiget mit der, aus eigenem Antriebe ver- 

liehenen Befugniss, so lange er dem Fünf- 
kirchner Bisthume - vorstehen . würde, . die 

Propsteyen Jaszö und Presburg beyzubehalten. . 
Schon früher 'hatle er einen Hirtenbrief 7. C. 1559. 

voll apostolischen Geistes, wie seine Zeit ihn 
eingeben und fassen konnte ,„ zur Erweckung und 

-
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Erbauung seines Clerus und Volkes. erlassen; ; 
‚jetzt lieferte er ihnen des goltseligen Vincen- 

WE. 1561. tius von. Lerins Ermahnungsschrift aus 
dem fünften Jahrhundert, in Ungrische Sprache 
von ihm übersetzt; in die Hände; wahrlich - 
der heilsamste Dienst, den er unbefangenen, die 
Wahrheit redlich suchenden Seelen leistete, wel- 

‘che mit ıhm. glaubten, die „heiligen Justinus, 
"Cyprianus,. Irenaeus, Clemens, Ori- 
 genes, Jgannes Chryso stomus‘'und 
„Augustinus müssten die heilige Schrift und 
die apostolischen Überlieferungen ‚vor vierzehn, 
bis eilfhundert Jahren, reiner, als die unbe- 

. xufenen und ungeweihten Jünger Luthers 
- and Calvins in neuester Zeit, in ihr gottse- 
..Jiges Gemüth: aufgenommen und "richtiger ver- 
‚standen haben... "Das Wesentliche der Schrift 

u des Vincentius .beruhet. auf den Grundsatz: 
‘dass man sich bey. Streitigkeiten über die 

: christliche "Lehre sowohl an die ‚Aussprüche 
der heiligen Schrift, als auch an die Über- 
lieferung der rechtgläubigen Kirche halte 
müsse. : Die heilige Schrift, in sich vollkom-. 
men und, unerschöpflich, sey, in Bezug auf 
‘den menschlichen ° Verstand,‘ für sich allein 
‚nicht zureichend, weil sie So verschiedentlich 
‚erkläret werde und jeder Sectirer glaube, dass 

9. er.sie auf seiner. Seite habe; darum müsse die 
2 rechtgläubige Kirche bey. jeder Dunkelheit oder 

Zweydeutigkeit uns von dem wahren Sinne der 
heiligen Schrift belehren, und in’ der Kirche 

: selbst. müsse man dasjenige annehmen, was 
- von Alters her, was allenthalben, und 

was von Allen geglaubt worden ist. Eine‘ 
Wahrmett, welcher bey richtigem Begriffe von 
‚dem Wesen und der Richtung, der Kirche Jesu,
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und bey Folgerichtigkeit im Denken niemand 
- widersprechen kann. „Ohne. Zweifel hat Dräs- 
kovics, durch Verbreitung dieser Schrift viele 
Gläubigen in Ungarn. in treuer Anhänglichkeit 
an seine Kirch@erhalten a. u . 

. Nachdem Antonius Wränczy die $Sen-J. 0.1562. 
.düng zur. Trienter Synode abgelehnet hatte, 1.Janvar. 

ernannte Ferdinand, als König von Ungarn, 
den Fünfkirchner Bischof zu seinem Bothschaf- 
ter und Stellvertreter; ‘als Römischer Kaiser, | 

sandte er den jüngst ernannten Prager Erz-. 
bischof Antonius Bruss von Müglitz und 

den Statthalter von Ober - Österreich Herrn 

Sigmund von 'Thunn. Beyden befahl er 

Vereinigung und gemeinschaftliche Berathung 

bey allen Angelegenheiten mit Georgius 

Dräskovics, dem sie auch als dem gewand- 

testen Geschäftsmanne die jedesmahlige Bericht- 

erstattung an seine Majestät überlassen sollten. _ 

Dräskovics kam mit seinem Geheimschrei- 

ber Stephanus Mathissy, Fünfkirchner . 

Domherın,.am Tage der Wiedereröffnung des 18. Janr. . 

Conciliums zu Trient an, und. blieb. daselbst 

bis zum Schlusse, Ein. Jahr zehn Monathe 7. c. 1563. 

sechzehn Tage, für welche Zeit zu seiner Ver- 3. Decbr. 

pflegung der König. sechstausend achthundert _ 

Rhein. Gulden angewiesen hatte. Von seinem 

Ansehen und Einfluss, von seiner Wirksamkeit 

und seinen Verhandlungen in dem Concilio soll 

weiter unten erzählet werden. ll, 

"Noch kämpfte er in Trient für Wahrheit 4. Septbr. 

und Recht, für Reformation und Zucht, als 

ihn der König zum Bischofe vom Agram er- 

— | ' ee zur 

a) Köller- ist, Episcopat, QEcclesiens. Tom. VI. 
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nannte... Da war er nun mit kanzer Seele 
seiner. Herde :wachsgmer,, treuer, erleuchteter 
Hirt. Er, der vertraut mit dem :Geiste .des 
"Evangeliums und der Kirche Jesu, die gerech- 
teste Ursache hatte zur Unzfriedenheit über 

“ alles, was 'weltkluge Miethlinge, ihre priester- 
liche Weihe. entheiligend, in dem Concilio er- 
schlichen, zurückgewiesen, hintertrieben hatten, . 
'verkannte.doch nicht das Gute, was .daselbst 

“ durch .die Macht des göttlichen. Geistes, in 
Betreff der folgerichtigen Glaubenslehre, der 
Sitten und der Zucht, auch gegen den bösen 
‚Willen päpstlicher Hofdiener war durchgesetzt 
worden; und drang mit ünerschütterlichem 
Hifer auf die Anerkennung der. Trienter Glau- 
benserklärungen und auf Beobachtung der Sit- 
ten.- und. Zuchtverordnungen, so weit sie mit 
den Freyheiten des Reiches und der Agramer 
Kirche’ sich vereinigen liessen. Selbst von den 
Ständen Slawoniens wurde auf ‚seine beleh- 

- renden Vorstellungen das Coheilium unbedingt 
. angenommen. Mehrmahls besuchte er sämmt- 
liche Pfarreyen seiner Diöces, predigte, so- 
wohl in der Cathedral- Kirche, als auf Visita- 
tionen in den Landkirchen gewöhnlich in eige- 
ner Person das Evangelium im Geiste der alten 
Kirchenväter; und erklärte dem Volke die den 
alten Glauben. genauer bestimmenden Entschei- 
dungen der Väter von Trient. Ganz 'auf seine 
Kosten errichtete er- in -Agtam eine Pflanz- 
schule für das Priesterthum und Volksschulen, 
welche er. mit tüchtigen Lehrern ‚aus seiner 
Clerisey. besetzte. Der weit sich verbreitende 

uf seiner oberhirtlichen Thätigkeit bewog 
den Pius den V. gottseligen Papst, durch. 
en apostolisches Sendschreiben ihn zu Allem
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dem zu ermahnen, ‘was er, selbst nach dem 2.C.150. 
päpstlichen Zeugnisse bereits war; in der Hei-9. August. 
ligkeit seines Wandels; seiner Clerisey und 
seinem Volke Regel ‘und Richtschnur, der 
Lasterhaften Schreck, der Trugendhaften Freund, 
der Armen Vater, der Unterdrückten. Beschüt.. 

-zer, den Irrlehrern Verfolger, den im Glau- 
ben Verirrten Retter ®). 

Dadurch mächtiger angefeuert, Me 
melte er nach abermahliger Visitation seines 
Sprengels zu. völliger Wiederherstellung der 
Kirchenzucht zwey Mahl die Diöcesan-Synode; 1570. 1str. 
die letztere schon mit dem Titel eines Koloiser 
Erzbischofs beehret: die Synodal-‚Statuten ge- 
“diegenen Gehaltes, liess er auf seine Kosten 
drucken und vertheilen, ‘Dem Domherrn , 
Georgius Trulya, der ungeachtet. derselben 
‚sich heimlich verheirathet und gegen des Bi- 
schofs Ermahnungen, die Gattin zu’ entlassen . 
sich geweigert hatte, entzog er die kirchlichen 
Pfründen und verwies ihn aus der Diöces. 

‘Die Pfründner, Ladislaw Kerhen. und 
Georg Ivanchich, _ derselben Vergehung 
schuldig, nahm er zur Busse an; und an 
Franciscus Filipovich, Propst von:Chas- 
ma, welcher in türkischer Gefangenschaft durch 
grausame Behandlungen niedergedrückt, seiner 
Auslösung schon nahe, zu Mohammeds Lehre 
sich bekannt hatte, stellte er ein schreckliches 
Beyspiel auf. Er liess den über ihn verhäng- ’ 

ten Bann in allen Pfarrkirchen. der . Diöces 
öffentlich vermelden; seines Wohnhauses Thü- 
ren und Fenster zerbrechen; die Wände von 
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‘ Innen und von Aussen ‘schwarz anstreichen; 
den vorgefundenen Hausrath durch die Hände 
des Scharfrichters verbrennen; zwey von ihm _ 
‚gepflanzte "Weingärten wöllig ausrotten, Selbst 
die von dem Abtrünnigen besessenen Domherm- 
' pfründe hoh er für immer auf, und wies die 

‘ Einkünfte derselben dem jedesmahligen Orga- 
der 'Agramer Cathedral- Kirche an. mn 

ohtiger Verbindung mit dieser Strenge 
“sein wachsamer Eifer, ‚womit er das 

"Römische Kirchenwesen. in Slawonien rein und 

   

  

“ unvermischt erhielt, und -verhinderte, dass nie 

"1566-1878. 

ein Bekenner der Augsburger oder Schweizer 
Confession ip Slawonien zu Gütern, Würden, 
Ämtern und Diensten gelangen konnte, Diess 
ward in der Folge‘ allgemeines Landesgesetz ?). 
» Bey strengster und gewissenhaftester Erfül- 

lung aller bischöflichen. Pflichten, verwaltete 
er dennoch in der ihm aufgedrungenen Ban- 
“Würde auch die Rechts- ‚ Krieges- und bürger- 
lichen Angelegenheiten Slawoniens zu allgemei- 
ner Zufriedenheit‘ und. zur Wohlfahrt des Lan- 

des durch volle zwölf Jahre, bis Rudolph 
ihn 'zum Raaber „Bischof und zum: Reichs- 
kanzler ernannte.  Vergeblich drangen, der 

. König sowohl, als Clerus und Volk. in. ihn,- 

die Verwaltung des Agramer Bisthumes bey- 
zubehalten; er blieb Test in seiner Anhäng- 
lichkeit an die Kirchensatzungen, die den Be- 
sitz zweyer Bisthümer verbiethen. Im ersten 
Jahre nach seiner Versetzung. versammelte er 
zu Stein am Anger . die Diöcesan- Synode und 
Ind auch einige Jesuiten, die noch . keinen 
festen Wohnplaiz in Ungarn I hatten, aus Öster- 
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reich dahin, um. die: Synodalen durch Predig- 
ten zu.erbauen und eine Volksschule einzu- 

. Tichten. Diese Ordensleute standen in grosser 
Achtung bey dem Bischofe, der sie als unent- 
behrliche, dureh Gottes Vorsehung erweckte 
Kämpfer "wider die anmassenden Gesner.. des, 
Römischen Kirchenwesens "betrachtete; wie viel. . 
sie in der Folge, von dem Geiste ihres Stifters . -' 
abgefallen, durch den Eifer der: Leidenschaft \ 
und durch ihre gemächliche - 'Sittenlehre ver-— 
derben würden, hatte Dräskovics „weniger, 
als Antonius Wränczy und Nicolaus 
Telegdy, vorhergesehen. Der grosse Papst 
Sixtus der V. erhob den grossen Bischof zur 
Cardinals-Würde; und Mürtwoch vor Esto mihis. c. 1585, 
empfing dieser zu Wien in der. Augustiner18. Dechr. 
Kirche unter feyerlichem Hochamte aus den 
Händen des Wiener Bischofs den rothen Hut. 
Bey dem Gastmahle, dem auch die Erzherzoge J. C. 1586. 

Ernest, Matthias und Maximilian, des 13. Febr, 
Königs Brüder beywöhnten, gewann er deren 
Bereitwilligkeit, die Vergabung der so eben 
erledigten ! Thuröczer Propstey an die Jesuiten 

bey Rudolph zu bewirken. . Ihre Verwen- 19, May. 

“dung hatte ‚den "erwünschten Erfolg. zu grosser 
Freude‘ des Cardinals, folgenreicher "Unzufrie- 

denheit ‘der Ungrischen Stände, und vielen 

Sorgen der verhassten Ordensmärnner. 

Im folgenden Jahre berief Sixtus‘ den 

ehrwürdigen” Greis nach Rom. Draskovics 

schickte sich an, dem Rufe zyı ‚gehorchen, aber 

unter den Vorbereitungen zur beschwerlichen 
. Reise, ward er am Sonnabend vor. Exsurge 7.C.1587. 

von dem ewigen’ Oberhaupte der Kirche Got- 31. Jan, 

tes, dem er durch zwey und siebzig Jahre



treu‘ 'gedienet hatte, a abgerufen 2). . ‚Zivey und 
'ı zwanzig:Jahre früher war ihm eben dahin der 

ehrwürdige Oberpriester, dem er.im Kolotser 
erzbischöflichen Titel und im Raaber Bisthume 
gefolgt war, vorangegangen; Paulus -Gre- 
goriänezy, Doctor des Kirchenrechtes, in 
vaterländischen Rechten gründlich bewandett, 
Gelehrter von vielsinniger Bildung, und was 
mehr als diess. Alles ist, rechtschaffener- frey- 

- .  müthiger, gotlesfürchtiger Priester, vom Könige 
5.0.1888. Ferdinand zum Fünfkirchner Bischof er- 

nannt, und damit er nothdürftig leben konnte, 
.von dem Raaber-Bischof und Presburger Gross- 

J. 6.1550, 

propst, mit einem Canonicat an der Domkirche 
in Presburg- versorgt P). 

Nachdem er die ihm übertragene Gesandt- 
schaft an die Fürsten Italiens und den. Papst 

Julius den li. zu des Königs Zufriedenheit 
verrichtet hatte, wurde er zum: Agramer Bis- 
thume, schon ziemlich bejahrt, von dem be- 
reits sechs und vierzigjährigen Antonius 
Wraänczy,.Vaier genannt; befördert, und den 
Siebenmännern, welche die Verordnungen der 
Könige und des Reiches in ein allgemeines 

" Landrecht zusammenfassen und ordnen sollten, 

JI.C. 1551. 

1. May, 

beygesellet. . Als Julius der IIL, von dem 
Kaiser und den Königen gedränget, das unter 

Paulus dem IIL aus Reformationsscheu. "un® 
terbrochene Concilium zu Trient wieder er- 
öffnen liess, ging Paulus Gregoriänczy 
mit dem Wiener Bischof Friedrich Nausea 
als bevollmächtigter Bothschafter des Königs 

  

Y 

a) Katona Histor. Colocens, Ecclesiae. P. U. p. 38-55. 
Kerchelich. Hist. Eccl, Zagrab. p. 256. y Koller 
Histor. Episcopat. QEeolos, T, V. p. 315 1.



Be 
Ferdinand dahin. : :Was er dort von. der 
‚zehnten bis zur vierzehnten Sitzung gehört und 1. Sept. — 
gesehen hatte, gewährte ihm‘ weder Freude 2. Nov. 
noch Erbauung; und der Erkenntniss von den . 
Künsten, wodurch die gefügigen. Diener -des 
Papstes den Eifer der Bischöfe für eine gründ- 
liche Kirchenreform erstickten, hätte er gern 
entbehret. Dennoch liess er sich mit dem 
Churfürsten.von Köln und mit dem Naumbur-. 

. ger Bischof Julius Pflug:nach der 'vierzehn- 
ten Sitzung zu der Generalcongregation beor- 
dern, in welcher die ‚Theologen über die Ar-. 
tikel vom Messopfer, -: von dem Genusse . des 
Kelches und von der Communion ! der iKinder y 6.1552. 

berathschlagen sollten. In der sechzehnten 28. April. 
Sitzung wurde auf. des’Papstes geheimen Be- - 
fehl, die Fortseizung: des Coneiliums, unter x 
dem, Vorwande kriegerischer Unruhen: und der. 
Gemüthserbitterung unter den Bischöfen, auf 
zwey Jahre ausgesetzt. Zwölf. Bischöfe::Spa- 
niens, die kaiserlichen Bothschafter und Gre- 

goriänczy prolestirten. gegen den unerwarle- 
ten Aufschub; allein der. päpstliche. Nuncius 
Prighini.als Präses wünschte den Vätern 'gute 
Nacht,: zog mit den Italischen Bischöfen ab, 
und die protestirenden Bischöfe: und Bothschafter 
mussten heimkehren. n ‘ 

Im Jahre darauf ernannte ihn: Perdi-3 J. 0.1558. 
nand zum. Bischofe von Raab, und: mehrere 
Monathe vor seinem Ende, verlieh ihm Maxi- 
milian:-auch den Titel: des von Osmanen ganz , 

besetzten. Kolotser Erzbisthumes.. Der Montag 7. C.1565. 
nach Lucae war seines. geschäftigen . Lebens 21. Octbr. 
letzter Tag'®).. PazasE 

  

a) Kerchelich Hist Eccl. Zagreb, p. 228 4. Karo. “ 

na Hisn Coloc; Ecel. P. II, p..34 3994. - men
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: Stanislaus Värallyi;:am Hoflager. des 
Gegenkönigs Johann Zäpolya zum Geschäfts- 

.manne gebildet, "und.'von deniselben mit der- 
Stuhlweissenburger Grösspropsiey- belohnet; be- 

>» wies seinem Beförderer bis zu dessen Tode 
. seine treue Anhänglichkeit durch. wichtige 

“ Dienste und, Auföpferunigen. Nachdem er ihm 
aber. bey seiner, Bestattung in der Gruft der 

J. C. 1540: : Könige”. das Todtenämt gefeyert; und Geor-: 
 gius. Martinuzzi das Vaterland an Solej- 

+"j.c.1s4,.man verrathen halte; unterwarf:sich Stanis- 
’ 20. Octbr.läaus mit: der königlichen Krönüngsstadi dem . 

“ rechimässigen Könige. Ferdinand, vor dem 
er bald : darauf zum Bischofe von Fünfkirchen 
ernannt wurde. - Nach ‚Einem Jahre_und neun 
-Monathen: fiel :die..bis&liöfliche Stadt” und die 

J. C. 1548. ganze Diöces unter des Sultans Botlimässigkeit, 

. 20, Julius: weil. früher der drinigendesten Vorstellungen 
- und. Bitien des: Bischofs. um Hülfe -vori dem 

Wiener-Cabinet und. "Hofkriegsrathe nicht war 
geachtet. worden;.und nachdem der Bischof: all 
sein :mühsani erworbenes Vermögen zu. Ver-. 
theidigungsanstalterr der Stadt erschöpft hatte, 

--anı Tage. der Gefahr die Bürghauptleüte und 
Rottenführer die ersten, ihnen nach die Bür- 
ger, Mönche und Nonnen die Flucht ‚ergriffen; 
die Stadt; ihre Kirchen, und ihren Oberhirten 

im Stiche liessen. Er folgte‘ der harten Noth- 
. wendigkeit: der letzte; nichts reitend als sein 
Lieben, äller Gaberi “des Glückes entblösst, nur 
noch ari Geist und. echter Gottseligkeit reich. 

"So kam er in seine Vaterstadt :Zeben in der 
3.0.1844: Saroser Gespanschaft und erhielt‘ die Lectorat- 

Pfründe ‚bey dem Zipser Dom=-Cäpitel; 

J.C.1545. Anfang des folgenden Jahres eben daselbst die 
14. Januar, Grösspropstey; und erst in ‚diesem. „Wirkungs-
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‚kreise wird uns seine religiöse, ‚Gesinnung be- 
kannt. - oo . . 

Mittwoch vor Judica wurde. er iü demi i8. Mär:. 
Capitel von dem Leutschäuer Magistrat und 2 
von den Pfarrern Georg Müller "und: Bay 
tholomäus Boöner; "Nahmens der » ‚Zipser . 
Prediger= Brüderschaft, dereu: grösster Theil. 
schon vor drey Jahren die Augsburger Con- 
fessioi angeriommen hatte, ohne der Römischen 
Kirche abzusägen; emipfarigeii, "Aus seiner er- 
sten Urtterredung mit ihnien, erkannten sie sö- 
gleich; wess Geistes er sey; Er sprach mit -. 
Licht, Wärme und Salbung von der reinen 
Lehre des Evangeliums; "und von den über- 
flüssigen, auf Mönchserfindungen,, nicht auf die 
heilige Schrift und apostolische Überlieferung 
gegründeten - Kirchencerimonien: Diese ver- 
sprach er abzuschaffen; doch nicht plötzlich, 
und mit reiflicher Überlegung: - Uni das hei -- 
same. Werk zü begründen; berief er am Sonn- i6. May. 
tage Rogate_ sämmtliche "Pfarrer, Pfründner . 
und Priester seines Sprengels zu einer Synode 
auf den Sonntag nach der Oclave_des Fron- 14 Juniss.- - 

leichnams-Festes und durch die darauf folgen- 

den Yage in der Zipser Doinkirche: Da sollte 
durch heilsame. Ermahnungen und canonische 
Synödalsatzungen . der Gottlosigkeit gesteuert; 

„die Tugend befördert, Ausschweifungen begeg- 
net, eine ötdentliche Richtschnur .der Zucht 

und Gerechtigkeit aufgöstellt; ‚der kirchliche N. 

Zustand und die Beämten der Kirche refor= - -: 
mieret werden: a 

In welchem Geiste; und mit weichenit- 
‚Nachdrücke diess geschehen sey, ist unbekannt; 
weil die Synodalsatzungen .ı noch irgendwo. ver- 
‚borgen liegen, oder‘ -untergegaugen sind Es 

4 

”...
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"lässt sich nicht. einmahl für "gewiss annehmen, 
dass die Synode wirklich zu Stande kam; so 
viel ist urkundlich ausgemittelt, dass Georg 

6. Janius. Müller noch acht Tage vor der ausgeschrie- 

benen Tagsatzung ‘dem Bischofe_gerathen habe, 
die Versammlung bis zim Winter anszusetzen, 
um. die wichtigen Unterhandlungen zweckmäs- 

"siger. vorzubereiten. Aber. ganz unhaltbars ist 
der Schluss, dass Stanislaus Värallyi im 
Herzen dem Lutherthume ergeben war, weil 
‘er Kirchenceremonien, die in ‘der heiligen 

- Schrift keinen Grund halten, abschaffen wollte a), 
Der Bischof konnte, wie jeder echt religiöse 
Mensch, wie ‚Erasmus von, Rotterdam, 

wie selbst Georg Müller uud Bartholo- 
mäus Bogner, "welche bey aller Anhänglich- 
keit an die Augsburger ‚Confession,, ‚noch Messe 
lasen, und mit ihrem‘ Bischofe in kirchlicher 
Einigkeit. beharrten; das Werk des göttlichen 

Geistes in .der Reformation von Luthers 
menschlichen Verirrungen und von seiner An- 
hänger leidenschaftlichem, zerstörenden Treiben 

unterscheiden, erkennen, verehren, ja sogar 
im Geiste des Friedens, der Eintracht und 
Liebe befördern helfen,. ohne die Inconsequen- 
zen des dogmatischen Lehrbegriffes, in welche 
den frommen Luther unmässiger Eifer verwic- 
kelt hatte, anzunelımen, oder in den. sectiren- 
den .Fanatismus seiner viel zu. verständigen 

J. C.1548. Anhänger zu verfallen. Stanislaus starb im 
20. April, yierten Jahre seiner oberhirtlichen,. das Gute 

  

a) Centuria Diplomatum et „t Epistolarnni Thurzonianarum 
opera et studio Martini Lantseck collecta, Noris et 

, observationibus suis illusrräta ap. Engel Gesch. des Ungr. 
Reiches Thl, II. p. 75, nor, o),
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weder ‚hindernden ‚noch. h. verfolgenden Verwal- 
ung.  .., j 

Jo annes K ut: assy, wohlgeratliener 
Schüler der. Jesuiten.in- Wien, im zwanzigsienr 
Jahre seines Alters Rector ‚der. erzbischöflichen J. €, 1572. 
Schule in Tyrnau, von Antonius W rangzy, 
seiner Bescheidenheit und: Sittenreinheit wegen, 
geliebt b), in seinem fünf und zwanzigsten Jahre 
zum Priester. ‚geweihet ; würde von. dem Fünf-. J.C. 1580; - 
kirchner Bischof und. ‚des Graner Erzbisthumes 
Verweser, Nicolaus ‚Telegdy, zur ;Beloh- 
nung seiner Verdienste .als Schulmann, ‚zum. 
Graner. Domherrn und, Grosspropst befördert; 
nach dem Hintritte seines Wohithäters ‘von 
Rudolf zum Bischofe ‘von Fünfkirchen ,. und J. C. 1587. 
so wie jener zum Verweser des Graner, Erz- 3. Octbr, 
bisthumes ernannt; -im fünften Jahre‘ darauf). C, 1593, 

zum Bischofe von Raab und Reichskanzler; 
nach - drey Jahren ‚zum Kolotser,, und, im 
fünf und vierzigsten - Jahre seines- -Alters.. ‚zum J. C.1597. 
Graner Erzbischof und königlichen Statthalter on 
erhoben. Sein, ganzes Leben, welches er. im 
vierten Jahre nach seiner Erhebung schlöss,, warT. ©. 1601. 
treue Darstellung der Ermiahaung, womit er vor 
neun und‘ zwanzig Jahren ın das erzbischöfliche 

. Schul - Rectorat zu ‚'Tyrnau war eingeseizt 
worden; nach Anton Wränczy’s Anweisung 
sollte er seine Sitten ‚bewahren, der sokrali= 
schen Lehre gemäss, sich selbst immer. gleich - 
bleiben , und seinen. Gesinnungen keine andere 
Richtung als stäts zum Bessern geben ®). 

  

5) Koller Histor. 5. Epise, OEccles. T. V. p. 279, 303= 314. - 
b) Anton. Verant. Epist: ad Niool. Telegdy Posonii. 

2. Decmbr. 1572. ap. Katona T. XXV! p. 369. ce) Koller 
Hist. Episcopat. isch, T. VI. p. 347 sqq.. ‚Katona Hist, 
Colocens.: Eccles. ? ‚u, P- 55. 

VII. Theil. 91



— 322 — 

"Sein Vorfahr im’ Besitze des Fünfkirchner 
Bischofstitels, Nicolaus Tele gdy, von 
Nichlaus Olähy und von Antonius 
Wiränczy geachteter Mani, von deni, erstern 
zum Schullehrer, Graiier Domherxri ürid Stadt- 
pfarrer zu. Tyriau; von dem letzter zum 
Grosspropst 'ünd erzbischöflichen Vicarius 'be- 
fördert, war des katholischen Kircheiiwesens 
eifriger ‘Verfechter; wur den Jesuiten, aller 
Kirchen = Reform, ‚die den Anmaässungen der 
‚Römischen Curiä und den einträglichen Mönchs- 
erfinidungen widerstrebte,' rüstigen Feinden ab- 
hold; wesswegen er auch ihre Schule aus dem. 

J.C.1579: Pfarrhäuse wegwies a); ° Im’ vier ünd zZwari- 
6. Febr: zigsten Jahre seines’ Alters erriannte ihn‘ König 

Rudolph zum Bischofe von Fünfkirchen und 
drey' Jahre darauf‘ zum. Verweser des Graner 
Erzbisıhüunies, wodurch er genöthiget war, in 
Tyrnau wohnhaft zu bleiben, um so mehr als 
die "ganze Fünfkirchner Didces unter” Türki- 
scher Bothmüässigkeit stand; und die Römischen 
Kirchengenössen mehr unter. den Verfolgungen 
der Augsburger und Genfer Evangelisten, als 
unter der Gewalt der Moslemen  seufzten b), 
Doch leistete ihnen und ihren bedrängten See- 
'lenpflegern seine oberhirtliche Sorgfalt einen’ 

J. C.1583: wichtigen Dienst durch eine von ihm gereinig- 
te und geordnete kirchliche Agenda; genaue 
Vörschrifien Tür die Ausspenidung der Sacra- 
mente -und andere Patoralhandlungen, zweck- 
mässige Erklärungen der kirchlichen Ceremo- 

  

e) Timon Epitome 187, 2) Ste hani Boclesiensis, 
Michaelis Bikserdiereie et, Georgi ni, Osces Ple- 
banorum litterae ad Gregorium XUT, P. de Staru Eeoletine 
intra Danubium et Diavuam 1531. die 18; August. ap. 
ler T. V, P- 336;



nien, und erbauliche Anreden‘'an die Pfarr... ° 
genossen enthaltend: und durch. ‚drey. starke 
Quartbände von ihm-verfasster Auslegung aller 
Sonn — und Festtags- Evangelien; im Ganzen. .- : 
zweyhündert vier und 'achtzig .Druckbogen ; ‚auf 
seine Kösten gedruckt , ‚und unentgeldlich ver-. 
theilt.-" Von seinem ‚Verdienste um ‘die: yater- 
ländische Gesetzsammlung ist schon: oben .Mel- 
dung geschehen 'a)\;: ‘Diess Alles leistete er 
neberi-den mannichfaltigen und. überhäuften Ge- 
schäften : seines Verweseramites: in Frist: yon 

- acht Jahren; wahrlich; ‚ein Meister “in "der 
Kunst: Zeit: zu gewinnen, wie jeder ' apostoli- 
sche. Bischof es seyn: soll. Im: Ein. und funk . 
zigsten’ ‘ Jahre "seines Lebens,’ Dinstag nach J.C. 1586. 
Misericordias ward ‘er abgerufen !%tr ‚Erite"22 April 
‚dessen, 'was er in ‘der Zeit auf‘ deii "Geist ge 
säet: hatte; zum-ewigen Leben b), +.» un ai 

Schon: zu. oft: und zu kühn: hatten : Ani 
hänger ‘der Augsburger Confession; deren Auge. 
nicht einfälig, (deren Herz nicht ‘rein, ihre 
Überzeugung nicht ‚wahrhaft, : ihr Bekenntüiss 
nicht aufrichtig war, durch. Anmassungen und 

. Gewaltthaten - die Römischen Kirchengenossen 
und ihre Clerisey zur Erbitterung wider sich 
aufgereitzt, als Martinus Pethe'von Her 
tes dem Priesterdienste sich widmete, und zu 
höhern Kirchenämtern befördert, sich den An- 
trieben seines Bekehruiigseifers "iberliess. In J. C.1582, 

seinem acht und zwänzigsten Jahre schon Bi- 21. Febr. 
‚schof yon Sirmien;: erhielt er sechs Monathe 
darauf das Wäczner, nach fünfthalb Jahren 
das Grosswardeiner Bisthum mit den Props- 

= ® 

  

a) Seite 178. 5) Koller Histor, Episcopat, QEecl. 
T. VL p. 319 qq, ” , . oo 

’ 21%
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.C.1597. feyen Zips und Jäszo. Nach Verlauf einiger 
13. 4ugst. Jahre verlieh. ihm der König. das Raaber Bis- 

‚thum und.:den Kolotser .erzbischöflichen Titel, 

I. C.1598. doch. sein: gewöhnlicher „Wohnsitz "blieb ‚die 

16. April. Zipser. Propstey, in deren: Gebieth ‚ihm. die 

“Ernte nicht .nur: gross, sondern auch, gewis 

schien; und .der.Arbeiter; wie er sie wünschte, , 

wenig waren... : Ba nina 

;Damahls hätte der;unmässige Secten-Eifer, 

der: nux dis ‚Schale, die. äussere Gestalt, :das 

a . Zeichen, der 'Dinge sieht und dagegen ‚wüthet, 

00700 weil.er für den Kern, ‚den. Geist und: die .Be- 

deutung .der Dinge -blind: ist; „bereits vor: vier- 

— “zig. Jahren, nachdem Lorenz Quendel, der 

N .. : Pedanterey. der, Zeit gemäss, Serpilius:ge- 

 .mannt, Melanchthons geliebter Schüler; ‚doch 

der gemässigten frommen Gesinnung des Leh- 

1. 6.1845, rers ermangelnd,, ‚die- Pfarre in seiner Valer- 

stadt Bela von ‚dem Grosspropst Stanislaus 

Värallyi. erhalten hatte,. im Zipser Lande 

vieler ‚katholischen Kirchen sich ‚bemächtiget, 

“ - die katholischen ‚ Seelenpileger , würdige und 

! _unwürdige, vertrieben, Bilder. und Altäre zer- 

N “ stört, fünf.Sacramente, die Messe, Processionen 

- und: Wallfahrten ‚abgeschafft. Die- Brüderschaft 

en  der'.vier und zwanzig königlichen Pastoren, 

' der Quendel durch fünf Jahre ‚als Senior 

vorgestanden hatte, war. seinem stürmenden 

0... Eifer gefolgt *); und entscheidend war- seine 

0 Einwirkung. auf das feyerliche Glaubensbe- 

3. 0,1569. kenntniss, ; welches dieselbe. zur. Beurkundung 

" ihrer evangelischen Rechtgläubigkeit aufgesetzt 

hatte b). . Det damahlige Zipser ‚Grosspropsi, 

x 

P 

      

a) Wagner Analecta Scepusii P. TI. p. 29. Klein 

Neohrichen. Th. I. 5. 326 5) Wegnerl ap Zl, 
Klein l, & \ ’
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“ früher“ Csänader,. dann Grosswardeiner Bischof, Zu 
Gregorius Bornemiszsza verdammte und \ 

"verfolgte sie nicht; nur sollten die Pastoren, 
dem königlichen NVerbothe. zu Folge, ‚Sacra- 
mentarier, Ärianer und ihres Gleichen weder 
hören, noch beschirmen, noch ihre Schriften ° 
lesen,.bey Güterverlust und: Lebensstrafe. Sie 
sollten mit‘ der. heiligen allgemeinen Kirche 
einerley Sinnes seyn in dem Bekenntniss des 
Glaubens an die Dreyeinigkeit, wie die heili-. 
gen Väter und das Alterthum es angenommen 
und bekannt haben, nach den Glaubensformeln 
der Apostel und der Synoden zu Nicäa, Ephe- 
sus, Chalcedon und Constantinopel. Er be _ 
gegriete ihnen mit Achtung und Liebe, und 
genehmigte in einer Versammlung‘ sänmilicher ' 
Pastoren, dass die hier und da abgeschafften 
oder ‘veränderten kirchlichen Ceremönien ab- 

gethan blieben. . Er erlaubte ihnen die Ein-_ 
führung der Wittenberger Kirchenordnung und 
versagte auch den Weihen, welche sie zu Brieg 
in Schlesien empfangen hatten, seine Anerken- 

mung nicht ®). 

Nach seinem. "Tode blieb die Grossprops-. I. C.1583; 
tey bis in ‘das vierte Jahr erlediget, Sein 
Nachfolger Martinus Pethe war härtern 
Sinnes wider die im Zipserlande sich ausbrei- 

tende Reformation, zum Widerstande aufge- 

reitzt, ‘durch die. Anmassungen und. Mach 

sprüche, welche Alexius Thurzo, der 

Wittenberger Reformation, so weit sie ein- 

räglich war, eifriger Anhänger, ‚über die 

  

a) Anton Plattmer Epistola ad Thürzonss Leibieiae 
5. Ocıbr. 1582. ap. Engel Geschichte _ des Ungrischen 
Reiches, Thl. U, 8,86.
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Rechte, Besitzungen ‚und Einkünfte. der. Gröss- 
1.0. 1609, propstey sich erlaubt hatte. . Zum Statthalter 
"5. März. des Reiches ernannt,. wirkte sich Martinu s 

_ 7.0.1604. vom. Könige Rudolph und von Sigmund 
5. Septbr. dem III, Könige von Pohlen offenen‘ Befehl 
16 Oct. und Vollmacht aus, im Zipserlande und in dem 

übrigen Ober-Ungarn, den Augsburger und 
Genfer Confessionsgenossen die. geraubten ka- 

on tholischen Kirchen wegzunehmen, ihre Pas- 
ioren wegzujagen und mit katholischen Pfar- . 
rern zu besetzen. Schon im vorigen Jahre 
war auf seinen Antrieb und unter seiner Mit-. 

- wirkung die uralte Stadtkirche zu Sanct- Eli- 
sabeth in Kaschau ‚den Genfer Kirchengenos- 
sen mit bewaffneter Gewalt weggenommen, und 
dem: Erlauer Bischof, Stephanus Szuhay 

“wieder eingeräumt worden; jetzt wurde des 
Pohlnischen Königs offener Brief, den an die 
Krone Pohlens verpfändeten äreyzehn Zipser 
Städten vorgelegt; dä erhielt der. Bischof zur 
Antwort: „sie seyen entschlossen, dem Anti- 
christ muthig zu widerstehen; auf Worte wür- 
den sie mit Worten antworten; Gewalt mit 

* Gewalt zurücktreiben,, ‘und ihr Blut um Christi 
5: Septbr. Nahmens willen vergiessen. Sonntag vor Mariä 

- Geburt wollte er sich der Kirche zu Szepes- 
Värallya bemächtigen; wurde aber mit Schimpf 

8. Octbr. und ‚Spott. zurückgewiesen. Freytag vor Dio- 
nysii verbannte er die Lutherischen Prediger 
aus Leutschau, und verkündigte dem Magistrat 
des. Königs Befehl, die den Katholiken entris- 
sene Stadtkirche, "die Schulen, das alte und 
neue Kloster-Spital und alle Kirchengüter den 
Römischen Kirchengenossen zurückzugeben. 
Sonntag darauf erhielt er zum Bescheid, dass 
die Bürgergesammtheit von Leutschau auch
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nicht einen Stein: abtreten. wolle, | und als. er 
den ihn begleitenden | ‚Jesuiten :.die ehemahlige 
Carthäuser Kirche vor der Stadt einräumen 

wollte, wurde der fromme, seiner Überzeugung 
ruhig und unbewaffnet folgende Bischofund Statt- . 

halter des Reiches von den] Fanatikerü mit Steinen 
empfangen und verfolgt; so wenig kannten 
diese rasenden Anhänger des wiederhergestell- 
ten Evangeliums den Geist‘ und das Wesen des 
Evangeliums Jesn Christi. Da verliess.Märti- 
nus das Zipserland ind flüchtete sich yor den 
siegend anrückenden Parteygängern Bo.cskay’s 
nach Särvär,: und. da:er sich auch .dort. nicht 
sicher genug glaubte, nach Güssing. Auf dem 
Wege dahin wurde er: von der königlichen Kör- 

mönder ‚Söldner Besatzung in Verbindung mit - 

den Heiducken überfallen, ausgeplündert und 
gemisshandelt. Darüber frohlockend,, sang 
der Krombacher Pastor, Magister Stephan 
‚Xylander (Holtzmann), unbescharlet des 
Evangeliums: : 

Als an der Zipser Gans Herr Pethe mästen: 

“sich wollte, 

wird er "er- ‚eigenen‘ Gans selbst, überfallen, 

- beraubt 2); 

Hiermit hatte dieser Diener des Wortes sich 
selbst in die Reihe derjenigen gestellt, ‚die-nach 

Petri Beschreibung; die Obrigkeiten ‘erachten, . 

kecke, freche, selbstgefällige Menschen, welche 

sich nicht scheuen, das Ehrwürdige zu lästern... 

Im folgenden Jahre, Sonntag vor Fran- 5, c, 1605. 

eisci beschloss . Martinus ‚Pethe, in Wien 

a) Ansero scepusio Potha dum ‚pinguescere volle, 

Auüsere pfivater, nescius‘ ipse suo. 

“Klein Nachrichten. Band IE, s. 186; 
; +
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Bu _ Sein mühseliges Leben und Hirtenamt; . seiner ' 
„Verfügung zu Folge, steht auf. seinem Grab- 
stein das. Bekenntniss; „So liegt .es’ nieht an 
„Jeniandes Wollen oder Laufen, sondem an 
Gottes ‚Erharmen ©; sey es, dass er damit 
seine eigene Nichtig keit vor Gott anerkennen, 
oder’ ‘die Unzulänglichkeit alles menschlichen 

 Bekehrungseifers. andeuten wollte: A), 

Weniger überzeugt von derselben, oder 
mehr vertrauend auf -die Mitwirkung des Herrn, 

"war Franciscüs Forgäcs, Sohn des Hel- 
den Simon und: der Ursula Pemflinger, 
Bekenner der - ‚Augsburger Confession. . Ohne 
‘gründlichen Unterricht. in derselben erzogen, 
war. er: in Jünglingsjahren von’ Jesuiten bewo- 
gen worden, zu’ dem’ Römischen‘ Kirchenwesen 

56. 1388. überzugehen. Schon : in seinem zwey und 
zwanzigsten ' Jahre zum Bischofe von Weszprim 

ernannt, zog er nach Rom, wo. er sich unter 
lehrreicher Leitung des gelehrten und gott- 
"seligen h) Jesuiten Robertus Bellarmini 
der kirchlichen Reehtskenntniss und der Theo- 
logie, besonders der streitenden widmete, -Nach 

- seiner. Rückkunft in. das Vaterland - wurde er, 
_ 4 6,1896. bereits Priester, zu dern Neitraer Bisthum und 

zur- Reichskanzler- Würde’ befördert. Da wa- 
ren die Jesuiten, ‚ unter welchen er seinen 
vortreflichen Bellarmini ‚wieder zu finden 
‚wähnte, seine vertrautesten Freunde und vor+ 

‘ 

un 

  

a) Wagiier Anslect, Scepus. P.: I. p. 19. 20. P. II. 
p- 93—101. b) Dass er .es in hohem Grade war, bewies 
sein Wandel. und seine zwey geistreichen und salbungsvol- 
len Schriften . Gemitus Golumbae, und Ascensio mentis it, 
Deum : letztere. ist von Caspar, Tasi in das Ungrische 
übers etzt,.und ‚in Svo Seiten 470, sturk, dem Palatin Niklas 

Esztezxäzy zugeeignet, 1639 in Bartfeld gedruckt, -
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züglichsten Rathgeber; Angesteckt von ihrem 
unverständigen Eifer, wie’ sie ‚vorgaben, und. 
wie er glaubte, um Gott, hatte er für. die 
Lutherischen Kirchengenossen, weder. Liebe 
noch Duldung ?); verweigerte den Senioren 
ihrer Verbrüderungen im’ 'Trencsiner und Nei- 1. 108, 
fraer Comitat unter dem Titel Vice-Archidia- 
konen die Bestätigung; veranlasste dadurch ihrer _ 
Seits die Aufhebung aller Unterordnung und. 
Abhängigkeit von. den Neitraer. Bischöfen‘, bil- 
ligte des wilden Kriegers und katholischen 
Fanatikers Belgiojoso Gewaltthaten gegen 
die Kaschauer Reformirten; und hatte als 

Reichskanzler an der. Einschiebung _ des be- . 

rüchtigten Religionsartikels in das, funfzehnte‘J. 6.4604 

Reichs-Decret, so, wie an der Schuld des da- 

durch entzündeten bürgerlichen . Krieges be= . 

deutenden Antheil. 

Nach, der Beylegung desselben durch den 
Wiener Frieden, kraft dessen die Augsburger 

und -Schweizer Confessions-Genossen slaats- 

-rechtliches Daseyn in Ungarn erhalten hatten, 

wurde Franciscus Forgäcs in seinem ein J. C.160% 

und vierzigsten Jahre ‚von Rudol ph zum 4 Juli, 

Graner Erzbischofe ernannt; in demselben Jahre 

_ nöch von Paulus dem V. -bestätiget ‘und zur 5. Novbr. 

Cardinals-Würde erhoben. ' Im Glanze dieser 10. Decbr. _ 

. Würden schien ihm das innere Licht des 

Rechtes entschwunden; es war und ist Grund- 

satz des Ungrischen Staatsrechtes, dass die. _ 

Protestation des Einen. Standes wider das, 

was in einer Reichsversammlung von drey , 

  

a) Georgii, Thurzo Epist. ad Archidiaeon. Mareell. . ’ 

Nagy 28. Junii 1598. ap. Engel Gesch. des Ungr, Reiches 

Thl. 1I. pP» 92. , . ’ 

‘
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Ständen. mit dem ‚Könige „beschlessen worden 
ist, nie hindernde, aufschiebende oder auf- 
‚hebende Rechtskraft erhalten könnte. So war 
die im Wiener Frieden zugesicherte Confessions- 
‘nnd. Kirchentreyheit, auf dem ersten Landtage 
unter. Matthias von drey Ständen mit dem 
Könige : bestätiget, -und. in die. Artikel des 

' ‚Reichsdecretes eingetragen worden; dennoch 
nahm. Forgäcs ‚keinen Anstand, Nahmens- des 
Prälaten-Standes mit vier Bischöfen. und zwan- 
zig, theils Äbten, theils Pröpsten ‚und Dom- 
herren, eine feyerliche Protestation dagegen 
bey dem Könige. einzulegen; doch ohne alle 
andere Wirkung, als dass er sich und die Cle- 

» Tisey dadurch gegen .die Dissidenten in Krieges- 
stand. seizte, und diese als Staatsbürger und 
Mitstände berechtigte zur -:Gegenwehr, welche 
Treylich, nach dem Laufe menschlicher Dinge, 
eben so selten, als die Angriffe, in den ’Grän- 
zen der Mässigung und des -Rechtes sich er- 

Die Dissidenten behaupteten ihren staats- 
rechtlichen Stand und Besitz, sie feyerten Sy- 
“noden, ‚ordneten ihre Verfassung und ihren 
Cultus, vereinigten sich unter erwählten Super- 
intendenten zu Contubernien „ bemächtigten ‘sich 
katholischer Kirchen, errichteten vortreffliche 
Schulen; und keine Massregeln des beherzten 
Erzbischofes, keine Streitschriften ‚seines gros- 
sen Rathgebers Petrus Pazmäny konnten 
die Vermehrung ihrer _Gemeinen hindern. 

. Den bedrängten und schwankenden Zustand des 
katholischen Kirchenwesens in Ungarn ernst- 

- lich ‚erwägend, erwartete Forgäcs Rettung 
J. 6.4611.und «Heil von der Provincial-Synode, welche 
1. August, er 

im ‚vierten Jahre’ seiner erzbischöflichen



- Verwaltung in 'Tyrnau versammelte. Anwesend 
waren der päpstliche Nuncius, Placidus . 
Marca, acht Bischöfe, Demetrius Naprä- 
gyı von Raab mit dem erzbischöflichen Titel 
von Kolotsa; der General des vaterländischen 
Pauliner Ordens Simon Bratulics, Bischof 
von Agram; Franciscus Erghely, von 
Weszprim; Valentinus Lepes,.von’Neitra; 
Petrus. Domitrovics- von .Fünfkirchen; 
Paulus Almäsy, von Wätzen; Ladislaus 

"Masthenyi, von Sirmien; Joannes Te- 
legdy, von Bosnien; Sechs Äbte; Georgius 
Himmelreich, Erz-Abt yon Sanct Martins- 
berg; Martin Zeffrunics, Abt vonyPecs- 
värad; Thomas Fülei, von Pilis; Andreas. 
Vasväri, von Szalavär; Petrus Kali, von 
Szekszärd; StephanusBaksai, von Lebeny; 
zwanzig Pröpste, Archidiakonen und Domher- 

ren, unter den erstern Petrus Pazmäny, 
Propst von Thuroez, _ Zu ZEnE 

Die gehaltvolle Anrede, womit der Erz- 

bischof und Cardinal-Priester Franciscus 

Forgäcs die Synode eröffnet hatte, schloss 

mit dem Bekenntniss: „die Gottgeweihten Män- 

„ner seyen entneryt, ihre Tugend, mit (der sie 

„Andere erbauen sollten, sey erschlaflt, ihr 

„Leben mit vielen Lastern befleckt, so dass 

„man mit Jesaias klagen könne: alle Häupter 

„sind schwach und 'alle Herzen bestürzt, von 

„der Fusssohle. an bis zum Scheitel des Haup-, 

„tes, ist ni chts mehr. gesund. Diese ‚schwere 

„pestartig tödtende Krankheit zu heilen, die 

„gelähmten Hände kräftig. wieder ‚aufzuregen, 

„die wankenden Kniee zu stärken , diess sey 

„der versammelten Kirchenhirten und Priester 

„heiliger Beruf und unerlässliche Pflicht. Dazu 

“
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mitisse die alte Kirchenzucht: wieder herge- 
„stellt, die heiligen Kirchensatzungen in Voll- 

-„ziehüung gebracht; das Gericht bey dem Hause 
„Gottes und: bey den Aufsehern über dasselbe 
„begonnen werden.“ ‘Nach der Anrede’ geschah 
die Wahl dreyer Prälaten, bey welchen. jeder 
der Anwesenden seine besondern. Angelegen- 

_ heiten. oder Anliegen züm Öffentlichen Vortrage 
“anbringen sollte. Tages darauf wurde das 
apostolische Breve an die versammelte Synode 
vorgelesen; es enthielt die : «dringendsten Er- 
mahnüungen Paulus des V. an die Synodalen, 
das angefangene heilsame Werk mit allem 
möglichen Eifer, Fleiss, Kraft und Nachdruck 
forizusetzen und zu vollenden, damit der g- 
sammten und besonders der Ungrischen Kirche 
offenbar werde, dass die eingerissenen Unord- 
nungen, Ärgernisse und Gräuel der Gottlosig- 

“keit nieht Folgen ihrer -Lauigkeit und Nachläs- 
sigkeit waren. Hierauf legie der Cardinal der 
Versammlung die vorzüglichsten -drey Puncte 
vor, wörüber in der Synode berathschlaget 
und entschieden‘ werden. sollte, ° 

\ Da das Gericht’ schlechterdings bey, dem 
Hause Gottes anfangen müsse, so sey vor Al- 

- lem die oberhirtliche Sorgfalt der. Bischöfe in 
. ihrem "ganzen Umfange zu verhandeln; und 

' auszumütteln , auf welche Weise tüchtige und 
würdige Kirchenidiener zugezogen werden kön- 
'nen, ‘und wie sie die ihnen übertragene ‚See- 
lenpflege zum Nutzen und zur Erbauung des 
:Volkes verwalten sollen. ° Ferner. sey alles, 
was in der Ausspendung der Sacramente und 
in dem Volksunterrichte bisher äusserst mangel- 
haft beobachtet wurde, auf seine ursprüngliche 
Pünctlichkeit und Reinigkeit zur arückzuführen.



_ 355 - 

Endlich‘ sey auch für : die. Bewirtkschaftung - 
und Verwendung der Kirchen-Güter. ‚auf‘ die 
besten und der Zeit angemessensten Massrogeln 
Bedacht: zu’ nehmen. 

Die ‚Synodal- Verordnungen bestehen - aus 
fünf Abschnitten. Der erste bestimmt die. per= . 
sönlichen: Pflichten der Bischöfe. Die. Ernann- 
ten sollen keine Zeit versäumen, die gesetzliche 
Bestätigung und Consecration: zu erlangen; sie 
sollen die öftere Feyer-, der ;Provincial- . und 
‚Diöcesan-Synoden wieder einführen, .die Kir- 
chen und Pfarrer ihrer Sprengel jährlich. ent- 
weder in Person, -oder bey obwaltenden Hin- 

- dernissen durch ihre Archidiakonen visitiren, 
und zwar,.ohne die Gemeinen- und ihre Seel- 
sorger zu belästigen, oder Geschenke. anzuneh- 
men. Es wurde redlich erkannt und. ausge- 

. sprochen, dass das Volk hier aus: Mangel an 
Katholischen Priestern, dort durch die. grobe 

- Unwissenheit, Rohheit und Unfähigkeit ange- 
stellter Pfarrer, nothgedrungen war, .sich an 
die benachbarten Pastoren um Taufe‘, ‚Abend- 
mahl und Predigt zu wenden, oder solche bey 
sich anzustellen: und von der Römischen Kirche 
abzufallen. ‚Es sollen daher die Bischöfe keine 
Mühe scheuen,-- keine .Kosten schonen, für 
gründlichen Unterricht der Jugend, die zu dem 
geistlichen Stande sich. berufen ‚glaubt; sie sol- 
len. Niemanden. zu den kirchlichen Weihen 
befördern, ohne vorhergegangene strenge: Prü- 
fung seiner Kenntnisse, ‚seines Glaubens. und 
seines Wandels. Die Bischöfe sollen ihre vor- 
zügliche Pflicht, in eigener Person das Evan- 

| gelium zu verkündigen und ihre Reden mit 

himmlischer Speise zu nähren, nicht Jänger mehr 
ausser Acht lassen; -sie sollen, wenn nicht
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immer‘, wenigstens ‚öfter im Jahre ‚predigen; 
eben dazu," besonders an Festtägen ihte Dom- 

‘herren auf: die benachbarten Dörfer‘ äussenden, 

ja sogar die Verwaltung erlödigter Pfaireii, 

"unbeschadet ihre? Capitulär - Einkünfte ihnen 
übertragen, ud die den Dienst Verweigerndei 

bestrafen. - In Ansehung. ihres öffentlichen und 

häuslichen Wäüdels; sollen sie sich die vor- 

irefllichen Ermalinuügen des Trieniter Conci- 
kums » zum Gesetze mächen. ‘Ohne rechimäs- 

. siges Hihderniss sollen ;. wenigstens aıı-Festtagen, 

weder sie;' noch: dhrs Domherren unterlassen, 

däs Messopfer zu feyern, und: wein sie: nicht 

selbst predigeii; der Predigt beyzuwöhren: Die 

Zahl ihrer Dienerschaft ' 'sey nür der: Nothdurft 

ängemesseii; und 'ai gewissen Tagen‘ im Jahre 

soll’sie das geheiligte: ‚Abehdmähl aus des Bischofs 

eigenen Händen 'enipfärigen: Die Bischöfe sol- 

lex der eingerissehien öffentlichen Verderbtheit 

steuern; mithin ‘in ihren Predigten ‚auch den : 

Aberglauben; die Unzucht und Schwelgerey, 

deri Betrug und Wücher verfolgen. Die gesetz- 

lichen Fast-; Fest= ünd Feyertage werden 

vermindert. Kein Cieriker; kein Mönch ausser 

dem Kloster sich süfhaltend; sey der Gerichts- 
barkeit seines Bischofes enthommeti; und wenn 

die ‚Klösterobern auf 'bischöfliche Ermahnung 

ihre Klöster zu reformiren unterlassen, so soll 

es von den Bischöfen geschehen. Ausser den 

kirchlichen Geräthschaften und Gewändern, sol- 

len Bischöfe und Dompfründner auch ihre Bü- 

chersammlungen ihren Kirchen hinterlassen, da- 

mit nach und nach bey allen Capiteln Biblio- 
theken entstehen. I 

  

a) Sess. XXY, capı 1
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Der zweyte Abschnitt regelt in acht Ar: 
. tikeln den Wandel und die Studien der Geist- 

lichen. Der'dritte enthält Vorschriften ' “für die 
'Pastoral-Verwaltung: Die Pfarrer sollen ohne 
bischöfliche Erlaubniss von iliren Gemeinen we- 
der auf längere noch kürzere Zeit sich' ehifer- 
‘nen; an allen Sonn - und Feyertagen' sollen 
sie predigen;' Ordensmänrier-nicht ohne bestan- 
dene. Prüfuüg ihrer Ketiüinisse ; tiicht ohne 
des Bischofs "Genehmigung; und ' nicht wider _ 
den Willen der ordentlicher Pfarrer; “Die Aus- 

spendung des Abendwiahls ünter: 'beyden Ge- . 
stalteri art Laien sey ‘verboilien, da die Erfah- 
rung bewiesen hat, dass- die ‚Forderung des . 
Kelches bey deri Einen nur in margelhafteni 
Glauben ihren Grund hatte; bey’ den Andern 

- lediglich zum Vorwande diente, von der ka- 
tholischen Kirche abzufalleni: Der’ vierte Ab- 
schnitt verbiethet die Verpfändung ünd- Ver- 
äusserung kirchlicher Besitzungen; Zinsen; Ge- 
richtsbarkeiteri und Nuützniessungen. . Geschieht. 
es vori dem Kirchenpatron, so sey er des Pa- 
tronatrechtes verlustig; macht der Pfründner 

sich des Verbrechens schuldig, so ireffe ihn 
der Bann, der Verlust der Pfründe und der Befug- 
niss, jemahls wieder zu einer anderfi Pfründe zu 
gelangen: Der König werde feyerlich ersucht 
und dringend gebeihen,; die kirchliche Macht - 
hierin !kräftig zu unterstützen; der, Pflichten _ 
seines Patronatrechtes eingedenk, Bisthümer und: 
‚königliche Pfründen nicht über die gesetzliche 
Zeit erledigt zu lassei; und den seit einiger 
Zeit von königlichen ‚Kammern eingeführten 
‘Unfug, womit sie die ganze Hinterlasseiischaft 
verstorbener Bischöfe und Prälaten: an sieh ris-. 

sen, und nicht einmahl die Beeidigungskosten
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übrig lassen; abzuschaffen. Der letzte Absehnitt 

gibt den Archidiakonen vollständige: Anweisung, 
fras „sie. .bey. ihren. jährlichen‘ Visitationen in 

Bezug auf die Gotteshäuser, auf die Pfarrer 

Ba und auf die Pfarrgenossen pünctlich .zu beob- 

Bus achten haben. ln 

u "Bey allen ‚diesen Beschlüssen und Satzın- 

BEE “ gen..war Franciscus Eorgäcs leitender 

2 Geist; ‚darum unterzeichnete er in Wahrheit: 

mit: Berathung und Einwilligung meiner Mit- 

: bischöfe. habe ich. .bestimmend ‚unierschrie= 

“ ben; .da hingegen, die, Bischöfe und übrigen 

- Synodalen nur einwilligend unterzeichneten. 

"Am Schlusse wurde von Demetrius Naprägyi 

feyerlich_erkläret, dass er nut als Raaber Bi- 

schof,,; dem erzbischöflichen Befe hl. zu Folge, 
zu dieser Provincial.- Synode, sich gestellt habe, ' 

- als Kolotser Erzbischof’ und Metrepolit sey er 

mit seinen Suffraganen lediglich auf die Bitte 
- des Graner -Erzbischofes erschienen, wodurch 

er den Rechten und Freyheiten seines Stuhls, 
seiner Nachfolger und der, seinem Metropoli- 
tan-Bezirk untergeoxdneten Prälaten und Capi- 

teln nichts vergeben wolle. Nach anerkanıter 
Rechtmässigkeit seiner. Erklärung wurde von 

“ Franciscus Forgäcs für die nächste Pro- 

vincial-Synode des tausend sechshundert drey- 
“zehnten Jahres, dritter Sontag nach Ostern 

festgesetzt *). Allein kriegerische Bewegungen 

“ verhinderten die Versammlung, und. im. zwey- 

"..7.C.1315.ten Jahre darauf, Freytag vor Lucae wurde 

16. Octbr. die Graner Kirche durch den frühzeitigen Tod 

" ihres apostölischen Oberhirten verwaist b). Der 

      

a) Peterffy Concilia Hungat, P II.p. 195, 217. & Ti- 
mon Purpura Pannon, p, 5%
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religiöse” Beobachter - menschlicher: Ereignisse 
kann die "That der Welt regierenden, im. Ein- 
zelnen wie im Ganzen waltenden „Vorsehüng 
Goties nicht verkennen, „in der folgenreichen 
Fügung, das Franciscus Forgäcs' den - 
‚geist - und kraftvollen Petrus. Pazmäny, 
den. thätigsten "Beförderer der. kirchlichen und Fu 
-wissenschaftlichen Cultur in Ungarn, zum Näach- J.C. 1616. 
folger erhielt. Seine grosse -Wirksänikeit -er—. 23. Sept. 
streckte sich bis in das achtzehnte Jahr des. 
folgenden Zeitraumes; unter den Begebenheiten . 
desselben soll auch yon dem Erfolge, Werth oo. 

_ und’ Glanze .desselben erzählet werden. - 
“ Mehrere Bischöfe dieser auserlesenen DecadeJ. €: 1523- 

waren, einige. länger, andere kürzer einander 1615. 
gleichzeitig *); und durch sieben ‘und achtzig 
Jahre fehlte es der Ungrischen  Clerisey nie 
an einigen Vorbildern des .apostolischen Geis 
tes; dem Ungrischen Volke. an treuen, eifri- 
gen, erleuchteten Oberhirten.. Die Vorwürfe, 
womit die Reformatoren jener Zeit viele Bi- 
schöfe Italiens, Frankreichs und Deutschlandes 

. nicht mit Unrecht überhäuften, trafen die we- 
nigsten Bischöfe und Priester in- Ungarn ;. und 
die Mehrzahl derer, welche davon betroffen 
wurden, gingen zur Augsburger oder Schweizer 
Confession über, ohne dass diese dadurch et- ° 
was gewann, die Römische Kirche etwas ver- _ 
lor; denn die Übergänger nahnıen' sich selbst u 
mit, und. blieben, was, sie als schlechte Katho- 
liken waren. In diese Reihe hatte sich der. 

  

a) Z2,B.Franciscus Frangepani und Stephan. 
vadiz 1528-1543. Nicolaus Olähy, ‚Paulas 
Gregorianczy, Antonius Wränczy und Georgius 

 Draskovics 1545-1597: Georgius Draskoviec s, 
Nicolaus Telegdi, JoannesAutassi, Martinus 
Pethe uäd Franciscus Forgäcs 1579-1615. . 

VII. Theil. _ | - 22
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23.0.1530, Stuhlweissenburger Propst Emericus Bebek, 

„00° der Graner Lector und Domherr, Clemens 

0 ° Hagymäsy, der Weszprimer-Bischof Martin 

m Kechety;. der Neitraer Bischof Franciscus 

[hurzo; der Abt’von Ludäny Georgius 

Frangepani; der Zipser Grasspropst Joän- 

nes Horvath yon Lomnitza; der Ödenburger 

©... Stadtpfarrer Nicolaus AkMics und. der Jesuit 

 .. Sigismundus Bänffy gestellt: 'sie- Alle hat- 

" ten der Römischen Kirche, keine erheblichen 

Dienste geleistet, und gingen, als unbekehrie 

Wortbekenner des wiederhergestellten. Evan- 
geliums, aus den Armen ihrer Gatlinnen in 

Vergessenheit unter. —  , 
, Nur der "Austritt eines Einzigen, versetzte 

dem katholischen Kirchenwesen eine Wunde, 

' welche um so empfindlicher schmerzte, je grös- 

... sere Vortheile es von seiner Religiosität und 

‘© eben so ausgebreiteten, als gründlichen Gelehr- 
samkeit hätte erwarten könuien. Es war An- 
‘dreas Du dics, Oferier von Geburt; bey sei- 

J.C.1533. nem mütterlichen Oheim Augustinus Sbar- 

1.C 1550, dellati, Wäczner Bischof erzogen; in Breslau, 
-. Verona, Venedig zum Gelehrten gebildet. Als 

junger Mann noch von Paulus. Manutius und 
von dem geistreichen ' Cardinal Reginaldus 

J. C.1553.Polus in den Kreis vertrauter Freunde auf- 
genommen, bereiste er, Letztern begleitend, 
Deutschland, England und Frankreich, überall 

von den berühmtesten Männern der Zeit und 

des Landes; selbst von Kaiser Carl dem V.;; 

von Maria, Königinn in England, von der 
Französischen Königinn Catharina und yon 

' dem .Florentiner Herzog Cosmus ausgezeich- 
net; woran ihm jedoch weniger gelegen war, 

als an dem Unterrichte, des Angelus Cani-
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nius und Joannes Mercerus in der Grie- 
chischen und Hebräischen Sprache, des Fran- 
ciscus Vicomerecatus in der Philosophie 
zu Paris; und an der erworbenen Freundschaft 
der damahligen Dictatoren in der Gelehrsam- 
keit, Vitus Pancirolli, Carolus Sigo- 
nius, Onuphrius Panvinius,: Petrus 
Vietorius, Franciscus, Robortellus 
und Antonius Muretus.. 

Nach seiner Rückkunft in ‚sein Vaterland J. C.1557. 
verlieh ihm König Ferdinand die Propsteyen 
bey den obern.Ofener Bädern, und Sanct Ste-” 
phan zu Gran. Im folgenden Jahre ging er 
mit königlicher Bewilligung wieder nach Italien, 
um in Padua sich der Rechtsgelehrsamkeit zu 
widmen. Dort hatte er den nachmahligen Fürs- 
ten Siebenbürgens und König von Pohlen, Ste- 
phan Bäthory, zum Mitschüler, doch nicht, 
zum Freunde, weil gelehrte Eifersucht und 
Ruhmneid sie trennte: Von seinen Verwandten 
und Freunden zur Rückkehr nach Ungarn be- , 
härrlich aufgefordert, verliess er trauernd das J. C. 1560, 
Land des wieder erstandenen wissenschaftlichen 
Geistes und Kunstsinnes. Im Jahre darauf in 
der Tyrnauer Synode mit Joannes Sylves- 
ter Kölösvary zum Abgeordneten der Ungri- 
schen Clerisey an .das wiedereröffnele Conci- 

lium zu ’/[rient erwählet, wurde er von dem 

Könige zum Bischofe von Knin ernannt. ' Seine J. C.1561. 
Reisen, seine Erfahrungen, seine unablässigen 

"Studien hatten ihn,. den neun und zwanzigjäh- 
rigen Mann, ganz in den Stand gesetzt, unter 

den Trienter bejahrten und hochbewürdeten Vä- 

tern, neben dem ehrwürdigen sieben und vier- 

‚zigjährigen Georgius Dräskovics, in glei- 

chem Lichte der Gelehrsamkeit, Klugheit und 
.22*. ‚
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"Beredtsamkeit zu glänzen: leider dass- der dort: 

herrschende profane ‚Geist der Römischen Curia 

“in 'seinem“redlichen, aber noch. nicht abge- 

'schlossenen -Gemüthe eine ninmier zu vermit- 

 telnde Unzufriedenheit aut allem Kirchenwe- 

sen erzeugte. 

Ir 8. Ungeische Bisgnöfe da dem Concilio zu Trient. 

a . Er sowohl, ‘als die Bothschafter des Kö- 

Zunigs, hatten in der ihnen mitgegebenen könig- 

lichen Instruction eine feste Richtschnur ihres 

Verhaltens bey allen vorkommenden Verhand-" 

nungen. Es kam viel darauf an, womit und 

- wobey die Väter die Synodal- - Verhandlungen 

beginnen würden; wollte man etwa mit Ver- 

dammung der Augsburger Confession anfangen, 

so sollten die Bothschäfter das ‘daraus entste- 

hende Unheil auf das Nachdrücklichste “dar- 

‘stellen und darauf antragen, dass die Irrenden 

“Yieber im Geiste der. Sanftmuth. und Liebe auf 

den rechten . Weg zurückgeführt, als durch 
'- Strenge und Gewalt zu dem Abgrund des Ver- 

derbens fortgetrieben werden. Sollten die deut- 

schen Reichsstände, der Augsburger Confession 
.. anhängend, das Coneilium besuchen, oder durch 

‘ihre Machtbothen und Theologen beschicken 
‚wollen, so wird den priesterlichen und könig- 
lichen Stellvertretern ganz vorzüglich obliegen, 
darauf zu halten, dass denselben das ausge- 
dehnteste sichere Geleit, wenigstens kein be- 
schränkteres, als einst den Böhmen von der 
Baseler Synode verliehen und ihnen über alle 
Puncte ihrer Confession ruhiges und geneigies 
Gehör von dem Concilio zugesichert - werde: 

sie sollen anständig und. menschlich behandelt, 
‚ihre Vor träge oder Beschwerden ohne Leiden-
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schaft "und Hass. vernommen; reiflich. erwogen, 
und zur Wiederherstellung der alten kirchli-- 

chen Einigkeit alle mögliche Mittel und Mass- 
regeln erpriffen werden. - 

N\Venn aber die Protestanten in Trient. zu 
erscheinen,’ das Concilium anzuerkennen, oder’ 

: dessen Beschlüsse, Entscheidungen und. Ver- 
ordnungen anzunehmen sich weigerten, so sol 
len die Botschafter mit aller Macht dahin ar- 

beiten, dass desswegen das Coneilium wenig- 
stens für das katholische Kirchenwesen nicht 
aufgelöst werde. Sie sollen darauf antragen, 
dass des Friedens und der Eintracht. wegen, 
und um der Schwachen willen, manche lästige 
Bestimmung des positiven Kirchenrechtes ‚auf- 
gehoben; dass ein vollständiger, klarer, nur auf 
Gottes Wort und echte, apostolische Über- 
lieferung gegründeter Inbegriff der Christlichen 
Lehre’ verfasst, und den’ Pfarrern, Predigern, 
Schullehrern zu bleibender Richtschnur aufge+ 

stelli; dass von den Vätern dem Christlichen . 

Volke unbefangen, ‚gewissenhaft und bestimmt 

vor Augen gelegt werde, was jede der unlängst‘ 

enistandenien Secten in Lehre, Zucht und Ge- 

bräuchen Gutes und Schlechtes enthalte; was 

davon anzunehmen, was zu verwerfen und zu 

vermeiden sey.. Sie sollen darauf dringen, dass 

aus den kirchlichen Überlieferungen, Ceremo- 

nien und Gebräuchen alles Abergläubische, und 

dem Volke wmehr Anstössige, als Erbauliche‘ 

abgeschafft werde. Sie sollen keine Gelegenheit 

unbenutzt lassen, in Vereinigung mit den Both- 

schaftern der. übrigen- Fürsten, die Väter zu 

einer strengen, kanonischen, durchgreitenden 

Reformdes. geistlichen und. weltlichen : ‘Standes 

in Haupt. und Gliedern, im:  höhern und. "ini 

‚
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> niedrigern Kirchendkenste, in Italien und selbst 
>" am Römischen Hofe, wie in den übrigen christ- 

lichen Ländern: zu ermahnen, anzuhalten und 
"unerschütterlich darauf zu bestehen. 

Sollte in den Synodal- ‚Verhandlungen et- 
was, dem vertragsmässigen Religionsfrieden in 
Deatschländ 'Widerstreitendes, oder Nachtheili- 

ges vorkommen, -so sollen die KK. Botschafter 

ihre Einwilligung standhaft verweigern, und un- 
statthafte Beschlüsse .hintertreiben. Erhaltung 
des öffentlichen und allgemeinen Friedens zwi- 
schen Fürsten und Völkern sey und bleibe der 
vorzüglichste Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit, 
damit sie auf Verletzung desselben abzielenden 

Massregeln und ‚Anschlägen bey Zeiten kräftigen 
Widerstand’ ‚entgegen seizen können ?),. 

Es ist nicht. zu bezweifeln, dass diese In- 
. „struclion grössten Theils das Werk des Dräs- 

kovics war. Am Tage und in der Stunde der . 
J. 6.1562. Wiedereröffnung des Conciliums, kam er auf 

18. Janr. dem . grossen Schauplatz unheiliger Ränke'und 
Künste an, um von Gottes Geist erleuchtet und 
enHlammet,, den Kampf mit dem unlautern 

- Geiste Römischer Intrigue zu bestehen, seine 
verderbliche Herrschaft "wenigstens in etwas zu 
‘erschüttern, und ihn für künftige treue Ver- 
fechter der Kirche Jesu zum Verrathe seiner. 
selbst zu zwingen, worin dem Fünfkirchner 
Bischöfe der Prager Erzbischof Antonius 
.Bruss von Müglitz und der 'Turiner Bischof 

31. Jan Andreas Dudics 1hätig beystanden, Sonn- 
abend. vor Eixsurge war der Prager in Trient 

  

a Ferdinan ai IL Instructio pro Orstoribus suis ad Con- 
eilium Trident. Pragae 1. Januar. 1562, ap. ‚Koller Hisı, 
Episc, QEeclesiens. "z VI. p | 129—145. :
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angekommen. Mit ihm zugleich wurde Georg 
Dräskovics.von fünf Bischöfen und dem ge- 

sammten Hofstaat der päpstlichen Cardinallega- 
ten feyerlich eingehohlt und eingeführt. 

Dinstag nach. Reminiscere legte er seine 
eingegangene, förmliche Vollmacht als Both-. 

schafter des Königs von Ungarn vor, und rühm- 
te in einer .Lobrede die Gottseligkeit -und die 

kirchliche Treue seines erlauchten Senders ?). 

Auch ohne jene Vollmacht hatte Dräaskoyvics 

24. Fehr; 

schon so viel Gewicht und Ansehen bey den 

Synodal-Vätern, dass sie ihn der Deputation, 

welche aus dem Veneter Patriarchen, vier Erz- 

bischöfen, neun Bischöfen, Einem Abte. und 

zwey Ordensgeneralen bestehend, das Verzeich- 

niss verbothener Bücher. entwerfen sollte, als 

Präses an die Spitze setzten, und er verlor ihr 

Vertrauen nicht, ungeachtet er gleich in erster 

Audienz seiner Instruction und seiner eigenen 

11. Fobr. 

Gesinnung gemäss darauf antrug, dass die Augs- _ 
88 € ’ 

burger Confession nicht in jenes Verzeichniss 

versetzt werde. . _. r 

In der Congregation, welche am Mittwoche 

vor Lätare versammelt war, gaben Antonius 

Bruss und Georgius Dräskovics zwey 

Denkschriften ein; in der einen machten sie den 

Vorschlag, die Dissidenten in einer öffentlichen 

Schrift zu der Synode einzuladen; in der. an= 

dern forderten sie für die Deutsche‘ Clerisey 

Zuchtregeln;. nebenbey ‘drang der redliche Cär- 

dinalSeripandus auf'eine allgemeine Reform 

4. März. 

der Kirche an Haupt und Gliedern; doch die . 

L 

  

a) Die Rede steht bey Koller Histor. Episcopat. QEeoles. 
T, Vi. p- 157. - -
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Künste der Legaten und die Stimmen ’der päpst- 
‚lichen Soldbischöfe arbeiteten mit aller Anstren- 

gwig dagegen. Dennoch gab der. Cardinal Prae- 
ses Hercules Gonzaga den Vätern. zwölf 
Reformations- Artikel, welche Serepandus 
aufgesetzt hatte, zu erwägen. Den ersten von 
der Residenz der Bischöfe wollte man mit Still- 

‚ schweigen übergehen; allein Bruss und Dräs- 
'kovics widersprachen, behauptend, gerade 
dieser erster. Artikel sey der einzige wich- 

‘tige‘ Punct, alle übrige streifen nur. um den 
Rand des Übels herum. Der Kaiser und König, 
dem sie die Artikel bereits übersandt hätten, 
werde denken, der Papst und. seine Legaten 

: spielten nur nach Willkür -mit dem Concilium, 
das Concilium ‘mit der Reformation. Ferdi- 

50. März. nand bezeigte auch wirklichan seine Bothschaf- 
‚ter seine Zufriedenheit über- ihre Protestation, 
und seinen Unwillen über das schleichende und 
schwankende Betragen der Synodalen. 

6. April. . Montag nach Quasi modo genitt hatten die 
Bischöfe Joannes Sylvester Kolosväry 

‚ von Csanäd und.Andreas Dudics von 
Knin, bevollmächtigte Bothen der Ungrischen 

‘ Clerisey, “in einer ‚General - Congregation ihr 
erstes Öffentliches ‘Verhör. Letzterer begrüsste 
die Synodalen mit ‚einer ‘Lateinischen Rede, 
deren Zierlichkeit und absichtlich angebrachte 
Schmeicheleyen aus dem Munde des schönen, ‘ 
mit Anstand und- Würde auftretenden Mannes, . 
die Legaten und die Italer in so behagliche Stim- 
mung versetzte, dass sie bey aller Weitläufig- 
‚keit derselben, das Verschwinden der Zeit nicht 

‘13. Apr. gewahr wurden ®). In der nächsten General- 

a) Andreae Dudith Orationes ‚quinque in Concilio 
Tridentino habitae, Praefatus est ac Disserrationem de vita et
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Congregation wurde‘ der Artikel von der Residenz 
der Bischöfe und derzur Seelenpflege verpflichte- 
ten Pfründner mit schwerem Herzen vorgenom- 
men, weil.Ferdinand und seine Stellvertreter- 
darauf drangen: Früher hatte der Papst an die 
Legaten geschrieben, sie sollten sehen, ;wie sie 
unter schicklichem Vorwande den 'Artikel un- 
terschlagen - könnten; jetzt aber unterrichtet, 
dass die Unterschlagung ohne Ärgerniss und 
üble Nachrede nicht abgehen könnte, überliess 
er es ihnen, nach ihrer Klugheit darin zu ver 
fahren. Unter den verschiedenartigen Meinun- 
gen über die Frage: ob die Bischöfe kraft gött- - 
lichen Rechtes, oder nur kraft kirchlichen Rech- 
tes, zur Residenz verpflichtet seyen; erklärte 
Joannes Bernardi, Bischof von Ajaccio, 
man sollte weniger über den Grund der Ver- 
bindlichkeit zur Residenz streiten, als vielmehr 
die Ursachen der Abwesenheit den Bischöfen - 
entziehen, Das Concilium "sollte ihnen streng 

'verbiethen,. sich in Staatsangelegenheiten ge- 
‘ brauchen zu lassen und als Richter, Kanzler, 
Räthe, Schatzmeister und Secretäre Königen und 
Fürsten zu dienen. - 

. Dagegen erhob sich Dräskovics und be- . 
hauptete, die Kirche sey gerade dadurch, dass’ 
Männer aus höhern Ständen sich dem Pries- 
terihume widmeten und Bischöfe in den. wich- 

tigsten Staatsangelegenheiten gebraucht wurden, 

zu ihrem Glanz und Ansehen erwachsen, und auch 

der rechtliche Zustand der bürgerlichen Gesell- 
schaft, die bürgerliche Gesetzgebung nnd Rechts- 

pflege” habe durch der. Bischöfe vielumfassende 
‘ 

  

scriptis Auctoris historico -oritieam adjecit Lorandus Sa- 
muelffy. Hal. Magdeb. in ‘4to 1743. Orat. I, p. 8.
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"Kenntnisse; ‚tiefere Einsichten und: politische 
Wirksamkeit beträchtliche Vortheile gewonnen. 

Das: vom Bischofe Bernardi vorgeschlagene 
“ Verboth würde Männer von edler Abkunft, und 

höherer Bildung von dem Eintritte in den Pries- 

terstand zurückschrecken, und diesen ganz dem 

rohen Pöbel und der Verachtung der höheren 

‚Stände Preis geben. : Die Bemerkung des Fünf- 

kirehner Bischofs fand allgemeinen Beyfall; um je- 

doch allem Missverständnisse‘ vorzubeugen, hielt 
er- für nothwendig, seine Meinung über diesen 
Gegenstand ausführlicher darzulegen, 

„Die Frage“,. sagte er, „ob die Bischöfe 

kraft göttlichen Rechtes zur Residenz verpflich- 

tet seyen, hat-etwas Ähnliches mit der Frage, 
ob. alle Weltkörper yon Osten nach Westen 
sich bewegen; weder die eine noch die andere 

. lässt richtig. sich anders, als unterscheidend be- 
- antworten. Man unterscheide eine abergläubi- 

. sche, eine häuchlerische, und eineechte, frucht - 
bringende Residenz. Einige wähnen, der Bischof 
und jeder andere Seelenhirt dürfe: sich weder 
aus Gehorsam, den er kraft göttlichen Rechtes 
der Obergewalt schuldig ist, noch im Drange 
‚der Nothwendigkeit; noch auf Erforderniss der 
Liebe auf einige Zeit. von seiner Herde ent- 
fernen. Diesen Wahn nenne ich abergläubjsch, 

_ und geböthe das göttliche Recht eine solche 
Residenz: so wären wir Alle, die wir hier zur 
Ehre Gottes und zur Wohlfahrt der ällgemei- 
nen Kirche versammelt sind; so wären alle 

heiligen Väter, die in den ältern Kirchenver- 
sammlungen gesessen: hatten, arge Verbrecher 
und Sünder. Häuchlerisch nenne ich die Re- 

 sidenz, wenn der Bischof zwar unablässig bey - 
seiner Herde anwesend ist, doch um nichts
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weiter, als um seine Gemächlichkeit, um .sei- 
nen Geldkasten, um’ Fleisch und Blut, das ist 

um seine Neffen und Verwandten sich: beküm- 
mert, und bloss seiner körperlichen Gegenwart 
wegen, für einen wahren, treuen evangelischen 
Hirten gelten will. Solche Residenz nenne ich 
teuflischen Rechtes. .Eine wahre und frucht- 

bringende Residenz ist, wenn der Bischof, oder 

jeder andere Pfründner, bey seiner Kirche be- 

harrlich bleibend, die iiim anvertraute Herde: 
mit dem Worte Gottes, mit den Beyspielen 

seines tugendhaften Wandels und mit den kirch- 

lichen Sacramenten entweder in eigener Per- 
son, oder bey obwaltenden wichtigen und: un- 

abwendbaren Hindernissen, durch einen tüch- 

tigen und würdigen Stellvertreter nähret, Irren 

diejenigen, welche die erste und zweyte Resi- 

denz- Weise aus dem göttlichen Rechte herlei- 

ten; so versündigen diejenigen sich schändlich, 

welche’ Jäugnen, dass zu der "Aritten. das gött- 

liche Recht verpflichte*, ° oo. . 

Nach dem folgerichtigen Beweis, dass seine 

Meinung in der Lehre Jesu, in den ‘propheti- 

schen und apostolischen Schriften begründet sey, 

schritt er: zur Beantwortung der Frage: ob man. 

unter den obwaltenden Umständen durch ein 

förmliches Synodal-Decret erklären soll, dass 

die Residenz göttlichen Rechtes sey? ‚Er ver- 

neinete sie, weil die in Frage stehende Wahr- . 

heit durch funfzehnhundert Jahre von allen hei- 

ligen Vätern ‘und gewissenhaften Seelenhirten, . 

‚ohne förmliche Erklärung anerkannt und voll- 

zogen worden ist. Weil diese Erklärung durch- 

scheinen liess, dass die erklärte Wahrheit bis 

jetzt in der Kirche Gottes unbekannt gewesen 

sey; weil :diese- Erklärung nicht .nur: unnütz,
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“sondern auch ‘schädlich wäre; indem-ungeachtet 
derselben die grössere Anzahl Bischöfe um.nichts 
treuer -in.die Residenzpflicht sich fügen, folg- 

- ‘lich. nur: ihre Sündenlast :häufen und ihr Ge- 

wissen beschweren. würde. _ ‘Du :[sollst "nicht 
stehlen ;. ist. ein göttliches Geboth; dennoch sind 

 neben-dem göttlichen Rechte noch Galgen nö- 
: thig. Eben. so ist es in ‘der Sache der Resi= 
‚denz mehr. um zweckmässige, menschliche An- 

“  ordnungen -und Strafgesetze zu .thun, .als um 
. eine förmliche Erklärung, was göttlichen Rech- 
:tes sey. . “ 

Die übrigen Gründe: dass eine förmliche 
Erklärung das Ansehen des Papstes, welche die. 

Pflicht: der Residenz häufig’ erlässt,. verletzen 
- würde;. dass man durch solche Erklärung den. 
Irrlehrern, welche, die Entscheidungen der Kir- 
che 'verachtend, sich‘ überall auf das göttliche 
Recht.berufen, nicht. nachahmen müsse; dass 
nach ergangener förmlichen Erklärung die. Re- 

. sidenz in allen Ländern auf gleiche Weise ge- 
halten- werden müsste,- weil was göttlichen 
Rechtes ist, überall und auf gleiche Weise 'ver- - 

“ pflichtet;. diess aber in mehrern Ländern, und 
besonders in Ungarn, wo alle Bischöfe in den 
Comitaten ihres. bischöflichen Sitzes bleibende 
Obergespane, Landrichter, Beysitzer. der Reichs- 
gerichte, und königliche Räthe sind, nicht an- 
genommen und ausgeführt werden könnte: sol-. 
„che und ähnliche ‚Gründe, hätte der. würdige 
‘Mann zu seiner:und der Wahrheit. Ehre, lie- 
ber verschweigen, als anführen sollen. 

Hierauf beantwortete er auch die Gründe 
derjenigen , welche für die.Nothwendigkeit einer 
förmlichen Synodal- Erklärung. der Besidenz- 
Pflicht kraft göttlichen Rechtes gestritten, hatten. 

n



“Er schloss mit einem: Entwurfe zur Synodal- 
Verordnung. Es sollte gesagt werden: die katho- 

‚lische Kirche habe von Alters her immer ge- 
‘glaubt und gelehret, dass die Seelenhirten durch 
Christi Gebotli verpflichtet seyen, ihre Herde, 

ausser dem Falle unabwendbarer Hindernisse, 
in eigener Person.zu weiden durch Gottes Wort, 
durch ihres gottseligen. Wandels Beyspiele und 
durch Ausspendung der Sacramente. Dieser 
Lehre gemäss werde verordnet, dass dieBischöfe,. - 
so wie alle andern Seelenhirten, wenigstens an " 
den hohen Festtagen des Herrn und der Apos- 
tel predigen, und sich dadurch als wahre Nach- 
folger der Apostel beurkunden sollen. . Gewiss, 
würden auch nur mittelmässig gelehrte Bischöfe | 
‚mit kräftigerm Eindrucke. und fruchtbarerem - 
Erfolge, als die gelehrtesten Miethlinge predi- . 
gen.und lehren. Als Ursachen oder Hinder-, 

nisse, unter welchen die Seelenhirten von ihren‘ 
“ Herden abwesend seyn dürften , wären nur drey, 
worin aber alle möglichen Fälle enthalten sind, 
in der Verordnung anzugeben; höhere Liebes- 
pflichten, dringende Nothwendigkeit, und-ge- 
setzmässiger Gehörsam. Weil aber alle Ver- 
ordnungen nur todter Buchstab bleiben, wenn 
nicht "zugleich für ihre Vollziehung ‘wirksam 
gesorgt wird: so, verlangte er dringendst, "dass 
die Metropoliten durch ein strenges Synodal-. 
Decret verpflichtet werden, alle zwey, höch- 
stens alle drey Jahre die Provincial-Synode zu’ 
versammeln, -wo der Metropolit und der älteste 

Bischof den übrigen Bischöfen, diese dem Me- 
tropoliten und dem ältesten Bischofe Rechen- 

schaft geben, wie gewissenhaft jeder die Verord= 

nung über dieResidenz befolget, und wie pünct-
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lich er jährlich seine. Diöcesan - - Synode ‚gehal- 
ten habe ?). 

So einfach, klar und bestimmt sprachen 

.» Wahrheit und Klugheit vereinigt aus des Fünf- 

‚“ kirchner Bischofs Munde zur Freude. der Recht- 

schaflenen, zum Schreck und zur Angst der 

Ruchlosen, _die-- da sagten, ‚sie seyen Apostel, 

_ undesnicht waren, weilsie nur nach der Wolle 

‚ihrer Schafe geitzten, - und in weiter Entfer- 

nung von der darbenden Herde sie verprassten. 

- Zum Unglücke machten die Letztern in Trient 

die Mehrzahl aus, sie geriethen mit dem Er- 

stern über die Residenzpflicht in hefügen Zank; 

das Licht der Wahrheit glänzte zu rein und zu 

helle, als dass es die ausgetriebenen Nebel der 

Cottlosigkeit, des 'Weltgeistes, der Genusssucht 

ganz verdunkeln konnten; die Feinde der Wahr- 

heit, ‘d*e besoldeten Dienier der Römischen Curia 
wussten sich nicht anders mehr: zu helfen, .als 
dass sie die Entscheidung der Sache dem Be- 
lieben des Päpstes anheim stellten , worüber die 
Legaten frohlockten. Dagegen klagten die Spa- 
nischen Bischöfe laut und bitter über die Skla- 
verey des Conciliums; die Jeichtblütigern Fran - 
zosen gefielen sich in dem verbreiteten Einfalle, 

der von den Vätern hocligelobte heilige Geist 
müsse vor jeder‘. Verhandlung erst von Rom 
im Felleisen gebracht werden, und wenn die: 

Etsch mit andern Flüssen sich ergösse und auf- 

schwölle, könnte der Römisch - heilige Geist 

nicht über die Wässer kommen; die gemässig- 
tern, unter diesen die Ungrischen Bischöfe, be- 

  

a) Georgii Driskovics votum in quaestione de Re 
sidentia ap. Koller Hist. Epiwopat, QEccles, Tom. Ye 
p- 163182.
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merkten bloss, es wäre besser gewesen, dass _ 
der Papst die Wiedereröffnung des. Conciliums. 
unterlassen hätte, als dass er es an seine Will- 
kür Schgnden halte; .die Hoffnung auf eine 
Reform ?sey verschwunden, ‚und leichter hätte 
ein Zwerg‘ ‚dem Hercules die Keule "entrissen,, 

“als die gutgesinnten Väter dem Papste die Frey- 
heit des Coönciliüms 'abdringen ‚köimter. Den- 
noch wurde in.der nächsten Congregation von ’20. April. 
den eifrigern Bischöfen. Entscheidung über die 

Residenzpflicht gefordert. Der Cardinal Prae- 
ses Stanislaus Hosıus unterbrach ihren 

Vortrag mit der Weisung, es sey genug davon 
gesprochen, das Syriodal,- Decret werde. den. 
Streit entscheiden. Zur Entwerfung desselben. 
‘wurden sechs Bischöfe, unter ihnen auch An- 
dreas Dudics verordnet. Sie hatten sich ihres . 
Auftrages bald entlediget; aber die Legaten, 
von dem Papste geleitet, waren unübertrefflich 
in Erfindung neuer Vorwände, 'Schwierigkeiten 
und Hindernisse, durch. welche der Vortrag 

“ des Decretes, welches sie in eine andere, Nie- 
manden befriedigende Form gebracht hatten, 
bis Freytag nach Allerheiligen verschoben blieb. 6. Novbr; 

In der Congregatiori Sonnabend nach Fron- 6. Junius, 
leichnams- Octave” wurden den Theologen zur 
Untersuchung folgende Artikel übergeben: Ob 
es göttliches Gesetz sey, dass, alle Gläubigen 
das Abendmahl unter beyden Gestalten empfan- 
gen? Ob die Kirche gültige Bestimmungsgründe 

hätte, die Communion der Laien unter Einer, 

Gestalt. einzuführen? Ob der ganze Christus 
mit seiner Gnadenfülle unter Einer Gestalt eben 
so vollkommen empfangen werde, als unter 
zweyen? Ob die ältern Bestimmungsgründe der 
Kirche zur Entziebung des Laienkelches auch
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jetzt noch Statt haben können? Unter welchen. 
Bedingungen die Kirche. gewissen ‚Laien den 

-” Kelch bewilligen dürfte? Ob Kindern y vor: vollem 
. Gebräuche ihres Verstandes das Abend; hl dar- 
zureichen sey? Dagegen. ‚bemerkte .Pre 

“ Guerrero GrinaderErzbischef,. der erste Artı- 
kel sey schon im Conslanzer- Concilio, die übri- 

gen seyen!zu Trient unter Julius dem II: 

entschieden worden; jede neue: Unterhandlung 
darüber 'sey Zeitverschwendung, wodurch man 

“nur der allgemeinen’ Reform und der Entschei- 
duug der Residenzpflicht zu Entrinnen suchte. 
Darüber entstand. Lärm, nach dessen Süllung- 
Dräskovics, von Frankreichs Bothschaftern 

» unterstützt, behauptete, man dürfe den ersten 
° Artikel, ungeachtet seiner Entscheidung zu Con- 
- stanz, nicht übergehen, weil die neuern Refor- 

. ıiätoren.Vieles in Anregunggebracht haben, was 
zur Bestärkung der Gläubigen erwogen, werden 
müsse. Seine Meinung ward allgemein; aber 
bald verlautete, dass die Spanier und Italer im 

Laufe der Verhandlungen diejenigen verketzer- 
‘ ten, welche die Bewilligung beyder Gestalten 

_ für die Laien verlangten. ' 
Dawider traten Bruss, Dräskovics, 

27. Junius. Kolosvary und Dudics Sonnabends vor Petri 
und Pauli mit..einer Denkschrift auf,‘ -woriu 
sie darstellten, keine menschliche Macht wäre 
im Stande, den Calixtinern in Böhmen den 
Genuss des Kelches zu entziehen. Ihre Anzahl 
sey im Lande die grösste; sie seyen in den meis- 
ten Puncten des Lehrbegriffs mit der katholi- 
schen Kirche einig; ihre Priester 'seyen unver- 

‚ehelicht und von katholischen Priestern ordinirt; - 
sie beteten für den Papst;. Cardinäle, Bischöfe 
und Priester in ihren Litaneyen; sie seyen be- 
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bereit, .den neuernannten "Prager Erzbischof 
Ifr ihren rechtmässigen Prälaten anzuerkennen; Se 
minder wichtige Dinge , ‚worin sie sich von 
der Rönmischen Kirche unterscheiden, können 
leicht vermittelt werden, wenn man ihnen den 
Kelch gestattete. “Selbst von: gebildeten und 
gottesfürchligen Katholiken werde behauptet, 
dass man - unter beyden Gestalten. mehr Gnade, 
als ünter Einer empfange. Darum sollte das 
Concilium durch übermässige Strenge das Böh- . 
‚mische Volk nicht. zur Verzweiflung ‘bringen, 
und es nöthigen, zur Lutherischen Kirche über- 
zugehen. So verhalte es sich auch .mit andern 
Völkern; und die. Väter möchten nicht glauben, 
dass alle, die den Kelch forderten, den neuern - . 
Secten arigehören; .es seyen Katholiken ‚ Ireue 
Anhänger des .apostolischen Stuhls, für welche ' 
um die . Bewilligung des Kelches angehalten wird; 
aber auch viele Abgefallene würden, gerührt, 
durch diese Begünstigung g, in die Gemeinschaft 
mit den Bechtgläubigen zurückkehren; dess- . 

“ wegen bilte- auch der Kaiser und ‚König dar- 
um. In Ungarn könne das Volk, ja selbst. der 
Adel nieht mehr im Zaume gehalten werden, | 
und bey forigesetzter Verweigerung des Kelches 
dürfte endlich nur ein kleines und schlechtes 
Häuflein Katholiken übrig bleiben. Die Pries- - 
ter werden mit Gewalt gezwungen, den Kelch 
zu reichen; ‘den "Widerstrebenden werden die 
Einkünfte und. Kirchengüter geraubt; sie, selbst . 
in Leibes- und Lebensgefahr, gesetzt, Wohl 
haben der Graner Erzbischof und andere Bi 
schöfe Priester, die der Gewalt .nachgegeben 
‚hatten, bestraft: allein: die Folge war, dass. die 
Kirchen ohne Priester, die- Kinder ungetauft 
blieben, Männer und "Weiber, Jung und Alt 
VII. Theil. 25 

,
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thiermässig-fortlebten und ohne Sacramente hin- 

- “starben. In vielen Gegenden habe man durch 

eine Reihe. von Jahren keinen Priester gesehen, 

der das verlassene Volk im Christenthume un- 

terrichtete. Die Väter möchten sich also die- 

“ses betrübten Zustandes erbarmen, und. es sich 

ernstlich angelegeri seyn, lassen, so viele Völ- 

ker im Schoosse der katholischen Kirche zu 

erhalten, und die Abtrüntiigen wieder dahin 

zurück zu führen. 2 \ 

“ In derselben Congregation und noch vor. 

den Ungrischen Bothschaftern hatte. auch der 

Bayernsche Gesandte Augustin Paumgart- 

ner, beyder Rechte Doctor, iu einer kraft - und 

nachdrucksvollen Oration um das Abendmahl 

unter beyden Gestalten angehalten; und in der 

4, Julius: Goyigregation am Sonnabend nach Mariä Heim- 

‚suchung machten auch Frankreichs Bothschaf- 

ter, Louis von Lansac, Rene Ferriere 

und Gui Fabex, von Pibrac, hochansehn- 

liche, gelehrte ,. beherzte Männer mit den Ung- 

rischen und den Bayernschen gemeinschaftliche, 

Sache, indent sie gleich diesen, für die Laien 

ihres Vaterlarides die Gewährung. des Kelches 

forderten. Da geriethen des Papstes Legaten 

in Verlegenheit und Angst. Es war ihnen nicht 

mehr verborgen, dass ınan die Fordernisse noch 

um Vieles weiter treibenwerde; dennDr. Paum- 

‘ gartner sprach allenthalben laut von nothwen- 

: diger Aufhebung‘ der priesterlichen Ehelosig- 

keit, und Lansac hatte eine beträchtliche An- 

zahl Bischöfe zu Gaste geladen und sie vermah- 

net, die Forderung der Ungrischen Bothschaf- 

.ter zu unterstützen; Frankreich würde noch 

mehr verlangen und darauf bestehen, dass die 
öffentlichen Gebethe und Messen in der Lan-
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‘ dessprache verrichtet, die Bilder aus den Kir- . 
chen_weggeschafli, die Priester der. Ehelosig- 
keit entbundei werden. 

Inzwischen halte Dräskovics die eben 
jetzt eingegangenen sieben und zwanzig Postu=- 
late seines Königs den- päpstlichen Legaten über- 
geben; die merkwürdigsten waren folgende: 
der Papst müsse ersucht werden, dass er sich 
selbst und den Römischen Hof gutwillig re- 
formiren lasse. — Keine: ärgerlichen Dispen- 
sationen sollen hinführo mehr ertheilet; — alle 
Exemtionen widerrufen, die Klöster unter der 
Bischöfe Gewalt und Aufsicht gesetzt werden. — 
Die Bischöfe sind schlechterdings zur Residenz- 
anzuhalten, sie sollen ihr Amt selbst, nicht 
durch Vicarien verwalten; die Visitationen und 

Diöcesan- Synöden sollen jährlich gehalten wer- 
den. — Es wäre vielleicht gut, die Vielheit 
der Menschensatzungen einzuschränken. — Die 
Breviaria nnd Missalia sind zu reinigen, und 

alles, was nicht aus der heiligen Schrift ge- 
nommen, auszumerzen. — Das heilige Con-- 
cilium 'möge- beherzigen, ob es nicht heilsam 
wäre, die Satzungen positiven Rechtes’ nachzu- 

lassen, und dem Verlangen verschiedener Na- 
tionen das Abendmahl unter beyden Gestalten 
‘zu bewilligen. — Die Strenge des Fastenge- 
bothes soll .gemildert; — die Priesterehe we- 
nigstens einigen Nationen vergönnet werden. — 

. Die Bischöfe, die noch keine hohe Schulen 
haben, sollen Collegien errichten, um Candi- 

daten, der Theologie darin zw unterhalten und 

gründlich bilden zu lassen. — In weitläufigern 
Provinzen sollten. mehrere Bisthümer errichtet 
und zur Dotation reiche Klöster angewendet 
werden. —_ wo Kirchengüter bereits zu welt- 

25* 
’



r 

nn Bes 

* Jichem Gebrauche. veräussert sind, muss man_. 

es dabey bewenden lassen, und das: Unrecht 

° yerschmerzen., Do 

- Wer immer die Verfasser: dieser . Artikel 

waren, ob Friedrich Staphylus, ob Olä- 

hy, Dräskovies, oder-auch alle drey ge- 

meinschaftlich, das Lob :muss ihnen bleiben, 

dass sie vollständig -erkannt ‚halten, was der 

_ Römischen. Kirche Noth Ihat, und Muth genug 

besassen, es’ frey, auszusprechen. — Allein die 

päpstlichen Legaten erschracken vor den gegrün- 

deten Ansprüchen- der Weahrbeit,_ und fassten 

den kleinherzigen Beschluss, sie unter den ’er- 

- bärmlichsten Wendungen und Ausflüchten zu 

> °  unterschlagen, un die llömische Curia in ihrer 

"Verderbtheit.aufKosten der Kirche Jesu zu retten. 

. = Da sie von dem Papste geheime Weisung 

hatten, den Beschluss “über die: verlangte Theil- 

nahme der Laien an den Kelch so viel mög- 

lich in die Länge zu ziehen, so liessen sie in 

10. Julius, dev Congregation ‘am Freytage nach Petri und 

“Pauli Octave neun. Reformations- Capitel ver- 

“lesen. Bey dem Capitel von den Einweihun- 

gen zu einem Titel erinnerte Draskovics, 

man sollte den alten Kirchensatzungen gemäss, 

 Niemanden ohne Titel, Amt und Einkünfte, zum 

‘Cleriker weihen. Dergleichen herumziehenden 

Pfaffen sey nichts fremder, als die Absicht Gott 

” und der Kirche zu dienen; sie wollen nur im 

Übertilusse und Wollust leben, wodurch sie dem 

Priestertliume zur Schande gereichen. Er habe 

selbst gesehen, wie leichtsinnig man im Rom 

verächtlichen Wüstlingen ganze Bisthümer zu- 
spielte; um sie in höhern Rang Zu setzen; nach 

. einiger Zeit dankten sie ab, und blieben Ti- 
- iular-Bischöfe, um der Ehre von der Welt ohne 

xoı . - . \
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‘Pflicht und Arbeit zu geniessen. Solche Gräuel 
habe die alte Kirche nie gesehen. Darum 
ınüsste das Concilium festsetzen, dass: Niemand 
Geistlicher sey, der nicht'ein Kirchenaut ‚ver- 
waliete. Das Decret über die Zertheilung grös- 
serer Pfarreyen billigte er zwar, doch wollte er 
es auch auf die grossen ausgebreiteten Bisthümer'. 

ausgedehnet haben. In Ungarn erstrecke sich die 
Diöces einiger Bisthümer auf zweyhundertMeilen 
im Umkreis, wie könnte da der Bischof jährliche 
Visitation halten und seiner Herde pünctlich und 
wirksam dienen? Bey den übrigen höchst un- 
wichtigen Artikeln bemerkte er, es scheine ge- 

gen die. Würde: des Conciliums, die Reform | 

bey unbedeutenden Kleinigkeiten anzufangen, 

erst sollte man die grossen Wichte an Zucht 

und Ordnung binden, dann auch die kleinern 

- fassen. .Der Ungrische Franciscaner. Bruder 

Georgius Ziskovics setzte hinzu, man 

müsste-vorher von .der Sonne die Flecken weg- 

nehmen, che man die Sterne putzte; ‘ein kran- 

ker Körper sey unheilbar, so lange die bösen 

Säfte aus dem Haupte in die Glieder sich er- 

gössen.. .Einige Bischöfe Spaniens ‚verstanden . 

die Winke, und wollten mit einstimmen; aber. 

die Legaten liessen sie nicht zu \Vorte kom- 

nen; und so hatte denn Dräskovics auch ' 

_diess Mahl wieder, dem bösen Geiste der Curia 

zur Beschämung, der Wahrbeit  Zeugniss gege* 

ben. Seine Reden wurden ihm von dem Car- 

dnial - Präses Sjimonetta verwiesen; aber 

Dräskovics bekräftigte sie nur noch nach- 

drücklicher, und vermahnete auch seine Mit- 

bischöfe, was sie für’ wahr, recht und’heilsam . 

hielten, frey, urgesheuet und ohne Ansehen der 

Personen. auszusprechen. :. —— 
- 

"r
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- Diess that Andreas Dudics in der 
16. Julius fünften feyerlichen Sitzung in seiner La - 

teinischen Oration von dem Sacramente des 
Leibes und Blutes Christi, nicht achtend 
der Weisung der Legaten, . die Angelegenheit 
des Laienkelches unberührt zu lassen. Da- 
mit er.nicht den Reformatoren das Wort zu 

reden schien, eiferte -er. anfänglich wider die 
Harinäckigen, welche dem Papste die Aner- 

 kennung als Statthalter Christi versagten, und 
- dem mütterlichen Schoosse der Römischen Kir- 

che sich entwunden hatten. Er nannte die Re- 
formatoren mit Nahmen,. die durch Irrlehren 
das Sacrament entheiligten. Andere, in Engel 
"des Lichtes sich verstellend, streiten für Christi 

- Blut, stiften Secten und erfrechen sich, die wei- 
seste Mutter ‘des Irrthumes zu beschuldigen. 
Wohl habe. die Kirche in den Zeiten:der ers- 

ten Lauterkeit sämmtlichen Gläubigen den Kelch 
gereichet, aber nach Abnahme des Glaubens 
und Erlöschung der Liebe den Laien ihn klüg- 
lich entzogen, und fromme. Leute haben es 
friedlich geschehen lassen, in der Meinung, dass 

‘ der Leib des Herrn nicht ohne Blut sey. Nun 
fordere Deutschland den Kelch wieder; aber- 
die Deutschen sollen nur in den Schooss der 
Mutter zurückkehren, so wird sie ihnen auch 
den Kelch liebreich darbiethen. Darauf redete 
er zu seinen Ungern, führte ihnen den Glauben 
ihrer Väter und die- ihnen erzeigten Wohltha- 
ten der Römischen Kirche in das Andenken 
zurück, und ermahnte das Concilium, väter- 

. lich mit dieser Nation zu verfahren, ‚das bey 
ihr entzündete Feuer zu löschen, der "Schwa- 
chen zu schoren,, und den Durst nach dem Kelch 

des Herrn zu stillen. Christi Wille sey:es nicht, 

\
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dass seine Bekenner um seines Blutes Willen sich 
trenneten, gegenseitig verfolgten, verdammten 
und so viele Völker und Länder sich spalteten. 

Bey den Vätern stehe es nun, ob sie die Ver- 

irrten. aufsuchen, und als rechschaffene Hirten 

die verlornen Schafe zur Herde zurückbringen 

wollen. Die ganze christliche Welt sey in ge- 

spannter Erwartung, ob sie auf ihrem Eigen- 

sinne bestehen, oder das göttliche Liebesgeboth _ 

des Erzhirten befolgen würden. 

Gegen das Ende schärfte Dudics den 

Vätern die Residenzpflicht mit .erschütterndem - 

Nachdrucke ein; sie söllen, sie müssen bey ihren 

Schafen bleiben, und sie selbst, nicht durch an- 

dere weiden, wenn sie für treue Hirten, nicht 

für treulose Mielhlinge vor Golt und Menschen 

gelten wollen. Zu Blitzen und Flammen wur- 

den aus seinem Munde die Drohungen des Herrn 

über die Hirten, die nur sich ‚weiden; vom 

Stärken der Schwachen, vom Heilen der Kran- 

-ken, vom Verbinden. der Verwundeten, vom 

Zurückführen der Verjagten, vom Suchen der 

Verirrten. nichts wissen wollen ?). Er selbst. 

drohete mit Zacharja’s Worten: O der Götzen- 

hirten, die ihre Herde verlassen. ‘Das Schwert 

schwebt über ihren Armen .und ihrem rechten 

Auge; ganz verdorren wird ihnen. ihr Arm, 

ihr rechtes Auge durch Blindheit verfinstert 

werden b). Davor: sollen sie zittern, in sich 

gehen und sich hüten, dass sie nicht in die 

züchtigenden Hände des lebendigen Gottes fallen. 

Sie sollen nach der Entlassung des Conciliums 

nach Hause eilen, und ihr Licht vor ihrer Herde 

leuchten. lassen. ' Er sähe schon. im Geiste vor- 

  

a) Ezechiel XXXIV..2—11. .b) Zacharja XI. 17.
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“her, . wie’ sie sich einander aneifern, wie sie: 
‘von: heiligem "Pflichtgefühl durchdrungen, ein- 

“ ander zurufen: kommet, Brüder, lassi.uns gehen, 
. lasst uns. reisen. Was säumen wir? lasst uns 

2 zu unsern Schafen. ‚fliehen; Gottes Sohn. hat sie 
mit seinem Blute erlöset; als unerbiltlicher 
Richter wird .er. ihr‘ Blut von unsern Händen 
fordern u. s. w. 2). 

.Da zeigte sich wieder der Wahrheit und des 
‚Geistes Macht; der an Jahren j junge, an Weisheit 
‚alte, an Einkünfi en’arme,.än eben so gründlichen 

. als vielseitigen Kenntnissen reiche Bischof, hatte 
in der glänzendesten Versammlung über zwey 
verhasste Gegenstäude mit Krafi, Feuer. und 
Kunst‘ gesprochen, und die päpstlichen Legaten, 
Hofprälaten und Soldbischöfe in grosser Mehr- 

‘heit. sassen wie versteinert; "Keiner gab ein 
Zeichen seines Missfallens, Keiner wagte einen 
Machtspr uch oder einen Ausfall seines Verdrus- 
ses: doch lauten Beyfall erhielt der Redner 
nur von den Bischöfen Spaniens. und Frank- 

.%. Julius. reichs. Dennoch wurde er in der nächsten Con- 

'gregation von den Legaten, wahrscheinlich auf 
Antrag der. zwey redlichsten unter ihnen, des 

"Gonzaga und Seripandus- zu der Com- 

mission, welche. die, bey Feyer der. Messopfer 
“ eingeschlichenen Missbräuche auszumitteln ‚und 
anzuzeigen hatte,, verördnet. 

24. Julius. In einer andern Congregation, in welcher 
‘ sämmtliche Legaten, die Bothschafter der Fürs- 
ten; hundert sieben und funfzig Bischöfe, hundert. 
Theologen, und: gegen zivey tausend andere | 
Personen. verschiedener Stände den Verhand- 
lungen über das Messopfer ‚zuhörten ,\ trat der 

  

-@) Andr. Dudithii Orstio II. ap. Samuelffy p15—. 

N
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Dominicaner Mönch Anton ‚Crosupto mit 
einer Rede gegen diejenigen auf, weiche das 
Römische Mess - Ritual unbedingt allen Kir- 
chen und allen Völkern aufdringen wollten, 
Nur die wesentlichen Theile der Messe muss, 
ten seiner Behauptung nach beybehalten, die 
Verschiedenheit der Gebräuche: stillschweigend 
geduldet werden. Besonders aber sollte der | 
uralte einfache Ordo Romanus zur Richtschnur 
dienen, und.man sollte nicht übersehen, dass 
daselbst klar und bestimmt von der Laien- 
Communion unter. beyden Gestalten die Rede - 
sey; wesswegen auch das Concilium den so drin- 
gend verlangten Kelch nicht länger mehr vor- 

. enthalten solltee Da brachen die päpstlichen 
Soldbischöfe und Theologen in lautes Murren . 
wider den Redner aus; aber GeorgiusDräs- 
kovics erhob sich zu dessen Vertheidigung 
‚und bemerkte: Grosupto habe nicht unrecht 
geredet, und nichts-Ärgerliches vorgetragen, er 
habe nicht vor Laien und Idioten, sondern vor 
"gelehrten, hochbewürdeten, geweiheten Männern 

E gesprochen, welche sich: an der Wahrheit nicht 
ärgern dürfen, und den allgemein. verbreiteten 
‚Argwohn, als könnten sie nichts weniger als 

. die Wahrheit vertragen, nicht.bestätigen sollten. 
Indem er die Väter.vor verschuldetem Arg- 

wohne der Wahrheitsscheu warnete, gerieth er 

‚selbst bey den ‚päpstlichen Legaten. in. den Arg- ‚ 

wohn 'einer Meuterey. mit den Bischöfen Spa- 

niens. Sie sollen sich. verbündet haben, dass, 

wenn er die Erklärung .der Residenzpflicht, 

worauf sie unbiegsam bestanden, befördern hül- 

fe, sie ihm wieder in der Angelegenheit des 
Kelches kräftig beystehen wollten. Diess mel- 

 deten die Legaten nicht nur dem Fapsie, son-



“halten, der zu Folge das Concilium dem Kai- 
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dern auch dem Könige von Spanien, um ihn 

wider seine Bischöfe und Dräskovics aufzu- 

bringen. Unterdessen hatte Cardinal Gonza- 

ga von dem Papste die geheime Weisung er- 

. 

ser und König willfahren, und seinen Erh- 

staaten den Kelch bewilligen sollte. Allein die 

Leegaten hielten. für besser, dass der Papst diese 

Angelegenheit dem Concilio entziehe, und sei- 

ner Machtfülle vorbehalte, damit 'er seine Be- 

willigung binden möge an Bedingungen, welche 

er jedes Mahl nach den. Umständen erklären, 

einschränken oder erweitern könne. Diese Ab- 

sicht der Legaten konnte dem wachsamen' und 

scharfsichtigen Dräskoyvies nicht verborgen 

bleiben; er. meldete ihnen Ferdin ands Unzu- 

friedenheit über die letzte feyerliche Session, 

welche die Forderung des Kelches ‚unentschie- 

den liess; und seine Besorgnisse, dass bey län- 

'gerer Zögerung in seinen Erbreichen sich ein 

Feuer entzinden dürfte, welches dann nicht 

leicht ‘wieder zu löschen ‚wäre. Die Legaten 

versicherten den Boihschafter von des Paptes 

Bereitwilligkeit, zugleich aber von ihrem Un- 

vermögen, sämmtliche Väter zur Einigkeit über 

diesen Gegenstand zu stimmen, wesswegen ihnen 

gutdünke, die Sache der unmittelbaren Ent- 

scheidung des Papstes anheim zu stellen. Nein; 

- erwiederte Dräskovics, ihre Massregel würde 

den Glauben der ganzen Christlichen Welt an 

die Freyheit des Conciliums vollends aufheben, 

und wenn die wichtigsten Angelegenheiten im- 

merfort‘ von dem Concilio an den Papst,” und 

von dem Papste wieder an das Concilium ver- 

‘ wiesen würden, so wäre es Niemanden zu ver- 

argen, der alles Thun und Treiben der Väter



in Trient als blauen Dunst, als verächtliches 
Gaukelspiel und Spiegelfechterey betrachtete. 
Nach mehrern Reden und Gegenreden liess 
endlich Dräaskovics sich gefallen, dass der 

Kelch durch das Coneilium selbst. bewilliget 
' werde, doch unter der unerlässlichen Bedingung, 

dass die damit begünstigten Nationen, alle Lehr- 
puncte. und Verordnungen des Coneiliums : an- 
nehmen. 

Der Cardinal-Präses Gonzaga gab dem- 
nach den Vätern. zu überlegen , ob dem Ver- 
langen des Kaisers gemäss, und unter welchen 
Bedingungen für das Deutsche Reich und des 
Kaisers Erblande die Laien-Communion unter 
beyden Gestalten zuzulassen sey. Vor der Bo-7.Augn. 
rathschlagung darüber trug Georg. Dräsko- 
vics eine bündige Rede vor ?); wie wenig sie 
gewirkt hatte, zeigte am Sonnabende vor Mariä 5. Septbr. 
Geburt die:Stimmensammlung. Die Väter wa- 
ren in vier Hauptparteyen getheilt. Die erste, 

s funfzig der gelehrtesten Bischöfe bestehend, 
ter ihnen auch der Cardinal und Trienter 

Bischof Ludovicus Madrucci, riethen den 
Kelch schlechthin, wie es der Kaiser und der 
Bayern Herzog verlangt hatten, nach zu lassen. 
Die zweyte Verwarf die Forderung gerade zu, 
und dieser traten mit Ausnahme des Granader’ 
Bischofs, sämmtliche Bischöfe Spaniens bey. 

. Die dritte wollte Verordnete in die Provin- 
zen aussenden, zur. Erkundigung, bey welchen 
Völkern und unter welchen Bedingungen es 
rathsam sey, den Kelch zu gewähren. Die 
vierte: anZahl die grösste; an Licht und Wahr- 

  

a) Sie steht bey Samuelffy p. 68-72, und bey Koller. 
Hist. "Episcopät, NEecles, T. VI. p. 184,
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'heit, an Einsichten und Redlichkeit. die kleinste, 

"forderte, dass die ganze Sache der Machtfülle 

“ und der’ Weisheit des Papstes anheim gestellt 
“" wverde. Der Granader Erzbischof Petrus 

. Guerrero und Petrus Danez Bischof von 

Lavour, ‚waren der Verleihung des: Kelches in 

der‘ Laien- Communion nicht entgegen; ‚aber 

beyde’ protestirten. wider die Anheimstellung 

der Sache an den Papst, wobey Letzterer be- 

merkte: wenn das so fort getrieben würde, 
dass-der Papst und, das Concilium: wechselweise 

‘= eine und dieselbe Angelegenheit sich einander 

zuschöben, und Keiner sich die Finger daran 

‚ ‘verbrennen wollte, würde ‘es bald allgemein 

heissen, Papst und Concilium spielten mit der 

‚gesammten Christenheit und Gottes Wahrheit 

nur falsches betriegerisches Spiel. Man müsste 

'dabey den Papst entweder. als Oberherrn oder 

als Unferthan ansehen; hätte das Concilium 

- nicht Muth, die Sache zu eutscheiden, so er- 

kennete es den Papst für seinen Obern; wol 

es der Last sich entwinden, und den Papst da- 

mit beladen, so behandelte es ihn als seinen 

"Unterthan; Beydes gezieme sich nicht, bevor 
nicht ausgemacht wäre, ob der Papst über das 
Conciliam, oder: diess über den Papst sey. 

Eben so lange nmiüsse die Heimstellung an den 

Papst unlerbleiben, damit die noch unentschie- 
denen Ansprüche Beyder in Nichts gefährdet 

würden. on \ . 

Darüber ergrimmien sich die päpstlichen 

Soldbischöfe so heftig, dass Anzüglichkeiten, 
. Zank und Beschimpfungen erfolgt wären, hätte 

Andreas Dudics ificht seine Stimme erho- 
ben, und ruhiges Gehör erfordert, Mit Kralt, 
Nachdruck und Gründlichkeit drang er auf die
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Bewilligung des Kelches. Er bekannte , die 
Gründe der Gegner seyen zwar stark, uud könn- 
ten fast ıhn selbst überreden; allein er ‚wisse 
aus Erfahrung, dass es hierbey mehr auf die 
Beschaffenheit der Länder und Meischen, als 
aut metaphysische Spitzfündigkeiten ankomme. 
‘Nach bündiger Widerlieg syps .der Gegengründe, 
bath er, die. Väter so vieler Kirchen sich zu 

. erbarmen und die Bitte eines so grossen Kai- 
sers und Königs, der nach Frieden und Einig- u. 

keit in der Kirche Gottes so herzlich sich sehnte, 
nie ohne 'Thränen davon spräche, nicht, uner- 
füllet zurückzuweisen. Besonders scharfe Rüge - 
verdiene Joannes Osius Bischof von "Rieti, 
welcher auf Belehrung des Kaisers, was seinen . 
Staaten erspriesslicher sey, als der Kelch, an- 
getragen hatte: besser wäre, wenn dieser Prä_- 
lat, gründlicher Kenntnisse. ermangelnd, und 
nur in der Kunst, den Cardinälen in Rom auf- 

züwarlen, gewandt, um die kaiserliche Regie-- 

vung sich gar nicht bekümmerie. Vieles hätte 
er noch zu beantworten, womit Einige in der 
Versammlung schienen Andere zum Zweykamp£ 
heraus zu fordern; ‘er wolle. es aber stillschwei- 
gend hingehen lassen. Zum Schlusse wieder- 
hohlte er mit geschärften Nachdrucke: würde 
der Kelch nicht bewilliget, so. wäre es der 
"Würde und Wohlfahrt der katholischen Kirche: 

zuträglicher gewesen, wenn man gar kein Con-. 
cilium eröffnet hätte. 

Gründlicher, gehaltreicher, freymüthiger 
and zierlicher ist im: Laufe des Trienter Con- 
ciliums über keinen Gegenstand von irgend je- 
manden gesprochen worden, .als Dudics, von 

‚apostolischem Feuereifer entflamımet, diess Mahl 

- für. den Kelch gesprochen hätte; dennoch be- 

x
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wirkte er nichts als ängstliches Schweigen der 
Bischöfe. Niemand hatte Muth genug, ihm zu 
"antworten, oder die Frechheit, mit einem Ver- 
weis ihn. zu demüthigen und die Wahrheit zu 
beschimpfen; aber auch nicht Einer der Gegner 
widerrief seine ‘Meinung. Durch die schwe- 
ren Nebelwolken einer düstern ‘Schul = Ortho- 
doxie konnte in ynellkern Spanischen Bischöfen. 
keine liberalere Gesinnung mit ihrem Lichte 
durchbrechen; und unter dem Frohüdienste der 
Römischen Curia war in den Italischen Bischö- 
fen der Sinn urid das Leben der Wahrheit schon 
längst erloschen. 

—6.Septr. dert ‘sechs und sechzig Bischöfen . "Tortgeseizien 
x Berathschlagun ergab "sich, dass: vierzehn 

Prälaten‘ zur‘ Aüfschiebung des Decretes, und 
acht und dreyssig zur Verweigerung des 
Kelches, neun und zwanzig- zur Bewilli-, 
gung desselben, vier und zwanzig zur 
Heimstellung _ann den Papst gerathen. Ein 
und dreyssig Bischöfe waren zwar für die 
Bewilligung, “aber darin nicht einig, ob sie 
den Bischöfen zu. übergeben, . oder der Voll- 
'ziehung des Papstes zu überlassen sey; Einer 
‚davon “blieb gleichgültig, zehn spielten die 

. Sache dem Papste zu, neunzehn wollten die 
„Bewilligung bloss auf Böhmen und Ungarn be- 

schränken. Ehe der Bericht an den Papst aus- 
gefertiget ward, kam Dräskovics dazwischen 
und. verlangte von den Legaten, dass in der 
bevorstehenden Session ein. entscheidendes De- 
eret über die Sache bekannt gemacht würde, 
und zwar mit ausdrücklicher Angabe: „weil es 
„das Concilium für rathsam hält, den Laien 
„den Kelch zu erlauben, so habe "dasselbe dem 

Ani Ende der, durch ef Tage von hun-
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„Papste ‚heimgestellt, wem und unter welchen. 
„Bedingungen er zu gewähren sey.“. Die nur ‘ 
auf. Zeitgewinn, gerichtete Einwendung. der Le- 
gaten, .dass die meisten. Bischöfe dem so ge- 
stellten Decrete widersprechen würden ,„ mithin | 
gerathener sey,. einige Zeit noch verstreichen 
zu lassen;« bis den Bischöfen die Hitze yer- 

.Hlöge; liess Dräskövics gelten. 2 
‚ Als das Decret, nach’ des Fünfkirchner 15. Septbr. 

Bischofs Antrag verfasst, der Congregation vor— 
getragen wurde,. fand es mächtigen Wider- 
spruch; neun und siebzig Stimmen fielen wi- 
der neun und sechzig; vier blieben zweifelhaft. 
Dräskovics übergab die Sache dem Präses 
Gonzaga, der das Decret mit Auslassung der 
anstössigen Worte geändert, Tages darauf der 
Congregation vorlegte.e Dräskovics erschien 
nicht dabey; der Präses entschuldigte seine Ab- 
wesenheit mit der tief empfundenen Kränkung, 
dass das kaiserliche Verlangen . dürchaus kein 
Gehör fände. Nach einigen Ausbrüchen -eigen- 
sinniger Unzufriedenheit liessen ‚sich die Väter 
von dem Präses besänftigen, und nun wurde 
das veränderte Decret durch acht und neunzig 
Stimmen gegen acht und dreyssig verwerfende 
angenofimen. Inzwischen hatten sich die Fran- 
zösischen, Portüugiesischen, Schweizerschen und 
Ungrischen Gesändten an eben dem Tage inte. Septr, 
der Herberge des Prager Erzbischofs versammelt, 
Da vermahnete sie Georgius Dräskovics, 
mit einmüthiger Herzhaftigkeit in die päpstlichen 
Legaten zu dringen, dass das Concilium auf- 
höre, ünter dem schnöden Vorwande kirchlicher 
Verbesserung, mit speculativen Dingen zu spie- 
len, oder an Schreibern und Notarien zu mo_ 
deln, und endlich zu einer gründlichen, durch- |



greifenden Reform der: Kirchenzucht schreite. 
‚Was bisher darüber :beschlossen worden, sey 

" blosses Lecken an des Übels äusserstem- Rande; 

sey den Katholiken überflüssig, den Sectirern 
lächerlich; sie sollten nicht zugeben, dass ge- 
gen .die künftige Session von den Sädramenten 
‚der Weihe, der Ehe und andern Kleinigkeiten; 
sondern von dem Hauptgegenstande des Con: 
eiliums,’ von der Reforni der Kirche an Haupt 
und Gliedern gehandelt würde: 

. Dräskovics sprach als geist - und kraft. 
voller. Mann, aber nicht alle, die ihn’ hörten, 
waren des Geistes und der Kraft. ‚empfängliche 

. Männer. Die Portugiesischen und Schweizer- 
schen Gesandten halten Bedenklichkeiten,: und 
zogen .ab, die Französischen gingen mit dem 
Prager. Erzbischof, mit Draskovies, Du- 
dics und Kolosyäry zu den päpstlichen Le- 
gaten, und trugen "vor, sie seyen von ihren 
Monarchen nach Trient gesandt, dem Concilio 
beyzustehen und darauf” zu sehen, das man 
verführe, wie man sollte. Keine Lehrpuncte. 
sollen vorgenommen werden; daran zweifle 

kein Katholik, und die Irrlehrer seyen nicht 
zugegen und werden. sich auch. nicht stellen. 

Nur “eine gründliche Reform an Haupt und 
Gliedern könne die erstern befördern und er- 
bauen, die letztern widerlegen und beschämen. 
Da indessen aller. Vorstellungen - ungeachtet, 

dennoch mit dogmatischen Streitigkeiten fortge- 
fahren werden soll, die Reform hingegen. mit 
auffallender Fahrlässigkeit angefasst würde, so. 
bäthen' sie, in der bevorstehenden Session von 
nichts Anderm, als’ von der Reform handeln zu 
lassen, und wichtigere Zuchtartikel aufzustellen, 

' als bisher- geschehen ‚war. ‚Höflich und gelas-,



sen, 'erwiederlen die Legaten; der Papst und 
auch sie wünschten, zur Ehre Gotles und zur 
Wohlfahrt dör christlichen Fürsten zu will- 
fahren, worin sie nur könnten, aber die ein- 
mahl eingeführte Ordnung in Zusammenfassung 
‚der‘ Glaubens - und Lebenspuncte lasse sich 
nicht mehr unterbrechen. Der Reform werde . 
dabey nicht vergessen, und Vorschläge der Both- 
schafter darüber, sollen bereitwillig angenom- 
men werden. 

Donnerstag nach Kreutzerhöhung versam- 17 
melten sich die Väter zur sechsten feyerlichen 
Sitzung. _Nach. den dogmatischen Lehrsätzen - 
iiber das Messopfer und den wenig bedeutenden 
Zuchtverordnungen wurde das Decret, die Be- 
willigung des Kelches dem Gutachten. des Pap- 
stes anheimsteilend, vorgetragen. Die Kaiser- 
lichen und Ungrischen Bothschafter . liessen es 

“ unangefochten, in der-Meinung, es sey immer 
noch besser, als wenn ein schlechthin verwei-. 
gernder Synodal-Beschluss erfolgt wäre; der 
Kaiser könne den Kelch von dem Papste unter 
billigern Bedingungen erhalten, als von dem 

Concilio, wo ‚Unwissenheit, Eigensinn,. Streit- 
sucht und Vortheile mancherley Schwierigkei- 
ten erzeugten und unterhielten. Weniger zu- 
frieden mit dem . Decrete war. Ferdinand; 

„Ich habe. nun, sprach er zu den am Hof- 
lager. in Wien verweilenden ‚Deutschen und 

Ungrischen Bischöfen, „das Meinige-gethan zum 
„Besten meiner Völker; jetzt sehet auch ihr zu, 
„was euch zum Trost und Heil der euch anyer-. 
„trauten Herden zu thun oblieget.“ 

Septbrs 

Dinstag nach der feyerlichen Sitzung über- 22,Septbr. £ 

brachte Dräskovics den Legaten ein Schrei- 
ben des Kaisers, worin er berichtete, der Papst 

VIH. Theil. . 2%
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habe ‚dem kaiserlichen Gesandten in Rom eine 
vollständige ‚Reformation versprochen. Diesem 
gemäss verlangte Dräskovios, dass entweder 
die Legaten selbst die eirigegangenen kaiserli-. 

- chen,Reformationspüncte dem Concilio vortrü- 
gen, oder erlaubten, dass es’ von ihm. geschehe. 

- Ferner machte er den Antrag, dass, wenn es 
‚dem Concilio mit ‘der guten Sache Gottes und 
de#-Kirehe Ernst sey, künftighin- nicht nach 

: Personen; sondern nach Nationen gestimmet 

„werde: Durch dieses Bischofs Förderungen ge- 
äugstiget, sandten die Legaten Eilbothen nach - 
Rom, um päpstliche. Vorschrift über ihr Ver- 
halten.. Pius. bewilligte dei Vortrag der kai- 

“.serlicheri Postulate, und gab auch dem Cardi- 
rial-Präses Gohzaga Vollmacht, Alles so zu 
lenken, :und zu leiten, wie es der Würde des 
päpstlichen Stuhles am zuträglichsten sey; Aber E 
die Legaten als. gewandte Hoidiener hielten den 
Willen (des Papstes geheimi, und eilten mit den 
Verhandlungen über die Lehrpuncte, ohne an 

. die Reformation zu denkeri, weil sie wussten, 
. dass diess dem Papste das Angenehmste war. 

-. Dräskovics, ihre Absicht, das Concilium . 
‚so schnell als möglich zu’ endigen, durchschau- 
end, feuerte in. der nächsten Congregation die 
Spanischen: und Pohlnischen Bischöfe an, ver- 
einigt mit ihm und mit den Franzosen auf die 
Reformation an Haupt und Gliedern zu dringen: 
Der Römische Hof-sey im Grunde verderbt; 
und alle Kirchen mit Römischer Verderbtheit 
angesteckt: ‘Der Granader Erzbischof war ganz 
seines Sinnes. Sie wollten das bischöfliche An- 
sehen, das durch päpstliche Vorbehaltüungen fast 
gänzlich aufgelioben war; wieder emporgebracht . 
‚haben; wozu das von den Legaten zum Vor- 

x
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trag gebrachte Sacrament der Priesterweihe, die 
beste Gelegenheit: darböthe. Man sollte nur 
festsetzen, dass die 'bischöfliche Würde, unmit- 
telbar von Christo eingesetzt sey, so würde von 
selbst folgen; dass ‚alles, was durch Römischen 
Ehr - und Geldgeit den Bischöfen entzogen, 
wieder liergestellt werden müsse. Der Prager 
Erzbischof brachte noch in Anregung, dass 
dürch die der älteren Kirche unbekannte ‘Car- 
dihals- Würde und durch ihre Erhebung über 
die bischöfliche, diese am meisten geschmählert 
worden sey. So kräftig und rechtlich‘ äber 
auch der Wille der mit Dräskoövics. yer- 
bündeten Bischöfe war; so vermochten sie doch 
nichts über den profarieri Geist, welcher die 
Mehrheit der Legaten:'und der Synodälen be= 
herrschte, Vergeblich forderte der Gränader 
Bischof, au der ‚Spitze seiner Mitbischöfe, vor 
den erstern die feyerliche Bekanntmachung des 
längst beschlossenen Artikels‘, dass die Bischöfe, 
kraft göttlichen Rechtes; von Christo bestellt, 
und über die Priester erhaben seyen, - Die Le 
gaten antwörteten: mail könne wohl gegen Lu- 
ther erklären, dass ein Bischof mehr sey, als 
ein Presbyler, aber unnölhig sey zu bestimmen, 
auf welches Recht seine Einsetzung und Würde 
sich gründe: sie wollten nichts weiter dayon 
hören; die Spanier mussten für diess-Mahl mit’ 
Wehmuth und Bitterkeit im Herzen, abziehen. 
Doch um so eifriger und gründlicher' sprachen 

‚sie für den Ursprung des Episkopates aus gött- 
"lichem Rechte in den nachfolgenden Congre- 1. und 13. 
gationen. Von: hundert ein und "achtzig Bi- October. 
schöfen stimmten nach dem ehrwürdigen Gra- 
nader Erzbischofe drey und funfzig dafür; An- | 
dere wenige redeten- ‚zweifelhaft und unent- 

24‘
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schlossen, weil sie sich "scheueten; vor dem 
‘Cardinal Simonmetta und den päpstlichen 
"Soldbischöfen der. Wahrheit Zeugniss zu geben. 

‘, Da trat unser, ‚Dräskovics wieder:auf und 
behauptete zum ‚grössten Verdrusse der Lega- 
ten, .es’ müsse‘ yon allen kirchlichen Weihen 
und Graden auf das Bestimmteste ausgemacht 
werden, kraft. welchen Rechtes sie eingesetzt; 
und von wem sie ihre Macht. erhalten. 
DerBehauptung des Fünfkirchners gab ein an- 

derer.Unger,, der Franciscaner Mönch G eorgius 
. Ziskovics, BischofvonZengh, furchtbaren Nach- 
‘druck. Er hätte. nimmermehr geglaubt, dass 
man an göttlicher Einsetzung des Episkopates 
noch zweifelte.: Hätien die Bischöfe ihre Macht 
nicht. von ‚Gott selbst, so hätte sie auch das 
Concilium - aus Bischöfen bestehend, nicht ‘von 
ihm. Felglich wäre das. Concilium eine Ver- | 
semmiung weltlicher ‚Leute. - Ein Concilium 
der Bischöfe, die von Menschen, nicht von Gott 
ihre Macht .besässen. ‚ als das einzige nothwen- 
dige Mittel zur Beylegung - kirchlicher Streitig- 
‚keiten berufen, hiesse die gesammte Christen- 
heit. äfen. Er habe nun ganzer fünf Monathe 

‘in Trient gesessen, und nie daran gezweifelt, 
dass das Concilium seine Macht von Gott habe, 
Er würde! nimmermehr in: den Versammlungen 

. erscheinen, wenn er nicht glaubte, dass Chris- 
tus mitten "unter ihnen sey. Glauben einige Bi- 
schöfe nicht ar den. göttlichen Ursprung ihrer 
Einsetzung und Macht, so haben sie vermessen 
gehandelt, - ‚dass sie zu den bisher festgesetzten 
‚Dogmen das Anathema. aussprachen, und es 
nicht demjenigen, “dessen. Macht und Ansehen 

'höhern Ursprünges ist, überliessen. Wie wür- 
den die Seckirer darüber ‚spotten, dass das Con-
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cilium, “ indem .es bereits. ‚zum. Schlüsse eilet, 
selbst noch nicht wüsste, von..wem es. seine 
Macht besitze? Darum möchten die Väter wohl 
bedenken, was sie hierüber zu beschliessen haben. 
Verfehlten sie die Wahrheit, so würden sie zu- 
gleich die Entscheidungen aller frühern Concilien 

- untergraben und aufheben. 
Jetzt erst bemerkten die Legaten die Wich-. 

tigkeit dieses Gegefstandes. und welche unan- 
genehme Folgen aus der Erörterung desselben 
flössen. Es “folgte nothwendig daraus, dass 
Petro die Schlüssel nicht allein’ gegeben wor- 

“den; dass seine Nachfolger dem Concilio-un- 
tergeordnet seyen, und den Bischöfen gleich 
an Macht, .nur den ersten Rang unter ihnen 
"haben; dass die Oberhirten zur Residenz kraft 
göttlichen Rechtes verpflichtet, die‘ Verleihung 
der Pfründen ihnen wieder abzutreten, und alle 
päpstlichen “Vorbehalte aufzuheben seyen. - Der- 

“ gleichen Stimmen und Folgerungen täglich, und 
immer, von Mehrern, und jedes Mahl dreister 
ausgesprochen, brachten den Legaten unsägli- 
chen Kummer; . und ihre Besorgnisse stiegen 
höher, als ihnen Dräskovics die jüngst ein- 
gegangenen Befehle seines Königs an ihn vor- 
legte.. Da vernahmen sie, dass Ferdinand 
entschlossen sey, des Kelches wegen, . seinen 
Völkern Rath zu-schaffen; dass seine und’ des 
Ungrischen Clerus Bothschafter den geheimen 

Entwürfen das Concilium zu schliessen oder. 

auzusetzen, : mit aller Macht 'widerstreben und 

unablässig darauf dringen sollen, dass die Sy- 

nodalen' alle Lehrpuncte bey Seite setzten), und. 

zu der bis-jetzt -so leichtsinnig und. oberfläch- - 

lich behandelten Reformation, ernstlich ein- 

. greifend, schreiten. Bey der Ankunft der Fran-+
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zösischen Prälaten sollten seine Bothschafter sich, 
mit ihnen verbinden, und einträchüig mit ihnen 

‚ ‚arbeiten, ‚Könnten sie keine allgemeine Refor- 
mation erzwingen, so sollten ‚sie‘ wenigstens 
die Rechte und die Wohlfahrt seiner Erbstaa-; 
ten wahrnehmen, Seine Postulate . nach Ab- 

. sonderung des Anstössigen sollen sie schlech- 
terdings zum. Vortrage bringen; Concubinat, 
Simonie, Schwelgerey und schlechtes Haushal- 
ten mit. Kirchengütern müsse aufhören. 

Gerade die Ankunft der Französischen Bi- 
. schöfe. fürchteten die Legaten am meisten, und 
wendeten alle möglichen Ränke ‚an, sie von 
dem Concilio entfernt zu halten. Übrigens ver- 
sprachen sie, mit der Reformation, aber zu- 
‚gleich “mit den Lehrpuncten sich‘ zu befassen. 
Sie ‚lobten des Kaisers Bemühungen, die Pro- 
.testanten dem Conceilio zu unterwerfen, nur 
wollten sie in der unsichern Hoffnung des Er- 
folges von der einmahl festgesetzten Ordnung 
der Verhandlungen nicht abweichen. ‘ Fleissig 
sammelten sie unter der Hand Nachrichten von 
den in Spanien, Frankreich: und Deutschland 
obwaltenden Missbräuchen, um von der Reform 
der weltlichen Herren anzufangen, damit die 
Römische Curia mit ihrem Söldnervolke in ruhi- 
gem Besitze ihrer einträglicen Verderbtheit 
bleihen könne. . Um den eifrigen Spaniern die 
Gelegenheit abzuschneiden, den Ursprung des 
Episkopates aus’ göttlichem Rechte zu verfech- 
ten, stellten sie die Congregationen auf etliche 
Tage ein; .aber Dräskov ics' beschwerte 
sich darüber allenthalben, und öffentlich; ohne - 
Schonung deckte er der Legaten bösen Willen 
auf, worin sie befangen, die Reformations- 
artikel immer bis auf die. letzte Stunde zurück-
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hielten, damit den Vätern zu gründlicher Be- 
handlung derselben die Zeit ermangle; und die 
Legaten bestätigten des Füünfkirchuers Beschul.- : 
digung durch das Fortspielen ‚ihrer heinilichen .. 
Ränke, um .die Betriebsamkeit der Spanisch- 

Ungrischen Verbindung .für Gottes Wahrheit. 

und Recht zu hemmen. Doch nicht verhindern 
konnten sie, selbst nachdem der Secretär des “ 

Conciliums, Angelus Massarella, Bischof 
von Telesia, die fruhern Acten desselben unter 

Julius dem Ill. und dem Cardinal Crescen- 
tius verfälscht hatte; dass der: Ursprung: des- 
Episkopa'es aus götilichem Rechte, und die Re- 
sidenzpflicht der Bischöfe kraft desselben Rech- 

tes, nicht immer wieder, und allemahl nach- 
drücklicher besprochen wurde. — 

Freytag nach Martini hielt der biedere, dem 13.Novbr. 
: Papste und den Legaten so furchtbare Oardi> 
nal Carl_von Lothringen mit acht und 
zwanzig Französischen ‚Bischöfen, drey Äbten 
und achızehn Doctoren, grössten 'Theils Sorbon- 

n'sten, seinen feyerlicheu Einzug in Trient. 
Nach einigen Tagen starb. der Csanader Bischof . 

Joannes Kolosväry, und Ferdinand 

verlieh das erledigte Bisthum sogleich dem Kni- 
ner, Andreas Dudics, welcher nun allein 
den Ungrischen Clerus. im Concilio zu: vertre- 
ten hatte: ' Von nun an wurde bis zu Anfang. 

des folgenden Jahres in. allen Congregationen 
über die Macht und über die Residenzpflicht 

der Bischöfe auf dem Grunde göttlichen Rech- 

tes gestritten, von den Französischen und Spa- 

nischen Bischöfen die triftigsten und folgerich- | 

tigsten Beweise aufgestellt; dagegen von Italerır 

und päpstlichen Soldbischöfen die empörendsten 

Unschicklichkeiten; als Zischen, -mit den Füs- 

‘ 
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“ se Scharren, Schimpfen, Lästern; begangen. 
‚. Da’machte sich Georgius Dräskovics nach 

J..C.1563.Insbruck auf, um .dem Kaiser ‚„ dessen Ankunft 
25, Janr, daselbst erwartet wurde, von dem Gange und 

dem Zustande des Coneiliums ausführlich zu 
berichten. Einige Tage darauf, sandten die Le- 
gaten den staatsklügen, ‘in seiner Bearbeitung 
der: Fürsten zu_ päpstlichen Zwecken geübten 
‚Joannes Commendoni, Bischof von "Zante, 

‚ nach, um ilir intrigantes Verfahren vor dem 
Kaiser zu rechtfertigen, und ihn nebenhin zur 
‚Mässigung seiner Postulate, oder zur Heimstel- 

- . lung derselben an den Papst zu bereden. Frey- 
- 12. Febr. tag vor Exsurge reiste auch der Cardinal Carl 

| » von Lothringen mit neun Bischöfen und 
. vier 'Doctoren nach Insbruck ab, nachdem er 

den Legaten das Versprechen abgedrungen hatte, 
über -den bereits angeregten Artikel ‘von der 
Priesterehe in seiner. Abwesenheit nichts ver- 
handeln zu lassen. Bald darauf. liess Ferdi- 
nand,: mit dem Concilio höchst unzufrieden, 

1%. Febr. auch den Cardinal Madrucci nach Insbruck 
entbiethen; worüber die Legaten und die Itali-. 
schen Miethlinge in grosse Angst geriethen; beson- 

‘ dersnachdem Commendoni mit. wenig tröstli- 
' chen Nachrichten von dem Kaiser nach Trient zu- ' 

....  Tückgekommen war. Undauchder L’o thringer 
27. Febr. brachte. ihnen mehr Niederschlagendes, als Er- 

freuliches von Insbruck. Einstimmig mit Com- 
mendoni berichtete er: der Kaiser habe sich 
bitter beklagt, däss sie seine Postulate so viele 
Monathe geheim ‘hielten, zu grösster Verach- 
tung seiner Majestät ind seiner Gesandten;, dass 
die ganze Zeit über noch nichts Erhebliches in 
dem Concilio geschehen.sey; dass sich der Papst 
von seinen Legaten oder Römischen Rathge-
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bern betriegen lasse, indem sie ihm weissma- 
chen, die Abschaffuäg der Missbräuche. verletze 
seine " päpstliche Hoheit. 

Dinstag nach Invocavit endigte seine- Tage: 2, März, 
der Cardinal Hercules Gonzaga, erster 
Präses des Conciliums, rechischaffener Mann, 
der wohl des. Guten viel.gestiftet hätte,. wären 
ihm nicht die Hände gebunden gewesen. Mehr- 
mahls hatte er verlangt, des- Purpurs und des 
päpstlichen Dienstes entbunden zu werden; doch 
nie ward er erhört. ‘Wenig Tage vor seinem 
Tode schrieb er an den Papst: „nun müsse er 
sich bald- schämen, den Congregationen vorzu- 
sitzen, wenn er sich, gezwungen sehe, den Vä- 
tern nur Wind zu verkaufen. Alle Gesandten, 
der Fürsten. haben den Glauben an die Ver- 
heissungen seiner Heiligkeit verloren,..der Er- _ 
folg zeige, dass nichts weniger als die Refor- 
mation dem Papste Ernst sey“ Seripan- 
dus vertrat bis zur Ernennung eines Nachfol-. 

“gers seine Stelle; auch ‘er. verlangte von dem 
Papste Entlassung von der Legation; sollte er 
jedoch Präses bleiben müssen, so fordere er 
unbedingtes Vertrauen, dass er überall nur den 
Eingebungen des heiligen Geistes, nicht mensch-: 
lichen Rücksichten folgen würde. Am funf- 17. März: 
zehnten Tage darauf folgte auch er dem Gon- - 
zaga in die Ewigkeit, nachdem der Cardinal 
Joannes Morono zum ersten Präses bereits. 

ernannt war. An Seripandvs Stelle wurde 

'Bernardus Navagero zweyter Präses. 
Jetzt kam Georg Dräskovies mit zwey 

Kaiserlichen Sendschreiben, einem Öffentlichen 

und einem geheimen an den Papst, nach Trient 

zurück. In dem exsteın beklagte sich Ferdi- 

nand: das Concilium habe die von Fürsten und 

7”.
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= christlichen Völkern gewünschte und erwartete 
"Ordnung nicht erhalten. Sechs Monathe seyen 
ohne einige feyerliche Sitzung und Entscheidung 
verstrichen. Die Väterseyen, zu grösstem Ärger- 
niss der Welt, über die.heiligsten und einfachsten 
Wahrheiten in Uneinigkeit und Zank befangen. 
‘Der Papst‘ solle die Freyheit des Conciliums nicht 
mehr gefährden, das Recht des Vortrages nicht 
ausschliessend den Legaten vorbehalten, selbst 
die verhasste Formel; proponentibus Legatis, 
(auf Vortrag. der Legaten) abschaffen; und wenn 
eiwas zum Beschlusse reif sey, soll nicht erst 
von Rom her Rath und Weisung eingehohlt 
werden. Vorzüglich aber soll er endlich eine 
gründliche Kirchenyerbesserung befehlen. Diess 
Sendschreiben wurde auf des Kaisers Befehl von 
Dräskovics den Legaten zu ernstlicher Be- 
rathung vorgelegt. In der geheimen Zuschrift 
gab Ferdinand dem Papste zu‘ bedenken, 
‚dass er als Greis nahe an den Pforten der 
Ewigkeit stehe,- darun möchte er die Refer- 
mation beschleunigen, bevor 'ihn der Tod über- 
eilte. Die allgemein herrschende Meinung, ‘dass 
zwey Concilien da,seyen, und dass von dem 
einen zu Rom, das andere zu Trient am Stricke 
herumgeführt w erde, sey bedeäklich, und hohe 
‘Zeit, dass das Gegentheil offenbar werde, und 
die Römische Curia sich von der im heiligen 
Geist zu Trient versammelten Synode refor- 
miren lasse. Dass die Entscheidung der bi- 
schöflichen Residenzpflicht an der F rage, ob 
sie göttlichen oder menschlichen Rechtes sey, 
stocke, begründe den Verdacht, dass die meis- 
ten Väter auf des Papstes Seite hinken, "und für 

‚ seinen Sold die Wahrheit verläugnen. Beyde 
Sendschreiben missfielen dem Papste gar sehr,
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und er beantwortete: beyde niach dem Axiom 
diplomatischer Klugheit: si fecisti, nega. 

Auf den Grund der entdeckten Actenver- 
fälschung durch Angelus Massarelli for- 
derten der Prager Erzbischof und die ZWwey 
Ungrischen Bischöfe von dem Interims-Präses 
Simonetta die Anstellung mehrerer -Secretäre 
des Conciliums. Sie wurden auf die Ankunft 
des neuen Präses vertröstet. Sonnabends vor 10. . April, 
dem Osterfeste feyerte der Cardinal Joannes 
Morono seinen Einzug in Trient... Dinstag 13. April. 
darauf wurde er in der Generalcongregation als 
erster Präses angenommen, und am nächsten 
Freytag reiste er auf Geheiss des Papstes zu 16. April. 
dem Kaiser nach Insbruck ab. Im Lauf der 
öffentlichen Verhandlungen des Legaten mit den 
kaiserlichen und königlichen Räthen, musste 
jener fast immer einige bittere Wahrheiten ver- 
nehmen; und. aus allem, was diese in Fer- 
dinands Nahmen ihm erklärten, ‚verzweifelte 
er an dem erwünschten Erfolg seiner Sendung,” 
darum erbat er sich vom Kaiser eine ganz ge- 
heime und vertraute Unterredung aus. Wie 

und worüber. sie mit einander einig geworden, _ 

zeigte bald der Erfolg, und des Papstes Be- 
kenntniss: „es habe durch die ganze Zeit sei- 
ner päpstlichen Regierung keiner seiner Ge- 
schäftsträger ihm so vorireffliche, 'erspriessliche 

und glückliche Dienste als Morono geleistet, “ 

Montag nach Rogate war er in Trient 17%, May. 

wieder angelanget, und von nun an wurde has- 

‘tig mit, den Verhandlungen zum Ende geeilet, 

an keine allgemeine durchgreifende Reformation 

mehr gedacht, DerPapst erreichte seinen End- 
zweck,und es wurde mit Wohlgefallen angesehen, 

dass ein Gesandter nach dem andern, ein Bi- 
*
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schöf nach dem andern, des nichtigen, Treibens 
“überdrüssig, heimkehrte. Leicht hatte sich Fer- 
.dinand zur Nachgiebigkeit bereden lassen, da 

- -er. sich selbst die,Nichtigkeit des Conciliums in 
Bezug auf die Hauptsache, auf eine .allgemeine 

"Reform an Haupt und Gliedern, und auf Wie- 
ü derherstellung der kirchlichen Einigkeit, ‚nicht 

länger mehr verhehlen konnte. 
. „18. Julius. Nach der feyerlichen Sitzung, in welcher 

. die Lehrsätze von dem Sacrament: der Pries- 
" terweihe, ‚die Verordnurigen über die Residenz- 

pflicht und. achtzehn Reformationssatzungen, die 
das Übel in seiner Wurzel unberührt liessen, 

. mit einem ruhigen, fast allgemeinen Placet waren 
20, Julius. angenommen. worden, sandten der Cardinal- 

Präses Morono und. die übrigen Legaten den 
. Csanäder Bischof Andreas Dudics an den: 
Kaiser, mit Klagen über die vorgeblichen An- 

‚ massungen ‚des Spanischen Boihschafters Grafen 
de Luäüa, welcher doch eigentlich” nur gegen 
das übereilende Treiben in den wichtigsten Ver- 
händlungen-'eiferte. Dudics schied mit Ab- 

‚ scheu vor den Römischen Ränken und Intriguen, 
deren Beobachter und Zeuge er durch siebzehn 
Monathe war, und mit entschiedener ‚Abnei- 
gung vor einem Kirchenwesen,, mit dem er so 
leichtsinnig, so. falsch, so gotilos spielen 'ge- 

‘sehen hatte; nach Trient kam er nicht wieder 
zurück. Aber Georgius Dräskovicsin 
seiner Vielseitigkeit, "Gediegenheit: und Abge- 
schlossenheit über der Menschen elendes Mach- 
werk zu dem Werke des göttlichen Geistes sich 
‚erhebend, harrte aus bis an\das Ende; ‘und da 
‚er nicht- so viel Gutes bewirken konnte, als 
‘er erkannte und wollte: s6 begnügte er sich 
damit, dem waltenden Geiste des Herrn da-
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durch . zu dienen , ‚dass.er noch‘: manches Böse 
hintertrieb. 

In der Congregation: aın Vorabende Jacobi 9. Julius. %; 
übergaben die Legaten den Bothschaftern der “ 
Fürsten zwey und vierzig Reformations- 
puncte zum Gutachten. :Da war auch ‚gefragt - . 
worden, ob man Verehlichten kirchliche Weihen 
'ertheilen könne. Die grösste Anzahl der Väter 

' antworteten rasch verneinend; aber der Prager. 
Erzbischof und Dräskovics ermahnete: sie, 
die Sache mit mehr Bedachtsamkeit: zu behan-: 
deln. Beyde berichteten an den. Kaiser, dass 
‘die Legaten nunmehr über die Reformation 

- oberflächlich hinwegeilten, und die wichtigste 
Angelegenheit nur einigen Canonisten, grössten 
Theils Italern überliessen; worauf Ferdinand 
an Morono schrieb: er wünschte zwar eben 
so sehr, als der Papst, des Conciliums Been- 
digung; doch dürfte man auch die wichtigsten 
Punicte nicht‘ unentschieden liegen lassen, ‘oder _ 
‘wohl gar leichtsinnig‘ darüber hinhüpfen,, ‚sonst ' 
möchte mehr Abfall und Unheil aus dem: Con- - 
cilio entstehen, als wenn es nie wäre: versam- 
melt worden, - Würde man: seiner. Postulate: gar 
nicht achten, so "wolle er:es Gott überlassen, 
und wicht mehr widerstehen, wenn seine Völ- 
ker sich eigenmächtig. herausnähmen, was sie 
auf rechtlichem Wege nicht erlangen könnten. 8, August. 
Seinen Bothschaftern- "gab er die Weisung, wenn 
die Reformations - Artikel nicht mit gesammtem 
Raihe der Nationen verhandelt würden: so soll- 

“ten sie sich mit dem Grafen de Luäa verbin- _ 
den, und beharrlich auf gemeinschaftliche Ver- - 
handlung dringen. Auf die von Dräskovics 
ihm zugesandten Reformations-Artikel' mit sei- 
nen beygefügten Anmerkungen, schrieb der Kai- 23. Augst
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“ ser-än ihn! die Ärtikel seyei so künstlich aus- 
‚gedacht, dass der Römische Hof if seiner alten 
Freyheit ünd Verderbtheit bliebe, - und alle 
Schuld auf .die. Fürsten und Herren zuück- 

fallen sollte. Sie verriethien deutlich entschie- 
denen Abscheu des Röniischen Hofes und der 
Clerisey gegen eine verbesserte Kirchehzucht. 
Mehrere Puncte widerstriitein geradezu den Rech- 

- .ten..der Monarchen und den alten Gewohnhei- 
ten und Freyheiteni verschiedener Völker: woll- 
ten :die :Legaten sie dennoch, . durchsetzen; so 
sollte ef mit dem Präger Erzbischof, in Ver- 
‚bindung :mit deti Spariischen und Französischen 
Gesandien;: feyerlich dagegen protestiren: 

"Nachdem auch der Papst die Animerkun- 
get der. kaiserlichen und königlichen Bothschaf- 
16r-zu den Reformations=Artikeln seiner Lega- 
ten gelesen hatte, bildete er sich gar schreck- 
liche Dinge, die noch kömmen dürften, vor, 
‚und ‚Beendigung des Conciliums war die einzige 
Bedingung seiner Ruhe. Wer ihm am schnell- 
sten „dazu verhülfe; sprach er zu den Gesand- 
ten der Fürsten in.Rom, dem würde er grös- 
sern 'Dank wissen als. dem, der bey feindli- 

‚chem Überfalle mit’ eiiem.. Heere : ihm bey- 

stände, Dazu forderte er auch seine !Nuncien 
in. Deutschland, Frankreich und Spanien auf; 

-. seinen Legaten sandte er Befehl, so viel als 
möglich nachzugeben, und ‚nichts, was weit- 
Kiufige Erörterungen forderte, vortragen zu las- 

'Sogleich vermihhderte der Cardinal Simo- 
heit, die..zwey und vierzig Reformations-Ar- 
tikel auf ein:und' zwankig; und: stellte sie so 
künstlich, dass weder die Römische Curia ir- 
gend etwas dabey verlor; hoch die Bothschaf- 
ter der Fürsten und die Bischöfe den Buch-



_ 5835 — 

staben anfechten konnten. So wurden sie in 
einigen Congregationen vorgetragen ünd in ein- 10-16. 
zelnen Puncten theils gemildert, theils ge °” ar 
nauer bestimmt, angenommen, weil der Präses io, Novbr: 
Morono Bischöfe ; die dawider sprechen woll- 
ten, schweigen hiess, und ilinen miit Hinaus=: 

_ weisung aus der Versammlung drohete. Den-. 
noch wurden sie nie mit den Lehrsätzen über 
das Sacräment der Ehe, in der achten feyer- 11.Növbr. 
lichen Sitzung; erst nach vielen Reden und Ge- 

genreden, durch das Placet der Väter sanc- 
tionirt; 

In denfolgenden Congregationen biszur nächs: 
ten Session wurde über Reformation des Mönchs- 
standes, über Fegefeuer, Anrufung der Heiligen, 
Reliquien und Bilder, mit auffallender Eilfertig- 
keit und Oberflächlichkeit verhandelt. Den Ablass 
"und viele andere Missbräuche wollteman gar.nicht 
‚berühren, wogegen Dräskovics vorstellte, 
man möchte ..doch durch Übergehung dieser | 
Gegenstände das Concilium nicht mit ewiger 
Beschimpfung desselben schliessen. Dessen un-' 
geachtet war das Eilen der Legaten kein Lau- 
fen, sondern eine Flucht vor der Majestät und 
Macht der Wahrheit: So kani es denri am Don- 2 Decbr. 
nerstäge vor dem zweyten Advent-Sornntage zu 
einer General - Congregation, wo die eiligst 
entworfenen Decrete von Fegefeuer, Bildern, 
Reliquien, Anrufurig der Heiligen und Kirchen- 
zucht geprüft wurden: Vor dem Ablasse war 
Tages vorher, trotz: allen Einwendungen des 

“ Prager Erzbischofs und des Fünfkirchner Bi- 
schofs beliebt worden, nichts zu beschliessen:- 
aber äm Ende der neunten und letzten feyer- 
‘]icheni Session‘ drangen sie dennoch dürch. 
Carl. vonLothringen; CardinalMadruccı
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- und die weltlichen Gesandten traten ihnen. bey; 
“und so mussten noch einige Bischöfe und Doc- 

=... toren die Nacht durch ein Decret über den 
- ‚8. Detbr. Ablass entwerfen, welches Tages darauf in fort- 

"2.2. gesetzter Session verlesen und genehmiget wurde. 
4. Decbr. Sonnabend am. Festtage Barbarae wurde das 

Concilium mit .dem letzten Ausrufe des Cardi- 

 nals von Lothringen: verflucht seyen alle Ketzer! 

und mit der Antwort: verflucht! verflucht !‘ 
geschlossen. 

Seinen Hauptzweck, eine allgemeine, gründ- 
liche, durchgreifende Kirchenverbesserung hatte 

es durchaus verfehlt, weil es besessen und be- 
‘herrscht ‘war von dem "bösen Geiste der Rö- 

mischen Curia, welchen kein Ansehen der Für- 

sten, keine ‘Anstrengung gottseliger , .erleuchte- 

-ier, ;rechtschaftener und gelehrter Väter bannen 

konnte; .. der heilige Geist, das Gericht über 

denselben, spätern Zeiten vorbehalten, nicht 

bahnen wollte. Sein: Werk war die durchaus 

Tolgerichtige Festsetzung der katholisch-kirchli- 

chen Glaubenslehre, wozu die verblendete Curia 

getreulich mitwirkte, nicht ahnend, dass sie ge- 

tade dadurch zu: ihrem Verderben wider sich 

selbst in Widerspruch gesetzt wurde. Sie ent- 

wischte‘ihrer strengen Reform, indem sie die 

beherzten Eiferer für dieselbe an die schärfste 
- Bestimmung dögmatischer Lehrpuncte- gebun- 

. der, auf heiliger Schrift und apostolischer Über- 

lieferung folgerichtig ausgemittelten Glaubens- 

_ lehre, auch. schon das Urtheil ihrer künftigen 

"Verwerfung enthalten sey. ‚Von den Synodal- 
‚Verhandlungen durfie nur das, worän die Ungri- 

- schen Bischöfe Theil genommen hatten, er- 
zählet werden; und es ist genug davon erzählet 

4 ’ 

den.hielt; und: bemerkte nicht, dass gerade in 

‚
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worden 2),. um das ‚Urtheil des ‚edelmüthigen - Kaisers und Königs über das Concilium zu rechtfertigen. en u 
„Warum er,“ schrieb Ferdinand an 

den Grafen von Luna, „dem Papste die über- eiltle Schliessung- des Conciliums nachgegeben; 
liesse sich dern Papier nicht anvertrauen. Er 

‘ wäre der Meinung, wenn das Concilium noch 
hundert Jahre eröffnet stände, würde es doch 
auf die Weise, wie es angefangen ‚worden, 
nichts Gründliches und Nützliches‘ durchsetzen, 
sondern vielmehr imıner grössern Anstoss fin 
den, und durch eitle Rücksichten sich’ nur ver-. 
wirren. Er hielte dafür, ‚dass in Jahrhunderten 
kein solches Concilium werde versammelt wer- 
den, und geseizt, dass einmahl wieder eines 
zu Stande käme, so würde es sich doch die‘ 
Hände nicht mehr binden IJasse 
heit zu behaupten wissen. on , 

4. Zustand des Mönchthumes. - 

Von Zwey und neunzig Benedictiner Ab- 
teyen, welche vor der. Mohäcser Schlacht in 
Ungarn noch vorhanden waren, wurden die 
meisten von den Osmanen zerstöret, die Mönche 
theils ermordet, theils verjagt, ihre Kirchen’ 
und Schatzkammern ansgeplündert. - So gingen 
die Pecs-Värader, Szalavärer, Zoborer, Ba- 
konbelyer,. Szekszarder, Szepläker, Lebenyer, 
Sikloser. und Set. Benediet äm Gran: unter. 

Dasselbe Schicksal erlitten fast alle Cisterzien- . 
ser Abteyen und Prämonstratenser Präpositu- 
ren.- Was die Moslemer übrig liessen, ‚ward \, 

  

a) Unter beständiger Vergleichung desFra Paolo Sarpi 
und des Fallavicıni. ; . RE: 

VIIL Theil. ° > 05 

n und seine Frey-
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. der Raub gewaltiger Arihänger des Gegenkö- 

nigs Jahann Zäpolya und des neuen Evan- 

. geliams; oder ausländischer Feldobersten, oder 

eigennütziger Vasallen des rechtmässigen Kö- 

 nigs, ihre Treue für Straflosigkeit ihrer Ge- 

'J. 0.1588. waltihaten verkaufend. . So wurde der Abt von 

“ Tapoleza mit seinen Mönchen von Georg 
Bebecks .‚Dienstmannen todt geschlagen, 

weil er dem Gegenköhige dfe Huldigung ver- 

.. weigert hatte. So wurde die Prämonstratenser 

u J. 0. 1817. Abtey zu Lelesz von Gabriel Per enyi über- 

‘. fallen und ausgeraubt; und der Ausländer La- 

J.C.159,zar Schwendi, Maximilians Feldoberster 

erfrechte sich sogar, die Güter der Propstey, 

als eine gute Beute, zu.verkaufen. Von jener 

Zeit an hatte die Propstey durch hundert drey 

und zwanzig Jahre keine Ordensmänner mehr, 

“und immerfort Weltgeistliche, 'Titelbischöfe oder 
Pfründner zu Pröpsten. Aus dem Eremilorig 

zu Sätor-Allya Ujliely vertrieb die Pauliner 
- 7.0.1580. Peter Perönyi; er und Caspar Draahfliy 

\ theilten sich in ihre Grundstücke Gabriel 

Perenyi führte sie in das Kloster wieder ein; 

nur unter dieser Bedingung überliess Maxi- 
milian den Bekennern der Augsburger Con- 
fession die ehemals katholische Pfarrkirche in 

- Ujhely, das Kloster derselben vaterländischen 

J. C.1537. Eremiten zu Tokay überfiel Caspar Seredy, 
Ferdinand’s treuer Feldherr, für ungestrafie 

Gewaltthaten; den Prior und die Brüder liess 

er im Kerker verschmachten, ihre Kirchenge- 

fässe und andere Geräthschaften wurden seine 
Beute. Die Tiranyer Abtey verlieh der König 
dem Herrn Csoron von Devecser unter 

1.6.15. Bedingung, dass er die Güter verwalte, sein 

Sohn in den Benedictiner Orden eintrete, und als 

v
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Abt das Kloster wiederherstelle; unter dersel- 
ben Bedingung erhielt-sie hernach Gabriel 
Majläth; doch weder ‘der Eine, noch der 

"Andere leistete, was er sollte. Da waren kein 
Abt, keine Mönche im Kloster; wohl aber Her. 
ren und Verwalter, welche die Einkünfte des- 
selben verprassten. Auf gleiche Weise ging es 
in der Cisterzienser Abtey Sanct Gotthardt. Un- 
gestraft verjagte Margaretha Szecsy, Grä- 
finn von Limbach, Gemahlinn des Grafen Nik- 
las von Salm den neu erwählten Abt Ni- 
colaus Achacz mit funfzig Waffenknechten. J, 6.1557. 
Dann wurde ihr und ihrer Schwester von Maxi- 
milian.die Abtey mit allen Gütern und Zu- 
hehör für zwanzigtausend Ungr. Gulden auf 
zwölf Jahre 'verpfändet; nach Abfluss .dersel- 
ben wurde der Pfandbesitz verlängert, und den 
entferntesten Erben der Gräfinn zugeschrieben. 
Erst nach hundert und sieben und siebzig Jah- 
ren war es den Söhnen des heiligen Bernar- 
dus wieder vergönnet, in Sct. Gotthardt ein- 
zuziehen a) nn 

Die Carthause auf dem Zufluchtsfels 
im Zipserlande wurde von den edeln Herren 
Pogmanitzky, Bäsa und Sadarlo ’ 
an der Spitze von dreyhundert Freybeutern J. GC. 1548, 

“ erstürmet und ausgeraubt. Die Mönche flüch- 
teten sich in ihr altes Kloster vor Leutschau, 
und von den Anhängern der Augsbufger Con - 
fession auch von dort wieder verwiesen, in das 
Lechnitzer Thal. Die Carthause wurde von den 
Leutschauern in Grund und Boden zerstört und' 
der Erde gleich gemacht. Nach zwanzig Jahren‘ 
verwies Ferdinand die ausgearteten, nicht 

a) Fuc hsho ffer Monasteriolog. Hung. P.L Szirma y 
Notit, Geograph. Comitat. Zemplen. p. 141. 256, 316, 

“ ar 

Mi
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mehr contemplativ lebenden Or densmähner auch 
aus dem Lechnitzer T'hale, und vergab. die Car- 
ihause dem Zipser Grosspropste, Gregorius 

3. 6,183. Bornemiszsza zum V erwahrungsorte der Ca- 
pitel- und.Comitatsurkunden; die „ Ländereyen 
und Einkünfte, beyder Carthausen zu einen au- 
ständigen Unterhalte als Propst und Csanäder 
Bischof 2). So wurden denn- auch in diesem Zeit- 

: raume die Güter und Zehenten der meisten 
verlassenen oder zerstörten Abteyen und Prä- 
posituren entweder zur Belohnung wohlverdien- 

‘ter Staatsdiener aus der Clerisey, widerrecht- 
“lich auch aus dem Laienstande; oder zur Ver- 
sorgung verarmter, durch der. Osmanen siegende 

. Fortschritte in ihren Einkünften geschmälerter 
Bischöfe und Capitel, oder auch” zur Errich- 
tung der Schulen‘ und' Seminarien von ‚den Kö- 
nigen verwendet. 

Unter einigen Abteyen, welche unter der- 
gleichen Veränderungen weniger litten, war auch 
die älteste und berühmteste auf dem Sänct Mar- 
tinsberge bey Raab; ‘sie stand bis in das dritte 

FE 1567. Regierungsjahr Maximilians unter ihren re- 
gelmässigen "Äbten. Einen derselben GrafF ran- 
ciscus Nyäry löste auch die. Abtey $gnct 

“ Benedict am Gran mit "zweytausend Gulden von 
.7,6.1550.Christoph Thury aus, welcher sie den Os- 

manen abgenommen halte; doch einverleibt wur- 
de sie desMartinsberger Abtey nicht: Maxi- 

1567-1592. milian vergab sie an das Graner Domoapitel. 
Beträchtlichen Schaden erlitt ‚jene , als der Nei- 
traer Bischof Stephanus Fejerkövy als 
Gubernator ihr vorstand. Er war Verschwender, 

  

a) Ferdinand. T. Regis Litter. Posoni}. -29. Novbr. 18 
ap- SE Analect. Scepus. P. I. Pr 435. 456, P. IL p. 5 

II. P- 191 sggq. . . 
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veräusserte zwey Filial - Abteyen und 'einige 
Grundstücke, entwendete von den uralten Mess- 
gewändern die kostbarsten Perlen und Edel- 
steine, um seine Neitraer Inful damit zu schmüc- 
ken. Sein Nachfolger Abt Paulüs Bänyay 
wurde mit den Mönchen, nach verrätherischer 
Übergabe der Festung Raab an den Feind, vonJ. C. 159%. 
Osmanen ermordet. Nach Wiedereroberung der 
Festung ehrie die'Abtey an Joannes Kutas- . 
sy, Kolotser Erzbischof und Raaber Bischof, 
einen redlichern Verweser. Nach ihm wurde 15%-1602. 
Georgius Himmelreich, Priester zwar, 
doch nicht Mitglied‘ des Ordens, Abt, welcher 
das vor acht und sechzig Jahren von dem Akte 
Matthäus Tholnay bey der Wiener Kam- 

. mer mit kostbaren Alterthümern. in Verwah- - 
rung niedergelegte Archiv der Abtey wieder 
zurück brachte ?, 

Den .erträglichsten Stand hatten in jener‘. 
schweren Zeit diejenigen Ordensmänner, deren . 

einziges Erbtheil der Nahme des Herrn, der 

Bettelstab und der Tisch der Armen an den 

"Thüren -der Reichen, ihr ganzer Reichthum 

‘war. Weder di® Osmanen noch die eingebor- 

nen gewaltigen Raubherren, nicht die auslän- _ 

dischen Feldobersten, nicht die königlichen Kam- 

mern hielten es der Mühe werth, die weit im 

Reiche verbreiteten Söhne der Heiligen Fran- 

. ciscus, Dominreus und Augustinus aus 

ihren engen Zellen zu verjagen und ihren er- 

beitelten Mundvorrath Zu rauben. Nur wo sie 

gegen die Bekenner der'Augsburger Confession 

mehr schimpfend und lästernd, als erbauend 

und belehrend geprediget hatten, wurden sie 

— 

.e) Fu chshoffer Monnsteriolog. P, Ip. 59 sgg- 3
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von den Beleidigten verwiesen, ihre. Klöster 
“ zerslört, ihre Kirchen dem Lutherisehen oder 
Calvinischen Cultus ‚eingeräumt. So geschah 

1.C. ‚158, den Augustiner Eremiten in Bartfeld, und den 
Franeiscanern in Szöllös, in Homonna, in Pa- 
tak und Jäsz-Bereny; so sämmtlichen Mönchen 

-und Nonnen. in Siebenbürgen, 
Dennoch litt Ungarn noch keinen bedeu- 

tenden Mangel an Ordensmännern , welche bey 
der Seltenheit ordinirter Weltpriester in Städ- 
‚ten ünd’auf dem Lande die Seelenpflege be- 
sorgten und auch im Felde den Herzen mit 
christlichen Vermahnungen und mit Ausspen- 
dung der Sacramente dienten ?. Am Ende 

- dieses Zeitraumes. wurde. ihre Zahl vermehret 
durch die Jesuiten, welche trotz allem Wi- 

7. C. 159g, derstreben Lutherischer und Calvinischer Magna- 
ten in 'Thurocz und Se! Iye, durch Betriebsam- 
keit-der ehrwürdigen Oberhirten Georgius 

2 Dräscoyics und Franciscus Förgacs; in 
1.C.1604, Leutschau, durch Stiftung des Kolotser Erz- 

\ bischofs, Raaber Bischofs und Zipser Gross- 
I. 0.1614. propstes Martinus Pethe; in Agram, unter 

‚dem Bischofe Simon Brätußics; in Fünfkir- 
1.C.1614, chen, auf Einladung des Pascha, dem Zsitva- 

Toroker Frieden zu Folge; in Tyrnan, durch 
".C.1sı5 „Begünstigung des Cardinals und Graner Erz- 

‘ „bischofs Franciscus Forgäcs; ünd zu. Ho- 
monna, durch‘ Stiftung des Herrn Georg 

. Drugeth, Wohnsitze erhalten hatten. 

. 5 Diseiplin und Cultus. 

Beweise des Eifers für kirchliche Zucht und 
. 2 . 

-@)Ferdin. I. R. Decret. vi. ast, XLI. Decrer. XI. 
‘art, III. Decr, xıx. art. LXÄXXYV.
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Ordnung, der Ülerisey sowohl; als bey dem 
Volke »aben die Bischöfe dieses. Zeitraumes 

durch die Beyspiele ilıres eigenen Wandels, und 

durch ihre Synodal-Verordnungen genug. Dass 

diese Beweise ihre Wirkung nicht verfehlten, 

erfuhr der päpstliche Legat am Wiener Hof- 

lager Zacharias Delphinus, Veneter von 

Geburt, mit den gräulichsten Lastern ‚belleckter_ 

Priester,‘ darum ‚aus der Republik verbannet, 

afch schon früher von Paulus dem IV. der 

Legation entsetzt; auf Verwendung Maximi- 

lians, dem er durch seine : Ränke bey der 

Römischen Königswahl gute Dienste geleistet 

hatte, von Pius dem IV. wieder zum Legaten, 

und auf weitere Zudringlichkeit des Königs, so- 

„gar zur Cardinalswürde erhoben ?).. An diesen 

zu Allem käuflichen berüchtigten Mann hatte 

Maximilian nach des würdigen Paülus 

Gregorianczi's Tod, ‘zum , Ärgerniss und J. 6.1567. 

Abscheu aller Ungern, den Reichsgesetzen zu- . 

wider, das Raaber Bisthum verliehen, Doch 

nicht unangefochten besass der Unwürdige die 

-Einkünite des ihm nicht 'geziemenden Hirten- 

amtes. Die Ungrische Olerisey verweigerte ihn 

die Anerkennung; die Gemeinen der Diöces ent- 

zogen ihm die ‘Zehenten ; und die zum Land-. 

tage versammelten Stände nölhigten den König, J. C. 1569. 

ihm das Bisthum wieder abzunehmen, und es " 

einem würtigen‘, wohl. verdienten Unger zu 

verleihen b). 2 . rn 

Im dritten Monathe nach. dem Schlusse dex 7. C. 1564. 

Trienter Synode verlangte. Ferdinand voni& Febr. 

Pius dem IV. für seine Erbstaaten, für Bayern 
r 

  

> 

3) Francise. Forgäcs Lib. XVT.p. 400. b) Maximi- 

lian, R. Decrer. 11, st. KXXV: . 

x



9. 
und für das übrige Deutschland die Bewilligung 
der. Laien-Communion unter beyden Gestalten; 
‚auch derjenigen Priester, welche ihrer Ehen 

_ wegen zur Augsburger oder. Schweizer Con- 
‚fession übergetreten. sind; Wiederaufnahme in 
die Gemeinschaft der Römischen Kirche und in 
das Priesterthum, ohne ihre eingegangene ehe- _ 
liche. Verbindung zu trennen; endlich die Be- 
fugniss für die Bischöfe, in Gegenden, denen „es 
‚an Priestern in hinlänglicher Anzahl mangelt, 
vereheliehte Laien von erbaulichem Wandel,gu- ' 
tem-Rufe und erprobten Kenntnissen, zum Dienste 
des Altares und der Seelenpflege zu. weihen. 
Des Königs Bitte war auf die Zialässigkeit der 
Sache, auf den Drang der Nothwendigkeit, auf- 
die zu hoffenden Vörtheile für das katholische 
Kirchenwesen, auf das gewissenhafte Gutach- 
ten der Reichsfürsten, der Bischöfe und ihrer 
Doctoren gegründet ?), on 26. April. . Allein die päpstliche Bulle an den .Graner “ . Erzbischof Nicolaus Olähy bewilligte nichts 
weiter, als dass einige von ihm verordnete Pries- 
ter den wirklichen und bewährten Katholiken, 
welche es verlangen würden, das ‚Abendmahl 
des Herrn unter beyden Gestalten: ausspenden 

‚ mögen, . unter der "unerlässlichen Bedingung, ‚dass sie glauben "und ‚bekennen, der wahre und ganze Leib Jesu Christi sey auf gleiche 
Weise unter Einer, - wie unter beyden Gestal- 

> ten ‚enthalten, und die Römische Kirche habe 
nicht geirret und irre nicht, indem sie, mit Ausnahme der Messe feyernden Priester, Cle- 

 rikern sowohl, als Laien, nur die Eine Ge- 
—_ 

a 

a) Ferdinand. L R, int ‚ ad Papam. ap. Katona, T. XXUM. p. 805 2gg. Hiuer ee
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stalt des Brotes ertheilet. hat, äna auch fort- 
hin ertheilet. -Das Verlangen | "des Königs, ‚ver- 
ehelichte Priester wieder aufzunehmen und ver- 
ehelichte Laien zu weihen, war von dem Papste 
mit Stillschweigen übergangen worden #). Aber - 
auch die päpstliche Bewilligung des Kelches. 
verfehlte des erwarteten. Erfolg, wegen der auf-- 
gestellten Bedingung des Glaubens und des .Be- 
kenntnisses einer Lehre, welche in ihrer schul- 
theologischen Folgerich tigkeit dem Volke nicht . 

„einleuchten wollte, und wegen der lästigen For- 
derung der. speciellsten Chrenbeichte, anstatt 
des allgemeinen und Öffentlichen Sündenbekennt- 
nisses, welches in vielen Gegenden schon zur 
Gewohnheit geworden war. Schulmässig und 
folgerichtig Denkende, so wie laue Katholiken 
begnügten sich nach wie vor, mit dem Abend- 

.malıl unter einer Gestalt. ° Katholische Eiferer 
und Fanatiker. begehrten‘ und empfingen beyde, 
sahen aber Einige nit Mitleiden, Andere mit 

“ Verachtung, Einige wohl gar mit Hass auf die 
Erstern hin, als auf Menschen, . welche an dem 
halben Christus schon genughätten, und die Voll- 
ständigkeit der sacramentalischen Gnade gering, 

schätzien. . Daraus entstanden Streit, Zwielracht 
„und Trennungen in katholischen Familien und 
"ganzen Gemeinen. : Von den Übergängern zur 
Augsburger und Schweizer Confession hielten die 

\Venigsten die lästig bedingte Gewährung des . 

Kelches für hinlänglichen Bewegsrund ‚ zur Rö- 
mischen Kirche. zurückzukehren. Unter ihren . 
Forderungen an dieselbe war der Kelch gerade 
die geringste; und nur zu bekannt waren ihnen 

  

wa) Pii IV. B Buljla ad AE. Serigon. et Fordin. I. r 
Edit. ap. Peterffy P. II. -p. 157 sgq.



die gottlosen Ränke, wodurch ‚die Beachtung 
und Erfüllung der. weit. wichtigern und gerech- 
tern, — Reform der Römischen Curia, Wie- 
derherstellung der alten Kirchenverfassung, Be- 
freyung von "Menschensstzungen und Abschaf-\ 

{ung abergläubischer . Mönchserfindungen, —_ 
waren' hintertrieben worden. 

.—Zahlreichere ‚Bekehrungen hoffte Maximi- 

liau von der Wiederaufnahme der verehelich- 
ten Priester in die kirchliche’ Gemeinschaft, und. 
von der Weihung verehelichter Laien zu Pries- 
tern. : Um  diess zu, bewirken, sandte er im 

vierten Monathe nach Ferdinands Hintritt 

J.c.15.Herrn Prosper Grafen von ‚Arco mit den 

« 23.Novbr. dringendsten Vorstellungen an den Papst 2), 

Pius übergab des Königs Forderung dem Car- 

«7. C. 1565. dinal-Collegio. zur Berathschlagung. Ihre‘ ein- 

32. Janr. hällig veraeinende Entscheidung, von "einer An- 

zahl “berühmter Theologen und Rechtsgelehrten 

mit Gründen’ unterstützt, übersandte er dem 
Könige, welcher sich ‚für diese Angelegenheit 
nicht weiter mehr verwendete; und liess sogar 

' geschehen, dass von Pius. dem V. auch die 

I.C. 1555. Bewilligung, des- Kelches wieder aufgehoben 

‚ wurde b “ 

Zur Disciplin gehörte schon in diesem Zeit- 
raume die Unterhaltung ordentlicher Taufbü- 
cher bey den Pfarrkirchen °); aber in der Zeit- 
rechnung herrschte noch lange Verwirrung. Der 

‚von Gregorius dem XıM. verbesserte Römi- 

‘sche Kalender war den Dissidenten im Ungri- 

schen Reiche ein Schreckengespenst. Fanati- 

  

a) Maximil. R. Litter. ad Pap. ap. Katona T. XXIV. 
pP.9 sqq. 5) Peterffy P.M. p. 185. ec) Pe&terffy Con 
eilia P. T. p. 255, Schwartner Statistik Th}. 1. $. 9»



ker 'verabscheueten ihn, weil er . das Werk des 
Papstes, welches eben so viel-hiess, des Anti- 
christes, war 2). Magnaten und Stände wider- 
strebten seiner Einführung, theils weil sie ihn 
für ein geheimes Mittel unbefugter Einmischung 
das Papstes in die Angelegenheiten des Reiches 
hielten; theils weil ihn Rudolph bloss durch 
ein königliches Edict, nicht durch einen förm- 
lichen Beschluss der Reichsversammlung geltend J.C. 1532. 

machen wollte. Zuerst wurde er durch die 

Betriebsamkeit des helldenkenden Fürsten und 

Königs in Pohlen Stephan Bathory in Sie- 
benbürgen angenorımen b\, Sechs Jahre dar- 

auf entschieden die Stände in der vierten Reichs-... C. 1583. 

versammlung unter Rudolph, dass sie dem 
königlichen Verlangen nachgeben, und sich fort- - 
hin dem Gebrauiche des verbesserten Kalenders 
nicht mehr widersetzen wollen, doch mit der 
ausdrücklichen Erklärung, dass sie ihn durth 
das Ansehen keiner andern ‚Macht, als einzig 
und allein der königlichen genehmigen, doch 
alle gerichtliche Ausferti tigungen nach dem alteı;, 

“ wie nach dem. neuen Kalender. ihre Recht-- 
kraft behalten sollen °). Die Stände Slavoniens 
woliten hierin nicht einmabl dem Ansehen des 
Königs, sondern lediglich dem Willen ‘Gottes, 
der durch seine Kirche sie regierte, gehor- 
chen @). Strengere Verfügung erliessen sie auf 

"dem zehnten Landtage; der alte Kalender soll J. C. 1599: 

gänzlich abgeschafft seyn, nicht mehr gedruckt, 

Prediger, die den neuen verdammen, mit Ver- 

a) Socher Hist. provine. Austr, p. 295._ Wagner Ana. 
lect. Scepus. P. 1.p.30. 6) Wolfg, Bethlen, Hist. p. 363. 
ce} Rudolph. R. Decrer. IV. art; XXVIIE. d) Kerche- 
lich Hist, Eccl. Zugrab. p. 275. 

\
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Just‘ ihrer "Einkünfte; Städte und Herren, ‚wel- 
. che den alten. behaupten. oder ‘drucken lassen, 
‚von dem "Könige um tausend Gulden gestraft 
werden ®), oo.“ 
0. Unter änhaltenden Erschütterungen desRei- 

ches und der Kirche hatte“der Unfug, Goit zu 
lästern,- und. die Sacramenie zu. verfluchen, 

- stark um sich gegriffen. ‘Dagegen verbängten 
3.0.1568. die Stände unter Ferdinand über: die Ange- 

-  klagten und Überwiesenen für das erste Mahl 
öffentliche Ruthenstreiche, für das zweite Mahl 
Stockschläge, für] das dritte Mahl die Strafe des 
T odtschlages. Wer des Verbrechens Hörer war, 
und. die Anklage .unterliess, sollte mit drey. 
Mark büssen b), An: Sonn- und Festtagen Ge- 
richt zu halten, war unter Ferdinand durch 
drey, unter Maximilian durch vier Reichs- 

».... - verordnunngen verbothen. — Die Urtheile der 
- geistlichen "Gerichte und die verhängten kirch- 

.C. 185%. jichen Strafen sollten auch mit Hüte des welt- 
lichen Armes vollzogen werden ©). Früher noch, 

om als durch die Trienter Synode, war durch die 

"7. 6.1588. Reichsverordnungen die beharrliche Residenz den 
Bischöfen und Pfründnern zur Pflicht gemacht 4), 

J.C. 1578. In Streitigkeiten zwischen Bischöfen. über die 
” 'Zehenten oberster Richter war der König ®). 

Gegen .das Einde dieses Zeitraumes mussten alle 
Rechtsachen in Bezug auf‘die Zehenten vor 

IC. 1608. dem Comitats-Gerichtshof, nicht mehr vor dem 
kirchlichen Rüchter verhandelt werden f), Über 

- die Entrichtung, Anmassung und Zurückstel- 

a\ Rudolph, R, Decret. X, art. xLY. by Ferdin. T. 
BR. Deerer. XX. art. XLII. ec} Ferdin. I. R. Deer. XII. 
art. XXUI. d) Ferdin. I. Decrer. XI. art, VI. e) Maxi- 
milien. Deer. VI. art, XLIM. f) Martbiae IL, ‚BR Deer. I. 
art, V, post Coronat. \ 
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lung der: Zehenten, war von den Reichsyer- 
sammlangen Vieles. verordnet, das Wenigste 
vollzogen worden ?). Die Zehenten waren vor 
jeher und- überall die'Quelle unzähliger Ärger- 
nisse, und halten den Dienern des Altars- nie - 
so viel eingebracht, als. sie der Heiligkeit und . -. 
Festigkeit des Altars. geschadet haben. no 

Strenger als das "evangelische Geboth der 
Liebe, wurde in diesem Zeitraume Hoch das 

„kirchliche Fastengeboth gehalten; darum gab. 
der Zipser Grosspropst loannes Horvatbh 
von Lownnit2a grösses Ärgerniss dadurch, dass 

er an Fasttagen Eier, Milch, Käse und Butter’ 
genoss b). . Auch die öffentlichen Kirchenbussen 
waren noch, oder kamen wieder hier und da- - 
in Übung.. “Solche Kirchenbusse that. zu’ Leut- 3.0.45. 

schau Meister Benedict Lictor am Sonntage: . 
vor Pfingsten, indem er unter der Messe vor 
den Hochaltar halbnackt auf und. nieder ging, 
dann von dem Pfarrer einige Ceisselstreiche er- 
‚hielt, und endlich unter Anlesuhg der sieben - - 
Buss-Psalmen losgesprochen wurde 9). Reinern , 

‚Geist der Frömmigkeit; welcher die Gebilde- 

tern beseelte, offenbarte. die letztwillige Ver- . 

fügung des Grafen Alexius Thurzo: „Dax.c. 1543, 
„unser ganzes Heil,“ so bekannte er, „lediglich 
„durch die unendliche Barmherzigkeit und Gnade 
Gottes bestehet, und zwar auf ı den Grund der 
„Verdienste des Leidens. und Sterbens unsers ,\ 
Herrn Jesu Christi; so fliehe ich um Ver- 
„zeihung - meiner Sünden zu seiner Barmher-- 

m 4 

  

- a) Ferdin, I. Deecrer. VIT. art. xLv. Decret, IX. art. - 

XXV. Decr. X, art. XXII. Decr..XI. art VII. Deer. XI. 
art. XVII. Matth. II. R. Deer. II. art. XVII, b) Wagner. 
Analect, Scepus. P. II, p. 227. : €) Wagner Analect, Sce- . 
pus. Pr. II, p. 173. \ .
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.. „zigkeit, fest glaubend, er werde sie mir, ob- 

gleich von erster Jugend auf unzähliger Sün- 
„den Schuldigem, nicht entziehen‘, noch mich 
„ausschliessen von jener Erlösung, welche sein 
„Sohn unser Herr. in seinem Tode - für alle 
"Menschen vollbracht hat, - Denn ich glaube, 
„dass er damit genug gethan hat. für meine 
„ud der ganzen Welt Sünden, welche alle 
„zusammen geringer sind, als die Verdienste 
"des Leidens und 'Sterbens unsers Herrn. In 
diesem Glauben, in dieser Hoffnung und Zu- 
„versicht will ich meine Seele in die Hände 
‚Gottes meines Schöpfers zurückgeben, meinen ' 
„Körper der Erde zur Hoffnung künftiger Auf- 
erstehung.“ Er forderte weiter auf das Be- 
stimmieste, dass sein Leichnam ohne Pracht, 
Gepränge und .Ceremonien, so weit es ohne 

öffentliches. Ärgerniss geschehen’ konnte, bey- 
gesetzt werde 

J.C.1530. Mit dem in jener Zeit üblichen Leichen- 
°._.  gepränge, war in Leutschau der Zipser Burg- 

hauptmann Christoph Perner von Scha- 
chen beerdiget worden.‘ Um Mitternacht, in 
dem Augenblick, als er ‚hingeschieden war, tra- 

ten die "Stadtschüler ein und lasen den 'Tag 

und die Nacht über. Davids ganzen Psalter. 
Am dritten Tag des Morgens in der achten 
Stunde kamen. die Priester und sangen bey 
dem Leichname das 'Todtenamt, worauf die 
Jieiche mit grosser Feyerlichkeit, in Beglei- 
tung zahlreichen Volkes, zur Kirche getragen 
wurde. Voraus ein ganz geharnischter Waffen-., 
träger mit zur Erde gesenkter Lanze, - dann 
ein schönes weisses Pferd mit schwarzem Tuche 
bedeckt, an der Kirchthüre zurückbleibend; der 

. Leiche folgte der Adel mit ‚grünen Wachsker- 

%
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zen, diesem die Bürger, hernach das ‚gemeine 
Volk, endlich Frauen, reiche und’arme in gros- 
ser Anzahl. Nach Absingung des Evangeliums 
wurde das Pferd in die Kirche, zuerst vor den 
Sarg, dann zu dem Altar geführt, wo es der 
Bediente des Pfarrers als Opfer übernahm. Be- 
vor die Leiche in das Grab gesenkt wurde, trat - 
der Waffenträger hervor, zerbrach die Lanze in 
drey Stücke‘, und rief: Herr Christoph Perner 
von Schachen, königlicher Majestät in Ungarn 
und Böhmen "oberster Hauptmann in Zips. — 
Heute Hauptmann;— und nimmermehr! 

worauf er sich augenblicklich entfernte: 2), 
\ In den Zeiten - der Gemüthlichkeit, da der- 
gleichen Gepränge noch gefiel, da auch bey der 
Fronleichnams-Procession der vom Reichs- Pri- 7. 6.1557. - 
mas getragenen geheiligten Hostie, Magnaten, 
wie Franz Bathyänyi voraus frische Rosen 
streueten; Johann .Balassa, Christoph 
Orszagh, Johann.Choron und Christoph 
Nädasdy den Baldachin trugen; der König 
mit seinem Sohne und sämmtlichen Reichs- \ 
Baronen folgte; da war in der ‚Mehrheit des 
Volkes auch der Wunderglaube noch lebendig, 
und da mussten natürlich auch Wunder geschehen. 
Damahls wurde erzählet, und lange nachher 
noch geglaubt, dass, nachdem Güns von Ibra-- 0.1532 
him-Pascha belagert, der Erstürmung nicht 
mehr widerstehen konnte, der heilige Mar- 
tinus, -als Ritter zu Pferde mit gezücktem 
Schwerte in der Luft erscheinend, den Osma- 
nen gedrohet, und sie zurück gejagt habe b), 
Eigentlich hatte des Niklas, Jurissics Muth, 

  

Y 

ay Sperfogel Annales Scepus. ap PFsgner. P.IL, pP 156. 
b) Pauli Jovii Histor.' Lib. XXX. p. 4
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, Klugheit und. Entschlossenheit den Platz geret- 

tel; aber so ist es, der gemüthlich- - äubige 
\ Mensch fühlet sich nie besser gehoben, als 

- wenn er die glückl lichen: Erfolge seiner eigenen _ 

„Anstrengung lediglich dem Himmel zuschreibt, 

“damit er sich selbst als "Günstling desselben 
“erkennen und achten könne. So tief gewurzelt 

ist in dem Gemüthe der- Menschen, in den 
' Einen, der lichte Glaube, in den Andern nur 

noch die dunkle Ahnung der speciellesten Vor- 
sehung des ewigen W Feltregierers. 

on Ein so gemüthlich, frommer Mann war ge- 
wiss auch Israel Leibitzer, der eben” in 

‚ Schmälnitz war, als die Osmanen sich dem 

46.1577. Bergflecken Schmölnitz näherten, und in heiler 
Nacht durch die Erscheinung eires schneewreis- 

sen Mannes am Himmel erschreckt, sich zu- 

‚rückgezogen hatten. Leibitzer beiheuerte 
die Erscheinung mit eigenen Augen gesehen zu 
haben; so wie der tapfere Krieger‘Melchior 

J. C. 1559. Pröp in der nächtlichen Schlacht bey Szikszö, 
obgleich mehrmahls verwundet, den herrlichsten 
Sieg, nicht seiner und seiner Milstreiter ausdau- 

ernden Anstrengung, sondern Gott verdankte, weil 
er sowohl, als sie, einen lieblichen Knaben in 
' weissem Hemdchen, ohne Zweifel einen Engel 

‘ des Kerrn, gesehen hätten, ‘wie er zwischen 
den Reiterhaufen herum schwebend die Osma- 
neri haufenweise nieder machte 2). 

üÜs wäre ein wahres Wunder, - wenn so 
fromme und gläubige Menschen bisweilen nicht 
auch Wunder der strafenden Gerechtigkeit Got- 
tes gesehen hätten. So wird von Zeitgenossen 

N 

  

u Selecta « ex’ chronicis. Leib nitzerianis, ap. essen 
“pP 62, 68. . .
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bezeuget, dass der. Ban von‘ Dalmatien, Croa-. 
tien und Slavonien Peter Erdödy, der in 
seiner Jugend seinen würdigen Vater Peter 
handgreiflich gemisshandelt ‚hatte, durch zwey 
Jahre die vom Messpriester zur Anbethung. des 
Volkes erhobene Hostie immer ‘röthend blutig 
gesehen: ‚habe, bis er die Erscheinung und sein _ 

Verbrechen einem gottseligen Priester entdeckt, 
und auf dessen Anrathen, dürch fromme Wall- 
fahrt nach Loretto und’ durch reumüthige Beichte 
und Zerknirschung daselbst, mit Gott, mit sei- 

_ nem Gewissen und mit. seinem Vater 'sich aus- 
gesöhnet hatte ?). _ 

Eben so wenig “konnte der Neitraer Bischof 
Franciscus T hurzo ungestraft bleiben, er .. 
hatte sein Bisthum niedergelegt, und zuerst mit - 
Barbara Kostka, nach deren Tod mit Ca- 
tharina Zrinyi sich vermählet, Einst ruhte 
er am heissen Mittage auf der Lietawer- Burg 
im Schatten einer Linde; da biss ihn. eine 
Schlange, und das eingedrungene Gift tödtete 

ihn schneller, als ärztliche Hülfe geschafft wer- 
den konnte. Das Wunderbare und Göftliche 
in der Ansicht der Zeitgenossen war, dass: der 
giftige. Biss gerade, am Scheitel des Hauptes, 
wo er die kirchliche Tonsur empfangen hatte, 
geschehen war b). _ 

6. Griechisches Kirchenwesen 

Erst in. diesem Zeitraume. wurde das Basi- . 
liten-Kloster Sancet Niklas auf dem Berge ÜÖser- 
nek bey Munkäcs, der Mittelpunkt des Griechi- - 
schen, mit der Römischen Kirche vereinigten 

  

a)Rattkay Memoria Regum et- ‚Banorum, Pag 132. 
b Wagner. Analecıa Scepusii. P. IV. p. ich 

VIII. Theil. | ‚26
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Kirchenwesens, nachdem es in ununterbroche- 

ner Folge von Bischöfen verwaltet,. von den 

' Königen - "begünstiget und beschirmet, durch 

Vermehrung ‘der Klöster. war. verbreitet wor- 

2 den.‘ Es zählte schon zahlreiche Gemeinen in 

= den Gespansehaften Beregh, Marmaros, Ungh, 

Saros, Zäboles, Zemplen, Szathmär und Ugoos, 
.\ welche. aus den Klöstern_ Sanci Michael bey 

- „ . Körtveless, Bedö, Fejexegyhäz, Kis Berezna, 

- Krasznibrod, Sznai bey Szinnä, Diszäd, Alsö- 

"Karaszlo und .Misztieze init, Seelenpflegern ver- 

 sorget und. von dem Bischofe. jährlich visitiret 

wurden. 

Der Erste Griechische Bischof in Ungarn 

I. ct. war. der. Mönch Joannes, von Wladislaw 

2 dem Il. ernannt. ‘Ihm folgte der Mönch La- 

dislaus, dessen strenger Verwaltung. und Ge- 

-, richtsbarkeit einige. Klöster, Pfarrer und Ge- 

- meinen sich zu entziehen und die geseizlichen 

Einkünfte ihm ‚vorzuenthalten versucht hatten; 

J.c.155t.aber durch Ferdinands Ediet zum Gehorsam 

4. Octbr.und zu den. pflichtinässigen Leistungen ange- 

halten wurtien.. Er hatte sich verhasst ge- 

_ macht durch seinen thätigen Eifer wider die 

» ärgerlichen ‚Ausschweilungen, welche jährlich 

zu den drey Marktzeiten bey dem Kloster Krasz- 

'nibrod getrieben wurden. Ganze Scharen blü- 

hender Mädchen mit fliegenden Haaren und 

eingelloehtenen. Blumen; junge Witwen über 

die Haube mit grünen Zweigen bekränzt, zogen 

hin, liessen sich trotz dem Widerstande ihrer 

Ältern von jungen Männern rauben, in das 

Kloster hineinziehen, und .ohne. Weiteres von 

. den Mönchen auf der. Stelle tragen. Männer 

‚brachten ihre Weiber, : deren sie überdrüssig 

waren, mit einen Spinnrocken, dem Zeichen 

- N



. der Scheidung zu Markte, liessen sich für Geld 
von Mönchen, oder von ihren dahin zusaimınen- 
gelaufenen Gerichtsschulzen, oder’auch Grund- 
herren von dem. lästigen Eheband lossprechen, 
raubten sich neue Spenderinnen der Wollust, 
und liessen sich für einige Zeit mitiknen trauen. 
Da fühlte sich Bischof Ladislaus zu. schwach 
an Macht, den empörenden Unfüg für sich al- 
lein abzustellen. Er ‘nahm seine Zuflucht zu 
dem Könige; und Ferdinands Edict that dem J.C.1552. 
Gräuel ,„ wenigstens auf'einige Zeit Einhalt. * . 14. März. 

" Sechs Jahre darauf war die Beregher Ge- 

spanschaft und die Munkacser Herrschaft, mit 

dieser auch der Griechische Bischof Hila ri on 
unter. Isabella, Johann Zäpolya’'s Witwe 
Bothmässigkeit. Doch auch sie bewies sich der 
Griechischen Kirche günstig, indem sie den 
Bischof und. das. Kloster 'auf Csernek von allen 7.6.1558, 

Lasten und Leistungen befreyet erklärte. Von ® Julins, 
ihrem Sohne Joannes erhielt Hilarion- sogar 

. die Belugniss, seinen Nachfolger zu ernennen, und 
das gesammte Griechische Priesterihum den Be-2 
fehl, den von Hilarion Ernannten für seinen 
‚rechtmässigen Bischof anzuerkennen. Dass er an 
dem mit N. bezeichneten, keinen Unwürdigen 
ernanuit habe, bezeuget die Klage desselben bey 

J.C.1561: 

. Janr. 

Maximilian wider “diejenigen >. ‘welche ihn - 
und seine verordneten Vicarien in Verrichtung 

der canonischen Visitation gewaltsam hinderten ° 

und störten; wogegen der König sowohl an 
‚die .Grundherren Griechischer Confession,: als 
auch. an die. königlichen: Beamten ‘der Munkäc- 

ser Herrschaft die " geschärfiesten Befehle ergehen 

liess; besonders an die letztern, welche theils 

aus anmassendem National-Stolze,. theils- aus‘ 
kirchlichem F anatismus die Griechischen Pfar- 

26% 

J. C.1569 

13. Octbr.
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rer “auf alle mögliche Weise gemisshandelt, der 
Einkünfte beraubt, zur Bezahlung der Steuern, 
wovon sie gesetzlich befreyet waren, angehal- 
ten, zu Frohndiensten gezwungen , die. Wider- 

.spänstigen ‚mit Kerker und Schlägen bedrohet, 
und selbst in die bischöfliche Gerichtsbarkeit 

die frevelhäftesten Eingriffe sich erlaubt hatten, 
x... Allein in keinem Zeitraume wurde der kö- 

„wglichen Edicte und Befehle weniger, als in die- 
sem geachtet, da.die kühnen Verächter aller Ge- 

: setzlichkeit und. Ordnung die: 'Trägheit, Kraft- 
losigkeit ‚und Ohnmacht der Regierung in Voll- 
Ziehung ihrer Verfügungen kannte. . Darum muss- 
‘te ‚der. Bischof Ladislaus der II. in Person 

sein bischöfliches Ansehen und die Wohlfahrt 

J. 6:1597. seiner Kirche bey Rudolphs Hoflager' in Prag 
®. März. verfechten; doch‘.erst als Matthias "Statthalter 

* des Ungrischen Reiches war, erhielt der Bi- 

I.€. 1597, schof von’ diesen einen kräftigen Schutzbrief in 
22,Septbr. Ausübung seiner Ger ichtsbarkeit und seiner Amts- 

‚pflichten. Um seinen Nachfolger Sergius 
J.C. 1601. darin zu unterstützen, musste M atthias an 

x. März. die königlichen Räthe .der Zipser Kammer und 

an den Huszter Burghauptmann urkundlich er- 
klären, .dass der Bischof Sergius unter ganz 
“besonderm Schutz und Schirm des Kaisers stehe; 
und dass ihnen unter strenger Verantwortlich- 
keit obliege, im Nahmen des Königs ihn wider 

alle widerrechtliche.. Verletzer und Anmassung 
seiner Einkünfte und seiner bischöflichen Rechte 
zu beschirmen und zu veriheidigen; welches 
der. Landes - Hauptmann ‘von Ober - Ungarn 

\ 3. 6.1601. Ferdinand Gonzaga noch durch‘ einen be- 
"3 April, sondern Brief an sämmtliche hohe ‘und niedrige 
1.6.1608. Reichssassen, Magnaten und Prälaten bezeugfle. 
17.18,.Db,. Ähnliche Schutzbriefe exhielt Sergius bald 

r
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darauf auch von dem Fürsten Stephan Bocs- 
"kay, den die unseligen Massregeln der Ungri- 
schen Regierung zum Eroberer” und Herrn von‘ 
ganz Ober-Ungarn gemacht hatten ®). 0 

Das Griechische Kirchenwesen war unter‘ 

‚den Byzantischen Kaisern zu ganz unbedeuten- 
der Wirksamkeit auf das Volk herabgesunken,: 
und ‘alle Völker, welche schon .damahls, zu..: 
denselben sich bekannt hatten, blieben an: 
religiöser, socialrechtlicher,.. sittlicher Cultur 
um einige Jahrhunderte hinter den abend-,. 
ländischen Völkern zurück, . Unter - der Herr- _ 
schaft der Osmanen ging es ganz in "Unbedeut-- 
samıkeit und Verächtlichkeit ünter: oder wie 
könnte die Rede seyn von religiöser, oder auch. 
nur von kirchlicher Cultur bey einem Volke, 
das die Bibel und die heilige Liturgie in Grie- 
chischer, ‘oder altslawonischer Sprache nicht 
verstand, denkende und 'erleuchtete Prediger 
des Evangeliums selten oder nie hörte, und 
nichts weiter als Kreutz schlagen, den Rücken 
beugen, Bilder küssen und ihnen Lichtchen .. 

anzünden, Goszpodi pomilui rufen, und Fasten. 

gelehret wurden? Unter günstigern. Verhält-. . 

nissen standen diejenigen Griechischen Gemei-. 

nen, welche die.Florentinische Vereinigung dex: 

Byzantischen Kirche mit der Römischen ’ange-.. 

nommen halten; sie konnten, gehalten durch die: 

Gemeinschaft mit den Römischen Kirchenge- 

nossen, aufgeregt durch. die oberhirtliche Thi- 

tigkeit der Lateinischen Bischöfe, aufgenom- 

men in die hohen und niederern Schulen der. 

Abendländer, bekannt geworden mit der alt- und 

  

. a) Joanicii Basilovics Notitin Fundstionis Theodar. 

Koriarhovits P. T. p. 25-47. 
s



neurömischen Rechtswissenschaft,. nie-so ganz 
in Unwissenheit, Rohheit und Stumpfsinnigkeit; 

‚wie die der Spaltung des Cerulariusan- 
:* hängenden Gemeinen. in Ungarn. und Sieben-- 
. bürgen versinken. . - 

> Ihre Anzahl war unstreitig. die, grössere. 
 Schen zu Anfange dieses Zeitraumes hatten sie 
“ihren eigenen. Bischof zu Jenö in der. Arader 
Gespanschaft, der sich nach Siebenbürgen flüch 

7.0.1552: tete, als die Osmanen das 'Tremeser Banat er- 
oberten. In dem Kloster Fel-Diod hatten noch 
vor diesem Zeitraume walachische Bischöfe ihren 

1. c.1857. Wohnsitz. Isabella, bewogen durch die Ver- 
dienste, Silten und Kerintnisse des Mönches 
Christoph: orus, erneuerte dieses Bisthum, um - 

IC. 1597. ihn damit zu belohnen ®?). Nach dem ‚Siege 

° über Sinan-Pascha kehrten die Servier mit 
Abraham, des Thraker Georgs Sohn und ih- 
‘rem damahligen Bischofe wieder nach Jenö zurück. 
Inzwischen wurde Moses, Abrahams Sohn, 
nach dem Tode seiner Gemahlinn unter dem 
Namen Matthäus Mönch, dann Bischof von 
Jenö. Salomon, Abrahams Sohn, widmete 
sich schon in seiner Jugend dem Kirchendien- 

ste, er würde unter dem Nahmen Sawa, 
Mönch, und folgte seinem Vater Abraham 
im Jenöer. Bisthume. . Als aber die Osmanen 
im Banate wieder mächtiger wurden, verlegte 

I. c. 1600, Sawa seinen Sitz’nach Siebenbürgen und nahm 

-  - den erzbischöflichen 'Titel an. Sein Nachfolger 
; J.C.1619. war der Mönch Gennadius, den der Fürst 

Gabriel. B ethlen nicht nur anerkannte ,.son- 
s 

oe ! 

  

@) Isabellae Reg. Lit Alb. Jul, 1887. Benkö 
Milkovia T. in p- Sn, nuetae ” 1 r 
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dern ihm auch eine durchdachte Anweisung, 
zur Verwaltung seines Amtes. ertheilte'?). 

In Ansehung ihrer äussern V erhältnisse wur- 

den die Griechischen Kirchengenossen in die- 
sem Zeitraume der Zehentpflicht an die Latei- 

x 

J. C.1569- 
1578. 

nischen Bischöfe  entbunden, aber nicht mehr‘ 

wie in dem vorigen, weil man sie für keine 

rechten Christen erkannte; sondern weil. sie 

den Bischöfen und Priestern ihrer eigenen Kirche 
die Zehenten entrichteten ). 

  

VI. 
Zustand des Evangelischen Kirchenwesens 

in.dem Ungrischen Reiche. 

Eine ‚hellsehende Vernunft, echte Gott- 

seligkeit erzeigend, und ein schärfsinniger Ver- 

‚stand, seine Schranken anerkennend, und durch... 

strenge Folgerichtigkeit im ‚Denken, Schliessen 

und Handeln sich offenbarend, können nur ruhig, 

vermitteln und besonnen ordnen, nicht gewalt- 

sam anfallen und wüthend zerstören, was ihr 

-freyes Leben im Gemüthe gefährden will, und: 

ihrem Wirken nach aussen hin widerstrebet. 

Wem .diess Wahrheit ist, der’kann das Men- 

- schenwerk, der Reformatoren sowohl als 

“ihrer Widersacher, lediglich als ungestümes 

Treiben zügelloser Leidenschaften, welche die 

Vernunft unterdrückt, und den Verstand zu 

frecher Durchbrechung seiner Schranken fort- \ 

7 

  

’ 

n a) Engel Gesch. des Ungrischen Reiches. Thl. HT. S. 80. 

b) Maximilian. R. Decret. II. art. XXVÄT. Deoret. VI. 
art, IV. | . ” 2
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gerissen haften, betrachten, ohne darin die 
- That des göttlichen Geistes, die Aufiö- 
sung der von Menschen gemachten Dissonanzen 

‚ın Harmonie, durch den endlichen Sieg der 
.erleuchteten Vernunft und der echten Gottse- 
ligkeit, zu übersehen, oder zu verkennen. 

. > Bey. unverkennbarer Ausartung und Ver- 

 derbtheit des Römisch-katholischen Kirchen- 
wesens, und unter den gräulichen Verwirrungen 
in dem einheimischen Leben der Ungrischen 
Völker, konnten die Leidenschalten, der Eifer 

„ und der Muth der ersten Anhänger Luthers 
‚in Ungarn durch nichts mächtiger entflammt 
werden, als durch die frühern Reichsverord- 

IC. ee nungen, welchen ‚gemäss die Lutheraner als 
öffentliche Ketzer und Feinde der heiligen Jung- 
frau, wö sie immer entdeckt ‘würden, ohne 
Weiteres eingefangen und verbrannt, ihre Güter 

. und Besitzungen zum Vortheil des Fiscus oder 
der Grundherrschaften eingezogen werden soll- 
ten. ®). “Bey solchen Ein- und Missgriffen in 
die Rechte des Gemüthes und des Gewissens, 

...°..° gehörten nur fünf und zwanzig Jahre. dazu, 
- um wenigstens zwey- Drittel der. Ungrischen 

‘Magniaten, ‚Herren und Völker in Luthers, 
Zwinglis und Calvin’s, verständige oder fa- 
natische,, aufrichtige oder häuchelnde,' Anhän- 
ger zu verwandeln. Die engen und behutsamen 
Schritte der ersten Bothen des neuen Evange- 
lums erweiterten sich in ihren Nachfolgern zu 
Riesenschritten; und diejenigen, deren Lehrer 
und Väter man noch vor achtzig Jahren schlecht- 

J. 61605, weg verbrennen wollte, standen nach achtzig 

[\ 

  

RR ein Nachrichten von den Evang. Predigern. Tal, 8.
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Jahren unter der Fahne des Aufstandes ‘als Sie- 
ger über des Königs gesammte Heeresmacht da; 
nur unter Bedingung. der Freyheit ihres Ge-., 
wissens und des staatsrechilichen Standes ihrer 
kirchliehgg Verbindung den: Frieden gewährend. 

Bis in war ihre Befestigung im Innern - 
das Ziel ihrer beharrlichen Thätigkeit; und jeder 
Angriff von Aussen diente. nur, ihre Anstrengung 

zu verstärken. Frühzeitig erkannten. sie. die 
Nothwendigkeit ,. ihr Kirchenwesen ‚der Abhän- 

gigkeit von den katholischen Bischöfen zu ent-. 

binden;.doch Klugheit bewahrte sie vor Über- 
eilung, und leitete sie allmählig durch behüt- _ 

‚same Schritte zur-Erreichung ihrer Freyheit. In- 

zwischen kamen die Pastoren den Bischöfen im- 

merfort mit Hochachtung zuvor, unterwarfen sich 

ihrer Visitatiön, entrichteten ihnen die Gebüh- 

. ren, feyerten die katholischen Festtage, behiel-. 

ten, hier weniger, dort mehr katholische Cere- . 

monien bey, und liessen ihre Mitarbeiler an 

dem Evangelium noch lange fort im Auslande 

ordiniren. Diess erhielt die-Bischöfe bey der 

Hoffnung einer möglichen Aussöhnung, und er- 

kläret, wie die Zipser Grosspröpste ihres Spren- 

gels Lutherische Pastoren Brüder nennen und 

der Erlauer Bischof Antonius Wränczy, 

bey allem Eifer für die Lehre und Verfassung 

seiner Kirche, von den aufrichtigen Anhängern 

der neuern Confessionen so billig denken konnte. | 

Durch, diese Nachsicht einige Zeit lang 

‘ begünstiget, vereinigten sich die Pastoren m 

jeder einzelnen Gespanschaft zu Brüderschaften . 

oder Contubernien, und hielten sodann - öfter 

Zusammenkünfte, wo sie über zweckmässige 

Einrichtungen. und Ordnung berathschlagten. 

Gleich den katholischen Pfarrern genossen sie 

.
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die Zehenten, entschieden Tihesachen und fer- 
tigten "gültige Rechtsschreiben aus. Ihre Ver- 
ordnungen wurden von den Stadtwagistraten, 
oft auch von den Gespanschaften bestätiget. : 
Von dem’ .achtzehnten Jahre der ZBesierung 
Ferdinands an- hatten die Ungrischen Ge- 
meinen nicht mehr nölhig Ausiänder zu Pas- 

- toren zu berufen; bis zur gesetzlichen Einfüh- 
rung der Superintendenten “wurden die Ungri- 
schen Candidaten theils nach. Brieg in Schle- 
sien; theils. nach, Wittenberg zur Ordination 
gesandt. . So waren in letzterer Stadt in Frist 

‚1544-1610. von sechs und. sechszig Jahren, zweyhundert 

sieben und funfzig- Ungern für die "zahlreichen 
 Lutherischen' Gemeinen : in Lande - ordiniret 
worden 2). Urkunden beweisen, dass gegen das 
Ende des seehzehnten Jahrhunderts in-den Ge- 
spänschaften vom rechten Donauufer ab, gegen. 
‘dreyhundert; in dem Theile voin linken Donau- 

‘ ufer bis Nögrad, über vierhundert; und in den 
Gespanschaften Zips, Saros, Abaujvär und Gö- 
mör,mehr alszweyhundert Lutherische Gemeinen 
"Yereiniget and mit Pastoren versehen waren. 

Weit beträchtlicher noch wäre ihre Aus- 
.breitung geworden, hätten mehrere gelehrte 
und Yanatische Pastoren ihres Verstandes ver- 
wegenen Grübeleyen über göttliche Dinge ent- 
sagen, und-dieselbe Denk - und Lehrfreyheit, 
über deren Beschränkung sie . wider die Rö- 
mische Kirche klagten, ihren Mitgenossen ge- 

"statten wollen. Mit verderblicher Heftigkeit 
und ärgerlichör Bitterkeit 'stritten sie gegen ein- 
ander über das Abendmahl, über die Recht- 
fertigung, und über andere minder erhebliche 
Gegenstände, z. B. über den Chorrock, über 

«) Klein Nachr, v. d: Evang. Predigern, Th.L $, 475 ff. 
x \



— 4ı1- — 7 

Lichter und Bilder. Dazu’kam noch’ aus Sie- 
benbürgen von’den so sehr. begünstigten Soci- 
nianern au. die’T'heiss herüber, der Streit über 
die Dreyeinigkeit, welcher gegen funfzehn Jahre 
lang die Gemeinen ‚beunruhigte. Da wurden 
Synoden über Synoden gehalten, auf welchen 
man bald Lehrpunkte gegen Socinus ver- _ 
hasste ; bald gegen Calvins folgerichtigern Lehr- 
begriff verwahrende Glaubensbekenntuisse und 
Katechisrhen "entwarf ‚und beschwor; bald die- 

sen oder jenen einer andern. Lehre verdächti- 

gen Mann vor den Richterstuhl forderte; und 

hätte sich nur die Staatsgewalt, gebiethend und 

‘schützend für die eine: oder die andere Partey ‘-. 

erkläret, so würden Erscheinungen blutiger Ge- 

waltthätigkeit, wie im Orient zwischen Recht- 
gläubigen und Arianern, wie in Africa zwischen 

Katholiken und Donatisten, "wie in Genf zwi- 

schen Johann Calvin und Servet, auch in 

- Ungarn zwischen. Lutheravern und Calvinisten 

wöhl nicht unterblieben seyn. 2.0, 

Also, würde es dem berühmten Schüler Lu- 

‚thers undMelanchthons, MatthiasDevai. 

ergangen seyn. Anfänglich lehrte. er nach dem J.C. 1544, 

Sinne seiner Lehrer; weiterhin aber war ihm - 

 Zwingli’s Lehre von der Person Jesu und- 

von dem Abendmahl einleuchtender, er verkün- - 

digte sie zu Ofen, Papa, Särväs, Kaschau und . 

- Szilagy; gewann: überall eifrige Anhänger, aber - 

auch behergie Feinde, die ihn mehrmahls. des 

heimlichenfbalvirismus anklagten und sogar sch 

nem "Leben nachstellten, wogegen ihn Herr 

Caspar Drägffy durch einige Zeit auf der 

Erdöder Burg verwahret und gesichert. . hielt. 

So müssten. sich, der erste, ordentlich berufene . 

Bartfelter Pastor und Senior, Michael Ra: 

z



daschin, und der Schulrector.Bonärd 
-J.6.156% Stöckel, vor der Synode zu Zeben stellen, 

- » und von dem Verdacht der Zwinglischen Lehre 
00..." sich reinigen. Paul T'hury, Pastor zu Szent 

. Peter .in der Saroser Gespanschaft, ; wurde auf 
' Gabriel’s Perenyi Veranstaltung in der Ver- 

“0 sammlung zu Terebes von den Pastoren aus 
.Kaschaü, Bartfeld und Zeben, der Zwinglischen 

"J. C.1864. Lehre wegen verdammt, und als er ihr nicht 
' entsagen wollte, von Perenyi mit halspein- 

lichem Verfahren bedrohet. Dieses fürchtend, 
gelobte ‚er Unterwerfung, um unangefochten zu 
seiner Gemeine zukommen; und um allen wei- 
tern . Verfolgungen zu entrinnen, flüchtete er 
sich nach Bihar, ‘wo er, als Pastor, Calvins 
Lehrbegriff ungefährdet predigte. ‘ 

“ Diese folgewidrige Ketzerriecherey von Sei- 
ten der Lutheraner wurde noch ärger und fei- 
‚ner, nachdem es kein Geheimniss mehr war, 
dass von sämmtlichen Anhängern der Reforma- 

. tion wenigstens zwey Drittel, und. zwar fast 
alle Ungern, diess- und jenseits ‘der Theiss bis 
nach: Siebenbürgen hinein, durch ihre nationale 
'Ernsthaftigkeit, “Feyerlichkeit ı und Strenge ange- 
trieben, zu dem gründlichern, folgerichtiger 
‚zusammenhängenden Lehrbegriff.Calvins sich 
‚bekannten; nachdem. das Lutherische Kirchen- 
wesen schlechtweg nur mit dem Namen Deut- 
scher; .das Calvinistische mit der Benennung 

JS. 6.1562, Un grischer Glaube, war bezeighnet, und 
uf ler Synode zu Tarczal die Trälbung bey- 
der Kirchen war vollendet worden. Dort wurde 
die Augsburger Confession ausdrücklich verwor- 
fen, die Genfer Confession feyerlich angenom- 
men, das ungesäuerte: Brot bey dem Abendmahl 

: abgeschafft, und fleissiger Vortwag der Lehre von 

>
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‚der Gnadenwahl an das Volk empfohlen. Vier J. C. 1566. 
Jahre darauf: wurde auf der Synode zu Göntz 
Calvin’s Katechisınus von sämmtlichen Kir- 
chen angenommen, und im Jahre darauf waren J. C. 1563, 
zu. Debreczen, unter Schwendi’s Schutz, die 
Prediger aus achtzehn Gespanschaften versam- 
melt, um die Verfassung ihres Kirchenwesens 
durch strenge Zucht — und Ordnungsregeln fester 
zu begründen. Eben diess vollbrachten bald,her- 
nach vierzig Kalvinische Pastoren der Baranyaer 
Gespanschaft auf der Synode zu. Herczeg-Szöl- 7. c. 1876. 
lösz in sieben und vierzig Glaubens - und. Zucht- 
artikeln ®2).. Doch: die kräftigste 'Massregel zu 
ihrer Befestigung und Ausbreitung war die engste 
brüderliche “Verbindung der Gemeinen: an “der 
Drave mit den Gemeinen jenseits der 'Eheiss, 
und beyder mit den Gemeinen in Siebenbürgen, 
wodurch allmählig eine heiisame , den Lutheri- 
schen Gemeinen mangelnde Gleichförmigkeit ın 
der Lehre, im Cultus, und in der Social-Ver- 
fassung erzielet wurde. 

Sehnlichst wünschten einige eifrige Magna- 
ten, Beschützer des Lutherischen Kirchenwesens, 
und redlich beeiferten sich mehrere Pastoren, 
diese Gleichförmigkeit auch bey ihren Gemei- . \ 
nen einzuführen. Allein schon aus dem auf- 
fallenden Mangel an Folgerichtigkeit in Lu- 
thers Lehren und in. der Augsburger Confes- 
"sion folgte so manche Schwierigkeit. Wo jeder , 
Luutherische Kirchengenoss .berechtiget war, die 

Bibel sich und den Seinigen, nach Massgabe 
seines eigenen “Verstandes, aus ihr selbst zu» 
erklären, dort konnte sich keine oberste Social- 
auctorität mit dem ausschliessenden Rechte der 

  

«) Lampe Hist. Eoch, Reform. p. 232 et sgq.
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Entscheidung, wie die.Bibel von Alters her, 
an.allen Orten, und von allen Gläubi- 
‚gen verstanden. worden sey; und- wie sie‘ von, 
der jüngern,, weder gottseligern noch erleuch- 
tetern Nachkommenschaft verstanden: werden 
müsse; constituiren: “hierdurch fehlte. es also 
dem Lutherisehen Kirchenwesen gerade an der 

.- wesentlichsten Bedingung, unter welcher eine 

Kirche in Zusammenhang und Einigkeit beste- 
hen kann. Vieles hinderten auch die Magnaten, 

welche mit dem besten Willen die Gemeinen ihres 
Patronates zu beschirmen, durch ihre Einmi- 
schung, selbst in die ‚Angelegenheiten des Glau- 
bens urid ‚des Cultus; so manche, Verwirrung 
veranlassten. Die Thurzoner, Ferenyien, 

-.Drägffyer, Nädasdier, Magocsier und 
Bäthory.er standen. nicht. auf. gleicher Stufe 

.. wissenschaftlicher Cultur und kirchlicher Kennt- 
‚nisse; so werig also sie selbst in ihren Ansich-. 
-ien von Religion. und Kirchenwesen: unter sich 
einig waren, eben so wenig konnten sie die 
Gemeinen ihrer Patronate zu einer allgemeinen 
Einigkeit und Gleichförmigkeit in Lehre, Cul- 
tus und Verfassung hinlenken. 

Anders waren -daher diese drey Bestand- 
theile‘.alles Kirchenwesens beschaffen in den. 
„Zipser, 'I'rencsiner und Neitraer; anders in den 

Gömörer, Säroser und Torner Gemeinen; an«- 
ders in den sieben Bergstädten, und anders in 
den fünf königlichen Freystädten Ober-Ungarns. 

J.C.1552. Schon im Anfange der Reformation waren. die ka- 

tholischen Gemeinen in Ungarn uneinig “über den 

- Gebrauch: der Altäre und Bilder in den Kirchen. 

lı der Beregszaszer ‚Synode gestatteten funfzehn 
versamın elte Pastoren die Beybehaltung der Altäre 
zur Ausspendung' des Sacramenles; nur auf die 

e
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Lehre sollte streng g gehalten werden; und in der 
Ungrisch- Altenburger Synode wurde entschie- J.C.185i. 
den: die Zerstörung. der Altäre und der, Bilder 
obliege von Amts wegen der weltlichen Obrigkeit, 
nicht « den Kirchenbeamten; es'sey. denn, dass es 
diesen,von jener übertragen werde, wo "se her- 
nach nur die Stelle der weltlichen Obrigkeit ver- > 
treten. Viele Lutherische‘ Kirchen liessen daher \ 
die Altäre und Bilder bis zu bestimmten Verord- “ 
nungen der Magistrate oder Patrone stehen, um 

‚schwächere Seelen durch Wegschaflung . der- 
selben nicht zu ärgern. Als aber-in der Folge 
.die Anzahl der: Anhänger. Calvin’s sich ausser- - 
ordentlich .vermehrie, warfen .inehrere Luthe- 

‚rische Pastoren , um den Spöttereyen derselben zu 
‘entgehen, ohne Vorwissen, und gegen den Wil- 
leiı der Patrone und Magistrate, Altäre und Bil- 

. der aus den Kirchen hinaus, Diejenigen, welehe 
sie noch beybehielten, wnrden von’den fana- 
tischen Hassern derselben der Abgötteyey be- 

. schuldigt. Eben ‚desswegen wurde der. würdige 
Magnat, Gregor Horvath Stansics.yon 
dem’ Säros- Pataker Pastor, Thom as. F abri-. 

‚"eius, in einer heftigen Schrift‘ angegriffen und  .» 
als Abgötterer verlästert, ' Horvath, an das‘ 
Krankenlager geheftet, ‘übertrug seine und der 
Bilder Vertheidigung dem Lehrer an. seiner 
Schule zu Neeren, Elias Lany ?). Diesem 

antwortete Fabricius noch heftiger, und La- 
.ny musste auf Antrieb ‚seiner Patrone Hor- 
vath und Franz Revay durch .eine zweyte 
"Schutzschrift für die Bilder b) ihren rasenden 
Feind zum Schweigen’ bringen. 

a: Scutum libertatis Christianae in usu Cerimoniarum no- 
minatim autem Jmaginum. Bartphae 1595 in &vo fol. 48. 

b) Defensio Libertatis Christianae in usu Imaginum historico. 
\ Barıphas 1595, in gro.
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1.C.155% . Die Synode "der fünf königlichen Frey- 
‚städte, . in Bartfeld versammelt, verordnete nur 
_ die überflüssigen Seitenaltäre aus den Kirchen, 

- die Fahnen, "das tägliche Lichterbrennen und 
andere unnütze Gegenstände des Cultus abzu- 
schaffen; nur zur. Feyer des Abendmahls den 

. Hauptaltar und die Lichter beyzubehalten, In 

J. C.1564. der.nächsten Barifelder Synode wurde zuerst das 

Glaubensbekenntniss, welches die Fünfßtädte vor 
IC. 1549. {unfzehn Jahren. dem Könige Ferdinand, 

-I. C.1560. später auch ' dem Erlauer Bischof Antonius 

"Wr änczy vorgelegt halten, . vorgelesen und 

von sämmitlichen., Pastoren durch ihre Unter- 

s schrift bestätiget. ‘Dann trugen der Bartfelder 

So Magistrat und die Verordneten der Städte dar- 

auf. -an, dass. in den Ceremonien! des Cultus bey 

“allen Kirchen Gleichlörmigkeit eingeführt wer- 
‘den möchte, weil die Verschiedenheit Vielen 

. anstössig sey. Da beschrieb jeder der Pastoren 

“ ‘die bey seiner Gemeine übliche, durch die Ge- 
wohnheit:alt gewordene Kirchenordnung, und 
stellte die Nothwendigkeit dar, (dabey zu .be- 
harren, um nicht grössere Ärgernisse und Ver- 

wirrung der‘ Gewissen, zu veranlassen, In die- 

ser Rücksicht wurde verordnet, unverändert 

“  beyzubehalten, was die. Gewohnheit begrün- 
det, hat... 

Dennoch fanden sich auch in Ungarn un- 

mässig eifernde Pastoren- genug, welche das In- 

'terim. Carlides V. verwerfend, lieber der Verban- _ 

nung sich unterwarfen, als dass sie die einmahl _ 

abgeschafften, in ihrer 'gottlosen Ansicht 
gottlosen Ceremonien wieder angenormen, 

oder auch nur in gleichgültigen (adiaphoris) 

Dingen den Gegnern nachgegeben hätten. Selbst 
‘der “übrigens hochgeachtele Senior der Zipser
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Fraternität schrieb an die Thurzoner: „» Das 7. . 158g, 
Bild des heiligen Nicolaus in der: Sperndorfer 5. Octbr,. 
Kirche begünstige. den Irrthum derjenigen, de 
nen die Anrufung der Heiligen noch am Her- 
zen liegt; obgleich der Herr uns.beföhlen. hat, 
sie. mit allem übrigen Götzendienst zu vermei- 
den, und der ‚selige Martin Luther sehr 
weislich rieth, ‘was einmahl ausgefallen von ' 
päpstlichen Dingen, dem soll man auf die Beine 
nicht wiederum aufhelten. Es sey.zu fürchten, 
dass die Nachkommenschaft die . Duldung des 
Unfuges mit dem Heiligenwesen und Bildertand 
für einen Abfall vom Glauben halte, und die 
‚Gewissheit der im Ganzen wieder erneuerten. 
Religion bezweifele. Auch lehre die Erfahrung, 
dass - mit abgöttischen Ceremonien die Abgötte- 
rey selbst wieder zurückkehre. So wenig wuss- 
ten die zu ‘verständigen ‘und gelehrien Refor- 
matoren, welche sich der Katholischen Ge- 
sammiheit zu Lehrern und Vormündern auf- 
drangen, ‘dass die Kömische Kirche. in den. 
Heiligen nichts Anderes noch Höheres, als ganz - 
besondere Offenbarungen der Gnade Jesu ver- 
ehre, und ihren Bildnissen lediglich historischen 
Werih fär: ihre- geislig noch unmündigen Kin- 
der zuerkenne. 

Gegen des sechzehnten Jahrhunderts Ende J. C.1592. 
hatten in der Trencsiner Gespanschafl sich schon 
siebzig Mutterkirchen mit ihren Filialen zur Augs- . 
burger Confession bekannt, als Petrus Ber- 
ger, Pastor in Bicse, ihre Ruhe. und Eintracht 
durch seinen wüthenden Streit gegen die Altäre, . 
Bilder, Wäachslichter, Räucherung und. Chor- 
rock störte. Nach vergeblichen Ermahnungen zur 

Mässigung seines unzeitigen Eifers, forderte ihn 
Graf Georg Thurzo zur Verantwortung. . 

Von Theil. 0. 27-
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“Berger überreichte ihm für. sein . Verfahren - 

- ‚eine Schutzschrift, welche der Rector der Pri- 

'vidjer Schule Matthias Lochmann, dem 

Auftrage des Grafen zu Folge, aus der heili- 

gen Schrift, aus .den ‚alten Kirchenvätern und. 

aus _beständiger Übereinstimmung der Kirche 

widerlegte.: Als aber Berger auf seinem Un- 

fugehartnäckig beharrte, liess Thurzo die ver- 

sammelte Pfarrer-Fraternität des obern Trenc- 

siner Bezirkes über ihn richten. Ihr einhälliges 

"Urtheil fiel dahin aus, dass er.das Bieser Pastorat 

räumen sollte, jedoch mit der Erlaubniss, als 

Privatmann in Bicse zu wohnen, und mit der 

Hoffnung, in das Anit wieder eingesetzt zu wer- 

den, wenn er in Frist von, drey Jahren seinem 

: Eigendünkel entsagte. . 

..-"So näherten sich nicht nur-einzelne Luthe- 

‚rische Pastoren durch Hass gegen Ceremonien 

und Bilder, für deren höhere -Bedeutung sie 

. keinen‘Sinn hatten, dem frostigen, Gefühl töd- 

tenden Cultus der Calvinisten, sondern auch 

zahlreiche Gemeinen vertauschten schon häufi- 

ger die Augsburger Confession mit dem mehr 

zusammenhängenden Lehrbegriff und der festern 

‚. Verfassung der Schweizer Kirche. Um diesem 

-ärgerlichen ' Abfalle Einhalt zu thun, ergriffen 

die Lutherischen” Confraternitäten und Contu- 

- bernien der Pastoren die bedenkliche, aber von 

der Nothwendigkeit gebothiene Massregel, dass 

sie. ihren Kirchen- Patronen, Stadimagistrafen 

und weltlichen Kirchengenossen aus dem Mag- 

naten-Stande, selbst in ‚Sachen der Lehre und 

der .Diseiplin höheres Ansehen und entscheiden- 

den Einfluss zuerkannten. Unter ihrem Schutze, 

oder in ihrem Beyseyn mit Sitz und Stimme, 

versammelten sie sich zu Synoden, um so viel 

“
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als möglich die Lutherische Lehre in genauern 
Zusammenhang zu setzen; über Verschiedenhei.. 
ten in ihren Lehrvörträgen sich zu einigen; den 
Cultus gleichförmiger einzurichten, und. stren- 
gere Disciplinar-Verördnungen aufzustellen. Ihre 

" Verhandlungen und Satzungen liessen sie her- 
nach, fühlend das Bedürfniss einer höchsten 
Socialauctorität, entweder von den anwesenden 
Magistratspersonien durch Unterschrift, oder von °- 
den abwesenden Patronen, Magnaten und Her- 
ren durch Urkunden bestätigen. _ 

‚So geschah auf der Synode in Kremnitz,  _ 
versammelt auf Befehl der Herren Richter und m 
Räthe von den sieben Bergstädten im zweyten J.C, 15%, 
Jahre der Regierung Rudolphs, Freytag nach? Juniun 
Frohnleichnam.- Da sollten die Pfarrherren \ 
und Prädieanten. über sämmtliche Artikel des _ 
wahren christlichen Glaubens und dessen recht- 
mässige Kirchenceremonien sich freundlich er- 
klären und einmüthig vergleichen. Und "sie 
beschlossen, bey der. Confession, welghe sie - 
den Köuigen Ferditänd und Maximilian, ggsg.4geg. 
auch dem Reich-Primas und Graner Erzbischß ° 
Olahy überreicht hatten, unverrückt zu. be- 
harren. Die öffentliche allgemeine Beichte schaff. 
ten sie ab, und führten die Privatbeichte ein, 
nicht wie sie in,der Römischen Kirche verrichtet 
wurde, mit dei Zwanige, alle Sünden ausdrück-- 
lich und umständlich zu bekennen; sondern 
als ein freundliches Gespräch des Seelenpfle-. ._ 
gers mit seinem Pfarrkinde, und um das-ein- 
fältige Volk zu prüfen und zu unterweisen, wie; 
es würdig .ann dem heiligen Abendmahle Theil I 
nehmen könne, In Ansehung .der übrigen Ce- 
remonien sollte es bey der -hergebrachten Ge- 
wohnheit verbleiben, jede besondere Kirche 37 

x 

x.
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darin- ihre Freyheit behalten, und niemandes 

Gewissen beschweret werden. Nebst den Sonn- 

tagen wollten sie aus christlicher Freyheit auch 

die Feyertage forthin wie bisher behalten. Die 

‚Prediger sollten sich enthalten, ihre eigenen 

Aspecte (Ansichten) 'auf die Kanzel mitzubrin- 

gen. Um den häufigen Streitigkeiten in Ehe- 

sachen zu begegnen, beschlossen sie, Verwand- 

ten und Verschwägerten bis in das vierte Glied 

- ‘die eheliche Verbindung zu untersagen. Ehe- 

scheidungen sollten erschweret, Witwer und 

Witwen vor Abfluss eines ‚halben Jahres nicht 

wieder getrauet; heimliche Eheverlöbnisse für 

"ungültig geachtet; Brautleute drey Mahl in der 

Kirche aufgebothen, der Katechismus in allen 

- 3. 0.1880 

Kirchen fleissig, wenigstens an Sonntagen zur 

Vesperzeit erkläret werden. Die übrigen drey 

Artikel brachten die Obliegenheiten der Magis- - 

trate in Bezug auf das Kirchenwesen in Er- 

-innerung. 
Zaßilreicher war die drey Jahre darauf in 

‚46.17. Mz-Kremnite “sersammelte Synode; die Acten sind 

von-drey und zwanzig Pastoren, Diakonen und 

"Rectoren, von dem Kremnitzer Stadirichter, 

Notarius und sechs Rathsherren und neun Ver- 

ordneten der Städte, Schemnitz, Neusohl, Pü- 

gantz, Karpffen, Königsberg und Altsohl, folg- 

lich von siebzehn Laien unterschrieben und von 

: diesen auch’ bestätiget worden. Die Artikel der 

letzten Synode wurden wieder vorgetragen und 

bekräftiget; dabey noch beschlossen, .dass die 

Ceremonien ‚der. Kindertaufe, der Einführung 

der Braut und des Kirchganges der Kind- 

betterinnen forthin nicht mehr vor den Kirchen 

und unter den Hallen, sondern in der Kirche 

selbst sollten gehalten werden; damit nicht die
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Gewissen beschweret würden, als wären Bräute 
und’ Kindbetterinnen unwürdig ‘des Eihtrittes 

in die Kirche, bevor sie durch gewisse Gebethe 
und Formeln dazu tüchtig gesprochen worden. 
Und weil in eben dieser Synode Thomas 

Fröhlich, Spitalrector zu Neusohl, von sei- 
nem Amtsgehülfen Gregorius Melczer, 
Calvinischer Meinungen beschuldiget wurde, so 
geschah Beyden der Auftrag, sich zu rechtfer- 
tigen. Nachdem klar. geworden ‘war, dass sie, 
im Glauben und in dem Bekenntnisse einig, _ 
nur in. neuen Ausdrücken und ungewöhnlichen ..- 
Redensarten einander zuwider waren, würde 
Beyden auferlegt, sich in Zukunft dergleichen 
neuer Ausdrücke in ihren Predigten zu ent- 
halten, und sich streng an die Lehre der hei- 
ligen Schrift nach Luthers und Melanch- 
thons Auslegung zu binden, welches sie Beyde 
nicht allein mit Hand und Mund zu; thun ver+ 
sprachen, sondern auch mit ihrer eigenen Hand 

und Unterschrift verbürgten, worauf aller Cal- 

yinisten Schwärmereyen, welche die Gegenwart, 

des wahren Leibes und Blutes Christi in dem 

Sacramente des Altares läugneten, ‘öffentlich 

verworfen und verdammt wurden. . 
Zu ähnlichen Zwecken wurden auch von 

_ den zwey Prediger-Confraternitäten, der Csetne- 

ker und der Muränyer, in der. Gömörer Ge- 
spanschaft Synoden gehalten und in Bezug auf © 

Cultus und Disciplin Verordnungen gemacht, J. 6.1590, 

welche die Burghauptleute Stephan ÜOset- 

neky, Melchior Maschko und Julius. 

_Freyherr von Herberstein urkundlich durch 

Siegel und Unterschrift bestätigten. Damahls 

waren die Gömörer Confraternitäten schon einem 

Superintendenten untergeordnet; der ersie war
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Cyprian Friedt, dem- Joannes Rimano- 
yiani folgte: Unter. des Letziern Verwaltung 

‚vereinigten sich die Kleinlionter Gemeinen mit 

... der Murä ‚anyer Confralernität, wesswegen Ri- 
d C. 194. mano. viani die Muränyer Kirchenordnung mit 

neuen Artikeln vermehrte, und diese wurden 

. gleichfalls. vonHerberstein und von ven 

grundherrschaftlichen Magnaten Johann; Ba- 

kos von Osgyan unterzeichnet und urkundlich 

hestätiget. - : 

“ Allein ‘weder .die -Auctorität Lutherischer 

.  Synoden, noch das Ansehen Lutherischer Kir- 

ı ehen = Patrone, Magnaten und Grundherren 

konnte in reinen Ungern, die ihrer Ernsthaftig- 

keit und Gründlichkeit ganz angemessene Vor- 

liebe für. Calvins Lehr begriff und Cultus 
schwächen ‚und rein Ungrische Gemeinen hin- 

.. dern, die Genfer Confession anzunehmen. Un- 

geachtet. des Csepreger theologischen Gesprä- 
4 C.1591, ches, welches Franz Nädasdy veranstaltet 

d. 6.1598, hatte; ungeachtet der Synoden, in Eperies, wo 
‚5. Octbr, Sev erin Sculteti zum Senior. der fünf könig- 

lichen Freystädte war gewählt worden, im Jahre 
darauf zu Bartfeld, dann wieder in Eperies, 

J.c Auen wodas Glaubensbekemtniss der fünf Städte aber- 
4. 10, Oct, 'mahl von sämmtlichen Pastoren und Städtever- 

ördneten war unterschrieben worden; in Leut- 
‘ schau und zu Zeben, welche alle des einreissen- 

1597-1599, den Calvinismus wegen waren gehalten worden; 
- hatten dennoch zu Anfang des siebzehnten Jahr- 
hunderts in Ungarn und Siebenbürgen. alle rein 
Ungrischen Gemeinen, bey. weitem die zahl- 
reichern, Calvins Lehrbegriff angenommen; und 
nur noch die Gemeinen i in den königlichen Frey- 

und Bergstädten, ausser diesen äuch die $lo- 
‚vakischen waren der Augsburger Confession treu |
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geblieben. Zu den - letztern gehörten fast Alle . 
in’ der 'Trencesiner Gespanschaft.. Dort waren 
die Pastorate in drey Contubernien eingetheilt. 
Zwey derselben, das eine im untern Bezirke, 
dus andere jenseits des Gebirges, hatten;schon im 
vierten Jahre unter Rudolph ihre. -besondern J.C. 1580. : 
Kirchenordnungen dem 'Trenesiner Obergespan 
Emerich Forgäcs zur Bestätigung vorgelegt. 

‘ Zwanzig Jahre später erneuerte und vermehrte 

auch das Contubernium im obern Bezirke. seine 

Verordnungen und Gesetze, Es geschah in der].C. 1600. 
General- Synode zu Blicse, wo die aufgestellten 1% Febr. 
Artikel von sämmitlichen Pastoren unterschrig- 

ben und von neun anwesenden Magnaten mit 

Siegel und Unterschrift bestätiget wurden. 

Doch erst nach dem Wiener Frieden, und 

uachdem Matthias dürch die vorzüg igliche Be- 

‚triebsamkeit der Lutherischen und. Calvinisti- 

schen Magnaten gegen: seinen Bruder Rudolph 

auf den Ungrischen Thron war erhoben wor- . 

den, verhalf der kluge, eifrige und mächtige. 

Palatin Georg Thurzo der Luther ischen 

Kirche zu wollgeordneter Verfassung und fes- 

. tem Bestande. Er war der leitende Geist der 

- General- Syuode zu Syllein, wo auf seine Ein- J.c. ı6to. 

ladung die VPastoren aus- zehn Gespanschaften 2. März. | 

sich versammelt hatten. Auf seinen Vorschlag 

wurden daselbst sämtliche Lutherische Ge- 

meinen in. drey Sprengel eingetheilt, ‚der erste 

erstreckte sich über .die Gespanschaften. Pres- 

burg, Neitra und Bars;. der zweyte armfasste 

Liptö, Arva und Trenesin, der dritte, 'Thurocz 

 Nögrad, Sol und Hont. Für jeden wurde ein 

_Superintendent gewählt, und ihre Diöcesan- 

rechte- bestimmt, "Kraft deren sie befugt waren,- 

‚die Gemeinen zu visitiren, Diener des, Wortes 

.
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zu prüfen "und zu weihen, Ehesacheh und alle 
‚kirchlichen Rechtshändel- zu ‚entscheiden, die 
‚Liturgie und den Cultus anzuordnen, unwür- 
dige Prediger zu entsetzen, Widerspänstige mit 
dem Kirchenbann zu belegen, ‚und über Appel- 
lationen in höchster und. letzter Instanz zu :er- 
kennen, So _spät begriff man. die Unentbehr- 
lichkeit des Episcopates i in kirchlichen Angele- 
:genheiten, welches die: reformirende Leiden- 
schaft zu voreilig -abgeschafft hatte. - Auf eben 
dieser Synode wurde die Concordienformel als 
wirksames Verwahrungsmiltel gegen Calvins Leh- 

‘ Te von den zehn Gespanschaften angenommen: 
. 7.1614 ° Nach vier Jahren geschah es auch auf der 

?% Tawr- General - Synode der Zipser und Saroser Ge- 
spanschaften in Kirchdrauf, wo Christoph 
Thurzo, beyder Comitate Ober gespaän, früher 
von Petrus. Päzmany zur. Römischen, nach 

‚neun Jahren von Stephan Xylander wieder 
zur Lutherisähen Kirche bekehrt ,„ den Vorsitz 
führten. Folgendes waren die Bestimmungs- 
gründe beyder Synoden zur Annahme der Con- 

. eordienformel,’ ‘welche ‘von den Eiferern für 
» die Augsburger Confession seit dreyssig Jahren, 

als ein mit Calvinischem Sauerteig gesättigtes 
 Erzeugniss war verabscheuet worden. Man « er- . 
kannte‘ in Sillem- und Kirchdrauf ihre völlige 
Übereinstimmung mit der Augsburger Confes- 
sion und mit den Glaubensbekenntnissen“ des : 
Athanasius, der Väter zu Nicäa, Ephesus 
und Chalcedon, Man betrachtete sie als ein 

öffentliches Glaubensbekenntniss einer reinen 
Kirche, aufgesetzt von den bewährtesten Theo- 
logen, bestätiget von mehrern hohen Schulen 
und anschnlichen Gemeinen; als symbolisches 

_ Buch anerkannt von frommen Churfürsten, Fürs-
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ien, Grafen, Freyherren und kaiserlichen Reichs- 
städten. Mansah die Nothwendigkeit ein, dass von 
dem gesammten Christlichen Lehrbegriffe ein kur- 
zer Unterricht gegeben werde, wie er in der Con- 
cordienformel, enthalten war, da die Augsbur- 
ger Confession bloss auf das, was den Katho- 
liken entgegen zu‘ setzen war, sich beschränkt 
hatte. Man fand die Formel rein, von harten, 
unbestimmten, zweydeutigen Ausdrücken, wel- 
che leicht zu "and !ern Irrthümern hätten verlei- 
ten. können; endlich bekannte man sich zu dem 

"dringenden "Bedürfnisse eines solchen symboli- 
schen Büches in Bezug auf diejenigen, ‘welche 
sich zu gar keiner Formel ‘der reinen Lehre 
bequemen "wollten ‚ damit sie’ihre eigenen Mei- 
nungen desto freyer vortragen und zum gröss- 
‚ten Ärgerniss frommer Seelen vertheidigen konn- 
ien. Man nahm also an, dass wer die Con- 
'cordienformel; verabscheuet, zugleich auch der 
Lutherisehen Kirche reine Lehre‘ verschmähe, 
und deren Urtheil -habe Jesus bey Matthäus. 
C. 18, gesprochen. 

Aus dem ‚Allen geht deutlich hervor, dass 
die Silleiner und Kirchdraufer ‚Synodalen, wie 

. von der Nothwendigkeit der. Episcopates, 
eben so von dem’ Bedürfnisse eines M ittel- 

unktes kirchlicher Einheit ziemlich 
starke Ahnungen hatten: weniger leidenschaft- 

lich -und weniger im Sectengeiste befangen, 

würden sie auch eingesehen haben, dass nicht 

Bibel, nicht alte Synodal- -Glaubensbekenntnisse, 
‚nicht Augsburger Confession und Concordien- 
formel; auch richt eine Anzahl von einander 

unabhängiger, verschieden gesinnier Super- 
intendenten; - sondern lediglich Eine, im hei- 

ligen Geiste vereinigte höchste Social-Auctori-
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it, durch. deren Macht .der Inhalt und “das 
Verständniss der Bibel, der Glaubens-Symbole, 
der Confessionen und. Coneordienforneln allge- 

‚meingültig bestimmt und aufrecht erhalten; die 
Superintendehten, so: verschieden sie auch für 

> ‚sich denken möchten, zur ‚Ver einigung im Be- 
kenntnisse, zur Übereinstimmung in. der Lehre, 

‘ zur Gleichförmigkeit in dem Cultus und in der 
“e.0.. 0. Zucht, angehalten werden; zu einem solchen 

 Mittelpunkte kirchlicher Einheit geeignet: sey. 
Ausser der Annahme der Concordienfor- 

i ‚mel wurde von den Kirchdraufer Synodalen der 
“ Prediger ‚des Marktfleckens, Magister Stephan 

_Xylander, sonst Holtzmann genannt, zum 
Superintendenten der Zipser und Sär oser Gespan- 

. schaften erwählet, “Aber die vereinigten Städte 
Kaschan, Leuischau, arlfeld, Eperies und Ze- 
ben wollten“ einen eigenen, von jenem unab- 
hängigen Superintendenten' haben und wählten 
dazu den Leutschauer Prediger Magister Petrus 
Zabler. Und auch das weisse Gewand oder 
der Ghorrock, welchen die Synodalen iu Sil- 

dein verschmähet hatten, wurde auf der Kirch- 
draufer Synode eingeführt und bald darauf auch 
in den übrigen Superinterrdenzen. Ober-Ungarns 
der Anständigkeit wegen angenommen. In einigen 
Gespanschaften von dem rechten Donaunufer ab, 
war die Concordienformel schon um vier und 

J.C. 15%0: zwanzig Jahre früher für ein symbolisches Buch. 
_ der Lutherischen Kirche anerkannt worden. Da- 
mahls war Georg Muraköczy. Hofprediger 

des Grafen Franz -Nädasdy, und zugleich 
“ Superintendent der Gemeinen zwischen der Drave 
und der Mur. Auf seinen Antrag veranstaltele 
‚Nädasdy die Synode in Csepreg, zu welcher 
auch der gründlich gelehrte G vegor Hor yatlı
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Stansics, Zipser ‘Vicegespan, Stifter des be- 
rühmten Neerer Schule, und Severin Sculteti 
aus Bartfeld eingeladen wurden. ‘Dort bewirkte 

Muraköczy durch seine Klugheit und Ge- 
wandtheit den Beschluss, dass diejenigen, welche 
die Concordienformel anzunehmen sich weigern - 

würden, nicht für Augsburger Confessionsgenos- ' 
sen sollten angesehen werden. Weil aber dennoch 
mehrere heimliche Anhänger Calvins, unter 
ibnen der eifrigste, Stephan Bey:the, Hof- 
prediger des Grafen Balthasar Batthyany 
und Superintendent der Gemeinen an der Raab, 
dasSymbolische Buch nicht unterschreiben woll- 
ten; so versammelte Nädasdy im folgenden 

- Jahre wieder einen Convent zu Csepreg,,wo 
Severin Sculteti und.Stephan ‘Beythe 
in Anwesenheit vieler Pastoren und weltlichen 
Herren über die Lehre von dem heiligen Abend -: 
mahl sich unterredeten und Beythe durch sei- 

nes Gegners Gründe so sehr in.die Enge ge- 

trieben wurde, dass er zuletzt nur mit_Schimpf- 

reden antwortete und gleich einem Rasenden 

aus der Kirche hinauslief. Wenn die Bibel’ 

an sich und ausschliesend für den einzigen und 

höchsten Schiedsrichter in Sachen des Kirchen- 

glaubens aufgestellt; wenn Gedanken - und Ge- 

wissensfreyheit für ‘die süsseste Frucht des wie- 

derhergestellten Evangeliums gehalten wurde; 

so verrietı man alle Mahl folgewidriges Den- 

ken, Schliessen und Handeln, so oft man An-- 

dere nöthigen wollte, die Bibel gerade so und. 

nicht anders zu verstehen, als wie man sie 

selber ‚verstand; das ist: so oft man naclr Ver- 

‚ werfung der alten Kirchenväter und Oonicilien 

es wagte, Ändern sich selbst zum Papste ‚aufzu- 

dringen. rt
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Durch den Wiener Frieden und durch den 
Wahlvertrag, den Matthias vor seiner: ‚Krö- 
nung zum Könige sich gefallen liess, hatten 
die TLutherischen und Calvinisten staatsrechtli- 
chen Stand; durch die zahlreichen Synoden 
auch eine Äussere Social- Verfassung erlanget; 
‚allein jener gewährte ihnen noch keine staats- 

rechtliche Sicherheit; diese war durchaus. 
unzulänglich, eine Kirche im evangeli- 

.schen und im socialrechtlichen Sinne des 
Wortes zu bilden und. darzustellen. Es war 
keine Kirche; denn diese forderte ihrem 
‚Wesen und ihrer Richtung gemäss als uner- 
lässige Bedingung, Einheit, nicht ; im Denken 
jedes Mitgliedes für sich; sondern’ sämmtlicher 
Mitglieder i im Lehren und Bekennen. Diese 
Einheit aber kann ohne eine höchste kirchliche 
-Social-Auctorität nicht bestehen. Darun ver- 
leitete die‘ dunkle Ahnung. von ihrer Noth- 
wendigkeit in der Folge Eutherische und Cal- 

“ vinistische Lehrer dahin, dass sie den weltli- 
‚chen Fürsten‘, jedem in seinem Gebiethe, nicht 
etwa die ihnen ohnehin wesentlich zukommen- 
den Souverähetätsrechte circa Sacra; 
sondern sogar Ober-Episcopalrechte zu- 
erkamnten. Keine Sicherheit: denn die 

‚katholische: Pariey, die älteste und.auch die 
zählreicheste, konnte nie vergessen, dass sie 
Jahrhunderte lang die einzige gewesen war, und 
dass die andern zwey nur “durch die hefligsten 
Erschütterungen, ihr Daseyn erhalten hatten. 
Die zwey andern Parteyen, welche vereinigt 
zu seyn schienen, und es auch in Ansehung 
‘ihres äussern gemeinschaftlichen Interesses wirk- 
lich waren, hatten ihre Neuerung, ihre innere 
Zwietracht, und die Mittel, deren sie sich be- 

N
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dienet hatten; um in den Ungrischen Staats- 
körper - aufgenommen zu werden, gegen sich. 

‚ Wider sie: sprach auch alles Blut des bürgerli- 
chen Krieges, wodurch sie den Grund ihrer wirk-. 
lichen Grösse befestiget hatten; wider sie sprach 
‚diese Grösse selbst, erzwüngen-durch Waffen-: 
gewalt, und gesteigert durch - den Raüb, den sie 
den Kigenthümern entrissen hatten; worauf 
.diese ihren rechtlichen Ansprüchen nie aufrich - . 
tig entsagen konnten. Sie 'komten sich selbst 
nicht verhehlen, dass ibr Ursprung mit dem 
Makeln leidenschaftlicher Anmassung, und lei- 
diger Verwirrung der Begrifle bezeichnet war;' 
dass sie mitten unter Unruhen, ja sogar unter 
gegenseitigen Verketzerungen und Verfolgungen, 
die eine auf Kosten der andern, ihr Wachs- 
thum erhalten; dass sie nichts besassen, als 
was sie mit-stürmender Gewalt sich angeeignet; 
und dass sie ihre Duldung nur bewirkt hatten, 
weil sie sich furchtbar zu „machen verstanden. 

Mit solchem Bewusstseyn konnten sie nicht 'an- 

. ders schliessen, als dass die Katholiken in ih- 

rem Herzen heftigen Unwillen ihres Verlustes 
‘wegen nähren müssten, und nie aufgeben wür-- 

den den Vorsatz, diejenigen zu bestrafen und 
zu verderben, welche ihnen ihre Güter, ilire 
Rechte, und ihr Ansehen entrissen hatten. 

Hieraus folgt, dass Ungarns Stände, durch. 

kirchliche Bekenntnisse und durch entgegen ge- 

setztes Interesse getrennt, eifersüchtig und. miss-: 

trauisch auf einander, unter sich immerfort im | 

Kriegesstande schwebten. Es bedurfte demnach 
nur der Mitwirkung günstiger Umstände, oder‘. 

aufregender Vorfälle, um eine heftigere Feuers- 
brunst „als diejenige, deren, Verheerungen noch: 

r 

8
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.. nicht ersetzt waren, zu entflammen. Ungeach. 

‘tet dieses bedenklichen Zustandes, feyerten den- 

- noch sämmtliche Superintendenten mit. ihren Ge- 

meinen, Lütherische und Calvinistische Magna- 

ten, Herren und Städte in Ungarn und Sieben - 

bürgen am V.orabende Allerheiligen im sech- - 

zehnhtmdert siebzehnten Jahre _durch drey 

Tage das Jubelfest der Reformatiop, wobey 

: sich Abraham Christiani, Prediger in 

 Bartfeld; Samuel Melikius und Elias 

Läny, Süperintendenten; durch des Festes 

Anordnung vorzüglich ausgezeichnet; die Gra- 

fen Stanislaus und Emerich: Thurzo in 

Bicse die prächtigsten Anstalten dazu. gemacht 

hatten. Theil an dem Feste nahmen die Lu- 

therischen Grafen Franz, Georg und Ga- 

brielPerenyi, Georg und Sigmund 

Räkoczy, Niklas und Georg Zrinyi, 

Paul Nädasdy, Peter Revay, Caspar 

lil&shäzy, Thomas und Georg Szeesy, 

Sigmund Prepostväry, Johann und Ste- 

phan Liszih, Niklas Bocskay, Franz 

Bänffy, DavidZolyomy; aus dem. Herren- 

stande! StephanKäkony, Franz Täczot, 

Andreas Kapy, Stephan Korlath, Cas- 

par Petheö, Balthasar Koväcsy, Tho- 

'mas Oknay. Die Calvinisten in Ungarn und 

Siebenbürgen: Gabriel und Stephan Beth- 

len, Franz Batthyäny, Stephan Török, 

Peter und Michael Forgäcs, Franz Re- 

dey, Michael Karoly, Michael Lo-. 

rantffy,. Stephan Tököly, Sigmund 

‘ und Paul Mariassy, Christoph Sen- 

nyey und die Familien Beren yi, Zay; 

Ujfalusy, Deveky, Fantschy, Szenti- 

vany, Szirmay, Kemeny, Barcsay; 

x
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Hallen und L Andere. in grosser. Anzahl 2) Es 
"hätte ein herrliches Siegesfest der Wahrheit, 
des Friedens,- . der- Eintracht und der Liebe 
werden können, wäre der sogenannte Un gri- 
sche Glaube und der Deutsche Glaube. 
in den ‚Einen religiösen‘ Glauben an das alte 
Evangelium Jesu, ‚wie es die- heiligen Väter 
der ersten vier Jahrhunderte verstanden, ver-_ 
ehret und durch ihren Wandel verherrlichet 
hatten, zusammengeflossen b\. 
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Landes-, Geistes - und Sitten-Cultur des 
Zeitalters im Ungrischen Reiche. 

Es war im Laufe. dieses Zeitraumes : im. 
Ungrischen Reiche nirgends Sicherheit des Ei- 
genthumes;- im Innern wurde sie iheils von 
gewaltigen Raubherren und atısländischen Söld- 
nervölkern, an den Gränzen durch des mäch- 

. tigen Feindes Verheerungen ohne Unterlass ver- 
‚letzt: da musste der Arbeitsfleiss erschlaffen,_ 
und keine Landes - Cultur korinte gedeihen. 
Nur was dringendeste Nothdurft heischte, wur- 
‘de gebauet, und der Landmann widmete sich 
lieber der. leichtern und sichern Viehzucht, als 
dem mühramen und unsichern Feld- und Gar- 
tenbau. Darum konnten auch ‘zu Sigmundk.c! 
Herbersteins ‚Zeit, . nachdem für den. ein- 

t 

  

a) Kazy Hist. Hung. Lib. IT. p. 180. b) Hist. diplomat. 
de Stat. Rel. Evang. ia Hung. — Lampe Hist. Eccl, Re. 
form. — Ribinyi Memorabilia Confess. August, — 
Centur. Diplomar. er, Epist. Thurzonianar. ap. En 150 Gesch. 
des Ungr., Reiches. Til. 11. $..83—145. “ .
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heimischen » Bedarf schon hinlänglich gesorgt 
war, in manchem. Jahre noeh. 'gegen achtzig 
tausend Stück ‚Schlachtochsen aus Ungarn auf 
der Wiener Strasse nach Deutschland getrieben 

werden ®). 

Das ungemein nährhafte und stärkende Korn, 
Kukurüutz: (Mais) genannt, welches jetzt in 

keinem Lande Europa’s ‚häufiger, als in Ungarn 

J.C.1611. und Croatien gebauet wird, kam im dritten \ 

Regierungsjahre des Matthias aus den südli- 

chen Provinzen des Türkischen Reiches zuerst 

“ . nach Siebenbürgen b). Safran, schon lange ein 

- vorzügliches Bedürfniss der Urgrischen "Tafel, 

wurde nach der Mitte dieses Zeitraumes ura Nei- 

tra und Trencsin herum häufiger und besser, 

als'um Wien gezogen. Von ‚jenem galt‘ das 

Pfund yier und zwanzig,, von diesem nur vier- 

zehn Gulden; jetzt kauft Ungarn mehr als zehn- 

tausend Pfund Safran ährlich von dem Aus- 

J.C. 1571. Jande e). Den ersten Tabak und die erste Ta- 

'  bakspfeife brachte eine . Türkische Gesandt- 

schaft nach Siebenbürgen an Christoph 

Bathory; aber Gabriel Bet hlen wusste 

“ ein Ähnliches Tabaksgeschenk aus Constantino- 

- pel noch "nicht zu gebrauchen °) 

J.C. 1587. Im eilften Jahre unter Rudolph musste 

durch eine Reichsverordnung‘ in allcın. öffentli- 

chen Verkehr das alte Ofener Mass und Ge- 

“ wicht, wie es im ‚sechsten Artikel des dritten 

Decretes unter Sigmund war bestimmt wor- 

\ den, wieder vorgeschrieben werden. "Die Be- 

x 

= - \ 

‚a) Sigmund Horberstein Rer. Moscovit. Common- 

‚tar, Basil. 1556. p. 149. b) Schwartner. Statistik. Thl. I. 

- "8.285... c) Schwartner, a, 2,0-9,8%, ec) Schwart 
ner. Aa 2..0,5, 829, . 
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richtigung desselben wurde in den Gespanschaf- . 
ten, königlichen Freystädten und auf herrschaft- 

“ lichen. Gütern den. Vicegespanen übertragen 3). . 
Im zehnten Jahre Ferdinand’s. wurden von J.C. 1536: 

den drey ‘Nationen in Siebenbürgen die Preise 
einiger Lebensmittel gesetzlich bestimmt b). Zwey 
Jahre später geschah dasselbe von den Ständen J. 0.1533. 
Slawoniens ©), und ihre Bestimmungen erhielten 
sich durch fünf und sechzig Jahre in ziemlich J. C. 1608. 
gleichem Verhältnisse d. Wenig abweichend 
waren auch die Preise der Dinge- in Ungarn, ; 
als Maximilian in Presburg zum Könige ge- J.C. 1563 
krönet wurde ®). Niedriger mussten nach zwan- 

  

7 

@) RudolphR. Decrer. IV. art. XVI. Scriptores Rer. 
“Transsilvan. Tomi II.jVol. I. p. 142. _b) Ein dreyjähriges 
Stück Schlachtvieh, bey Zurückgabe der Haut.und des Talgs 
sollte 60; ein-Lamm ohne Fehl, 8; ein Schaf ohne Fehl 12; 
eine Henne 1, ein Ferkel 2; eine Gaus 2; eine Spock- 
seite 80; -ein Kübel Haber 10, 3, auch 4; Heu, für ein 
Pferd, den Tag und !die Nacht über 1Silberpfennige; ein Zug« 
"ochs, oder eine Melkkuh 6 Gulden -kosten. ‘c; Buchweitzen 
in Veröcze 25; in Ujudvär und Velike 32; das Mass Wein; 

ein halbjähriges Schwein 50; : ein Ferkel 2; eine Gans.5; , 

eben so viel ein Kapaun; eine Henne im Lande 2; an den 

Gränzen 3; ein junges Huhn 1; ‚on . Pfund Schweine- 

fleisch 2; ein Ziegenböcklein -6;5 eine. Ziege .25 Silber. 

fennige. “"Ochsenhaur “das Pfund 4 Kreutzer; ein Pflug- 

Dehs 12; ° eine Melkkuh 6; - ein verschnittenes Mast- 

schwein 2; ‘ein gewöhnliches Schwein 1 Gulden, Articuli 

Crisiens. in Corp. Jur. Hung. T. I. p. 266. d) Eine Elle 

Seidenzeug kostete 2; -drey Ellen Daroveezer Tuch 1 fl. 

-5 ggr. ‚Ein Paar gute Schuh 45; das Pfund Reis 14; . das 

Pfund Fleisch .2; das Pfund Talg 4 Pfennige. Die unge- 

häufte Metze Salz wurde mit 1. gehäufter: Metze_ Weitzen: 

oder mit 24 Metzen Hirse vertauscht, (Kerchelich. Hist, ' 

Ecel. Zagrab. p. 319.) 52 Jahre früher wurde in Lentschau 

das -Pfund Rindfleisch zu 14 Pfennig verkauft € ugner 

Anal. Scepus. P. II. p. 17. e) Eine Metze Mundmehl 20; 

Haber 15; Gerste 13; Roggen 10; ein jähriger Kapaun 6; 

ein jüngerer 5; ein grosses Huhn 5; ein kleines 2; eine 
Henne 4; eine fette Gans 6; ein Spanferkel 9; das Pfund ge- 

yäucherter Speck 4; frischer 3; Rindfleisch 2; Kalbfleisch is 

Hammellfleisch 1%; guter Käs_35- Butter 7; Taiglichter 4; 

fünf Bier 4; das Pf.Hausenb; Hecht 6; Kapln und Welz4; 
2 VIM. Theil.  _
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‚stehen, da 'man in Siebenbürgen fünf grosse 

Kübel Weitzen': fir! Einen, und neun Eimer 

‚Wein für zwey "Ungrische Gulden ‚kaufte a), 

Die fheuersie Waare war: das Geld; bey völ- 

hger Sicherheit wurden sieben von ' Hundert 

‚ gefordert; so hoch hatt unter Maximilian 

die Ungrische' Hofkammer dem Herrn Wolf- 

"gang Balassa ein Capital von zwölftausend 

Gulden verzinset bb), 
Unter fortwährenden Unruhen des Krieges 

"und schnell auf ‘einander folgender Verluste 

fester Plätze: und ganzer 'Ländstriche konnten 

richtigere Ansichten und Begriffe von Staats- 

_ wirthschäft und Nationalreichthum , von der 
Richtung und. den Vortheilen. des Handels, we- 

der in den Königen, noch. in .den ‚Ständen, zu 

einiger. ‚Klarheit kommen, nioch weniger konnte 

“unter der stolzen Selbstgenügsanıkeit der Ungri- 

schen Völker‘ das Verlangen. mit’ Ausländern in 

ausgedehntern Handelsverkehr zu: treien, er- 

wächen „ nachdem die Räubereyen ausländischer 

Söldner und die Anmassungen und Gewalttha- 

ten ihrer Feldherren in den Eingebornen den 

bittersten Hass gegen ‚alle : Ausländer ‚erzeugt 

hatten. Man liess also die obwaltenden, allen 
Handelsgeist tödtenden- Hindernisse, selbst das 

Verderblichste, die Stapelstädte, bestehen. Die 

Könige begnügten sich mit der Ausbeute aus 

  

Brot für 3 Personen 1; eine sechsochsenspännige Fuhre 

Heu '60;. Stroh der halbe. Preis’ des‘ Hetes; vierspännige 

Ochsenfuhre. Holz 125; ein Mass Erbsen 2; "bester Wein #:; 

mittelmässi en, 8; Honig 5 Re (Listchii Com- 

en, de. oronat., ‚Maximil. ap... Bel, ‚Collect. Monument. 

pP 
a) Felmer His. Transsilv:'p. seh, 'y Schwartner Sta- 

“ istık. Thl; I. ‘S. 243, 
-
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den Bergwerken, mit dem Ertrage der Rega- 
lien, der Steuern, der Zölle und des Dreyssigst, 
weicher in verkehrter Ansicht als Bereiche 
rungsmittel des Kammerbeutels, nicht als Zaum 
des Handels betrachtet wurde; und die Magna: 
ten und Landherren waren zufrieden, "wenn sie 
ihren Überiluss an Getreide, Wein und Vieh 
im inländischen Handel auf den häufigen Jahr-. 
märkten oder in Stapelstädten an auswärtige 
Kaufleute absetzen konnten. Daher das Schwan- 
kende, \WVandelbare und Widersprechende in 

- den Handelsgesetzen dieses Zeitraumes. 

Das erste war die Übertragung des Sta-J. 6.1533. 
pelrechtes von Kaschau, welches an den Ge- 
genkönig übergegangen war, nach Eperies ®), 
‚Dieses Stapelrecht sollte den königlichen Frey- 
städten unverletzt bleiben, und selbst die den Bres- 
lauer Kaufleuten weiter hin verliehene Frey-- J.C.1546. 
heit, mit ihren Waaren durch Ungarn aus- 
und einzuziehen, war jenem Rechte unterge- 
ordnet, zugleich auf Entrichtung der Mauth- 
und Dreyssigstgefälle, und auf das Verboth der 
Ausfuhr verschiedener Waaren an_den Feind 

. bedinget b). Um dieselbe Zeit hatte der König 
von Pohlen die Ausfuhr pohlnischer Landes- 
producte verbothen, um dem Mangel derselbenim 

. Lande vorzubeugen; sogleich ersuchten die Stän- 
de den König, entweder die Aufhebung desPohl- 
nischen Verbothes zu bewirken, oder ein gleiches 
Verboth der Ausfuhr aus Ungarn, Mähren und 
Schlesien nach Pohlen zu erlassen °). Einanderer 

  

a) Ferdin. I. Reg. Diplom. ap. Wagner Dipl. Säros, 
: 261. b) Ferdin. I. R. Litterae Posonit 3. Majı 1546. u. 

Eordin. Deer. IX, aru LI. c) Ferdin. I. R. Decr. IX. 
art, LIX, - 

a8*r
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 Missgriffg geschah durch die Erhöhung: des Ausfuhr- 
zolles von Einem auf zwey Gulden für Ein’ 
-Stück Rindvieh. Die Hälfte dieses Ertrages sollte 
zur Befestigung der Gränzplätze verwendet wer- 
den; wogegen die Handelsleute den Preis ihrer 
Waaren gleichfalls erhöhen könnten. Allein 
'schon- im. nächsten Jahre hatte die Erfahrung 

‚gelehret, dass mehrere Kaufleute des erhöheten.. 
Ausfahrzolles wegen den: Viehhandel aufgaben; 
andere Mittel und Wege fanden, die Zoll- und 
Dieyssigstämter zu umgehen; dass Magnaten, 
Herren und Bürger alle ausländische Waaren 
‘um ein Beträchtliches theuerer bezahlen muss- 

u... >ten; dass folglich das Ärarium durch die über- 
‚eilte Zollerhöhung nicht nur nichts gewann, 

:sondern auch merklich an Einkünften verlor, 
und die Landeseinwohner durch die Vertheue- 

‘ rung ausländischer Waaren bedeutenden Scha- 
2.6 1347; den. litten, Wesswegen die Stände auf die alten 

“  Freyheiten‘ und Reichsgewohnheiten sich beru- 
fend, auf Herabsetzung des Ausfuhrzolles auf 
Einen Gulden -bey dem Könige antrugen ®). 

17.6.1374. ° Nach sieben und zwanzig Jahren machten 
die Bürger der königlichen Frey - und Berg- 

. städte Ansprüch auf den Alleinhandel mit Le- 
der, Pferden und Rindvieh; sie wurden .aber. 
abgewiesen mit-der gesetzlichen Erklärung, dass 

den“ Magnaten und:dem Adel, wie den Bür- 
gern, jeder Handel, mit was immer für Waa- 
ren frey stehen müsse, doch so, dass die Einen 
wie die Andern für alles, was ‘sie verkauften 
oder zum weitern Verhandeln einkauften, was 
sie zur Betreibung des Handels ein- oder aus- 
führten, auf gleiche Weise. zur Entrichtung 

  

“) Ferdi. L. R Decxet. X. . art, AXXIV. 

a.
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der Dreyssigstgefälle verpflichtet: seyen-*). Die-' 
ser. Freyheit zuwider, .verbothen die: Stände 
dreyzehn Jahre später -.den Hardelsleuten: aus 3. c. 1537. 
Deutschland, Pohlen und andern.Ländern wei- . 
ter in. das Innere des Landes, als bis zur: nächst— - : 
gelegenen Stapelstadt zu ziehen: auch ‚die 'Ein-. 

fuhr der Weine aus Österreich nach: Ungarn, 
aus Steyermark nach Slawonien ‚und die Aus- 
fuhr der. Ungrischen:Weine:nach Pohlen: durch 
Ungarn wurde untersagt. Die Pohlen. sollten 
zu der. ihnen zunächst gelegenen Stapelstadt 

“ kommen, und daselbst_ mit ihtem WVeinbe- 
‘darf zur Ausfuhr sich‘ versorgen; 'wobey. der 

König zum Vortheile des Ärariums auch‘ die 

Dreyssigstgefälle ‚erhöhen könnte b).-- Doch bald 

wurde Stockung des Weinhandels: und-Mangel 

des Geldes empfunden. : In. dieser Noth wurde J. 0. 1595. 

von. den Ständen .des: Weines Ausfuhr inalle 
Länder ‘bey Bezahlung.-des Mauth-. und. Dreys- 

sigtszolles sämmtlichen.: Einwohnern: Ungarns 

auf Ein Jahr frey ‚gegeben ), ir u 

. Der Wiener Friede und die darauf gegrün- 

deten Verträge zwischen Österreichern, Mäh-. 

rern, Böhmen und Ungern setzte bey Eintrich- J. G. 1603. 

tung der ‘gesetzlichen ‚Zoll- und Dreyssigstge- . 

fälle, völlige Freyheit des gegenseitigen Han-_ 

delverkehrs fest. Dennoch wurde schon im fol- 

‚genden Jahre des. ‘Weines Ausfuhr den Ungern 7. C. 169. 

wieder verbothen, und nur Ausländern gestattet, . 

im ganzen Lande Weine aufzukaufen und nach‘ 

Entrichtung des Dreyssigst auszuführen 4). . Das 

  

i on. 
a) Maximilian. R. Deoret. VI. are. .XXXVIIL 5) Ru- 

Adolph. R. Deoret. IV. art. XV. . ce) Rudolph. R. De- 

oret, VL au XXXV. dyMatsh R Dosser. II:-art, 

XLIV. " E .
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'Salarium des Palatinus: wurde. von dem Ertrage 
der Dreyssigstgefälle. ausgezahlt; aber die Miss- 

.griffe in. der‘.Gesetzgebung hatten diesen Er- 
trag. vermindert, und das Ärarium wurde mit 

3.0.1613. Zuschüssen. belästiget; darum wurde unter all- 
gemeiner Verpflichtung zum Dreyssigst sämmt- 
lichen Einwohnern: Ungarns, wie den .Auslän- 
dern die Ausfuhr der Weine. wieder bewilliget ?). 

= J.C. 1618. Doch: nach fünf Jahren trug der König auf dem 
Landtage darauf an, der Weine Ausfuhr nach 
Pohlen :Ungarns. Einwohnern abermahls zu un- 
tersagen, und: nur den Pollen Einkauf und 
Ausfuhr, ‚mit Erhöhung des Dreyssigst auf. drey 
"Gulden für jedes Fass zu gestatten b}.: Auf dem 
nächsten Landtage ging die Verirrung der Stände 
selbst so‘ weit, dass sie den König bathen, alle 

7.0.1619 Ausfuhr des Weines und Viehes aus Ungarn 
51. Julius 

\ "zu verbiethen; damit die Einfuhr fremder Münze 
in das Land verhindert würde ©). Wo das aller- 
höchste Interesse des regierenden Hauses oder des’ 
Hofes zur einzigen Richtschnur der Gesetzge-. 
bung genommen oder aufgedrungen wird, dort 

‚ sind Missgriffe und Widersprüche unvermeidlich. 

Höher, als allen Handelsverkehr mit Aus- 
'ländern_würdigten die Ungern dieses Zeitrau- 
‚mes, — zur Beschämung der Geistesträgheit 
unserer Tage sey es gesagt, — den Erwerb 
wissenschaftlicher Kenntnisse. Es war die näch- 
ste und wohlthätigste Folge der durch Ungarn 
und Siebenbürgen verbreiteten Reformation, dass 
Bischöfe, Magnaten, Grundherren, Städte, Ka- 
tholiken und Dissidenten die Nothwendigkeit 

‚ 

  

-, a) Matth. I, R. Deoxet. II. art, XXIX. b) Acta comi- 
Po anni :1613, Pestini, 1790. 8. pP. 78. c) Acta comitialia
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einer wohlgeordneten Schulbildung anerkennend, 

in Errichtung guter: Schulen wetleiferten. ‚Selbst 

die. Wichtigkeit ausländischer Bildungsanstalten 

für Beförderung und Erweiterung der einhei- 

mischen Cultur wurde richtig gewürdiget. Diess 

bewog auch den gottseligen und gelehrten Rhi= 

zaner Bischof, Graner und Agramer. Do:inpropst, 

Paulus Zondi; des Diegelyer Leoni das. 

Bruder, in Bologna ein ‚Collegium ‘für sechs 

Ungrische oder Slawonische Jünglinge ‚zu stifien. 

Dazu halte ‚er dort ein Grundstück, für zwey- 

tausend dreyhundert. sechzig; . einen Hof und 

“Garten für vierhundert sieben und achtzig Seudi 

gekauft; . das, Patronatrecht und, die Curatel.der 

Suftung dem Agramer, in Ermangelung.dessel- 

J. 6.1556. 

ben dem Graner, Dom-Capitel, und in Erman-- 

gelung beyder dem ‚Könige übertragen. . Be- 

dingungen der Aufnahme. waren das Alter. von 

ein und zwanzig Jahren,, und das, Zeugniss 

durch drey ‘Jahre mit Fleiss und. gutem Erfolge 

fortgeseizier ‚Studien der Lateinischen Sprach- 

lchre und der Logik... Die Stiftung wurde nach- 

mahls- von. denen, welche ihre Bildung ihr zu 

verdanken hatten, beträchtlich erweilert; und 

sechs und sechzig Jahre nach ihrer Gründung 

von Gregorius, dem XV. bestätiget ®). 

"Überhaupt waren im Laufe dieses Zeitrau-. 

mes nur Wenige in Ungarn zur bischöflichen 

Würde, . oder zu höhern Kirchenpfründen ge-- 

1.C. 1622. 

langet, welche. ‚nicht in Cracau, Wien, Rom; . 

Bologna, Padua ‚oder Paris, entweder aus eigen 

nen Mitteln, oder auf: Kosten grossmülhiger 

Bischöfe. und Magwalen ihre gründlichere Geis- 

. \ 
. s 

  

a) Farlati Nlyricam Sacr. T. V. p. 537: Korchelich 

-Hist. Ecel, Zagrad. PB. 22 . : De \
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tesbildung erlanget hätten. Dazu soheueten die. 
würdigen Prälaten Nicolaus Olähy, Anto- 
nius.Wränczy, Georgius Dräscovios, 
Francisceus Forgäcs und. mehrere andere. 
ihres Geistes, keine Kösten, ‘wo entschiedene 
Talente unter stiefmütterlicher Behandlung des 
Glückes - gebunden lagen: Es war ihnen unter 
den Trübsalen der kirchlichen 'I’rennung höchst 
wichtige Angelegenheit, ihre oberhirtliche Sorg- 
dalt,. so viel möglich nicht nur mit frommen, 
‚sondern ‚auch mit geist - und kenntnissvollen 
Priestern zu theilen; mit Männern, welche weis- 
ich umgingen mit denen, die draussen waren, 
in die Zeit sich schickten! und wussten, mit 

‚ welcher Antwort sie jedem zu begegnen hätten. 
. Eben so lag den zahlreichen Magnaten, wel- 

che sich. entweder zur Augsburger, oder zur 
Schweitzer Confession: bekannt hatten, unge- 
mein viel daran, ihre Kirchengenpssen und 
‚Gemeinen selbst aus den Eingebornen mit tüch- 
tigen Predigern und Seelenpflegern , welche bey 
gründlicher Gelehrsamkeit sich nicht durch jeden 
Wind der ‘Lehre von arglistigen Leuten her- 
umtreiben liessen, zu. versorgen. "Darum wur- 
den’ von ihnen 'immerfort auf „Deutschlandes 
hohen Schulen studirende- Ungern unterhalten. 
Also thaten Michael Forgäcs, Georg, 
Stanislaw und Emerich Thurzo, Ste- 
phan, Gabriel und Caspar Illeshäzy, 

„Caspar und Andreas Magocsy, Peter, 
‚Georg und GabrielPer&nyi, Thomas 
und Franz Nädasdy: so thaten die Städte 
Presburg, Ödenburg, Trencsin, 'Kremnitz, Neu- 
sohl, Leutschau, Kaschau und Bartfeld. - 

Dadurch geschah, dass während dieses Zeit- ' 
"yaumes allein in die Wittenberger Matrikel über



— 

‘sechshundert Nahmen studierender Ungern, Sie- 
benbürger und ‘Slawonier eingetragen “wurden. 
Selbst vieler Magnaten ünd Landherren Söhne 
hielten es schon ihrem Stande angemessen, 
mit jungen Männern ‚bürgerlicher Abkunft auf 
den hohen Schulen zu Wittenberg, Basel, Strass- 
burg, Thorn, Danzig und Königsberg um ‘den 
Erwerb gründlicher Kenntnisse zu wetteifern, 
und hernach dem Vaterlande nicht nur mit dem _ 
Säbel, sondern auch mit ihrem Reichthum an | 

Einsichten und Erfahrungen zu dienen. Sie 

hatten überall ihre eigenen Senioren; einige’ 

wurden auch auf: öffentliche Lehrstühle; Em e- 

rich Thurzo sogar zur Würde des Rectörales 

auf der Wittenberger Universität erhoben. 

Katholiken -und Dissidenten machten her- 

nach bey ihrer Rückkunft in das Vaterland, 

nach Massgabe ihres Vermögens wirksame An- . 

stalten, das wohlthätige Licht, das ihnen im 

. Auslande aufgegangen war, in der Heimath ‚zu 

“verbreiten, und ihren Landesgenossen nähere 

. Gelegenheit zur Theilnahme an ‘demselben zu 

verschaffen; die Dissidenten früher und zweck- 

mässiger als die Katholiken, deren Bischöfen 

grössten Theils die Einkünfte, ihren wenigen 

Magnaten die Cultur, oder der Antrieb, oder die 

“heimathliche_ Ruhe und Sicherheit dazu man- 

gelte. Der schreckliche Gerichtstag. des welt- 

regierenden Geistes bey Mohäcs hatte ‘den frü- . 

: hern Lehranstalteri in Ungarn Zerstörung und 

Untergang bereitet. Was die Könige Sigmund 

und Matthias Hunyady für die Bildung. ' 

ihrer Völker 'gethan hatten, war schon unter 

Wladislaw’s Schwerfälligkeit und Ludwigs 

‚geistiger Unmündigkeit erloschen. Mit ‘den in 

der Mohäcser Schlacht gefallenen Bischöfen und 

,



Magnaten gingen auch: ihre Schulen unter; nur 
in Bartfeld, Leutschau, Kaschau und Fünfkir- 
chen, hatte Ungarns. Jugend, ungeachtet des 
Schreckens, den des siegenden Feindes schnelle 
F ortschritte verhreileten, noch Gelegenheit, eili- 

u gen-gelehrten Unterricht. zu empfangen.. Drey- 
hundert. Studenten mit;ihrem Lehrer an der 

‘ Fünfkirchner hohen Schule hatten bey Mohäcs 
 kämpfend ihre Laufbahn mit dem TT'ode für 
das ‚Vaterland vollendet, dennoch wurden nach 

3.0.1580. vierzehn Jahren noch. zweytausend studierende 
Jünglinge daselbst gezählet 2); und auch als die 
bischöfliche Stadt mit der umliegenden’Gegend 
schon lange .das Joch Osmanischer. Herrschaft 
trug, erhielt die hohe Schule. den gelehrten:. 
Senenser Petrus lllicinus, ‚beyder. Rechte‘ 
Ductor .und 'Graner Domherrn:! zum: Rector. 
Nach. sechsjähriger Verwaltung des wichtigen 
"Amtes mit. der -Propstey Sanct 'I'homas bey 
Gran belohnet, aber vom Neide verfolgt, wau 
derte-er nach Mähren, wo er als .Olmülzer 
-Domherr starb. . Seine schriftlich hinterlassene 
gründliche Ermahnung an Ungarns Stände, den 
alten Glauben treu zu bewahren; eine ähnliche 
an die Siebenbürger, und - seine zehn Reden 
“über die Kriterien des echten Glaubens, in der 
‚Graner Domkirche vorgelragen; beurkundeten 
hinlänglich seine Fähigkeit, folgerichtig den- 
kende Schultheologen zu bilden b) Nach | seinem 

‘ Abzuge. geschah von der Fünfkirchner höhen 
Schule keine Meldung mehr unter ‚den Leben- 

‚ digen. N 

=— 

ea)Isthuin fr Lib. XV. p. 161.. b) Sie stehen ber 

ns a Conei ‚Hung. B: h. p. 318 gg. und RI



—_— 43 — , 

Um diese Zeit kam. es auch Ungarns Stän- 
“ den nicht mehr. in den: Sinn, auf. die Errich- 

tung hoher Schulen anzutragen, so dange ..es 

noch an Gymnasien mangelte, anf welchen ‚die 

Jugend zur Empfänglichkeit. für "höhere: wissen- 

schaftliche. Vorträge ‚gebildet: werden. konnte. 

Dieses Bedürfniss ernstlich erwägend, ersuchten 

sie auf mehrern Landtagen den König, die Gü- 

ter und Einkünfte verlassener oder eingegange- 

ner Ableyen, Capitel und: Klöster zur Stiftung 

zweckmässig eingerichteler Vorbereitungsschulen, 

und zur Unterhaltung gelehrter Schulmänner zu 

verwenden. Weil aber ‚die Bedürfnisse .des 

Geistes den Förderungen der Kammern, .da- 

mahls nicht minder, als heute,.in dem. Gabi- 

nette immer nachstehen mussten; so. geschah 

von Seiten des Hofes ‚wenig. oder garnichts, und 

der: Ruhm der Grundlegung zu wissenschaftlicher 

Cultur in Ungarn blieb den Bischöfen, Magnaten | 

und Städten, obne Beyhülfe der Krone, überlas-. 

sen: und gegen das Ende dieses Zeitraumes war 

kein wirklich bestehendes Dom-Capitel ,. keine 

königliche Berg — und Freystadt, und. keines 

Magnaten Herrschaft mehr, ‚wo nicht zu ge- 

lehrter ‘Bildung eine Schule. errichtet und mit 

tüchligen Lehrern versehen war. DE 
Da die in Agram, Lepoglava, Erlau und. 

Presburg entstandenen katholischen Gymnasien 

aus Mangel an hinlänglicher Anzahl tauglicher 

Lehrer aus der Clerisey, den Erwartungen ihrer 

Stifter und den Bedürfnissen der Lehrbegierigen 

noch nicht ganz entsprachen, schienen den Bi- | 

schöfen die damahls noch wenig bedürfenden, 

aber, viel versprechenden und auf der Wiener 

hohen Schule mit grossem Beyfall lehrenden 

-Ordensmänner des heiligen Ignatius, die- ein-
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zigen zu seyn, ' welche dem‘ Mängel abhelfen 
'könniten. Nicolaus Olähy war der erste, 
der sie in das Reich nach : Tyrnau einführte 
und die Einkünfte der Szeplaker Abtey und der 

3.6.1861, Beener' Propstey zu ihrem Unterhalte anwies. 
Im Hause (der Familie T ele:gdy: eröffneten sie 
das Gymnasium; Hurtad Perez, berufen aus 

. Romy' war. erster Reetor; Thomas Sclavus 
Ichrte die Rhetorik , Gerard Hero die Dicht- 
kunst, und Thodorich Canisius die Gram- 
matik. Der Erzbischof mit ihrer Lehrart zu- 
frieden, wünschte die. Vermehrung dieser Ge- 
sellschaft; zu ’diesem Zwecke verlieh er den 
‚Vätern die Einkünfte der Misiyer Propstey, 

.von .den Einkünften der Thuroczer. jährlich 

- vierliündert, von der Szalavärer Abtey drey 
hundert zwey und' siebzig Gulden, und die Fa-. 
milie. Horvath von Vegla schenkte ihnen einen 

% c.156. Garten. "Als aber nach einigen Jahren. eine 

Feuersbrunst unter hundert und funfzig Häu- 
_  sern auch den- angefangenen Bau der Väter ein- 

geäschert, die Osmanen zu gleicher Zeit Szeplak 

"und Been verheeret hatten, zogen sie von we- 
nigen geliebt, von Dissidenten gehasst, bis auf 

günstigere Zeiten aus’dem Land« Olähys 

Nachfolger, Antonius Wränczy und der 

:Graner Grosspröpst Nicolaus Telegdy Ver- 
weser des erledigten Erzbisthumes waren den 

Vätern nicht gewogen; letzterer, nach ihm der 

Niederländer Nicasius Ellebod und Joan- 

nes Kutassy vertraten als Lehrer. ihre 

Stelle.’- 
. J. C. 1586. Im neunzehnten. ‚Jahre nach: ihrer Entfer- 

“ nung erhielten sie von Rudolph durch Ver- 
mittelung des'Kolotser Erzbischofs und Cardi- 
nals, Georgius Dräskovics, die 'Thuroczer
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Propstey als Stiftungseigenthum, und: das ver- 
ödete Prämonstratenser. Kloster zur Wohnung. 
und Schule. Allein ‘die königliche Verleihung 
der Grundsässigkeit an Ausländer widerstritt den 
‚Reichsgesetzen und erweckte allgemeine Unzu- 
friedenheit. Den Vätern selbst missfiel dierauhe, 

" unfruchtbare Thuroczer Gegend; sie liessen einy, c. 1596. 
paar -Ordensgenossen als Lehrer der- niederern 
Schulen daselbst zurück, und verlegten das Col- 
legium mit dem Gymnasio in den volkreichen | 
Marktflecken Sellye,. unter dem Schutze ihres 
eifrigen Freundes, des Neitraer Bischofs Fran. 
ciseus Forgäcs, welcher sie auch mit. einer. 
Bibliothek versorgte. Einige Jahre nach ihrer]. c. 1602. 
Versetzung dahin . zählte das Gymnasium: unter ° 
dem Rectorat des Spaniers Alphonso. Ca- 
rilli-vierhundert. Schüler. : Hatten sie. Antheil, ' 
wie nicht zu zweifeln ist, an dem berüchtigten 
zwey und zwanzigsten Artikel des letzten Reichs- 
Decretes unter Rudolph, so waren sie selbst: 
die Urheber: der Drangsale, welche sie yon 
Bocskay’'s siegenden Heerscharen zu .erdulden 
halten, wozu sie noch durch den Wiener Frie-.° 
den alle unbewegliche Güter verloren und der 
Grundsässigkeit unfähig  erkläret wurden. : 

Zu ihrem Glücke war ihr mächtiger Be- 
schützer Franciscus Forgäcs, zum. Cardi- 
nal-Erzbischof von: Gran erhoben worden. ° Er 
verschaffte die. Thuroczer Propstey seinem ver- 

trauten Rathgeber, Peter Päzmäny, dery.cı 1613. 
zum Scheine den verhassten Orden verlassen 
hatte. Er besass den Titel; die Jesuiten bezo- 
gen die Einkünfte, und. arbeiteten nun mit vie- _ 
ler Gewandiheit, um in der schönen Stadt Tyr 
nau sich einen bleibenden‘ "Wohnsitz zu .berei- 

ten. ‘Zwey ihrer Priester; Ungern von Geburt,



„r 

. —_— 446 — 
\ ! _ ” ’ \ f . x 

J.C.161..Martinus Käldi und Frameciscus Szegy, 

kamen ‘aus dem -Grätzer Collegio dahin, und 

erhielten in dem-Gebäude der Bibliothek des 

Capitels Wohnung, wo sie sich unbemerkt 

verhielten,, und in dem Dom den Kirchendienst 

mit erbaulicher Andacht und gefälligem Anstande 

verrichteten.. :In demselben Jahre noch wurde 

ihnen ‘durch ihre geheime Betriebsankeit und 

durch des Cardinals Begünstigung das Domini- 

n
n
 

 caner- Nonnen - Kloster von ‘dem Könige und 

von deın Papste eingeräumt. Die Nonnen wur- ; 

den: unter dem .Vorwande der. Zuchtlosigkeit 

verwiesen und: in andere Klöster vertheilt. Das 

’Glück der Jesuiten war in Ungarn begründet; 

und-auch der-Grund_ zu höherer wissenschaft- 

‚licher  Cultur des katholischen Ülerus gelegt, 

- nachden Matthias den grossen Mann Petrus 

J.C.1615, Päzmäny zum Nachfolger des Forgäcs im 

Graner Erzbisthume ernannt: halte. - Schon da- 

mahls hatten sie vierhundert vierzig, im fol- 

- genden Jalire über sechshundert, darunter aus 

den Magnatenstande - allein dreyzehn, und im 

.1.C.4618. Jahre darauf über siebenhundert Schüler, und 

mehr als dreyssig Magnaten zu Freunden, wel- 

che der geistesmächtige Pazm any, noch vor 

seiner Erhebung, zu dem Römischen Kirchen- 

{hume. zurückgeführt hatte. 

Allein noch einige Zeit lang blieb das Tyr- 

nauer Jesuiten - Gymnasium an ‘zweckmässigen 

Einrichtungen und an gediegenem Gehalt der 

Tiehre zurück hinter den Schulen der Dissidenten 

in Gyula, Erdöd ,Bekes, Lippa, Eperies, Schem- 

nitz, Kremnitz, Neusohl,_ Ödenburg, Bicse, 

Tholna,, Szikszö, Altsohl, Deutsch - Lip!sche, 

Sillein,, : Karpfen, Briesen, Prividgye und De- 

breezen. Der. letztern gelehrtester Recior war
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Peter. Melius, aus dem edeln Geschlechte 
der Juhaszer in der Sümegher Gespanschaft,, ein 
Mann von ausgebreiteten und gründlichen Kennt- 
nissen, ungemeiner Beredsamkeit; in Hebräi- ' 
scher, Arabischer, ‘Türkischer, "Griechischen, 
Lateinischer und Deutscher Sprache trefllich 
bewandert; eifriger und siegender Verfechter . 
‚der göttlichen Natur Jesu und der Lehre von. 

der Dreyeinigkeit wider B la an d’ rata und. 
Franz Davide.* - 

Der erste, welcher unter den I Magnaten die 
Stiftung einer Gelehrten Schule unternahm, war 
Thomas Nädasdy, Herr des Marktileckens ]J. €. 1537 
Csepregh; :welchen er zum Sitze der Schule 
"bestimmte. '. Sie blieb durch - die Wachsamkeit 
und Freygebigkeit seiner Nachkommen, als ihrer - 
Patrone, und durch die Gelehrsamkeit ihrer 
Rectoren und Lehrer bis gegen Ende des fol- . 
genden Zeitraumes berühmt. Sechs Jahre früher, 7, 6. 1551. 
hatte Peter Perenyi, von Luthers Schülern, 
Matthias Devay, Michael Sziklösy und 
Andreas Batizy, für die seiner Habsucht 
zuträgliche Lehre ihres Meisters eingenommen, 
auf seinen sämmtlichen Gütern die Mönche und 
Nonnen aus ihren Klöstern verjagt, ihre Güter 

eingezogen, und die Säros-Pataker Schule Lu- 
therischen' Isehrern eingeräumt. Es wird er- 

zählet, und alte Überlieferungen bekräftigen es, 

Michael Sztäry, Franciscaner Mönch und 

Vorgesetzter des Pataker Klosters, habe seinen. 

Orden ‘verlassen, zu Lüthers Lehre sich be- 

kannt, mit der jungen reitzenden Witwe des 

Herrn Stephan Bän öc,zy sich vermählet; ' 

und seinem vertrauten Ordensbruder Stepha- 

nus. Kopäcsy ‚unablässig zugerufen: Seguere 
Kopaesy! folge mir nach: "welches denn. auch
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' ‚geschah, wesswegen .die Pataker Togaten 

 (Candidaten der Theologie) wenn sie sich zu 

irgend_etwas aneifern wollen, sich heute noch 

„gegenseitig zurufen: Sequere Kopdesy !*) Sztä- 

ry_ predigte in der Folge sein Evangelium zu 

Laszko in der Baranyer Gespanschaft; Ko- 

;. päcsy, wahrscheinlich der gelehrtere Ordens- 

bruder, wurde von Peter Perenyiin Patak 

zurückgehalten, und der Schule 'vorgesetzt. In 

der Absicht, sie einst zu einem Collegium zu 

1.0.1542, erheben, sandte ihn Perenyi nach ‚Wilten- 

berg,, um. sich mit der‘ Einrichtung . höherer 

Schulen bekannt zu machen. ‘Bey seiner Rück- 

kunft in sein Vaterland‘schmachtete Peter zu 

‘Wienerisch Neustadt im ‚Gefängnis. Kopäcsy, 

mehr für Calvins, als für Luthers ‘Lehr- 

begriff eingenommen, ging nach Erdöd und 

Nagy-Banya, um daselbst den Calvinismus in 

Kirchen und Schulen einzuführen. Inzwischen 

J. 6.1549. starb Peter in Wien; von dessen Sohn wurde 

Gabriel Kopäcsy nach Patak berufen, ‚und 

. zum Recior des neu errichteten. und reichlich 

dotirten Collegiums eingesetzt. 

. Die Grafen Illeshäzy, Stephan, Ga- 

OLG 1686. b riel und Caspar stifieten die Gymnasien zu _ 

Trencsin, Bannowiez und Rosenberg; dem ers- 

ten diente als Rector Jeremias Sartorius, 

der Wittenberger hohen Schule geachteter Zög- 

ling; das zweyte machte der Meissner Elias 

Ursinus berühmt. Berufen hatte ihn Ste- 

phan Ili&shäzy; aber durch den Tod der 
Zeitlichkeit entnommen, überliess er die Voll- 

‘ c. * 1 [ . \ ‚ v. 

u PR ziehung. der Stiftungsurkunde seiner Witwe Ca- 

  

e)Szirmay Noir historica comitat, Zempleniensis« 
pas 39. . N u
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tharina Pälffy»), Stifter des Galgoczer 
Gymnasiums war Alexius Thurzo, Vater 
des nachmaligen Palatins Stanislaw Die 
Schule hatte zahlreich® Zöglinge, und zu Leh- 
rern mehrere, durch Gelehrsamkeit berühmte 
Männer, darunter den Rector Peter Malus 
sonst Diablanowsky genannt, und den 
Conreetor Johann Hadik Das Gymna- 
sium zu Neer im Zipser Lande, war die Stif- 
‚tung des hochsinnigen Gregor Horvath 
Stansics. _Er selbst, als Gelehrter vom ers- 
ten. Range, ertheilte, mit den von ihm beru- 
fenen Lehrern Albert Grawer, Peter. 
Malus und Niklas Erhardi von Dalheim, . 
der Jugend Unterricht. Der erste war. Rector, 
Brandenburger von Geburt, nach'G re gor’s 
Tod Rector des Kaschauer Gymnasiums, dann J.c. 
Professor in. Jena, endlich Weimarer General-. 

1597: 

Superintendent; gründlicher Kämpfer wider den 11.6.1617, 
heimlichen Calvinisten Sebastian Lam , Pre- 

F 

  

Nr 

a) Dieser Urkunde gemäss, hatte Ursinus an Sold ‚150, 
zur Rleidung %5 Gulden; den Tisch bey dem Pastor zu 
Bannowiez, welcher 52 Gulden empfing. _ Überdiess wur- _ 
den dem Rector jährlich geliefert: an Weitzen 23, an’ Buch- 
weitzen 4, an Erbsen 10 Tyrnauer Metzen. Ein gemästeses 
Schwein, 12 Stück Käse, .6 Halben ‚Butter ‘und 3 Eimer 
Bier. : \ 

sechszig Gulden; Weitzen 10 Tyrnauer Metzen; den Tisch 
bey dem Bannowitzer Pastor. Der Cantor jährlich an Sold 
25 Gulden: und Weitzen z0 Tyrraner Meizen. Zur Ver. 
flegung der Stiftungsschüler waren angewiesen jährlich 

123 Gulden 71 Pfennige, und Weitzen £02 Tyrnauer Metzen; 
So hatte es der Graf bestimmt. Die Witwe setzte noch zu 
diesem jährlichen Ertrage des Stiftungs - Capitals hinzuz. 

Tyrn. Mzn. Getreide, 1.Fass Sauerkohl, 
Sn Mdızam Erbsen, 6 Metzen Buchweitzen, 12 Stück 
Käse, 24 Halben Butter, und 2 Speckseiten, Die Urkunde 
steht bey Klein Nachrichten von dem Leben evang, Pre. 
diger. Thl, is 5 458 

VIIT. ‚Theil. | 099 
t 

Der Amtsgehülfe des Rectors bezog jährlich an Sold, '
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diger in Käsmark., Auch Gre gors Sohn, 
Marcus schmückte seinen Adelstand mit dem 

. Verdienste eines kenntnissreichen Lehrers an 
der Neerer Schule; arme Schüler ernährte ex 

.treulich, sammelte einen beträchtlichen Bücher- 
vorrath zum Gebrauche der Zöglinge, und ver- 
"mehrte die Bibliothek seines. Vaters. mit selte- 
‘nen Händschriften. Den Geist und den Werth ; 

. dieser Schule verräth die Weisung, welche der 
"Leutschauer Pastor, Anton Plattner, von 
"dem Rector derselben, Erh ardi von Dal- 
‚heim. erhalten - hatte Plattner beklagte 
sich bitter, dass seine theologische Schrift in den 
Neerer Hörsilen verächtlich durchgezogen und 

‘beurtheilet worden sey; „Höre du," erwiederte 

- ihm Rector Erhardi, öffentlich: „diese Schule 

„ist ‚50. bestellt, dass‘ du auch daselbst noch 
„Vieles, was du noch nicht weisst, erlernen ° 
könntest.“ . Sie ‚hatte auch wirklich eine be- ' 
trächtliche Anzahl geschickter und gelehrter 
Männer, unter diesen den ersten Superintenden- | 

ten in Ungarn, Elias Lany, dem Vaterlande 
geliefert. 

Bey allen Einrichtungen dieser Schulen 
wurde auf die zeitgemässe gute Verfassung 
der ältern zu Kaschau und zu! Leutschau, vor- 
züglich aber- der zu Bartfeld, hingesehen. Ver- 
dienstvoller Erneuerer derselben, und auch in 

.. mancher andern Hinsicht Wohlthäter des Vater- 

Geb. 1510. Jandes war Leonhard Stöckel, Bartfelder 

von Geburt, eines Grobschmids Sohn. Die 

‘ frühere Entwickelung seiner geistigen Anlagen 

.verdankte er dem. Rector der 'Stadtschule, Va 
lentin Eck. Seine ersten Studien machte er in 
de? Kaschauer Schule, unter Anleitung des ge- 

lehrten Englischen Flüchtlinge und Reciors John
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Kox. In Breslau genoss er Winklers und 
Metzlers Unterricht im Griechischen. So 

gründlich vorbereitet, ging er nach: Wittenberg, 
‘vm Luthern und’ Melanchthon zu hören, 
Von Beyden wurde er ungemein geachtet, von 
Beyden liegen Briefe, voll seines Lobes, an 
den Bartfelder Magistrat auf dem Rathhause 
zu Bartfell, wohin er bald darauf zum Recto- J. C.1589. 
rat: berufen wurde. Nach seiner Ankunft ver- 
einigten sich die königlichen Freystädte Ober- 
Ungarns, Kaschau, Leutschau, Bartfeld, Epe- . 
ries, Zeben und der Marktflecken Gross Saros - 
zur kirchlichen Reformation. LeonardStöc- 
kel war der Verfasser ihres gemeinschaftlichen 
Glaubensbekenntnisses, und der Artikel über 
die kirchliche Einrichtung. Er, gründete die 
Schule auf heilsame Zuchtgeseize, damit die 
Jugend nicht‘nur in Wissenschaften gründlich 
unterrichtet, sondern. auch an einen ehrbaären 
und christlichen Wandel gewöhnet würde. Nach 
ein und zwanzig gjähriger rühmlicher Verwal- J, 0.1560. 

tung seines Anıtes beschloss er seine irdische?. Junius. 

Thätigkeit a\, Im: Rectorate folgte ihm der. 
Neusohler ThomasFoaber, -Maon von unge- 
meiner Gelehrsamkeit, tapferer Sireiter für den 
Lutherischen. Lehrbegrif gegen ‘den Calvinis- 

mus, der erste Schulmann, :welcher zum Mit- 

gliede des innern „Rathes in Bartfeld aufge- 
nommen wurde. - 

. 

Mächtigern. Erschütterungen und öfterm 

Wechsel, als in Ungarn, war die Begründung 

  

a) Horanyi Memoria P. III. p. 308. Peter Böd Ma. 
Sy Athenas p. 248. Seine, reinen Geist der Ordnung aus. _ 

rechenden Schulgesetze sieben in Kleius Nachrichten. 

Pal. I. 5. 3832—341. . 

29*



- eines ‚wissenschaftlichen ‚Zustandes in Sieben- 
bürgen unterworfen. In allen wichtigen Ver- 

. hältnissen hatten von jeher die Bewohner die- 
ses kleinen, aber von der Nätur reichlich be- 
günstigten Ländchens mehr treibende Unruhe, 
regere Kraft und tiefern Ernst als ihre Nach- 
barn im angränzenden Königreiche ‚bewiesen. 

- Seitdem Johann Zäpolya “für die eitle Ehre 
. des .Königstitels (die Königsmacht besass So- 
lejman). :das Vaterland verrathen hatte, lag 
das Schulwesen der Katholiken im tiefen Ver- 
fall, bis: der Fürst, dann seines Zeitalters -gröss- 

‚ter König, Step han Bäathory, in. Verbin-. 
dung’ mit seinem Bruder Christoph die Jesui- 
ten in .die Provinz einführte, und ihnen Klau- 

"3.0.1579, senburg zum Wolhnplatze, "die Einkünfte der 
‚Güter Kolos-Monostor, Bäts, Bogärtelke, Tiburtz, 
und Kajänto zu ihrer Verpfleg ung und zur Unter- 
‚haltung der Akademie, welche sie eröfften sollien, 
anwies. Mit gleicher Freygebigkejt stifteten die 
.zwey fürstlichen Brüder den Jesuiten ein Col- 
legium in \Veissenburg; in diesem wurden’ an- 
fänglich acht, in dem Klansenburger dreyssig 

= Ordensmänner unterhalten ; in beyden wurden 
die Humaniora,. in dem Klausenburger ‚auch 
das, was das Zeitalter Philosophie und Theo- 
logie nannte, -gelehret. Beyde Stiftungen hat- 
ten die zwey Fürsten aus ihrem Privalver- 
mögen, ohne irgend etwas von den Staalsein- 
künften darauf zu verwenden, gegründet. Um 

J. C.1588. 50 ungerechter wäre demnach der Stände un- 
gestümes Drimgen auf Vertreibung.der Jesuiten 
gewesen, hätten diese sich nicht durch politi- 
sches Umsichgreifen verdächtig,: und durch fa- 
natischen Eifer gegen die Dissidenten im Lande 
verhasst gemacht. Zwar wurden sie nach eini- 

€



ger Zeit wieder zurückgeführt. Doch da sie von’J. &.15%. 
iırer Betriebsamkeit und theologischen Streit. 
sucht nicht abliessen, vielleicht auch durch ihre 
Gelehrsamkeit und Gewandtheit im Schulwesen 
slie Eifersucht der Schulngänner anderer kirch- ' 
licher Parteyen reizten, bald wieder verwiesen: 
Gabriel Bethlen, auf den PFürstenstuhl erho. 
ben, würdigte, obgleich Calvinist,; ihre Brauch-,. 
barkeit gerechter, und halte Geistesmacht. ge- 
nug, ihr politisches. Streben und ihren Bekeh- _ 
rungseifer in Zaum zu halten; er’ berief :sie- 
nach Kolosmonostor und Weissenburg zurück, J.C.1615. 
führte sie auch in Käränsebos ein, unterhielt: 
sie auf seine eigenen Kosten, und von nun an : 

lebten und Ichrten . ‚sie durch "acht und dreyssig 
Jahre ruhig im Lande 2). 2 

- Nachdem die Stände Siebenbürgens das Rö- 
mische Kirchenwesen in den Städten abgeschaflt.J.C. 1857. 
und sämmtliche Mönche :aus dem Lande ver- 
bannet hatten; errichteten die Unitarier in Weis- 
senburg eine gelehrte Schule, deren erster 
Rector Stephan Gyulay war; :diesem- 
‘folgte Gregor Wagner, unter welchen die 
Schule den Calvinisten eingeräumt wurde. Das’Jjc, 1580. 
Herrmahnstädter Gymnasium, ‚anfänglich ka- 
iholisch, dann Lutherisch,, hatte bis Ende 
dieses Zeitraumes, durch sechs nud siebzig (Isis. 
Jahre zwey und zwanzig Rectoren, von wel-.C (sg, 
chen sich nur Georg Deidrich, 1 "Matthias 
Hebler, Le onard Basilius, Leonard 
Hermann und Peter Besodner, als 

Schriftsteller, bekannt gemacht hatten. Berühm- 

  

a) Georg Dar öSczy Ortus et progress, Collegii academ. 
S. J. Claudiopolitani Glaudiopoli. „4736. In. 12. Illia 

Ort. er progress. Gentium er;Religion, Claudiop. 1764. ia 8a,
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ter war durch seine Rectoren und Lehrer das 
‚Gymnasium jn Kronstadt, denn, des wissen- 

“ schaftlichen und kirchlichen Reformators Joh: 
‘Honters Geist: ‚waltete viele ‚Jahre daselbst. 
Unter den sechs ung; vierzig Rectoren dieses 

‚ Zeitraumes waren die merkwürdigsten der ’'erste, 
Valentin Wagne r,. mit der Griechischen 
und Römischen Literatur vertraut; Matthias 

» Fron, Verfasser der Sächsischen. Statuten, 
“ Mitglied des’ Kronstädter Rathes und Stadt- 
Notar, und MiehaelSigler, Herausgeber des 

' „chronologischen Verzeichnisses der Begeben- 
‘ “ heiten.in Ungarn ued Siebenbürgen. 

- Den zahlreichen Schnlen, den unablässigen 
Bedrängnissen von Seiten des Feindes, und deın 
kirchlichen Eifer der Katholiken und Dissiden- 
ten hatte Ungarn in diesem Zeitraunıe eine 
‚grosse Anzahl gelehrter Männer und Schriftstel- 
ler zu verdanken; doch nur derer, die nicht 
nur geschrieben, sondern schreibend auch was 
Erhebliches geleistet, und vor allen derer, wel- 
che der Ungrischen Sprache sich bedienend, 

-zur Ausbildung derselben beygetragen, und hier- 
.. mit die Nationalcultur wirksam befördert haben; 

.soll hier gedacht werden. Unter diesen ge- 
bühret den Übersetzern biblischer Schriften der 
erste Platz. Die älteste Übersetzung des ewigen 
Buches, von dem Pauliner Eremiten Ladis- 
laus Bäthory unter Matthias Hunyady's 
Regierung ängefertigt, kam nie an .das Licht; 
wahrscheinlich nur eine Abschrift der Briefe 
des Paulus, in die Bibliothek der gelehrten 
Witwe - Gabriel Perenyi’’s, Catharina 
Frangepani, des Kolotzer Erzbischofs Schwes- 

1.6.1 ter. Gegen das Ende des vorigen Zeitraums 
"150% bezeugte der Temesvärer Oswald Pelbart, 

1



des Franciscaner ‚Ordens Prediger das sehn- 
lichste Verlangen seiner Landesgenossen, das 

‚ Evangelium Jesu einmahl auch in ihrer Mut- 
tersprache zu hören ®),. Dieses Verlangen er- 
füllte zum Theile, durch die nach dem Grund- 
texte berichtigte Ausgabe’ der Briefe Pauli b), 
Benedict Komjati, in der Griechischen 

Sprache wohl bewandert, aufgefordert dazu von 

Catharina Frangepani, und unterstützt mit J.C.1533. 

einer alten, kaum leserlichen, Ungrischen, 'wahr- - 

scheinlich Ladislaus Bathory’s Handschrift, - 

aus ihrer Bibliothek. Drey Jahre später gab). 6.1556. 

der Weissenburger Domherr, Gabriel Pesti, 

seine Übersetzung des Neuen Testamentes mit 

Röm. Königl. Freyheit auf fünf Jahre, zu Wien 

in 8vo heraus, wofür er die-Glückwünsche der 

Gelehrten Alexand. Brassicanus, Ulrich 

Faber, Wolfgang Lazius; und woran ihm 

mehr gelegen war, den segnenden Dank seiner 

Landesgenossen empfing. Dass ihn dabey aus- 

ser der gottseligen Absicht auch wirklich der. 

patriotische Wunsch, zur Ausbildung der Ungri- 

schen Sprache mitzuwirken, geleitet babe, be- 

kannte er selbst in der Vorrede zu seiner gleich- 

zeitigen Überselzung der. Fabeln des, Aeso- 

-pus®). Acht Jahre darauf übersetzte Joan- J.C. 15tl- 

nes Sylvester (Erdösy), Melanchthons 

Schüler, von diesem, an Thomas. Nädasdy- 

angelegentlichst empfohlen, das ganze neue Tes- 

tament aus dem Grundtext mit einer Treue, 

welche noch kein Ungrischer Übersetzer des hei 

. 

- 

oe 

a) Osw. Pelbarti Pomerium. Hagenoae 1504. in, Ato in 

Praefat. : b) Cracoviae Typ: Hieron, Victoris 1585. in '8vo,. 

Wallaszky Consp. Reipubl. Literar.; Edit II, pi 146. 

c) Wallaszky ibid. p. 144. “ 2
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. ligen Buches- übertroffen hat. Die Übersetzung 
wurde auf ‚Nädasdy’s Kosten in Uj-Szigeth 
von BenedictAbadi gedruckt: sie war auch 
das erste stärkere Ungrische Buch, welches in’ 

„ Ungarn selbst aus der Presse kam, denn seine zwey 
J. C,1599. Jahre früher ebendaselbst gedruckte, Ungrisch- 

Lateinische Grammatik war ‚nur einige Bogen 
stark. Die Zueignungsschrift der funfzig. Bogen 

starken Übersetzung an die Erzherzoge Maxi- 
7. C.154.milian und Ferdinand erwarb ihm den 

Lehrstuhl der Hebräischen Sprache auf der Wie-. 
ner Hochschule, ohne dass ihm seine Überset- 
zung einiger Kirchenlieder Luthers geschadet 
hätte; denn die Furie gottloser Intoleranz hielt in 
Wien erst mit den Jesuiten ihren verderben- 

I 0.1551. drohenden “Einzug, = ' 2: 
. Der erste, welcher sämmtliche Schriften 

... des alten. und neuen Bundes mit gründlichem 
Verständnisse des Grundtextes in Ungrischer 
Übersetzung geliefert hat , war der Siebenbürger 
Sachse, Caspar Heltai, auf der Wittenberger 
Hochschule zum gelehrien Theologen gebildet, 
Diener des göttlichen Wortes zu Klausenburg, 
ungemein arbeitsam, und reich genug, um eine 
eigene Buchdruckerey einzurichten. Von seinen 
Amtsgenossen Stephan Gyulay, Stephan 
Ozoray und Gregor Vizaknay in dem 
mühsamen. Unternehmen unterstützt, druckte er 

J.c. (1551-selbst seine Übersetzung in fünf starken Quart- 
bänden ab, mit der Zueignung an Stephan 
Majläts ‚Witwe, Anna Nädasdy, des Pa- 
latins Thomas Schwester. Überdiess ver- 
fasste und druckte ‚er noch zehn kleinere in 
Ungrischer und zwey, in Lateinischer Sprache, ‚ theils erbauliche, theils historische Schriften ), 

a) Benkö Transsilvania, Tom. U. p+ 840. ,
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unter welchen seine Ungrische Chronik, ob- 
gleich grössten Thheils aus Bonfinius entlehnet, 
nicht ganz ohne Werth ist; und seiner Über-. 
seizung des Verböczy dreytheiligen Rechts- 
buches ein schätzbarer Beytrag zur Ausbildung 
der Ungrischen Sprache war. 

Peter Melius, Calvinistischer Prediger 
in Debreczen, machte seine Übersetzung. der‘ 
Bücher Samuels und der Könige aus dem He- 
bräischen in das Ungrische durch Unterschei- 
dung der Capitel in Verse, und durch seine 
Anmerkungen auch#den Gelehrten seiner Zeit‘ 
und seiner Kirche schätzbar. "Gedruckt hatte 7. 0.156. . 

sie in Debreczen Raphael Hotffhalter auf 
vierzig Bogen ‘in Folicformat; zu ‘gleicher Zeit 
wurden eben daselbst des arbeitsamen Seelen- 

pflegers Homilien über Pauli Sendschreiben an 
die Römer, und über die Offenbarung Joan-. 

.nis; auch eine Sammlung von Predigten nach 
den Aussprüchen der alten Kirchenlehrer, Ori- 
genes, Chrysostomus, Theophylaktus, 
Ambrosiüs, Hieronymus und Augusti- 
mus in Ungrischer Sprache von Mic h ael 
Töröck auf vier und siebzig‘ Bogen in 
Quartformat gedruckt. Drey und zwanzig Jahre J. C.15s6. 
später hinterliess ThomasFelegyhäzy, 
gleichfalls Prediger in Debreczen, die Schriften » - 
des neuen Bündes aus dem Grundtext in die 
Ungrische Sprache übersetzt, mitgelehrten An- 
merkungen und mit den nöthigen Parallelen ° 

versehen. Sein Amtsgenoss Georg Göncezy. 
- fügte des Judas, Brief hinzu und liess das . 

Werk in Debreezen auf hundert vier Bogen in 

Quartformat mit Hoffhalters Schriften Aruc- 
ken. Um vieles früher hatte der Gönezer Pre- 1.C. 1548. 

diger, Stephan Szdkely eine Ungrische



z ’ - - 
oo. eh‘ 

Übersetzung der Psalmen und eilf Jahre darauf 
‚eine Chronik der-Weltbegebenheiten in Ungri- 
scher Sprache‘ zu Crakau bey Lazar Striy- 

-. kovsky herausgegeben. . 

- 

Endlich zog der Gönczer Prediger Caspar 
Kärolyi alle bisher erschienenen Ungrischen 
Übersetzungen biblischer Bücher zu Rathe, und 
unternahm auf den Grund des Hebräischen und 
Griechischen Textes eine neue Übersetzung der 
‚ganzen Bibel mit Unterscheidung der Capitel 

und. Verse, mit: Inhaltsangeigen und Anmer-. 
kungen am Rande. Der Zemplener Oberge- 

es 1.0.4559-span Stephan Drugeth, und der Judex 
2 45%.Curiae Stephan Bäthory vereinigten sich 

zur Bestreitung der Druckkosten und liessen die 

Übersetzung in ihrer eigenen Druckerey zu 
. Visoly in zwey Folio-Bänden drucken. . Die 

J. 6.1608. Auflage. war bald vertheilt; nach achtzehn Jah- 
‚ ren besorgte der Scenezer Unger, Albert 
Molnär, durch Unterstützung des Landgrafen 

3.6.1612. von Hessen eine neue zu Hanau; bald darauf 
eine dritte zu Oppenheim. Seine. ausgebreitete 
Kenntniss vieler Sprachen, besonders der mor- 
genländischen ?) und seine Gewandtheit in der 
Ungrischen setzte ihn in. den Stand, sowohl 

- die Übersetzung selbst an unzähligen Stellen 

  

1 

a) Dass er auch der Arabischen Sprache kundig war, 
schliesse ich aus den von seiner Hand geschriebenen Arabi- 
schen Randglossen zu einem Buche, welches ich aus seiner 
Büchersammlung besitze. Das Buch ist betitelt: Machumetis 
Alcoran etc, quae Petrus Abbas Cluniacensis ex Arabica 
Lingua in Latinum transferri curavit, His adjunctae sunt 
Confutationes etc. Haec omnia in unim volumen redacta 
sunt opera et studio Theodori Bibliandri etc. -s. 1. e. a. 
Auf dem Titelblatte steht von Molnars Haud: „Albertus 
»Molnar possideo donatione Gönerosi DN. Christophori 
„Sainyei, irn Szinye Uyfalu Anno 1613 mense Novembri"
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nach Massgabe des Hebräischen. und Griechiz 
schen Textes zu berichtigen, als auch den 
Ungrischen Ausdruck zu mildern und zu rei- 

.nigen ®). > 

Darf die Bibel als die untrieglichste Ur 
kunde der göttlichen Erziehung des Menschen- - 
geschlechtes und der Haushaltung Gottes in 
demselben . betrachtet werden, so ist gewiss, - 
das mit allen diesen Übersetzungen der gehei- 
ligten Urkunde den Ungern das kräftigste Mit-. 
tel zur Grundlegung für höhere Geistes -Cultur 
in die Hand gegeben worden sey.- Zeigten sich 
auch nicht gleich allgemein *auffallende Spuren 
davon ‘in der religiösen und sittlichen Denk- 
und Handlungsweise, so machte doch diese 

. Verbreitung der Bibel ihren entscheidenden - 

Einfluss in das wissenschäftliche Bestreben bald 
bemerkbar. Das Lesen wurde ‚dadurch auch 
bey dem gemeinen Volke ‘zur Beschäftigung, 
das Bedürfniss zu lesen wurde allgemeiner em- 
pfunden; der gesellschaftliche Verkehr zwischen 
Katholiken und Dissidenten, und häufig dadurch 
veranlässte Unterredungen und Streitschriften 
über kirchliche Lehrsätze, drangen auch den 
erstern. die Nothwendigkeit auf, sich mit der 
Bibel vertraut zu machen; und der gemeinste 
Mann, in den Stand gesetzt, aus der lautersten 
Quelle aller haltbaren Kirchenlehre zu schöpfen, 
hatte nicht mehr nöthig, blindlings zu glauben; 
sondern konnte über sein kirchliches - Meinen, 
Fürwahrhalten und Glauben jedermann Rechen-. 
schaft geben,. und gegen jedes Fremde es gel- - 
tend machen. 

  

- a) Von Ungrischen Überseizungen der heiligen‘ Schrift: 
im Ungrischen Magazine Band 11, S, 491. . . :
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Doch am. schnellsten bewährte die Ver- 
breitung der Ungrischen Bibel ihre Fruchtbar- 

keit in der Ausbildung der Ungrischen Sprache 
zur Büchersprache. Eist mussten ei Ungrisch 

singender David,. ein Ungrisch klagender 
Hiob, ein Ungrisch erschütternder Tesains, 
Jeremiasund Hesekiel, ein Ungrisch 
lehrender Salomo und Jesus Sirach da 

+ 1594 seyn, bevor Valentin Balassa den Nah- 
‘men des Ungrischen Pindars verdienen, Se- 
bastian Tinodi die vaterländischen Begeben- 
heiten seiner Zeit, Andreas Valkay, Carl 

- des.V. "Kriegsthateil wider. den Seeräuber Bar- 
barossa; Georg Enyedi die Geschichten 
der schönen Gismun da, Demeter Csanädi 
das Leben, die Schicksale und den Tod des. 
Johann Sigmund Zäpolya,: in gereimter 

‚ Prosa erzählen; Stephan Szathmäri, be- 
rühmte Frauen und Jungfrauen nach Angabe 

des Parthenius n Reimen loben; Niklas 
Bogäti, Plutarchs Erzählungen von berühmten 
"Frauen; Johann Lethe nyei, Plutarchs 
Denk sprüche; PaulForro, Alexanders Leben 
von Curtius, und Johann Dr äskovics, des 
Guevara Stundenzeiger der ‚Fürsten in die 

" Ungrische Sprache übertragen konnien. Gern 
mochten also ‘auch die der gelehrien Sprachen 
unkundigen Ungern gelesen haben; weil so Vieles 
in Ungrischer, Sprache g gereimet "und geschrie- 
ben, in sie übertragen“ und gedruckt worden 
war. Und so konnten auch gelehrte-Kirchen- 
eiierer, wie der Presburger Propst Andreas 

IC. 159. Monszlöi, die Verehrung der Heiligenbilder, 
_  Ungrisch vertheidigend; Georg Kultsär, 

7 c.1574. Pastor in Unter- Limbach, die Sonutäglichen 
Evangelien Ungrisch' erklärend, Giuaf Thomas 

\
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Rszterhäzy in Ungrischen Fragen und Ant.-1.0.101.. 
worten: die Ausartung der Römischen Kirche 
und die Nothwendigkeit ihrer Verbesserung dar- 
stellend; der Kaschauer Pastor, Peter Al-J.C. 1616. 
vinezi, in einer Ungrischen Reisebeschreibung 
durch funfzehn Jahrhunder 'te, die. in das Römi- 
sche Kirchenwesen eingerissenen Neuerungen 
und Missbräuche aufdeckend ; und. am sprach- 

“ richtigsten und reinsten Peter Pazmän y4610.1 1613. 
die” Römisch Gläubigen durch .ein 'Ungrisches 
Gebeibuch erläuternd ı und durch seinen Ungrisch 

. geschriebenen Wegweiser -zur Wahrheit beleh- 
rend; sicher auf zahlreiche . Leser in Volke 
rechnen, u 

Diejenigen, welche. in ihrem Kirchenwesen 
hellsehend und fest, oder- dafür gleichgültig 
waren, oder aus träger Gewohnheit demselben 
anhingen, folglich an kirchlichen Streitigkeiten 
und theologischen Grübeleyen nicht Antheil 
nahmen, sondern lieber ‘wissen wollten, was 
ihre Väter gethan, was bey andern Völkern _, 
Sitte, oder was in ihren Tagen geschehen war, 
fanden ihres Bedürfnisses Befriedigung in- Cas- 
par Heltar’s Ungrisch geschriebener Chronik, J. C.1875. 
in Stephan Szekely’s Chronik der Weltbe-.. 0.1558. 
gebenheiten; in Stephan Szamosközi's und 
Eustach Gyulaffy’s Geschichten ihrer Zeit, 
in Michael Usereyvs Ungrischen ‚Geschich-4.C/ 1592. 
ten der Perser, in des Hunyader Dreyssigst- 
einnehmers Matthias Gosärväry Geschich- 7 J.C. 1879. 
ten der alten Ungern. 

Als Schriftsteller in Lateinischer Sprache. 
hatten: ‚sich vorzüglich ausgezeichnet: Andreas 
Dudics, Mann von ausserordentlicher Fülle 
des Geistes und der Kraft‘, von antik-classischer 
Bildung ganz'durchdrungen, ungemein reich an
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philosophischen, mathematischen, physischen und 
theologischen Kenntnissen; als scharfsnniger, 

:tief schauender, ‘gewandter Staatsmann, zwey 
Königen rühmlich dienend; als Bischof, so lange‘ 
er eg blieb, ein treuer "Haushalter Gottes, ohne 
Tadel, nicht hoflärtig, noch unmässig, noch 

 schändlicher Gewinnsucht ergeben, sondern gast- 
° freundlich, gutherzig, nüchtern, gerecht, hin- 

länglich. erleuchtet, um gesunde Lehre und Er- 
imahnungen’ vorzutragen, und’den Widerspre- 

“ chbern ‘zu begegnen; als Hausvater treu, sitt- 
. sam, züchtig, verträglich, friedfertig; in der. 
Zurückgezogenheit bescheiden, arbeitsam, leicht 
zugänglich; im Umgange heiter, . offenherzig, 

freymüthig, aller Guten redlicher Freund, der 

anders Denkenden liebreicher Dulder; seinen Zeit. 
genossen, den Einen, die ihn nicht persönlich 
kannten,. oder nur den. Menschen ihrer Partey, 

“nicht den: Menschen an sich, zu würdigen ver- 
standen, ein Gegenstand der Lästerung; den 
Ändern, die mit ibm gelebt hatten, Gegnstand 

der Liebe und Verehrung; doch beyden in 

Ansehung seiner religiösen ne ein uner- 

klärbares Räthsel; weder Katholik, noch Lu- 

theraner; nicht Calvinist, nicht Unitarier, nicht 

Arminianer,- am allerwenigsten Epikuräer oder 

- Atheist; sondern, allem Sectenwesen abhold; rein 

religiöser Christ und praktischer Weiser s). 

Nachdem er aus der Römischen Kirche 

ausgetreten war, weil der Abscheu vor den 

Ränken der päpstlichen Curia ‘in dem Concilio 

zu Trient seine gemässigte. Gesinnung über- 

  

a) Gründlich bewiesen ist diess Alles in Lorand $»- 
muelffy Disseriat. de vita e&, scriptis Andrene Dudith. 
Halae 4743. in 4to, .



"wältiget hatte; vermählte er sich, keiner andern 
kirchlichen Confession ‚jemahls beytretend,, auf : 
seiner zweyten Gesandischaft nach Pohlen mit 
Regina vonStrassen, Hoffräulein der Köni- J. 0.1567. 
ginn, und rechtlertigte diesen Schritt in bündi- 
‚ger Schutzschrift an den König Maxi milian, 
und mit einer Abhandlung, worin .er bewies, 
dass die Ehe allen Ständen obne Ausnahme durch 
das göttliche Gesetz gestattet sey.b). Der Ka- 
tholik muss beyde Schriften als ein 6 ewebe von 
Irrthümern verweifen; der Dissident, in seiner 
Secte befangen, wird sie zur Würde eines _ 
gründlichen Zeugnisses für die Wahrheit er- ° 
"heben; der Religiose bedarf ihrer, weder zur 
Richtschnur seines eigenen Betragens, noch zur 
Rechtfertigung des sonst so achtungswerthen... 
Dudics, den er'aus Ehrfurcht vor Gott, sei- 
nem Gewissen und dem Richter aller Menschen 
überlässt: bey Maximilian wirkten sie we- 
nigstens, so viel, dass er. dem verehelichten Bi- 
schofe weder seine Gunst, noch sein Vertrauen 
entzog, sondern ihn zum geheimen Rathe und 
leitenden Gesandten am Pohlnischen Hofe er- 
nannte. 

Durch den Tod von Re gina getrennt; 
vermählte er sich, als Vater zweyer Söhne- und J. 0.1575. 
Einer Tochter, zam zweyten Mahle mit der 
Witwe des Grafen von T'arnow, Elisabeth 
"vön Sborow, gegen den Willen ihrer Mutter 
und ihrer im Reiche hochbewürdeten fünf Brü- L 
der, welche, nunmehr seine Feigde, da sie ihn \ 
bey der nenen Königswahl’nach der Flucht des 
Heinrichs von Valois von der Bewerbung 

  

# 

a) Beyde Schriften. stehen in Quirin Renters Collec- 
to > Offenbachensis P 32 sig er 52 59 _
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um dieKrone für seinen Herrn Maximilian 
auch durch die glänzendesten Verheissungen 

» nicht abbringen konnten; seiner persönlichen 
- Freyheit und seinem Leben in Orakaur nach- 

1.6.1876. stellten. Da. yerliess Dudics mit seiner Pa- 
10. Janr. milie Pohlen, verweilte "einige Zeit zu  Bielitz 

in Mähren,. und brachte: hernach, mit: Bewil- 
ligung des’ Königs. Rudolph, Am Prerauer 
Kreise: die Baroney Paskau käuflich an sich. 
Nach drey Jahren des Landlebens überdrüssig, 
weil er des liebgewonnenen Umganges mit ge- 
lehrten Männern entbehren musste, verkaufte 

.36.1879. er- die Herrschaft und zög nach Breslau, wo 
‘er bis.an sein Ende nur. den Wissenschaften 
und der Freundschaft lebte. Am Vorabend Mat- 
thiae war sein letzter Tag, wie er es seinen 

‘ Vertrauten vorhergesagt hatte; dennoch erschien 
er gesund und aufgeweckt bey dem Gastmahle, 

zu dem er geladen war, und belebte ganz be- 
geistert die 'wissenschaftliche Unterhaltung. In 
seine Wohnung zurückkehtend, fühlte er seine 
herarinahende Auflösung. Nicht vollezwey. Stun- 
den an das Krankenlager geheftet, sich selbst 

ganz bewusst und besonnen, athmete er unter 
dreymahliger, Anrufung Jesu, heiter, ruhig und 

J.C4589. sanft seine. Seele aus; alt "sechs und. fünfzig 

3. Febr. Jahre und sieben Tage. So lange er in Cra- 
 kau verweilte, besuchte er die kirchlichen Ver- 
_ sammlungen der Calvinisten; in Breslau nahm 

er fleissig an dem Luiherischen Cultus und an 

der Teyer des Abendmahls Antheil. Seine ver- 
trauiesten Freunde waren Johann Prätorius, 
Quirinus Reuter, Salomon Gessner, 
Johann Crato von Craftheim, Thomas 
Rhedinger; und Peter Monavius, die 
drey ersten durch einige J ahre auch seine Haus-
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genossen und Lehrer ‚seineöhne, ‚Theodor; ‚Beza,: Johann Wolf, Josias Siml er,.- 
Jollann Lasicius und: Faustus- Socinus 
blieben nur :so- lange seine. Freunde, als .sie.die. 
Hoffnung nährten,' der.-wichtige: Mann würde, 
sich endlich für: die eine oder die andere :ihrer 
kirchlichen Parleyen erklären ®). a 

‚Ausser seinen ‚fünf Orationen, womit er die: 
Väter zu Trient theils ergetzet, theils erschüttert 
und belehret: hatte; sind von ihm :in :rein. und‘ 
zierlich lateinischer Sprache durch den Druck 
bekannt geworden: desDionysius von Hali-. 
karnass Urtheil über die Geschichten des. 
Thukydides, aus’dem Griechischen. . Die 
Biographie des Cardinals Reginaldus Polus, 
aus dem Italienischen: des Becatelli übertra- 
gen; seine Schutzschrift für seinen Eintritt in- 
den Ehestand an den König Maximilian; 
seine Abhandlung. über die Statthaftigkeit der 
Priester-Ehe. Mehrere Briefe über diesen Ge- 
genstand an Maximilianb).. Eine Abhand..: 
lung über. die Bedeutung der Cometen; seine - 
Briefe, oder vielmehr Abhandlungen an Theo- 
dor Beza, Johann ‚Wolf, Johann Lasi- 
cius, Christoph TM#ecius, Josias Sim-: 
ler, Peter Käroly, und Thomas Erastus 
über ‚die Lehre. von der Dreyeinigkeit, und‘ 
über die Kennzeichen der wahren Kirche Jesu, 
welche Dudics weder an der Kalvinistischen, 
noch. an der Lutherischen, noch an der Uni- : 
tarischen, und auch nicht an der Katholischen 

    

x 

a) LorandSamuelffy de vita er seriptis Andreas 
Dudithü hat mit kritischem Scharfsinne und redlicher Un. 
befangenheit ausführlich gesagt und erwiesen, was hier 
nur kurz angedeutet werden durfte, ‘b) Bey Reuter Col. 
lectio Offenbach, p. 82 sgq. \ 1 \ 
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finden- wollte, weilte alle der Liebe, ımd der 
aus ihr: folgenden Duldung  ermangelten; seine 

u vertrauten. Briefe can Muretus,: Camerariu 5 

Joh. Metellüs,y'Reiner., Reineccins, 
Justus Lipsius, Simon Simonius,'Joh. 
Prätorius;. acht und dreyssig: Briefe an 

. Wenceslaus Raphanus;: Laurentius 
- Seholtz:und. Peter Monavius; zwölf Briefe 

an den. Gardinal Commendoni,. päpstlichen 

Gesandten in :Pohlen; ünd. sechs ar dessen Ge- 
heimschreiber Antonius@Gratiani, in Be- 
zug auf die. Pohlnische: Köhigswahl 2% in Ita- 
lischer ‚Sprache. no 

: Ungedruckt liegen’ 3m unbekannten‘ "Win. 
kei begraben: seine: "Biiefe-an Faustus 'So- 

_ einws;'seind Übersetzungen desLonginus über 
das ‚Erhabene, und des. Demetrius über die 
Auslegungskunst; \angefangene Übersetzungen des 
Dionysius.vonH alikanı nass über die Rede- 
kunst; des Römischen 'Krieges’ gegen die Car- 
.thaginenser von Appianus;‘ der letzten drey 
Bücher des DiodorusSigulus, und sein’ Brief 
oder:.vielmehr Abhandlung über. die. Thorheit 
der: Nätivitätensteller. Mn Briefe von’ 
seiner Hand: :geschrieb@®,.. werden zu ' Bres-. 
lau in der: Bibliothek: der Kirche. Set. Elisa- 
beth aufbewahret. bj. :So wandelnd: und 'arbei- 
tend, ‚gereichte: Andreas Dudics, als redli- 
cher Wahrheitsforscher, der Römischen Kirche, 

von welcher er ausgetreten war, nur zur Trauer, 
nicht. zur: Schande: Keiner ‚Secte zur Freude, 
dem Vaterlande zur Ehre; wie, sein Grabstein 

  

a) Bey Ro ‚ler Histor. Episcopat, Qkedlen. ' Tom. VI, 
. P. 225-265. b) Sam. Frider. Tanterbach de Arlano« 

Socianismo. Pag. 240. 
2
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zu Breslau. mit Wahrheit bezeuget, "von allen 
Guten geliebt, Niemanden feind, und allgemein | 
bewundert 2). , Erwachen einst! wieder 
in Ungern.:adelnde. Achtung für Vorzüge ‚les 
Geistes, und. patriotischer Eifer. für National- - - 
‚Ruhm' zu. kräffigein. Leben, so.werden sie des 
Andreas Dudies und des Antonius 
Wränczy geistreiche ‚Hinterlassenschaft sorg= 
fällig sammeln, -und die hochsinni gen 
Enkel der Nadasdye r,'Eszterhäzyer,. 
Bathyänyer,Pälffyer, Illeshäzyer die- 
serletztern Zeit, werden keine Kosten 
scheuen, um als preiswürdige Mäcenaten, die 
für_ alle. Zeiten lehrreiche Sammlung an- das 
Licht zu fördern. °. "7.0 00.00. 

Fünf Jahre vor des Andreas DudicsHin- z. C.1534, 
scheiden verlor Ungarn einen Mann, jenem gleich 13.Junius. 
an viel umfassender Gelehrsamkeit, ihm ungleich 

an Tiefe und. an Klarheit. des Geistes; den 
Redner, Arzt, Alterthuwnskenner und Historio- 
.graphen Johann Samböky CSambucus) 
'Dyrnauer von. Geburt, seit seiner frühern Ju- 
gend gepriesener Zögling Deutscher, Fran- ° 
zösischer und Italischer Hochschulen, Schon '. 
in seinem ‚sechs und. zwanzigsien Jahre war er. J.c. 1557, 
in. Bologna’ bewunderter. Professor der schönen - 
Wissenschaften, von der Akademie daselbst 

. einmüthig dazu ernannt,. und mit funfzig Ungri- 
. schen Gulden besoldeter Hofvertrauter ( Julae 

' Familiaris) Ferdinand des I, mit dessen 

Bewilligung Maximilian noch als Erzherzog _ 
ihn den Sold auf hundert, Gulden erhöhete ° 

. Nach seiner Rückkunlt aus Italien ernannte - 

  

a) BA Sr omnibus, Adverso Nemini, 
"Cunctis a@miratrionl. 2 

en on
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‚ihn Maximilian als König zu seinem Hof- 
arzte, Rath, und Historiog graphen , mit zweyhun- 
dert Gulden Zulage. Allein zum Unglücke war 
er in Beziehung seines Soldes, angewiesen an die 
Presburger Kammer, welche die wiederholten 
"Befehle des Königs und der Erzherzoge Maxi- 
milian und Ernest, nicht’achtend, oder bey 
häufiger Erschöpfung ihrer Fonds durch des 

Hofes Bedürfnisse zur Vollziehung. derselben 
anvermögend, ihm die Zahlung nicht, selten 
durch mehrere Jahre vorenthielt ®). _ 

Um seine Studien in ruhiger Einsamkeit 
"abzuwarten, lebte er grössten Theils ausserhalb 
"Wien in Mannersdorf. Frey von .der erbärm- 
lichen Schwachheit vornehmer Gelehrten, die 

. sich ‚gerne zu (den glänzenden Umgebungen der 
. Grossen hinkudrängen, um ihren bescheidenern 
Geistesgenossen, dem Volke und sich selbst 
gross zu scheinen; vermied er allen Verkehr 
mit der vornehmen ‘Welt und bekannte selbst, 
dass er seit zwey und zwanzig Jahren, ausser 
dem Geheimen ‚Rath und Reichs- Vicekanzler 
Weber, keinen Magnaten besucht, bey keinem 
zur Tafel gesessen "habe. - Bestimmiter sprach 
er seine. Abneigung vor allem Umgänge mit 
Hofleuten ‘aus, in dem Sinngedichte an Mi- 
chael Brutus, gelehrten Schmeichler der 

Grossen, die ihn bezahlten oder auszeichneten: 

Fülle des Geistes hast Du, und seltene Fülle 
der Rede; 

  

.a) Ferdin. Ei ‚Maximil.- Ernesti Literae ad Camer. 
Poson, Pragae ult.' Decembr. 1557. Vien. 19. Januar. 1558. 
Vion, 25. Jul. 1579. im Ungr. Magazin. Bd. TR sic. 47. 

N



- Dienst Du “den ‘Grossen damit, bist: Du mir 

: Brutus nicht mehr ). 

Sein vorzüglichstes Verdienst um die Gelehr- 
samkeit erwarb er sich durch seinen Fleiss und 
seine Aufopferungen in Aufsuchung. und Ankauf 
alter Handschriften, deren er einige kritisch 
berichtiget an das Licht förderte, andere aus 
der Griechischen in die Lateinische Sprache: 
übersetzte, "Die berühmtesten Gelehrten seiner 

Zeit, unter ihnen am eifrigsten- Hadrianus 
Junius, yon welchem. noch zehn Briefe an . 
ihn vorhanden sind, und Guilelmus Lin-. 
danus. Bischof von Rüremond wandten sich. 
bittend an ihn um Mittheilung seiner literari-. 
schen Schätze: und seiner dienstfertigen Frey- 
gebigkeit hatten die Verehrer des classischen. 
Alterthumes die Erscheinung der Dionysiaka 
des Nonnus von Panopolis, der Briefe des’ 
Aristänetus, des Eunapius, des Hesychius 
illustrius, des Theophylaktus über die Apos- 
telgeschichten und anderer Reliquien aus alter 
Zeit b). zu verdanken, So wurde Sambucus. 
mehr durch den 'gelehrten Fleiss ‚Anderer, als 

durch seinen eigenen berühmt; zum Dichter ‚zu. 
kalt und zu steif, ‘war er ein besserer, Redner; 

doch was er als Historiograph hinterliess, so rein 

auch seine Diction seyn mag, an Geist und 

Gehalt. übersteigt es den, Werth. der. Mittelmäs- 

sigkeil nicht ®). 
DER SER 

e x 

  

a) Ingenium tibi divinun. est, ,facundia raray 

"Suppedita hasc magnis, non mihi Brutus eris. 

6) Thuan. Histor. Lib. LXXX. p. 978. Jo. Lomeier 

de Bibliothecis cap. IX. Julii Pflugk Epist. ‘ad Lud- 
Seckendorf de Bibliorhec. Budensi. c).Win disch. Bey- 

wag zut. Lebensgesch. des Johann Sambucus, Ungr. Magar. 

4
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-In dem, was das Zeitalter Philosophie und 
Naturkunde nannte; hatten‘ sich im Laufe die- 
ses. Zeitraumes. wenige Ungern . ‚ausgezeichnet. 

. Der Hohepriester ‚Nieolaus Olähy hinter- 
- liess unter dem ‚Nahen, ° ‚Meister Niklas 

Melchior einen Prozess zur röthen und. weis- 
sen Tinctur alchymistischer Kuist, eingetragen 

... „indie Glörie der Welt oder in die ‚Tafeln’des 
Paradieses a). Das Werk. bestätiget, was, Pau- 
lus sagt: „die ‘da reich werden wollen, die fal- 
len in ‚Versuchung und 'Stricke, « Nür Ah- 
nungen. von‘ "Plilösophie" ‚mochten .dem kennt-' 

: nissvollen "Ärzte, Jo hann, Jes zen von Kis 
. Jeszen vorgeschwebt "haben, : , als, er seine neüe 

und wahre Zor oasterische: Philösophie über das 
Universum; seine Vorlesung über die Seele und 
den Körper. des Zil; seine, Vorübung über ‚die 
göttliche und menschliehe Philosöphie und seine 
Abhandlung über die Voollkommenheit des Uni“ 
versum Schrieb b). Seine 'kleinen Abhandlun- 
‚gen über’ verschiedene Gegenstände, ‚weisen ihm 
eiien 'ehrenvollen Platz an, ” ‚ünter den Ärzten 
seiner Zeit‘ vom. ersten Range. Sein Leben 
war ehrenyoll,; sein Ende tragisch. In Witten- 
berg, Leipzig, Rom und Padiä zum Gelehrten 

J.C.1602. gebildet, wurde, er auf der Wiltenberger } Höch- 
> 

        

. on dee - & . m L 

Ba. 1. s. uk, Horanyi' "Meröor. ‚Tom. IL Haher ‘de 
Scriptoribus Rer, Hungaric. P. I. p. 215 sqg.» ; 

a) Processus universal. viae tincturae Rubedinis et Albedinis 
alchymicae artis Magistri Nicolai Melchioris Cibiniens. 
Transylv. et. gloriae mundi seu tabulis Paradisi insertus. Er 
steht ın Musaee Hermetico :Sopho-spagyricae artis. Francof. 
1625. Veeszpr&mi Biograph. Medicgr. ‚Centur. IT. Part. I. 
P. 128 sq, b) Zoroaster, nova: breüis veraque Philosophia de 

\ Universo, PP itteberg. 1698. in 800. — De anıma et corpore 
nivers; änpsäsıe, Prag. 1605. in 12 — De divina humana- 

que Philosophiu Prog mnasma äd Rudolph. Imp. Venetiis 1591. 
inito, De Universi Berfectione Libr. H. Witieberg: 1601: fol 

u
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schule : Professor :und: Decan den medicinischen 

Facultät... Auf Empfehlurg. des FychoBrahe, 

ernannte ihn‘, ‚König. Rudolph. ZU. Beinen - 

. Leibarzie und zum Kanzler der: ‚Prager Hoch- 
[ ‚sehuleni ; Dr er ehe en 

"In Yerfien Herrscherjalire des König "Via t- 7. C.1613. 

ihias. 'sandien ihn die unzufriedenen ‘Stände _ 

‚Böhmens , ‘als’ Bevollmächtigten, . auf. < - 

burger Landtag, .: Ferdinand 

reits König von "Böhmen, ‚und auch 

folgen der Böhmischen Dissidenten,' Zum, "Thron- 

folger in Unfärh afis; röritfen und: gekröhiet wurde. 

Wahischefifich hätie” Jeszen: daselbst für die 

Aufrechihaltung des Wiener ‚Friedens ünd des 

MajestätsBrißes; der ‘dem ‚Könige "Rudölph, 

war abgedrungen "worden," zu freymptiig ge= 

sprochen jr und bey den’ ’ Ünger ui "eifrig auf : 

Erfülluhig.des eingegäng sönen Schutä und Trotz= 

‚bündhisses : «mit den "Böhinen. gedruhgen: ‘dafür > 

liess ihn, Ei neue ‚Patdih“ Sigmund Forgäcs 

gefangen nehmen’ und‘ nach, ‚Wien, äbführen‘ 

dort”. Ehpäe äöhtete ‚er durch zuey. ‚Und. danzig 

Wöcheh in "Aunkeit | ‘Kerker. Am "Todestage 2 Novbr.. 

des. Erzherzogs Maxihifiän sn eb” ean die nu 

Wand des‘ Kerkers ?die lünf“ Buthstaben. LM. \ 

M’M.M. ünd‘ enrralbs elle sie. it unbesonne- 

Her” "BAIKCH: i in”  Egenwärt des Gin Halrich- 

ters As’ Hithmlische" "Offenbarung: ‘h Thiper: iator. 

Matthius®Mense‘ \Martio: "Moriehls1s). »»Dehnoch 

. wurde?’ ery" “nachdeiti ' geiti * sFheuhuid ein“ :Käler; 

Sich zum Leibbürgen*! für: lin‘ ingögeben dätle, 

. des: V’erhaftes entlassen; “aber Ferdinand 

erhielt Kunde von seiner Weissagung.und kehrte 
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a) Kaiser Matthias, im : Monathe Mir: int Du sterbet.
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sie gegen den Propheten mit den Worten: 
. Jeszenszky, ‘Mentiris, Mala-Morte Morieris ®.. ‚ Als:Jeszen die königliche Rede vernahm, 

sprach ‚er, seinen ‘künftigen ‘Herrn kennend: 
„wie ich nicht gelogen habe, so wird Ferdi. 

.;. Mand auch ‚das Seinige thun, dass, er Wahr- 
 sager bleibe.“ Beydes ging in Erfüllüng. Mat- 

thias staib,im März und Jeszen im "Böhmi- 
_ schen Kriege gefangen genommen, "wurde nach 4. 0.16%. Ausreissung seiner Zunge enthäuptet.b), 

en ‚Der Unterschied . zwischen Religion und kirchlichem. Dogmen-Glauben liegt. den Men- 
schen zu ‚nahe, als dass sie, im Leidenschaft, 
oder in Secteneifer befangen, ihn. nicht häufig 
übersehen sollten; ‚darum gab es zu.allen Zei- 
ten und:unter allen christlichen ‚Völkern uner- 

. schöpflich viel, Theologie; und wenig Religio- 
silät; für Einen. ‘Thomas von Kempen, 

.FranzvonSales, oder Fenelon, Tausende, 
welche an. den, tödienden . Buchs aben der 
kirchlichen , ‚Doginen künstelnd,. und krittelnd, 
die tiefere Bedeutung oder den lebendig machen- ‚den Geist. derselben. nie erfassend, das Mach- Nenn a Bean. et werk ihres klügelnden. Versiandes für Religion - hielten, und für, einzig. wahre Goltesgelahrtheif 
ausgaben. „Und auch: Ungam, hatiz jm Laufp dieses ‚Zeitraumes an, solchen Männern Überfluss, Hier nur: die rüsligsten. und berühmtesten, . 
..,. Väter den Römisch-katholischen‘ der, Fran- 
eiscaner. Mönch. ‚Geargius von. Szegedin, heftiger Streiter gegen.Matt hias Devay; der 
Bischof Valentinus Le pes schrieb in Ungri- 
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e) Jeszensiky, du lügest, eines bösen Todes wirst du Bi a 6) Weszpremy Biogr. Medic, Cent. IL Tom. I.
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scher Sprache über streitige Glaubenspufikte; 
über das geistige ben und über die vier letz- 
ten Dinge des Menschen, . Der Pauliner Mönch, 
Gregorius Coelius :Pannonius gab eine 
Auswahl ältere und neuerer Erklärungen- der 
Oflenbarungen Joannis und des hahen ‚Liedes 
heraus: Er war Prior.in dem: Eremitorio auf). .1584. 
dem Cöelischen Berge zu Rom; noch: als unbe .. 
würdeter Ordensmann in dem Eremitorio bey ' 
Gombalzegh in der Gömörer Gespanschäft, fest- 
stehend: in dem Kirchenglauben,. nicht ohna 
Erleuchtungen. der: Religion, wie sein Brief- 
wechsel mit Gregor: von Simonthornya, 
Secretair des zur Augsburger Cönfessicn.über- 
gegangenen Stuhlweissenburger Propstes: ‚Eme- 
rich Bebek zeige ”). , 

Unter den Bekennern der Augsburger. Con- 
fession. war. Severin Sculteti, aus.Unter-7. ei 
Sziregoya in.. der Nögrader: Gespanschaft ge- 
bürtig, Zögling der ‚einzigen Bartfelder Schule, 
dann Rector. zu Eperies, ‚endlich. Pastor. zu 
Bartfeld und Senior der fünf königlichen Frey- 
städte, einer: der angesehensten"Theologen, und 
des. mit. Macht ‚sich aüusbreitenden : Calvinismus 
eifrigsten Bekämpfer. in imehrern 'Syneden;, worin .!: 

- er als: Senior den Vorsitz’ geführt: hatte::: Seine 
Gelehrsamkeit beurkundete er durch einige Streit- 
schriften gegen . Calvins:Lehrbegriff. und durch 
eine noch ungedruckte Geschichte der kirchli- 
chen Reformation in Ungarn. Der Leutschauer 
Stephan Xylander (Holtzmann) nach einah- 
der Prediger zu Leutschau, Krompach, Zeben 
und Kirehdraufz B ‚endlich ‚Superintendent der 

    7 ii 

Pr B enger Annal, Ora. Eromit, 5. Pauli, P- 185 in oo.
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Zip und. Saroseri Gespanschaft; “war! merk- 
würdiger durch. die.‚Nachstellungen;; denen: er 
entronnen 'war,,. als.durch.. die Schriften, die: er 
herausgegeben hatte: die- wichtigste, ‚seine ver- 
‚mischten "Aufsätze, -in:Bezug .a Ydas Kirchen- 
wesen‘, :zwölf :Bände;,: rettete‘.doch nur..zum 
Theile: der: Rintelnier, Professor Schwarz zu 
Leibicz'‘aus ‚den Händen ‘seiner Schwester,-. ia 
dem Augenblicke, als sie dieselben ‚zu verschie- 
denem.Gebrauche zerräissen wollte. ı' Mehr. um- 
"fassendere::Gelehrsazikeiti»beurkundete. Paulus 
Scalichius- von. Lika'iM seiner ‘Eneyclopädie 
kirchlicher sund 1 profaner. Kenntnisse. und in’ sei- 
nen‘ philosophischen: 'Salyren 2) Nachdem’ er 
auf.ders..Wiener ‚Hochschule "die Philosophie 
der Zeit gelehret hatte, .Ferwendete wr ’sich in 
Bologna. auf die Theologie und. liess sich. nach 
bestandenei‘ strengen Prafing en Zum "Doctorat 

    

"dieser Fäcultät erheben. ! Se dieser” Veit ver: 
inehrte er, ‚seine übrigen Titel nit dem Zu- 

    

   

Der“ein Wäise' und‘ Jeizt "um ‚Christi 
Elend ist wo amd 

2 wi, an ab ba bel 

- Unter:den Calvinisten. ‚war:Stephan Kis 
von. n ‚Szegedhn, aus’ dem Geschlechtestikr.Kuma- 

7.6.1541. ner ‚rein: merkwürdiger Mann.:): Der’:Berähmtern 
Ungrischen‘ Schulen: ‚Zögling‘, ging er in’ seinem 
sechs: ‚und:;dreyssigsten‘‘ Jahre nach Wittenberg, 

 Hörte, Melanchthonssund: Luther Ss. Vorle- 
lass I rl En To    
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a) Eneyelopasdiae sew ‚orbis Sciplinarum. „‚tam sacrarum di 
u guam Prophanarum Episterhon, Basileae ‚per “Joann. "Oporir. 

1559. in „to p,.755..— sSatirae philosophicae, sive Miscel: 
laneorum Tom: 1, Regiomonti. ‚1563. ip tvo. p- 672. ei Ge 
ziealog: Scaligerörum.. p. 128. BY Das seinen” Adel erneuern 
de Diplom Ferdinand .des I. und das Doctor Su A 
der Akademie von Bologna i lieferte K atona To 
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sungen; lehrte: dann in der Schule und. ‘pre-.J. C.1544. 
di$te in der Kirche zu- Tasnad,- bis ihn der .. 
königliche Schatzmeister , ;. mit: Sehlägen. gemiss- 
handelt, seiner Bücher. beraubt, aus der, Stadt 
hinausjagte. Im’ Elende herumirrend,: ‘ wurde 
er zu dem: Rectorat: nach: Gyula, dann als 
Pastor nach.Ckegled,: hierauf zum Rector in 
Temesvär berufen, aber nach des Grafen Pe- 
trovics. Töde,. von Stephan Losoncezy, 
samnit ‘seinen .eifrigen. Anhängern vertrieben. 
Von nun an-unstät,. lehrte und ‚predigte er.in1551- 1558. 
Thur, in‘Bekes; im. T'olna, .in Laszko und, in 

. Kalmantsey' wo er. in .Gefangenschaft der. Os- 
manen gerieth. Nach seiner Befreyung beschloss 

.er als Prediger in Räczkove' seine‘  mühselige J:c.. 1572, 

Pilgerschaft. Seine Schriften sind: Änalylische 

Tafeln über die Propheten David, Jesaiäs; 

Hesekiel und Jeremiä; "Analytische ‘Tafeln: 

‚über Matthäus und Jöahnes, Apostelge- 

schichten, "Briefe des Paulüs- ‚ind Offenbarung 

Joannis; — " Bekenntniss des wahren Glaubens 

an die- Dreyeinigkeit; — Spiegel der: Römis- 

schen Päpste; — Echte‘ Theologie von Gott 

und dem Menschen Bye : 

Peter Monedulatus (Tiokds),: Zögling,, c. 197% 

der ‘Wittenberger Hochschule, auf Kosten..des 

Siebenbürger. :Kanzlers Alexander .Kendy, 

und ‘des Weissenburger Predigers Benedict . 

Ilosvay; durchreiste zwey Mahl Deutschland, 

die Schweitz, ‚Italien und Frankreich; wurde . 

hernach, von seinen W ohifhätern. zum-Rectorate  ® 

in Väsärhely, dann zum Predigtamte in Fogaras 

befördert. ‚Auf einer dritten achtjährigen Reise 

  

a) Horänyj Pr Up. 353 sgg.
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dürch Frankreich und Italien besuchte er die- 
ser Länder vorzüglichste- Schulen, trat mit den 
gelehrtesten Mäinern in Verbindung, und sam- 

‚melte sich einen beträchtlichen Schatz. histori- 
scher, classischer,, kirchlich-alterthümlicher und 
orientalischer Sprachkenntnisse ?)., Ausser eini- 
gen poetischen Versuchen zum Ruhme vorzügli- 

‚cher Magnaten'Siebenbürgens, gab er heraus: 
eine ’Abhandlung über. die wahre Weise, Gott 

: im Geiste und-in der Wahrheit anzubethen b);— 
Ein Gemählde von den Jesuiten. °);. und sein 
‘Hauptwerk: Von dem: Menschen, ‚dem grossen 
‘Wunder der Natur, in zwey Büchern 9). 

J.C.1869... ‚Peter Käroly, Professor und Pastor zu 
— 1572. Grosswardein, Superintendent des Bezirkes diss- 

und, jenseits der T'heiss, bewährte seine theo- 
‚logische und: kirchliche Gelehrsaimkeit, ausser 
‚einem Bande ‚Ungrischer Predigten über’ das 
apostolische. Glaubensbekenntniss, durch eine 
klare Darlegung des orthodoxen Glaubens von 
der Einheit: und Dreyeinigkeit Goltes wider 
die lästernden Irrthümer des Georg Blan- 
drata und Franz Davidis°), und durch 
eine Darstellung der richtigsten Lebens - und 

: .Handlungsweise eines Seelenpflegers.f}. Auch 
‚seine Abhandlungen von dem Tode, von der 
Auferstehung und von dem ewigen Leben wurde 

y 

  

.a) Horänyi P. IE p. 470. Weszpremy. Centur. T 
. : 138 sqq: _b} Speculum exilii et indigentiae nostrae, seu li- 

® ellus quo utilis et divinus verum Deum vere invocandi mo- 

dus traditur. Coronae: 1581. in 8vo. ce) Pigmenrtum orıginis 

Sectae Jesuiticae, quo vita‘, ' doctrina' et mores Jesuitarum des 
Pinguntur. Genevae. 1584..in 8v0. .d) De homine, magno 'illo 

in rerum natura miraculo et partibus ejus essentialibus. Witte 

bergae 1585. in E00. e: Perspieua Explicatio orthodoxae 

‚fidei ete. Witteberg. 1571. in 8v0. fj Pastoris opimus 
vivendi agendigue modns, 1570. in 8vo, rn 

v



von den Frommen; seine Griechische Sprach- 
lehre, seine Lateinische Prosodie und seine Poetik, 
von den Gelehrten seiner Zeit geschätzt. 

Unter den: Sociniartern, ragten der Klau- 7. c. 1566. 
senburger Pastor und Superintendent Franz- 
Davidis, PaulJulanus, Stephan Basilii 
uud Demeter Hunyädy als fanatische Be- 
streiter der Dreyeinigkeitslehre wider: Peter 
Melius, Georg Czegledi, Paul Türi 
und Peter Käroly hervor. Ihre gegenseitigen - 
Streitschriftien liegen in Bibliotheken. äls Ur- - 
kunden der Verirrungen des menschlichen Ver- 
standes, sobald er über die Sinnenwelt sich 
erheben, -und in das Gebieth der Religion das 
eigenthümliche Gebieth der Vernuft, und des 
Gefühls, der Anschauung und der liebenden 
Andacht; klügelnd und krittelnd einbrechen will. 
Beyde‘ Parteyen erkannten die Bibel für den 
höchsten Schiedsrichter in streitiger Glaubens- 
lehre; aber die Aussprüche dieses Schiedsrich- 
ters deutete jede der Pärteyen nach ihrem 
Sinne; jede hielt ihr Verständniss der Bibel 
für das einzig wahre; und keine gewahrte das 
Befangenseyn ihres. Verstandes in der erbärm- 
lichsten Folgewidrigkeit. — Wer Religion und 
kirchlichen Dogmen-Glauben für eines und das- 
selbe hält; wer die gesammte Kirche, als ein- ; 
zig rechtmässige, von Gottesgeist geleitete Er- 

 klärerinn der Bibel und untrieglichste Schieds- 
richterinn in streitiger Glaubenslehre verschmä- 

het; und dafür die Bibel selbst, unmittelbar, 
‘und unabhängig von allgemeinkirchlicher. 
Erklärung, zum obersten Schiedsrichter erhebt; . 
wer sich befugt ‚glaubt, die Aussprüche dieses 
Schiedsrichters lediglich nach seinem eige- 
nen Sinn zu deuten und zu verstehen, und
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keinem: Andern- geötatten will, im Verständniss 
dieses: Schiedsrichters bey seimem:eigenen 
Sinne zu .beharren,. der, heisse .er Katholik, 

‚ .Eutheraner, Calvinist‘.oder, Unitarier, der ist 
wirklich. der anmassende, unduldsame, verfol- 
gende, Ketzermachende — Papist. 

u‘ 

. ...»Rechtsgelehrle und .Rechtsanwalde hatten 
die Ungern während dieses Zeitraumes. in ziem- 

licher ‘Anzahl; aber nur nur zwey nahmhafıe 

"Rechtslehrer und Schrifisteller. . Der. eine war 

Johann De&tzy,.: von Boronya, Verfasser 

einer Zusammenordnung des Justinianischen und 

.  Ungrischen ‚Rechtes in vier Büchern 2); der 

‘andere. Johann- Kifonich von .Kozlanieza, 

‘ köhiglicher Fiscal,. machte sich durch zwey 

Werke um:;die Ungrische Rechtskunde und ge- 

richiliche Praxis verdient. In: dem erstern b) 

stellte er. eine den Zeitbedürfnissen zwar ange- 

messene,-aber‘ nicht völlig ablelfende Gerichts- 

ordıung auf, -m. dem. leiztern ©) sucht er die 

scheinbaren Wiädersprüche in Verböczys 

dreyiheiligem Rech'sbuche auszugleichen. 

Zahlreichere Überlieferer: ‘dessen, was in 

diesem Zeiiraume gescheben, was erzählet und 

geglaubt worden war, erhielt die vaterländische 

Geschichte. Freymüthig, voll hochherzigen Ei- 

fars für das Recht, voli-- glühender Liebe für 

das Vaterland, -Häucheley und unbefugte Gewalt 

-unversöhnlich hassend, streng in ‚Beurtheilung 

  

a) Syntagnma .Institutionum juris, Imperialis et Hungarici, 

Claudiopöli. 1595. in &t0.. bj) -Directio methodica Processus 

judieiarii .uris eonsueludinarii Aegn. . Hungariae. Tyrnav. 

3619° in 4to. .‚c) Centuria contrarietatum et Dubietatum 6 

Tripartito desumtarum et resölutarum. ibid, ' 
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der ‘Menschen, kräftig im . Vorträge, erzählet 
der Grosswärdeiner Bischof Franciseus. For- 
gäcs des Vaterlandes Leiden und Begebenhei- 
‚ten, deren Jeitgenoss und Augenzeuge « er durch M 
zwey und vierzig. Jahre war. Bedentendes Ge- 15to- 1582. 
wicht ‚gibt seinem Werke die. Bemerkung, dass 
er erst inv ‚sechs und fünfzigsten Jahre _seinesy,. C, 1566. 
Alters; ‘ nachdem 'er:als. Kanzler des Königs | 
Ferdinand, des Hofes geheime Künste ken- 
nen gelerneit, "die verderblic hen Wirkungen’ der- 
selben ünter - Maximiliah beobachtet, und 

. oft genug‘ in „Patriotischer ‚Wehmuth- beseufzet 
hatte; die Gesehichten | seiner Zeit : zu’ schreiben 
begann a). ’ 

Die Begebenheiten zwischen Ferdinand 
dem I. und: dem Gegenkönige, Johann Zaä« 
polya. beschrieb auf Antrieb des Helden Si- 
mon Forgäcs in einfacher und gemeiner 
Schreibart. Johann Zermegh, Slawonier aus 
der Creuzer Gespanschaft,. des Agramer Bi- 
schofs Simon Erdödy Rentmeister, dann des, 

“ Stuhlweissenburger Propstes Stanislaus Va- - 
rallya, hernach.des Grafen Alexius Thurzo _ 
Beamter, „endlich 'königlicher Rath bey der 

- Presburger Hofkammer. Durch eine Satyre 
über den Bischof und. Kammer - Präsidenten‘ 
Stephanus Radeszky, und durch zu freye 

. Reden. wider Maximilian, dieses Amtes. ent- 
setzt, lebte er auf” seinem Landhause bey Nei= 
tra zwischen Armuth und Reichthum in glück- 

licher Zurückgezogenheit,, und starb als sicbzig- = 
jähriger Greis von allen, die ihn, ‘kannten, und 

  

a) Franc, Forgäcs Rerum Hongericarum sui teniporis 
commentarii Libri XXII.- Adjecit issertationem. de vita 

" Austorie Alexius Horanyi. Posonii 1788, in £vo, pp. 702.
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wegen ‘seines Übertriltes zur Augsburger 'Con- 

feasion nicht hassten, als rechtschäffener Mann 
geachtet ?). z. 

Die bekannt gewordenen historischen Bruch- 
slücke des grossen Staatsmannes und. Bischofs 
Antonius Wränczy und. die zehnte Decade 

der Geschichten Ungarns und Siebenbürgens 
von Johann Detsy b) zeigen nur, welchen 

. Reichthum historischer Überlieferung durch die 
neuere Schuld des in Ungern erloschenen Natio- 
nalgeistes, entweder verloren gegangen ist, oder 
in Vergessenheit begraben liegt.. Die Krie- 

gesthaten des Grossen Ungers und Königs 
Stephan Bäthory- beschrieb der geistreiche 
Zögling der Hochschulen yon Padya und Bo- 
logna Paul Gyulay, der selbst in den Ge- 

. schichten dieses Zeitraumes eih ehrenvolles Blatt 

verdienet hatte. Eustach Gyulaffy’s und 

Stephan Szamosközy’s Geschichten ihrer 

‘ Zeit dienten nur, dem Wolfgang Bethlen, 

durch beliebige und willkürliche Auszüge aus 

denselben, den Werth seines eigenen histori- 

‚schen Werkes zu erhöhen. Zu dem Drucke 

der Geschichten des ‚beherzten, unbefangenen 

und sachkundigen: Szämosközy hatte Ste- 

han Bocskay siebentausend Gulden in sei- 

ner letztwilligen Verfügung bestimmt, und die 

Vollzieher derselben unter Androhung des gött- 

lichen Gerichtes zur angeordneten Verwendung 

' dieser Summe verpflichtet: aber noch liegt das 

Werk ungedruckt in des Grafen Samu el 

  

@) Bel. Praefat. in Tom. II. Seriptor. Rer. Hungar. p. XV. 

b) Bekannt gemacht hat sie der ehrwürdige Patriot Mar- 
tin GeorgKovachich in Scriptoribus rer. hungaricarum 
hactenus ineditis,‘ Tom, I, p. 48-77% T. II. p. 84-180, 253-378.
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Teleky vortrefflicher Bibliothek zu Särom- 
berke im Maroser Thale, Unbekannter mag 
irgendwo im Schoosse der Vergessenheit liegen 
der historische Nachlass des gelehrten und gott- 
seligen Bischofs Nicolaus Zelniczey, des 
eben -so freymüthigen als gründlichen Bekäm- 
pfers des Annaten-Unfuges gegen die päpstliche 
Kammer ®. Glücklicher war des Hermann- 
‚städter Stadtnotars Michael Siglers chrono- 
logisches Verzeichniss der Begebenlieiten Un- 
garns und Siebenbürgens Es fand an Mat- 
thias Bel einen Retter, und an dem Graner 
ErzbischofEmerich Eszterhäzy einen frey- 
gebigen Beförderer; denn in den Zeiten, als Un, 
gartıs Präläten und Magnaten noch sich selbst 

. historische Merkwürdigkeiten zu erwerben streb- 
ten, hielten sie sich. für reich genug, um die- 
jenigen, welche die Überlieferungen von den | 
Thaten ihrer Väter und Vorfahren an das Licht ° 
befördern wollten, grossmüthig zu unterstützen. 

In Hexametern ohne poetischen Werth, 
doch treu und dem Geschichtsforscher zum glaub- 
würdigen Zeugen dienend, erzählte der Megye- 
ser Pastor und Generaldecan Christian Sche- t 188, 
saeus Ungarns und Siebenbürgens Bedräng- 
nisse unter JohannSigmund Zäpolya ünd “ 
seinen. Nachfolgern in zehn Büchern, woyon 

“die ersten vier durch den Druck bekannt wor- 
den sind b). ‚In derselben Form auch Solej- 
mans letzte Kriegsthaten in Ungarn in drey ' 
Büchern °); und Ungarns Geschichten in chro- 

s 
  

a) Kerchelich Hist. Ecol. Zagrab. p. 811. 519. b) Rui- 
nae. Pannonicas Libr. IV. Witteberg. 4581. in 4to. und mit 
Edlers Anmerkungen und Abhandlungen; Cibinii. 1797. 
in 4to.. ec) Historia’ .de bello Pannonicd Solymaani ultimo. 
"Witteberg. 1571. _ : nt 
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EE nologischer Ordnung. bis zu | Rudolphs Re- 
I. 0.1601. ‚gierung a)%. Nach der Schlacht .bey Goroszlo, 

- ia..welcher ‘Sigmund Bäthory von Basta 
'besieget , zehintausend, ‘Mann verloren und der 

kleine: Rest seiner Heermacht sich nach Bisztritz 
geflüchtet hatte, legte. Ambrosius Somogyi 
(Simigianus); sonst. Notar ‚der innern‘ Szöluoker 

“ Gespauschaft die Waffen nieder.: Flüchtig und 

” unstät, "seiner Besitzungen‘ beraubt, über. sein 

und: des: Vaterlandes: Sphicksal in tiefe Weh- 

 muth versunken, fühlte er sich aufgereget, die 

Geschichten seiner: Zeit zu schreiben. Er be- 
» gann. mit. dem’ Regierungsantril te Ludwig 

- 4.0.1605.des IJ. und endigte mit.dem Anfange des bür- 

gerlichen Krieges. unter Bocskay’s Anführung. 
Seine. Erzählung gen .der. Begebenheiten bis zur 

Verherrlichung- "des. Siebenbürger Fürstenstuhls 

J. 6.1571- durch: des Stephan. Bäthory’s Erhebung, 

sind. grössten 'Theils, .buchstäbliche Auszüge aus 

den kleinen Aufsätzen. des Johann Samboky. 

und aus PaulusJovius,, Was unter den Bä- 

 thoryern geschehen war,.davon war er entwe- 

der selbst Augenzeuge), . oder von glaubwürdi- 

gen Augenzeugen unterrichtet. . Sein Werk be- 
steht aus vier Büchern; ‘nur das .erste. hat Jo- 

“ sephCarlK&Eder, mit seinen Anmerkungen be- 
richtiget, bisher an das Licht fördern können; 

die. drey" übrigen harren besserer Zeiten! Jo-. 

hann. Jacobini,. in seinem Alter von zwey: 

“und zwanzig Jahren schon Klausenburger Stadt- 
Notar, Sigmund Bäthory’s Kriegsthaten in: 

J. C.1595. der Moldau gegen Sinan-Pascha in angemes- 

senem - Styl erzählend, zeigte, welchen Histo- 

> 

  

a) Chronologia historien Pannoniae cum Sg aeneit Fran- 
coh ad Moen. 1596. in 4to.
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riographen- das Vaterland an ihm gewonnen 
hätte, wäre er nicht in seinem dreyssigsten Jahre 
als Kanzler des tapfern Moses Szekely, im 
stürmischen ‚Gefechte bey Kronstadt hinwegge- - 
rafft worden 2); BEE 

Den Ungrischen. Magnatenstand verherr= 
lichte in. sich, der gelehrte Freyherr Peter 
Rewai, Thüroczer Erbobergespan, Erzhof- 
marschall und Kronbüter,: durch zwey histo- 
rische Werke, denen gleiches an Geist und Ge- 
halt vor ihm noch kein Ungrischer Historio- 
graph geliefert hatte. Das eine -erzählet den 
Ursprung, die Siege, die Macht und die Schick- 
sale der Ungrischen Krone; von dem ersten hei- ° 
ligen Könige und Apostel. der Ungern an, bis 
zu Matthias des I. Krönung b). Das andere 
von grösserm Umfange, umfasset in sieben, Cen- 
turien die wichtigern und merkwürdigern' Be- 
gebenheiten der Ungrischen’Monarchie und der - . 
geheiligten Krone ®e). R € wai begann in der J.0,1615. 
Fülle seines märnlichen Alters, "nachdem er in 
ausgebreiteten politischen Verhältnissen, an den 
Prüfsteine grosser Erfahrungen seine Ansichten 
von Menschen und .Dingen berichtiget hatte, 
zu schreiben. Beyde Werke sind reich an tref- 
fenden, tief. geschöpften und klar‘ gedachten 
Bemerkungen, durch welche sich ein rein reli- 
giöser Sinn; eine antik-classische Bildung und 
helle Einsiehten einer tief eingedrungenen Staats- 
klugheit offenbaren. 

geb. 1568. 

. a) Seine Erzählung steht in Schwandeneri Sriptt. Rr .- . 
Hung. T.’I. p. 742 sqg. 5b) Bey Schwandtner SS, Rer., ” 
Hüng. T. II. p. 429-480, e) Bey Schwandtner SS, Rex, 
Hung. T. II, pr 602-837. . \ . 

5ı*. =
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‚Mit gleichem Berufe , . und so. wie Rewrai 
. dürch elassische Schulbildung, durch Krieges- 
-und höhere Staatsdienste, nur. mit mehr histo- 

‘ rischem Kunstsinne, wurde Niklas Isthuänf- 
fy der vorzüglichste Historiograph des Vater- 
landes, _ Auf seiner väterlichen Burg zu Kis- 

J. €.1338. Aszszonyfalva bey Fünfkirchen geboren, und noch 
\ - im Knabenalter mit seinen Ältern aus ihren 

Besitzungen von Osmanen vertrieben, wurde er 
an dem Hofe des Graner Erzbischofs Paulus 
Varday, und nach dessen Tode bey dein 

- _Erlauer Bischof Nicolaus Olähy unter den 
Edelknaben zu höhern Wissenschaften vorbe- 
reitet. Von seinem Gönner auf die Hoch- 
schule zu Bologna gesandt, widmete er sich der 

Rechtswissenschaft, und. unter Anleitung des 
Johann Sämboky, öffentlichen Lehrers da- 

‘selbst, der ‚Griechischen und Römischen Lite- 
ratur. Nach fünfjährigem, mit ausgezeichneten 
Fortschritten belohntem Fleisse, irat er unter 
der Zucht des Helden Niklas Zrinyi in 

.  .WVaffendienst, welchen er doch bald wieder 

J. e. 1555. verliess, um seinem Wohlthäter Nicolaus 

‘Olähy, bereits Graner Erzbischof, als Secre- 
tär zu dienen und mehr literarische Musse zu 

6.1567. gewinnen. Nach zehn Jahren ernannte ihn der 

König Maximilian zum königlichen Kanzel- 
‘5.0.1578. Jey-Secretär; König Rudolph auch zum kö- 

niglichen Rath, und nach Emerich Cza- 

bors Tode zum Palatinalrichter, endlich zum 

Statthalter der Palatinal- Würde und Erzhof- 
thürhüter. In allen diesen ehrenvollen Ver- 
hältnissen, machte er mehrere Feldzüge zur 

. Vertheidigung des Vaterlandes, immer rühm- 

lich, als Freywilliger mit, und bewährte auch
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bey verschiedenen wichtigen Sendungen seine 
Gewandtheit in grossen Geschäften, 

In seinem sechzigsten Jahre, auf seiner 1. C.1598: 
Gesandtschaft nach Siebenbürgen erhielt er von 
seinem Gefährten Stephanus Szuhay, Er- 
lauer Bischofe, den ersten Antrieb die Ge=-: 
schichten seiner Zeit niederzuschreiben; doch 
erst die spätere Aufforderung seines Freundes, 

. des von ihm nach Verdienst geachteten Jesuiten . 
Petrus Päzmäny, Professors in Grätz, be- 
wog ihn, in seinem acht und sechsigsten Jahre. C. 1605. 
Hand an das Werk zu legen, und nach drey 17. Deobr. 
Jahren hatte er vier und dreyssig Bücher des- 
sclben von. Matthias Hunyady’s Hinschei- 
den bis zu Rudolph s-dreyssigstem Regie ‘.1490-1608. 
rungs-Jahre fertig. Als er hernäch bey der 
Krönungsfeyer des Königs Matthias in Pres- 
burg verweilend, mit Benedict TuröczyJ.0.1615. 
längs dem Ufer der Donau einen Spazierritt 
inachte, wurde er vom Schlage getroffen, und 
durch ärztliche Behandlung dem Tode. zwar- - 
entrissen; aber die. Lähmung seiner rechten 
Seite blieb unheilbar; er lorthin unvermögend 
zu schreiben. Heitern Geistes dictirte er nur 
noch einen kurzen Inbegriff der letzten vier 
Bücher seines Werkes, ‘welches er mit Ru-: 
dolphs Tode schliessen wollte. Die Hand- 
schrift vermachte er durch seine letztwillige 
Verfügung, seinem Freunde Päzmäny, der 
nach seiner Erhebung zum Graner Erzbisthume, . C. 1622 
das Werk in Köln auf seine Kosten drucken 
liess ®): über den historischen Werth und ange- 

  

a Pray Annal.. Regn. Huogar. P. IV. Traefat. p. 5. et 
P. V. Praef. 10. —  Ungrisch, Magazin, Band 5 _ 
32, 464, Band Ir. 5. 110. .
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‘ nehmen Vortrag desselben haben befugte Kunst- 
richter, Zuni Ruhme Isthuanffy’s, längst ent- 

J. C.1615. schieden. In seinem sieben und siebzigsten.Jahre 
1. April. wurde er auf seinem -anmuthigen Wohnsitze bey 

-  Winitza in der Värasdiner Gespanschaft der Zeit 
entnommen. Das von ihm bewohnte Schloss 
liegt. schon ‚längst ın Ruinen, - und die Grund- 
lage seiner‘ geschleiften väterlichen Burg bey 
Kis-Aszszonylalva decken wild unter einander 

.. wachsende Gesträuche und einige-Kohlgärten. 

\, ‘Nachdem die Ofener Buchdruckerey, von 
_ dem Siebenbürger Bischof Ladislaus Gereb 

auf Kösten des Königs Matthias Hu- 

ayady errichtet, gegen Ende des vorigen Zeit- 
raumes eingegangen war, erwarb sich Johann 
Honter das Verdienst der Wiedereinführung 

„dieser wohlthätigen Runst in das Ungrische 
‚6.1583; Reich. Im siebenten Jahre Ferdinands 

. brachte er Schriften und kunstverständige Buch- 
Bu drucker aus Basel’ nach Kronstadt, errichtete 

auf seine Kosten eine Officin, und gab seine 
eigenen litefarischen Werke, einige Schrifien 

“Luthers und die Augsburger Confession unter 
die Presse. Sein Beyspiel diente Magnaten und 
.Städien zur Nachahmung und gegen Ende die- 
ses Zeitraumes waren in, Ungarn und Sieben- 
bürgenschon acht und zwanzig Buchdruckereyen 
durch gelieferte Druckschriften der Ungern be- 

.J.C.15i6. kannt geworden 2). Auch Papier wurde zuerst 

  

a) Zu Bartfeld, Neuschl, Vildgosvär, Csepreg,. Keresz« 
tur, Galgocz, Nemeı-Ujvär, Särvar, Uj.Sziget, Also-Lin- 
dua, Szecseny, Sommerein, Schintau, Rohrbach bey Bla- 
senstein, Papa, Monyoro-Kerek, Leüutschau, Eberau, Nede- 

liiz, Güns, "Tyrnau, Debreczän, Visolyi; Gross- Wardein,
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in Kronstadt geinacht, durch "Betriebsamkeit des '® 

Stadtrichters Johann Fuchs und Johanu 
Beukners. In Ungarn errichtete erst der Leut: 
Schauer Doctor. der Heilkunde. Samuel Spi- _ 
lenberg'im Dorfe Teplitska. die erste Papier- J. C. 161, 
üble 2. Als die: Uhrmacherkunst- noch in 
ihrer ersten. Kindheit- sich ‘befand, verfertigte 

‘der ‚Siebenbürger Unger Egid Enyedy.eine, * _ 
‚dm Fingerringe‘, anstatt des gewöhnlichen Edel- " 
steines, angebrachte Uhr, welche durch ihr" 
feines künstliches Räderwerk ‘nicht nur alle - 
Stunden schlug, sondern 'auch;das Mondenalter‘“ - 
und den Lauf‘ ‘der Planeten: richtig anzeigte. 
Sie war das 'kostbarste Geschenk, womit Joh. 
Sigmund Zäpolya dem:'Grossherrn Solej- 
mann seine Ergebenheit:bezeigte b), Auch im 
der Tonkinst ‚hatte Ungarn sm Laufe dieses 
Zeitraumes :zwey. grosse ‘Meister aufgestellt‘; 
der eine Valentin Graevwe sonst Bagrfort 
genannt, starb.:zu. Padua, -xind ‚sein Grabstein 5. 0,157 

Jaselbst bezeuget:, dass seine Zeitgenossen, ent- 

zückt von: seinem  Geigenspiele, einen zweyten 

Orpheus an ihm 'bewunderten; und Valen- 

tin Miska, vortreßlicher Orgelbauer und Or- 
gelspieler in Leutschau *). Für. fröhliche. Un« 

gern trieben das Geigenspiel mit einer den ge= 

übtesten Musikern _unerreichbaren Fertigkeit 

und Lebendigkeit die Zigeuner. . % 

  

lausenb Weissenburg, Hermannstadt und Kaschat, Cor 

- ae Bruchstücke zur Städtischen Cultur, in Bredatziky’s 

"Beyträgen zur Topogr: von Ungarn. Band IV. sn 

a) Cornides. ebendas. S. 42. „b,Cornides. ebendas, 

8.69%. 0) Wallasaky Conspect Reip, literar,- in Hung. 
edit, Ada. p. 171: m BEE
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4.6.1518; Sie waren auch die unentbehrlichsten Freu- 
"denspender bey Emerich T'hurzo’s Hochzeit- 

“ feyer durch drey. Tage in Tokay und durch einen 
ganzenMonath in Bicse, wozu er fast den gesamnm- 

' ten Landadel Ungarns auf drey und. ‚sechzigLast- 
wagen herzu fahren liess, und zur Vermehrung 
des Gepränges, fünfhundert Reiter und hundert 
Mann Fussvolk prächtig ausgerüstet hatte ®). 

J. 6.1616. Zwey Jahre vorher war sein Vater Georg, 
24. Dechr. Palatin des Reiches gestorben; das feyerliche 
3.C.1617.Leichenmahl wurde auf der Bicser Burg durch 

16-21.Fbr-gechs Tage fortgesetzt, und dazu müssten zehn 
Ochsen,  dreyzehn Kälber, hundert vier . und 
vierzig Lämmer, dreyhundert und ein und vier- 
zig Gänse, sechshundert ein und neunzig Hüh- 
ner und Kapaune, eine Menge Fische und 
Wild sterben. Dazu wurden noch hundert vier 
Kübel Mehl, vier Kübel Pasteten - und Kuchen- 
Mehl, sechzehnhundert Eier, zweyhundert sie- 

* ben und funfzig Eimer. Wein, hundert und vier- 
zehn Eimer Bier, verzehret; zweyhundert drey 

. und achtzig Kübel Hafer, ‚hundert Wagen 
"Stroh, sechzig Wagen Heu verbraucht; aber 

nur für zwölf Gulden Lichter zur Beleuchtung 
- des ungeheuern Schmauses verbramt 2). - So 

weit wurde von Thurzonern der Übermuth im 
Verschwenden und Schwelgen getrieben; und. 
es ist nicht zu bezweifeln, dass sie unter ihren 
‚Standesgenossen beherzte Nacheiferer werden 
gefunden haben, 

ne 

e).Kaz Hise. Regn. Huu I it. 443. db Schwart 
her, an Taten, Fe 2
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Ui die Mittel zur Verschwendung zu ver- 
mehren, würden Raub und Gewalt geübt, am 
frechesten von Grossen, welche durch Krieges- 
und Heldenthaten sich auszeichnend, unter schlaf- 
fer Regierung auf völlige Straflosigkeit Anspruch 
machten, die Majestät des Rechtes verachteten, 
und der Strenge der Gesetze spotteten. . In’‘die- 
ser verruchten Gesinnung hatten 'sich die jun- 
gen, vom Glücke karg versorgten Männer T ho- 
mas Nädasdy, Stephan Majlath und Jo- 
hann Szalay durch einen feyerlichen Eid 
‘verbunden, überall, wo Gelegenheit sich ihnen 
darboth, weder Betrug noch Gewalt 'scheuend, 
zu nehmen, und den Raub immer unter sich 
zu theilen a). In dieser Gesinnung zwang der. 
Szigether Held, Niklas Zrinyi seinen Sohn 
zur Scheidung von dessen Gemahlinn, der Toch- 
ter des. Banes, Peter Edödy, nachdem er 
sich der Burg Monyorokerek als eingebrachter 
Mitgiit bemächtiget hatte.  GJeich darauf be-_ 
warb Zrinyji sich selbst um die Hand der un- 
gemein reichen Witwe Margaretha Zichy, 
doch unter ‚der Bedingung, dass sie ihre Toch- 
ter, die einzige Erbinn ihrer Reichthümer, sei- 
nem Sohne zur Frau gebe. Nachdem diess 
geschehen war, verliess er die"Witwe mit Ver- 
achtung, um eine andere einträgliche Heirath 

für sich zu schliessen. Das Einreiten in die 

an seine Herrschaften gränzenden Besitzungen 
des Landadels, selbst seines Schwiegersohnes 
Franz Tähy;, dort rauben und zerstören war 

   



sein gewöhnliches. Geschäft, wenn er: sich. nicht 
„mit den Osmanen zu schlagen hattet), ‘Eben 

- so Taubten, und verschwendeten, und raubten 
„wieder Ladislaw Kerecseny, Burghaupt- 
mann von Gyula;' Georg Bebek, der seinen 
eigenen :Vater nicht 'verschonte; Franz Bat- 
ıhyäny,: ‚Ban. von Croatien, berühmt als gros- 
‚ser Schachspieler b), seinen: grundsässigenNach- 
 barn" Verderber;. Stephan, .Dobo, Held von 

 Erlau; Georg und Gaspär Ser redy und 
Georg Drugeth® » 

\ Kann die Züchtigkeit. der. Frauen und‘ ihre 
Behandlung .von Seiten .der .Männer für ‘einen 
‚Massstab der sittlichen Cultur eines Volkes ''gel- 
ten, so’ enicheidet er nicht zum Vortheile "ler 
Ungern . ‚dieses Zeitraumes. “ Graäusam ‘war. die 

. Behandlung, welche "Christoph Orszaghs 

Schwester, eine züchtige Fräu: von ihrem Ge- 
mahl Gabriel Per Enyi erdulden musste. 

. Nie durfte. sie-ihn zu einem: Gastmahle beglei- 
ten,‘ nicht einmahl bey seiner eigenen Tafel 
speisen, nie einen andern-Mann anblicken oder 

. sprechen, nicht einmahl zum Fenster hinaus- 
sehen; und als'er einst krank darnieder lag, 
und sie, ihn pflegend, zufällig nur.mit ihrem 
Gewande den 'anwesenden jungen Mann Sie- 
phan Semsey berühret hatte, brach er in 
die gräulichsten Lästerungen aus; und nur auf 
die dringendsten Vorstellungen seiner Vertrauten 

Yin 

  

r . x .. na 

a) Franc. Forgäes Commentar. hist: sui temp. ‚p- 431. 
b) Pray Epp. Procc.. P. IIT, p- 119, e) Franc. Forgics 
Commentar- hist. sui. temp. pp. 227. 273. 404. 462. 56°. 
Lehotzxky. stemmatograph, P. IL; p, 108. Seirmay Not. 
Comitar, Zemplen. p, 98, 
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. gab. er seinen Entschluss auf, die Unglückliche . 

in einem Kelter des Hungers "sterben ‚zu lassen: 
aber der junge Mann wurde auf, sein Geheiss 
entführet und -mit Gift getödtet a).. : Frauen- 
„wechsel und Frauenraub waren ‘unter ‚Ungarns 
Grossen nichts «ganz Seltenes; Emerich 
Majihenyi, Emerich Bäti, Johann Hol. 
losits, Peter Pelerdi und Peter Bakies 
wurden als dieser Ausschweifung Schuldige be- 
kannt; die Reichsverordnungen dägegen: blie- 

ben ohne Kraft und Vollziehung b). Peter 
Bakics hatte Franz Rewars Gemahlinn, 
'SusannaForgäcs, aus Holics auf seine Burg 
Detrekö entführet und in lasterhafter Verbin- 
dung mit ihr gelebt. Rewai beklagte sich auf 
dem-Krönungs-Landtage des Königs Matthias 
über das ihm zugefügte Unrecht, über Gewalt, J. C. 1608, 

über Schändung des Geschlechtes der Rewaier, - 
Es ward verordnet, ‚die Sache mit gerichtlicher 
Strenge zu:behandeln °); aber es geschah nichts, 
Siebzehn Jahre darauf wurden beyde Beklagten 
und Schuldigen ohne irgend eine Untersuchung }.c. 1625, 
von der Reichsversammlung losgesprochen, weil 
Franz Rewai einige Tagsatzungen versäumt 
und inzwischen seinen ‚Lebenslauf beschlossen ’ 
hatte )..- 

Nicht dass dergleichen Gewaltthaten und 
‚ Ausschweifungen geschahen, denn grosse. Ver- 
brecher und Bösewichte gab_ es unter allen 

Völkern, und zu ällen Zeiten; sondern dass die ! -. 

  

a) Franc, Eorgäcs Commentar. hist, sui temmp.”p. 500. 
b) Rudolphi-R. Decret, X. art. XXXVI. c) Matthiae 
II. Reg. Deecr. I. art. XXVIL vos Coronat, .d) Ferdin. il, 
R. Deeret. In art XLIX.
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J.C.150% 
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Thäter weder. durch die Strenge der öffentli- 
chen Gerechtigkeit, noch durch ‚öffentliche Ver- 
achtung und allgemeinen Abscheu aller Recht- 
'schaffenen bestrafet wurden, dass die hochge- 
bornen V erschwender, Schwelger, Güter und 
Frauenräuber angesehene, ehrenfeste, des ge- 
sellschaftlichen Umganges mit Männern von wah- 
rer Würde und Ehre, theilhaftige Männer blie- 
ben; das zeuget wider die sittliche Gesinnung 
und Cultur der Ungern dieses Zeitraumes. 

‘Und wie gelinde wurde das gräulichste 
Verbrechen der Elisabeth Bäthory, Ge- 
miahlinn des Magnaten Franz Nädasdy be- 
strafet? Die Begierde, ihre schöne Gestalt zu 
erhöhen, und zu gefallen, hatte sie hingezogen 
zu dem Wahne, dass’ es durch tägliches Wa- 
schen mit Menschenblut geschehen könne. Ihm 
folgend, liess sie, so lange. ihr Gemahl lebte, 
und kühner noch nach seinem Tode als Witwe, 
durch eine lange Reihe von Jahren gegen sechs- 
hundert adeligen, Mägdlein, hinter einander in 
den tiefen und weit in den Felsen: hineinge- 
hauenen Kellern der Csejther Burg täglich das 
zum Waschen nöthige Blut abzapfen “und das 
“erschöpfte und getödtete Kind in den Kellern 
vergraben. Niemand wusste von dem schreck- 
lichen Geheimnisse als ihre zwey Kammer- 
jungfern, Helena und Dorothea, und ihr. 
Kammerdiener Johann Fitzko, welche durch 

- reichliche Geschenke verführt, ihei in dem Ver- 
brechen gedienet hatten. Den Ältern oder Ver- 
wandten “wurde jedes Mahl gemeldet, das Kind 
sey eires natürlichen, doch plötzlichen Todes 
gestorben. Aber endlich forderten besorgtere



Ältern Rechenschaft von ‘der Krankheit ihrer 
Kinder, von der. ärztlichen Behandlung, von 
den angewandten Heilmitteln; und verlangten 
auch die Gräber zu sehen. "Mit vornehm gro- 
bem Übermuthe zurückgewiesen, wandlen sie 
sich mit beträchtlichen Geschenken und Ver- 

 heissungen an die zahlreiche Dienerschaft des 
gräflichen Hofes, und erfuhren, ihre‘ Töchter °. 
scyen frisch und gesund in die Burgkeller ge- 
rufen worden, und nicht weiter mehr unter den 
Lebendigen erschienen. Die Sache kam vor 
den Palatin und vor den König. Die Csejther 
Burg wurde plötzlich überfallen, das Verbre- 
chen bey frischer 'T’hat entdeckt, und von den 
Werkzeugen desselben: in seinem ganzen Um- 
fange gestanden. Vierzelin adelige Richter, 
Männer ohne bekannten Raug und Verdienst, 
unter dem .‚Vorsitze des Palatinus verurtheilten 
den Kammerdiener zur Enthauptung, die bey-- 
den Kammerjungfern zum Scheiterhaufen; aber _ 

- die Gräfinn nur zu lebenslänglichem Verhaft auf 
der Csejther Burg: denn die Magnaten Niklas 
Zrinyi, des Helden Niklas Sohn .und 
Georg Drugeth waren die Schwiegersöhne 
der abscheulichsten Verbrecherinn; und der 
gesammte Landadel duldete schweigend diese em- 
pörende Gelindigkeit der halspeinlichen Rechts-- 
pflege ®). 

Man wird nicht ausgesöhnt mit diesem är- 
gerlichen Beyspiel eines abgestumpften sittlichen 

  

a) Zawodszky Diarium et Turöery Hungar. cum snis 
Regibus ap. Bel Notit. Hung. nor. T.IY. p, 469”sgqg. Le- 
hotsky Stemmatograph. P. I. p. 60, 2



und: ‚rechtlichen Sinnes , durch. die. frühere, al- 
J.C.1555. Jerdings von sittlicher. ‚Gesinnung: eingegebene 

Reichsverordnung, welcher zur Folge, in Ungri- 
. schen Lagern keine Weiber als Markelenderin- 

nen geduldet, und welche diesem Verbothe zu- 
wider‘ sich betreffen liess, . in einen. Sack ein- 
genähet und ertränkt werden sollte *) Welch 
ein Verhältniss zwischen einer. gewinusüchtigen 

und freudenspendenden Matketenderiun; und der 
Strafe--einner gräflichen Mörderinn von einigen 
hundert unschuldigen Mägdlein, welche ihre” zu 

: ehrbarem und_bildendem Hofdienste waren an- 
vertrauet worden? . 

  

ER udolph. R. Decret. VI. art. XXXIV- or
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Fortdauernde Zerrütlung a" dem Weltleben der == 
Ungrischen Völker unter dem Könige. 

\ Ferdinand I. 

. rn 

Quicungueper illa tempora rempublicam 
agitavere honestig nominibus, alii sicuti 
populi jura defenderent, pars quo senati 
auctoritas maxima foret, bonum publi- 
cum simulantes, pro sua quisque poten- 
tia certabant'; neque modestia, neque mo- 
dus contentionis erat: ütrique victoriam 
erudeliter exercebant. ' 

Sırrvsr. Catilina, XXXYVIT. 

„
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Ferdinand des II. Thronbesteigung. FERR 
Gabriel Bethlens Unternehmungen und 
Thaten — Bündnissder Böhmen und 
Ungeru. — Waffenstillstand. — Nickels- 
burger Vertrag. — Friede mit der Pforte, — 

Ferdinand des III. Krönung. : 

J. C. 1619-1625. Be 
£ 

Unter den bedenklichsten Umständen für einen 
schwachen, unter den günstigsten, für einen ’geist- - 
und kraftvollen, folgerichtig zu seinem Ziele hin- \ 

strebenden Herrscher  übefnahm Ferdinandy.c.ıs1g, 
der Il. im ein und vierzigsten :Jahre seines Alters, 20. März. 
bereits Vater von zwey Söhnen und zwey Töch- 
tern, am Mittwoche nach Judica, die in allen ih- 
ren Theilen erschütterte, durch kirchliche und 
politische Secten in. Parteyungen. zerrissene, an 
innerer Kraft fast ganz erschöpfte Österreichische 
Monarchie. Seine Gesinnung war schon allgemein 
bekannt; seine oft wiederhohlte öffentliche Er- 
klärung: „er wolle lieber allen Kronen entsa- : 

gen, als irgend eine Gelegenheit, dem Glauben 
seiner Kirche den Sieg. über alle Neuerungen 
zu erkämpfen, versäumen;:er wolle lieber mit 
seiner Familie sich verweisen lassen, sein Brot - 

VIIL Theil. 7
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vor' den Thüren betteln, mit Brot und Wasser 
nür.sein elendes Leben fristen, oder unter Mar- 
tern und Qualen es "aushauchen; als eine der 
wahren Kirche von Ketzern. zugefügte Beleidi- 
gung ungerächet in seinen Staaten dulden; ‚wur- 
de für das, was sie war, für schrecklichen Ernst 
gehalten, und. ausser den Anhängern des Römi- 
schen Kirchenwesens erwarteie Niemand von 
ihm Gutes. Die Pohlen standen im vollen Auf- 

„uhr, zum Kampfe gerüstet; die Schlesier und 
"- Bausitzer mit ihnen im Schutz- und Trotzbünd- 

nisse; die Mährer im Begriffe, demselben bey- 
zutreten; ein beträchtlicher Theil der Ungern, 

. mind der eben so staatskluge als kriegeskundige 
u Siebenbürger. Fürst Gabriel Bethlen mit den 

‚ empörten “Völkern” in geheimen Unterhandlun- 
gen. Die Österreicher forderten Entlassung des 
fremden Waffenvolkes und’ Hebung ihrer Be- 
schwerden als unerlässliche "Bedingung ihrer 
„Huldigung. © Keinem seiner Vorfahren, keinem 
seiner ‚Nachfolger konnte und musste so viel, 
als ihm daran liegen, den erledigten deutschen 

"Kaiserihron 'zu: erlafigen; aber darzu hatte er 
den calvinistischen Pfälzer Churfürsten Fried-_ 
rich, des Englischen Königs Eidam, zum 
Mitwerber; die deutschen: Dissidenten, Fürsten 

und Herren zu Feinden. Die Pforte rüstete sich‘ 
“ zum Kriege, verhehlend, ob wider Ungarn, oder 
wider Pohlen; von Ludwig dem XIIl. war 
zu fürchten, dass er, der alten Staats -Maxime 
Frankreichs getreu, öffentlich ‘oder heimlich, 
Österreichs Feinde unterstützen werde. $o von 
allen Seiten bedränget oder bedrohet, hatte 

"Ferdinand zu seiner Behauptung Dichts, als 
seinen. festen Willen und sein tief empfundenes, 
lebendiges, unerschütterliches Vertrauen auf 

=
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‘Gott: und daran hatte er in der That genug, 
um mit geschärftem Blicke den von allen Sei- 
ten eindringenden Stürmen entgegen zu sehen, 
und den gefahrvollen Kampf dagegen mit gott= . 
seliger Ergebung und weiser Zuversicht -aufzu- 
nehmen. on 

Am neunten Tage seiner Regierung schrieb %. Märs. 
er den Landtag aus, auf den Sonntag '[rinitatis, 
nach Presburg. Inzwischen: kanıen von den 26. May; 
Österreichern, Böhmen und Mährern an den 
Palatin, Sigmund Forgäcs, an mehrere . 
Magnaten Ungarns, und endlich an sämmiliche 
Gespanschaften , dringende Mahnungen zur Waf-'27. April. 
fengesellschaft wider den König; sie sollten,.den | 
vor eilf Jahren abgeschlossenen Verträgen ge- 10. May- 
treu, keine Ausschreibung Ungrischer Mann- 
schaft wider die ‚Verbündeten gestatten;' dem, - 
durch Betriebsamkeit der königlichen Anhänger is, May. 
Matthias Somogyi, Niklas Forgäcs,a, May. 
Niklas Pälffy und PaulEszterhäzy aus- m 
gerüsteten und. marschfertigen Heerhaufen von “ 
sechstausend Mann den Auszug gegen Böhmen. 
verwehren; und auf den zum funzehnten Junius. 

angesetzten Prager Tag der. Verbündeten hin- 
länglich ‘bevollmächtigte Verordnete senden ?). 

Ferdinand, von allen diesen Anschlägen s 
unterrichtet, machte nur den Palatin und die ' 
‚versammelten Stände auf die dem Reiche dro-. 
henden Gefahren aufmerksam; ermahnte: sie, 
sich : in ‚guten "Vertheidigungsstand zu seizen, 

undalle Berathschlagungen, welche nicht unmit- 
telbar zur Erhaltung der. königlichen ‚Würde, 

.u,4. Jun, 

  

a) Acta Diastalia. 4618 et 1619. Pestini 1790 in 80, 
pp- 239—25% . Pa ” ” 

3a*
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und der ‘Wohlfahrt des Reiches abzwekten, zu 
beseitigen ?). Unterdessen war Heinrich, 
Graf von Thurn mit Böhmischen Heerscha- 
ren in Niederösterreich. eingefallen; über die 
Donau gegangen, uud hatte die Wiener Vor- 

5 etadt, Landstrass genannt ohne Widerstand 

ı finden, jn Besitz ‚genafümen: Auf seine 

geheime Verbindung mit einer zahlreichen Par- 

tey in der Stadt rechnend, erwartete er, dass 

ihm die Stadt übergeben und der König gefan- 

gen überliefert ‘würde. Mehrere Landherren, 

an ihrer Spize Andreas Thonrädel, 
drangen .in das 'Gemach des Königs und for- 

derten mit Ungestüm- seine Einwilligung zu 

ihrer Verbindung mit den Böhmen by, Fer- 

‚dinand "wies, sie mit ruhiger Entschlossenheit 

zurück, warf sich vor dem Bilde des Gekreut- 
zigten.. "auf seine Kniee und ergab sich in den 

- Willen des Herrn; wenn es ihm gefällig ist, 

ihn in dieser Angst untergehen zu lassen, ihn 

vor seinen Feinden zu beschämen, und der 

‚Verachtung der. Menschen Preis zu geben. So 

fani ihn der Jesuit Bartholomäus Vil- 

ler, seines Gewissens Vestrauter, und bewun- 

derie die Zuversicht, mit welcher ilım der Kö- 

‚nig versicherte, der Feind stehe vor den Tho- 

“ren, in.der Stadt werde an der Ausführung 

verderblicher Anschlägeggearbeitet;-er. aber sey 

des göttlichen Beystandes gewiss e) Seine Zu- 

versicht war kein eitler Wahn; denn ganz un- 

erwartet ritten fünfhundert schwergerüstete Rei- 

ter aus Heinrich ‚Dampierre's Lager bey 

  

a) Acta Diaetalia., pPp-. 212—219. {b) Khevenhiller 

Thl. IX; 8: 898. & Lawormaini Fer inandi II, Virtutes, 
Viennae 1633. in 4t0. Cap. II. p. 11. 

1
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Crems abgeordnet, zum Fischerthore hiein, 
den Gutgesinnten. zum Troste, den Missver- 
gnügten zum -Schreck und Entsetzen, indem 

sie die Waflen wegwarfen und theils in .das 
Böhmische Lager sich flüchteten, theils in. der 
Stadt sich zu verbergen suchten; funfzehrhun- 
dert Bürger und, sechshundert Studenten, griffen 
zu den Waffen, um unter Befehl des Grafen 
Adolph von Althan, die Stadi und. den 
König zu vertheidigen. 

Inzwischen wiederhohlten die Oberöster- 6. Iuniss. 
reichischen Stände ihr Ansuchen an die Pres- . 

burger Reichsversammlung, die Ungrische Mann- 
schaft, welche uuter des Grafen Dampierre 
Oberbefehl und unter Anführung hochansehn- 
licher Magnaten Niederösterreich "Verheerte, ZU-. 
rückzurufen und unter annehmbaren  Bedingun- - 
gen einen Vergleich zwischen ihnen und dem Kö- 
nig zu vermitteln ®). Diesen Wunsch hatte auch 
der Mährische Feldherr, Fried. von Teuffen- 
bach, durch den Grafen Caspar Ill&eshazy: ‚ 
den Ungrischen. Ständen eröffnen lassen, wor-%, Iunius. 
auf diese sieben Machtbothen, worunter Graf 
Stanislaus Thurzo und der Bosnier Bi- 
schof ThomasBalasfy die Vornehmsten wa- 
ren, als Friedensmittler an den König sandten. 

Durch eine andere Gesandischaft an Heinrich 

von Thurn verlangten sie ‚sicheres Geleit für 

ihre Machtbothen nach Wien, und zugleich 

seine aufrichtige und bestimmte Erklärung, ob ' 

er den Frieden durch Vermittelung der Ungern 

wünsche, und von Böhmens Ständen zu “den 

Unterhandlungen hinlänglich bevollmächtiget sey. 

  

a) Aeta Diastalia p. 281.



zo. 

Im‘. Falle der Bejahung, . wäre vor Allem ein 
Waffenstillstand und Zurückziehung seiner Heer- 

häufen erforderlich. - Heinrich von Thurn 
11. Junius.antwortete: er wünsche den Frieden, und habe 

x 

- Vollmacht, ihn einzugehen und abzuschliessen 
unter gerechten Bedingungen, worunter der 
Ungern Beytritt zur Erneuerung und Befestigung 
des vor eilf Jahren geschlossenen Schutz - und 
Trotzbündnisses, wie es die Böhmen, Mährer, 
Schlesier, Lausitzer und Österreicher bereits 

wieder erneuert und 'befestiget haben, die erste 
sey, und allen Unterhandlungen vorangehen 
müsse ?). Er sowohl, als die vereinigten Stän- 
de. Ober - und Niederösterreichs, forderten ven 

. den Ungern redliche Beobachtung des von ihnen 
eingegangenen, und in ihre Reichsverordnungen 
eingetragenen Bündnisses b); wogegen ihr Vor- 

‘ geben, dass ihnen nicht geziemete, dem Könige 
Anwerbung Ungrischer Mannschaft, und Ver- 

. wendung derselben nach seinem Gutdünken zu 

r 

‚verwehren, nur unstatthafte Ausflucht sey. Bey 
vorgeblich redlicher und treuer Gesinnung müsste 

sich kein ehrbarer Unger geheiligten Verträgen 
zuwider anwerben lassen, kein ehrliebender 
Magnat sich zum Anführer hingeben, -und die 

- Reichsversammlung die bereits Angeworbenen 

  

a) Acta Diaetalia p. 222-229. 253 #qq. b) „Das Schutz- 
und Trotzbündniss, mit Beystimmung des Königs von Un- 

arns. Ständen mit Österreich und Mähren eingegangen, 
Bleibe in seiner Kraft, und werde für inımer unwiderruf- 
lieh von beyden Theilen beobachtet.“ Marchiae II. R. 
Decret. H, art. XLII. Und im J. 1618. May 15. „Das 
Schutz -" und Trotzbündhiss der Stände Ungarns mit Böh- 
nen, den benachbarten Provinzen ‘und :mit Siebenbürgen 
bleibe, dem Wiener Frieden und der Reichsverordnung vom 

J- 1609. art. XLII. gemäss, in seiner Kraft, der (so eben g&- 
krönte) König (Ferdinand) wird dasselbe beobachteu und die 
Seinigen zur Beobachtung anhalten.“ 2
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bey Strafe. ewiger Landesverweisunig zurlickberu- 
fen und alle fernere Werbungen verbiethen a), 

Die "Machtbothen der Ungrischen Stähde 
erhielten von. dem Könige die ‚Versicherung, 18, Junius. 
dass er ihre, 'Vermittelung. bereitwillig anneh- . 
me, zuversichtlich erwartend, dass sie nichts - 
vortragen oder eingehen werden, was seiner 
Würde. und Majestät widerstreite. Br. ‚geneh- 
migte, dass sie sich in Unterhandlungen mit: 
den Böhmen einlassen, ihre Bedingungen. ‚Verr 

“nehmen, ‘und dieselben seiner ‚Entscheidung - 
anheim stellen; wobey sie jedoch. nicht ausser 
Acht lassen, sollten, Sass er seinerseits wirk= 
lich schon, alles getihan habe, was die unzu- 
friedenen Böhmen beruhigen und zur Pflicht der 
Unterthänigkeit zurückführen konnte b).. "Wahr 
ist es, Ferdinand hatte schon am ersten Tage 4. März. 

seiner Thronbesteigung, ein Schreiben an die 
von Matthias eingesetzten Statthalter nach 
Prag gesandt; hatte sie bis auf weitere Anord- 

nung in: ihrer Würde ‚bestätiget und erklärt, 

dass“ er bereit sey, der, bey seiner Krönung . 

ausgestellten Urkunde gemäss, die allgemeinen | 

Landesfreyheiten. zn. bestätigen, und ‚Böhmen 

wieder in guten ruhigen Stand: zu verselzen. 

-Eben diess war.der erste politische Missgrift, zu. 

welchem ihn seine einseitig klugen. Rathgeber 

verleitet hatten, und dessen verderblichen Wir- . 

kungen hernach” nur ein Fürst von solcher Kraft 

und Beharrlichkeit, wie Ferdinand, ein-Ziel 

setzen konnte, - Der Mann, der. die Machrfülle i in: 

den Händen hat, verkennet seinen Vortheil 

ganz, wenn er Formen, an welchen der Un» 

  

») Acta diastalia p. 278-285 u 20h. 3) Ebend, p. 366;
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_terthan hängt; ängstlich ausweichet;: dadurch das Vertrauen ‚desselben .verwirkt, ‘und zum 
Misstrauen in die Redlichkeit seines Willens  aufreitzet. Es musste wohl die Stände Böh- 

‘mens misstrauisch machen, dass Ferdinand 
die Statthalter, welche sie verworfen und ab- 

6. April, 

'geselzt hatten, ohne weitere: ‘Untersuchung in 
ihrer Würde bestätigte, und’ hiermit die von 
den Ständen eingesetzte Regierung der Direc- 
toren stillschweigend für ungültig erklärte. Bald 
‚darauf übersandie der König. die versprochene 
Bestätigung der Landesfreyheiten, ‘und zwar in 
doppelter Abschrift; die eine an die Statthalter, 
unter ihrem Titel, die andere an die Directo- 
ren; aber kleinlich ausweichend, ‘unter dem 
Titel: „An die ans allen drey Ständen des Kö- 
nigreiches zu Prag versammelten Personen Fi 

....wesswegen die Urkunde :von den Directoren 
„nicht einmahl angenommen ‘wurde: und auch 

ein zweytes Schreiben des Königs mit dem An- 
trage, einige Männer aus ihrem Mittel nach 
Wien zu senden, damit er mit ihnen über Bey- 
legung der Unruhen berathschlagen könne, lies- 

‚ sen‘ sie unbeantwortet; theils weil auch darin 

billoer Th. 1x, $, 338 ff. 

‚der Titel Directoren gellissentlich weggelassen 
war; theils weil sie schon Kunde hatten von 
den Werbungen, welche in Ungarn und in 
Deutschland für Ferdinand geschahen; ihr 
‚Vertrauen war unwiederbringlich verloren 2). 

. Die geheimen Räthe des Königs waren für 
die Ungern nicht günstiger, als für die Böhmen 
gesinnet; ihr verderblicher Grundsatz war: der 

a) Senkenberg Versuch einer Gesch...des Deutschen Reich. im XVII. Jahrh. Band III, 5. 296 f£ Khoren- 

  

v
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Ehre und Macht. des Königs müsse Alles aufge- 
opfert werden; nm diese aufrecht zu erhalten, - 
müssten die Stände überall als Unterthanen behan- 
delt und der allerhöchste Wille nicht mit scho- 
nender Güte, sondern mit Gewalt durchgesetzt 
werden. . Vergeblich hatte der beherzte Frey- 
herr und. Mitglied der Stände ob der Ens, 
Erasmus Tschernembel, von Ferdi- 
nand aufgefordert zum „Gutachten über diego, Junius. 
Massregeln, welche er befolgen sollte, bewle- 
sen ?), dass jener Grundsatz rechtlich falsch, po- 
litisch unklug und die Äusserung desselben sträf- 
licher Hochverrath des Königs und seiner Völ- 
ker sey; dass nur eigennützige, kriechende Höf- 
linge sich zu demselben bekennen könnten; dass - 
‚die Anwendung desselberi dem Könige endlich 
ganz zerrüttete und erschöpfte Staaten überliefern 
‚werden; vergeblich rieth er ihm, in seinen Erb-: 
ländern keine Jesuiten, keine Priester, welche nicht 
als Landestände anerkannt wären, in. Staatsan- . 
gelegenheiten zur Berathschlagung . zu ziehen; 
‚vielmehr das von ihm veranlasste Misstrauen 
seiner disseniirenden Stände durch Verstattung 
‚eines völlig freyen ‚Kirchenwesens aufzuheben. - 
Ferdinand beharrte in unwandelbarer An- 
hänglichkeit an seine Räthe,, deren Rathschläge 
mit: seinen Gesinnungen und ‚politischen Ab- 
‚sichten zusammenstimmten; und sie waren es 
auch, die ihn unter dem schalen Vorwande der - 
Unsicherheit, von dem Presburger Landtage in’ 
Wien zurückhielten; ein zweyter politischer . 

Missgriff, der ihn mit dem Verluste des Ver- 

‚trauens einer grossen Anzahl edler Herren, und 

a) Senk enberg n, 2. 8 OÖ: $. 30.  Theatrum Europasum 
T. Ip. 156 299.
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mit. den verheerenden Flammen eines schreck- 
lichen Bürgerkrieges bestrafte, = 

14. Junius. _, Des Königs. Reise nach Presburg hätte nie- 
mand gefährdet, nachdem Böhmens Directoren 
genölhiget. waren, die gesammte. Böhmische 
Landmacht aufzubiethen, und.den Grafen von 

= Thurn eiligst von Wien zurück zu fordern; denn 
2. Bueguoi halte, grössten Theils mit Hülfe der 

Ungrischen Hauptleute und Söldner .*), bey 
- Zabloty den vollständigsten Sieg über den Grafen 

' von Mansfeld erfochten; dieser nach heftiger 
Gegenwehr den grössten Theil ‚seiner Mann- 

schaft, sein gesammtes Geschütz und Gepäck 
verloren. Der -Schreck hatte den Directoren 

"und den Pragern den Sieg und die ihnen nun- 
mehr bevorstehende Gefahr vergrössert, Wäh- 
rend diess in Böhmen vörgegangen war; harr- 

. 1en Upgarns versammelte Magnaten und Stände 
“in Presburg, entweder der Ankunft: des Königs, 
oder eines bevollmächtigten Stellvertreters -sei- 
‚ner Person. Unterdessen beschäftigten sie sich 
von dem Festtage‘ Joannis des Täufers bis Ende 

. Julius mit öffentlicher Vernehmung der Abge-' 
ordneten der Stände von Österreich, Böhmen 
und Mähren; mit Erwägung ihrer Anträge und 
Forderungen, mit staatskluger. Bescheiderthei- 
Jung, und mit vorsichtig ausreichenden Antwor- 

> ten an ihre Sender. Diese. forderten immer- 
fort, mitunter nicht ohne Bitterkeit, Zurückbe- 
rufung der Ungrischen Feldhauptleute und kö- 
niglichen Söldner, Erneuerung, Befestigung und 
Beobachtung des Schutz - und Trotzbündnisses, 

. und kräftigen Watlenbeystand wider den Könjg. 

a) Lotichius Rer, German; L. IL p: 56. ‚önbil. 
ber Til I. 000 nl pe 56, Khevanll
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Dagegen bothen Ungarns Stände mır ihre Ver: 
mittelung zum Frieden an; forderten Angabe - 
der Bedingungen, unter welchen der Friede 
vermittelt werden könnte; erklärten die Er- 
neuerung des Bündnisses und ihren Beytritt 
zu demselben unter den obwaltenden Umstün- 
den vor Abschluss des Friedens für zweckwi- _. 

drig und unstatthaft; die Leistung des Waf- 
fenbeystandes wider "den rechtmässig gekrönten 
König für unerlaubt; und sich, selbst für unbe= 
fugt, die. königlichen Hauptleute und Söldner 
zurückzurufen, oder das Souyveränetätsrecht des 

Königs zur- -Änwerbung, . Besoldung und Beor- - 
‚, derung Ungrischer Mannschaft zu beschränken. Es 
war natürlich , dass die im Aufstande begriffenen 
Österreicher, "Böhmen und Mährer durch dies . 
rechtliche Benehmen der Ungrischen Stände zur 
"äussersten Unzufriedenheit gereizt wnrden und 
sie als Friedensvermittler verschmäheten ?), 

Bis hierher herrschten Ruhe und Eintracht 
in der Presburger Reichsversammlung, und auch: 

. die königliche Urkunde der ausgedehntesten Voll- 

macht, durch welche dem Palatin Sigmund - 
F orgäes als Stellvertreter des Königs der Vor- 
sitz, die Leitung der Berathschlagungen, die 
Entscheidung der vorkommenden Angelegenhei- 
ten und vorzüglich die ‚getreue- Vollziehung der 
vom Könige vor seiner Krönung im Wahlver- 
‚trage eingegangenen. . Bedingungen übertragen. 
wurde b), erfreuete die Stände. Nachdem aber- 
des Königs sehr mässige, gemeinnützige und 
unbedenkliche Anträge e) zum -Vortrage ge- 

  

a). Acta Diaetalia pP 300. 302. 304. 810. 317. 32. 100 | 
» Ebend,. p. 328 3 sd: “0 Käzy Histor. Hung. I 
r 158: ‘
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13. Augst, 

bracht waren, forderten - die Dissidenten vor 
allen andern Verhandlungen Anhörung und Auf- 
hebung ihrer Beschwerden über Verfolgungen 
und Verletzungen, -welche sie, Verträgen, wohl- 
erworbenen Freyheiten und Reichsverordnungen 
zuwider, ‚von Prälaten, Jesuiten und katholi- 
schen Ständen bisher erduldet hatten. Hiermit 
waren Ruhe und Eintracht dahin, kirchlicher 
‚Fanatismus und die gehässigsten Leidenschaf- 
ten traten gegen einander in Kampf, ihn beyzu- 
legen, waren die zehn Gründe, womit der Pa- 
latin die Stände zur Beseitigung aller kirchli- 
chen Streitigkeiten bewegen wollte, zu schwach; 
denn sie beruhten auf der falschen, offenbaren 
Thatsachen widerstreitenden Voraussetzung, dass 
Niemand in der vertragsmässig freyen. Aus- 
übung seines Kirchenwesens 'bisher gestört wor- 
den sey #). Unter beissenden Vorwürfen und 
übertriebenen Beschuldigungen verzog sich der 
Landtag bis Dinstag nach Laurentii hin. Am 
Schlusse einigten sich die Stände über ein Reichs- 
Decret 'von fünf Artikeln, welches, obgleich von 

- dem Palatin und von dem Könige ‚bestätiget, 
doch nie zur Ausführung. kam b). 

Man gifg mit erbittertem Herzen aus ein- 
ander; und bald both sich die Gelegenheit an, 
der Erbitterung freyen Lauf zu lassen. Gabriel 
Bethlen, bey ungemeiner . Geistesmacht nur 

. nach!seiner Vergrösserung strebend, und in der 
Wahl der Mittel über die sittlichen Rücksichten 
gewöhnlicher Menschen sich erhebend, halte dem. 

  

. @) Acta Diaetalia pag. 411. b) Ferdinandi. II. Reg. 
Decrer. I, ap, Kovachich Supplem. in Vestig. Comit. 
T. IH. p. 37a gg. ;



v
w
 

— 509 — 

Könige einige Wochen nach dessen Thronbestei- _ 
gung durch den Kaschauer Burghauptmann seine . 
Dienste anbielhen lassen gegen die aufrührischen 
Böhmen,. von welchen er. kurz vorher um Waf- 
fenbeystand wider den König war gebethen wor- 
den. .An .der- Spitze von dreytausend. Mann 
wollte er Ferdinands. Heermacht verstärken, 
und bey dem Einfalle nach Böhmen geflissent- 
lich den .Vortrab ausmachen. Da wollte er - 
die Böhmen merken lassen, seine Waflenver- 

bindung mit den königlichen Scharen sey nur 
Verstellung, seine ‘wahre Absicht sey seinen Böh- 

mischen Glaubensbrüdern beyzustehen. -- Wenn 
er sich dann im, völligen Besitz ihres Vertrauens 
gesetzt hätte, würde er die vornehmsten Häup- 
ter des Aufruhrs, unter dem Vorwande,- über 
Dinge von grösster Wichtigkeit sich mit ihnen 
zu berathschlagen, in sein "Lager einladen, sie 
gefangen. nehmen, und dem Könige zur Bestra- 
‘fung überliefern; gleich darauf in Verbindun 
mit des Königs Feldobersten die Machthaufen 

der Böhmen angreifen, sie schlagen; dann mit 
Feuer und Schwert Verheerung -des. Landes. 

drohend, die aufrührischen Vasallen. zur Unter- 

werfung "und Unterthänigkeit zwingen.. Für die-. .- : 
sen Dienst, oder wozu ılın der König sonst 
hin beordern möchte, verlangte er nur die Burg 
und Herrschaft Tokaj, damit er zu seiner grös- 
sern: S.cherheit vor den Osmanen, deren wan- 
delbare Gunst er in-Siebenbürgen bald verwir- 

ken dürfte, in Ungarn selbst, wo er noch keine 
Besitzung hätte, seine Zufluchisstätte erlangte, 

Überdiess hatte er den König warnen lassen, 
vor den Thurzonern, S t anislaw und 
Emerich’als seinen geheimen gefährlichsten. 
Teinden. Sie standen mut ‚den Böhmischen Aul-
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rührern in innigster, aber geheimer "Verbin- 
dung; sie würden die Fahne der Empörung 
öffentlich auch in Ungarn. aufgesteckt haben, 
wäre dem Grafen von Thurn der Anschlag 

auf Wien‘ gelungen. Auch auf den Comitats- 

Adel ‚möchte der König nicht vertrauen, der- 

selbe ‚stände mit den mächtigen Thurzonern 
besonders in den Trenesener, Arvaer, T'huroc- 

.- zer und Liptauer Gespanischaften, in meuteri- 

“schem Zusammenhang. Emerich Thurzo habe 

.:. mehrmahls an iha geschrieben, die Sache der 

Böhmen sey gerecht, ihr Aufruhr von der Noth- 

-wendigkeit gebothen, und diese - fordere auch 

ihn, Bethlen, zu.den Waffen. Was Beth-. 

len von den Thurzonern angegeben hatte, war 

auch. von dem . Siebenbürger Magnaten Sig- 

mund Kornis dem Doczy bestätiget wor- 

_ den, mit. der Versicherung, dass sie bereits so- 

' wohl‘ durch Briefe, als.durch mündliche Both- 

schaften dem Könige sehr schlechte Dienste in 

Siebenbürgen geleistet hätten. 2 

Diese Anträge und \Varnungen Bethlens 

waren theils schriftlich, iheils mündlich ‚von 

- "Michael Käroly, Verwandtem der Gemiah- 

4, Julius. Jinn des Fürsten, dem Andreas Doczy über- 

bracht worden, und dieser säumte nicht, aus- 

‚führlichen Bericht davon an den König abzu- 

statten 2). Damalıls also hätteman den wichtigen, 

‚als Freund ungemein brauchbaren, als Feind 

‘sehr gefährlichen Mann, für den König noch 

gewinnen können; aber sey es, .dass Fer- 

“dinand die Schleichwege, auf welchen ihm 

N 

  

:_@) Andreae Doczy Epist, ad Caesar, Majestatem ex 

Zathmasio 14. Julii 1619. ap. Pray Epist, Procer. p. Il 
pag- 320. _ x . 

7
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Bethlen dienen wollte, verabscheuete; oder, 
dass man ihm Misstrauen in die Treue des Cal- 
vinistischen Fürsten eingeflösst’ halte; oder auch, 
dass man nach hergebrachter Weise zu lange . 

_ zögerte, auf irgend etwas Bestimmtes mit ihm - . 
sich einzulassen ; von einer gefälligen Annäherung 
des Königs ist nichts bekannt geworden, und 
der unternehmende Fürst, der sich zum Freun 
de angebothen ha!te, hielt sich für verschmähet, _ 
fühlte sich beleidiget, und harrte nun der gün- 
stigen Gelegenheit, um sich als iurchtbaren 
Feind anzukündigen 9. Er wurde erbittert, 
als er, anstatt. aller Antwort auf seine Anträge, 
Kunde erhielt, dass die Rathgeber des Köuigs 
den Anschlag gefasst hätten, ihn vom-Sieben- 
‘bürger Fürstenstuhle zu verdrängen, und den 
Jesuitenfreund Georg Drugeth von Homon- 
na, königlichen Befehlshaber und obersten Hof- 
richter anseine Stelle zu setzen b). - Nachdem er . 
.vor einigen Tagen wiederhohlte Bitten. der Böh -14. Augst. _ 
mischen und Mährischen Stände durch ihren . 
Abgeordneten Jaroslaw Zmecskal um Bey- 17. Aagst. 
stand, und von der Pforte ‘Versicherung des’ 
Friedens und fortdäuernder Freundschaft erhal- 

  

a) Die Rathgeber des Königs mochten eben das gedacht - 
haben, was neuere Historiographen schrieben: Bethlen 
habe den König nur täuschen wollen, um desto unbemerk« > 

° ter den Böhmen beyzustehen und im Trüben zu fischen, 
Allein Bethlen, durch allenthalben unterhaltene Kund- 
schafter von’ dem ‘Gehalte der Fürsten und ihrer Höfe sei- 
ner Zeit genau unterrichtet, war zu entschlossen und zu 
mächtig, um, wenn er unter dem Vorwande, die Böhmen. _ 
zu unterstützen, im Trüben fischen wollte, zu so elender , 
Kammerdiener-Politik Zuflucht zu nehmen, Es war ihm 
wirklich Ernst, für den König Partey zu nehmen, weil er 
von diesem mit geringerer Gefahr mehr, als von den Ver. 
bündeten für feine Vergrösserung höffen könnte. 5b) Que- 
relarum Hungariae adversus corruptelas Jesuiticas defensio. 
8. 1. 1620. in 40, p: 7 sg ° :
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48. Angst.ten halte, : sandte er Herrn Ste ph an Hat- 
' > yanyi an die ersiern ab, mit der. Ermahnung, 

sich vor der Hand mit dem Feinde in nichts Ent- 
scheidendeseinzulassen; sondern nur ihren Stand 

zu behaupten, und ihre Streitkräfte ungeschwächt 
zu erhalten, bis er. mit beträchtlicher Heer- 

macht im September an Mährens Gränzen er- 

scheirien: würde ®). > 

Schneller setzte er sich an, der Spitze von 

‚achtzehntansend Mann in den Marsch, als ihn 

nach dem Schlusse des’ Presburger Landtages 

auch die unzufriedenen Ungern, unter ihnen 

die. mächtigsten, Stanislaw und Emerich 

Thurzö, Georg Räkoczy, Georg Szec- 

sy, Franz Perenyi zum Verfechter und Be- 

schützer ihrer Freyheiten und ihrer Religion; 

das hiess, ihrer neuern kirchliehen Formen und 

dogmalichen Lehrsäize aulforderten. . Sonnabend 

vor. Joannis Enthauptung stand er am linken 

Ufer der Theiss; und nachdem daselbst die 

‚ireyen Heiducken und der Zulauf der. Unzu- 

{riedenen aus Überungarn seine Heermacht auf 

vierzigtausend Mann vermehret hatten, sandte 

er den Vortrab unter Räkoczy's Anführung 

6. Septbr, voraus, um Kaschau einzunehmen. . Donnerstag 

vor Mariä Geburt übergab der Magistrat ohne 

Widerrede die Stadt. Der Landeshauptmann 

Andreas Doczy, welcher dem ‚Könige geireu, 

der Übergabe sich widersetzt hatte, wurde an 

Räkoczy ausgeliefert und als angeklagter Ver- 

folger der Dissidenten von Bethlen nach Fo- 

garas verwiesen, WO er bald darauf im Ge- 

_ fängnisse starb. Während Räkoczy nun mit 

24. ‚Augst. 

x 

.a) Gabr. Bethlen: Epist. 2d Boh. et Morav. Ordiues. 

ap. Pray. Epp. Procer. P. III. p. 528. 

> S



einem "Theile seiner Haufen in -die 'Zemplener. 
Gesparschaft einfiel, den Obergespan Geor g. 
Drugeth in.die Flucht nach: Pohlen jagte, 
seine zahlreichen Besitzungen verheerte, und 

..den Komitatsadel dem Siebenbürger Fürsten zu 
huldigen nölhigte; Georg Szeesy in der Aba-. 
Ujvärer Gespanschaft herum streifte, Jaszö, den 

. Wohnsitz des Erlauer Domcapitels zerstörte, -_ ° - 
dort die Domherren, ‚allenthalben die katholi.. 
schen Stadt - und Landpriester,, ausgeplündert 
und gemisshandelt, vertrieb; rückte Beihlen 

‘ mit der Hauptmacht gegen Käschau vor, und -_ 
feyerte Mittwoch vor Kreutzerhöhung seinen 11.Septbr. 
Einzug. Acht Tage darauf erhielten ‚Stanis- 
lawund Emerich Thurzo, mächtige Herren‘ 

in den Gespanschaften "Trencsen, Arva, Thu- 
‚rocz.und Liptö, von dem Fürsten urkundliche 
Vollmacht, so weit ihre Macht. oder ihre Ver- _ 
bindungen reichten, Barone, edle Herren und \ 
Städte für das _Vaterland und Bethlen inEid- 
und Pflicht zu nehmen; die Güter der Abteyen, 
Präposituren und Nonnen-Klöster einzuziehen, . 
und die treuen Parleygänger damit ‘zu be. 
lohnen 2). BE 

Unterdessen war Ferdinand, trotz alln = 
Anschlägen, Ränken und Einsprüchen desPfäl- 
zer Churfürsten Friedrich, der Deutschen 
Union -und. der Stände Böhmens, Mittwoch nach2. Augst. 
Bartholomäi zu Frankfurt, zum Römischen Kö- 
nige und künftigen Kaiser erwählet; und am 
zwölften Tage. darauf eben daselbst ‚gekrönet 9, Septbr.. . 
worden, nachdem ihn zwölf Tage früher die1r. Augst..;- 
Böhmischen Stände der Krone Böhmens verlustig . u 

  

v) Zävodsky Diarium ap, Katona T. XXX, P.2%6. 

VII. Theil. 20.33
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erkläret, ‘und an dem Tage seiner Wahl zum 

Kaiser den Pfälzer Churfürsten zum Könige 

‘von: Böhmen. erwählet hatten. Durch ‚diesen 

.“ kühnen Vorschritt der Stände Böhmens ia sei- 

_ ner Unternehmung bestärkt, wollte sie Beth- 

len nun auch in Form der Rechtmässigkeät 

2 und .Gesetzlichkeit- darstellen; und in dieser 

81.$eptbr. Absicht schrieb’.er auf ‚Matthäi einen Laud- 

tag, nach Kaschau aus; und zahlreich hat- 

ten ‚sich. Ober - Ungarns Magnaten, Reichs- 

sassen und Machtbothen .der Freystädte daselbst 

eingestellt. Nach Berathung mit den dabin be- 

schiedenen reformirten T heologen uud. Rechts- 

gelehrien wurde entschieden und festgesetzt: der 

Krieg sey gerecht, weil der König keine der 

Bedingungen, zu welchen er bey seiner Krö- 

>». mung sich eidlich verpflichtet hatte,, erfüllet habe; 

weil die katholischen Stände die Beichs-De- 

crete lediglich nach ihrer Willkür erklären; weil 

es um’älle bürgerliche und kirchliche Freyheit 

. geschehen sey. 

. . . Voersätzlich übersahen die‘ versammelten 

. Herren die Nichtigkeit des ersten Enischeidungs 

. grundes, denn noch waren nicht sechs Wochen 

" verflossen, da bey dem Schlusse des Presbur- 

‚ ger Landtages mit Beystimmung aller, oder 

wenigstens der meisten, dem Kaschauer Tage 

Beywohnenden, in dem Reichs-Dekrete erklä- 

ret wurde, der König habe seinerseits nichis von 

dem allen, was entweder von ihm in dem Wahl- 

vertrage war zugesichert, oder durch die Beichs- 

verordnungen, nach seiner Krönung wär Test- 

gesetzt worden, zu erfüllen unterlassen. Darum, 

uud weil die Verhandlungen der öffentlichen An- 

8°/egenheiten des Keiches sich devmassen in 

ie Länge gezogen habe, dass zu reiflicher Er-
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wägung und Entscheidung der wichtigsten, .. für. 
den Landtag geeigneten Gegenstände die Zeit viel ° 
zu kurz sey, so verordnen die Stände, dass die- -: 
selben, insonderheit die Vollziehung. derimWahl- 
vertrege enthaltenen Bedingungen und dieHebung 
der, ‘dem Palatin eingereichten Beschwerden 
aufgeschoben, und der Entscheidung, Vollzie- 
hung, Beylegung des nächsten Landtages, und 
zwar vor allen andern Verhandlungen vorbe- 
halten bleiben - sollen ®2). So wesentlich ver- 
webt in die menschliche Natur, und so’ mäch- 
tig ist in Menschen, .der Sinn für Recht: und 
Rechtlichkeit, dass er sie dränget, selbst die 
Lüge unter die. Hülle der Wahrheit zu Füilfe 
zu nehmen, um ihren widerrechtlichen Unter: - 

nehmungen ” den Schein der Rechtmässigkeit an-- 
'zukünsteln. ° 

Zwanzig Tage nach der Kaschauer Ver-i 10. Octbr. 
sammlung waren alle Gespanschaften, Ober- 2 
Ungarns ‘in B ethlems Gewalt, die meisten. 
daselbst ansässigen Magnaten, Herren und Grund: \ 
sassen mit ihren Leuten unter seiner Fahne in 
dem Lager vor Tyrnau; nirgends Hindernisse, 
Aufenthalt, Widerstand; die Besitzungen der 
treuen Anhänger des Königs ausgeplündert und 
verheeret; Bischöfe, Priester, Jesuiten, Mönche, - 
Nonnen allenthalben flüchtig, ihre Kirchen in 
Besitze der Dissidenten. Georg Räakoczy 
war mit einigen Haufen in Kaschau zurückgeblie- 
ben.“ Georg Szedesy und Franz Rhedey 
hatten ihrem Fürsten die Wege bereitet, die kö-_ 

niglichen Bergstädte und die festen Burgen Fülek, 
‚Szecseny, Vätzen, Nögrad, Gyarmatı, Neuhäu- 

a) Ferdinand. II. R. Decret. I, Praefat. SS.-et 00, et 
At. I, bey. Kovachich, . Supplein. in Vest. Comitar, -T. IH. 
p- 377. 

35 *
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sel’durch eiligste Übergabe in Besitz, die wider- 
\ strebenden ‘Bürghauptleute, darunter .den be- 

- 30. Sptbr- heräten-und treuen Peter Kohäry gefangen 

genommen. Ausländische Söldner‘ waren nich 
-“ jm'”Lande; die'Besatzüngen der Gränzplätze 

geschwächt, um:die beyden Feldherrn Danm- 
- pierre wid Büequoi gegen .die Böhmen zu 

” verstärken; der Palatin Sigmund Forgäcs, 

Stephan.Pälffy und Peter Revay, mit 
einigen Magnaten- und ‚Herren in Verbindung, 

- sassen in Presburg von ängstlichen Beforgnissen 

gedrückt. * Ihre Mahnungen zu den Waflen, in 

die Gespanschaften zwischen ‚der Donau und 

der Drave ergangen, würden. nicht befolgt; 

Bothischäften ‘an die von. Neuhäusel heran- 

rückenden Rhedey und Szecsy, Abmahnun- 

gen und Berufungen auf Bethlen’s eidlich be- 

„stätigte: Verträge wurden. verachtet 2). 

Unter- $o günstigen Umständen trug Beth- 

len kein Bedenken mehr, seine Macht zu thei- 

len, und. den Mährischen Abgeordneten‘, welche 

ihm vierzigtausend... Gulden zur Besoldung der 

Mannschaft nach. Tyrnau überbracht hatten, 

‘achttausend Mann Reiterey unter Rhedey's 

Anführung zur Verstärkung des Grafen Thurn 

mitzugeben; er selbst führte seine Hanptmacht 

48. Octbr. yor Presburg:. dort waren zugleich mit ihm tau- 

send Mann Deutscher Söldner unter Rudolph 

Teuffenbach’s Befehl, von Leopold des 

Körigs Bruder, abgeordnet, angekommen; und 

weil ihnen ‘die Bürgerschaft die Stadtthore ver- 

schlossen, dieKronhüter Reva'y und Päl ffy die 
Aufnahme in dasSchloss verweigert hatten, in der 

  

> 

a) Khevenhiller Tbl, IX. S. 680 8qg.
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- Vorstädt untergebracht worden; vor Tläges An 14. Ostlr 
bruch‘ beorderte Beihlen. einen Haufen Rei«- 
terey ‚und einige Schaaren. Fussvolk zum. 'Über- 
falle. Äus tiefem. ‘Schlafe wurden’ "die. Söldker | 
zum Kampfe geweckt; ungeachtet der heftigsten 

'_Gegenwehr entrannen- die Wenigsten dem Tode, ' 
Teuffenbäch reltete sich: durch ; ‚&ie Flucht, 
Von Beihlen aufgefordert, über gaben ilım die 
Bürger. an. ‚demselben. 7 Tage noch die. ‚Stadt... .. 

Der Palatin. hatte sich mit den “ äimwesenden’ . 
Magnaten. und Herren 1il das. Schloss ‚Binauf | 

gezogen; allein eine Belagerung daselbst auszu- 
"halten, “war. bey dem Mangel. an. Mund - und 
Kriegsvorrathe nicht gut möglich, Entsatz | unter 
‘den obwaltenden- Umständen "nicht so, bald Zu a . 

erwarten; ünkluger und. vergeblicher. Wider- 

Som 

stand konute . den mächtigen Fürsten nur er- 

bittern und ihn berechtigen, keine andere ‚Er- 
gebung als auf des Siogers Gnade und ‚Un- 
‚gnade anzunehmen, sie als des Königs einzige 
‚Slützen in Ungarn ,. ‚als Kriegsgefangene eben 
so hart, wie die Herren Andreas Döczy 
und Peter Kohäry zu. behandeln, und ihre aa 
Wirksamkeit für Vaterland und König, ‚gebun- _ 
den zu halten. ‚Diese Betrachtungen bewogen 
den Palatin, bey Bethlen?’s erster Aufforde- 
rung zur Übergabe des- Schlosses auf Unter- 
handlungen anzutragen; uud er wagte nichts 
bey dem, hochsinnigen, tapfern, gelebrten, staats- 

klugen Gebiether, welcher das ewige uner- - 
schöpfliche Buch der Menschheit auf allen Feld- 
zügen mit sich führte, .bis dahin schon sieb- 
zehn Mahl durchgelesen und daraus die Fü- 
gungen Gottes über Völker, Reiche, Fürsten, 
Helden ‘ erkennen und verehren gelernt hatte, 
BetJilen forderte von ihm und von seinen ein- 

I 

”
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geschlossenen Mitständen für ‘ihre Freylassung 
- nichts weiter, als-den Eid der '[reue und ihren 

redlichen Beystand in verfassungsmässiger Ver- 
"waltung des eingenommenen- Landes, bis zu. des 
Friedens Wiederherstellung. Die Burg ward 
ihm übergeben, und. er ‘nahm nichts daraus als 
die geheiligte. Krone mit: den Reichskleino- 

. dien ®). on . — 

"17. Octbr. »' Am: Vorabende Lucä hielt er seinen feyer- 
lichen Einzug in-die Stadt und wohnte sogleich 
dem dreyfachen Cultus, wie er ihn befohlen 
hatte, in der Hatiptkirche Sanct Martin bey; 

“ zuerst dem Hochamte-nach Römisch- katholi- 
Be scher Weise, -gleich darauf der Calvinistischen, 
‚20. Octbr. dann ‘der Lutherischen Predigt b). Am dritten 

Tage nach seinem Einzuge wurde auf sein Ver- 

“  -Jangen 'von dem’ Palatin, rechtmässig °) eine 

allgemeine Reichsversammlung zu dem Feste 

Martini nach Presburg ausgeschrieben. Unge- 
achtet Ferdinand sowohl an den Palatin For- 

gäcs, an den Graner Erzbischof Päzmäny 

und mehrere Magnaten, als auch an sämmtliche 

31. Octor. Gespanschaften von Grätz aus, das strengste 

Verböth, bey dieser Versammlung zu.erschei- 

"nen, erlassen hatte d); so wurde dennoch Mon- 
18. Novbr.tag nach Martini der Landtag, zu welchem sich 

Magnaten, Herren und Abgeordnete der Ge- 

spanschaften ungemein zahlreich, mit ihnen 

auch Mächtbothen aus Böhmen, Mähren, Schle- 
sien und Österreich eingestellt halten, von dem 

  

. ,,@) Zavodsky. Diar. MS. ap. Katona. T. XXX. p. 229 
b) Khevenhiller. Th. IX. S. 6l4._ ce) Nach Art. LVI, 
1618, d) Ferdin. II. R. Literae ad Petr. Pazmänum. dat. 

in eivitat. nosır. Graecens. Styr. die ult. Octobr. 1619. in 
abr. Bethlen Prineipat. Transsilvan. edid. Jac.. Ferd. 

Miller. Pestin. 1316. p. 68. “
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Palatin eröffnet; nur sämmtliche Prälaten, Beth- . 
lens sichern Geleitsbrief, und aus dem Magna- 
ten-Stande Niklas Eszterhäzy, Thomas 
Nädasdy und Niklas Frangepani, seine 
besondere Einladung. verachtend, waren abwe- 
send a), Nichts. desto - weniger wurde einige 
Tage hindurch viel Wichtiges ohne Klugheit 
und Vorsicht vorgetragen, besprochen, beschlos- 
sen, verworfen; und.:wegen ermangelnder Ein- _ 
tracht nichts entschieden, "nichts vollzogen. ‚Die 
grosse Mehrheit der Lwherischen und Calvinisti- 

schen Stände drang mit Ungestim darauf, dem 

Könige Ferdinand abzusagen, und den Sie-_ 
benbürger Fürsten zum Könige von Ungarn aus- 
‚zurufen und zu krönen;. doch diesem verboth 

weise Mässigung, das übereilte Vorhaben zu 
hintertreiben: . Zwischen den Ständen Ungarns, 
Böhmens, Mährens, Schlesiens, Österrtichs und 
der Lausitz wurde .eine' kräftige Erneuerung 
des frühern Schutz - und Trotzbündnisses ent- 
worfen und niedergeschrieben; weil aber Beth-_ 
len von denBöhmen und Mährern die Verpflich- 
iung zu einer jährlichen. Gränzfestungssteuer 
von drey, Mahl hundert tausend Gulden, und 
für den Fall, dass Ferdinand das Erzher- 
zogthum Österreich verlöre, von den Österrei- 
chern „die Einwilligung zu des Ungrischen Rei- 
ches Erweiterung: aus ihrem Lande -verlanget 
hatte, blieb das Bündpiss unvollzogen liegen. 
Auf drohendes Verlangen der Ungern und Böh- 
men, den ‘Türkisch - Ungrischen Waffenstillstand 

a) Gabr. Bethlen Salv. Conduct, pro AEpp. Sirigon® 
Poson. 15. Novbr. 1819. JIbid 2..70. et Gabr. Bethlen 
Liter. ad. Nicol. Eszterhäzy Poson, 20. Novbr. ep: ‚Kary. 
Lib. III p. 297. . 

’ 

.
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unverletzt zu erhalten. gab ihnen Bethlen 
‚zwar. darüber die -heiligsten “Versicherungen; 
aber da ihm die;Anschläge und.Künste des 
Österreichischen Bothschafters, Ludwig von 
Molarthi an. der. Pforte wider ihn'nicht un- 
bekannt waren %), hielt er Seiner Selbsterhal- 
iung“wegen für unbedingt nothwendig, den 

. König in stäter Furcht vor. ausbrechenden-Feind- 
seligkeiten von Seiten. der Osmanen zu erhal- 

.ien: wesswegen er in Briefen 'an die Paschen 

‚in Ungarn und 'an seinen Gesandten. Franz 

Balasyım Constantinopel, : durch erdichtete‘ 

‘Nachrichten den: Grossherrn zum Kriege auf- 
 zureitzen,- oder wenigstens zu-seiner Behaup- 
tung, als Herr von Ungarn, Hülfsvölker zu er- 

langen- suchte b), wolür. er die Übergabe der 
Wätzner Burg versprach, und sie auch wirk- 

lich dem Pascha von Ofen überlieferte. Darauf 

u erfolgte. wohl eine endliche Erklärung, dass 
ihn: die Pforte, als König von.Ungarn erken- 

nen und schützen werde ©); aber an die Paschen 

in Ungarn’ noch kein Befehl, ihn mit .Waffen- 

volk zu unterstützen, 0.070000. 

25. Novbr: . Jetzt kam Ferdinand als gekrönter Kai- 

“ ser nach \Vien zurück; es war der Abend am 
Feste Catharinä und an eben dem Tage führte 

Bethlen seine gesammte Heermacht vor Wien, 

richt um die.Stadt zu belagern, wozu weder 

die Jahreszeit geeignet, noch er gerüstet war, 

  

a) Molarths Schreiben an-den König. Constantinop. 
20. Septbr., 9. Octbr., 49. Octbr., 19. Novbr. 1619. in 
Gabr. Bethlen. Prineipat. Transsilv. ed. Miller pp. 54. 56. 

nn 63.72. b,Gabr Bethlen Literae adSchendur Bass. Poson: 
on 24. Novbr. — er ad Franc. Balasy Internunt. Novembr. 1619. 

Ibidem -p. 74-90. ec) Molarths Schreiben an Kaiser Fer- 

dinand, Constantinopel 23. April. 1620. Ebsndas. S. 131.
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sondern, um Ferdinands Feldherren. Dam: 

_ pierre und Bucquei zu entscheidender Feld- 
schlacht aufzufordern. ‚Allein, ‚bey : uigleichen 
Streitkräften, dem Waffenglücke misstrauend, 
beschränkten sie sich mit ihren: zwanzigtausend 

. Mann lediglich auf: die Veriheidigung der. ‚Bes  ! 
tung, und liessen den bey Schönbrum gelager- 
ten: Feind. durch drey Tage vergeblich: ihrer 
harren:. "Einige hundert. Heiducken “wagten sich —.- 
in die Vorstadt und.brachten den Grafen. Sty- 
rum gefangen zurück. Bet hlen brach am 

‘ Vorabende'. Andreä auf, nahm die Ebersdorfer' 
‘Burg weg und gab’ ‘seinen Haufen die . ‚ganze 
Gegend zwischen Wien und Neustadt: zur Plün- 
derung und: Verheerung Preis. Mit Anbruch 30.Novbr. 
des folgenden Tages’ beorderte er den Grafen 
Emerich Thurzo und seinen F eldhauptmann 
Georg Sze&csy :mit ihrer‘ ‚Reiterey:vor- _ 
aus nach Ödenburg;:er selbst wurde zu Mittag - 
mit jubelnder F reude' der Lutherischen Bürger- - 
schaft und seiner Anhänger aus den Gespan- 
schalten zwischen ‘der Donau und der ‘Drave 
'empfangen. Unter letztern: waren: die: Erdö- 
dyer ‘die 'mächligsfen, - Franz Batthyäny 
der eifrigste, in- Croatien sowohl als in den - 
benachbarten Gespanschaften begütert, überall 
thätig um Bethlens. Partey zu ‘Verstärken, und 
nur durch des Ban’Frangepänv’s. Wachsam-. 
keit verliindert, die Fahne der Empörung auch 
in Croatien aufzustecken' a), . en 

Nach angenommener Huldigung der Öden- 2; Decber. _ 
burger kehrte Bethlen nach Presburg zurück, 
wo ihn’ die Nachricht erwartete, Georg Dru- 

  

v 

a) R atıkay Memorin Regum et Banor. Croatiae. p. 174. 
m 1 ' . ‚ 
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geth ey mit einem 'Heere aus Pohlen in Un- 
garıl eingefallen, Georg R& &koczy bey,Ho- 
monna von ihm völlig geschlagen, in die Flucht 
gejagt, „und alles Land "zwischen Ujhely und 
Szerenes mit Feuer und Schwert verheeret 

$. Decbr. worden. - Unverzüglich sandte Bethlen einige 
Haafen: Reiterey unter Sz.& cs y’s Anführung 
seinem. Landeshauptmann zu -Hülfe; allein, ‚noch 

vor der Ankunft derselben hatte Drugeth bey 
Sztropko von Räkoczy eine völlige. Nieder- 
lage erlitten und nach Pohlen zurück "die Flucht 
genommen. Dort auf seine und des Königs 
Kosten zahlreichere : Mannschaft anwer bend, 
starb er im nächsten Jahre plötzlich an Gift. 

In, der Reichsversammlung waren die Her- 
‚ren. bey Bethlen’s’ Rückkunft- noch über Alles 
uneinig, und in der Stadt die Bürger über den 
Besitz und: Gebrauch : der Hauptkirche Sanct 

Martin in Streit verflochten. Doch’ dieser war 
bald. entschieden; Bethlen liess die Bürger 

‘nach ihren kirchlichen Bekenntnissen zählen, 

und als sich ergab, dass die grosse Mehrheit 

auf Seiten der Lutheraner wär, erkannte er 

6.Decber. diesen‘ den Besitz der Kirche. zu, ohne der 
katholischen Minderzahl' den Gebrauch dersel- 

ben abzusprechen. Mittwoch vor 'Thomae er- 

schien der türkische -Bothschafter Gyulay- 

18.Dechr. Beg in:.der Reichsversammlung und bezeugte 

die Bereitwilligkeit der hohen Pforte, den Un- 
gern bewaffneten Beystand zu gewähren. Da- 
von und von der Stimmung: der Ständemehrheit 

für Bethlens Erhebung durch den treuen 
Palatin unterrichtet, erkannte Ferdinand die 
Nothwendigkeit, lieber durch Unterhandlungen, 
als durch Waffengewalt seiner schwankenden 
Herrschaft. in Ungarn wieder aufzuhelfen, Auf
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sein Geheiss und in seinem Nahmen machte %. Deobr.. 
Forgäcs den Antrag zu einem. Waffenstill- 
stand; Bethlen erklärte sich willig, und die 
Magnafen Melchior Allaghy, der letzte sei- 
nes uralten Geschlechts; Stephan. Ostrosith 
und Jobänn Pogränyi von der Reichsver- 
sammlung, eben so viele Siebenbürger Herren 
von Bethlen nach Wien abgeordnet, verbürg- 
ten Donnerstag nach dem Weihnachtsfeste bey 26. Decbr. 
feyerlichem Gehör dem Könige den guten Wil- 
len ihrer Sender unter gerechten Bedingungen. 
die Waffen niederzulegen a), 

Bevor aber nöch des Königs Bevollmäch- J. 0.16%. 
‚tigte in Presburg ‚angekommen 'waren, hatte 
die Reichsversammlung Mittwoch nach drey®; Januar. 
König den Siebenbürger Fürsten Gabriel 

. Bethlen, zum. Fürsten von Ungarn ausgeru- 
fen, und er für zuträglich gefunden, diese Er- 
hebung anzunehmen b), "Am 'siebenten Tage 15%. Janr. 
darauf“ wurde von. ihm’ und der Reichsver- 
sammlung mit den ‚Abgeordneten der Böhmi- 
schen Stände Friedrich Grafen von Hohen- 
lohe undHeinrich von Thurn das frühere‘ 
Schutz- und Trotzbündniss erneuert und fol- 

_ gender Massen bestimmt: Jeder der vereinigten 
Staaten ‚soll den andern mit aller Kraft. gegen 
jeden Angriff schützen. — Alle fünf Jahre 
heben die . Abgeordneten der verbündeten Staa- 
ten die bekannt gewordenen Mängel des Bünd- 
nisses, und beschwören es aufs neue, — Die. 
übrigen Bundesstaaten geben jährlich dem Rei- 
che Ungarn zur Vertheidigung seiner Gränz- 
festungen :das bisherige Jahrgeld und überdem 

. 

a) Zawodzky Diar. MS. ap. Katona. T. XXX. p. 252sgq9. 
b) Zawodzky ge MS...ap. Eatona, l. co “pP 237. :
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ent „udch'funfzigtausend: Gulden; führen.'aber ‘durch 
+: Mekordnete die Aufsicht über. die zweckmässige 

. »Verwendung' .ieser- Gelder; . Die - verbündeten 
- Staaten berichtigen :unter.sich die Gränzen; dul- 

...den-in. ihrem Gebiethe: durehaus keinen Jesui- 
‚ ten;- “erneuern den Frieden mit‘der. Pforte, | 

: und:führen bey sich. gleiche ‘Münze. und Han- 
. delsverfassung ‚ein.!:—— : Verbrecher, die von 

30 eiiem Yder:'verbündeten ‚Staaten verwiesen sind, 
darf‘. kein „anderer. bey: sich..aufnebkinen. ‘Man 
soll- versuchen, die angränzenden. Staaten zu 

. "diesem - Bündnisse zu. ‘bringen. — Die Herr- 
: schaften, welche’Österreich in Ungarn -besilzt, 
werden.der Ungrischen Krone zurück gegeben. — 

. Jeder Regent der. verbündeten Staaten verpflich- 
‚tet sich eidlich, die Bunddsacte zu beobachten; 

. unterlässt er es‘, so sind: seine Unterthanen ihrer 
Pflicht: Entbunden ®)... en 
42 Janr, . : Inzwischen waren die Herren ‚Valenti- 

nus Lepes, Coloczer Erzbischof, Leonard 
‚Graf von Meggau, SiegfriedBreuner und 
‚Thomas Nädasdy von Plethenyed als be- 
‘vollmächtigte. Bothschafter Ferdinands feyer- 

lich in Presburg eingezogen. Sie brachten. mit, 
‘für den Palatin die ausgedehnteste Vollmacht, 
den .Ländtag fortzusetzen, die Verwaltung des 

Ungrischen Reiches, : wo sie von alter wohl 

hergebrachter Weise abgewichen wäre, :auf die 
geseizmässige Verfassung: zurück zu führen; die 
-Nationalrechte und Freyheiten, in so fern sie 
‚von ihm:oder von seinen ‘Vorfahren wären ver- 
letzt worden, "wieder herzustellen; den Be- 
schwerden : der Dissidenten nach dem. Geiste 

nn 

a) Foedus Hungarico-Bohemicum Posonii 15. Januarii 1620. 
in Gatr, Bethlon Prineipat. Transsilo, ed, Miller p ®%. 
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des Wierier Friedens’ äbzuhelfen; und mit äll-. 
.gemeiner- Übereinstimmung Reichsverordnungen ” 
festzusetzen, wodürch ‘dauerhafter Friede und 
Eintracht: in Ungarn begründet und befestiget 
werde... Der Schluss der Vollmacht‘ sprach. des 

. Königs rechtschaffene Gesinnung aus,. womit:er 
alles, was.die Reichsyersamnlung rechtmässig 
beschliessen: würde, nicht nur genehmigen, son- 

‚ dern hinfort- auch: heilig beobachten. wolle a). 

N
 

Sie: brachten mit für Gabriel Bethlen des: 
Königs Genehmigung: des Titels Fürst von Un= 
garı, und zum Merkmahl seiner Gewogenheit' 
‚einen kostbaren, äus Jaspis künstlich ‚gearbei-" 
teten Becher auf-einem goldenen Becken. Sie 
waren. versehen mit der unbedingtesten Voll-. 
macht, alles, was mit der königlichen Majestät ver- 
träglich und. zur Wiederherstellung der Einigkeit‘ zwischen König und Ständen erspriesslich. war,, 
in seinem Nalmen zu..bewilligen. und .einzu-. 
gehen.: Sie fanden die ‚Abgeordneten :der-Böh-. 
mischen Stände in Presburg; der Zweck ihrer 
Anwesenheit, die obwaltenden Unterhandlungen 
mit diesen, der nahe Abschluss des Bündnisses 
mit den Böhmen und deren Bundesgenossen: 
konnte ihnen kein Geheimniss, das Unstatihafte 
‘und ihrem Könige gewiss Missfällige eines sol- 
chen Bündnisses nicht unbekannt seyn. Sie. 
mussten dawider Einspruch thun, mussten den 
Abschluss desselben zu hinterireiben , oder we- 

nigstens. bis nach Abschluss des Waffenstillstan-. 
standes zu verschieberfsuchen, und in dem Waf. 

tenstillstand selbst solche. Bedingungen einschie- 
ben, durch welche kein rechtlicher Schein für 
jenes Bündniss übrig geblieben wäre. Allein .es 

  

a) Palma_Notit. Rer. Hungaric, Edit, III. P, II, pi 2115 
Sn 
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erging ihnen nach der Weise mancher Staats- 
männer, welche das; ihnen vorgesteckte Ziel 

geradezu verfolgen; und die Beseitigung der 
 . den Zweck: vereitelnden Hindernisse nicht von 

ihrer. Besonnenheit und Gewandtheit,. sondern 

von’ den Zufällen : der: Zeit erwarten. 
“5. Sobald das Bäindniss mit den Böhmen und 

ihren Bundesgenossen abgeschlossen; obgleich 

_ nur von’den: Bevollmächtigten, noch. nicht von 

dem ’Gegenkönig Friedrich vollzogen war, 

hielt die Mehrheit der Ungrischen Stände, alle 

Unterhandlungen mit den Bevollmächtigten Fer- 

dinands’über. einen Waffenstillstand für nach- 

theilig-ihren Entwürfen wider den rechtmässt- 

- gen König, und sehr ‘richtig für. unvereinbar 

mit (dem :so eben abgeschlossenen Schutz- und 

Trotzbündnisse. Doch mussten die Herren schwei 

gen; denn Bethlen hatte die Macht in Hän- 

“den, und er erklärte, dass er über das, was er 

dem Ganzen für zuträglich erkennen würde, 

allein nnd ohne ihre Dazwischenkunft, mit 

Ferdinands Bevollmächtigien unterhandeln 

““ wolle. Folgendes waren des Königs grossmü- 

thige Anerbiethungen: . “ 

Gabriel Bethlen soll zur Würde eines 

Fürsten des- heiligen Römischen’ Reiches 'erho- 

. ben, und die Schlesischen Herzogthümer Op- 

“ peln ‘und Ratibor für sich und seine ehelichen 

Leibeserben mit dem herzoglichen Titel, und mit 

allen Rechten, wömit sie die Vorfahren beses- 

sen hatten, erhalten, doch.‘ohne Nachtheil und 

' Verletzung der Kirchengüter und der freyen 

Ausübung des katholischen. Kirchenwesens. Leis 

tet er in Beylegung der Böhmischen Angelegen- 

heiten die versprochenen guten Dienste: so wolle 
ihn der. Konig mit. Gütern in Böhmen von 

16. Janr.
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zwölftausend Ungrischen Gulden jährlicher Ein- 
künfte . beschenken. Die Gespanschaften :Sza- 
boles, Szathmär, Beregh und Ugocs sollen für 
immer mit allen. Gerechtsamen” und Einkünften 
zu Siebenbürgen gerechnet werden, ihm und 
allen nachkommenden- Fürsten Siebenbürgens 
zuerkannt bleiben; unter der einzigen eidlich 
anzugelobenden Beschränkung, nichts davon zu 
veräussern, den Osmanen, oder was imnier für 

andern F einden des Reiches einzuräumen, oder 
zinsbar zumachen. ‘Der Fürst soll die in der 
Szäboleser Gespanschaft "ansässigen Heiducken 
dergestalt im Besitze ihrer Wohnplätze erhal- 
ten, dass der Friede mit den Osmanen nicht : 
verletzt werde; auch über die dort aufgeführ- _ 
ten Schanzen (Palanken) ohne Vorwissen des . 
Königs nichts mit den Türken beschliessen. — 
Die jetzt noch verpfändete, aber in Frist von 
acht Monathen auszulösende Burg. und. Herr- 
schaft Munkäcs soll dem Fürsten zu gleichem. 
Besitze, wie die vier genannten Gespanschaften. \ 
überliefert. werden. — : Die Gespanschaften . 
Zips, Saros, Abauivär, Zemplen, Ungh, Bor- 
sod, Heves und Gömör mit allen Einkünften 

"und königlichen Gefällen; Arva, nur mit den 
gewöhnlichen Einkünften, wolle ihm der König 
mit voller Macht .zu vergaben, zu schenken, : 

. zu verleihen, oder zu verpfänden, zu lebens- 
länglichem Besitze überlassen; doch so, dass 
die Gerichtsbarkeit des Palatins in Abhaltung 
der Octaval- Gerichte mit den von ihm zu er- 
nennenden Richtern nicht beschränket, und die 
daselbst ansässigen Stände und Grundsassen, 
geistliche » "sowohl ‚als weltliche, in freyer 
Ausübung des katholischen Kirchenwesens nicht \ 
gefährdet werden. — .. Fürstliche Vergabungen : 

1



ut 
° der "Güter; “welche .duxeh - Erblosigkeit; "oder 

durch :Hochverrath: dem Fiskus ‚heimgefallen 
'sind, müssen von dem. Köuige und van seinen 
"Nachfolgern .bestätiget;: die; Urkunden darüber 
aus der königlichen Kanzeltey  urientgeldlich 
ausgefertiget ‘werden.’ ——: ‚Alle übrigen Theile 

des Reiches’ diess-. und jenseits der Donau blei- 

„ben:der Gerichtsbarkeit und Verwaltung des 
Palatins, :den Freyheiten und- Reichsgesetzen 
gemäss, ausschliessend vorbehalten’ — Gleich 

- nach ‚der Einführung -des Fürsten. in :die ihm 
‚ bewilligten Gespanschaften-Sollen die fürstlichen 
Kriegsvölker aus dem königlichen Gebielhe diess- 
‚und. jenseits ‘der Donau "abziehen; die Bandsas- 
sen:.aber. sowohl in. diesen, als auch in den 
abgetretenen. Gespanschaflen ihrer. Güter und 
Besitzrechte friedlich: und. frey, den Reichsge- 

setzen..gemäss, geniessen Wollen Einige :der- 

selben nach Abfluss des Waffenstillstandes 

für ‘ihre Personen, Rechte, Besitzungen und 

Verzeihung des Vergangenen Sıcherheitsbriefe 
nachsuchen, sö wird der König seinen beson- 
dern Schutz und Schirm; Niemanden versagen. 

16. Jar. Dagegen erklärte Bethlen: er sey bey den 

zuerst in Böhmen, dann auch in Ungarn aus- 

gebrochenen höchst gefährlichen Unruhen ledig- 

lich dringenden Aufforderungen zu Folge ge- 

kommen, diesen. Reichen ?) in Behauptung 

ihrer öffentlichen Freyheit und in Beylegung 

  

@) Bey allen Unterhandlungen liess Beth len Böhmen nie 
aus den: Augen, und in. seiner deutlich genug, ausgespro- 

chenen Ansicht hielt er Böhmens Schickfal von dem Schick- 
sale Ungarns für unzertrennlich. Diess hatten die könig- 
lichen Bothschafter gleich anfänglich wahrnehmen und es 
ihm nicht durchgehen lassen sollen; dann wäre”der Neu- 

sohler Landtag ganz anders ausgefallen, Bu



dieser Unruhen beyzustehen; diess sey ilım ders 
massen geglückt, dags nicht nur die geheiligte 
Reichskrone mit dem Schlosse und der, ireyen 
Stadt Presburg in seine Gewalt gerieth; son- 
dern dass auch Ungarns Stände, von dem Pala- 
tin Sigmund Forgäes Trechtmässig versam: 
melt, auf zahlreichem Landtage ..ihren bestimm- 
ten Willen ihn zu ihrem Könige zu erwählen 

und zu krönen offenbarten, und ihm einen 
förmlichen Wahlvertrag, den er noch in. Hän- 
den habe, zur Vollziehung überreichten. Doch 
von dem Könige um Wiederherstellung ‘des 
Friedens und: der Ruhe in diesen Reichen er-. 
sucht, habe es ihm sowohl, als dem ‚Könige 
zuträglicher geschienen,, diesem Ziele lieber 
durch friedliche ‚Unterhandlungen, als durch- 
verheerende Waffengewalt sich zu nähern. Dess- 
wegen habe er auch beschlossen, mit Zurück- 
weisung der ihm angeböthenen Erhebung: zur 
}Ierrschalt und höherer Ehre, sich ganz nach 
dem Wunsche und nach dem Wohlwollen des 
Königs zu bequemen. Er versichere daher, 
dass er die Theile des Reiches, welche diess-: 
und jenseits der Donau gegenwärlig unter sei-- 

ner Gewalt stehen und vertragsmässig auch bis. 
zum Abfluss "des Waffenstillstandes " ‚darunter 
bleiben sollen, getreu verwalten, nichts davon- 

veräussern, die daselbst grundsässigen geistli-. 
chen und weltlichen Reichsgenossen in ihrem 
gegenwärtigen Stand erhalten, ihnen Recht’und ” 
ierechtigkeit nach Vorschrift der Reichsgesetze 
wiederfahren lassen, und auf alle ‚mögliche Weise“ 
beflissen seyn wolle ‚„ auch in dem Gebiethe, 
“welches dem Könige noch übrig geblieben ist, ° 
diejetztvonihm abgewandten Gemüther zum Ge-\ 
horsam und zur Treue gegen ihn zurück zu führen. 

VIIL. Theil. - 54
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Auch wolle.er überall, wo es nöthig seyn wird, 
‚ keinen Fleits sparen , keine Anstrengung scheuen, 

dass. sowohl die Varuhert in’ Böhmen und in 

. "den ihm einverleibten Provinzen, als auch die 

Zwistigkeiten zwischen demKönig und den Stän- 

‘* den’ Österreichs durch .heilsame Unter- 

h andlungen beygelegt werden. Die mit dem 

- Könige Matthias "mehrmahls zu Tyrnau ge- 

‚schlossenen Verträge, in so weit sie mit der 

öffentlichen Wohlfahrt und Erhaltung der Reiche 

in Verbindung stehen, wolle nicht nur er auf dem 

nächsten bereits angeordneten Landtag zu Neu- 

sohl erneuern und bekräftigen, sondern auch. 

bewirken, dass sie. vonUngarns und Siebenbür- 

 gens Ständen. erneuert und. bekräftiget werden. 

Auf denGrund dieser gegenseitigen Verheis-. 

1 Januar.sungenund Versicherungen wurde Freylag nach 

- Hilarii folgender Waffenstillstand abgeschlossen 

und voll2ogen: In Ungarn, und auf Antrag des Kai- 

sersund Königsbey dem Könige: von Pohlen, auch 

. anden Pohlnischen Gränzensollenalle F eindselig- 

‚keiten eingestellt werden und der Waffenstillstand 

bis zu Michaelis des laufenden Jahres dauern. — 

Diesen‘ Stillstand wird der König auf billige und 

gerechte Bedingungen: auch den Böhmen und 

‚den mit ihnen verbündeten Provinzen gewäh- 

‘ren; ‘der, Fürst aber wird alles Mögliche an- 

wenden und. dazu mitwirken, dassdurch Unter- 

händlungen zwischen dem Könige und den ver- 

"bündelen Provinzen, überall die \WVaffen nie- 

dergelegt, und die obwaltenden Unruhen durch 

den erwünschten’ Frieden unter billigen Be- 

dingungen beygelegt- werden. Dem Könige und 

dem Fürsten bleibt das Reichsgebieth ,. welches 
der. Eine und der Andere gegenwärtig im Be- 
sitze hat, bis zum Abflusse des Watlenstil-



standes unterthänig, und weder jenem noch dies 
sem wird gestattet, Feindseligkeiten gegen ein- 
ander auszuüben, in das Gebieth des Andern 
einzufallen, oder Schlösser wegzunehmen. — 
Das Pohlnische Kriegsvolk, mit welchen G eorg 
Drugeth Ober-Ungarn überfallen hat, werde 

‚augenblicklich zum Rückzuge über die Gränzen 
angehalten, im Weigerungsfalle werde &s un- 
beschadet dieses Vertrages durch W alfengewalt' 
hinaus getrieben. — Der Handelsverkehr sey 
durch das ganze Reich frey: — Zu der allge- 
meinen Reichsversammlung,: welche der König . 
auf den Sonntag Exaudi nach Neusohl ver-'st, May. 
tragsmässig ausschreiben wird, sollen der Pa-: 
latin, der Fürst und Ungarns sämmtliche Stände 
ohne Ausnahme und ohne Weigerung in Per- 
son, die Gesparnischaften, die freyen Städte ’und 
die zum Ungrischen - Reiche gehörigen Provin-. 
zen- durch hinlänglich bevollmächtigte Bothen 
sich einstellen; da sollen alle- Beschwerden des 
geistlichen und der weltlichen Stände gegen ein-. 
ander und. gegen den König gehoben, alle Zwie- 
tracht ausgeglichen und alle angenommenen Be- 
dingungen vollzogen werden ®. 

Es darf hier nicht unbemerkt bleiben, dass 
durch diesen Waffenstillstand im Laufe der dar- 
in festgeseizten Zeit keiner der beyden Par- 
teyen, weder ausdrücklich noch stillschweigend - 
neue Rüstungen, Verstärkungen der Kriegs- 
macht, vortheilhafte Gesandtschaften und Waf- 
fenbündnisse untersagt worden seyen: ferner dass 

a) Transactio Caesareae Majestatis cum. Bethlenio den 
16. Januar 1620. item TZransactio Bethlenii. cum Caesarea | aj. 
d. 16. Januar 1620. — item Induciae inter Ferdinandum II, 
et Gabrielem Bethlen Posonii anno 1620. d. 17. Jan. initae, 
In Gabr. Bethlen. Principat. Transsilv, ed. Miller p. 108—124. 
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die. in‘ "Presburg, versammelten Stände: ‚Ungarns 
- ‚eben so’ wenig. “liesen. Vertrag, als_die 'Ernene- 
"rung ‘des: Bündnisses: mit Böhmen und mit den 

- verbündeten Provinzen’ untefzeichnet haben. Sie 
_ erkannten‘, Gabriel Bethlen für ihren Für- 
‚sten- and!klersin; “und! als ‚solchem überreichten 

_ 13 Jauar. ‚sie ihm: am! 1Schlusse: des Landtages, "durch den 
Palatin, das.Reichs-Deeret; aus vier und dreys- 
sig. Artikeln bestehed; zur: Bestätigung): weiche 

18% Fehr, von ihm Dinstag.. nach’ Septuagesüng: zu Ka- 
schau gegeben und vollzogen: wurde. ‘Im Ein- 

" gange: "erkennen und. rühmen die. Stände Beth- 
"lem’s echt fürstliche Gesinnung, von - welcher 

“ beseelet, er die ihm angebothene königliche 
Würde abgelehnet hälte,, und: lieber durch. Ab- 
schluss ieinss "Wüuffenstillstandes die Herstellung 
des. ‚Friedens: und: der- Ruhe: vorbereiten "wollte, 
"Im Deörete ‘selbst ertheilen..sie ihm unbedingte 
Vollmächt; das von ihm eingenommene Reichs- 

gebieth'_mit. königlicher Machtfülle, doch den 
Gesetzen ‘and ihren. Freyheiten ‘gemäss, in 
Einverständniss ' mit,» dem  Palatin und mit 

vechtschaffenen , von‘: "Gemeingeist: beseelten, 

von dem Fürsten «zu. 'ernerinenden Staatsrä- 

then zu beherrschen und: zu verwalten, bis sie 
in der: nächsten: Reichsversammlung hierüber 

- Anderes verfügen werden ®). : Die geheiligte - 
= Krone ‘und .die Reichskleinodien sollen wieder 

auf das: "Presburger, Schloss: gebracht and da- 
selbst: von den bisherigen, Kronhütern Peter 
‚Revay. und Stephan Pälfty, von. verstärk- 
ter Ungrischer Besatzung unterstützt, bewahret 
werden 0% Es ward. für nothwendig erkannt, 

  

& 

. a)-Art. IL. b) Art X. oo
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ürey”. ‚feyerliche Gesandischaften abzuordnen; 
die eine.an die- denischen Reichsfürsten, an 
die: Böhmen und an ‘die  verbündeten -Provin-. 

zen ,..die andere an die‘ Pohlnische ‘Republik, 
die dritte an..die Pforte; die’ Wahl der Ge- 
sandten;und die: ‚Abfassung ihrer Instruetionen, 
wurde dem Fürsten ::in‘ : Verbindung-imit:. ‚dem? - 
Palatin und den: Staatsräthen. überlassen: ®),. Zu: 
nöthiger Rüstung. für. alleFälle:bewilligten. die. 
tände: sechs Gulden von “jeder- Pforte; und 
eben so viel aus ihren eigenen Mitiein $) "Auf 
die Annaltme.: ausländischer .Kriegsdienste ohne 
Bewilligung des Fürsten’oder der Feldobersten, ” 
wurde "Todesstrafe gesetzt:®). --Diejeni gen,'welche‘ 
von..dern höhern und niedern Clerisey ; von‘den 
Magnaten „und von dem  Comitats„Adel, seit‘ 
dem Aufstande: für: Freyheit und: ‚allgenieine’ 
Wohlfahrt dem Vateriandd entlaufen sind‘, "sel- 
len bis: zum nächsten Landtage. "und" erlangten: 
Begnadigung; des Landes:;verwiesen : bleiben; 
die Prälaten: Peter Päzmäny. und Thomas! 
Baläsfy; .die Herren, :Georg. Drugeth,: 
Stephan. Kendi,.Andreas Hethey und 
ihres gleichen; sollen: auf'dem nächsten Land- 
tage feyerlich ‚geächtet; die Herren, Andreas 
Döczy, Niklas Eszterhäzy. und Andreas 
Lönyay:zur nächsten Reichsversammlung 'von ' 
dem Palatih: vorgeladen iverden 9). Einmütbig 
erklärte der- Fürst: und!-die anwesenden Stände; - 

der Palatin, die Barone, Magnaten,, Reichs 

sassen und Städte in innigsler- -Verbindüng und“ 

Eintracht; an. den: Fürsten: angeschlossen‘, zu. 

verhareen; für ‚Freyheit, für Religion, für- 

a) Art. XYV.- » Art, XIX. c) Art. XXIE. d) Art. XXVIR, 
AXVI. a



Vaterland, mit ‚einander. zu leben und zu 
sterben ?). 

Um .allen Gewaltthätigkeiten der Kirchli- 
‘chen Intoleranz zu begegiren, wurde verordnet, 
dass die drey kirchlichen Confessionen, die 
Augsburger, Schweizer und Römischkatholische, 
unangefochten neben einander bestehen, Baro- 
nen, Magnaien,:Edelleuten, Berg- und könig- 
lichen ‚Freystädten, auf ihren. und auf des Fis- 
kus ‚Gütern ,: Gränzplätzen;, :Marktflecken und 
Dörfern, welche sich zu der einen oder zu der 
andern freywillig ‚bekennen wollen, ihr Cultus 
mif dem Gebrauch der Kirchen, Kirchhöfe und 
"Glocken frey ‚stehen, und von jedermann, wess 
Standes. er auch. sey,-g0” wie von dem Fürsten 

- ungestört. und- unbestritten bleiben . soll. .::Der 
Fürst. soll im; Staatsraihe. für jedes der ihm un- 
tergebenen drey. Reichsgebiethe, aus jeder der 
drey Confessionen zwey Mägnaten. und. zwey 
Edelleute, im Ganzen zwölf, “Frieden und Ein- 

‚ tracht liebende Männer. ernennen, welchen als 
 Beschirmern der kirchlichen.Freyheit obliege, 
unter .dem. Vorsitze des Vorzüglichsten aus ih- 
rem Mittel, alle Streitigkeiten der verschiedenen 
Confessionsgenossen ihres Gebiethes. über den 
Besitz oder Gebrauch. der Kirchen, Kirchhöfe 
und Glocken zu entscheiden. . Gewaltsam ent- 
rissene Kirchen sollen ihren ehemahligen: Be- 
sitzern zurück gestellt werden. In Städten, Markt- 
flecken und Dörfern, welche nur mit einer ein- 
zigen Kirche versehen sind, aber von. ver- 
schiedenen Confessionsgendssen -bewobnet wer- 
den, soll der Besitz der Kirche der Mehrzähl 
der einen Confession bleiben, der Gebrauch 
—__ 

8) Art. XXXTI, '
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beyden Confessionen gemeinschaftlich seyn. -Ehd- 
lich wurde durch ein sirenges und ewig’ blei- 
bendes Gesetz festgesetzt, dass i im ganzen Reiche 
ünd in den dazu gehörigen Provinzen, nirgends 
ein Jesuit betroffen, oder von irgend Jemanden, 
wess Standes und Ranges er sey, unter was im- 

mer für einem "Vorwand, öffentlich. oder. hein- 
lich unterhalten; noch weit weniger von «lem 
Könige, Fürsten oder Reichsstand zu Gesändt- 

schafe en; Berathschlagungen , Aufträgen ge- 
braucht, oder zu Ämtern befördert werde a). 

Die nächste Folge dieser. Verordnungen 
war, dass der Graner Erzbischof Päzmäny, 
im Nahmen der gesammten "Ungrischen Clerir 
sey eine £eyerliche Protestätion dawider; und 
zugleich. wider ‚den Vertrag des Waffenstillstan- 
‚des bey dem Könige einreichte b): sie wirkte 
wie schleichendes Gift, im Verborgenen, ‚darum. 
desto gewisser und verderblicher; indem sie 
zuerst alles Vertrauen des mächtigen Fürsten 
und seines "zahlreichen, gleich "mächtigen An- 
hanges, zu dem sonst so "Techtschaffenen,, nur 
von Jesuiten ganz abhängig gewordenen Königs . 
vernichtele; dann die Stände "selbst gegen einan-.. .: 
der mit’ Bitterkeit erfüllte; alle Aussichten zum 
Frieden trübte; und endlich die verwegenen . 
Vorschritte des Neusohler Landtages . nicht 

nür vorbereitete, - sondern sogar nothwendig..- 

machte. OÖ, der schrecklichen Folgerechtigkeit 

alles Priesterthumes,, des katholischen wie 

des unkatholischen! Heilsam zwar und, ehr 

würdig. Fürsten und Völkern, wo. sie für - 

die reine ‚Sache, ‘Gottes und der Mensch- 

  

a) Art. III — VI. ap.. Hatona. T. xxx, P-. EI 94 
b) Sie steht bey Kiay, Lib. III, p. 288.
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heit sich ankündiget; . ‚aber zerstörend und ab- 
scheulich, wo sie das Evangelium Jesu verläug- 
nend, die: Anmassungen des Priesterstolzes und 
des Eigennutzes zur "Sache Gottes zu erheben 
sich erfrechei!. 

Däs entschiedenste Misstrauen gegen den 
"König, und noch. mehr gegen seine in Jesuite- 

. rey befangenen Rathgeber bestimnte nun den 
fürstlichen Verfechter der Gemüthsrechte und 

der Gewissensfreyheit, das Bündniss" zwischen 

ihm und den mit Böhmen verbündeten Provin- 

zen fester zu begründen. In "dem-Inhalte des 
Vertrages lag‘ durchaus kein Rechtsgrund, wel- 

cher ihm alle dazu dienlichen Massregeln mit 
dem König. über die, Waffenruhe hätte 'verbie- 

“then können, so wenig als dem Könige Kraft 
. jenes Vertrages verwehret: wär, durch Wer- 

18 92. 

März, 

.bungen in Pohlen und durch Verbindungen im. 

Deutschen Reiche sich zu verstärken. Die wirk- 

samste, der letztern war, die zu seiner Unter- 

stützung in Mühlhausen geschlossene Lige zwi- 
schen den drey. geistlichen . "Churfürsten , dem 

Churfürsten von Sachsen, dem Herzoge von 

8. März. 

Bayern und dem Landgrafen von "Hessen-Darm- 
stadt: aber fruchtlos blieb ihr Ermahnungs- 

schreiben an Ungarns ‚Stände, sich aller Wi- 
dersetzlichkeit und Gewalt gegen ‘den Kaiser 
zu enthalten. Sie sollten auf: dem bevorstehen- 
den Laandtage lediglich die gerechte Sache ihres 
Königs‘ und, die Wohlfahrt ihres "Landes vor 
Augen haben, und aller Parteyung und Ver- 
bindung mit den Böhmischen Rebellen, und den 

mit ihnen verbündeten aufrührerischen Provin- 

zen entsagen ®). 
a 

2) Pray Epistt. Procc. P: III: p. 336.



Anstatt dessen ‚saändten die . ‚zu. Kaschau .. 
mit Bethlen vers ammelien Stände die. Herren - 
Emerich Thurzo,' Michael Bassanyi 

-und den Kaschauer Ratlisherrn I oachim, 
Magdeh urger. nach Prag, theils um den trä- 
gen, in "Ergetzlichkeiten versunkenen, aller Ge- 
schäfte überdrüssigen. Gegenkönig zur Voollzie- - 
hung des Presburger Büändnisses anzuhalten; 
theils um die vertragsmässigen Hülfsgelder‘ zu 
empfangen; theils auch um den Geistesgehalt 
des’ Fürsten, 'mit. dessen Schicksal, Bethlen und-. 
Ungarns Stände das. ihrige auf das genaueste 
verbinden sollien, auszuforschen. ‚In dem Send. 
schreiben an den König zeigte Bethlen wirk- 1. April. _ 
lich den aufrichtigsten Willen zur Wiederher--. 
stellung. des allgemeinen Friedens; .er war uner-- 
müdet in. Unterhandlungen mit Ferdinand 
damit der Waffenstillstand auch auf Böhmen. - 
und die verbündeten Provinzen ausgedehnet 
würde: darum sollte Friedrich, wenn der 
König auch nur, einmonatliche - Waffenruhe ge- 
“währen, wollte, sie annehmen. ‚und 'eiligst 
Machtbothen nach Wien‘ senden; um ‚Merlänge- 
rung, “derselben . bis - Michaelis’ ‚unter. billigen, 
wohl überlegten und weislich gemässig sten Bedin- 
gungen zu unterhandel,. Auf alle Fälle habe 
er, dem Bunde: getreu, einige Schaaren Lanzen- 
khechte mit einigen, Haufen leichter Reiterey 
nach. Skalitz an Mährens Gränzen. abgeordnet, 
wo sie, je nachdem Ferdinand entweder. zur. 
Fortsetzung des Krieges, oder zum ‚Frieden 
sich enitschliessen. dürfte, in”kurzer Zeit zu dem. 
Heere. der’ Verbündeten stossen, ‚oder den Rück-, 
marsch, antreten könnten )- ee 

a) Gabr. Beth. litter. ad Frideric, Cassov. Kal April. 
1620. ap Fiatona: T. XXX. p- 503.
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- 2,4priu Donnerstag vor Judica, entledigten sich die 

Ungrischen. Gesandten ‘vor’ dem Gegenkönige, 
den Ständen 'Böhmens und den Abgeordneten 
der verbündeten Provinzen in feyerlichem Ver- 

hör ihrer Aufträge‘, worunter Ermahnung zum 

Waffenstillstande und zu Friedenswnterhand- 
lungen der  vornehmste war. Sie bezeugten 

das aufrichtige, Bedauern des Fürsten, dass die‘ 

Machtbothen der Verbündeten nieht schon auf 

dem Presburger Landtage mit ‚hinlänglicher 
‚Vollmacht, den Wäflenstillstand einzugehen 

versehen, und dass seitdem auch von . Seiten 
Friedrichs und der Verbündeten keine an- 

“ nähernden Schritte zu diesem Zwecke bey dem 

‘Wiener Hoflager geschehen waren. Der ganze 

Vortrag .Thurzo’s gab deutlich zu verstehen, 
dass Bethlen‘ den redlichen Willen Fried- 

“richs und der Verbündeten, dem Frieden zu 

. Liebe” irgend 'etwas nachzugeben, bereits. be- 

zweifelte. Darum sollten sie auch hoch "vor 

Vollziehung "und Auswechselüng der Bundes- 
urkunden'sich erklären, welche Hülfe sie, sey 

es an Mannschaft. oder ‘an .baarem Gelde‘, in 

geringerer, grösserer und äusserster Gefahr zu 

leisten - dächten. Für. die richtige Bezahlung 

der jährlichen vertragsmässigen Hülfsgeläer 'soll- 

ten sie befriedigende Sicherheit gewähren; zur 

. Sicherung des Friedens mit der Pforte von je- 

der verbündeten Provinz einen Gesandien er- 
. mennen, bevollmächtigen, mit angemessenen 

Geschenken für den Grossherrn versehen, und 
sie längstens .zum Feste Geörgii nach Kaschau 
abordnen, damit sie in’ Verbindung. mit den 

Bothschaftern des Fürsten die Reise nach Con- 
 stantinopel fortsetzen könnten. Endlich sollten 
sämmtliche verbündete Provinzen auch auf den
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bevorstehenden Neusohler 'Laüdtag ihre Macht-. 
bothen senden, damit sie bey den daselbst zu 
pflegenden Friedens- Unterhandlungen die un- 
verletzte Erhaltung des gemeinschaftlichen Bünd- 
nisses in Acht nehmen. ENTHETS 

' Mittwoch‘ nach dem Österfesie erhielten 2. April, 
B ethlens Gesandten von den Böhmischen 
"Ständen: den ersten Bescheid, .und zwar auf des 
Fürsten Antrag, dass Sie unter billigen Bedin- - 
gungen, so wie die Ungern, einen Waflenstill- 
stand mit dem Kaiser und Könige unterhandeln 
sollten. Dieser heilsame Rath ‚würde von ih- 
nen abgelehnet, weil in dem von Ferdinand: 
ausgefertigten sichern Geleitsbriefe für die ‚Be= 
'vollmächtigten der Böhrierr und der dazu . ge- 
hörigen Provinzen, des Gegenkönigs, der Stände 
Ober. und Niederösterreichs und ihrer Bevol- 
mächtigten keine Erwähnung : geschehen’ ‚war; . 
einseitig ‘aber für sich Unterhandlungen aufzu- 
nehmen ‚ hielten-die Böhmen: and ‚die: däzu ge- 

hörigen ‘Provinzen’ für Verletzung der“ Treue 
gegen ihren :König und. gegen den ' gemein- 
schaftlichen. Bund; doch wollten sie die ‚Ange= , 
legenheit : dem Gutdünken ihres Königs anheim i 
stellgp. Am Festtage’ Marci vollzog’ dieser "die 25. April, 
Bundesurkunde, und Sonntag’ darauf würden %. April, 
die Diplome: inder Hauptkirche feyerlich aüs- 
gewechselt:®). 

Jetzt sammelten sich. ‚Ungarns und’ Sieben= 
bürgens Magneten und "Stände in grosser An- 
zahl zu dem Ländiage in- Neusohl, und auchrgı, May. 
des Königs von Pohlen: -Gesändtschaft mit Er- 

mahnuhgen zum Frieden; zu gleicher Zeit wa 

  

PEN 

a) Die vollständigen Anıen digser Gesandtschaft stehen hey 
Katona. T. XXX. p. 30 ER And ebend,  Zuwodaky 

 Diar, MS. .
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ren. 6. Machtbothen der Böhmen, "Mährer, 

Schlesier,- Lausitzer und‘ Österreicher daselbst 

“eingetroffen, nicht . um: die Friedensunterhand- 

"lungen mit dem. Könige ‘und die Vermittelung 

‚der Ungrischen Stände zwischen ihm und den 

verbündeten Provinzen, was des. Landtages 

Hauptzweck war, zu unterstützen; sondern, wie 

ähre : Vollmachten. ankündigten, um ihr Schutz- 

"und. Trotzbündniss wider den. rechtmässigen 

‚König. zu befestigen. mit den.Ungern, welche 

ihrem. „gemeinschaftlichen ‚Feinde. augenschein- 

"lich zeigen sollten, dass. der Bund ihrer gegen- 

seitigen. "und beharrlichen Treue fester geschlos- 

sen. sey, ‚als: dass;er,;durch‘ was immer für 

Ränke und Trug! künste.. ‚verletzt und aufgelöst 

werden .könnte”%). ‚ Ung! ücklicher W eise ‚hatten 

gleich. nach Eröffnung, des. Landtages :einige Er- 

äugnisse , den. Nationalstolz der "Yersammelten 

Stände Ungarns. und. Siebenbürgens -beleidiget, 

und alle. "Aussichten zum. Frieden, entfernt. 

. Nachdem des Königs. beyollmächtigte Ge- 

sandten ‘durch mehrere 'Täge vergeblich waren 

erwartet, worden,.. ‚erschienen der Kniner Bi- 

schof Paulus David, .der. Freyherr Georg 

„Teuffel, und Herr . ‚Wolfgang . Laminger 

von. ‚Alberreuth als Ferdinands :Staatsbothen 

Letzter en verlangte Gehör in voller Versamm- 

lung. Vor Allem versicherte er die‘ Stände der 

Gnade : des. Königs. und’. seines .entschiedenen 

Willens, ‚ihre Rechte, ‚Vorzüge, Freyheiten un 

> gefährdet zu erhalten, und ihren Beschwerden 

wirksam abzuhelfen. , Dann entschuldigte er die 
verspätete Sendung der ‚königlichen Gesandten, 

, 

  

_@) Darin stimmen ‚alle. Vellmschten überein, Bey. "Katona 
a». O. p. 3977— 39. |
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schob die Schuld der ‚Zögerüng 'auf Gabriel 
Bethlen, und: verlangte Für: dieselben sichere 

. Geleitsbriefe. Hierauf . ermähnete er die Stände, 
im Nahmen .des Königs ‘die Säche der’ ‚Aufrüh- 
rer und Rebellen, nicht: eideswidrig 'zu "der 
Ihrigen ‘zu: "machen, und dadurch in fremde 
Gefahren sich. zu verwickeln; endlich mächte . 

‚er dem Palatin ‘den königlichen Befehl: bekannt, 
das Ermahnungschreiben der Deutschen: Reichs. 
fürsten aus‘ Mühlhansen 'an Ungarns Magnaten | 
und Stände‘ der,. Reichsversammlung- feyerlich 
bekannt‘ zu machen ), : Allein..die Stände"moch- 
ten den Entschuldigungsgrund . der verzögerten 
Gesandtschaft an den Landtag‘, weil Bethlen, 
die für seine Person versprochene Bothschaft' 
an den König unterlassen: hätte, nicht für 'gül- 
tig anerkennen; die Forderung der sichern Gen. 
leitsbriefe, für die: königliclien Gesandten 
Laufe :des‘ Waflenstillstandes, zu. 'einem ' von 
dem Könige selbst verordneten Landtage, hiel-- 
ten sie theils für eine.Massregel, die Angele- 
genheiten des Landtages in die Länge zu zie- 
hen, theils für die Wirkung eines kränkenden' 

‘ Misstrauens; das Mühlhauser Ermahnungsschrei- . 
ben betrachteten sie als eine unbefugie und ah- 
massende Einmischung duswärtiger - “Herren” in‘ 
Ungrische Angelegenheiten; und diess Alles hatte’ 
nur Verstärkung ihres Misstrauens gegen: den 
König zur "Wirkung. Diese ungünstige’ Stim- - 
mung der Stände steigerte bald. darauf ein Pohl-- 
nischer 'Machthaufen ,- von Perdinand'in Sold: 
genommen, weicher in die Aryaer und Trekt- 2, Tanins, 

  

e) Ferdim II. R. Litter. ad SS. et 00. Hung. er. Oratio 
 Lamingeri’coram S$; 00. ap. Katona |. cp. «892 — 104,
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sener- 2 Gespanschaft einfiel, und weil er Wider- 
‚ derstand antraf, mordete, heerte, ‚und die Sil- 
leiner Vorstadt abbrannte a), 

‚Inzwischen wurden die Verhandlungen der 

3. Junins, allgemeinen. Angelegenheiten, angefangen. Don- 
nerstag nach Joamis erhielten die Machtbothen 

der verbündeten Provinzen öffentliches feyerli- 

ches. Verhör._ Acht Tage darauf trug Gabriel 

3. Jalins.Bethlen den Ständen'seine Anträge in funfzehn 

-Puncten: zur Berathschlagung und Entscheidung 

vor. Keiner derselben hob geradezu die Mög- 

- lichkeit eines, allgemeinen Friedens auf, doch 

da alle zur. innigsten. Verbindung : der drey' 

Stände des Reiches unter sich, zur Aufhebung 

: des ‘ersten Standes, Ausschliessung der Prälaten 

aus. der ‚Standschaft und Einziehung ihrer Gü- 

ter “und -Zehenten, zur Aufrechterhaltung des 

Schutz- und Trotzbündnisses der verbündeten 

Provinzen, und zu beharrlicher Theilnahme der 

Stände Ungarns und Siebenbürgens an demsel-. 

ben abzweckten; der König aber von dem AL 

len nichts gestatten. konnte; mussten schon da- 

durch alle weitere Friedensunterhandlungen 

des erwünschten Erfolges ermangeln. Dennoch 

$. Julius.wurde Mittwoch nach Mariä, Heimsuchung der 

' sichere, Geleitsbrief ‚für die königlichen Gesand- 

ten von dem Palatın ausgefertiget; doch, we- 

der..des Königs Staatsbothen durch ihre Ein- 

sprüche, noch der Palatin mit aller seiner 

Macht konnten bewirken, dass die Berathschla- 

gung und Entscheidung über Bethlens An- 

träge bis zur Ankunft der Gesandten ausgesetzt 

bliebe; noch verhindern, dass die Puncte nicht 

14. Julius. grössten Theils angenommen; Dinstagsnach Mar- 

  

d) Zawo dzky Diar, Ms, ap. Katona I, c. p« #19
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garetha” eine: feste Vereinigung der drey Stände 
- geschlossen , feyerlich beschworen,. von hun- 

dert fünf und sechzig Magnaten, Herren, Co- 
mitats - und Stadtboihen unterzeichnet, über 
die abwesenden Standesgenossen, und über alle; 
welche diesem Verein beyzutreten sich weiger- 
ten, ‚Güterverlust und ‚Landesverweisung ver- 
hängt, und ‚Ungarns Prälaten alle Rechte und 
Vorzüge der ‚Standschaft abgesprochen wur- 
den 2). 

Zwey Tage früher hatte Fer dinand diei2 In. 
Vollmacht für die Gesandten, Grafen Raim- 
bold von Colalto, Paulus David Bischof 
von Knin, Georg Teuffel, Moses Czi- 
räki von Dienesfalva, Wolfgang Lamin- 
ger und Lorenz Herentzfy, königlichen 
Hofsecretär vollzogen. Allein dieHerren moch- 
ten ihre Abfertigung ‘nach Neusohl nicht: so-. 
bald erhalten haben, weil Gabriel Beihlen 
gleich. nach Abschluss des obigen Vereines den 
königlichen Staatsbothen aufırug , eiligst nach 
Wien zu melden, dass, wenn die Gesandten 
des Königs mit der ausgedehntesten Vollmacht 

- nicht längstens in vierzehn Tagen sich einstell- 
ten, er den Landtag auflösen würde. Sie ka- 
men,- und gleich ihre erste Forderung, ‚dass 
der Fürst und die Stände zur Anhörung der 
königlichen Befehle vor ihnen sich stellen soll- 
ten, wurde zurück gewiesen; sie mussten sich 
in die Reichsversammlung begeben. Dort nahmi August. 
Colalto sogleich von dem erhabnern, . für 
Bethlen bereiteten Stuhl, Besitz, und zog den 
Degen, um den sich. angeeigneten vornehm- 

  

a) Zawodcky Diarinm, MS. ap. Katona ic “ p- 41,— 
Lotichivs Rer. German, Lib. V. p- 161.
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sten zu’ behaupten; welches er seinem Range, 

als. kaiserlichem Stellvertreter: zu -gebühren, 
gläubte; aber unter den obwaltenden Umstän- 

.. den kein taugliches Mittel war, der Ungern 
Ehrfurcht oder Vertrauen zu gewinnen. "Doch 

„ hörten sie schweigend,, der Fürst. mit. entblöss- 
tem Haupte, seinen "Vortrag der königlichen 

. Forderungen an. Diesen zu Folge sollteu sie 
von dem Bündnisse der’ "Rebellen - zurücktreten, 
dein. Könige ihre angelobte "Treue bewahren; 

"* Eintracht und Einigkeit unter sich: wieder her- 
"stellen, der an dem -Prälatenstande verübten 

Ungerechtigkeit, Genugthuung leisten. Die Ge- 
sandten seyen bevolimächtiget, mit ihnen und 

mit dem Fürsten Bethlen über Frieden, oder 

‚über ‘des Waflenstillstandes’ Verlängerung zu 

unterhandeln, aber mit den :Machtbothen der 
. verbündeten' Provinzen, . dereu ihre Vollmacht 

-nicht erwähnet, dürften und wollten sie sich 

nicht einlassen ®). 

Nach dem Vortrage: ihrer Vollmachten 

gaben die Stände in Einverständnis mit dem 

Fürsten sechs Ursachen an, aus welchen sie 

die königlichen Bothschafter nicht für hinläng- 

lich bevollinächtiget erkennen könnten. Die 

vorzüglichsten- derselben warent dass es hier 

"weniger um einen Friedeit zwischen dem Kö- 

nig und dem Fürsten. und den ihm ergebenen 

‘Ständen. Ungarns, als vielmehr um eine allge- 

meine, Beruhigung: der in Aufruhr begriffenen 

Provinzen, zu thun’ sey. Dass der Fürst, und 

Ungarns Stände nur darum den“ Waflenstill- 

  

a) Zawodzky Diary, MS. ap. Katona 1. c. p. 442, Khe- 
venhiller Tom. PB 942, — Lotichius Rer. 
German. L.V.p pe 

-
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stand. eingegangen seyen, damit wälirend des 
Dauer desselben den: mit. ihnen verbürdeten 
Provinzen zur Ruhe und zum: Frieden: verhöl- 
fen würde;‘und da -die Verbindung’ des Für. 
sten und .der Ungrischen Stände mit ihnen der. 
gemeinschafilichen -Echaltung und ‚\Vohlfahrt _ 
wegen geschlossen sey, "können. sie mit. Aus- 
schluss derselben, ohne Treulosigkeit: zu bege- 
‚hen,“durchaus in keine einseitigen Unterhand- .- 
‚lungen sich einlassen. . Die gegenwärtige Voll= 
macht der Gesandten sey von derjenigen, wel«. 
che den königlichen Botlischaftern’ zum- Ab-. 
schlusse des Waflenstillstandes verliehen war, 
an Machtumfang gar sehr verschieden. Die‘ 
anwesenden Verordneten wären nicht ‘so un. 
umschränkt, wie jene, befugt zu unterhandeln, 
zu bewilligen, zu‘ beschliessen, als wenn der 
König in eigener Person gegenwärtig wäre, 
Endlich wenn nur über ‚die besondern Arige- 
legenheiten Ungarüs verhandelt werden solite,. 
‚so wären alle auswärtigen Gesandischäften zum . *- - 
 Landtage. völlig zwecklos; die eigenthümlichen 
Angelegenheiten Ungarns könüten und müssten 
nach den. Landrechten lediglich ‚durch die 
Machtbefugnisse des Palatin,. in Vereinigung: 
mit den Ständen entschieden werden. 

Die ‚Gesandten beantworteten zwar und 
entkräfteten diese Einwendungen mit Gründen, 
die bey unbefangenen und mit Vertrauen han- 
delnden Gemüthern ihren Zweck nicht verfeh- . 
let hätten; hier aber blieben sie.ohne alle Wir- 
kung. Die Sache wurde durch Eilbothen an: 
den König berichtet und dieser fertigte Sonn- 

© 

z.: 

tag vor Laurentii seinen Bothschaftern die be-9.: August. _ 
siimmtere Vollmacht aus, mit dem Fürsten 
Bethlen und Ungarns Ständen die Unterhand- 
VIIL. Theil: ' Be



\ Jungen über den 5ffentlichen Frieden anzufan- 

gen, fortzusetzen, zu beendigen, abzuschliessen 
und Alles das zu. thun, ‚zu bewilligen, zu leis- 

- ten. und zu vollziehen, ' was er selbst, ‘wenn er 
‚gegenwärtig -wäre, thun, bewilligen leisten, 

vollziehen könnt® und müsste; und was zu dem 

"öffentlichen Frieden und zur Ruhe des Ungri- 

“schen Reiches, so wie seiner treuen Vasallen 

“ und Unterthanen für dienlich erachtet würde, 

Ei wollte alles, was sie in seinen Nahmen ver- 

handeln und vollbringen, bey seiner Treue und 

‘ . bey. seinem königlichen Werte für gültig aner- 

kennen, und. genehmigen. Als aber der Fürst 

2 und die Stände auch auf den Grund dieser 
Vollmacht in keine Unterhandlungen sich ein- 

“lassen. wollten; einmahl, weil sie in derselben 
des Königs Vasallen und richt Stände ge- 

nannt; und dann weil durch dieselbe die ver- 

bündeten Provinzen von den Unterhandlungen 
ausgeschlossen würden: so legten die königli- 

13. Auguiischen Bothschafter. Donnerstag nach: Laurentü 

eine feyerliche, auf wichtige. und haltbare 

. Gründe gestülzte Protestation ein; erklärten im 

Nahmen des Königs Alles, was die Stände bis- 

her beschlossen ‘haben und noch beschliessen 

“dürften, für, ungültig und nichtig; den Landtag 

für aufgelöst, und die zu Neusohl versammel- 

ten, mit Rebellen verbündeteri, die Gnade des 

Königs und den Frieden verschmähenden Stände 
für alles weitere Blutvergiessen ond Unheil ver- 

antwortlich?'): 

1 Agus. Montag nach. Mariä Himmelfahrt reisten 

... die Kaiserlichen Bothschafter ab, und am Dins- 
25 logun. tage nach ‚Sanct Stephans Feste wurde. Ga- 

  

a) Die Protestation steht bey KatoxaT. xxx. p 455-400.
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briel Bethlen, den Grundgesetzen des ‚Rei 
ches zuwider, von den Ständen mit grosser 
Stimmen=Mehrheit zum Kömg urd Herrn von’ 

‚ Ungarn \erwählet. und feyerlich ; aüsgexuferi #), 
Wie Bethlen selbst vön seiner Erlrebung zum 
Könige im Herzen dächte, zeigt Seine ständ- 
hafte Weigerüng, sich kröuen 'zu lassen ‘ där- 
auf drangen die Stände und die Machibötiieri 
der verbündeten Provinzen; dazu riethen ihm 
seine Freunde und Vertrauten; darum bäthen 
ihn die besorgten Augsbürger und ‘Schweizer. 
Conifessionsgenossen. Er ‚hatte däs . Beyspiel 
‘Friedrichs vör sich, den zwölf Calvinisti= 
sche Prädicanten zu Präg feyerlich gekrönet - 
hatter. Die Krone ünd die Reichskleinödieit . 
waren in seiner Gewalt; älleit Bethien be: 
harrte unbeweglich auf seiher Weigerung. Und 
als iri einer“ besöndern Magniatehversammlüng 
wieder vori der Nöthwenidigkeit der Krönung 
sehr nachdrücklich die Rede war, und sein 
Hofprediger Peter Alvintzi es ihm, 36 wie 
früher Abraham Sculteti dem Pfälzer zur 
Gewisserissäche machen wollte; erwiederte 
Bethlen: ‚Dein Gehirn, mein Vater; ist ver- 
trocknet; doch, ich will es geschehen lassen, 
aber wer wird mich krönen?“ — „Siehe mich. 
bereit auf deine Wink,“ verseizie Alvintzis 
„was du mich heissen wirst, ist mir heilig 
Laut auflachend antwortete der Fürst: „Du 
bist‘ nicht‘ Grarier Erzbischöf; dem es aus- 
schliessend zukommt, die Könige von Ungarı 
zu krönen,“ —: Worauf Alvintzii „König, 
ernenne mich zum’ Erzbischof und ich werde 

  

a) Zawödzky Dimriumi MS, op. Katona 1. £. p. 465 
ne 35 *
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es. seyn; das "Hindewniss.ist gehoben.“ — „Bi- 

“ schöfe ernennen,“ entgegnete Be thlen, -„ist 

‚eine "Machthandiugg gekröpter Könige, de- 

ren Zahl. ich noch nicht, vermehrt habe; und 

- du, Schuster, wolle nicht über deinen Leisten 

- © ‚Alyintz verstummte und das plötzliche 

Schweigen. der Magnaten war bedeutsam: Ei-. 

‚nige bewunderten des, Fürsten Bescheidenheit 

“und Mässigung;. Andefn missfiel, dass er ihr 

übereiltes, 'widerrechtliches, verwegenes Ver- 

Jahren: nicht unterstülzen wollte; sie hielten 

sein -Betragen für Feigheit und Unentschlos- 

senheit; wurden misstrauisch gegen ihn, und 

Helen’ in ihren Herzen.schon jetzt. von ihm ab. 

Sie würden aber auch. die Ersten von’ihm ab- 

gefallen seyn, ‚wenn er. sich durch. die Krö- 

nung so ganz zu „ihrem Parteyhanpte hingege- 

ben hätte: ‚Jetzt war. seine‘ Ernennung zuni 

Gegenkönige, lediglich. ihre Sache, ihre Verir- 

« 

rung, ihr Verbrechen gegen, des ‚rechtmässigen 

“Königs Majestät: Sie allein hatten es zu ver- 

antworten, ‘Gütereinziehung, Ehrenverlust, Lan-. 

desverweisung von dem Rächer zu befürchten, 

und in solchem Bedrängnisse zu erwarten, dass 

sie. Bethlen verlassen - werde: als geksönter 

‚König. hätte er ihr. V erbrechen auch zu dem 

seinigen machen, sich behaupten: müssen und 

wenn.es ihm nicht gelungen wäre,: da wiirden 

sie ihn verlassen, älle. Schuld auf ihn geladen, 

und mit seiner Ehrsucht, mit seiner Anmas- 

sung und Gewalt sich entschuldiget haben. 

Bethlen kannte nur zu gut den Gehalt sei- 

  

«) Ke a Bu \ _ . 

Hung. 7. Ir. ER Corona. ap. Schwundtner. SS. Ref,
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ner“ Ankingery er wüsste‘ bestimnit, "wie. . weit, 
er sich 'auf ihre Einsichten "und "auf ‚die .Be- - 
harrlichkeit ihres’ Willens "rechnen "dürfe, er- 
benutzte sie nach Mass ihrer Brauchbarkeit zu 
seinen Absichten; um 'das’ Königthumi idehte 

‘er ihrien''zü”Gelallen gegen Ferdinand, des- 
zen. Folgeriehtigkeit im Händeln er "kanitte und 
achtete; dessen: Kräfte er zu: berechnen ver: 
stand, nicht spielen, “und Gefahr laufen, ‘das 
gewagte' ‚Spiel 'sehimpflich”” zu” verlieren. ‘Er 
wollte‘ nichts: weiter seyn, ‘als ‚angesehener, 
mächtiger, | ‚gefürchteter’ Fürst ‘von Siebenbür- “ 

“ gen'und stets 'gerüsteter "Verfechter ‘der kirch- 
lichen Freyheit; letztere, 'weil er "Scharfblick 
‚genug ‚hatte, um einzusehen, dass “die "Eifer- or 
sucht und ‘die unablässige "Reibung ‚der! ‚verZ. 
schiedenen kirchlichen Confessionen ‚gegen‘ ‘und 
an einander viele "Einzelne zwar zu Grunde 
richtete, dennoch aber ein kräftiges Mittel: war, 
die‘ National- ‚Cultur’ im, Gänzen zu "befördern. 
. Und in dieser -AbSicht' nahm er jetzt. der 
Königstitel an, vollZuversicht,- dass“ "man ihm 
denselben‘ nicht ohne Vortheile für seine Ver-. 

gr össerung ‘und für die kirchliche Freyheit’ ent- 
reissen werde. Auch den ihm vorgelegten 
Wahlvertrag genehmigte er, und. verpflichtete 
sich ‚ihn, zu beobachten #)... Das von ihm; be- 
stätigte.. Reichs- Decret- aus. zwey und -funfzig29, Angust, 
Artikeln. bestehend, ' yerboth.' allen. ‘Priestern, _ 

Predigern, Pfarren und Pastoren‘, zu welchem 
Kirchenwesen ‚sie, auch‘'gehören mögen, bey 

- Verlust ihrer Pfründe- und: bey Strafe der :Lan- 
desverweisung „.ın ‚öffentlichen Predigten, . ‚ger 

i
r
 f 

ä Siche die Vekunde dis Wihlverwagen ID Katonn a. 
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> gellschaßlichen Unterredungen, oder.i ia Schrif- 
ten, die Römisch-katholische, die Augsburger 
and die Schweizer Confessionen zu lästern, und 
durch - -Schmähworte wider die.Einen oder die 
Andern die Gemüther: zu, erbittern... Es bestä- 
tigte die ‚Synodalstatuten. der" Synoden, zu Sil- 
lein . und. ‚zu Varallya; es hob. alle ‚Bisthümer 
auf, bis, anf drey:. das Erlauer, Neitraer und 
Raaber, . ‚Jeder “dieser ‘Bischöfe sollte weder 
mehr nach weniger, als zweytausend, Ungrishe 
Gulden. jährlichen Sold, empfangen; ihre: und 
sämmiliche Kirchengüter sollten eingezogen, 
und ;die, Einkünfte derselben zur Unterhaltung 
der "Gränzfestungen yerwendet werden. - Der 
Graner. Erzbischof, Petrus Päzmäny, der 
Bosner ..Bischof, Thomas Balasty- wurden 
aus. dem. Reiche verbamt; dem Grafen Niklas 
Eszterhäzy. zu seiner ‚Rechtfertigung Frist 

. verliehen, Die Freyherren Friedrieh.von 
Tenffenbach und:-Ludwig vonStahren- 
berg wurden..zu ‚Ungern aufgenommen ?); 
Beyde waren. also Bethlens eifrige Anhänger; 
"und. aus‘ ‚mehrern Artikeln ‚werden uns auch 
die Vornehmsten -aus den ‚Ungrischen. Ständen 
‚bekannt b), . 

\ 

    

e Art, II IV. Y,vul XXIV. XRV. XXXVI. XLIX.L; 
b) Es waren. aus den Magnaten "Katholischer Confession: 
Si mund Erdödy, Sigmund Forgäcs, Christoph 
Erdöäy,' Caspar’ Horyäth. von Wegla, Melchior 
Alläghi und Michael Kärolyi. — Der Augsburger 
Confession: Niklas Zrinyi,, Paul Nädasdy, Peter 
Revai; Stephan Ostrosits; Paul Apponyi, An- 
dreas -Jakossics, Caspar. Illeshazy,Stanislaw und 
Emerich‘ Thurzo, sorg Szecsy und Stephan 
Nyäri. — Der Schweizer‘ Confession: Simon Pecsy, 
Sigmund Preposıväry, Peter und Niklas For- 
Bise, Stephan Tököly, Sigmund, Georg und Paul 
äköczy.. — Aus dem Adelstande Katholischer: Confet- 

sion: Franz Szäntohäsy, Stophan Tsemel, Caspar
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Gleich nach: dem Schlusie des Lätidiagesey, 4 
‘wurden Herr Johann von’ Kölln, als Ge“ 
sandter des Böhmischen Gegenkönigs und sämmtä 
licher verbündeten Provinzen; Stephan'DoYzi 
und Johann Rimay, Bothschafter des'Für- 
sten und der Ungrischen Stände mit Geschen- 
ken siebzigtausend Gulden an Werth, nach‘ 
Constantinopel abgeordnet, um Fortdauer: des’ 

Friedens und Weaftenbeyständ’ zu ünterhafi-' 

deln 2). Sie erhielten in den letzten 'Fagen. des’ 

Noyenibers aus'dem Divan'eine Friedens- Ur’ 
kunde . und : Verheissung  bewaffneter Hülfez: 
Ferdinands Gesandter. musste zurück:stehen 
und heimkehren: aber. den Böhmen und iliren 
Bundesgenossen half der erkaüfte Friede nicht 

mehr;. und 'Bethlen behauptete: sich mit ab’ 
wechselndem Glücke ohne Türkische Hülfsvöl& 

ker. Georg Haller: und Peter Feke te, 

mit dreytausend: Mann von ihm alsgesähdt,' 
unterwarfen ihm Papa;: Weszprem: und 'einige: 

Burgen. in der Szalader Gespanschaft by.-Beth- - 

uguste 

len: selbst. nahm die Neitraer Bürg “ein ünd’% Sept: 

a 

  

Erdödy, Emesich'Liptay, Georg Hofmann.und:» 
Sigmund Käpi. — Der Augsburger Conf.: Valemtin: 

Horvatslı,Simon Eördögh, Johann David vohSzene' 
Pöter, Johann.Vjfalusy, ‚Andreas .Berzaviezyy 

Andreas Ketzer,. Johann Bornemisza, Johann 

Sändor von Blainitza und Caspar Tristyanszky. Der‘, 

Schweizer: Confession: Stephan :Särkäny., ‘Ludwig 

Pollyani, Johann Uki, Caspar, Szegedy, Mat; 

thias Emödi, Sigmund Lonyai, Johann Räkoczy,, 

Michael Szentiyäny, Johann Katai, Franz Palu-% . 

ai, Thomas Györffy, Martin Benitzky, Niklas 

Wagymasy, "Michael Bossänyi, Stephan Tärkn 

nyi, Stephan Buttkay und Michael GYulaffy . 

Alle diese Magnaten und edle Herren hatıen dem Neusohler 

Landtage beygewohnt, und zu Bethlens Erhebung mit 

ihrer Stimme mitgewirkt. . 
a) Zawodzky Diar.MS.op. Katona 1,c.p.613. b) Peth& 

Magyar Kronika edit. Cassor. p+ 189. a 
x
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gewährte. ‚dem Bischofe mit seiner. - Besatzung 
freyen' Abzug. nach Wien; wörauf-er seine ge- 
‚sammte. Heermacht musterte,. und. in: verschie- 
‚dene Gegenden am; rechten Donauufer 'ver- 

Be Sept, theilte. : Davon: hoffte der Graf Dampierre 
-  : Vortheile: zu ziehen; allein seine ‚grossen Schif- 

ion fe, belastet mit. „Pulver, 'Schwefel;,' ‚Pech. nnd 
- andern. Brennstoffen, ‚welche er: die Donau hin- 
unter. schwimmen Jiess; um dureh ihre berech- 
nete Entzündung die Brücken von ‚Presburg 
zu. sprengen, entzündetem. sich früher. und. ver- 
‚eitelten seinen. Anschlag. Dagegen....misslang 

. auch ‚dem ‚Fürsten..die Belagerung -Haimburgs 
durch List der Besatzung, und: das "glücklich 

% Octbr, angefangene Sturmlaufen.; konnte, :nicht : voll- 
. bracht, werden; 3: ‚weil seine Sturmieitern ‚zu:kurz 
waren A. a 

‚ı.Nach einem Verheorenden. Streifzug, ‚durch 
das ‚umliegende Gebieth sandte Beihlen- drey-: 
Aausend ..Mann.. ‚Reiterey,. und :einige. Scharen. 
Fussyolk unter Stephan: Huszär? s. . Anfüh- 
Tung in die Ödenburger ‚Gespanschalt um den: 
Grafen Niklas Esterhazy auf seiner Burg 
Lackenbach gefangen zu nehmen;. aber’ Graf 
-Dampierre .kam ihm mit “deutschen Reiter- 

: haufen, Kosaken und Länzenknechten. zu rech- 
ter „Zeit zw‘ Hülfe, und schlug die Ungern mit 
Verlust von achthündert Mann zurück b). 
Bethlen liess von Güns_ den, Burghauptmann 
Hagymäsy zur Übergabe ‚auffordern. _ Des 
treuen . Mannes standhafie Weigerung ‘wurde 
mit. Anzündung. der Vorstädte und’der reich- 
lich, ‚gelüllten Vorrathshäuser gerächet, Dar- 

  

ngysiipie bee,p. 829. 3  Ziwoäcke. i. e. p.6BR
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ern 
auf ging ‚Emanuel'.Thürzo. nach Güssing: 
mit "einem: ‚Brief an Franz” Batihyänyi, 
‚ihn :einladend zur ‘Erhebung und Huldigung, 
welche. dieser Magnat, dein, Fürsten nach Rech-: 
nitz entgegen ziehend; bereitwillig leistetez und, 
die ‚benachbarten Herren . und. Giundsässen . .n 
säumten nicht, sein Beyspiel.nachztahmen; nurt_ 
Niklas: Eszterhäzy. ‘und; Christoph’ 
Bänfty. blieben dem ‚Könige ‚getreu... :Daäm-: 
pierre muthmassend .-aus: Bethlens. Zügen), : . 
er wolle- mit: seiner:Heermacht :in: Steyormark 
überwintern; Kain. mit !dem Kern der; Königli 
chen Krieg smacht.. ‚unversehens von.der Berg-: 
und- von: der Domauseite vor Presburg;: und in-! . 
dem er zu. Fusse den Schanzen‘: des: ‚Schlosses. x 

. sich - näherte, ‚wurde‘ -er in :dem ° engen, "zwi Sala, 
schen: Weinbergen dahin’führenden Wege: von: 
einer Flintenklugel an.den Schläfen. getroffen. 8. Ostbr. 
und: getödtet.- ‚Der. ‚Ungrische Schütz; ohne . 
ähn.zu. kennen, hieb ihm: den. Kopf:;ab:.und. . 
brachte ihn: in: :das; Schloss."Stepham.Palffy: 
liess. auch: den Körper ' :höhlen ‚und bis: zur: 
Rückkunft des Fürsten. bewahren. :- Dieser .ord-' 
nete 'eine. feyerliche Bestattung an, bewilligte- 
aber :hernach die- Abführung «des Leichnaimes. - 
nach: Wien, wo: Ferdinand seinen . tapfern \ 
Feldherra mit ‘vielem Gepränge beysetzen liess: 
Die Scharen‘, welche inzwischen von: der Insel: 
bey: Wolfsthal. ‚unter .Befehl des Grafen Co-: 
lalto arigerückt waren, zerstreueten die Ungri-: 
schen Wachen und. zündeten die Brücken über 
die Donauarme an; aber. in: die Vorstadt ‚ein- u 

dringend, würden sje von dem schwerein und 
leichtern Geschütz in die unordentlichste Flucht , 
gejagt, und schon nahe bey Petronell von 11. Obtiim 
Stephan Petnehäzy und Stephan Török 

...



völlig” geschlagen. Zu gleicher Zeit wurden 
die Kosakenhaufen, welche bey dem etzbischöf- 

"lichen Palast ihren Standort hatten, von Rä- 
'koczy’s Reiterey theis aufgerieben, 1 theils ge- 

\ \ gen Stampfen hin zerstreuet ?), 

2. ‘Octbr, '' Bald darauf sandte .Bethlen seinen Kanz- 

Jer Simon. Pe&csy:mit dreytausend Mann den 
. Verbündeten zu Hülfe; vielleicht dass er dort 
‚mit Ehren umkäme;- denn ungeachitet seiner 
nicht gemeinen Gelehrsamkeit. und Sprachenkun- 
de, war er seiner jüdischen. Gesinnung wegen, 

_ welche er ohne: Scheu bekannte und’ "handelnd 
darlegte, dem Fürsten dennoch verdächtig und 
lästig, Allein Pecsy kam: zu Lorbern und 
zum Heldentode in ‚Böhmen zu: spät. Schon 

5 Julius, auf dem Tage zu Ulm hatten die vereinig- 
ten Luiherischen. ind -Calvinistischen Fürsten 
‘Deutschlandes bey dem Vergleiehe ‘mit dem 
Herzoge Maximilian von Bayern, als dem 

' Haupte ‚der‘ katholischen‘ Lige, ihre 'Unent- 

schlossenheit:'und Folgewidrigkeit in.Beliaup- 
tung ihrer - gemeinschaftlichen ‘Sache verrathen, 

- indem sie die -Böhmischen Angelegenheiten mit 

einem Mahle fahren liessen, und ihren Bey- 
stand ;. welchen sie dem: Chorfürsten Fried- 

rich "als ihrem Parteyhaupte angelobet hatten, 

“ lediglich auf die Vertheidigung der Pfälzischen 

Erblande einschränkfen.. Aber noch schimpfli- 
_ cher hatten sie ihre Geistesohnmacht und po- 
litische- Kurzsichtigkeit an den Tag gelegt, als 
sie nach zehnjährigem. Geprahle mit grossen 
Worten und gebärenden. Bergen, bey dem 
wirklichen Ausbruch der Böhmischen Unruhen 

" s 
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an 
ihre Heere aus einander gehen : liessen‘, ohne- 
einen Degen ‘gezogen zu haben, und ‘dem 
schrecklichen Untergang des schwachsinnigen, 
darum unglücklichen Friedrichs, ihresOber- 
hauptes, mit. der kältesten Gleichgültigkeit zu- 
sahen ®). So ist es; Flachheit, Halbheit und 
Folgewidrigkeit. in religiösen Einsichten : und : 
Gesinnungen, haben auch im häuslichen, bür- 
gerlichen. und politischen Handeln Flachheit, 
Halbheit und ‚Folgewidrigkeit zu unvermeidli- 
chen .Folgen,. Die durchlauchtigsten Herren 
wussten und verlangten von dem Worte Gottes, 
das Luther und Calvin nur zu leidenschaft- 
lich betördern wollten, nichts weiter, als Kir- 
chengüter; damit ‚sie. prächtigen : Hof halten, 
Soldaten werben und dem Kaiser sich kräfti- 
ger widersetzen könnten; und dazu waren ih- 
nen: Evangelium Jesu, Gewissens- und Reli- 
gionsfreyheit nur zweckdienliche Losungsworte. 

Nachdem Maximilians Klugheit durch 
Vermittelung des päpstlichen Nuneius Benti- 
voglio die für Religion und Freyheit verei- 
nigten Fürsten auf dem Ulmer Tag entwaffnet 
hatte, brach er nach Ober-Österreich auf, 
und kündete sich an .als bevollmächtigten Voll- 20. Julius, 
zieher des kaiserlichen Achtsbefehls wider of- _ 
fenbare Rebellen. In Linz zwang er die Stände ; 
zu vorläufiger Huldigung und ‘verwies sie mitzg, August, 

ihren Forderungen an den Kaiser. Eben so’ .»- 
schnell zog er in Nieder-Österreich ein, nahm 
die wenigen Plätze weg, welche die Böhmen 
daselbst. noch beseizt hatten, und vereinigteg, Septbr: 
sich bey Neuen-Pela mit dem kaiserlichen, . 

  

a) Khevenhiller Thl. IX. 58.886 #. Spittler Gesch 
von Wirtemberg. 5. 283 . Be . .
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‚Heer ‚unter 'Baog moi. ‚Im: Kriegeratlis war 
dieser: der Meinung, . man sollte:. "sich zuerst 

.. » nach Mähren wendeh, ‚weil‘ dahin‘die:Böhmen 
"sich. zurück gezogen ; hatten; aber. Maximi- 

lian.entschied für "einen: raschen Überfall Böh- 
- „mens ‚und':auf vereinigten Angriffiauf'die Haupt- 
"=. stadt, ‚den. Mittelpunkt‘ des Aüfrührs 2). Zu 

. „gleidher- „Leit: war der :Churfürst Johann Ge- 
Org.nom ‚Sachsen. mit: fünfzehn. tausend Mam 

-inı die. Lausitz. eingebrochen, und hatte in kur- 
"zer ‚Zeit das - ganze..Land: zür. Unterwerfung 
gegen: den Kaiser... gebracht: Dei‘ Spänische 

. » Feldherr,;Spino:-la. war ;aus- den Niederlanden 
. .ini:die: ‚Unterpfalz. ‚eingedrungen; und:ihatte sich 

der: ‚meisten Plätze, bemächtiget, ohne: ‘dass die 
bey »Oppeuheim ;steheudei-Heermächt der für 
.das Evangelium und: ‚für: Freyheit' vereinigten 
Fürsten. sich im.\ geringsten. widersetzt ' „hätte, 
Der. Gegenkönig Friedrich :musste. :nun mit 
seinen. :Böhmen and: mit‘ einigen Ungrischen 

""Miethstruppen. dierganze Last des- Krieges al- 
“ lein. tragen... Seine: ‚Feldherren Fürst Chris- 

:  fian.-von: "Anhalttund Graf von -Hohen- 

-  Tohe,: in.nichts.eihig, und auf einander ei- 

- fersüchtig, lagerien : ‚sich. hit: ihrer gesammten 
'einundzwanzig'tausend Mann ‚starken ‚Kriegs- 
macht. auf dem .Weissen:. Berg‘ vor Prag, und 

“wollten sich daselbst ‚verschanzen ; doch ehe 

sie nuch damit feriig waren, rückte Maxi- 
m ilian in Schlachtordnung gegen: sie an. 

8. Novbr...“ Am - zweyundzwanzigsien ‘Sonntag 'nach 
° . Trinitatis, an dem in..der Kirche das Evange- 

lium: gebt den Kaiser was ‚des Kai- 
\ 

  

„ .@) Rhevonhiller. Thl.:IX.. 3. 1078: Adlsyeiter. 
PN L, vi por. ; \ 
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sers ist.und Gotb:iras -Gottes’isti ven 
lesen ward, gab. der. ‚Herzog 'von Bayern das -- 
Zeichen zum Angriff: : Die Schlacht. ‚begann 
mit stürmender Hefügkeit: Der:Sohn des Für< 
sien von Anhalt brach nit seiner Reitereyi in 
‚den rechten, Flügel der Kaiserlichen ı ein und 
brachte sie zum Weichen. ‚Tilly, des linken :  - 
Flügels Befehlshaber, sendet eiligst' Hülfe..Der 
Prinz von Anhalt wird zurück gedränget, fallt: 
schwer: verwundet: von dem Rösse "und .: wird: : 
gelangen. . Furcht: lähmi- den .Müth der :Ver- . 

bündeten. . Vergeblich ist alle Änstrengung- des “ 
Anhalter Fürsten, die ' weichenden Scharen - = 

. wieder in "Ordnung -zu bringen. ‚Die: Ungri-: © 
sche Reiterey nimmt, ohne .einen Streich zu: 
thun, .die.Flucht nach: der. Moldau zu, setzt: 
über. den, Fluss ‚und. geht grossen 'T'heils' unter. 
in seiner :Fluth. Simon Pecsi mit: seinen‘ 
drey tausend Reitern‘ steht noch in Mähren.- 
Das Böhmische Fussvolk, von - aller Reiterey. 
verlassen, verlässt in: gräulichster' ‚Unordnung‘; ' 
den Kampfplatz; nur die Mährer stehen noch, .' 
wehren sich. .mit 'äusserster. Hartnä« *kigkeit,- bis: 
sie, .mit gesammter: Macht aiigegriflen gröss-: 
ten Theilsniedergehauen werden. Nur eine Stunde. 

hatte die Sıhlacht gedauert; über “fünftausend 
lagen todt auf der. Wahlstatt; und geendiget: - 
war des ewigen Schutz —. und.'Trotzbündnisses:: 
kurze: Ewigkeit. Denn bestürzt und entrüstet 

floh der: König mit: dem KEürsten von Anhalt 9, Novbr, 

aus Prag nach. Breslau, in so: besinnungsloser - . 
Bilfertigkeit, : dass der Eine selbst: die. Reichs-- 
krone, der Andere seine geheimsten Papiere 
zurücklies. Prags Einwohner öffneten dem 
Herzog von Bayern dieYTlföre, und: bezeigten _ 
die: ‚demüthigste Bereitwilligkeit, dem Kaiser 

’
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.  als.ihrem Könige zu huldigen. Die daselbst 

18. Novbr.anwesenden Stände erschienen vor dem Sieger, 
= ‚schworent dem Kaiser‘ als ihrem einzigen recht- 

mässigen König den Eid der Treue, entsagten 
allen wider ihn geschlössenen Bündnissen, und 
‚beeiferten sich, die darüber von Ungern; Öster- 

_ reicherni, Mährern, Schlesiern ind Lausitzer 
empfangenen Urkuüden auf das Vollständigste 
auszuliefern. Ihrem Beyspiele folgteii die Mäh- 

. rer; später die Schlesier.-. Die Jesuiten wur- 
den. alleithalberi triumphireiid eingeführt; und 

- hiermit gläubte mari die katholische Religion 
wieder herg: stellt zu habeii ®). 

. 16. Novbr. Acht ‚Tage‘ nach der Schlacht ermahnte 
Bethlen: in. einem Sendschreiben die Böhmi- 
schen und Mährischen Stände zur Standhafiig- 
keit.und Buüidestreue,, zur Sammlung und Ver- 
einigung ihrer noch übrigen Sıreitkräfte' mit 
den seinigen. Zu spät; entmüthet ; hatten sie 

sich bereils ihrem Schicksale unterworfen, Er 
selbst verrieth einige- Besörgnisse, indem. er die 

18. Novbr.geheiligte Reichskrorie und die Kleinodien von 
Presbürg auf die Altsohler Burg bringen liess, 
„und auch herriach die ihm geschelienen Anträge 
zu , Friedensunterhandlungen bereitwillig an- 
‘nahm; ungeachtet kurz vorher des Königs Both- 
schafter, Ludwig von Molardt mit seinem 
zahlreicheii Gefolge von Constantinopel zurück- 
kehrend, nach Presbürg gefangen war einge- 
bracht worden; Franz Batıhyäny die Gün- 
ser Burg: in nächtlichem Überfall eingenommen, 
den. Burghauptmann Christoph Hagymäsy 
ie .— 

x LET 

a) ‚Fhegenkitler Thh IX: S. 1011 f. A dlzreiter 
pP. I. Lv. 77 »: Lotichius, Rer: Germ. L. VI 
P. 207 sqq Zawodz y Diar. MS. ]. c. p. 650 
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gefesselt nach Presburg gesandt); und der17r. Neubr:. 
. König durch ein Edict an Ungarns Stände 10. Dechr. 
und Reichssassen, diese unter Versicherung 
seiner Gnade und Verzeihung zum Abfalle von 
Bethlen, ermahnet; dessen Ränke, 'Treulosig- 
keiten, Gewalithaten mit diplomatischer _ 
Wahrheit dargestellt; alle Hatidlungen und Ver- 
ordnungen der Landisge zu Presbürg und zu 
Neusohl für aufgehoben, ungültig und nichtig 
erklärt; deni Bethlen den Titel Fürst yon 
Ungarn abgesprochen hatte b); - 3. C. 1621. 

Ohnie_beyderseitige Einstellung der Feind- ' 
seligkeiten wurden die Unterhandlungen zu 
Haimburg angefangen. Verordnet dazu waren 
von. Seiteni des. Königs: Graf von Salm, Le- 
onard Graf von Meggau, Siegfried von. 
Breuner, der Koloczer Erzbischof Valen- 
tinus Lepes und Niklas Eszterhäzy; von 
Seiten Bethlens: Sigmund Forgäcs, Si- 
mon Pecsi, Andreas Jaküussics, Paul’ 
Apponyi und Joseph Sandör: Den Mitı- 
ler machte der Französische Bothschafter Lud. 
wig des XIII. Die Unterhandlungen dauerten, 
theils durch die Lästigkeit der gegenseitigen 
Forderungen, theils durch Bethlens getlis- 
sentliche Verzögerung, theils auch durch des 
Französischen Buthschafters Zweyzüngigkeit bis _ 
gegendas Osterfest ;und wurden ohne irgend etwas 9, Aptil, 
zu entscheiden, plötzlich abgebrochen, als Jo-: 
seph Rimay dem Fürsten die Versicherung - 
von der Pforte brachte, funfzehn tausend Mann 
seyen zu seiner Hülfe beordert. 

  

a) Zawodzky Diar. MS. 1. &..P. 651: 658. Pethö p: 192. 
b), Ferdin. II: R. Edictum ap, Ka:y Lib. UL p. 240. 
Miller Bechlenii Pzincipat. p. 212 sgg. m '
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0. Dizwischen. - hattem:: beyde . Parteyen im 

5. Felde.sich. gegenseitig allen möglichen‘ Schaden 
. zugefügt. . Graf Bwequoi nahm -Szkalitz ein, 
weil Stanislaw Thurzo zum. Feldhaupt- 

un mann jener ‚Gegend. bestellt, mit der- Besstzung 
..8. Januar.die‘ Flucht: ergriffen: hatte. Dagegen wurde 

Daniel. Eszterhäzy, .in geheimen. Anschlä- 
- gen mit dem «königlichen Feldherrn betrofien, 

gefangen. genommen. und zu T’yrnau in: Ver- 

haft: gesetzt. Stephan; Horväth: heerte und 
-+  pliinderte im Mährischen ‚und Österreichischen 

, 4. Febr. Gränzgebieihe, 'und- steckte. gegen fünfindzwan- 

zig Marktllecken . und Dörfer in Brand, wäh- 

23. Febr. rend .die- Ungrische ‚Besatzung die Felsenburg 

.Deven unweit Presburg dem Grafen Buequoi 

überlieferte. Einige: Wochen darauf: empfing 

‚26.Märi. Bethlen zu T'yrnau eine Ehrenbothschaft mit 
prächtigen „Bogen, Köcher und Pfeilen. zum 

Geschenke von dent. Nogajer Tataren - Chan. 

Beihien benutzte. diese.'Gelegenheit ihn zur 

"1. 4pril. Waffengesellschaft einzuladen. Er.rühmıe sich, 

in. einer Anzahl von Schlachten über: dreyssig 

tausend seiner Feinde. getödtet zu haben; noch 

stehe er mit zweyläusend berittenen Lanzen- 

“irägern und zwey tausend: Mann Fussvolk gerüs- 

let; funfzehn tausend Mann erwarte er von der 

Pforte, dreyssig tansend von Böhmens vertrie- 

 . „benem Könige;: wollte. sich nun auch der Chan 

- _ an:der Spitze von zwanzig-tausend Mann Rei- 

tercy mit ihm verbinden, so könne: er ihm, 

grossen Zuwachs des Ruhmes; seinen Haufen, 

Gold, Silber und Sklaven in Menge zusichern °). 

  

@) Bethlenii Litterae ad Chamum Tatarorum. Tymar. 
4. Apr. 1621. ap. Pray Epl. Procer. P. II, p. 371.
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Sey es, dass Bethlens Unterhandlungen 

mit der Pforte und mit dem. Tartaren-Chan- _ 
seinen Anhängern aus dem Magnatenstande - 

'missfallen haben; oder dass sie sich von dem 
Könige mehr, als von dem Siebenbürger Für- 
sten versprachen; oder auch, dass der rechtliche 
Sinn lebendiger in ihnen erwachte; genug sie 
suchten, heimlich, und erhielten Verzeihung 

“ von dem Könige. Also thaten Sigmund 
Balässa, Georg Sz&csy, Thomas Bos- 
nya und Stephan Pälffy; so Sigmund 
Forgäcs, der von dem Haimburger Congress 
sich geradezu nach Wien verfügte, und dem 
Könige huldigte; und Simon Pe&csy, welcher 
als Bethlens Reichskanzler gegen seinen Für- 
sten sich halte bestechen lassen, zu Gröss- 
wardein in Verhaft genommen und in Sieben- 
bürgen gefangen gesetzt wurde. Sigmund 
Balässa trieb nun unter dem ehrbaren Deck- 
nıantel der Treue gegen den König, Strassen- 
räuberey auf den Herrschaften der Thurzo-- 
ner und anderer Anhänger Bethlens; Ge- 
org Szecsy nahm die Füleker Burg für den 
König ein, und liess die ganze Besatzung des 
Fürsten niederhauen, nahm den unbewaffneten, 
krank nach Hause reisenden, Franz Rhe- 
den gefangen .und liess ihn im. Gefängniss ster- 
ben. Dieser Abfall der Seinigen bewog den : 
Siebenbürger Fürsten dieKrone und die Reichs- 
kleinodien von der Altsohler Burg, weg mit 
sich-nach Kaschau zu nehmen, und sie her- 
nach auf der Ecseder Burg verwahren zu las- 
sen. Für den Abfall blieb er nicht ohne eini-. 
gen Ersatz. 

Sein treuer Parteygänger Franz Bat- 
Ihyanyi that den Verfechtern der königlichen 

VII. Theil. 36 - | 
,



I 

—_ .562 _ 

Herrschaft‘ in dem Gebiethe des rechten Do- 

'nauufers. manchen empfindlichen Abbruch. 

- Raimbold. von Colalto.und Niklas 

Eszterhazy hatien ‘Güns, Körmönd und 

Rechnitz dem Könige ‘wieder. unterworfen. 

Hier verweilte und’ belustigte sich Colalte, 

“ wähnend, er habe ‚sein Tagewerk _ vollbracht. 

Aber Batthyanyi verstärkte sein Waffenvolk 

„mit Ungern und Türken, bezog. bey Güssing 

- „ein ‘ verschanztes Lager, "schwächte durch. täg- 

“liche Überfälle und’ glückliche. Gefechte Co- 

‘lalto’s Marinschaft, und vereitelte‘ auch des- 

sen Hoffnung ‚auf die Croatische, Mannschaft, 

welche ihm zu Hülfe im Anzuge ‚war; denn 

bey einem nächtlichen Überfalle wurde diese 

in_ ihrem. letzten . Nachtlager von - Batthyä- 

‚ni’s Leuten grössten Theils niedergemacht: ihr 

Befehlshaber Malagrudies, und ihre Haupt- 

leute Georg Patachich, Stephan Orgo- 

'yani,. Franz Caspari und. Sigmund 

Orechoczi mussten gefangen nach Güssing 

wandern. Nun räumte Colalto Körmönd 

wind’ Rechnitz,, verstärkte, die Günser Besatzung 

und zog sich“ mit Eszterhäzy eiligst nach 

Österreich zurück. ‚Batthyänyi nahm die 

"verlassenen ‚Plätze in, Besitz ,. doch nach langer 

“und vergeblicher Belagerung der Günser Burg, 

würde er im gew agten Sturme von der tapfeın 

Besatzung | mit grossem Verluste zurück : ge- 

schlagen. Dennoch waren seine Ungrischen 

. und Türkischen Haufen noch zahlreich genug, 

um das ganze Gebieth zwischen Wien und 

Neustadt, auszuplündern, zü verheeren und dur ch 

Wegführung der ' Einwöhner zu entvölkern °) 
|— 

a) Zawodzk: - Diar. MS: lo. 688. 662. 67 Perhö 
” Magyar Kronika p. 192 sqg- Pr ” 1.



Unterdessen hatte Buc-quoi .sich ders. Zprit— 
Presburger Stadt und des Schlosses bemächti- 6: May. 
get. Am zehnten Tage darauf führte er seineis. May. . 
Heerscharen _nach. Neuhäusel, verbreitele im. 
-Marsche auf allen Seiten. Schreck ‚und. Entset-. 
zen, steckte Reise, Sanct Geörgen, Pösing und 
Modern ..in Brand, und nahm der Tyrnauer 
und Schintauer freywillige Unterwerfung an. 
Nachdem er über die Väg gegangen war, be- >. 
orderte er die Herren Stephan Pälffy und 4, Junius. 
Thomas Bosnyäk mit einigen tausend Deut- - . 
schen und Ungern gegen Fülek, von dort aus 
in die Bergstädie, um, sie dem Könige zuu- _ 
terwerfen.. Diess wollte Sigmund Forgäcs 
bloss durch Befehle und Drohungen bey dem 
Adel der Trencsener Gespanschaft bewirken, 
und er war des Erfolges- schon ziemlich ge- 
wiss, .als Niklas Abäffy mit dreytausend3s. Junius, 
Heiducken hineilte, um Bethlens Herrschaft 
daselbst, zu _ verfechten: Inzwischen erlitten 
Bälffy und Bosnyäk bey Neusolil eine gänz- - 
liche Niederlage;-beyde wurden gefangen und: 
gebunden nach Kaschau gesandt, ihre Haupt- : 
leute in die. Flucht gejagt, ihre Haufen theils 
zerstreuet, iheils von dem Landvolke erschla- 
gen: was sich davon wieder gesammelt hatte, et 
wurde aüf dem Rückzuge. bey Freystädtel von ° *.. 
Emerich Thurzo’s Mannschaft aufgerieben, 
oder. in die Väg gesprengt 2). : ot 

Um diese Zeit. standen Graf Bucquoi 
unl Sigmund Forgäcs noch immer vor 
Neuhäusel, schon ‘in die sechste Woche mit 

a) Bel Notit, Hung. N. T.I. p. 38. Zawodzknieo 
p. 697. 690. 692, 698. Lotichius, Libr, IX. p. 256, Pethö. 
lu c. 9.195 sqq. : w - 
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‘ „der. Belagerung ‘des ungemein festen ‚Platzes 
beschäftiget. Dort erkrankte: der letztere, wurde 

‚50. Juniusnach Tyrnau gebracht und ‘von einem. Schlag- 

- flusse hinweggerafft. Buquoi hatte ‚von dem 

‘ Belagerungsheere die Ungern und die Pohlen 
entlassen, damit seinen. Deutschen Söldnern 

der Ruhm der eroberten Festung und die Beute 

ungetheilt bliebe;. als aber in der siebenten 

Woche Stephan Horvath mit vier bis 

fünf tausend Huszaren und Heiducken zum 

"Ersatze angekommen war, und täglich mehr- 

mahls das Lager der Deutschen beunruhiget, 

sie zu kleinen Gefechten heraus gefordert, und 

.>...° immer mit Verlust zurück gejagt hatte, stellte 

'10. Julivssich Buquoi endlich selbst an die Spitze ei- 

niger Scharen, um mit Horvath den Kampf 

zu bestehen. Da wurde er in der Hitze des 

‚Gefechtes von Csongrädi’s Flintenschuss ge- 

-.... troffen, vom Pferde herunter gerissen, und 

"ı nachdem er-in wüthender Gegenwehr sechzehn 

Wunden empfangen: hatte, durch einen Lan- 

zenslich getödiet. Drey tausend seines Volkes 

blieben theils todt auf dem Schlachtfelde, theils 

wurden sie. gefangen genommen, und zum Ver- 

‚kauf an die Osmanen nach Gran und Oien 

. getrieben. on zu 

 Schmerzlich empfand Ferdinand den 

Verlust, seines tapfersten Feldherrn, dessen 

Stelle er nicht sogleich ersetzen konnte; denn 

Raimbald von Colalto hatte wohl viele 

Anmassungen ‘und. Ansprüche, aber wenige 

Einsichten in das Geschäft das er trieb: der 

Krieg war ihm Gewerbe, nicht Kunst. Wohl 
mahnten den König Dampierre’s und Buc- 

quoi’s Verlust, Pälffy’s und Bosnyak’'s 
Gefangenschaft an die Nothwendigkeit des Frie- 

x 
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dens; aber noch musste ‚Manches vorher gehen, 
ehe bei seiner unerschütterlich festen Sinnesart, 
der Gedarike- in ihm in Willen und Beschluss 
übergehen -konnte.  Tyrnau ging wieder für 
ihn verloren, denn Niklas Pälffy, Oberstera, Jalins 
‚der Besatzung, wurde von Johann Borne- 
misza mit dem Vortrabe des Bethleni- 
schen Heeres geschlagen.‘ Drey Tage daraufag, Julia. 
wurde die Stadt von Bethlens Hauptmacht 
beschossen, und die Bürger zwangen die kö- . 
nigliche deutsche Besatzung zur. Übergabe. "Anso. Jalins.- 
demselben Tage erstürmte Caspar Illy&es- 
hazy an Mährens Gränzen die Bramower 
Burg; aber in dem. Treffen‘ mit den königli-ı. August. 
chen Söldnern bey Olgya in der Insel Schütt, 
wurden die Ungern mit ihrem tapfern Führer 
Stephan Kalmeier fast ganz. aufgerieben. 
Diesen Verlust verschmerzte. Beihlen bey der 
Ankunft des Brandenburger Markgrafen und 
Jägerndorfer Herzogs, Johann Georg mit 
acht tausend Mann geflüchteter Böhmen, .Mäh- . 
rer und Sehlesier im Ungrischen Lager. Nacho. August: . 
einiger Tage Ruhe, wozu die gewaltige Über- 
schwemmung der ganzen Gegend am Jinken 
Donauufer nöthigte,. brach Bethlen mit. ge- 
sammter Heermacht auf, und lagerte sich vor 
Presburg in der Ebene unter den“ Weinbergen. 417. Augst.. 

Am dritten Tage besetzte er die Vorstädte undgs, August. 
liess das schwere ‚Geschütz gegen die Stadt 
aufpflanzen. Unter Tag und Nacht fortgesetz- 

“tem Donner desselben zogen Türkische. Hülfs-. 
völker in das Lager, nachdem sie bey Tsörtör- . 
16k in der Insel Schütt das Gefecht der Un- 
gern mit den königlichen deutschen Söldnern 
unterstützt hatten. Dort waren über tausend. August, 

Deutsche geblieben, der grösste Theil der
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Mannschaft gefan gen genommen und gegen tau- 

send Wagen, mit mancherley Mundvorrath be- 

m frachtet, erbeutet worden. ‚Zwey Ausfälle der 
dugust. - - . . >. ' _ en 

“ Besatzung aus der ‚Stadt-wurden zwar zurück 

geschlagen; aber der erste zerstörte einen Theil 

des Bethlenischen schweren Geschützes, der 

ändere kostete beyde Theile beträchtlichen Ver- 

lust ‘an Mannschaft. Kluge Sparsamkeit‘ mit 

dieser, und der Mangel an Schiesspulver und 

= Augs.Kugeln. nöthigten Bethlen, am eilften Tage 

0, die Belagerung Presburgs aufzugeben: Er liess 

einiges Fussvolk zur Befestigung ‘und Bewah- 
rung der aufgeworfenen Schanzen zurück, zog 

mit der Reiterey ab, und lagerte sich auf den 

Ebenen um Wartberg ‚herum. 
 " Jeizt war Beihlen ausser Presburg und, 

der Insel Schütt wieder von ganz Ungarn, so- 

‚weit es königlich war, Herr; hatte zahlreiche 

Heerscharen, von bewährten Feldobersten an- 

geführt, un@ Hülfsvölker, Fürsten, Grafen, 

Herren, welche entweder tlüchtig oder, geäch- 

“tet, zu ihrem eigenen Heil genöthiget waren, 

: lim getreu anzuliangen ‚und zu dienen. Dazu 

* 

konnte er mit Gewissheit auf tägliche Vermeh- 

rung seiner Anhänger rechnen, mit Männern, 

welche vor den in Böhmen von Ferdinand 

angeordneten Blutgerichten und vor dem. fana- 

tischen Eifer der Jesuiten zu ihm ihre Zuflucht 

- nehmen würden. Ferdinand eben so sehr 

"wegen der eigenmächtigen Achtserklärung wi- 

der Friedrich, als auch wegen seines un- 

mässigen, Alles übereilenden, nur die Zahl der 

Häuchler oder .der Märterer vermehrenden Be- 
‚kehrungseifers-in Böhmen den Protestantischen 
Fürsten und Ständen Deutschlands theils ver- 
hasst, theils des Strebens jnach willkürlicher 

n n



Herischerg gewalt im Reiche : verdäc htig; von 
dem nahen Übergange der Böhmischen Succes- 
sions- Fehde in einen deutschen Religionskrieg 
bedrohet; hatte -seinem siebzig tausend Mann 
starken Gegner in Ungarn nichts, als sein un- 

. begränztes Vertrauen auf: Gott, sein unstreitiges 
Recht‘, seinen beharrlichen Muth, und ein äus- 
Serst geschwächtes,,. schlecht geordnetes Heer 
entgegen zu selzen. Unter mehr als zwanzig 
kaiserlichen Fahnen waren kaum zweyhundert 
geharnischte Reiter, unter zwey Ungrischen 
Söldnerhaufen kaum unfzehn Huszären zu zäh- 
len; und unter den Scharen des Fussvölkes = 
auch nicht eine vollzählig zu,schen. . Dennoch ‘ 
bezeigte sich Bethlen auf geschehene Anfrage 
bey ihm zu “Friedensunterhandlungen. willig, 
und ‘übertrug dem Grafen Emerich Thurzo 
die vorläufige Berathschlagung mit Sebastian 

‘Lustrier, des Cardinals Dietrichstein,g, Sepıibr. 
und Andreas Verebelyi, des Graner Erz- 
bischofs Pazmäny Abgeordneten, über den-. 
Ort zur Zusammenkünft der beyderseits Bevoll- 
mächtigten. Näch Bethlens Wunsch sollte 
sie in Ungarn- geschehen; allein zu nicht ge- 
ringem Schaden für Mähren zog der Kö- 
nig Rabensburg in. Nieder.- Österreich vor. 
Bethlen- willigte ein, und die ersigenannten - 

Abgeordneten überbrachten ihm von Ferdi-yz. Septby. 

nand den Sicherngeleitsbrief für die Ungri- 

“schen Machtbothen, Emerich Thurzo, Jo- 

hann Sandor. und Stephan Kassay.. 
*Da vorläufig keine Waffenruhe ausbedun- 

gen war, brach Bethlen aus dem Lager beyas. Septbr. 

Wartberg. mit gesammter Heermacht "gegen 

Mähren auf; nahm Skalitz durch schnelle Über-2. Septbr. 

gabe, zwey Tage darauf auch Strazmtz in Be-30. Sepıbr.
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sitz, und zog längs der March gegen Ungrisch- 

12. Octbr. brod hinauf, wo er Lager fasste, und dem 
 * Markgrafen von Brandenburg-Jägerndorf, wel- 

‚cher inzwischen Leipnick gewonnen liatte, und 
von einigen königlichen Scharen in dem Schlosse 

.... belagert wurde, einige Haufen Ungern, Hei- 
© ducken und Türken zum Entsatze sandte. Von 

_ diesen wurde hernach die ganze Gegend bis 
“Sternberg hin verheeret, ausgeplündert und ent- 

völkert,. ohne dass ihneti Maximilian von 
, Lichtenstein mit seinen vier tausend Mana 

einigen Abbruch zu thun vermochte 2). 
° Unterdessen hatten der Cardinal und Ol- 
mützer Bischof Franciscus Dietrichstein, 
Peirus Päzmäny, Siegfried Breuner, 
'Baimbald von Colalto und Niklas Esz- 
terhäzy des Königs Bevollmächtigte in Über- 
einkunft mit Bethlens Machtbothen Rabens- 
burg, ungemächlicher Wohnungen wegen ver- 

2. lassen, und Nikolsburg zu ihrer Zusammen- 
14. Octbr.kunft gewählt. Drey Tage vor Kreutzerhöhung 

begannen die Unterhandlungen und dauerten 
bis Ende des Jahres. Eine schlimme Vorbe- 
deutung für den Erfolg derselben schien Eini- 
gen, dass gleich in den.ersten Tagen Eme- 
rich Thurzo, die Hauptperson von Beth- 

19. Octbr.]ens Seite, in. der Blüthe seines Alters starb; 
- seine Stelle wurde dutch Stanislaw Thurzo 
" ersetzt. ” 

„76.1622... - Zu Anfang des Jahres wurde der von bey-' 
6.7.Jan. den Theilen bestätigte Friedensschluss verkün- 

diget. Kraft: desselben versprach der -König 
Allen, die von ihm abgefallen waren, völlige 

> 
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Verzeihung,._ und den. Ständen Ungarns über 
haupt genaue Beobachtung aller Gesetze, Re- 

ligionsfreyheiten und übrigen Vorrechte, wie 
sie im Wiener Frieden, in den- Reichsverord- 
nungen vor und nach des Matthias Krönung, 

und in.den ihm selbst vor seiner Krönung vor- 
gelegten Bedingungen waren festgesetzt wor- 
den. Magnaten und Grundsassen, welche wäh- 
rend’der Unruhen ihre Güter verloren halten, 
sollten sie wieder erhalten. Bethlen sollte 
den königlichen Titel ablegen, und die Reichs-- 
krone mit den Kleinodien zurück stellen, auch 
alle, diess- und jenseits der Donau von ihm 
besetzten Gespanschaften,. Städte und Burgen 
räumen. Dafür versprach ihm der König die 
Schlesischen Herzogthümer Oppeln und Rati- 
bor, ein Jahrgeld von funfzig tausend Gulden 
zur Unterhaltung der Besatzung in den ihm 
verliehenen Burgen; die Herrschaften und Bur- 
gen Munkäcs, 'Tokay und Ecsed, als Unter- 
pfand für: die Summe yon fünfmahl. hundert 
tausend Gulden; Erhebung: in den Fürstenstand 
des heiligen Römischen Reichs;- und lebens- 
länglichen Besitz der Gespanschaften Abaujvär 
mit der Stadt Kaschau, Beregh, Zemplen, Bor- 
sod, Szabolcs, Ugocs und Szathmär, mit den 
Bedingungen, dass die Clerisey in . denselben 
ihre Güter, und die katholischen Laien völlige 
Religionsfreyheit wieder erlangen; dass der 
König das Patronatrecht und die Landeshoheit 

behälte, das Recht der Bestätigung über die 
dem Fiscus heimgefallene, vom Fürsten ver- 
liehene Güter ausübe; und dass diese Gespan- 
schaften ihre Machtbothen, mit Wissen des 
Fürsten, zu den Landtagen senden, nnd auch 
die daselbst grundsässigen Magnaten dabey er-
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‚schemen söllen 2). Näch dem 'Tode des Fürs- 
_ ‚ten fallen diese 'Gespanschaften sogleich an 
den. König,. oder. seinen rechtmässigen Nach- 
folger zurück, worüber auch die Stände Sie- 

benbürgens urkundlich den - König ünd_ seine 
"Nachfolger versichern, und aller: Rechte und 

Ansprüche darauf sich begeben sollen. 
_- Dieser Vertrag wurde nicht genau voll- 

- zogen. Die von dem Könige abgefallenen Mag- 
 naten, Reichssassen und Städte gewannen da- 
‚ durch nichts 'als.das Versprechen der Verzei- 

.-- "hung; Bethlen nur das, was er bereits be- 
'sass, die sieben Gespanschaften und die drey 

Pfändherrschaften. Die Schlesischen zwey Her- 

zogthümer wurden ihm zwar gerichtlich-über- 

geben, allein zum Besitze derselben kam er 

nie. Der Erzherzog Carl,“des Königs -Bru- 

der, der sie für seinen Erbantheil in Österreich 

von Ferdinand eingetauscht hatte, behielt 
sie bis an sein Ende, und. verniächte sie des 

.. Königs-ällestem Sohne, Dagegen liess Beth- 

‘16. März,len Mittwoch nach Judica den königlichen Ab- 

geordneten Joannes‘Pyber, Bischof von 

_ Grosswardein, Stephan Osztrosics und 

Emerich Czobor, in Kaschau die Gespan- 

schaften Ungh, Torna, Zips, Säros und die 

Städte Lentschau, Eperies, Zeben und Bartpha 

20, März.pünktlich übergeben. Am Palmsonntage über- . 

lieferten ihnen in seiner und mehrerer Magna- 

ten Gegenwart die zwey Kronhüter, ‚Peter 

Revai und Paul Räköczy, die Krone mil 

- den Reichskleinolien, welche. unter Begleitung 

r 
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"von hundert Reitesn auf die Preriesener Bürg. 
gebracht, und daselbst verwahrt wurden %), Bis- 
zu dem nächsten Landtage, ‚den Ferdinand 
‚am Montage nach Rogate in Ödenburg, Zur 2 May. 
grössten ‚Freude der Stände, in eigener Person 
eröffnete. Da wurde der Augsburger Confes- 
sions— Genoss, Stanislaw Thurzo, ‚mit 
grosser Stinimen-Mehrheit zum Palatin erwäh- 4 Junius. 
let ;‚ Paul Apponyi an die Stelle des ver- ° 
storbenen Peter Revaı zum Kroönhüter er- 
nannt; die Krone mit den Reichskleinodien ' 
von Trenosää abgehohlt und des Königs zweyte 
Gemahlinn Eleonora Gonzaga "gekrönet; 2%; Jul, 

worauf das heilige Palladium des. Ungrischen 
Königsthumes: und der - ‚Ungrischen Ständever-. 
fassung, wieder an seinem allen Verwahrungs- 

orte: im Presburger Schlosse nieder gelegt 
wurde, \ 

Mittwoch vor- Frohnleichnamsfeste wären 2, May, 
‘den Siänden die königlichen Anträge eröffnet 
worden; sie waren alle zur Befestigung des, 
Friedens mit der Pforte und zur Wiederher- - 
stellung der Ruhe, der Ordnung, der Eintracht 
und des Wohlstandes im Reiche hingerichtet, und 
wurden folgsam von den Ständen angenommen. 
Nur das wirklich heilsame. und gerade das. 

nothwendigsie Verlangen des ‚Königs, nach ei- 

nem Organischen Gesetz ‚über die. Successions- 

Ordnung im Reiche, zur Verhütung aller Un 

ruhen, Verwirrungen und- Spaltungen- bey; 

Thronerledigungsfällen, mochten sie nicht erfül- 

len, und eben so wenig gestatten, dass er dem 

- 
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'Palatin zwölf Herren zur Beylegung der Be- 
.„schwerden- mit gleicher -Gewait beyordnete; 

> dagegen verlangten sie, dass die katholische 
s0.May-Clerisey, so oft sie die Reichsgesetze oder die 
AFulius, vertragsmässige Kirchenfreyheit der Dissiden- 

ten verletzen würde, der Gerichtsbarkeit und 
der. Bestrafung des Palatins sollte unterworfen 
seyn. Darauf versicherte Ferdinand .die 

= Hoheit über die Bischöfe und Prälaten in: al- 
len kirchlichen Angelegenheiten stehe nicht 

I... ‚ihm, sondern ‚dem Papste zu, an diesen möch- 

‚2 ten sie sich wenden, er selbst wolle demselben 
'. ihren Wunsch durch eigenhändige Zuschrift 
' = empfehlen. Diess brachte die Augsburger und 

Schweizer Confessionsgenossen. in der Ver- 
sammlung. für. dies Mahl zu klugem Schwei- 
gen; und auch ihre Forderung, dass die Croa- 
tisch - Dalmatischen Gränzfestungen von: den 
Deutschen Besatzungen geräumt werden, gaben 
sie auf, nachdem ihnen der König angedeutet 

. hatte, das Deutsche Reich ‚würde die nöthigen 

"Türkensteuern‘ sogleich einziehen, sobald er 

die Gränzfestungen‘ den Deutschen entzöge;, 

und sie beruhigten sich mit seinem Verspre- 
chen, er wolle :in den Reichshofratih zwey 
Ungrische Magnraten aufnehmen, welchen ob- 
liegen soll, darauf zu sehen, dass die Türken- 
steuern des Deutschen Reiches wirklich auf die 
"Unterhaltung der Gränzen verwendet werden. 

Da nun auch ohne "alle Widerrede die 
dem ‚Könige bey seiner Krönung vorgelegten 
Bedingungen und der Nikolsburger Frieden in 
das Reichs- Decret eingetragen, dadurch zu- 
gleich der Wiener Friede mit den vor und 
nach des Königs Matthias Krönung festge- 
setzien Artikeln bestätiget wurden, so war: die-
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ser Landtag seit langer Zeit der ruhigste; und 
man schied Donnerstag nach Mariä: Himmel- 
fahrt in Frieden von einander, nicht ahnend, 
dass des Königs Feuereifer für das katholische 
Kirchenwesen, und sein Streben nach. unbe: 
schränkter Herrschaft im Deutschen Reiche 
bald wieder auch in Ungarn ein neues Krieges- _ 
feuer entzünden würde Der Zunder zu ‘die= 
sen Jag schon in der Nikolsburger Friedens.- 
urkunde; der. König hatte darin dem Sieben- 
bürger Fürsten Geldsummen versprochen, de- 
ren er nicht entbehren konnte; und Herzog- 
ihümer, welche sein Bruder, der Erzherzog 
Carl, zu ‚räumen sich weigerte. Dagegen 
hatte-Betlilen alles zurück gegeben, was ihm : 
durch das Waffenlos zugefallen war; und nichts 
dafür erhalten, als die Nutzniessung eines Ge- 
biethes mit sehr. beschränkter Herrschaft, über 
welches er vor dem Friedensschlusse Herrscher 
‚wär, und welches ihm der Königin seiner 
bedenklichen Lage durch Waffengewalt schwer- 
lich würde entrissen haben, Es war sodann.‘ 
auch ohne Wankelmuth und Treulosigkeit ‘von : 
Seiten Bethlens, natürlich, dass des Königs 
Feinde 'an ihm: sogleich einen :bereitwilligen _ 
Bundes- uud Waflengenossen fanden. 

Ferdinand glaubte nach Entlassung .des 
Landtages, Ungarn sey nunmehr völlig be- - 

‚ ruhiget, und. er könne sich. jetzt seinem vor- 
gefassten Ziele, Ausrottung des Liutherischen 
und Calvinistischen Kirchenwesens in allen 
Deutschen- Staaten, mit raschen Schritten nä- 
hern.. In Böhmen und Mähren fand die Aus- 
führung seiner Entwürfe weder Schwierigkei- 
ten, noch Widerstand. Die Bluturtheile über 
die vornehmsten Theilnehmer an der Empö- 

12. August,
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. zung: werden. von ihm -nach Verkältniss ihres. 
"Antheils .in. lebenslängliche oder dreyjährige 
Gefängnissstrafe und Einziehung ihrer. Güter 

“verwandelt; die Augsburger und Schweizer Con- 

. fessionsgenossen mit. ihren. Predigern. aus dem 
. Octbr.. Lande gejagt,. die Vorrechte der Stände. und 

Unterthanen aufgehoben; ; ohne dass die. katho- 

“lischen ‚Stände, "die Einen von Furcht entmu- 

. ihet, die Andern durch Schenkungen gewonnen, 

> 0. ses wagien, dagegen Einspruch - zu ihun. Den 

grössten 'T'heil der eingezogenen‘ Güter vergab 
\er an.die Jesuiten,, und. an die höhere Cleri- 

sey, einige an ‚katholische Landherren ‚die 

‚wenigsten ‚wurden "zum Vortheil der Kammer 

--* verkauft: seirien. durch” grosse Aufopferungen 

und: ‚entscheidende, Waffenthaten höchverdienten 

Feldobersten Albrecht von Waldstein 

9. Septbr. erhob. er zum Herzoge. von Friedland. 

Also konnte Ferdinand in seinen wie- 

der: ‚eroberten Erbprovinzen Ünterthanen züch- 

Aigen, welche gleich unbändigen Kindern be- 

herzte Männer wider ihn spielen-wollten, und 

‘schon. nach dem ersten Ruthenstreiche des 

“Schicksals sich feiger demüthigten, als er es 

„erwartet hatte. Doch anders wirkte sein ei- 

1.C. ” 1698. genmächtiges Verfahren in dem deutschen 

. Reiche. ° Dort waren seine Machtschritte, de- 

ren kräftige und: folgerichtige Fortsetzung bis 

zum: Ziele er von seinem Nachfolger schwer- 

lich erwarten konnte, die nächste_und letzte 

Vorbereitung zu der verderblichen Trennung 

zwischen dem nördlichen und 'südlichen Deutsch- 

land, und zu allen Unheil, das aus dieser 
Trennung bis auf unsere Tage erfolgen musste. 
‘Es war. gewiss’ nichts weniger als Rache, es 
war beherzter Schritt zur Ausführung eines 

Sr
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durchdachten; weit hinaus berechneten, Planes, 
dass er nach. der‘ Prager. Schlacht als Richter 
in seiner eigenen Sache den aus Böhmen flüch- 
tigen Gegenkönig Friedrich, der ausdrückli- 
chen Vorschrift der Wahlcapitulation. zuwi- 
der 2), weder vorgeladen, noch. gehört, ohne 

“die Churfürsten zu Raihe ‘zu ziehen, eigen- 
mächtig, willkürlich und gewaltthätig als. Ver. 
ächter und Verletzer der ‚königlichen Hoheit 
und Majestät, Verbrecher des gemeinen, aus-. 
gekündigten -Landfriedens, und anderer heilsa-. 

- men Reichssatzungen in die Reichsacht erklärt 
hatte. Friedrich. hatte als Churfürst, von 

dem: Kaiser, sondern dem Könige von Böhmen 
die Krone streitig gemacht; gegen den. Kaiser, 
und das Reich sich: nicht: vergangen, noch den 
Landfrieden, der sich“ auf Böhinen, nicht er- 
sireckte,, verletzet, 

Nachdem. der Geächtete aller : seiner Lin- 
‚der beraubt war, so. wagte Ferdinand, "noch. 
einen kühnen Schritt zu seinem "grossen Zwec- 
ke, das kaiserliche. Ansehen zu unumschränkter 
Macht im deutschen Reiche zu erheben. Auf 
dem Regensburger Für. stentage übertrug er, seiner 7. Januar 
geheimen Zusage gemäss, die Pfälzer Chur- 
würde seinem eifrigen ‚Bundesgenossen und Ver- 

fechter Maximilian Herzog von Bayern. Da, 
der König von Spanien ihn nachdrücklich da-, 
von abgemahnet hatte; so schrieb Ferdinand 
an ihn eigenhändig: „Wenn wir im; ‚Churcol- 
legium eine katholische Stinnme mehfr;haben, 
als bisher ‚so können wir auf immer  siehen 

0) Wahleapitulation K. Ferdinauds des IL, Art, %6. bey 
Londorp Thl. I. 5. 703, \ oo 
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seyn, dass das Reich in den Händen der Ka- 
‚tholischen, und allem Ansehen ‘nach bey dem 

"Hause Österreich bleiben werde, zu dessen Er- 

‚'hebung der Herzog yon. Bayern aus Dankbar- 

keit für die ‚von einem Kaiser aus diesem 
Hause erhaltene, so’ ansehnliche ‘und hohe 

Würde,:gern mitwirken wird“ ®). Diess kai- 
serliche Schreiben und einige Briefe, in wel- 

-chen die päpstlichen Nuncien den Kaiser höchst 

_ zudringlich zu jener Machthandlung aufforder- 
:ten, waren von den Kriegesvölkern des Grafen 

Mansfeld aufgefangen, und sogleich öffentlich 

. bekannt ‘gemacht worden. Es geschah denınach 

bald, was man von dieser Entdeckung gefürch- 

“ tet ‘hatte. ‘Schon auf ‘dem Fürstentage wurde 

dem Kaiser nachdrücklich widersprochen; zwar 

"billigten die katholischen ‚Fürsten sein Verfah- 
ren; aber die Bevollmächtigten von Chursach- 

sen, Churbrandenburg und der persönlich an- 

“ wesende Landgraf von Hessen Darmstadt er- 

‚klärten es für widerrechtlich und verderblich. 

Weder sie, noch der Pfalzgraf‘ von Neuburg 

wohnten (der sogleich ‘vorgenommenen Beleh- 

nungsfeyerlichkeit bey; enthielten sich auch dem 

neuen Churfürsten Maximilian Glück zu 

wünschen; und selbst der Spanische Gesandte 

hielt sich von derselben entfernt, um das Miss- 

fallen seines Monarchen an des Kaisers Macht- 

unfug anzudeuten b). 2 

Unvermeidlich war nun die Verbreitung 

des Krieges durch ganz Deutschland und die 

‘Wiedeterfeckung in Ungarn. Dort verfocht 
. Du er vr vi 
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. Ernest von Mansfeld. Friedrich’s Sache 
im Elsass und ‘in der ‚Unterpfalz. Georg 
Friedrich, Markgraf von-- Baden Durlach, _ 
vereinigte sich mit ihm .an der Spitze von 
Tunfzehn tausend Mann, wurde aber bey 
‘Wimpfen von Johann Tilly geschlagen. Glei- 
ches Loos traf den Herzog Christian yon: : 
Braunschweig bey Höchst; aber nicht so, 
wie jener, hatte er seinen Muth und Fried. 
rich’s Sache--sinken lassen; er. stiess mit dem - 

Rest. seiner ;geschlagenen‘ Haufen zw Mans- =- 
feld. Nachdem aber Friedrich, in eitler 
Hoflnäung einer Aussöhnung mit dem Kaiser, 

‘sich seiner .beyden Bundesgenossen. entlediget: 
hatte: so setzten sie ‚nunmehr lediglich zur 
Vertheidigung der Reichs - und Kirchenfrey- 

heit ihre Heerzüge fort, und ‘traten zu diesem. - 
Zwecke auch mit Gabriel Bethlen in Ver. 
bindung, Dieser brach am :Vorabende desi4. August. 

Festes Mariä Himmellahrt - von Klausenburg 
mit achtzig tausend Mann Ungern, Türken 
und Tartaren auf. Die verbreiteien Fehdebriefe 
bähnten ihm den Weg durch Ungarn... Er 
klagte, dass ihm von den zugesicherten Geld- 

“ summen noch nichts bezahlt, der Besitz der 
.. Herzogthümer Oppeln und Ratibör nicht ein- 
geräumt worden sey. Der König sollte leisten, 
wozu. er sich durch den Nikolsburger Frieden 
verpflichtet hatte, er. sollte die des Larides. ver= 
wiesenen Böhmen in ihre Würden und Güter 
wieder einsetzen, sollte heiligen Verträgen .ge- 

mäss, den Ungern, Böhmen und Mährern freye 
Ausübung ihres Kirchenwesensgewähren, so sollte ‚ 
er sich zurück ziehen, wo erher gekommen war?) _ 

» . 
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‚+ i-. Ohne Widerstand: nahm er die festen Bur- 

. gen: Szendrö, Fülek, 'Leva und alle. Bergstädte 

in" Besitz. . In den letztern fand er an dem 

reichen Münzvorrathe das 'wirksämste Mittel 

- zu seiner, Verstärkung. Sein Vortrab nnter 

Stephan Horväth's Anführung rückte vor 

5. Ostbr. 'Tyrmau und. forderte Übergabe; aber sie ward 

verweigert, weil Rudolph Te uffenbach 

“ mit'zwey tausend Mann deutscher Söldner im 

Anzuge war. Horvath ging diesen entgegen, 

griff ar; schlug und jägte sie auf den mit dich- 

‘ter. Mauer iumgebenen Kirchhof in Bogdanöez, 

wo sie.dennioch nach der tapfersten Gegenwehr 

‚sich: ergeben müssten; Inzwischen war Beth- 

len mit gesammter Heermacht angekommen 

und in Tyrnau eingezögen: Dort musterte er 

seine Haufen ünd sandte einen Theil derselben 

voraus tiach Mähren, den anderü nach der In- 

‘sel Schütt, der dritten nach Österreich und 

Steyermark zur Verheerung. Er selbst blieb 

- mit vierzig fauserid Mann in Tyrnau zurück, 

um Presbürg zu beunruhigen. Die von ihm 

abgeordrieten Haufen vollzogen seinen Befehl 

so pünktlich und. so. gräulich, dass der König 

schon im Begriffe war, mit seiner Familie 

sich nach Tyrol in Sicherheit zu begeben; 

wenn etwa die wider Bethlen mit neun tau- 

send Mann ausgesandten, der Markgraf von 

' Montenegro, Hieronymus Caraffa und 

Albrecht von Woaldstein geschlagen wür- 

den. Das Gerücht vou ihrer Ankunft bestimmte 

den Siebenbürger Fürsten Tyrnau zu verlas- 

sen und ihnen entgegen zu ziehen. Horvatlı 

‚hatte bereits alle Pässe nach Österreich, Mäh- 

ren und Schlesien, auch alle Furten über die 
March besetzt und befestiget, um seinem Fürs-



ten’ den 'Heerzug über ‚den. Fluss: zu sichern 
Caraffa, von: Bethlens überlegener:Macht; 
unterrichtet, wägte es nicht, im oflenen-Felde - 
in. ein ‚Treffen mit ikim sich einzulassen... Er. 
‚bezog bey Göding. zwischen dem ‚Teich und: 
dem Morast ein verschanztes:Lager,; um dem: 
Feinde, wein er die; von.:der Frönte: Eine. 
Meile weit entlegene.Laiidstrasse gegen Brünn _ 
hinauf zöge, in den Rücken zu fallen. Allein, 
Bethlen ging ‘gerade aut ihn los und forderte 
ihn zur Schlacht: Da Caraffa sie Yerweii 
gerte, ümzingelte 'der Fürst. :das Lager ‚schnitt 
ihm alle Zufuhr ab, beunruhigte die. fest .EINL-, 
geschlossene Männschaft Tag ‘und Nacht, ‚schlug 
jeden Ausfall derselben mit empfindlichem: Ver- 
lust: zurück,.und.sandte einige Haufen Türken; 
die ärgstert. Verheerer und'.Plünderer,' tiefer: in 
das Land, Da kamen Jammer und: Elend: über 
Olmütz, ‚Brünn, . Kanitz, ‚Znaim ‘und -Iglau; 
überall brannten die Vorstädte, nirgends: war 
Schutz und Beschirmung, die Einwohner .und 
"unzähliges Landvolk würden gefangen zur Skla.. 
verey weg gefühlt, 2 ie unten 

Unterdessen hatten die Eingeschlossenen 
im Lager mit dem gewaltigsten Feind, mit:dem 
Hunger zu . kämpfen; denn so. haushälterisch. 
auch Caraffa und Waldstein in. täglicher, 
Vertheilnng des Mundvorrathes umgegangen: 
waren, so entstand dennoch tach ein. Paar! 
Wochen der: drückendeste -Mangel. Zwey 'Tage17. Novbr. 
endlich vor ‚Elisabeth versüchte Bethlen, die 
sieben: Wochen. lang ' Geängstigten, -Ausgehunf . 
gerten und ‚Entkräfteten zur Ergebung oder zur! 
Schlacht zu zwingen. Mit Tagesanbrüch liess: 
er mit hundert sechs und sechzig Kugeln die: 
Eingeschlossenen zu entscheidenden. Treffen oo 

7
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- zufen,;'worauf ‚diese: nur aus sieben Feldstücken 
. antworten: konnten. : Inzwischen. ordnete er 

seine ‘Scharen ‚stieg, selbst vom: Pferde, um zu 

=  "Fusse.' die. Schlacht zu..lenken; ‚und. weil er 

richt genug Reiterey zu haben glaubte, for- 

dert& er. auch von: dem 'Bosnier: Pascha mit 

den Seinigen abzusitzen und zu Fusse den 

. Kampf zu beginnen. .. Doch zum Glücke. der 

: Bedrängten verweigerte : dieser das 'Handge- 

menge zu Fusse, als . ungewöhnlich seinem 

‘Volke. Während. dieses :Zankes. bricht -Ca- 

raffa mit den Deutschen Söldnern in. keilför- 

miger: Ordnung zum Hintertheil' des Lagers 

hinaus, hauet sich durch :die Ungrischen "Wach- 

posten durch und entkommt in den nahe: ge- 

legenen Wald. Albrecht von Waldstein 

nit den: Wallonen ihm nach; aber die. Ungern 

sind: diesen schon im Rücken, sie halten Stand, 

fechten für. ihr Lager, "viele werden nieder ge- 

netzelt,. wenige 'entrinnen, die ‚übrigen werden 

in ‚ihre Zelte zurück getrieben, In dem .Au- 

genblicke, da der Sieg für Bethlen sich ent- 

.scheiden wiß, kommt sein zaghafter Kundschaf- 

ter angesprenget, meldend, der furchtbare Jo- 

hann Tilly nähere sich mit mehr als dreys- 

sig. tausend Mann zum ‚Entsalze. - Bethlen 

glaubt .der falschen Kunde, senket: das Schwert 

und gebiethet der Kampfwuth ‚der Seinigen 

Stillstand: Anstatt Tilly’s kommt der Palatiı 

Stanislaw Thurzo:mit kleinem friedsamen 

” Gefolge, um den Fürsten zu zweymonatlicher 

‘ Waffenruhe und "Gestattung der Zufuhr von 

“Mundvorrath in das: königliche Lager zu über- 
reden. Er findet bey dem klugen, im Hoch- 

gefühl seiner Geistesmacht leicht versöhnlichen 

21. Novir-Bethlen Gehör, und sein Befehl ergeht zum 

N



_ Rückzuge, | auf welchem Niklas Eszterhäzy;. 
Burghauptmann von Neuhäusel, die: voraus ei- 

‘Ienden Haufen der. Osmanen und. Tartaren 
am Neitraflusse drey Tage hinter einander fast 22— gr. 
gänzlich aufgerieben, : allen .Raub ‚ihnen ‚abge- -Novbr. 
nömmen, und gegen vier, tausend. Christen aus 
ihrer Gefangenschaft befreyet hat ?), 

Nach kurzem ‚Aufenthalt. in Tyrnau kehrte 
Bethlen nach Kaschau zurück. Schon frü- 
her hatten die Unterhandlungen über den Frie- 16. Decbr. 
‚den zwischen den: Bevollmächtigten : 'beyder: - 
Theile begonnen. - Des Fürsten : Bedingungen 
waren vertragsmässige Einräumung der Her: 
‚zoglhümer Oppeln und Ratibor; erblicher Be- - 
‚sitz der Bergstädte und der öbern Gespanschaf- 
ten bis.an Siebenbürgens Gränzen; Ersatz der 
‚Kriegeskosten . und Verleihung der Palatinat- 
würde in Ungarn. Ferdinand bewilligte nurgg, Nesbr. 

‚die erste; die übrigen verwarf er mit Unwil- 
‚len. Im: Gange der Unterhandlungen bewarb 
‚sich Bethlen’s Gesandter für seinen Herrn 
um des Königs jüngere Tochter Cäcilia, und 
machte. sogar Hoffnung, däss derselbe durch 
diese. Verbindung zu. dem katholischen- Kir- 
chenwesen übergehen dürfte; doch auf dem 
Antrage, dass Bethlen. mit dem Übergange 
den Anfang machen und der Erzherzoginn auf 
seinen .T'odesfall-Siebenbürgen versichern soll- -. 
te, erhielt der Gesandte die Weisung, von der). C. 1624 

Bewerbung. abzustehen 2). ‚Am- Michaelis 'Er- 8, Mey. 
scheinungsfesie wurde endlich der Friede ganz 

auf die Beding ungen des ‚Nikolsburgers ‚abge 

  

a) Perhö Magyar’ Kronika. p- 201 seq. Lotichins Rer- 
German..p. 365. Joann Kemeny in ger Gesch, seiner Zeits 
MS. bey Katona: T. XXXI, p: 3— d) Khevenhil- 
ler. Thl, X. $S. 167. Kemeny. MS. 'r Katona }, c. p: 8.
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‚schlossen, mit dem einzigen Vortheil für Beth- 
len,. dass ihm die‘ Burg. und die Herrschaft 

 Ecsed. .erblich für. das Bethlenische Ge- 
. ‚schlecht; die Bergstädte Nagybanya und Felsö- 
.- banya :seiner Person lebenslänglich zuerkannt 

wurden .?):. Schlimm, dass man ihm auch die 
zwey Schlesischen Herzogthümer selbst in der 
‚Friedensurkunde zusagte, mit dem entschiede- 
nen -Vorsatze, ihm den’ Besitz nie einzuräumen: 

26. Decbr. denüi sogleich als der Erzherzog Carl mit Tod 
” abgegangen. ‚war, wurden sie von’dem Könige 

an.: seinen eigenen. Sohn vergeben, 
3.0.4163... Nachdem im folgenden Jahre. auch der 
im May,.Zsitva= Toroker. Friede mit. der Pforte war 

‚bestätiget und verlängert worden, schrieb Fer- 
13. Octbr,dinand auf Maximiliani ‘Tag eine allgemeine 

‚Reichsyersammlung nach Ödenburg aus. Der 
König mit seiner gesammten Familie, von sei- 
ner Leibwache, von tausend Mann schwerer 

‚.Reiterey und Einer Schar ‚Deutscher Söldner 
begleitet, ‚die Prälaten, Magnaten, Grundsas- 
sei, Land- ‚und Städtebothen, zwey hundert 

’ zehn. an 'der Zahl; der Mehrheit nach, Augs- 
burger und Schweizer Confessionsgenossen, hat- 
ten sich zu rechter Zeit eingefunden. Der Pa- 

1. May,latin Stanislaw Thurzo war seit fünf Mo- 
'nathen und zwey Wochen nicht mehr unter 
den Lebendigen, seine Stelle vertrat .der Erz- 

“ hof- und Landrichter Niklas Eszterhäzy, 
auch durch merkwürdige Waffenthaten bereits 

‚ berühmt; eifriger Verfechter des katholischen 
4 6. 161&Kirchenwesens, zu dem er im fünf und dreys- 

sigsten Jahre seines Alters, nicht achtend der 

  

a) #hevenhillen. Thl X, 8.59. Katona T. XZXl. 
P: “8 sgg«
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‚Verstossung und Enterbung, von Seiten seines 
Vaters, übergetreten war.. Nur ihm, dem Gra- 
ner Erzbischof Päzmäny, und dem: Reichs“. 
kanzler’ Stephanus. Senyei,. Wäczner Bi» - 
schofe, war der geheime Zweck, den der Kö- 
nig’auf diesem Landtage erreichen wollte, be- 
kannt. Es war ihm vorzüglich darum zu thun, 

dass sein. Erstgeborner Ferdinand Ernest, 
jetzt achtzehn Jahr alt, zum Nachfolger feyer- 

- lich angenommen und zum König 'gekrönet 

würde. Doch weder in dem königlichen Aus- 

schreiben, noch in den ‚königlichen Anträgen 

verrieth irgend eine Spur diese Absicht. Die 

Anträge wollten die Stände nicht ehe.in Be- 

rathschlagung nehmen, als bis das Palatinat 

wieder besetzt wäre. Diess schien in dem ge- 

heimen Siaatsrathe bedenklich; denn. traf die 

Wahl einen Augsburger, oder. Schweizer Con= . 

fessionsgenossen, so war zu befürchten, dass _ 

die Dissidenten von ihm unterstützt, entweder 

der Ernennung des Erzherzogs zum Nachfolger 
' sich widersetzen,. oder nur unter den nach- 

theiligsten Bedingungen für ‘die Herrschaft des 

Katholieismus sie zugeben würden. Doch yer- 

geblich war die Vorstellung des Königs, dass 

die drückenden Bedürfnisse ‚des, Reiches wider-. 

riethen, jetzt sogleich einen Palatin zu bestel- 

‘len, den man jährlich mit zwey und zwanzig 

tausend Ungrischen Gulden besolden wüsste. _ 

Die Stände beharrten ‘auf ihrem Verlangen, 

und um die Gemüther nicht gleich anfänglich 

zu .erbiltern, gab der König nach, und er- 

nannte verfassungsmässig zwey katholische und 

zwey lutherische Candidaten zur Wahl, Der 

'eine der Erstern war Niklas Eszterhäzy;, 

und der König liess in der Erhebung seiner
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. Verdienste" nicht undeutlich merken, wie lich 
.es ihm seyn würde, wenn die Achtung der 

x"  Btände- für diesen ‚Magnafen mit der: seinigen 
rn “überein stimmte;: Perdinand erlangte durch 

kluge: Nachgiebigkeit und Schonung des Ungri- 
schen 'Freyheitssinnes,:-was er ‘durch Macht- 

. „worte schwerlich erreicht hätte. Niklas Esz- 
. Sh Oktbrterhäzy' wurde mit “hundert funfzig Stimmen 

\ ‚gegen sechzig zum Palatin erwählet, und’ nun 

konnte .der König auch der Erreichung seines 
geheimen Zweckes gewiss’ seyn, _ “ 

Zwar hatten ‚die Vertrauten desselben bey 
den -Ihrigen noch manche -Bedehklichkeiten zu 

heben, mancherley Einwendungen zu. widerle- 
‚gen, die Grundlosigkeit mancher -Besorgnisse 

“ aufzudecken, Selbst in dem geheimen Staats- 
ratlle wär man uneinig darüber, ob man auch 
mach zugegebener Wahl sogleich zur Krönung 

. schreiten soljte. Einige erklärten. diese für un- 
» bedingt nothwendig, damit dem 'Erzherzoge als 

°  gekröntem Könige die. Bahn zur Römischen 
Königswahl_ bereitet, seine beabsichtigte Ver- 
mählung mit. der Tochter des Königs von Spa- 

. nien erleichtert; und der dem’ Hause Öster- 
reich missfällige Titel erwählter König, so 
schnell als möglich abgenommen werde. Da- 
gegen meinten ‘Andere, die Stände ‘würden die 
Krönung des Erwählten nicht anders bewilli- 
gen, als unter der Bedingung,. dass er sich 
ZUT . Aufrechthaltung der freyen Reichsverfas- 

sung-, und was das Schlimmste _sey, zur Ge- 
stattung der vertragsmässigen ‚Kirchenfreyheit 
‘eidlich verpflichte.. Man sollte lieber besserer 
Zeiten harren, wo. man ‘selbst das, was Mat- 
thias und Ferdinand im Drange: der Noth-
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wendigkeit und der Gefahr hatten hewilligen. 
müssen , wieder aufheben könnte, als-dass man ; 
ohne Noth das: Gewissen des Jünglings in ei- 

nen der Religion widerstreitenden, darum un- 
erlaubten Eid verwiekelte, Diese von Einigen 

. folgerichtig durchgeführte Bemerkung, machte 
selbst’auf den König .so starken Eindruck, dass 

“er den Ständen lediglich seine Genehmigung. 
einer vorzunehmenden. ‘Wahl mit, Aufschub- der - - 
Krönung durch den Palatin bekannt - machen 
liess, Ällein die Stände hätten wahrscheinlich 
die Absichten des gelieimen Staatsrathes durch- 

schauet, sie ‘bedingten selbst die Wahl auf des 
Königs und des ‚Erzherzogs eidliche Verptlich- 
tung zur unverletzten -Erhaltung der, Reichs = 
und’ der Kirchenfreyheiten, und bestanden dar- 
auf so fest, dass sie lieber die Wahl und das 
Reich aufgegeben; als diese Bedingung erlas- 
sen hätten. In. dieser Gefahr einigte ‘man sich 
in dem Staatsrathe auch den Eid :zu’bewili- _  - 
gen, da er in allgemeinen Ausdrücken ausge-. 
sprochen, ‘den König zu nichts Besonderm ver- -. 
'pflichten könne. „Selbst die eidlich bekräfig-  « 
ten Reichsartikel, “ setzte Eszterhäzy hinzu, 
‘„können umgestossen werden, wenn König und 
Stände zur “Veränderung der Reichs- Decrete 
sich einigen; und so wie allmählig mehrere ° 
Reichssassen " in den 'Schooss der katholischen. 
‚Kirche zurück kehren, könne man ’auch, un: 
geachtet aller Verträge und Eide, dem schänd« - . 
lichsten . Unfuge des: "Lüutherischen ‚und Calvi- : ; 
nistischen "Kirchenwesens . ein Ende ‚machen. 
Diess beruhigte den’ König, und ohne weitere 
Bedenklichkeiten genehmigte er die Wahl und 
die Krönung: jene wurde am Tage 'nach Ca-26, Nevdr. 
iharinae uhter mancherley Förmlichkeiten ,
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diese‘ mit. den gewöhnlichen Feyerlichkeiten am 
8, Dechr. „Feste Mariä Empfängniss yollzogen ) 

mL 

Gabri iel Bethlens neue Bewegungen. — 
Schwankende Friedens-Unterhandlungen. 
— Beihlens Tod. — Georg Räköczy, Fürst 
von Siebeubürgen, —Ferdinand des I. Tod. 

6 1626; — 1637; 

. Auf dem Landtage, welcher am Vorabende 
20. Decbr, Thomä entlassen ‘wurde, war im zwey "und 

zwanzigsten Artikel des Reichs- Decrets die 
: Kirchenfreyheit, wie sie Kraft des Wiener 
Friedens, der Wahlverträge der Könige Mat- 
thias und Ferdinand’s, so wie des Nikols- 
burger Friedens fest stand, bestätigt ‘worden. 

Dagegen legte der Graner Erzbischof Päzmany 

in seinem, und im Nahmen des gesammten 

Ungrischen Clerus feyerliche Protestation ein, 

worin er alle jene Verträge und den neuesten 
Artikel der Reichsverordnung, als den Grund- 
sätzen der einzig wahren Religion widerstrei- 
tend, für ungültig und nichtig erklärte. So 
wenig vermag bisweilen 'selbst der grösste und 
verdienstyollste Mann, sich über die verworre- 

‚nen und irrigen Begriffe seines Zeitalters oder 

a) Carol. Caraffa Commentaria de Germania Sacra restäu* 
yata et ad ann, 1641. cohtinuata etc. (Francof, 1640 in 4.) 
?r- 242 sqq.
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seiner Genossenschaft zu erheben; ; und indem wir . 
bey unzähligen andern Gelegenheiten‘ Päzma- 
ny’s heiligen Eifer: für echt gottseliges Chris-- 
tenthum verehren, muss die religiöse und his- 
torische Gerechtigkeit seinen leidenschaftlichen 
Eifer in Behauptung . seines Irrthumes, worin 
er das kafholische Kirchenwesen ausschliessend 
für das Einzige und Höchste des Christenthu- 
mes; für Eines und dasselbe mit der Einen, . 
ewigen, in Jesu geoffenbarten Religion hielt, 
missbilligen und verwerfen. . Seine'- Protesta-. 
tion schon rechtlich unbefugt, ‘weil die. Bey- 
fallsverweigerung Eines Standes, keinen ein- - 

‚ müthig gefassten Beschluss dreyer Stände auf- 
heben kann; wurde angenommen, von dem Pa- 
latin Eszterhäzy gebilliget und beurkundet; 
der König schwieg dazu und dahin war wieder. 
alles Vertrauen“ der nicht katholischen Stände. 
zur Regierung. Dazu kam .noch, dass gleich 
nach dem Hinscheiden des ehemaligen Luthe- 

rischen Palatins Stanislaw 'T’hurzo, einige - 
der angesehensten Magnaten, Niklas For- 
gäcs, Georg Erdödy, Georg Zrinyi,, 
Ändreas Balassa, und die ganze Familie 
Jakosics durch Pazmäny’s gewandte Be- 
triebsamkeit zu. dem katholischen. Kirchefive- 
sen zurück gekehrt waren, und auf ihren Herr- 
schaften auch sogleich ihren Lutherischen oder 

„ Calvinistischen Unterthanen die Kirchen weg- 
genommen und ihre ‚Prediger vertrieben hat- 
ten; wodurch Bethlens Anhang im Lande, 
beträchtlich verstärkt wurde. ‘Der. Fürst selbst 
wurde durch die mehrmahls ‘geforderte, doch 
immer vertragswidrig ‘verweigerte Einräumung | 
der zwey Schlesischen Herzogihümer zur Un- : 
zufriedenheit aufgereitzt; und. so war von Sei-



ten‘ ‚der Regierung der. Zunder zu neuem Krie- 
‚gesfeier angefacht, 

- Am Sonntage vor Matthik Heyerte Beth- 
..J,6.16%len zu Kaschaü seine Vermählung mit Ga- 
2%, Fobrtharina, Schwester des Brandenburger Chur- 

fürsten. Mehrere Fürsten beehrten ihn dabey 
. durch Gesandtschaften; von Ferdinand war 
der Reichskanzler 'Stephanus Senyei mit 
‚kostharen Geschenken hingesandt; -allein bald 
‚verschwand der von-B ethlen erhäuchelte Schein 
friedlicher Gesinnungen. Schon ‚lange "hatten 
die Veneter und die Holländischen General- 
Staaten an Erregurig. eines neuen Türkenkrie- 
‚ges in Ungarn gearbeitet, Christian, König 
von Dänemark,, war, durch die von T illy und 
Waldstein wider ihn verübten Feindseligkei- 

.ien _ zur Übernahme der Niedersächsischen 

Kreisobristenwürde gezwungen worden. Carl, 
Könjg von Grossbritannien, die General-Staa- 
ten und. die Niedersächsischeni Kreis- Stände 
nahrmen öffentlich, ‚der Churfürst von Bran- 

. denburg. Änsgeheimn.. an seinen ‚Unternehmungen 
Antheil: und üm desto gewisser die Spanische, 
'päpstliche und kaiserlich gesinnte deutsche 
Macht :zu überwältigen, zogen sie auch den 

48 April, Fügsten von Siebenbürgen - in ıhr Bündniss 

Ihrem gemeinschaftlichen. Entwurfe “gemäss, 

sollte König Christian- mit der Hauptmacht 
gegen das kaiserliche Heer in Franken auszie- 
hen; Herzog Christian von Braunschweig- 
Lüneburg die Bayerschen- Völker aus West- 
phalen vertreiben; Graf Mansfeld, in Eng- 

lischem_Solde, durch Brandenburg, Sachsen 
und Schlesien nach Ungarn einfallen und da- 
selbst mit Bethlen, welcher gegen vierzig 
tausend ‚Thalez monatlichen Sold funfzehn 

\



sich vereinigen ?®). N Be 
Aber. Mansfeld wurde an der 'Spitze_ 

‘von . zwanzig tausend- Mann, auf .dem Zuge 
nach Schlesien, am .Satict Märcus- Tage, an 3. April, \ 
der Dessauer Brücke von. ‘dem Friedländer Her- 
z0g Albrecht Waäldstein geschlagen, und -_ 

, der .Verlust::von drey tausend Mann bestrafte 
seine Verwegenheit, mit dem an Macht und 
an Kriegsskunde überlegenern Gegner in ein. 
Treffen: sich einzulassen. Zum Ersatze: sandte 
ihm der König Christian den Herzog von 
Weimar, Johann Ernest mit ach#tausend 
Mapn zu, - Beyde drangeri in Schlesien. einy 
und kamen ohne Widerstand nach vielem be- 
gangenen Unfuge, in nichts einig, als in ‚Ver- 
nachlässigung aller Mannszucht, bis -Jablunka, 
wo sie sich verschanzten. ‘' Inzwischen: hatte 

. Bethlen bey .der Pforte bewirkt, dass der 
ihm widerspänstige, friedlich gesinnte Ofener . 
Pascha Sophi Mohammed abgesetzt, undan 
dessen Stelle der,. seinen Absichten geneigtere 
Bosnier Pascha Murtezän nach Ofen beför- 
dert wurde mit der Weisung, dem Siebenbür- 
ger Fürsten“ gegen seine. Feinde jederzeit kräf- 
tig beyzusiehen. Murtezän zeigte auch so- 
gleich, wie wenig er Willens sey, an den Waf- 
fenstillständ - mit dem Könige sich zu ‚binden; 
indem er mit acht tausend Manu in die Nei=- - 
traer Gespanschaft. einfiel,:heerte, sechs und 
zwanzig Dörfer abbrannte, und. die Einwohner 
gefangen foftschleppte. Diess war der Mann, 
wie ihn Bethlen zu seinem Vorhaben nöthig 
hatte; das Verheeren, Mordbrennen; Rauben, 

tausend Mann zu stellen: ‘versprochen hatte, 

  

a) Caraffa Com. de Germ., pı 977 894
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dachte er; würde er; -ihm. verwehren können, 
wenn -er ihn erst seinem Oberbefehl unterge- 
ordnet hätte. Dem Siebenbürger Fürsten war 

- der Krieg’ .eine ehrsame Kunst, kein Raabge- 
‘; werbe. .und. :Freybeüterey, darum verwies er 
‚auch: mehrmahls: ‚nashdrücklich dem :Mans- 
felder. und dem Weimarer Herzog: die Aus- 

schweifungen, “welche, ‚sie. in :Schlesien. ihrer 

Mannschaft nachgesehen:.hatten; ‚und verboth 
ihnen: auf das Strengste, ‚dergleichen bey ihrem’ 
Einmarsch nach. Ungarn zu gestatten % ©: 

...r Diesen ,so viel möglich zu beschleunigen 
25. August.und. zugichern, sandte er ihnen einige Haufen 

‘ Reiterey unter Stephan Horvath’s. Anfüh-- 
rung ‚entgegen Pd); er. selbst‘ .stand mit zahlrei- 

chen: Heerscharen, von Türken verstärkt, :Sonn- 

18. Sepı.tag: vor Kreutzerhöhung bereits bey Debretzen, 

15.95.95. am zehnten Tage.darauf.bei Rima-Szombath, 

28. Sept, in .der: Gömörer Gespanschaft; näch zwey: Ta- 

gen bey Fülek, und.nach vier Tagen in der 

Honter bey Csalomiä am, rechten Ufer der 

Eypel. : Aus jedem dieser Lager sandte. er die 

dringendsten Aufforderungen. an. den Mans- 

felder und Weimarer zu. schnellerm An- 

u zuge; bezeichnete ihnen: die. sicherste Richtung 

| ihres ‘Marsches, und .beorderte seinen treuen 

Parteygänger Caspar Illeshäzy nach Trene- 

‚sen, um ihren Zug über die Väg zu decken °). 

Allein Franz Revay.'hatte schon früher ei- 

niige ihrer Briefe an.Bethlen in der ‘Thuroc- 

  

a) Bethlenii Epist. ad Ducem Vinariens. die 21. Novbr. 

‚1626. ap. Hatona, T. XXXI. p. 270. by Bethlen. Epist. ad 

Duc. Vinar. Alba Julia, 25. August ap. Ratona l. e. p. 2%. 

c) Bethlen. Epp. ad ‚Comit. Mansfelä et Duc. Vinar, De 
bretzen. 15, Septbr. — Rima Szombath. 23. Septbr. — Fülek. ' 
25._Septbr. — Csalomia, 28, 29, Septbr. ap, 'Katona l. €. 

p. 226 — 223, 237. N
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“zer Gespanschaft aufgefangen und an den Kö: 
nig gesandt, wodurch dieser von 'ihren: Ent- 
würfen in Kenniniss gesetzt wurde: Auf sei- 
nen Befehl zog Albrecht von: Waldstein 
mit zwey ‘und dreyssig tausend Deutschen Söld. _ 
nern in Eilmärschen nach Ungarn, und. lagerte 
sich in der Neitraer Gespanschaft bey -Frey- 
städtel,; um. des Grafen und des Herzogs. Zug -, 
über die Väg und. ihre Vereinigung mit. Beth. 

- len zu hintertreiben. Dort stiess Niklas 
Eszterhäzy mit zwanzig tausend Manü, und 
der Ban: von Slawonien, Georg ’Zrinyi mit 
seinen Cröaten zu Waldstein; dessen unge- 
achtet hatte es dem Illeshäzy geglückt, des. .: 
Friedländers Wachsamkeit zu täuschen, und . 
die Völker des Mansfelders und Weimärers on 
bey Trencsen über die Väg zu führen. : In den- . 
letzten Tagen des Monäths waren :sie schon 
von ihrem letzten Ruheplatze in Deutsch-Prona 
auf dem Wege durch die T’huroczer Gespan- 
schaft nach Rosenberg. Stephan Horvath 
hatte‘ sich mit- seiner Reiterey längs des Grans 
rechtem Ufer gegen Sanct Benedict herab ‚ge- 
zogen, um den daselbst gelagerten .Erlauer Pa-- 
sca Mohammed zu.: verstärken und des 
Wallensteimer’s Bewegungen zu beob- . 
achten. ° EEE 

‚Als der Hauptzweck verfehlet war; brach 
Waldstein mit gesammter Heermacht: auf,27, Sept. 
liess schweres Geschütz, Mundvorrath und Ge- 
päck in Nenhäusel zurück, und lagerte sich 
zwischen. Bars und Levenz am Gran, vier Un 
grische ‚Meilen von Bethlens 'Standort ent- 
fernt.. Der Anschein, dass Waldstein eine 
entscheidende Feldschlacht beabsichtigte, be- 
wog‘ den. Siebenbürger. Fürsten dem Murte-
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” "zän,Pascha zu befehlen; die von’ihm eigen- 

“mächtig. unternommene Belagerung der Nögrä- 

. der-Burg aufzuheben und -ihm eiligst zuzuzie- 

hen. Unwillig gehorehte der Pascha, aber 

 Bethlens Drohungen. nöthigten ihn zum Ge- 

horsam. : Aus. dem Lager bey Füzes=Gyarmat 

"kam ‘Johann Kery, von Niklas Eszter- 

29. Sept,häzy..abgeordnet, zu Bethlen, um Frieden 

= "ihm: anzubiethen; aber stolz wurde er zurück 

‚gewiesen mit_dem Bescheide, ' der Fürst von 

Siebenbürgen wolle den Frieden von seinem 

Feinde erkämpfen ?). Indem nun Bethlen 

0 gegen Palänk vorrückte, überschauete er von 

30, Sept.dem Gipfel.eines Berges das Lager des Wal- 

lensteiners, und erkannte dessen Überlegen- 

heit sowohl, an Macht als an Vortheil der Stel- 

“ Jung. ” Da fasste er. den ‚Entschluss; das ent- 

‘ scheidende Treifen weder in seinem eingeeng- 

ten . Raum, in .welchem seine Reiterey sich 

nieht. ausbreiten könnte, anzunehmen; nöch 

- den: königlichen Feldherren in ihrer vortheil- 

hafıen Stellung es anzubieihen. Gefährlicher 

roch - schien, ihm in ihrem Angesichte der Rück- 

N 

nn 
= zug, zu welchem auch Mürtezäan Pascha der 

Schande: halber seine .Beystiimmung versagte.. 

‘In: dieser :Verlegenheit stellie. sich Bethlem, . 

so gut es der enge Raum gestattete,. in 

Schlachtordnung, 'und. sandte Bothschaft in 

- Waldsteins. Lager, um drey oder wenig- 

'  stens zwey Tage Waffenruhe anhaltend, und 

die. Feldherren einladend- zu friedlicher Unter- 

redung, welche, wie er hoffte, gewiss mit: ei- 

nem dauerhaften Frieden enden würde. Wald- 

stein war dazu geneigt, aber Eszterhäzy 

“) Kemenyi MS. ap. Katona 1. cp 4. 

n
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warnete ihn vor Bethlens. Schlauheit; ‘von 
welcher er sich die Gelegenheit eines eben so 
gewissen als glänzenden Sieges nicht: sollte ent- 
reissen ‚lassen. Bey wiederhohltem Widerspruch 
des Friedländers drang der Palatin: auf- 
Schlacht; .aber der Friedländer versetzte: 
„und wenn ich gewiss wäre, über die Leich- 
name der erschlagenen Feinde heute nach nach 
Constantinopel zu kommen, und auf den Mau- 
ern des neuen Roms den kaiserlichen Adler 
aufstecken zu können, würde ich dennoch nicht 
schlagen“. Wealdstein litt an seiner Seite, 
keinen grossen Mann, den er nicht selbst aus 
der Dunkelheit hervor gezogen und sich zur 
Seite gestellt hatte; - Eszterhäzy- musste 
schweigen. Waldstein bewilligte Einen Tag, 
und Johann Kery kam .wieder, die vorliu- - 
figen Bedingungen eines längern Stillstandes zu 
vernehmen. Bethlen entliess ihn mit. den 
herrlichsten Verheissungen und schönsten Hoff 
"nungen, wofür der König den entschiedensten 
Vortheil über den Feind verlor; .denn spät 
Abends liess Bethlen das Lager abbredien, 
an dessen Stelle eine Menge Fener anzünden, 
durch zwölf hundert Mann leichter Reiterey 
des betrogenen Friedländer Herzogs Bewe- , 
gungen beobachten; und in der Nacht noch 
war er mit der:Hauptmacht, ohne Eines Man- 
nes Verlust, in Balassa- Gyarmath, des Mor-;, Otbr. 
gens in Szetseny in ‚Sicherheit 2). : 

Waldstein konnte ihm nicht nachfolgen, _- 
theils weil er für seine zwey- und sechzig: tau- 

  

a) Pethö, Magyar Kronika p. 207. Remeny. MS. ap: 
Klone l.c.p. 2 Berhlenfi Epist. ad Com. Mansf, et 
Duc. Vinar.'Szetsen, 1. Octbr; ap, Katona, 1. © P. 255. 
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send Manh in. Hoffnung, an einem und dem- 

selben "Tage anzukommen, zu sehen, zu schla- 

gen und zu siegen, nur auf drey Tage Mund- 

vorrath mitgenommen. halte; theils weil eine 

Seuche die Zahl seiner Scharen täglich stark 

, Ost». verminderte, er ‘gab Befehl zum Rückzuge, 

Die Ungrischen. und, Croatischen Haufen be- 

setzten die Gränzburgen; - mit dem Kern der 

übrigen. Mannschaft bezog Waldstein das 

‚ yerschanzte Lager bey der Fireystädter Brücke 

über die Väg. Weiter hinauf bey Passyen ge- 

rieth ‘sein Unterfeldherr Graf Heinrich 

Schlick, mit einem Haufen auf Kundschaft 

ausgesandt, in Johann Kemenyi’s Gefan- 

- genschaft: Ein Theil des. beträchtlichen Hee- 

Tes war unter Johann Meroldingen’s An- 

4ührung nach Deaki, ein anderer nach Vaäg- 

Ujhely’beordert. Den Ungern war das aus- 

tändische Söldnervolk verhasst; überall wurden 

ihm Lebensmittel verweigert, Gewalt mit nächt- 

lichen Überfällen von dem Ländvolke ‚gerächet; 

Hunger und Seuche,- tägliche Gefechte mit 

Stehan. Horvath und mit dem Erlauer ' 

- Pascha, Niederlagen und Flucht rafflen dem 

Friedländer Herzog gegen die Hälfie seiner 

‘ Heermacht hinweg, und drangen ihm die Über- 

zeugung auf, dass in Ungarn für "ihn keine 

Liorbern des Ruhmes grünen °). _ 

‘ * Inzwischen waren Mansfeld .und der Her- 

zog von Weimar mitihrem Volke zu Beth- 

lens geringer Freude. angekommen; denn es 

war zuchtlos, aysgelüngert, schlecht gerüstet; 

dennoch liess er es reichlich mit Nahrungsmit- 

  

..#) Kömenyi. MS. ap. Katona. 1. c. p. 259. 264. 267. Pe 
thö. p. 208. Caraffa 5 805. P ’



teln versorgen, ‘und einige Tage bey Szetseny 
"und Gyarmath ausruhen; er aber rückte wie- 
der vorwärts und lagerte sich bey Dregely.- 
Palank. Von“ dort aus sandte er Sonnabend \ 

‚nach Dionysii Bothschaft an den König‘ undi0. Octbr. 
an. den Graner Erzbischof Päzmäny mit An- i 
erbieihungen des Friedens; und Montag daraufi?.. Octbr. 
sandie er dem Mansfelder und‘Weimarer. nn 
Befehl aus 'Gyarmathı aufzubrechen und ihm 
zuzuziehen, weil sich das Gerücht ‚verbreitet. 
hatte, die Besatzung von Neuhäusel sey: über 
Komjäti im Anmarsch wider ihn. Am folgen-18, Octbr. 
den Tage. verlegte er das -Lager weiter ‚vor ‘ 
nach Ipoly-Säg, wo er den Zuzug des Mur= 
tezan-Pascha erwartete. Mit diesem verei- 
niget zog er in die Graner Gespanschaft und 

‚lagerte sich bey Kemend, harrend der Ankunft 
des Weimarer’s, den er. zu eiligstem Anis, Octbr. 
zuge aufforderte, und ihm einen Wegweiser 
enigegen sandte ®), Allein der Herzog blieb 
an seinem Standorte, weil er sich mit Mans. 
feld nicht mehr vertragen konnte; und nach- 
dem sich auch die Neuhäusler Besatzung wie- 
der zurück gezogen hatte, führte Bethlen mit 
Murtezan und Mansfeld seine Heermacht :.... 
längs dem Gran gegen Bars hinauf, um sich 
dem ‘schon sehr geschwächten Friedländer 
Herzog noch zu einem Treffen darzustellen. - 
Doch bald machte plötzlich ein eingetretener 
Frost mit: Schneegestöber die Ungern missmü« 
thig; mit Ungestüm forderten sie, und Mans-. 
felds Mannschaft Einführung in die Winter- 

  

a) Remenyi. MS. ap. Katona l.0.p.258. ‚Bethlenii 
E£E»rp ad Com. Mansfeld et Due. Vinar. in Castr. ad Dregeiy 
Palänk 12. Octbr. ‘et ad Duc, Vinar. in Castr, ad Kemend 15° 
Octbr. 1626. ap, Katona 1, c. p. 260. 261. 58%



. quartiere. -Die Türken .beriefen sich auf den 

"96. Octbr. bereits ‚verflossenen Sanct, Demeters Tag, an 

‚zwelchem sie gewöhnlich des Felddienstes ent- 

- lassen: wurden. - Sie. setzten. sich in Aufstand, 

. überfielen Murtezans Zelt, säbelten seine 

- - Leibwache .nieder; der Pascha entrann ihrer 

Wuth durch die Flucht zu Bethlen. Unge- 

 säumt .seizle- dieser. sich an die Spitze seiner 

“ Ungern; liess in die aufrührischen Haufen ein- 

hauen, sprengte sie aus einander, verkündigte 

ihnen, dass.in -alle Zukunft er bestimmen werde, 

wenn Bethlens Tag; das ist: Sanct Demeters 

‚Tag, seyn soll: und nachdem er neunzehn der 

strafbarsten Aufwiegler in Stücken hatte zu- 

sammen hauen lassen, waren Ruhe und Ord- 

“mung wieder hergestellt %). 

Im Lager bey Bars erhielt er. auf seine 

Friedensanträge des Königs Antwort am Mon- 

jrtage nach Luck. Ferdimand erklärte sich 

- bereitwillig, auf den Grund derselben unter- 

handeln zu lassen,. da Bethlen nichts weiter 

als Erneuerung und Erfüllung des Nikolsbur- 

ger Vertrages verlangte, wie er es auch dem 

Graner  Erzbischofe- und dieser dem. Könige 

"19, Novbr.versichert hatte b). Diese Mässigung des Sie- 

benbürger Fürsten war zuverlässiger Beweis, 

wie überdrüssig er bereits des Krieges und 

der Wafiengesellschaft mit den Türken und 

.mit dem zuchtlosen, raubgierigen Volke des 

 Mansfelders und Weimarers war. Sonn- 

21. Novbr.abend nach Elisabeth gab er Befehl und. An- 

\ . weisung an Franz Kun zur._Vertheilung des 

19. Oct 

  

> a) Kömenyi. MS. ap..Katonu. 1. c. p. 263. Lotichius 

pP. 459. 5b) Ferdin_II.R. Ep. ad Be thlen. Viennae. 19 

Octbr. 1626. et Päzmanyı Ep. ad Reg. Posonii. 19. Novbr. 

1626. ap. Prag. Epp. Procexrum P. III, p. 397.
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Waffenvolkes in die Winterquartiere.‘, Sich: ‘ 
selbst und den Siebenbürgern behielt er Krem- - 
nitz, Neusohl, und in der ‚Neitraer : Gespan-- 
schaft ' Privigye und Handlova ausschliessend 
bevor.: Die Ungern und’ die Türken, "letztere 
diess Mahl ein Muster strenger Mannszucht, 

. sollten in den Bezirken Gross-Tapolesäny und: 
Bajmötz: in derselben Gespanschaft überwintern. 
Der Herzog von Weimar war mit seinem Fuss- 
volke. nach.:Sanct Martin - in der: Tihuroezer 
Gespanschaft, seine acht Fahnen Reiterey nach 

dern‘ nächst: gelegenen Dorfe; des. Mansfel-. 
der Reiterey in das‘Gebieth von Zni6ö; sein- 
Fussvolk in die nächsten 'zwey Dörfer beor-' _ 
dert. ..Dort. erhielten täglich die Weimarer, 
Brot, ‚vier tausend; Fleisch ‘tausend ;':die Mans- 
felder von ersterm. sieben tausend; von 'letz- 
term .zwey: tausend Piund:- an Haber, jene 

. hundert funfzig;. diese. drey hundert Kübel. - 
Allen war. für Ausschweifungen die gewisse 
‚Todesstrafe angekündiget, der Herzog und seine 
Hauptleute wnrden für genaue Aufrschthaltung: 

“der Zucht: verantwortlich gemacht-*)... ., 
Auch der Friedländer Herzeg verlegte - 

den traurigen Rest seiner zahlreich gewesenen, 
aber durch kleine Gefechte, quälenden Hun- 
ger und wüthende Seuche drey Mahl gezehn- 
telen Heermacht, iheils nach Presburg, theils “ 
in die umliegende Gegend, und .befleckte in 
der Hauptstadt selbst seinen Ungrischen Feld- 
zug unrühmlichen Andenkens noch mit dem | 
‚Verdacht eines gräulichen Verbrechens. Georg 

e 

  

@)'Bethlenii Epist. ad Duc. Vinariens, in Castr. ad Bars 
21. Novbr, 1626. et Instructio pro Franc. Kun, Commissario 
ap, Katona. 1. c. p. 270 sgq.
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Zrinyi, Ban von Croatien, junger, freymü- 
... thiger..Mann und tapferer. Krieger, .batle in 

dem: Gefechte bey Dregely - Palänk einen yor- 
nehmen. türkischen 'Bottenführer verfolgt, er- 

- reicht,,ivom‘ Pferde herunter gerissen, ihm den 
Kopf abgehauen, und ihn zu. Waldsteins 
Füssen hin_gelegt mit den Worten; „so müs- 
sen..des- Kaisers Feinde verfolgt, so will der 
‚Sieg erkämpft werden“, ‚Verächtlich erwiederte 
dieserz.„er habe der abgehauenen Türkenköpfe 
‚genug gesehen “, Gesehen genug“ versetzie 
"Zrinyi,.„aber selbst gewiss noch nicht Ei- 
nen abgehauen &, Diese .anzügliche Hindeu- 
tung auf seine mehrmahls “verrathene feige Un- 
thätigkeit verzieh der Friedländer nimmer- 
niehr; und: nachdem ihm mehrere Versuche 
zur. Rache an Zrinyi misslungen waren, lud 
er:ihn. zu: Gaste und setzte ihm zur Vorkost 

eine- vergiftete Rettigwurzel vor, welche der 
junge Mann gierig genoss. Nach einigen Ta- 

18. Deebr,gen starb er. des schmeizlichsten Todes im 
ein und dreyssigsten Jahre seines Alters ®), 

Zu den Friedensunterhandlungen in Pres- 
burg waren bevollmächtiget, von Seiten des 

- Königs, der Palatin Niklas Eszterhaäzy, 
der Graner Erzbischof Petrus Päzmäny, 
der Reichskanzler und Wäzner Bischof Ste- 
phanus Sennyei und der Magnat Stephan 
Osatrosios, Von. Seiten des Siebenbürger 
Fürsten, die Herren Franz. Mikä von Hid- 

veg, Georg von Kazon und. Sigmund 
“ Länyai. Kraszner . Obergespan. Von diesen 
wurde der Friede nocli vor dem Weihnachtis- 

8, Dechr.feste abgeschlossen, und Mondtag nach dem 

  

a) Rattka y Memor, Bau. Lib. V. pP. 180.
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Feste von Bethlen in Leutschau urkundlich 
bestätiget. Kraft desselben erhielt er, anstatt 
der zwey. Schlesisphen Herzogthümer, die Burg 
und die Hersschlft Munkäcs, aber auf das 
Jahrgeld von dreyssig tausend, Gulden, zur 
Unterhaltung der Gränzplätze musste. er Ver- 
zieht Jeisten, um alle : Veranlassungen zu 
neuen Zwistigkeiten abzuschneiden. Alle. übri- 
gen: Artikel des Nikolsburger Friedens wur- 
den ‚erneuert und bestätiget; für unverbrüchli- 

‚che Erfüllung und Beobachtungen . derselben 
mussten sich die Stände Siebenbürgens, sowohl, 
als der sieben Ungrischen Gespanschaften, ver- 
bürgen ?). Der Herzog von Weimar hatte die- 
sen Friedensschluss nicht mehr erleht; ‚er wars, Deobr.: 

zu Sanct-Martin hingeschieden. Graf Mans- 
‘feld war mit dem Frieden äusserst. unzufrie- 
den; er wollte nach England reisen, wozu ihm 
Bethlen tausend Ducaten borgte; und einen 
Trupp Reiter zu seiner Sicherheit dureh Un- 
garn, Sirmien, Bosnien und - Dalmatien. mit 
gab; aber.er starb zu Urakovicz in Bosnien. 
Die Leute des Weimarers zerstreuten sich 

in Schlesien;. nur wenige traten unter den Sie- 
benbürgern in Dienste  Mansfeld übergab 
die Seinigen theils an Bethlen, theils an den 
‚Ofener Pascha, an den er auch sein schweres 
Geschütz und Gepäck verkaufte b). 

-Bethlen blieb .dem Friedensverlrage bis 
an sein Ende in so fern getreu, dass er in das. 
königliche. Gebieth keinen bewaffneten Einfall 
mehr that ; doch mannichfaltiger geheimer Ränke- 

BE ee ee ER 18 
dinandi II. R. Amnestia ap. Katona. 14. c. p. 276.2qq. 

'b) Kemeny: MS. Katona..l. c. p. 285. Pethö.p. 2 
Caraffa Com. de om p- 516:



gegen ‚das Haus’ Österreich konnte er. x sich nicht 
JE. 4627. enthalten. Besonders: ‚geschäftig war er, um 
m ‚Septbr.den Abschluss des fünf und: zwanzig jährigen 

Friedens mit:der Pforte zu Szöny durch Ge- 
sandtschaften bey dem Divan zu hintertreiben; 
ungeachtet er’ selbst den Herrn Michael Tol- 
Aalägyi als ‚Bevollmächtigten. zu den .Unter- 
handlungen nach -Szöny abgeordnet hatte ?). Zu 

- gleicher Zeit: bewarb er ‚sich bey der Pforte: 
um ..Belehnung mit.der Moldau und Walachey 

unter.dem Titel eines Königs von Däcien;. und 
auch ‘mit dem grossen Schweden König Gus- 
tav Adolph stand er in gcheimer Verbin- 
dung wider Österreich b). \ . 

"Um seine Absichten. auszuforschen „sandte 
Ferdinand: den Gyarmather Burghauptmann 
Johann Kery nach: Siebenbürgen. . Er fand . 

J.C. 1629. den . Fürsten an _der Brustwassersucht krän-. 
29, April: kelnd, in.den warmen ‚Bädern bey Al-Gyogy 

in ‘der. Hunyader Gespanschaft, "Bethlen 
süchte den’ Kundschafter über alle Gerüchte, 

„die, von -kurzsichtigen und kleinherzigen Men- 
. schen, von seinen geheimen Entwürfen ver- 
breitet ‘würden, vollkommen zu beruhigen; 

5 May. und eidlich betheuerte er, dass der König 
nimmermehr irgend eine feindselige Unterneh- 
mung von ihm zu befürchten habe; nur möchte 
er sich durch Verleumder und Ohrenbläser,, 
welche ihre eigenen. beschränkten Einsichten 
oder unruhigen “Wünsche Andern andichten, 
nicht zu Misstrauen und Argwohn. verleiten 
lassen. ‚Dennoch wollte Kery aus allen Um- 

  

a) Ferdin. II. R. Diploma pacife. Viennae . 10. Sepibr. 
1628. ap. Katona. 1. c: pı 294. b) Petri Päzmanyi Ep- 
ad Ferdin, II. Reg. Tymav, 28, December. 1627. ap. Pray 
Epp. Procc, ?. III, p. 406 sgg. 
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stäinden beobachtet haben, dass er nach er: . 
langter Genesung sogleich wieder*zu: den Wat-.' 
fen: greifen werde. Die allgemeinste. Meinung ° . 
von ihm sey, seine Vergrösserungssucht werde 
ihn nie ruhen lassen; wahrscheinlich werde er 
sich mit: dem - Könige von Schweden : wider 
Pohlen ‚verhinden, um. sich selbst mit Hülfe 
seines zahlreichen und mächtigen Anhängers in 
jenem Lande .auf.den Pohlnischen Thron zu 
erheben. Übrigens seyen.in Siebenbürgen selbst 
schon 'alle Stände seiner im höchsten: Grade 
überdrüssig ®)., Gerade: diess können: wir für 
ein unverdächliges  Zeugniss von . seiner .stren- 
gen Verwaltung der. Gerechtigkeit, von seinem 
ihätigen Eifer für Erhaltung der Ordnung und 
ölfentlichen Wohlfahrt, von seiner unbiegsa- 
men Festigkeit in der Vollziehung: des gesetz- . 

“ lichen Nationalwillens,. und von seiner 'beharr-. 
lichen Treue. in Erfüllung seiner. Regenten- 
pflichten annehmen; besonders wenn wir be- 
‚denken, in welcher Zerrüttung und Verderbt-. 
‚heit die letzten Bäthöryer Siebenbürgen hin- 
terlassen hatten. 

Gabriel Bethlen genas nicht "wieder; 
es war ihm nicht mehr vergönnet, in der ihm 
zugedachten, ganz für ihn geeigneten, obersten 
Feldherrnwürde der christlichen Heerscharen 
wider die Osmanen, dieses Volk aus Ungarn 
und aus Europa nach ‚Asien zurück zu schla-' - 

gen; und auch seine. lieb gewonnene Verbin- 
dung mit dem. grossen Gustav Adolph ge- 
gen Pohlen und gegen alle übermächtigen Ver- 
letzer der Rechte des Gemüthes :und Gewis- 

  

a) Relatio Joannis Kery ad -Palatinım.actum in Me 
.gere Ilenyi 27. Maji. 1629. ap. Pray Epp. Procc, P. Il. 
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sens'zerriss der Tod, bevor sie durch äussere 
‘Wirksamkeit sich ankündigen konnte. Er starb 

ram Donverstage nach Martini, im neun und 
‘yierzigsten Jahre seines Alters; und auch in 

= seiner . letztwilligen Verfügung beurkundete er 

noch. seinen Hochsinn. König. Ferdinand 
“und dessen Sohn, der König von Schweden und 
der Grosssultan, Ungarns und Siebenbürgens 

Magnaten, seine Feldherrn, sein ‚Waffenvolk 
‘“ and seine Dienerschaft, Kirchen und Schulen 

_ waren" mit reichlichen Vermächtnissen von ihm 

bedacht worden ®). Einseitige, kleine Menschen 
waren unfähig, seine vielseitige Grösse zu ver- 

"stehen, zu fassen, zu. begreifen und zu wür- 

‘digen; darum zerrten sie so lange an ihm, bis 

'sie ihm zu ihrer eigenen Kleinheit, Unstätig- 

keit und Wandelbarkeit verzerret hatten. Jo- 

hann Hunyady's und Matthias’s des Ers- 

ten Geist hatte sich dürch ihn wieder geoffen- 

baret; ihnen gleich gross, stände er in dem 

Pantheon grosser Fürsten und Regenten, wäre 

ihm von dem .Welt regierenden Geist ein aus- 

gebreiteterer Schauplatz, als Siebenbürgen, an- 

\ gewiesen worden, . 
Sogleich als die entseelte Hülle des -ge- 

- fürchteten Herrschers in die Gruft gesenkt war, 

traten die schon längst in Geheim arbeitenden 

Parteyungen in oflenbaren Kampf gegen ein- 
ander hervor; der König von Ungarn hatte 

jetzt noch nicht nöthig, dazwischen einzuschrei- 

ten; denn mit der Nachricht von dem Tode 

des Fürsten, meldete Johannes Kemenyi, 

an Ferdinand abgeordnet, zugleich die Be- 
z B 1 x 

. @) Kemenyi. MS. ap. Katona 1. c. p. 352, 355. 869599.



reitwilligkeit der Landstände zur Übergabe der 
Stadt Kaschau und der sieben Ungrischen :Ge- 
spanschaften.an die ‚königlichen Bevollmächtig- 
ten. Der Erz-Hof-undLandrichter und Zemple- 
ner Obergespan Melchior Allaghy- war'zur . 
Übernahme beordert, und schon am : Dinstage . 
vor Thomae hatten die Kaschauer, vor demi8, Dechr. 
Weihnachtsfeste noch die sieben Gespanschaf- 
ten dem Könige gehuldigt.. : Br 

Schon vor drey: Jahren hatten Siebenbür-J. c. 16%. 
gens Stände Bethlens Gemahlinn,. Catha-g, May. 
rina von Brandenburg, zu seiner Nachfolge- 
rinn und Landesregentinn ernannt; der Fürst 
hatte es geschehen lassen, theils weil’ er ihr 
gewogen war, theils weil er selbst noch auf 
längere Reihe von Lebensjahren rechnete, Al- 
lein ihre Ernennung war das Werk der ka- 
tholischen Partey, zu welcher selbst der Reichs- 
kanzler Stephan Küvätsoszky, Sigmund 
Kornis, Stephan Haller, Stephan Er - 
delyi, Wolfgang Csereni, Caspar Szu- 
nyog, Franz Liszth, Niklas Keglevics,- 
Sigmund Rattkay, Georg Horväth und 
noch andere angesehene, inächtige Männer ge- 
hörten; Stephan Csaky, Catharina’s 
Günstling, stand an ihrer Spitze. Wahrschein- 
lich hatte. Gabriel Bethlen das. geheime 
Spiel durchschauet; doch bey seiner Achtung 
für- alle. kirchlichen. Confessionen, wenns;die ’ 
unveräusserlichen Rechte des Gemüthes und 
Gewissens der Einen nicht von der Andern ge- 
fährdet_ wurden; bey seiner: Zuversicht’ in seine 

‘ Geistesmacht, und bey seiner richtigen: Ein- 
sicht, dass die unvorsichtigen Spieler. bald sich 

selbst um ihren Gewinn bringen würden, wallte 
er ihr geheimes Spiel nicht. stören. __ DE
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=. Sie waren darin wirklich sehr kühn vor- 
geschritten, dass auf ihr dringendes Zureden 
‚die. Fürstion während .der Abwesenheit ihres 
‚Gemahls im Geheim’ zur katholischen Confes- 

: sion überging, in der ihr vorgespiegelten Hofi- 
nung, durch diesen Schritt‘ sich einst im Be- 
sitze der Herrschaft den kräftigen Schutz der 

“drey “mächtigsten Stützen, des Königs, des 
Ungrischen Primas Päzmänyi’und des Pala- 

: ıtins Eszterbäzy "zu .:erwerben *). --Aber ihr 
vertrauter Umgang mit ihren katholischen Par- 
“teygängern und, mit den: von Beihlen nach 

J.C. 1630. Siebenbürgen wieder eingeführten Jesuiten er- 
weckte Verdacht, und: dieser “offenbarte sich 

- laut in, den Bedingungen, unter "welchen ihr 
'15.Januar.Dinstag nach Hilarii gehuldiget wurde. Die 

0» 

_ Stände wollten sie als Fürstinn uud’ regierende 

Frau verehren, so lange sie in .dem Wittwen- 

stande beharren würde; denn zu offenbar hatte 
sie die Lust verrathen, sich mit Stephan 
Csäky zu vermählen. Sie sollte in keine Un- 
terhandlungen über. Abtretung des Landes an 

einen andern. Fürsten sich einlassen; doch die 

von ‘dem Fürsten ihr verschriebene Morgen- 

gabe eigenthümlich besitzen; immer nur mit 

Wissen und in Einverständniss mit dem Statt- 

halter. Stephan Bethlen, Bruder des ver- 

ewigten Fürsten, und mit den ihr beygeord- 

neteir zwölf Staatsräthen handeln, Gesandtschaf- 
ten‘ anhören, entscheiden und verfügen; die 

freye Ausübung der vier aufgenommenen kirch- 
lichen Confessionen -in keiner Rücksicht be- 
schränken; die Magnaten, den Adel, die Städ- 

"ie, die Szekler und die Sächsische Gesammt- 

  

a) Kemenyi MS, ap. Katona; 1. ct p: 888.



665 — 

heit im Besitze ihrer Rechte und‘ Freyheiten 
unverletzt erhalten; wenn ‘der. gegenwärtige 
Statthalter mit dem Tode abginge, sollte sie 
seine Stelle in’Monathsfrist, nach.. Gutachten 

“des Staatsrathes, durch- Wahl- wieder besetzen 
lassen. Auch in der Ernennung des Schatz- 
‚meisters und in der Verwendung der Landes- 
einkünfte, war sie an die Berathung mit dem 
Statthalter und mit den Staatsräthen gebunden ®), _ 

Es ist offenbar, dass bey Vorlegung die- 
ser Bedingungen die nicht katholische Gegen- 
pariey das Übergewicht behauptet hatte. Ihr 
zwischen Frömmigkeitund Staatsklugheit schwan- 
kendes Oberhaupt war. Stephan Bethlen; 

.an ihm hingen seine Söhne ‚Stephan nnd. 
Peier,. sein Eidam David Zolyomi, ober- ' 

‚ster Feldherr; Paul Nagy, Franz Mats- 
käsy, Franz Mikö, Franz Baläsi, Bal- 
thasar Kemenyi, Vater des Jo annes, wel- 
cher angewiesen war, äusserlich der Fürstinn 
ergeben :zu bleiben, heimlich ihre und Csä- 
ky’s Absichten und Entwürfe auszukundschaf- 
ten, und auch zu hintertreiben. . Diess vollzog 
er mit bestem Erfolge, als Catharina, im 
Einverständniss mit. dem -Wiener Cabinette, 
ihrem Günstlinge Csäky den Weg auf den Sie- 
benbürger Fürstenstuhl, in Verbindung mit ihr, 
durch die Einräumung ‚der Burgen und Herr- . 
schaften Munkäcs und Tokaj, bereiten wollte. 
Joannes K&menyi verrieth, den geheimen 

‘ Plan an den Statthalter, und ‘bewirkte auch‘ 
bey dem Munkäcser Burghauptmann Johann 
Balling, dass er die Übergabe der Burg an 

. / 

Csäky standhaft verweigerte, worauf dieser . 

  

e) Katona T. XXXI. p. 428.
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nicht mehr wagen .durfte, nach Siebenbürgen 
‚zurück zu kehren; sondern von seiner Gönne- 
rinn, reichlich mit Geld unterstützt, die erb- - 
los hinterlassenen Zipser. "Güter der Familie 
"Thurzo käuflich an sich brachte ?). i 

.Des verrathenen und, vereitelten Planes 

10. Julius. wegen. wurde schon. auf. dem Megyeser Land- 

tag, auf Absetzung der Fürstinn äAngetragen, 

aber unter dem heftigsten Streit und den stür- 

. mischen Aufisitten zwischen. beyden Parteyen 

konnte nichts entschieden :werden. Auf dem 

nächst folgenden. Landtage zu Klausenburg 

wurde Ladislaw Fekete, der deutschen 

Sprache vollkommen mächtig, zur Fürstion, 

im August.die nach Stämos- Ujvar eniflohen war, ab- 

‘ geordnet und ihr freywillige Abdankung der 

Herrschaft anzuraihen. Seinem Rathe folgend, 

kam 'sie ihrer schimpflichen Absetzung zuvor. 

Tazwischen aber hatte Stephan Bethlen, 
weil er bey. bevorstehender Fürstenwahl an der 

für ibn günstigen. Gesinnung der Stände, klein- 

müthig zweifelte, seinen Sohn Stephan und 

seinen Eidam Zolyom an Georg Rakoczy, 

weicher auf der Saros-Pataker Burg‘ in Zu- 

fückgezogenheit lebte, obgeordnet, um ihn zur 

Einnahme des Siebenbürger Fürstenstuhls ein- 

zuladen, und ihn aller möglichen Unterstützung 

von Seiten ihres Vaters zu versichern. ‚Allein 

sobald auf dem Landtage die Angelegenheit der 

abgedankten Fürstinn beendiget war, und das 

Wahlgeschäft vorgenommen wurde, sah sich 

"Bethlen mit einem Mahle durch einhällige 

Stimmen zum Fürsten Siebenbürgens erhoben, 

und ‚durch seinen voreiligen . Entschluss des 

  

a) Kemenyi. MS. ap. Katoua, lc. p 441. 
x
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Fürstenstuhls beraubt; denn vergeblich wurden 
hinter einander Eilbothen ausgesandt, die Einen 

Ba
rs
 

um den Sohn und den Eidam des neuen Fürs- . 
ten zurüek zu rufen, die andern Herrn Georg 
Räköczy auf seine Pataker Burg zurück keh- .- 
ren zu heissen: jene folgten nicht, weil sie, 
unter. dem Vorwande, dass heimliche -Ränke 
irgend einer Partey dahinter steckten, gleich- 
sam gelangen von Räköczy zurück gehalten 
wurden; ‚dieser. war an der Spitze einiger tau- 
send Ungern und Heiducken bereits in Gross- 
wardein eingezogen, fest entschlossen, den ihm . 
angebothenen Fürstenstuhl, wenn nicht anders, 
auch mit Waffengewalt einzunehmen ®).. 

Um die Gefahr eines bürgerlichen Krie- 
ges zu entfernen, wurde von den Ständen für 
zweckdienlich erachtet, dass Stephan Beth- 
len. bey einer, Zusammenkunft mit Geor 
Räköczy einen friedlichen und freundschaft- 
lichen Vergleich eingehen sollte, wozu -beyde 
Theile das Dorf Topa in der Biharer Gespan- 
schaft, vier Ungrische Meilen östlich von Gross- 
wardein, bestimmten. Von einer Anzahl Mag-- 
naten und Landherren begleitet, kam Beth- 
len dahin, und die meisten seines Gefolges 
“wurden schon dort von Räköczy durch grosse 
Verheissungen bestochen.. Bey der Unterre-. 
dung erklärte sich Bethlen willig, den Land- 
tag nach Schesburg zu berufen, und daselbst 
eine neue Fürstenwahl vornehmen zu lassen; 
für seines Sohnes und Eidams Freyheit fürch- 
tend, gab er sogar die Versicherung von sich, 

  

a) Kemenyi MS, ap. Katona. 1. c., p. 450 sqg., Joan« 
nis Bethlen commentarii de Reb. Transsilvanicis, Vien- 
nae. in 8. 1778. P. I. p. 9 sggq.
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. “ dem Fürstenstuhle, träfe_ ihn die Wahl, zu 

Gunsten seines Gegners zu entsagen. Räköczy 

blieb in Grosswardein zurück, den Erfolg des 

Landtages ‚daselbst erwartend, aber seine Bo- 

. ihen zogen mit einigem Gelde, mit mehrern 

‚ Verheissungsbriefen in Siebenbürgen herum, 

- um. für ihn Stimmien zu erkaufen. Wichtige 

Eröffnungen und Verhandlungen vorwendend, 

verlangte er von der Fürstion Catharina, 

- dass‘-sie ihren; zum Schesburger Landtag er- 

nannten, Machtbothen, vorher zu ihm sende; 

-- sie Ihat'es, es war Joannes Kemenyi; Ra- 

köczy entdeckte ihm den geheimen, mit Ste- 

han Bet’len getroffenen Vergleich, und 

. ersuchte ihn, durch seinen viel vermögenden . 

Einfluss zu ‘bewirken, dass ‘die Fürstinn alle 

“ihre. Rechte ‚und Ansprüche auf den Sieben- 

 bürger‘ Fürstenstuhl urkundlich an ihn über- 

trage, und um den staatsklugen und gewand- 

ten Herrn noch fester an seinen Vortheil zu 

binden, erschlich' er -von ihm ein Darlehn von 

mehrern tausend Gulden, deren er zu Be- 

stechungen bedurfte. nu ° 

Kemenyi brachte das ‚Darlehn von sie- 

ben tausend Gulden nach Schesburg und über- 

lieferte es Räk6czy’s Bevollmächtigten, Ste+ 

phan Seredy und Stephan Vites Damit 

erkaufien sie die Stimmen der minder mächti- 

gen Landherren; dem Obersten der Leibwache 

und der ‚Feldiruppen, Franz Matskaäsy, 

. sicherten sie einige Güter Räköczy’s zu; dem 

‘ Obersten des Fussvolkes, Paul’ Nagy, ver- 

. sprachen sie die Hevizer. Herrschaft. Gleich 

J. C.1681.nach Eröffnung des Landtages entband Ste- 

imJanuar.phan Bethlen die versammelten Stände des 

ihn geleisteten Eides der Treue, worauf zur 

\
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. Wahl’ geschritien wurde. Joannes Keme- 
‚nyi hatte als Bevollmächtigter der Fürstinn 
die erste Stimme; er sprach ih ihrem Nahmen 

"für Räköczy; alle Bestochenen, Geblendeten: 
und Betrogenen stimmten ihm bey,. und der 
allgemeine Ausruf: Es lebe Fürst Räköczy! 
wies des hochsinnigen Gabriels frommen 
Bruder Stephan zurück in die Musse des 
Weisen, die er jedosh nicht würdig ertrug, 
weil. er nur fromm, nicht auch gottselig war ®). 
Bald nach Räköczy’s feyerlicher Einsetzung&. April. ' 
erfolgte nicht ohne Mitwirkung der Fürstinn 
Catharina die Besiätigung seiner Wahl von’ 
der Pforte b), aber noch nicht von dem Kö- 
nige Perdinand. Dieser liess vielmehr an 
den Palatin Eszterhäzy den Befehl ergehen, . ° 
mit binlänglicher Heermacht gegen. Siebenbür- 
gen aufzubrechen, den- streitenden Parteyen 
das Fürstenthum abzunehmen, und in Ungri- 

' , sche Gespanschaften zu verwandeln. Eszter.- 
"häzy führte die Mannschaft bis Kaschau, dort 
übergab -er sie seinem Unterfeldhauptmann 
Johann Bornemisza, welcher mit ihr bey 
Tokaj über die Theiss vorrückte, und bey Ra- 
kamäz ein verschanztes Lager bezog. Auf des 
Palatins drohende Aufforderung, der zu Folg& 
Räkö czy ‚das Fürstenthum räumen und als 
treuloser Lehnmann zur Gnade des Königs ' 
seine Zuflucht nehmen sollte; sandte ihm der 
Fürst, ‚anstatt ‚aller. Antwort, ‘seine Heerhaufen 
unter des jüngern Stephan’ Bethlens und 
David Zolyomi’s"Anführuäg entgegen. Diese. 

  

a) Kömenyi MS. ap. Katona. 1. c. p. 460 sqg. Joann. 
Berhlen. p. 12. db) Die Urkunde bey Ratonalup. 
468 sqg. 7 .- .. 
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“entschieden in..einem: einzigen Treffen. das 
Recht ihres. Senders zur Herrschaft. Borne- 

 misza 208 sich: mit - dem: ‚kleinen Rest’ seines 
theils. ‚gesch! Jagenen, iheils in die ’Fluthen -der 
 T'heiss. gesprengter Volkes: nach Kaschau zu- 

rück, und dem. Könige.-fehlte es an Geld und 
. an Mannschaft, um neben ‚dem erschöpfenden 

Kriege in Dentschland noch. einen auch in Un- 

> gar "zu bestreiten. Nachdem" Räköczy. “durch 

"seine Bevollmächtigten mit dem Palatin in Ka- 

schau. Frieden geschlossen hatte, wurde er 

=g April, auch von Ferdinand. ‚als: ‚Fürst von- Sieben- 
bürgen. ‚anerkannt ?). ‚+ 

- © „ Hierdurch in .dem; Besitze der Herrschaft 

_ befestiget, "schritt er auch um so dreister zur 

. Befriedigung seiner. Habsucht.: Er nöthigte die 

Fürstinn Catharina seinen Schn Georg an 

Sohnes Statt anzunehmen; und ünter Bedingun- 

‚gen; die ‘er selbst aufgesetzt hatte, die Mun- 

20 . käcser Burg und Herrschaft zu verschreiben. 

u '- Unter Weges nach ihrem: Wittwensitz Tokaj 

.bereuete sie ihre ‚Freygebigkeit und traf Mass-. 

regeln, um ihrem, Günstlinge Csäky dieMun- 

- käcser, ‚Burg zuzuwenden; ‚aber ihr Begleiter 

ı . . Kemenyi entdeckte und hintertrieb ihr "Vor- 

haben; Osaky. musste zum zweyten Mahle 

zurück treteh: ihr selbst wurde von Johann 

”- Ballingh der Einlass in die Burg verweigert, 

Räkösory liess sie für sich in Besitz nehmen, 

und entzog ihr auch die: Burg “und die Herr- 

schaft. Fogaras das ‚Einzige, was sie kraft der 
teiztwilligen Verfügung ihres Gemahls in Sie- 

er 

  

s 

‘ a) Kömsnyi MS. ap. Hatona. l. c. p. 488. Leibitzer 
ap. PVagner Analect Scepus. P. II. p. 68. Timon. Epi- 
Be 249. Szirmay Notit, hist, Comitar. Zemplen. 
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benbürgen ‘noch 'besass. :-Karg -im . Belohnen; 
und zu geitzig um Wort zu. halten,  be- 
schenkte er nür seinen obersten Feldherrn Da- 
vid Zolyomi, als. seinen thätigsten -Beförde- 
rer, mit einigen Landgütern. Stephan Beth- : 
len den. Sohn ehrte er mit schönen, glatten 
Worten, ‚und erklärte sich für unvermögend, 
ihn nach Verdienst: zu‘ belohnen.‘ ‘Unter der. 
Menge der Magnaten und Landherren, welche 
ihm- ihre Stimme. für bedeutende Verheissun-. 

‘gen verkauft hatten, wurden. nur Einige mit 
unbeträchtlichen Besitzungen abgefertiget; die _.- 
Meisten trugen nichts weiter, als das beschä- 
mende Bewusstseyn _ schimpflichen. Handels, 
und das kränkende Gefühl getäuschler Erwar-.' 

tungen davon? : nn 
_ Nachdem: der Schweden König Gustav .- 

Adolph durch französische, .. englische und . 
churbrandenbärgische Vermittelung mit Pohlen. 
sechsjährigen. Waffenstillstand geschlossen hätte,g. €. 1629. 
rüstete er sich zum Schutze Deutscher Gewis-26. Sepibr. 
sens - und. Kirchenfreyheit wider den. Raiser, 
Unter mehrern: Bestimmungsgründen zu-seinen 
drohenden Bewegungen. führte. er auch an, dass 
man seine Briefe an Gabriel Bethlen auf- 
gefangen, und ‚mit Verdiehungen öffentlich be- 
kannt gemacht hatte. : Mit. funfzehn tausend 

abgehärteten,. trefflich ‚geübten, mit Muth be- 

x 
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a\ Kemänyi MS. ap. Katona.]. c. p. 476 sqq. Joa nn. a, 
Bethlen, pl 49. — In Tokaj bekannte sie sich öffentlich 
zur katholischen Confession, empfing im J. 1632. "zu Stein 
am Anger von dem Raaber Bischof Stephan Sennyei das 
Sacrament der Firmung; vermählte’sich im J. 16539. mıt dem 
Herzoge Franz Carl "von Sachsen Lanenburg, ‚verkaufte - 
ihre Besitzungen in "Ungarn, und zog mit ‚ihrem Gemahl 
nach Preüssen, wo sie am 27. August1649. suarb, Kazy Hist. > 

Hung. L. IV. p. 274. : oo: Ex 
—_ ans + 59 

Pa
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seelten, an strenge © Ordnung, Zucht und- Nüch- 
ternheit gewöhnten, und: von religiöser Begeis- 
terung ergriffenen Kriegern, kam er nach 
Deutschland, um sich der zwey Mahl stärkern 

” Kaiserlichen Heermacht entgegen zu‘ stellen. 
- * Gleich anfänglich bemächtigte er sich Stettins, 

J. C. 1650.und 'nöthigte. den Herzog von: Pommern Bo- 
2). Julius.gislaw zu einem. Schutz- und Trotzbündniss 

ir. gegen alle ungerechte Gewalt. Bald darauf 
. „entfernte er die ‚Kaiserlichen fast aus ganz 
Pommern; Herr von Stargard, Anelam, Uker- 

- münde und Wolgast, eroberte er auch’ den 
grössten T "heil von Mecklenburg, und gab ihu 

. dem rechtmässigen, aber ‘von Ferdinand in 
. die Acht erklärten‘, Fürsten zurück. Pappen- 
heim und Tilly. an der Stelle des abgesetz- 

. tem: Albrecht von Waldstein oberster Feld. 

„herr, konnten des grossen Kriegers und Kö- 
nigs rasche Fortschritte nicht aufhalten, Durch‘ 

. sein Bündniss mit Frankreich wurde er reich- 
> lich- mit Geld versehen, und die Bündnisse mit 
dem Hessencasseler Landgrafen Wilhelm, 
und mit dem Brandenburger Churfürsten Ge- 
-org Wilhelm, verstärkten seine Heerkraft. 

we; ce. 1631. So eroberte er Frahkfüurt an der Oder mit 
3. Aprll. Sturm; nahm Landsberg weg, und bewog, ge- . 

gen Berlin anrückend, den” Churfürsten auch 
die Festung Spandau zur Deckung seines Rüc- 
kens ihm einzuräumen. Von Frankfurt aus 
sandte er den Freyherrn Paul Strasburg 
nach Siebenbürgen, um den Fürsten zum Wil. 
‘Tenbündniss wider Ferdinand, und zum feind- 
lichen Einfalle nach Ungarn einzuladen. Den 
Besitz der daselbst zu hoffenden Eroberungen 
wollte ihm der König verbürgen. Allein Rä a-' 
köczy. sah sich ‚nolhgedrungen, den Antrag
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wenigstens für den ‚Augenblick abzulehnen; 
denn nachdem er, getrieben von Habsucht und 
Argwohn, angefarigen hatte, selbst ‚seinen Be- 
förderern, Stephan Bethlen dem Sohne, 
Franz Mikö, Sigmund .Prepostyäry, . 
Stephan Haller, David Zolyomi, und 
mehrern. angesehenen Laandherren missgünsig . 

zu begegnen, musste er. sich vor der Hand 
noch auf seine eigene Befestigung beschränken. 
Um so bereitwilliger zeigten sich Bethlen 
und Zolyomi bey guter. Gelegenheit dem 
Könige .von Schweden mit ihrem Waffenvolke- 
zuzuziehen. Selbst Räköczy entliess den 
Feldherrn Strasburg. auf seine weitere Sen. 
dung nach Constantinopel, mit der Hoffnung 

seines Beytrittes, wenn es demselben gelänge, 
bey dem Divan kräftigen Waflenbeystand für, 
ihn zu bewirken ?). - .. 

Inzwischen schlug Gustav Adolph das, 

kaiserliche Heer bey Breitenfeld, eine Meile 7 — 1% 

von Leipzig;” er verfolgte seinen: Sieg über Septbr. 

Tilly; vertrieb alles feindliche Waffenvolk 
aus Sachsen, und in sechs Tagen waren fast 

alle die. Vortheile vernichtet, welche sich der. 

- Kaiser und die katholischen Reichsfürsten, seit 

zwölf Jahren durch eine Reihe von Siegen 'ver- 

schafft: hatten. Am Festtage Matihäi öffneteg Septbr. 

dem Schwedischen Helden Erfurt- seine ’Thore. 

Diesem Beyspiele folgten alle Reichsstädte zwi- 

schen Erfurt und Würzburg. Das Würzbur- 

ger Schloss überwäligte er am Vorabende8. Octbr. 

Dionysii im Sturme. Nach der Einnahme yon 

Kemenyi. N ap. Katona. I. c. p. 496. Lotichius. 

Pl German. I. XLv. 5. 995. Gust. A do lph. R. litter. ad 

Räköczy Francofurt. ad. Oderam 29. Apr. 1631. ap. Pray Epp- 

Procc./P. III. pı 451. \ , .
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Alanau,, Aschaffenburg, Steinheim, Frankfurt 
‘“ und. Höchst, : ging er, ‚bereits Meister vom 
‚Rheingau und‘ von. der ‚ganzen Bergstrasse, am 

7. Docbr. Montage: nach Nicolai über. den Rhein, eroberte 

Oppeüheim und zwang selbst Maynz zur Über- . 
gabe.- Zu gleicher Zeit „wurden /von seinen 
"untergeordneten “Feldhauptleuten hinter einan-. 

. der Trarbach, Bacharach , Boppard .und Ober. 

"wesel, Friedberg, Speyer, Mergenthein:, Lan- 
daü ,; Weissenburg ‚. Mannheim ,- Windsheim, 

'. Heilbronn, . Wimpfen, Ulm weg genommen; 
‚im nördlichen Deutschland Rostock, Wismar 

8:— 13. und Dömitz entrissen, während die mit Schwe- 
. Decdr. den: ‚verbündeten Sachsen unter Johann Ge- 

D. Novbnorg. von Arnheim Prag eingenommen hatten. 
In diesen Bedrängnissen. übertrug Ferdi- 

=" nand'dem ‚Friedländer. Herzog Waldstein 
den_ ‚Oberbefehl wieder, und sändte den Gra- 

“ner Erzbischof, jetzt. schon Cardinal, Peter 
J. €. 1632.Päzmäny, als Bothschafter nach, Rom, um 
a1. Febr. Urban den. VHI zu hewegen, dass er einen 

allgemeinen Frieden unter den katholischen 
‘Fürsten vermi ittele, bevor ganz. Deutschland, 
zum grössten Nachtheile. der Römischen Kir 
che, Yen Schwedischen. Watfen unterliegen 

0 müsse; dass er den König von Frankreich zur 
. Aufhebung seines Bündnisses mit dem Schwe- 

- dischen Könige anhalte,: und den-Kaiser zur 
. Fortsetzung des Krieges wider die Feinde” der 
Kirche dürch Bewilligung der geistlichen Ze- 
'henten unterstütze 2), Mit den’ zwey ersten 

. Anträgen mochte der Papst sich nicht befassen; 
doch zur Bestreitung. des Krieges versprach er 

\ 

  

a) Peterffy Concil. Hungariae P, IH, p. 224. Kazy Hist. 
Hung. L.IV.p. 279 sgq. et 355.. r / ,
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" monatlich vier und‘ zwanzig tan send‘ Dacaten. 

beyzutragen, und. auch. den sechsten . "Theil ‚al- N 
ler geistlichen‘ Zehenten‘ dem Kaiser anzuwei- 
sen a). Geist und Kunst. zu geben, war Ur- 
ban, so*viel_er auch selbst davon. besass, un- 
vermögend;, und tediglich dadurch wäre Gu.s- 
tav Adolph in seinen‘ siegenden Fortschrit- 

4 

ten ‚aufzuhalten gewesen. Seit der Wieder er- 
Öffnung. des 'Feldzuges, Montag vor. Gregovii& März: 
bis Freytag nach Kreatzerfindung hatten: Baın7, May. 
berg, Nürnberg, Donauwerth, Augsburg ‚ Mün- 
chen, ein_grosser Theil von Schwaben , "Ober 
pfalz und‘ Bayern ‚seiner Macht gchüldiget. Der 
‚Ruf davon erweckte auch Räköczy’ s Math 

_2zu einiger Unternehniung. 
- Das Vorspiel dazu gab in der Zemplener 

Gespanschaft: Peter Csäszär, der. mit meh- 
rern tausend Bauern den Landadel in den. be- 
nachbarten Gespanischafien befehdete.. Doch 
schneli dämpften der _Pälatin Eszterhäzy,. 
Niklas Forgäcs, Kaschauer Burghauptinann;: 
Johann Drugeth, Zemplener Obergespan; 
Stephan Buttikay und Franz Eödönffy 
den ungeordneten Aufstand. Peter Osäszär 
wurde” "gefangen, in Kaschau hingerichtet, das 
Banernvolk zum Piluge und unter "das Joch zu= . 

rück gejagt b), Bald darauf liess Raköczy- 
seine, von Türken. und Heiducken verstärkte, . 

Heermacht in das königliche &ebieth, einfallen, 
ünd die ersten Angriffe derselben nöthigten den .. 
Palstin- mit seinem minder zahlreichen Waf- 

fenvolke zum Rückzuge 9%. Als ‚aber die Nach- 

\ — 

  

gar Andräs- Magyar: Kronika. Kaschau 1738. in 4. p- 5 
c) Szirmay Notit. histor. Comitat, Zemplen, p. 167. 

a) Lotichius. Rer. Germian. Lib,.XLVI.p. 1009. » Span-
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6 Novbr.richt von Gustav Adolph’s meuchelmörde- 

‘ rischer Ermordung in ‚der. Schlacht bey Lüt- 

zen nach Siebenbürgen gekommen war, ver- 

zweifelte Räköezy..an dem Waffenglücke der 

Schweden; denn zu höch über seinen beschränk- 

ten Geist stand die Einsicht, dass die Begeiste- 

- rung, womit ein ausserordentlicher Mann seine 

nächsten Umgebungen durchdringet, noch lange 

nach seinem Verschwinden fortwirkt; und dass 

‘ein Held, wie Gustav Adolph, nicht nur 

fähig, ‚sondern durch‘ seines Geistes innera 

x Drang auch genöthiget war, Helden, wie Her- 

zog Bernhard von Weimar, Axel Oxen- 

stierna, Leonard’ Torstenson, Gustav 

Horn, Johann Banner, und Carl Gus- 

tav "Wrangel zu. ‘bilden. Kleinmuth und 

‚auch bedenkliche Zeichen im Lande stellten 

dem Siebenbürger Fürsten die Noihwendigkeit 

des Friedens dar, und seine Bothen eilten nach 

Wien, um seine Bereitwilligkeit zu Unterhand- 

lungen dem Könige zu eröffnen. Dieser be- 

- stimmte dazu Eperies, und ernannte zu Be- 

- 3. C.1633.vollmächtigten den Reichskanzler und Raaber 

14.Januar.Bischof Stephanus Sennyei, die ‚Herren 

Niklas Forgäcs, Stephan Osztro sics 

und: Thomas Mikulics. Von Raköczy 

waren ‘dahin abgeordnet: Stephan Kova- 

'sotzi, Andreas Käpi, Georg Horvathı 

und Ladislaw Baläshäzy... 

5. Februar. Sonnabend nach Mariä Reinigung began- 

nen die .Unterhandlungen, und wurden bis 

. 28.Septbr.Mittwoch vor Michaelis fortgesetzt, weil Rä- 

 köczy, nach den ‚verschiedenen Wendungen 

des Krieges in Deutschland sich richtend, bald 

durch erkünsielte Bedenklichkeiten, bald ‘durch 

_ "unstatthafte Forderungen den Abschluss des



— 

Vertrages zu verzögern gesucht hatte.. Als: aber 
die königlichen Bevollmächtigten ‚auf Befehl’des- - 
Königs zu ihrem Abzuge Anstalten  trafen.;ıyna \ 
terzeichnete ‚er ‚die längst entworfene Urkunde ' 
‚und verpflichtete sich eidlich, ‚den. Wien,  " » 
Nikolsburger ünd Presburger: Frieden, so _wie 

‘den zu Kaschau mit dem :Palatin von+ilim -ge- 
schlossenen Vertrag redlich und: pünktlich zu 
beobachten; der Zipser Kammer und den De- 
breczenern ‚ für die Verletzung ihrer. Rechte... - .: 
Genugthuung zw leisten, und der verwitiweten 
Fürstinn Catharina alles, was ihr rechtmäs: - 
sig gebührie, zurück ‚zu 'stellen: wogegen ‚der 
König ihm - und: seinen Leibeserben: für zweye 0." 
mahl hundert tausend, Gulden an den Fiscus, 
die. Burg und. Herrschaft . Munkäcs überliess, 
doch unter ‚der unerlässlichen Bedingung,..dass 
sie nıe mit; Siebenbifrgen vereiniget werde.) .: 

Unterdessen-war Stepkan Beth len -der 
Sohn, seiner Rechtschaflenheit, ‚Staatsklügheit, 
Kriegeskunde und Tapferkeit wegen, ‚allgemein, 
geachtet, dureh plötzlichen . Tod: hinweg- ge." 
raflt; seiner .Schwester Mann “aber, ..David on 
Zolyami, seines. empörenden- Hochmuthes, 
seiner Bedrückungen und Gewaltihaten wegen, , - 
allgemein verhasst, vor der ‚Ständeversammlung \ u 

angeklagt, und- mit Verlust ‚seiner Güter 'zu-. 
.lebenslänglichem V erhaft :verurtheilet worden.21.August. 
Raköczy liess ihn. auf. die 'Kövärer Felsei+ 
burg fest setzen, und vertheilte die Güter des- 
selben unter seine eigenen. Söhne Georg und 

© 
I. 2 

  

a) Ferdin. IT. R’TLitteras ad Princip. Räkdery. 14. Januar; 
Ejusd. ad Cominissarios reg. 16..:Maäjl.: E jusd. ad eos, 
16. Inlii. Ejusd, ad eosd. 25. Septbr. 1653. ap. ‚Pray Epp«. 
Pröec..P. HT: pi 432 8qq. — Kazy Lib. IV. pP 50i, Bzir- 
may Notit. hist,.Com, Zemplen. p. 167. - 

VIIL Theil. 40 
t



Sigmund} der "Gesetzen gemäss rnusste er 
werdiente‘ Staatsdienier' ‘öder Krieger damit be-. 

- lohnen,“ ‘allein er schien- nur Fürst zu’ seyn, 

i um: seinen’ Geiz zu befriedigen, und seine Fa- 

 auilie‘ züı bereichein.: :Diese gemeine Gesindung 

"Yiess das’ friedliche. ‚Verhältniss’ zwischen ihm 

add ’ (dei reichsten‘ ‚Magnaten un. "Lande; Ste- 

5han!:Beth len, nicht - lange Bestehen. Un 

offenbaren: Feindseligkeiten auszuweichen, zog 

IE. 1654 4ölzterer Auf seine‘ Güter in Ungarn, und über- 

trüg die Verwaltung - seiner ‘Herrschaften in 

Siebenbürgen seinem. Sohne Peter. Dieser, 

von heftiger Gemüthsart, “hatte -nach einiger 

Zeit ‘das Unglück,: seinen .adeligen Verwalter, 

Betrüges und’ Unterschleifs wegen, mit Stock- 

schlägen: so nachdrücklich zu "züchtigen, dass 

er mach einigen Tagen - verschied. Stephan 

suchte‘ den Vater‘. \des:.Getödteten durch reich- 

liche‘ Genkgthuung zu besänftigen; aber gierig 

ergriff Räköczy ‘diese Gelegenheit, das Beth- 

kenische. ‘Geschlecht: zü verderben, (und die 

Güter derselben in‘ ‘Siebenbürgen zu "verschlin- 

gen. Durch grössere Verheissungen bewog er 

‚den Vater’ zur gerichtlichen Klage, und befahl 

den Landriehterw des‘ Mordes: strenge Unter- 

suchung und: ‘Bestrafung. Peter Bethlen 

F C. 1685:schwebte in ' äusserster Gefahr; doch glücklich 

=, ‚iremikam er durch seines Vaters Anstalten nach 

Ungarn ‘auf die Eczeder Burg, Stephans 

"Velordnele gingen -häch Constantinopel, über 

des: Eürsten' Götz‘ und Gewaltihaten ' zu ‚klagen. 

- Moses Szekely, von Räköczy schwer be- 

deidigt, und eben dahin ‚geflüchtet, bestätige 

1.0.1086. ihre Anklage vor dem Divan. Auf des Sul- 
ans -Beichl sollte Räköczy vertrieben und 
Stephan Bethlen wieder ın ‚die ‚Fürsten- 

- 
N
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würde emgesetzt werden. Die ‘Vollziehung war 
.dem Öfener Pascha übertragen.- "An der Spitze 
von sieben tausend Mann vereinigte er‘ sich 

mit Bethlens. Mannschaft, ‚und zog gegen 
Grosswardein. _ Bey Szalonta kam ihm 'Sig- 
mund Kornis mit Räaköczy’s :Vortrab.ent- 
gegen.. Beyde waren schlagfertiig, Es. war 
Montag nach Remigii: Bey Sonnenuntergang 
begann das wüthende Treffen, aus dem. beyde 
Theile mit Einbruch der Nacht aus einander’ 
gingen, und beyde geschlagen zu seyn wähn-. 
ten, wesswegen Kornis wach. Borosjenö sich 

zurück zog, um die Ankunft des Fürsten mit 

der Hauptmacht zu erwarten: der Olener Pa- 
scha entmuthet nach Lippa sich flüchtete, Beth- 

6. Octhr, . 

len machte Anträge zu friedlichen Unterhand- . 
lungen, in welche Räköczy, die Ungnade.des 
Sultans und den Hass der :Seinigen fürchtend, 

sich bereitwillig einliess,. Joannes Keme- 

nyi war der gewandte Friedensmittler, und 

der fromme, Ruhe Jliehende Beth'len war 

leicht zu: befriedigen. Ihm und Allen, ‚welche 

seiner Partey beygeireten waren, wurde völ- 

lige Amnestie, Zurückstellung ihrer Güter und 

Wiedereinsetzung in ihre Amter und. Würden 
zugesichert. Funtzig. der. mächtigsten ‚Magna- 

ten und angesehensten Landherren verbürgteil 

sich für die Erfüllung des Vertrages-*). Ste- 
phan Bethlen und sein Sohn Peter zogen 

sich forthin von allen öffentlichen Angelegen- 

heiten zurück, um bis an ihr. Ende einer un-, 

gestörten Musse zu. geniessen b), 

  

a) Kemenyi MS. ap. Katona 1. c. p. 759 78% Beth- 

lenL.TI. p. 18 sqqg. Käzy L. IV. p. 310. £) Peter, mit 

Catharina ’Illy&shazy vermähle, starb 3. August 1646; 

Stephan 10. Januar 1643; Eu -
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Ye rdinand' ‚hatte aus staätsklugen Rück- 
sichten dem Palatin Eszterhäzy und dem 

- obersten Feldhsuptmann Niklas Forgäcs 
"untersagt, an dex Fehde zwischen Bethlen. 
“und .Räköczy: Pärtey zu nehmen, oder den 
Ofener Pascha auf: dem: Zuge gegen Sieben- 

-.  . bürgen: zu beunruhigen ; damit die Pforte nicht 
> Anlass nehme, .über des ' Waffensüllstandes 

. Verletzung‘ zu klagen; er- hatie im deutschen 
“ Reiche der Feinde: genug, gegen welche er zu 
„kämpfen ‘hatte, ‚und nur durch die ausdauern- 

deste : Anstrengung: seiner Kraft sich behaupten 
* .* , konnte. - Auch Jetzt hatte er es nur seiner Be- 

harrlichkeit , seihem unerschütterlichen Ver- 
trauen auf die Welt ‘regierende Vorsehung, 

v..,.. seiner darin fest. gewurzelten Zuversicht im 
N Händein :zu verdanken, dass in dem Augen- 
blicke, als auswärtige ‘und einheimische Wi- 

dersacher ‘das Misstrauen und die Feindschaft 
"gegen. das "Haus: Österreich. auf das Geflissent- 

 Jiehste unterhielten ‘und verstärkten, sein Sohn 
Ferdinand Ernest auf dem. Regensburger 

- 2%. Deebr. Churfürstentage, :am Montage nach Thomä, 
zum Römischen Könige erwählet; und acht: 

50. eer Tage darauf eben daselbst gekrönet wurde ?). 
Seit‘ einiger Zeit schon’ kränkelnd, war 

15. Sepibn.Ferd inand "Montag nach Krenzerhöhung. in 
IC. 1697.Regensburg’ angekommen; bedenklicher krank 
2.Januar.reiste er Freytag "nach Agnes von dort ab; 
3. Febr. Sonntag. äch Dorotheä kam er in Wien wie- 

der an. : Er hätte. nur noch wenige Tage zu 
‚leben; 'äber das Gefühl-seines schnell heran- 
uahenden Endes drängte, ihn ‚mehr zur Arbeit 

nn, 
- 

a) Khevenhillez. Thl. XII, 5.194



  

als zur Ruhe. "An 'seinem letzten Abende noch 
las er Bittschriften, verfügte darüber- das: Nö- 
thige, und unterzeichnete Entscheidungen, Sonn- 
tag nach Valentini :des- Morgens vollendete er15. Febr. . 
seine irdische Laufbahn mit der ihm eigenen 
Heiterkeit. und. Ergebung in den Willen des . 
Ewigen‘ im ein und funfzigsten Jahre "seines 

Alters 2), Eine. angemessene "Entwickelung und 
Richtung seines Geistes, äls die ihm 'von Je-: 
suiten widerfahren war, hätte an ihm dem - 
Reiche Gottes einen Virtuösen der Religiosität; 
dem Deutschen Reiche einen Ordner seiner ' 
constitutionellen "Anarchie ; den . Ungrischeh 
Völkern einen grossen König gegeben: unter 
der Jesuitischen Kunst, den menschlichen Geist 
in ‘einen leidenden Zustand einzuzwängen, 
musste seine. Kraft und Selbstständigkeit. den ' 
Absichten und Vortheilen der Väter unterge- 
ordnet bleiben. — Seine edlere Natur den Ein- 
wirkungen derselben oft widerstrebend, konnte 
nur den rechtschaffenen, redlichen Mann in, 
ihm retten; und in dem eifrigen Bekehrer ‚oder. 
beharrlichen Verfolger zeigen, was als 
freyer, selbst herrschender . Monarch gewesen 
seyn würde. Richliger, als seine fanatischen 
Bildner uud Lenker, hatten ihn seine zwey 
grossen Zeitgenossen Gabriel Beihlen und 
Gustar Adolph gewürdiget; der Eine be-‘ 
kannte: „es sey eine ungemein schwere und 
‚höchst gefährtiche Unternehmung zu kämpfen 
wider Ferdinaud, den keine Trübsal 'nie- 

der schlagen, kein Glück übermüthig machen 
kann;“ der Andere gestand: „er fürchte in der 

  

z 

a) Lamormaini de Virtnribus Ferdinandi In. p: 167. 
Kizy Lib. IWV.p: ‚326. 

» 

,
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Herrlichkeit seiner ‚Siege nichts mehr als Fer- 
dinands Tugend.“ Aber nicht die Jesuiten, 

‚sondern die frey wirkende Macht der Religion 
hatte diesen‘ erhäbenen. Gleichmurh und diese 
unerschütterliche Tugend in der, allen Jesuiti- 
schen ‚Künsten unzugänglichen Tiefe seines 

: Gemüthes erzeuget. . 
n 

 



, 
N. 

F 

Verbesserungen im dritten Bande, 
70 

Seite 60 Zeile ‘7. von linten statt ernennt, lies ernannt, 
- 20. "—_- ı. = 

— 105 
Ir - 

— 162 
— 226 

— 248 
u 254 

— 1268 
— 3505 
— 32 
_ 342 

„— 356 
— 574 
— 379. 
— 351 
— 3597 

” — 404 
— 407 
439 

— 446 
— 502 ° 

551 

— 590 

bern) 604 

— 618 
— 631 
— 649 
— 653 
— 670 
_ zıt 

— 725. 

- 22 

- 26 
letzt. _ 
- 23 
=. 17 

- 3 
--14 
- 11 

- 5 
- 8 

- 25 
- 15 
- 25. 
-y25 

- 26 
- 3 
- 8 
_ .ı9 

- 24 
- 5 
letzte 
- 16 

’ 

e
b
 

K
r
k
 

v
i
 

i
t
 

r
a
t
 

Ba
 

TI
 

RE
R 
E
E
E
 

o
n
 

B
i
n
 

a 
n
k
 

x 

st. Lozcho, I. Latzko, 
st, es, l. er. 
st. welches 1, welche, - 
nach Tage, hinzuzusetzen: 

- Cosmä und Damiani. 
st, Erhehung, 1. Erhebung. 
st. auf, ], auch. 

‚st. nahmen, I. nahm, 
st. reiste; 1. ‚reisten. 
st. immer, "I, %s mer, - 
st. Theones, 1. -Thrones, 
st, zu sehwöreu, 1.. zuschworen. 
st. fremden, 1. fremdem.. 
in der Note st. D. TIL, 1. P. m. 
st, Ederboth, ‚Ir Elderboth. 

"st. sis, 1. sie.’ 
“st. Entscheidenden, 1, Entscheidendem, 
st. Bevento, }. Benevento, 
st, gleichzeige, 1. gleichzeitige. 
st, dig, 1. würdig. 
st. Petkazamb, 1. Petka Zamb. 
'st, F örcsburger, f. Terczburger. 
st. Toligno, 1. Foligno, 
st. Walachen, 1. Walachey. 
st. seyn, 1. sey. 
st. Acigrefeuille, 1. Aigrefeuille. 
st. Tlandrin, 1. Flandrin. 
st, di Gittoni und Giacomo, 1. de 

Giffone und Herrn Giaco, - 
st, eine, l, einige. 
in der Note st. Audae, I, Budae” 
in d. Not. st. confecta, 1. contectas. 
st. gewähren, 1. bewähren. 
st. Alten, 1. alten. 
in d. Not. st. gquingae, 1. quintae. " 
st. p., 1. p: 256. 
st, harten, l. hatten.
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‚st. Gottredi, 1. Goffredi. 
nach dieser, setze hinzu: der, 
in der Anmerk, st. Monyoroke- 
rez, 1. Monyorökerek, 

in der Anmerk, st. Slardus, 1. 
‘“ Salardns. 

st. Niklas Perentz Sohn,. 1. Niklas 
Konth, des Lorenz Sohn. 

st Tschyrian, Ischyrion. * 
„st. Leo X,, I. Leo IX. 

st. st., 1. et. 
st. Christi, 1. Christe, 
st. gezeiget, 1. gezeuget. 

“st, vor, I. von. 
in der Note st, Budin, 1. Oudin: \ 
in d. Not, st. Seminario, 1, Seminara, 

“in d, Not. st. Fabule, 1. Tabula. 
"nach Ehefrau muss „ stehen, 
nach Tode, setze das Buch. 

‚ste Montcomilton bei Lübeck, I 
Monteorbillon. bei, Lüttich. 

“st, hatte, -]; hätte 
st. MCCCCCK, 1. "MCCEcKC, 
st. Epicopates, 1. Episcopates,


